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Zur sprachlichen Berücksichtigung der beschriebenen Personen im Text 

Es scheint nicht ganz zufällig, dass gerade in Publikationen, die sich mit Mediation 
beschäftigen, in besonderer Weise Bedarf gesehen wird, die sprachliche Berücksichti-
gung verschiedener Beteiligter ausreichend zu gewährleisten und so entweder ge-
schlechtsneutrale sprachliche Formen zu finden oder geschlechtergerechte (vgl. die 
entsprechenden Abschnitte bei Gläßer 2008 oder von Bargen 2008). Wer immer sich mit 
dem Verfahren der Mediation vertraut gemacht hat, hat etwas über die Bedeutung der 
persönlichen Ansprache aller Beteiligten gelernt, mit der die Mediatorin vermittelt, dass sie 
willens und fähig ist, sich auf die persönliche Perspektive eines jeden Medianten 
einzulassen (vgl. zu einer solchen Auslegung des Begriffs der "Allparteilichkeit" der 
Mediatorin z.B. Montada/Kals 2007: 46). Wer selbst Mediationen durchführt, wird lernen, 
wie schnell es zu Störungen im Mediationsprozess kommen kann, wenn diese auch 
sprachlich ausgedrückte persönliche Berücksichtigung aller Beteiligten einmal vergessen 
wird. Es liegt daher nahe, sich auch im Schriftlichen in diesem Themenumfeld um eine 
angemessene Berücksichtigung aller zu bemühen, über die geschrieben wird. 
 
Obwohl also kaum ein Beitrag zum Thema Mediation derzeit darauf verzichten will, die 
eigene Auseinandersetzung mit diesem Punkt zu bekunden, bleibt der Umfang der 
Auseinandersetzung oft unklar. In der Regel kommen nämlich Autorinnen wie Autoren zu 
dem Schluss, doch das traditionelle Modell einer Inklusion weiblicher Akteurinnen in die 
jeweilige männliche Form ("Mediator" meint dann Mediatorinnen ebenso wie Mediatoren) 
zu wählen und begründen das fast ritualisiert mit dem Argument der "leichteren 
Lesbarkeit" (z.B. Seehausen 2011) und mit der Versicherung, dass die weibliche Rolle 
natürlich "mitgemeint" sei (Greger 2011b, Krabbe/Thomsen 2011). Das überzeugt 
allenfalls auf den ersten Blick, gilt nämlich nur unter der Prämisse, dass bei jeder 
männlichen Form die Ergänzung der weiblichen im Kopf selbständig vorgenommen wird – 
oder eben doch unterbleibt (die verschiedenen Gegenvorschläge, die Pusch 1984,2008 
dazu gemacht hat, auch den eines "mit meinenden Femininum", haben deutlich gemacht, 
in welchen Grenzen sich Personen des je anderen Geschlechts tatsächlich mitgemeint 
fühlen). Gerade der Wunsch nach "leichterer Lesbarkeit" lässt mit hoher Wahrschein-
lichkeit annehmen, dass es im Verständnisgang tatsächlich bei der Verknüpfung der be-
schriebenen Person mit einer männlichen Figur bleibt und die weibliche Rollenmöglichkeit 
keineswegs mitgedacht wird (Gläßer 2008: 53 Fn m.w.N.). Nun sind die Hauptstränge 
einer egalitären Ausdrucksform mit der Benennung beider Gruppen (Mediatoren und 
Mediatorinnen) oder als Mischform in verschiedenen Schreibweisen (MediatorInnen oder 
Mediator/inn/en) sowohl im Schreib- wie im Lesevorgang allerdings Hemmnisse. Die 
Bereitschaft, Rollen geschlechterneutral zu denken, wird bei der traditionellen Schreibung 
aber ausschließlich der individuellen kognitiven Anstrengungsbereitschaft überlassen 
(ganz unbeachtet bleiben dabei ohnehin noch weitergehende Verständnisse der Durch-
lässigkeit von Geschlechterrollen und ihrer Konstruktion, wie sie in Schreibweisen wie z.B. 
"Mediator_innen" Ausdruck finden). "Leichtere Lesbarkeit" lässt dann damit rechnen, dass 
einfach ganz gemäß den traditionellen Rollenbildern gelesen wird. 
 
Ich entscheide mich in dieser Arbeit dafür, die kognitive Anstrengungsbereitschaft statt-
dessen herauszufordern. Ich werde, im Anschluss an eine Argumentation von Gläßer 
(2008: 53 Fn), wechselnd mal die weibliche und mal die männliche Form wählen oder – 
soweit das, zum Beispiel beim Begriff der "Bediensteten" oder der "Gefangenen" im Straf-
vollzug naheliegt – auch eine neutrale Form. Ich werde mich dabei implizit daran 
orientieren, in welchem Umfang für mich weibliche oder männliche Personen bestimmte 
Referenzgruppen repräsentieren, über die ich schreibe. So habe ich in meiner Untersu-
chung nur männliche Gefangene getroffen, mehrheitlich dagegen weibliche Mediatorin-
nen. Entsprechend werden diese Gruppen in der Arbeit auftreten. 
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Einleitung:  Mediation in Strafvollzugssachen  

 – Fragen an eine Konfliktbearbeitung in einem besonderen Umfeld 

A.  Perspektiven einer Fragestellung 

Das Landgericht Berlin hat 2009 in Absprache mit der Berliner Justizvollzugsanstalt 

Tegel begonnen, in einem Projekt Konflikte zwischen Gefangenen und der 

Justizvollzugsanstalt, die als Anträge nach §§ 109 ff. StVollzG bei der Strafvoll-

streckungskammer in Berlin eingegangen waren, in gerichtsinterne Mediationen zu 

bringen (vgl. Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 527 f.). Dieses Pro-

jekt, das im Sommer 2011 von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz zunächst been-

det wurde, wurde begleitend qualitativ evaluiert. Die Überlegungen zu dieser Evaluati-

on sowie ihre Ergebnisse sollen hier vorgestellt werden. 

 

Wer im Jahr 2012 über den Strafvollzug schreibt, steht vor dem Problem, dass 

eigentlich schon seit langem alles gesagt scheint und alle alles Relevante wissen 

können. Von Beccaria bis von Liszt, Foucault, Garland und Wacquant sind die 

Beschreibungen der Gefängnisse, die Argumente für und gegen den Freiheitsentzug 

und die Erörterungen seiner Gestaltungsmöglichkeiten hin und her gedreht und 

ausgetauscht worden. Es kann als Gemeinplatz gelten, dass es eines erheblichen 

Aufwandes an Ressourcen bedürfte, wollte man mit und im Strafvollzug eine (Re-)Inte-

gration Bestrafter in die Gesellschaft erreichen (eine Übersicht über wesentliche 

Aspekte gerade dieser Problemlage findet sich bei Müller-Dietz 2004; ganz 

pessimistisch zu dieser Aussicht AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 2 Rz. 8). Von Anfang 

an verhandelt wurden Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn der Strafvollzug sowohl 

Resozialisierung als auch Sicherung leisten soll (Wagner 1985; Henze 1988; Franze 

2001; Kaiser/Schöch 2002; Leyendecker 2002 sowie in vielen Einzelaspekten AK 

StVollz-Feest/Lesting 2012). Nach der Aufbruchsstimmung der Strafvollzugsreform der 

70er Jahre schien auch schon Mitte der 90er Jahre die gesellschaftliche Bereitschaft, 

ausreichende Ressourcen gerade für die resozialisierende Aufgabe bereitzustellen, 

wieder fraglich (Rotthaus 1994; Dünkel 1996b; Müller-Dietz 1999; Garland 2008).  

Ansätze wie der von Garland (2008: 315), der eine offensive Wendung zur 

Tatorientierung und zum gesellschaftlichen Wunsch nach Schutz vor dem Täter 

beobachtet, erhalten dann Plausibilität. Coyle (2001: 5) sieht eine Rückkehr der 

Exklusionspolitik und eine Rückkehr der Wahrnehmung von Gefangenen als einer 

eigenen "Klasse" von Menschen, die von der Gesellschaft abgesondert sein muss; er 

verweist auch insofern auf das Gefängnis als Spiegelbild gesellschaftlich vertretener 

Werte (Coyle 2002: 13). Wacquant (2009) sieht im Gefängnis mit zunehmender 

Deutlichkeit das Instrument einer bestrafenden Exklusion der in der neoliberalen 
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Gesellschaft unerwünschten Gruppen hervortreten. Ein Sicherheitsdiskurs erhält in der 

Politik hohe Bedeutung, wenn die Kompetenz von Politikern nicht zuletzt daran 

gemessen wird, dass sie einen an Sicherheit orientierten Kurs in der Kriminalpolitik zu 

vertreten wissen (vgl. Coyle 2002: 42; Neubacher 2008: 7).1 Solche gesellschafts- und 

kriminalpolitischen Bedingungen erschweren das Bemühen um bessere Ausstattung 

von Gefängnissen, wenn die Ausstattung nicht ausdrücklich mit Sicherungs- und Si-

cherheitsaspekten verknüpft werden kann. 

 

Ein weiterer den Strafvollzug betreffender Diskurs verläuft quer zu Fragen von Resozi-

alisierung einerseits und Sicherheit andererseits. Er betrifft das strukturelle Legitimati-

onsproblem des Strafvollzugs (Sparks/Bottoms u.a. 1996), den Widerspruch einer 

Absicht, Menschen gerade durch Freiheitsentzug zu einem künftigen Leben in Freiheit 

zu befähigen.2 Liebling (2005: 473) hat auf dem Hintergrund dieses Grundproblems 

von Strafvollzug die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des moralischen Verhaltens im 

Strafvollzug gelenkt, seiner "moral performance". Sie weist darauf hin, dass die von 

Gefangenen im Rahmen ihrer Haft erlebte Fairness der Behandlung dabei eine 

wichtige Rolle spielt (Liebling 2005: 481). Damit ist prozedurale Gerechtigkeit 

angesprochen, die sich durch Mitwirkung, die Möglichkeit Gehör zu finden, die 

nachvollziehbare Objektivität eines Verfahrens und die Konsistenz angewandter 

Verfahrensprinzipien auszeichnet (Montada 2000: 51). Mediation ist eine Methode, in 

der Konfliktparteien auf freiwilliger Basis und eigenverantwortlich mit Hilfe eines nicht 

entscheidungsbefugten neutralen Dritten einen Konflikt bearbeiten können (vgl. § 1 

Abs. 1 MediationsG 20113). Mediation beansprucht für sich, prozedurale Gerechtigkeit 

paradigmatisch erfahrbar zu machen; die Methode sieht darin einen wesentlichen Teil 

ihrer Effektivität (Köper 2003; Schmitz 2004; Klinger/Bierbrauer 2006a, 2006b). 

Mediation als Methode der Bearbeitung von Konflikten im Strafvollzug könnte damit 

das Erleben prozeduraler Gerechtigkeit in die Haftsituation einführen. 

                                                
1 Nur am Rande kann hier auf die insofern ambivalente Rolle der Medien (Löhr 2009) verwiesen 
werden, die einerseits so wenig über den Strafvollzug berichten, dass die Gefangenen aus der 
Öffentlichkeit nicht nur durch ihre Absonderung in der Haft, sondern auch durch ihre 
Vernachlässigung in der publizierten Öffentlichkeit ausgeschlossen scheinen (Aden 2008). 
Andererseits bahnt die Veröffentlichungspraxis, nach der zuverlässig dann über den 
Strafvollzug berichtet wird, wenn etwas "passiert" (Ausbruch, Geiselnahme, spektakulärer 
Todesfall u.ä.; vgl. Coyle 2002: 41), eine öffentliche Wahrnehmung des Gefängnisses als eines 
Ortes, an dem kaum kontrollierbare Schwerverbrecher festgehalten werden, deren 
bestmögliche Kontrolle für die Sicherheit der Bevölkerung unumgänglich ist. 
2 Eine Übersicht der logischen Brüche gerade in der Planung eines Behandlungsvollzugs findet 
sich bei Cragg (1993). 
3 Bezug genommen wird hier immer auf die Fassung der Beschlussempfehlung des 
Rechtsausschusses vom 01.12.2011, verfügbar unter http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/08
0/1708058.pdf, zuletzt geprüft am 19.12.2011. 
 



 XIV 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 
EINLEITUNG 
_______________________________________________________________________________ 

Im Strafvollzug treten Konflikte auf unterschiedlichster Ebene auf. Sie finden sich zwi-

schen Gefangenen, zwischen Bediensteten, zwischen Bediensteten im Stationsdienst 

und Bediensteten der Verwaltung oder des Sozialdienstes und schließlich zwischen 

Gefangenen und der Anstalt und zwischen Bediensteten und Gefangenen. Konflikte 

scheinen gerade für das System des Strafvollzugs so selbstverständlich, dass 

Sparks/Bottoms u.a. (1996: 37 m.w.N.) das eigentlich Interessante an der Erforschung 

des Gefängnisses und seiner (Ordnungs-)Konflikte in der Frage sehen, wie 

Gefängnisse trotz aller bekanntermaßen schwierigen Voraussetzungen der 

Gesamtkonstruktion selbst und zusätzlich der Gefangenenpopulationen überhaupt wei-

ter bestehen und funktionieren können. Eine Untersuchung, die sich mit der Bearbei-

tung von Konflikten im Strafvollzug beschäftigt, ist Teil eines Diskurses über den Straf-

vollzug und seine Funktionsweisen. Eine solche Untersuchung kann sich dabei zwei 

besonders interessanten Themenkomplexen zuwenden: 

 

Das erste Thema ist der Strafvollzug, ist das Gefängnis mit seinen Strukturen, in denen 

sich Konflikte und ihre Bearbeitung strukturspezifisch entfalten. Zwar sind heutige 

Gefängnisse in der Folge der Reform der 70er Jahre und der Einführung des Strafvoll-

zugsgesetzes 1977 mit der "totalen Institution" Goffmans (1973) nicht mehr gleichzu-

setzen. Weiterhin lösen sich aber im Vollzugsalltag die Strukturränder "draußen" 

getrennter Lebensbereiche (Schlafen, Essen, Freizeit) auf und es bleibt im Gefängnis 

bei der grundsätzlichen Gegenüberstellung zweier Gruppen: Gefangene und Nichtge-

fangene. Diese beiden wesentlichen Bedingungen von Goffmans Definition lassen sich 

so auch in jedem noch so modernen Gefängnis finden (Feest 2007: 94). Diese 

Bedingungen lassen durch die Machtverhältnisse konturierte Strukturen von Konflikten 

und von Konfliktbearbeitung im Strafvollzug erwarten. Der Konflikt zwischen Gefange-

nen und Justizbehörde muss mit der sehr speziellen Konstellation umgehen, dass die 

eine Konfliktpartei in vitalen Lebensbereichen den Alltagsvollzug der anderen Seite 

kontrolliert (vgl. AK StVollz-Kamann/Spaniol 2012: vor § 108 Rz. 20).  

Eine solche Konfliktumgebung gibt dem sozialen Lernbereich "Konfliktregulierung" kei-

ne günstigen Voraussetzungen. Anders als durch starre Regelungen eines traditionel-

len Strafvollzugs vorstrukturiert, stellt ein "Leben in sozialer Verantwortung" hohe Er-

wartungen an Kooperation, Aushandlungsfähigkeit und -bereitschaft (vgl. Calliess/Mül-

ler-Dietz 2008: § 2 Rz. 28). Mähler/Mähler (2011) sehen in der Mediation und ihrer Ver-

breitung als Methode der Konfliktbearbeitung den Ausdruck einer veränderten gesell-

schaftlichen Anforderung an Eigenverantwortung und Autonomie. Gesprochen wird von 

einem mediativen Zeitgeist, der Deeskalation und außergerichtliche Regelungen 

verlangt (Füchsle-Voigt 2004: 600; Stern 2005: 14), und von gesellschaftlicher 
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Hinwendung zu Themen der Konfliktregulierung insgesamt (Loetz 2000: 545). 

Mediation kann sich als Praxisbeispiel differenzierter Anwendung solcher sozialer 

Kompetenzen erweisen und damit Teil von Normalisierung (Lesting 1988) der Lebens-

bedingungen im Strafvollzug sein.  

Mediation lässt sich aber auch als Versuch einer Veränderung von Konfliktstrukturen 

und Streitkultur im Gefängnis selbst verstehen (vgl. zum Modell von Mediation als 

"social-transformation"-Projekt Breidenbach 1995: 120), der für das Gefängnis 

besonderen Nutzen hätte. Die Lebensbedingungen der Haft – Gefangene und 

Bedienstete können einem Konflikt und den Folgen einer unzureichenden Konfliktbei-

legung nicht wirksam ausweichen – machen es besonders ratsam, nach Regulierungs-

methoden zu suchen, die einen Konflikt auf Dauer beilegen, statt ihn lediglich zu unter-

drücken und dabei destruktive Emotionen zu produzieren (vgl. Stern 2005: 14). Der Eu-

roparat empfiehlt in den Europäischen Strafvollzugsgrundsätzen ausdrücklich, Konflikte 

mit Gefangenen im Strafvollzug mit Hilfe von Mediation zu bearbeiten (Bundesministe-

rium der Justiz 2007: 25).4 

Mediation kann außerdem als Versuch verstanden werden, Gefangenen, die in ver-

schiedener Hinsicht einen erschwerten Zugang zum Recht haben (vgl. Kretschmer 

2005), diesen Zugang zu erleichtern (vgl. zum Modell von Mediation als "access-to-

justice"-Projekt Breidenbach 1995: 119). Auch 35 Jahre nach Einführung des 

Strafvollzugsgesetzes ist Rechtsschutz für Gefangene anhaltend nicht zufriedenstel-

lend, sind frühe Kritikpunkte nicht behoben (Kamann 1991; Böhm 1992; Feest 1993; 

Dünkel 1996a; Feest/Lesting u.a. 1997; Kretschmer 2005; Pollähne 2006; Schammler 

2008; Feest/Lesting 2009), erweist sich die Erfolgsquote von Gefangenen mit Be-

schwerden bei Gericht als so gering, dass die Effektivität des Rechtsschutzes selbst 

fraglich scheint (Kretschmer 2005: 220; Feest/Lesting 2009: 690; AK StVollz-

Kamann/Spaniol 2012: vor § 108 Rz. 2 und § 116 Rz. 82), wird Verhalten von Strafvoll-

zugsbehörden als "Renitenz" wahrgenommen (Lesting/Feest 1987; Feest/Lesting 

2009) und findet sich der Eindruck formuliert, dass der gerichtlich ausgetragene Kon-

flikt gerade im Strafvollzug die eigentlichen Konfliktverhältnisse nicht erfassen kann 

(Lübbe-Wolff/Geisler 2004: 486). Feest/Lesting u.a. (1997: 201) sahen auf dieser 

Grundlage schon vor vielen Jahren einen Bedarf, für die Bearbeitung von Konflikten 

des Strafvollzugs alternative Verfahren zu entwickeln. 

Wenn Strafvollzug als soziales System und damit als "sich selbst reproduzierende Ein-

heit" (Luhmann 2002: 537 f.) verstanden wird, dessen Reproduktion über die Struktu-

                                                
4 Die Bundesregierung geht im Vorwort zu den Europäischen Strafvollzugsgrundsätzen davon 
aus, dass die Empfehlungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich Eingang in eigene gesetzliche 
Regelungen gefunden haben, doch einen Charakter moralischer Verpflichtung haben 
(Bundesministerium der Justiz 2007: VII). 
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ren der Organisation selbst verläuft (Simon 2006,2009: 32),5 so lässt das systemimma-

nenten Widerstand gegen Versuche einer Veränderung von außen erwarten. Aus 

dieser Perspektive stellt sich die Frage nach der Wirkkraft einer Methode von Kon-

fliktbearbeitung, die ausdrücklich mindestens einer der Grundstrukturen des Strafvoll-

zugs, nämlich der Hierarchiestruktur zwischen Gefangenen und Bediensteten, zuwider-

läuft. Mediation ist ein Verfahren, das Gleichheit zwischen den Konfliktparteien voraus-

setzt (Hagen/Lenz 2008: 20) und bestehende Machtungleichgewichte strategisch 

auszugleichen bzw. zu neutralisieren sucht.6 Es sind in der Diskussion möglicher 

Alternativen der Konfliktbearbeitung im Strafvollzug schon früh Zweifel daran geäußert 

worden, ob eine dafür erforderliche Gleichrangigkeit von Anstalt und Gefangenen als 

Konfliktparteien überhaupt herzustellen ist (Feest/Lesting u.a. 1997: 78).  

 

Der zweite Fragenbereich betrifft damit die Wirk- und Veränderungskraft der Mediation 

als Verfahren. Mediation ist ein Verfahren, dass sich in den letzten Jahrzehnten 

gerichtsintern und außergerichtlich verbreitet. Es ist ein Verfahren, das in verschiede-

ner Hinsicht neueren Ansprüchen von Konfliktparteien an Beteiligung und Konsens bei 

der Bearbeitung ihrer Konflikte gerecht wird (vgl. von Bargen 2008: 5). Wieweit lassen 

sich aber wesentliche Grundgedanken und Prinzipien der Mediation in den Rahmen 

des Strafvollzugs transportieren? Wie verhält sich Mediation zu Konflikten aus einem 

Umfeld, das aufgrund seiner Grundstrukturen, nicht zuletzt der Grundstrukturen in den 

Beziehungen der Konfliktparteien zueinander, besondere Umstände der Entstehung, 

Austragung und Eskalation von Konflikten erwarten lässt? Lässt sich Mediation über-

haupt durchführen, wenn Macht- und Gewaltstrukturen die Beziehungen der Konflikt-

parteien wesentlich mit konstruieren (insofern kritisch Weitz 2008: 190 ff.)? Wenn die 

Arbeit mit Interessen und Bedürfnissen (Eidenmüller 2000; Glasl 2003; Gläßer/Kirch-

hoff 2005; Montada/Kals 2007), mit Emotionen (Duve 2000a) und mit Beziehungen 

zwischen Konfliktparteien (Bercovitch 2002; Montada/Kals 2007) als wesentlicher Teil 

der Wirkung von Mediation beschrieben wird – ist dann Mediation womöglich nur in re-

duzierter Weise im Strafvollzug wirksam, weil Offenheit über diese Bereiche im 

Gespräch mit dem Konfliktgegner als gefährlich eingestuft wird? Oder wirkt Mediation 

im Gegenteil verändernd auf Strukturen zurück, auch wenn diese Bearbeitungsform auf 

den ersten Blick wegen der bestehenden Beziehungsstrukturen von Gefangenen und 

Bediensteten (Kamann 1991; Fest/Lesting u.a. 1997) unmöglich scheint?  

 

                                                
5 Foucault spricht von "Strategien, (...) unausgesprochenen Diskursen und 'Listen'", die das 
Gefängnis als Institution konstituieren, ohne dass sie ausdrücklich dem Handeln bestimmter 
Personen zuzuschreiben sind (Foucault 1976: 32). 
6 Eine Übersicht über strategische Möglichkeiten und Grenzen gibt Glasl (2009a: 68). 
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Die so umrissenen Fragen der Wirkung von Mediation im Umfeld einer Konfliktbearbei-

tung im Strafvollzug lassen eine Untersuchung als Expedition in die Randgebiete 

beider Institute – Strafvollzug einerseits, Mediation andererseits – erscheinen. Die Er-

kundung verspricht Auskünfte darüber, welche Spielräume hier bestehen bzw. wo ent-

schieden Grenzen deutlich werden. Dass es mit der Evaluierung eines Projektes von 

Mediation von Konflikten im Strafvollzug möglich ist, diese Grenzbereiche zu 

untersuchen, ist ein ausgesprochener Glücksfall. 

 

B.  Einführung in Methodik und Gang der Untersuchung 

Das hier vorgestellte Projekt, die Mediation im Strafvollzug zu evaluieren, lässt sich 

beschreiben als Ergebnis eines Zusammentreffens meiner langjährigen beruflichen 

Erfahrung in der Beschreibung und Ordnung hoch eskalierter Konflikte aus psychologi-

scher Perspektive, meiner Auseinandersetzung mit der Mediation als einer Methode, 

solche Konflikte zu bearbeiten, und schließlich meinem jüngeren Interesse am Straf-

vollzug, an den strukturell dort zu findenden Konfliktfeldern und an ihrer Bearbeitung. 

Es ist ein Einzelprojekt, ist das Projekt einer einzelnen Forscherin, deren Zugang zu 

dem Forschungsfeld in verschiedener Hinsicht von außen kommt, ohne institutionelle 

Anbindung an ein Gericht, eine Strafanstalt oder eine Forschungseinrichtung. Es ist ein 

Projekt, das damit gute Ausgangsbedingungen hat, den Freiraum eines sozialwissen-

schaftlichen Zugangs zu nutzen, der es möglich macht, einen Forschungsgegenstand 

ohne vorgefertigte Konzepte zu betrachten (vgl. Loader/Sparks 2010: 412 f.). 

Um die angerissenen Fragen im Rahmen einer klein angelegten Evaluationsstudie 

sinnvoll bearbeiten zu können, ist ein qualitatives Untersuchungskonzept geplant. Wir-

kung von Mediation wird in dem Spannungsfeld subjektiver Erfahrungen von Beteilig-

ten einerseits und wechselseitig-interaktiver Bedeutungszuschreibungen der an der 

Mediation Beteiligten andererseits erfahrbar. Die Beteiligten sollen nach ihren Wir-

kungserfahrungen in ihren jeweils erlebten Mediationen befragt werden. Auf dieser 

Grundlage sollen strukturelle Bedingungskontexte von erlebter Wirkung herausgearbei-

tet und ein Wirkungsbild der im Projekt durchgeführten Mediationen rekonstruiert wer-

den. Angesichts einer nur kleinen Grundgesamtheit innerhalb des Projektes durchge-

führter Mediationen verspricht damit gerade ein qualitativer Ansatz Ergebnisaussagen, 

die über den Projektumfang hinauswiesen können. Als Ergebnis einer solchen eher 

summativ als formativ strukturierten Evaluation (vgl. Kuckartz/Dresing u.a. 2008) zu er-

warten sind:  

 

- Auskünfte über Konstruktionen von Mediationswirkung im Umfeld Strafvollzug 

durch die Beteiligten einer Mediation; 
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- Auskünfte darüber, welche Merkmale in der Gestaltung einer Mediation in 

diesem Umfeld geeignet sind, die Wirkungserfahrung zu beeinflussen; 

- Auskünfte über Bedingungen, die die Methode "Mediation" im Umfeld des 

Strafvollzugs als wirkungsvoll erleben lassen; 

- Auskünfte über den Handlungsspielraum einer alternativen Methode der 

Konfliktbearbeitung im Strafvollzug. 

 

Die Evaluation hat damit den Anspruch, auch über die in Berlin konkret praktizierte ge-

richtsinterne Mediation hinaus Ergebnisse zu liefern, die die Möglichkeiten alternativer 

Konfliktbearbeitung in diesem Umfeld betreffen. Das scheint nicht zuletzt von Bedeu-

tung, nachdem der Bundestag noch 2011 das Gesetz zur Förderung der Mediation und 

anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsG) verabschie-

det hat. Danach sollen alle bisher praktizierten Formen der gerichtsinternen Mediation 

durch das Institut des Güterichters ersetzt werden. 

 

In den bisher vorliegenden Projektevaluationen richterlicher und gerichtlicher Mediation 

gibt es zwar schon Ansätze qualitativer Forschung, aber in der Regel nur in einem 

kleinen Teil einer Mediation und mit anderen Schwerpunkten. So wurden für die große 

Projektevaluation der gerichtsnahen Mediation in Niedersachsen insgesamt 52 

qualitative Interviews geführt, davon aber nur sechs mit Konfliktparteien (Zenk/Strobl 

u.a. 2006: 43). Die Evaluation des Modellversuchs Güterichter berichtet auch unter 

dem Punkt der "qualitativen Erhebungen" ausschließlich über Ergebnisse aus struktu-

rierten Fragebogenuntersuchungen der verschiedenen beteiligten Gruppen (Greger 

2007: 45 ff.). 

Verschiedene Argumente sprechen für eine Methode, die subjektives Erleben zum 

Gegenstand der Untersuchung macht. Eine solche Methode kann als dem Gegen-

standsbereich "Mediation" besonders gut angepasst verstanden werden. Mediation 

sieht sich selbst als eine Methode der Konfliktbearbeitung, die von der Subjektivität des 

Erlebens der Konfliktbeteiligten ausgeht und von ihrem Bedarf, eine Konfliktregelung 

zu finden, die – mehr als traditionelle Angebote des Rechtssystems – an diese Subjek-

tivität anknüpft (Montada/Kals 2007: 35). Mediation erlaubt Konfliktparteien, über eben 

dieses subjektive Erleben eine gemeinsame Regelung zu konstruieren. Es ist damit 

naheliegend, auch in der Untersuchung von Mediationen den Zugang über das subjek-

tive Erleben zu suchen. 

Der qualitative Zugang zum Erleben der Beteiligten ergibt sich zudem über den be-

schriebenen Problemaufriss der Regulierung von Konflikten im Strafvollzug. Wenn dort 

eine wichtige Annahme ist, dass die gerichtlichen Verfahren nur einen Teil dessen 
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aufgreifen und abbilden können, was konstitutiv für den Konflikt ist (Lübbe-

Wolff/Geisler 2004: 486), und wenn gleichzeitig keine verlässlichen Annahmen darüber 

existieren, welche Umstände tatsächlich denn konstitutiv für einen gerichtlich nicht 

ausreichend zu klärenden Konflikt sind, dann verspricht am ehesten ein offenes quali-

tatives Forschungsinteresse sinnvolle Informationen darüber, was in den Mediationen 

passiert, was von den Beteiligten als hilfreich erlebt wird und was aus Sicht von Betrof-

fenen für oder gegen die Mediation als Methode der Konfliktbearbeitung spricht. 

 

Es ergibt sich folgender Untersuchungsgang: 

 

Zunächst soll im ersten Kapitel anhand soziologischer wie psychologischer 

Überlegungen der Konfliktbegriff näher bestimmt werden. Konzepte von Konfliktent-

wicklungen, Konflikteskalation und Konfliktbearbeitungen sollen daraufhin untersucht 

werden, wieweit sie für eine Untersuchung nutzbar sind, die das subjektive Erleben 

Konfliktbeteiligter zum Thema macht. In einem nächsten Schritt soll der gefundene 

Konfliktbegriff auf den Strafvollzug und die Konflikte dort angewendet werden. Es 

sollen Bedingungen dargestellt und untersucht werden, unter denen Konflikte im 

Strafvollzug entstehen und eskalieren. Daran schließt sich ein Überblick an über die 

Praxis der Bearbeitung von Konflikten, die sich im Strafvollzug derzeit als Regelfall 

findet. Dies erste Kapitel soll mit Überlegungen aus dem soziologischen und 

psychologischen Umfeld der Konfliktforschung einerseits und aus der kriminologischen 

Strafvollzugsforschung andererseits Bereiche zusammenführen, auf die die Evaluation 

aufbauen will.  

 

Das zweite Kapitel der Arbeit stellt mit der gerichtsinternen Mediation als Alternative 

einer Konfliktbearbeitung und als Sonderform der Mediation den dritten Teil der Basis 

der Untersuchung vor. Der Abschnitt beginnt, ausgehend von einer Einordnung der 

Idee alternativer Konfliktbearbeitung, mit einer kurzen Darstellung bestimmender Merk-

male gerichtsinterner Mediation und wesentlicher Annahmen zu ihrer Wirkung als Me-

thode der Konfliktbearbeitung, auch in Abgrenzung von anderen Formen der Medi-

ation. Damit wird eine Grundlage erarbeitet, um die Möglichkeiten der hier speziell inte-

ressierenden richterlichen Mediation in Strafvollzugsangelegenheiten erörtern zu 

können. 

 

Dies geschieht im dritten Kapitel. Hier wird das Modellprojekt im Berliner Strafvollzug 

vorgestellt und seine Praxis beschrieben. Die Erwartungen an das Projekt sowie die 

Anwendungsbedingungen der Mediation in diesem Umfeld werden untersucht. 
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Nach dieser Darstellung der Ausgangslage soll im vierten Kapitel zuerst der For-

schungsansatz einer qualitativen Evaluation, speziell unter den Bedingungen der For-

schung im Strafvollzug, näher dargestellt und zu der konkreten Frage der Untersu-

chung hingeleitet werden. Anschließend wird das hier angewendete Design einer 

Untersuchung durch qualitative Interviews vorgestellt und diskutiert. 

 

Das fünfte Kapitel stellt die Ergebnisse der Untersuchung dar. Zuerst werden sie an-

hand der je subjektiv relevanten Themen der befragten Personen organisiert, dann an-

hand von Merkmalen, die individuell mit der Wirkung von Mediation assoziiert werden. 

Schließlich werden die Merkmale beschrieben, die sich als konstitutiv für positiv erlebte 

Mediationsverläufe identifizieren lassen.  

 

Das sechste Kapitel will die gewonnenen Ergebnisse rückbeziehen auf die anfangs er-

arbeiteten Grundlagen zu den Konfliktbedingungen im Strafvollzug und zu den Wirk-

möglichkeiten von Mediation im Allgemeinen und den Chancen und Risiken gerichts-

interner Mediation im Speziellen. Daraus sollen die Möglichkeiten und die Grenzen me-

diativer Praxis im Strafvollzug entwickelt werden. 
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Teil I:  Forschungslage 

 

1 Konflikte im Strafvollzug 

1.1 Zum Konfliktbegriff 

Am Beginn einer Beschäftigung mit einer bestimmten Form der Konfliktbearbeitung 

muss eine Annäherung an den Begriff des Konfliktes selbst stehen. Es soll hier 

eingrenzend beschrieben werden, wie der Begriff "Konflikt" theoretisch geordnet 

werden kann, welche Entstehungs- und Eskalationsbedingungen mit dem Begriff 

verknüpft sind und wie der Rahmen einer Bearbeitung von Konflikten näher zu 

bestimmen ist. 

 

1.1.1 Die Definition eines Konflikts 

Auf der einfachsten begrifflichen Ebene lässt sich finden, dass der Begriff "Konflikt" 

sich aus dem lateinischen Verb "confligere" ableitet und im Lateinischen für ein Zusam-

menstoßen sowohl im physischen wie im metaphorischen Sinne steht (Stowasser/Pet-

schenig u.a. 2010).7 Zu erkennen ist in diesem begrifflichen Ursprung der Gedanke ein-

ander entgegenstehender Positionen, die aufeinandertreffen und spätestens zu diesem 

Zeitpunkt ein Moment von Unvereinbarkeit offenbaren; der Begriff hat damit sowohl 

eine physische als auch eine kognitive Komponente (Bercovitch/Kremenyuk u.a. 2009: 

4). Ein Konflikt erweist sich über einen Inhalt (entgegenstehende, als unvereinbar 

erlebbare Positionen) und über eine interaktive Komponente (ein Aufeinandertreffen) 

bestimmt. Diese Ausgangslage lässt ein weites Feld von Konfliktmodellen und -

definitionen erwarten,8 das hier zunächst umrissen werden soll, um dann die 

Konfliktdefinition zu wählen, mit der diese Untersuchung arbeiten will.  

 

Konflikttheorien werden seit dem 19. Jahrhundert in der Soziologie erörtert.9 Konflikte 

werden hier als Ausdruck von Gegensätzen zwischen sozialen Gruppen analysiert 

(Simmel 1992; Weber 2008), die Beschreibung von Konflikttypen, -umständen und ent-

stehungszusammenhängen auf Gegensätze gesellschaftlicher Gruppen und Gruppen-

interessen zurückbezogen (Dahrendorf 1972). Der Konflikt wird als soziale Tatsache im 

Sinne von Durkheim (1984) wahrgenommen.  

                                                
7 Am Rande soll erwähnt werden, dass im englischen Sprachraum der Begriff des "conflict" von 
dem des "dispute" unterschieden, inhaltlich aber nicht immer eindeutig abgegrenzt wird. Am 
ehesten scheint der Begriff des Disputes dort dem ausdrücklichen Feld rechtlicher Konflikte 
zugeordnet, während der Begriff des Konfliktes für eine breitere Perspektive unklarer 
strukturierter Auseinandersetzung steht (für einen Überblick vgl. Kirchhoff 2008: 6 ff.). 
8 Eine Übersicht konflikttheoretischer Traditionen seit der Antike findet sich bei Imbusch (2010: 
156). 
9 Übersichten z.B. bei Glasl (1980,1999) oder Imbusch (2010). 
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Aus Sicht dieser Theorien kann in Frage stehen, ob ein Konflikt auch dann schon zur – 

soziologisch relevanten – sozialen Tatsache wird, wenn er nur zwischen Einzelper-

sonen auftritt (vgl. Dahrendorf 1972: 16 Fn). Nach Dahrendorf wird ein Konflikt zwi-

schen Individuen jedenfalls erst dadurch zum sozialen Konflikt, dass er strukturell auf 

Gruppeninteressen zurückzuführen ist; bloße emotionale Abneigung zwischen 

Individuen reicht nicht, um einen sozialen Konflikt zu definieren (Dahrendorf 1972: 24). 

Allerdings wechseln auch soziologisch formulierte Konflikttheorien öfter auf eine nur 

interpersonale Ebene, sei es zur Illustration einer These (so etwa Coser 1965,1972: 98 

mit dem Beispiel der Konflikte in einer Ehe) oder um Strukturmerkmale von Konflikten 

herzuleiten (Coser 1965,1972: 71 ff). Für diese Konfliktmodelle erscheint der Konflikt 

von Gruppen zwar durch Verhalten einzelner Gruppenmitglieder und damit Konfliktteil-

nehmer bestimmt. Es wird aber implizit postuliert, dass sich jedes Gruppenmitglied im 

Konflikt gleich verhalten wird, sodass, pars pro toto, aus dem Einzelverhalten An-

nahmen über die Gesamtkonfliktentwicklung abgeleitet werden können.10  

 

Neben diesen im engeren Sinne soziologisch verstandenen Konfliktbeschreibungen 

gibt es ausdrücklich psychologisch orientierte Konflikttheorien in zwei Varianten. Die 

einen betonen in der Beschreibung von Gruppengegensätzen und interindividuellen 

Konflikten die Perspektive des individuellen Erlebens, beschäftigen sich dabei mit der 

intrapsychischen Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung und nur an zweiter 

Stelle mit einer Gegenüberstellung (gesellschaftlicher) Gruppen in einem Konflikt. Die 

dort überwiegend analysierten dyadischen Konfliktkonstellationen gelten Psychologin-

nen bereits als "soziale Konflikte", da sie über das Individuum hinausreichen (Monta-

da/Kals 2007: 70 ff). Ausdrücklich als sozialpsychologische Konflikttheorien im Sinne 

einer Analyse von Konflikten zwischen Gruppen (und nicht zuletzt als Analyse der 

Bedingungen von Gruppenbildung und gruppenspezifischem Konfliktverhalten) verste-

hen sich Ansätze, die sich von Tajfel/Billig u.a. (1971) und von Sherif (1988) ableiten. 

Die andere Variante psychologisch orientierter Konflikttheorie beschreibt den psychi-

schen Konflikt als Gegensatz, der sich innerpsychisch, das heißt im Denken und 

Fühlen einer Person, abspielt (Simon 2010: 11), ohne Bezug zu einer anderen Person 

                                                
10 Dass solche Schlussfolgerungen Grenzen haben, zeigen Erkenntnisse der 
Sozialpsychologie, nach denen Verhaltensdispositionen Einzelner sich mindestens je nach 
Gruppenzusammenhang – dyadische Konstellationen, triadische oder noch größere – und je 
nach Stellung des Gruppenmitgliedes unterscheiden (für einen Überblick gruppen-
psychologischer Fragestellungen vgl. Sader 2008). Implizit – und zum Teil auch explizit (vgl. 
Montada/Kals 2007: 74 f.) – folgen allerdings auch psychologische Analysen oft der Annahme, 
dass sich Konfliktbeschreibungen zwischen Einzelpersonen nicht von Konfliktbeschreibungen 
zwischen Gruppen unterscheiden müssen. Sie gehen von der Beobachtung aus, dass jeder 
Gruppenkonflikt nicht nur durch strukturelle Bedingungen einer sozialen Umgebung, sondern 
auch durch das individuelle Erleben einzelner Gruppenmitglieder gesteuert wird. 
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zu haben.11 Ein erstes Gerüst für eine Analyse solcher intrapsychischer Konflikte findet 

sich bei Lewin (1931,1964: 11 f.) mit seiner Definition des Konflikts über die Gleichzei-

tigkeit gegeneinander strebender, aber vergleichbarer Kräfte sowie seiner Unterschei-

dung zwischen Appetenz-Appetenz-, Appetenz-Aversions- und Aversions-Aversions-

Konflikten. 

 

Sieht man von Definitionen ab, die sich eng an einer einzelnen konfliktauslösenden Be-

dingung orientieren (so etwa mit einer engen Anbindung an subjektive Gerechtigkeits-

vorstellungen Montada/Kals 2007: 71; Streicher 2010: 102), so besteht ein weiterer 

grundlegender Unterschied bei Konflikttheorien zwischen einem engen und einem 

weiten Konfliktbegriff. Der enge Begriff will sich auf manifeste Konflikte beschränken, 

auf Konflikte, die offen zutage treten, beobachtbar sind und von allen Beteiligten als 

solche wahrgenommen werden (vgl. z.B. Dahrendorf 1994: 235). Aus dieser Perspek-

tive wird es als unsinnig betrachtet, etwas einen Konflikt zu nennen, das nicht 

mindestens für die Beteiligten als solcher sichtbar ist. Ein weiter Konfliktbegriff will 

demgegenüber auch solche Konflikte einbeziehen, die latent oder strukturell vorhanden 

sind, die womöglich nur von einer Seite oder nur von Außenstehenden als Konflikt 

wahrgenommen werden oder deren Konfliktcharakter erst zu einem späteren Zeitpunkt 

hervortritt (Dahrendorf 1972: 23; Kals/Ittner 2008: 6; Imbusch 2010: 147). Es zeichnet 

sich damit ab, dass für einen weiten Konfliktbegriff eine klare Trennung zwischen einer 

außenstehenden, beobachtenden Perspektive und der Perspektive direkter interaktiver 

Beteiligung an einem Konflikt wenig Bedeutung hat.12  

Watzlawick/Beavin u.a. (1969,2007) bewegen sich in der Frage einer Unterscheidung 

zwischen subjektiver und objektiver Perspektive auf einen Konflikt auf einer Art 

Zwischenposition: Einerseits betonen sie nachdrücklich die Subjektivität des Kon-

flikterlebens; es ist sogar für sie eines der Wesensmerkmale eines Konfliktes, dass es 

                                                
11 Der soziale Konflikt wird von Simon (2010: 11) demgegenüber durch seine kommunikative 
Austragungsstruktur definiert. Simon (2010: 25) beschreibt – mit Verweis auf Maturana – die 
Unterscheidung zwischen psychischen und sozialen Konflikten als aus systemtheoretischer 
Sicht letztlich allerdings unerheblich, weil sich in beiden Fällen der Konflikt als autopoietische 
Organisation darstellen lässt, die durch inhärente Prozesse aufrechterhalten wird. Das 
psychische Konfliktsystem ist – mangels kommunikativen Ausdrucks – in seinen Prozessstruk-
turen lediglich weniger der Beobachtung zugänglich als das soziale System (Simon 2010: 26). 
12 Als Beispiel für den Versuch, "Konflikt" aus einer objektiven, beobachtenden Perspektive zu 
definieren, kann Galtung (1975: 110) gesehen werden, der den Konflikt als für den Beobachter 
sichtbare Unvereinbarkeit von Zielen und Wertvorstellungen zweier Akteure definiert. Auf der 
anderen Seite steht die subjektive Perspektive, die davon ausgeht, dass die Wirklichkeit eines 
Konfliktes sich für jeden Beteiligten, aber auch für jede beobachtende Person unterscheidet 
(vgl. dazu z.B. Reitz 2008: 45). In dieser Sicht kann eine beobachtende Instanz die Qualität und 
den ggf. konflikthaften Charakter einer Interaktion subjektiv wahrnehmen und benennen, aber 
nicht in Anspruch nehmen, für andere Personen deren Wahrnehmung mit zu definieren. Es ist 
für diese subjektivistische Sichtweise zudem gleichgültig, ob die beobachtende Person sich 
selbst als interaktiv an dem Geschehen beteiligt wahrnimmt oder aber den Konflikt einer 
Interaktion anderer Personen zuschreibt. 
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Beteiligten nicht gelingt, die subjektive Gebundenheit ihrer eigenen Wahrnehmung zu 

realisieren (Watzlawick/Beavin u.a. 1969,2007: 92 f.). Gleichzeitig ist ihre Theorie der 

menschlichen Kommunikation gerade der Versuch, Störungen dieser Kommunikation 

als Ursachen für Konflikte zu identifizieren; sie postulieren also durchaus eine Instanz, 

die in der Lage ist, nach objektiven Kriterien zu entscheiden, wann unreflektierte 

Subjektivität von Interaktionspartnern Kommunikation stört.13 

Deutlich ist im Ansatz von Watzlawick/Beavin u.a. (1969,2007) die Verknüpfung des 

Konfliktes mit der Kommunikation. Entsprechend versteht Imbusch (2010: 167), im An-

schluss an Luhmann, die Kommunikation als Transportmittel und dann auch zuneh-

mend selbständiges Strukturmittel eines Widerspruchs. Konflikte können als autopoieti-

sche Systeme beschrieben werden, deren Regel die Fortführung einer bestimmten 

konflikterhaltenden Kommunikation verlangt (Simon 2010: 28 mit Verweis auf Luhmann 

2002). Ähnlich lässt sich Putnam (2001: 11) verstehen, der betont, dass jeder Konflikt 

neben der erlebten Unvereinbarkeit von Zielen immer auch durch die Interaktions-

struktur der Konfliktparteien – kooperativ ebenso wie kompetitiv – gekennzeichnet ist. 

Kirchhoff (2008: 3) geht – mit Verweis auf Kriesberg (1998) – davon aus, dass der 

Begriff des Konfliktes sowohl den Inhalt einer Kontroverse als auch die Hand-

lungsebene des Konfliktverhaltens beschreibt. 

 

Konflikte können in dem weiten Verständnis als überall mitwirkender Bestandteil der 

sozialen Welt betrachtet werden, haben keinen exzeptionellen Charakter. Sie sind, wie 

Pearson (2001: 47) es beschreibt, eine der vielfältigen Formen, in denen Menschen 

interaktiv Nähe und Distanz konstruieren. Konflikte lassen sich täglich beobachten, 

werden überall erlebt, nehmen im Alltag Raum ein (Bercovitch/Kremenyuk u.a. 2009: 

3). Sie sind ein normaler, den Arbeitsalltag wesentlich bestimmender Bestandteil des 

Lebens gerade von Organisationen (Putnam 2001: 10). Für Luhmann (1984,2002: 204) 

liegt in der Kommunikation selbst schon die Ausgangsbedingung für Widerspruch und 

möglichen Konflikt. 

Ein alltagsweltliches Verständnis neigt dazu, Konflikte als Störung einer angenomme-

nen natürlichen Harmonie vorherrschend negativ zu sehen (Bonacker/Imbusch 2010: 

67), und betriebswirtschaftlich orientierte Beschreibungen von Konflikten stellen oft vor 

allem die Kosten in den Vordergrund (Dana 2001; Schmidt 2008). Thiel beschreibt auf 

sehr unterschiedlichen Ebenen Kosten, die ein Konflikt verursacht, sowohl in dem dem 

                                                
13 Diese Sichtweise verweist auf den Hintergrund der klinischen Erfahrungen und des klinischen 
Rahmens, in dem Watzlawick/Beavin u.a. (1969,2007) sich bewegen. Die von ihnen 
beschriebenen Störungen der Kommunikation beobachteten sie in Familien, in denen Mitglieder 
klinisch als "schizophren" diagnostiziert waren. Der wohl wesentliche qualitative Schritt ihrer 
Analyse bestand darin nachzuweisen, dass das Verhalten ihrer als "verrückt" diagnostizierten 
Patienten aus deren je subjektiver Perspektive sehr wohl rational verstehbar war.  
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Konflikt zugrundeliegenden System wie bei einzelnen Beteiligten (Thiel 2003: 89 f.). 

Klinger/Bierbrauer (2009: 111) beschreiben den Konflikt als "negative Beziehung". 

Konflikte sind aber keineswegs ausschließlich negativ beschrieben worden, sondern 

können als Motor von Veränderung und als strukturierende Hilfe in einer ansonsten un-

übersichtlichen sozialen Gemengelage begriffen werden (Thiel 2003: 86 ff.) oder als 

Signal, das auf Störungen eines Gesamtsystems verweist (Simon 2010: 95 mit Verweis 

auf Luhmann 2002). Konflikte sind immer wieder ausdrücklich als positive Impulse für 

Entwicklung verstanden worden. In der langen Tradition soziologischer Konflikttheorie 

wird davon ausgegangen, dass soziale Konflikte einen wesentlichen Beitrag zur Ent-

wicklung der Gesellschaft liefern (Simmel 1992; Coser 1965,1972). Coser geht sogar 

davon aus, dass Konflikte eine Beziehung stabilisieren, da sie eine Art von Ventil für 

natürlicherweise in Beziehungen auftretende Aggression darstellen (Coser 1965,1972: 

54); gleichzeitig postuliert er die Auftretenswahrscheinlichkeit von Konflikten als 

Kriterium der Stabilität einer Beziehung zwischen Personen – nur eine stabile Be-

ziehung erträgt den offen ausgetragenen Konflikt (Coser 1965,1972: 97). Galtung hat 

1975 den Begriff vom "Konflikt als Lebensform" geprägt und damit gleichzeitig einen 

konstruktiven Umgang mit dem Konflikt gefordert. Ein Konflikt ist nach diesem Ver-

ständnis kein Problemfall des Sozialen, sondern ein produktiver und kreativer Prozess, 

ein womöglich wertvoller Bestandteil der Interaktionen eines größeren Organismus' 

(Stitt 1998: 3). Ein Konflikt zeichnet sich damit durch die mit ihm verbundene Verän-

derung – oder doch Aussicht auf Veränderung – aus, also durch seinen immanent tran-

sitorischen Charakter (Messmer 2003: 43). Solche Einordnung ist in der Kriminologie 

vertraut aus den Arbeiten Durkheims, der den Konfliktfall "Kriminalität" als konstitutives 

Element gesellschaftlicher Entwicklung beschrieb (Durkheim 1968). Noch darüber 

hinaus geht eine Betrachtung eines Konfliktes als ausdrückliche Chance der direkt in 

den Konflikt Involvierten. Christie (1977) spricht von Konflikt als einem "Besitz" der 

Konfliktparteien, der sichtbar gemacht werden und in den Händen der Konfliktparteien 

bleiben muss, statt seine Bearbeitung und Lösung Instanzen der Kontrolle zu 

überlassen.14 Watzke (1997: 8) – mit einer ähnlichen Tradition alternativer Konfliktrege-

lungen – fordert, Konflikte individuell zu durchleben, statt sie mit einem ausgefeilten 

Regelsystem schnell zu lösen. 

Eine zumindest neutrale Besetzung eines Konfliktbegriffs ergibt sich auch aus jedem 

subjektiven Ansatz einer Konfliktdefinition, da nur die subjektive Zuschreibung über die 

Bewertung entscheidet. Auch die systemische Analyse von Konflikten führt notwendig 

zu einer neutralen Sichtweise, da aus dieser Perspektive Prozessverlauf, Funktion und 

                                                
14 Christie (1977) schreibt dies allerdings in einem durchaus anderen Kontext, nämlich in Bezug 
auf die Integration des Opfers und seiner Interessen in den Prozess einer Tataufarbeitung. 
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Struktur des Konfliktes im Vordergrund stehen und nicht die Bewertung von Konfliktfol-

gen (vgl. Messmer 2003: 277; Simon 2010: 25). 

 

Für das hier vorgestellte Forschungsinteresse stehen subjektive Wahrnehmung und 

Wirklichkeitskonstruktion beteiligter Personen im Mittelpunkt. Es liegt daher nahe, sich 

für eine Definition zu entscheiden, die eben diese Subjektivität berücksichtigt. Schon 

dies bedeutet eine Entscheidung für einen weiten Konfliktbegriff, wie ihn etwa 

Luhmann (1984,2002: 530) formuliert, für den Konflikt sich bereits über den 

kommunizierten Widerspruch definiert. Ebenfalls erforderlich ist ein Konfliktbegriff, der 

die Kategorisierung als "Konflikt" keiner außenstehenden Instanz zuordnet, sondern 

dem Erleben der Beteiligten überlässt. Wenn, wie in der hier vorzustellenden 

Untersuchung, die je subjektive Perspektive auf einen erlebten Konflikt und seine 

Bearbeitung betrachtet werden soll, so kann nicht vorhergesagt werden, wieweit etwa 

eine gesellschaftliche Rahmung eines Konfliktes für das individuelle Erleben eine Rolle 

spielt. Es ist bei einer Übertragung übergreifender Konfliktkonzepte auf die hier 

interessierenden individualisierten Konflikte vielmehr zu prüfen, ob die Komponenten 

eines solchen Konzeptes der individuellen Perspektive Rechnung tragen. Es soll dabei, 

anders als etwa in der Definition von Glasl (1980,1999: 17), keine Rolle spielen, ob die 

Person, die den Konflikt als solchen wahrnimmt, selbst konfliktbeteiligt ist oder nur 

beobachtet. Ebenfalls erscheint zunächst nicht von Bedeutung, ob ein Konflikt als offen 

oder verdeckt zu beschreiben ist. Mit Reitz (2008: 45) soll vielmehr mit einem aus-

drücklich weit gefassten Begriff als Konflikt bezeichnet werden, was von mindestens 

einer Person als Konflikt erlebt wird. Der Konflikt kann dann definiert werden durch die 

subjektiv erlebte Unvereinbarkeit von Positionen, die sowohl beteiligte Individuen als 

auch Interessen einer sozialen Gruppe betreffen können. Als kennzeichnend wird 

ebenfalls die emotionale Beteiligung gesehen, die mit der Wahrnehmung der 

Gegensätze verbunden ist und in Verbindung steht mit der Identitätswahrnehmung und 

-konstruktion der Konfliktbeteiligten (Jones 2001). Messmers (2003: 42) Kritik, ein sehr 

weit gefasster Konfliktbegriff, der "alle nur denkbaren Unvereinbarkeiten" mit berück-

sichtigen will, sei in Gefahr, keinerlei Erklärungskraft mehr zu besitzen, muss allerdings 

beachtet bleiben. Ihr kann nur durch eine möglichst feingliedrige, im Sinne von Geertz 

(1983) "dichte" Beschreibung eines Konfliktes und seiner Umstände begegnet werden.  

 

Ausgehend von der Vielzahl von Konfliktdefinitionen gibt es auch zahlreiche Ansätze, 

den Konfliktbegriff weiter zu ordnen. Diese Modelle haben zum Teil eher aufzählenden 

Charakter, zum Teil den Charakter in sich geschlossener Strukturen. Thiel (2003) un-

terscheidet fünf verschiedene Modelle, die jeweils unterschiedliche Rahmungen eines 
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Konfliktbegriffs erkennen lassen, ihn zum Teil eher in seiner Funktionalität analysieren, 

zum Teil eher an Annahmen über die Entstehung von Konflikten interessiert sind (etwa 

Dahrendorf 1972). Die Betrachtung unterschiedlicher angenommener Ursachen eines 

Konfliktes erweist sich als eine der frühesten Unterscheidungskategorien von 

Konfliktmodellen (z.B. Chase 1952, Thiel 2003, Montada/Kals 2007). Konflikte können 

aber auch nach darin verhandelten Gegenständen unterschieden werden,15 nach 

zugrunde liegende Strukturen eines Konfliktes,16 nach "Intensität", Kosten und Ausmaß 

eingesetzter Gewalt (Dahrendorf 1972: 37 f.), nach Motiven der Konfliktparteien in 

ihren jeweiligen Werten, Zielen und Gerechtigkeitsvorstellungen (Hagen/Lenz 2008: 

26, 38 f.) oder nach einzuschätzender Legitimität eines Konfliktes (Bonacker/Imbusch 

2010: 71 f.). Innerhalb einzelner Konfliktmodelle werden Konflikttypen, Konfliktdimensi-

onen, Konfliktebenen und Konfliktmerkmale verschiedenster Klassen unterschieden 

(Glasl 1980,1999; Messmer 2003; Troja 2003; Bonacker/Imbusch 2010). 

Entscheidend ist für diese – hier zweifellos nicht abschließend erfassten – 

Konfliktordnungen, dass sie ganz überwiegend von außen an einen Konflikt herange-

tragen werden. Die Modelle setzen wiederum eine unbeteiligt beobachtende Position 

voraus, aus der heraus Beziehungen der Beteiligten, relevante Inhalte und Motive oder 

eben auch die Legitimität eines Konfliktes beurteilt werden können. Ihre Brauchbarkeit 

für eine Konfliktanalyse, die subjektive Wirklichkeiten der am Konflikt direkt Beteiligten 

erforschen will, ist dadurch begrenzt. Das zeigt sich, sobald Ordnungen auf eine 

bestimmte Konstellation angewendet werden sollen. Schon scheinbar einfache Fragen 

wie die nach dem Gegenstand eines Konfliktes lassen sich nicht sinnvoll von außen 

bestimmen, wenn etwa ein Konflikt, dessen Gegenstand die Verteilung eines Geldbe-

trags zu sein scheint, von Konfliktbeteiligten Anstrengungen fordert, die den fraglichen 

Geldwert weit übersteigen. Erst recht lassen sich Motive und Intentionen von außen 

nur ungenau bestimmen, wenn sie etwa ausschließlich aus Schriftsätzen eines 

Rechtsstreites herausgefiltert werden können. Auch bei der scheinbar einfach zu 

entscheidenden Frage, ob ein Konflikt als Nullsummenspiel17 betrachtet werden muss, 

                                                
15 Etwa nach Sachfragen im engeren Sinne oder nach Interessen und Werten der 
Konfliktparteien als Inhalt (Glasl 1980,1999; Lenz 2008). 
16 Etwa in der Beziehung der Beteiligten zueinander, in der Gruppierung der Konfliktparteien, in 
ihrer Einbettung in größere soziale Zusammenhänge oder in der erwartbaren Gewinnstruktur 
als "Nullsummenspiel" oder "Kooperationsspiel" oder Zwischenform dieser beiden Konfliktvari-
anten (Putnam 2001: 13 f.; Bonacker/Imbusch 2010: 70 f. und in einer Übersicht Glasl 
1980,1999). Messmer (2003: 281) unterscheidet strukturell bloße "Konfliktepisoden" von ausge-
arbeiteten Sach-, Beziehungs- und Machtkonflikten; sein Unterscheidungskriterium ist die unter-
schiedliche Struktur der Kommunikation in diesen Konflikttypen. Watzke (1997) unterscheidet 
Konflikte erster und zweiter Ordnung, insofern sich aus einem Konflikt für die Konfliktbeteiligten 
weitere Schwierigkeiten und Probleme ergeben. Troja (2003) unterscheidet Konflikte nach ihrer 
personalen, inhaltlichen und institutionellen Dimension (ähnlich Berkel 2005). 
17 Der Begriff des "Nullsummenspiel" kommt immer wieder im Rahmen der Diskussion der 
Entwicklung von Konflikten und Konfliktausgängen zur Sprache. Der Begriff kommt aus der 
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wird, von außen gesehen, immer ein Zweifel bleiben, ob die scheinbar sichere Verlie-

rerseite nicht doch einen subjektiv erwarteten Gewinn aus dem Konflikt zieht.  

Eine weitere Schwierigkeit der beschriebenen Konfliktmodelle besteht darin, dass ihre 

Kategorien weder als trennscharf noch als unabhängig voneinander bezeichnet werden 

können. So scheint es etwa fraglich, ob es tatsächlich reine Sachkonflikte geben kann, 

oder ob nicht davon auszugehen ist, dass Konflikte mindestens indirekt immer auch 

Grundbedürfnisse (vgl. Maslow 1977,2008) der am Konflikt Beteiligten mit betreffen. 

Simon (2010: 50) spricht davon, dass grundsätzlich eine Mischung verschiedener 

Dimensionen eines Konfliktes anzunehmen ist; Interessen müssen differenziert in ihrer 

Bedeutung beschrieben werden und stehen mit Macht- und Beziehungsfragen in Zu-

sammenhang. Für eine Analyse von Konflikten aus der subjektiven Perspektive von 

Konfliktbeteiligten erscheint es daher sinnvoller, beschreibende Modelle zu wählen als 

Modelle, die bereits Ordnungskategorien vorgeben.  

 

1.1.2 Entstehungsbedingungen von Konflikten 

Entstehungsbedingungen von Konflikten sind je nach zugrundeliegendem 

Konfliktmodell als Versuch einer Beschreibung der Umstände und Bedingungen 

konstruiert, an deren Ende sich ein Konflikt manifestiert, oder aber als Suche nach 

Ursachen für Konflikte.  

Auf den ersten Blick erscheint die Suche nach Ursachen als Königsweg, Konflikte zu 

beschreiben und zu verstehen. Die Bearbeitung der Ursachen ist aus dieser Perspek-

tive jedenfalls der direkte Weg zur Bearbeitung des Konfliktes. Tatsächlich zeigen sich 

auf diesem Weg erhebliche Hindernisse und Störvariablen. Wie sich aus der Untersu-

chung des Konfliktbegriffs und seiner Definitionsversuche ergibt, ist die Suche nach 

Konfliktursachen schon nur für einen Teil der Konfliktmodelle und -definitionen von Be-

lang. Zwar werden einzelne Faktoren in Untersuchungen immer wieder hervorgeho-

ben, so insbesondere die Frage eines subjektiv wahrgenommenen Gerechtigkeitsdefi-

zits (Müller 2003; Montada/Kals 2007; Seehausen 2009; Streicher 2010) oder die An-

nahme, es gehe bei jedem Konflikt letztlich um die Verteilung von Ressourcen (Klein-

ger/Bierbrauer 2006a: 37). Goffman (1977,1980) beschreibt die einseitige Veränderung 

der überaus komplexen Konstruktionen, die soziales Handeln rahmen, als Auslöser für 

einen Konflikt, wenn diese Veränderung als Regelverstoß und von den weiter im Re-

gelsystem agierenden Personen als bedrohlich erlebt werden kann (vgl. dazu auch 

Messmer 2003: 31 f.). Bonacker/Imbusch (2010: 69) binden in ihre Definition eines 

                                                                                                                                          
Spieltheorie und beschreibt Konflikte, die sich dadurch auszeichnen, dass "der Verhand-
lungsgewinn einer Partei gleichzeitig für die andere Partei einen Verlust bedeutet" (Breidenbach 
1995: 71). Solche Konflikte kennen keinen "Kooperationsgewinn" (Eidenmüller 2000: 64); Kon-
fliktausgänge, in denen alle Konfliktbeteiligten profitieren, sind definitionsgemäß nicht gegeben. 
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Konfliktes die soziale Situation und die Interessen beteiligter Konfliktparteien als ur-

sächliche Momente ausdrücklich ein. Ein Konflikt ist für sie als solcher erst durch die 

Existenz bestimmter sozialer Ursachen definiert. Jones (2001: 94 ff.) sieht einen Kon-

flikt wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass er emotionale Beteiligung der Konflikt-

parteien hervorruft, die mit Konstruktion und Wahrnehmung eigener Identität verknüpft 

ist. 

Es gelingt tatsächlich aber nicht, die Suche nach nur einer einzelnen konfliktaus-

lösenden Ursache mit dem komplexen Bild, das die Beschreibung von Konflikten lie-

fert, zu vereinbaren (Messmer 2003). Schon die einfache Wahrnehmung, dass Konflikt-

ursachen sich kulturell sehr unterscheiden können (vgl. Klinger/Bierbrauer 2006b: 73), 

spricht gegen eine solche Suchrichtung. Wenn Interaktionen mit Watzlawick/Beavin 

u.a. (1969,2007) als offene Systeme beschrieben werden, deren Endzustände nicht 

durch ihre Ausgangsbedingungen bestimmt sind, so ist es auch sinnlos, für die Erklä-

rung eines aktuellen Zustands allein nach in der Vergangenheit liegenden Bedingun-

gen zu fragen. Watzlawick/Beavin u.a. (1969,2007: 124 f.) schlagen daher auch vor, 

stattdessen Organisation und Funktionsweise des Systems selbst zur Erklärung seiner 

Gegenwart und zur Bildung von Hypothesen über seine Zukunft heranzuziehen.18 

 

Wenn es also aussichtslos ist, Konflikte mit bestimmten Ursachen abschließend 

erklären zu wollen, ist es sinnvoller herauszufinden, ob sich Umstände und Bedingun-

gen identifizieren lassen, die die Entstehung einzelner Konflikte begünstigen, die 

Entstehung von Konflikten also verstehen helfen. Aus systemischer Sicht ist es die 

Frage nach dem "Wie" (wie funktioniert das System?) anstelle einer Frage nach dem 

"Warum" (warum funktioniert das System?) (Watzlawick/Beavin u.a. 1969,2007: 125). 

                                                
18 Ohnehin lassen sich – angenommene – Ursachen interaktionellen Geschehen ganz überwie-
gend nicht beobachten; sie sind vielmehr allenfalls mit Hilfe von Theorien als Ursachen zu er-
schließen, wobei entweder Selbstauskünfte von Konfliktbeteiligten zur Stütze herangezogen 
werden müssen oder aber wiederum abgeleitete Interpretationen. Letzteres gilt besonders für 
alle Ursachen, die in der nicht bewussten psychischen Verarbeitung von Konfliktbeteiligten 
vermutet werden, etwa in sogenannten "Verschiebungen" von Affekten als Ausgangspunkt 
eines manifesten Konfliktes (Chase 1952: 35). Offensichtlicher noch als in anderen Kontexten 
wird bei Kausalzusammenhängen, die innerpsychisches Erleben anderer Personen 
umschließen, deutlich, dass sie nicht beobachtet werden können, sondern lediglich unter 
Berücksichtigung der eigenen Relevanzsysteme der beobachtenden Person erschlossen. 
Flammer (1990: 34) bringt diesen Vorgang mit dem Begriff der Projektion in Verbindung. Er 
geht davon aus, dass Beobachter mit hoher Wahrscheinlichkeit Einflüsse der eigenen 
Relevanzsysteme unkontrolliert in eine Hypothesenbildung über das Beobachtete einfließen 
lassen. Für Messmer (2003: 43) heißt das, man könne nicht mehr sagen, als dass ein Konflikt 
Ausgangssituationen in Wirkungen transformiert; wie das geschehe, sei aber ebenso wenig zu 
identifizieren wie die Zuordnung bestimmter Ausgangssituationen zu bestimmten Wirkungen. 
Auch Thiel (2003: 56 f.) beschränkt sich in seiner Darstellung der "Entstehung eines 
kommunizierten Widerspruchs" auf eine ganz schematische Analyse von Kommunikationen, die 
Konsens oder Dissens zum Ausdruck bringen. 
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Auch hier finden sich wieder sehr unterschiedliche Ansätze einer Systematisierung mit 

unterschiedlichen Implikationen für die Bearbeitung von Konflikten. 

- Am engsten erscheint ein Konfliktverständnis, das Konflikte als Ausdruck eines 

durch Zwangsanwendung bestimmten Kampfes um materielle wie immaterielle 

Ressourcen versteht. Diese Sicht findet sich bei Collins (2009: 21), der in der 

menschlichen Natur selbst alle Bedingungen sieht, um einen solchen Konflikt in 

Gang zu bringen, sobald nur eine gewünschte Ressource den Einsatz einer 

Zwangsanwendung zu lohnen scheint. Ein solcher Ansatz rückt jeden Konflikt in 

die Nähe eines Nullsummenspiels, für das strukturell nur wenige Varianten von 

Bearbeitungsmöglichkeiten und Ergebnissen denkbar sind (Messmer 2003: 

272). Ein Bezug auf die subjektiven Wirklichkeiten der Konfliktbeteiligten ist nur 

in einem begrenzten Umfang vorgesehen; das Handeln der Beteiligten wird als 

von außen berechenbar betrachtet. 

- Reitz (2008) konstruiert ebenfalls eine individualisierende Perspektive, hat darin 

aber dynamischere Faktoren als Collins. Sie nimmt an, ein individualisierter 

Konflikt setze voraus, dass die Beziehung zwischen den Konfliktparteien eine 

Qualität erlangt, die sie als "dilemmatische Verbundenheit" bezeichnet; diese 

Beziehungsqualität sieht sie durch eine mindestens von einer Seite erlebte 

Unerträglichkeit gekennzeichnet; gleichzeitig postuliert sie, dass keine der Kon-

fliktparteien in der Lage ist, sich aus dieser Unerträglichkeit sinnvoll zu lösen 

(Reitz 2008: 46; ähnlich der Ansatz von Jones 2001: 90, die die Bedeutung von 

Emotionen bei der Entstehung von Konflikten hervorhebt). 

- Unter konstruktivistischer Sicht stellen die individuelle Wahrnehmung und die – 

bewertende – Verarbeitung von Information den wesentlichen Anteil möglicher 

Konfliktdynamik. Schon die Wahrnehmung scheinbar objektiver Fakten kann so 

unterschiedlich ausfallen (von Schlippe/Schweitzer 1996,2007: 87), dass eine 

Konfliktbearbeitung als ersten Schritt die gemeinsame Konstruktion von 

Wirklichkeit erfordert. Simon (2006,2009: 75) geht davon, dass auf dieser 

Ebene noch das relativ geringste andauernde Konfliktpotential liegt, dass aber 

ernsthafte Konflikte dann entstehen, wenn sich Erklärungen und Motivzuschrei-

bungen für ein beobachtetes Phänomen unterscheiden. Insgesamt wird bei der 

Entstehung von Konflikten Fehlattributionen – oder besser wohl: vorschnell 

einseitig formulierten Attributionshypothesen – eine wichtige Rolle zugeschrie-

ben. Solche Attributionen können sich auf Verantwortung beziehen (eine Kon-

fliktpartei schreibt die Verantwortung für eine Situation allein dem Konfliktgeg-

ner zu; Hagen/Lenz 2008: 51) oder auf Informationen und Informationsverar-

beitung (eine Konfliktpartei nimmt als selbstverständlich an, dass das eigene 
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Informationsniveau und die eigene Art, aus vorhandenen Informationen 

Schlüsse zu ziehen, von der anderen Seite geteilt wird; Watzlawick/Beavin u.a. 

1969,2007: 92). Kommt es zur Konfrontation der eigenen, auf diesen 

Attributionshypothesen aufgebauten Wirklichkeitskonstruktion mit den anders 

aufgebauten Wirklichkeitskonstruktionen der anderen Seite, so  kann sich da-

raus das plötzliche und womöglich für die Selbstwahrnehmung schmerzhafte 

Erleben ergeben, dass etwas von anderen in Frage gestellt oder gar angegrif-

fen wird, was vom Subjekt selbst immer als fraglos selbstverständlich der eige-

nen Lebenswelt zugerechnet war (Schütz 1971: 110). Watzlawick (1981,1985) 

hat mit seinen Arbeiten zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung besonders 

deutlich gemacht, zu welchen Absurditäten in der Engführung einer Wirklich-

keitskonstruktion es kommt, wenn Ursachen an einem frühen Punkt der 

Interaktion fest zugeschrieben werden.  

 

Noch komplexer wird das Bild, wenn der Blick über die Konfliktbeteiligten hinaus auf 

die angenommenen Strukturen gerichtet wird, die einen Konflikt bestimmen. Kals/Ittner 

(2008: 47 f.) beschreiben im Hinblick auf Konflikte in Organisationen ein Zusammen-

spiel, an dem Personen, subjektive Deutungssysteme, Regeln der sozialen Subsyste-

me, Interaktionsstrukturen beteiligter Personen in dem sozialen System der Organisati-

on, eine Umwelt innerhalb des Gesamtsystems und schließlich Entwicklungen, die das 

Gesamtsystem nehmen kann,19 beteiligt sind. Die zahlreichen Komponenten lassen 

den Konflikt als System erkennen, in dem – ausgehend von der Manifestierung von Wi-

dersprüchen (Luhmann 1997: 466) – sich ein konfliktgeeigneter Widerspruch anhand 

der Strukturen seiner Umgebung ausdifferenziert und generalisiert. Eine der einfach-

sten strukturellen Ausgangsvoraussetzungen ist dabei, dass der Widerspruch über-

haupt als zukunftsfähige Variante der Kommunikation erscheint, also absehbar auch 

durchzuhalten ist (Luhmann 1984,2002: 538). Jeder einzelne der von Kals/Ittner (2008) 

identifizierten Bedingungsfaktoren unterliegt selbst subjektiven Einschätzungen und 

Bedeutungszuschreibungen, ist also offen für eine beobachterunabhängige Perspek-

tive und für den Anschluss verschiedener möglicher Bearbeitungen des Konfliktes.  

Ein solches Beschreibungsmodell zeigt Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Sy-

stemstrukturen. Es ist jedenfalls ausreichend komplex für eine Absicht, Konflikte ge-

mäß der Wahrnehmung der jeweils an ihnen Beteiligten zu beschreiben. Andererseits 

bietet es Hilfen, gewissermaßen ein Geländer, an dem entlang sich die erwartbare 

Komplexität von Konfliktbeschreibungen erkunden lässt.  

                                                
19 Luhmann (1997: 466 f.) geht davon aus, dass Größe und Komplexität eines 
Umgebungssystems und die im System angelegte Rollenteilung mit ausschlaggebend dafür 
sind, ob ein Konflikt vom System toleriert wird oder nicht. 
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1.1.3 Eskalationsbedingungen von Konflikten 

Bedingungen, unter denen Konflikte aufrechterhalten werden, sind eng angebunden an 

die Entstehungsbedingungen eines Konfliktes einerseits und die Eskalationsbedingun-

gen andererseits. Der aufrechterhaltene Konflikt kann als Verfestigung einer 

bestimmten konfliktdefinierenden Sicht auf eine interaktionelle Konstellation beschrie-

ben werden (Messmer 2003: 274). Der Konflikt ist in dieser Betrachtung noch neutral 

bewertbar. Es ist möglich, Konflikte unter dieser Perspektive als normale, erwartbare, 

vielleicht notwendige Teilaspekte menschlichen Zusammenlebens zu verstehen.20 

Luhmann (1984,2002: 537 f.) geht davon aus, dass der Konflikt, wenn er sich als 

soziales System etabliert hat, eine sich selbst reproduzierende Dynamik entwickelt, 

sodass nicht der Bestand des Konfliktes fraglich ist, sondern im Gegenteil sein Ende. 

 

Anders verhält es sich, sobald von der Eskalation eines Konfliktes gesprochen wird. 

Dieser Fall soll hier näher untersucht werden, da diese Analyse notwendige Vorausset-

zung einer Konfliktbearbeitung ist. Die Analyse des Konfliktstatus gibt Auskünfte 

darüber, welche Strategie der Bearbeitung sinnvoll und möglich ist (vgl. Glasl 2003: 

103; Hagen/Lenz 2008: 26). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Eskalation in der 

Konfliktliteratur selten einfach als Fortführung der den Konflikt aufrechterhaltenden 

Bedingungen oder ihre bloße Zunahme beschrieben wird.21 Es wird vielmehr von einer 

qualitativen Veränderung gesprochen; Hagen/Lenz (2008: 44) sprechen von "sich 

gegenseitig verstärkenden Rückkopplungen". 

 

Thiel beschreibt für den eskalierten Konflikt als wesentlich definierende Phänomene 

die Erweiterung sowohl des Teilnehmerkreises als auch des Konfliktgegenstandes bei 

gleichzeitig reduzierter Komplexität der Wahrnehmung und Verstärkung emotionaler 

Komponenten in der Konfliktwahrnehmung; damit verknüpft sieht er eine höhere Bereit-

schaft zu Gewalt und eine Verringerung möglicher Konfliktausgänge (Thiel 2003: 65). 

Ein Konflikt erscheint mit diesen Beschreibungen unbeherrschbar und unkontrollierbar 

(Hagen/Lenz 2008: 43); Vorhersehbarkeit ist eingegrenzt auf destruktive Kategorien. 

Besonders deutlich wird das in dem Eskalationsmodell von Glasl (1980,1999: 236 f.), in 

dem auf der letzten von neun Stufen nur noch der Ausweg "Gemeinsam in den Ab-

grund" bleibt, also noch jeder erkennbare Nutzen für wenigstens eine Konfliktseite ver-

loren geht. Glasl (1980,1999: 132) geht davon aus, dass das System der 

                                                
20 Vgl. zu einer entsprechenden Perspektive auf soziale Konflikte Imbusch (2010: 168 ff.), der 
für diese Perspektive Bourdieu (1989) und Weede (1986) als Referenzen nennt. 
21 Anders lässt sich nur Luhmanns Sicht verstehen, wenn er davon ausgeht, dass der etablierte 
Konflikt aus der eigenen Dynamik einen "Sog" entwickelt, die Umgebung in den Konflikt hinein-
zuziehen (Luhmann 1984,2002: 532). Eskalation im Sinne einer Erweiterung der Konfliktinhalte 
und der Konfliktbeteiligungen wäre damit eine durchaus normale Konfliktentwicklung.   
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Konfliktparteien im Modus der hohen Eskalation nicht mehr in der Lage ist, aus eigener 

Kraft einen Konflikt zu kontrollieren. Werden ausgeformte, bereits auf einer Eskalati-

onsschiene verlaufende Konfliktlagen noch als grundsätzlich rational kalkulierbar gese-

hen (Messmer 2003: 272), so scheint auf einer Stufe der Eskalation jedes auf ökono-

misch begründeten Handlungsannahmen beruhende Erklärungsmodell außer Kraft ge-

setzt (Seehausen 2009: 110). Die in der Literatur zu findenden Beschreibungen verlas-

sen jedenfalls, wenn von Eskalation die Rede ist, die sonst für Konflikte häufig betonte 

Annahme einer normalen und erwartbaren Rationalität sozialer Interaktion (Glasl 

1980,1999). Es kommt eine schwer zu beherrschende emotionale Komponente ins 

Spiel. Bei Thiel (2003: 72) ist von einem "kritischen Punkt" die Rede, an dem der Kon-

flikt ins Unbeherrschbare kippt. Montada (2000: 39) spricht von "Empörung", Thiel 

(2003: 65) von einer erlebten Unvereinbarkeit der Emotionen und emotionalen Bewer-

tungskomponenten der Konfliktparteien und von subjektiv erlebter Bedrohung (Thiel 

2003: 70).  

 

Es scheint bei diesen Beschreibungen nur schlüssig, dass die Erklärungen der 

Bedingungen von Eskalation immer wieder Irrationalität in den Blick nehmen. Zu dieser 

Irrationalität gibt es unterschiedliche Zugangsversuche. 

- Ganz überwiegend wird Eskalation als Folge von verzerrter Wahrnehmung, von 

Fehlinterpretation und Fehlreaktion beschrieben. Anders als in der bloßen 

Unterschiedlichkeit subjektiver Perspektiven, die für die Entstehung von 

Konflikten beschrieben wurde, tritt hier in der Beschreibung deutlich eine 

Wertung hervor. Verzerrung, so wird angenommen, reduziert die Komplexität, 

verschiebt das subjektive Erleben des Konfliktes, verengt den Blick auf Hand-

lungsspielräume, sodass konfliktverschärfendes Verhalten wahrscheinlicher 

wird (Messmer 2003: 272 f.; Thiel 2003: 68; Hagen/Lenz 2008: 44 ff.). Glasl 

(1980,1999: 207 f.) hat Eskalationsmechanismen in verschiedener Weise be-

schrieben; eine Version nennt Projektion und Selbstfrustration, die Reduktion 

kognitiver Komplexität insbesondere in Bezug auf die Wahrnehmung von 

Kausalbeziehungen und die Personifizierung von Konflikten als wesentlich. 

Grundlage solcher Erklärungsmuster sind die Arbeiten von Watzlawick/Beavin 

u.a. (1969,2007: 92 ff.), die Störungen in der Interpunktion von Kommunikation 

als wesentliches Hindernis einer breiten Wahrnehmung von Interaktionen iden-

tifizieren und die Interaktion grundsätzlich als systemischen Zusammenhang 
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begreifen, in dem Rückkopplungen in Gang kommen, die im ungünstigen Fall 

Informationswahrnehmung und –verarbeitung systematisch verzerren.22  

- Für eine weitere Erklärung der Umstände, die eine solche Verzerrung begünsti-

gen, weist Messmer (2003: 31 f.) mit Hinweis auf die Arbeiten von Goffman 

(1977,1980) darauf hin, dass Eskalation ein Bedrohungserleben annehmen 

lässt. Das eigene selbstbildnah konstruierte Relevanz- und Normsystem eines 

Konfliktbeteiligten – mit Goffman zu sprechen, der "Rahmen", den ein Interakti-

onsteilnehmer einer Situation oder Handlung gibt (Goffman 1977,1980: 352 f.) – 

wird durch Verhalten einer anderen Konfliktpartei als so bedroht erlebt, dass 

nur noch Verteidigung, notfalls auch aggressive Verteidigung in Frage kommt. 

Wahrnehmung und Kommunikation der Konfliktbeteiligten verschiebt sich damit 

von der Sach- auf die Beziehungsebene (Messmer 2003: 31 f., 292). Die 

Eskalation eines Konfliktes erweist sich so als radikale Form der Subjektivie-

rung, da schon das Verständnis für diese Form der Eskalation sich allen 

objektiv-rationalen Erklärungsversuchen verschließt. 

- In ähnliche Richtung verstehen lässt sich der Ansatz von Montada (2000), der 

grundsätzlich zwischen Interessens- und Gerechtigkeitskonflikten unterschei-

det. In reinen Interessenskonflikten hält er eine sachgebundene Bearbeitung für 

erfolgversprechend, während sich in Gerechtigkeitskonflikten konfliktverschär-

fend auswirkt, dass eine konflikthafte Grenzverletzung der Gegenseite die eige-

nen Gerechtigkeitsansprüche und dadurch bestimmende Aspekte des eigenen 

Selbstbildes betrifft;23 daraus entstehen für Montada (2000: 38) die eigentlich 

"heftigen Konflikte".24 Es lässt sich in solchen Konstellationen unmittelbar der 

bedrohliche Charakter der Konfliktwahrnehmung für die subjektiv erlebte 

Stabilität erkennen. 

- Verknüpfbar mit einer Einschätzung, nach der die subjektiv erlebte Bedrohlich-

keit einer Interaktion die Eskalation eines Konfliktes begünstigt, sehen einige 

Autoren bereits Emotionen an sich als Störquelle und möglichen Ausgangs-

punkt einer Eskalation. Allein das Vorhandensein von Emotionen in einem 

                                                
22 Zu berücksichtigen ist hier erneut, dass Watzlawick/Beavin u.a. (1969,2007) sich in ihrer 
Studie zur menschlichen Kommunikation auf die Arbeit mit Familien stützen, die ein psychisch 
krankes, als schizophren diagnostiziertes Mitglied haben. Watzlawick/Beavin u.a. (1969,2007) 
haben geholfen, die dort beschriebenen Interaktionsstrukturen für den Kontext der jeweiligen 
Familie als rational verstehen zu lassen. Eine Übertragung auf andere Konfliktinteraktionen 
muss immer die Gefahr berücksichtigen, ein nicht in klinischem Zusammenhang beobachtetes 
Verhalten und beobachtete Konfliktteilnehmer ungewollt zu pathologisieren. 
23 Dabei spielt es für das subjektive Konflikterleben letztlich keine Rolle, ob sich die Unverein-
barkeit aus tatsächlich unterschiedlichen Gerechtigkeitsprinzipien der Konfliktparteien ableitet, 
oder ob gleiche Prinzipien unterschiedlich interpretiert werden (vgl. Montada/Kals 2007: 135). 
24 Streicher (2010: 100) geht davon aus, dass das Ausmaß der Eskalation eines Konfliktes 
direkt auf das Ausmaß der erlebten Unvereinbarkeit der Gerechtigkeitsvorstellungen der 
Konfliktparteien verweist. 
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Konflikt wird dann schon als potentielle Quelle der Kontamination eines Konflik-

tes beschrieben, die eine rationale Konfliktbehandlung beeinträchtigt (Ha-

gen/Lenz 2008: 50 f.).25  

 

Zusammenfassend werden Konflikte dann als eskaliert beschrieben, wenn Konfliktteil-

nehmer subjektiv hohe Bedrohung durch die Konfliktentwicklung selbst erleben (Thiel 

2003: 70), wenn ein kritischer Umfang von Wahrnehmungsverzerrungen die Hand-

lungsmöglichkeiten der Beteiligten maßgeblich einschränkt (Watzlawick/Beavin u.a. 

1969,2007), wenn eine Verschiebung von der Sach- zur Beziehungsebene im Sinne 

einer radikalen Subjektivierung der Perspektive zu beobachten ist (Messmer 2003) und 

Konfliktbeteiligte eigene Gerechtigkeitsvorstellungen verletzt sehen (Montada 2000: 

38). Typische Merkmale von Eskalation sind nach Thiel (2003: 65) eine Erweiterung 

des Teilnehmerkreises und des Konfliktgegenstandes, eine reduzierte Komplexität der 

Wahrnehmung, eine Verstärkung der emotionalen Komponenten in der Konfliktwahr-

nehmung, eine höhere Bereitschaft zu Gewalt und, mit diesen Komponenten verknüpft, 

eine verringerte Wahrnehmungsbreite für mögliche Konfliktausgänge. Glasl 

(1980,1999: 236 f.) und Hagen/Lenz (2008: 43) sehen zudem Momente von Destruk-

tion und Kontrollverlust als kennzeichnend für Eskalation.  

Insgesamt lässt sich bei der Beschreibung eines Konfliktes als eskaliert die hohe 

subjektive Komponente nicht übersehen. Es ist nicht zuletzt die beobachtende Instanz, 

deren Toleranzschwelle für Emotionen, emotionalen Ausdruck, vielleicht auch Aggres-

sivität bestimmt, ob (scheinbar) irrationales Verhalten von Beteiligten die Zuschreibung 

als eskaliert rechtfertigt. Diese beobachtende Instanz kann ein Konfliktteilnehmer 

selbst ebenso sein wie eine außenstehende Beobachterin. Dabei muss berücksichtigt 

werden, dass die Zuschreibung als "eskaliert" in dem System "Konflikt" nicht für sich 

steht, sondern ebenso wie jede andere Beschreibung und Zuschreibung wieder 

Wirkung zurück auf den Konflikt hat. 

 

1.1.4 Konflikte bearbeiten 

Ein Konflikt hat, folgt man Bühlers Organonmodell (1934,1999), wie jede Form der 

Kommunikation neben dem Informationsinhalt einen expressiven und einen 

appellativen Anteil. Ein Spiegel dieses appellativen Anteils lässt sich in der Fülle an 

Literatur finden, die sich aus soziologischer, juristischer, psychologischer und nicht 

                                                
25 Hier ist eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber Emotionen zu erkennen; der Umgang mit 
Emotionen scheint in ein traditionelles Repertoire einer Verhandlungsführung im Konfliktfall 
nicht leicht integrierbar (zu anderen Ansätzen, die in der Konfliktbearbeitung ausdrücklich mit 
Emotionen arbeiten, weiter unten). Gleichzeitig zeigt eine solche Abwehrhaltung, wie schwer es 
auch bloß Beobachtenden fällt, eine Konflikteskalation mit anzusehen und sich dabei 
ausdrücklich außerstande zu sehen, verändernd einzugreifen. 
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zuletzt mediativer Perspektive mit dem Thema "Konflikt" beschäftigt. Konflikte 

wahrzunehmen scheint in vielen Fachdisziplinen ein Bedürfnis auszulösen, regelnd, 

ordnend, erklärend und womöglich helfend einzugreifen. In diesem Abschnitt soll nur 

ein erster Überblick über Strukturen gegeben werden, an denen sich solche bearbei-

tenden Reaktionen auf Konflikte orientieren. Dabei hat der eingangs beschriebene 

Aspekt des vergesellschaftenden Charakters des Streites, den Simmel (1992: 296) als 

so wesentlich hervorhebt, schon erkennen lassen, wie eng der Konflikt ohnehin mit In-

teraktion und Kommunikation verknüpft ist, also bereits wesentliche Elemente dessen 

in sich trägt, was zu seiner Bearbeitung erforderlich sein wird; Simmel (1992: 296) 

spricht von dem "Element von Gemeinsamkeit", das notwendigerweise noch in jeder 

feindlichen Konfrontation enthalten sei. 

 

Welche Form einer Konfliktbearbeitung gewählt wird, erweist sich untrennbar mit der 

sie umgebenden sozialen und rechtlichen Kultur verknüpft (Loetz 2000), aber auch mit 

den je individuellen persönlichen Voraussetzungen Konfliktbeteiligter, mit den Konflikt-

inhalten (Berkel 2005: 20) und mit der sozialen Umgebung, in der die Beteiligten leben 

und in der sie bestimmte, sozial vorstrukturierte Formen von Konflikten erleben (Ha-

nak/Stehr u.a. 1989: 15). Je nach kulturellem Umfeld können Bearbeitungsmethoden 

als angemessen, eingeschränkt angemessen oder ganz ausgeschlossen gelten oder 

als kulturell oder rechtlich normierte Behandlungsroutinen ausgewiesen sein, die gar 

nicht weiter in Frage stehen (Hanak/Stehr u.a. 1989: 15). Watzke (1997: 8) geht z.B. 

davon aus, dass eine erste kulturell gebahnte Handlungsstruktur speziell unserer Ge-

sellschaft im Hinblick auf "Konflikt" der Versuch der Vermeidung schon im Vorfeld ist; 

als Methoden der Vermeidung identifiziert er vorgreifende Reglementierung und Ver-

rechtlichung von Lebensbereichen, die einer intensiveren Konfliktbearbeitung entge-

genstehen.  

 

Für wahrgenommene und als solche anerkannte Konflikte lassen sich als Grundtypen 

informelle und wenig geplante Bearbeitungen (Kontaktvermeidung, miteinander reden, 

körperliche Auseinandersetzung etc.) von gezielten, womöglich professionell unter-

stützten Handlungstypen (Anzeige erstatten, einen Rechtsanwalt beauftragen, eine Be-

ratungsstelle aufsuchen etc.) unterscheiden. Dana (2001: 41) sieht grundsätzlich drei 

Wege einer Konfliktbearbeitung. Der Konflikt kann danach mit dem Einsatz von Macht, 

über das Beschreiten des Rechtswegs oder in Form eines Interessensausgleichs bear-

beitet werden (ähnlich Hager 2003: 52). In einem von Kirchhoff (2008: 14) vorgestellten 

Modell kommt noch die Vermeidung als grundsätzlich vierte mögliche Strategie einer 

Konfliktreaktion hinzu.  
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Formalisiertes staatliches Eingreifen lässt sich als Zuordnung von Sachverhalten zu 

Normen verstehen (Mathiesen 1996: 153), aber auch als Autopoesis des Systems, das 

unter vorgegebenen Regeln "semantisches Material produziert", in dem "Recht" mani-

fest wird (Luhmann 1997: 468). Eine formalisierte Behandlungsform lässt definitionsge-

mäß wenig Spielraum für Entscheidungen über andere Formen des Vorgehens. Die 

Form sieht dann vor, dass ein Konflikt durch diese Art der Behandlung abschließend 

geregelt wird. Je stärker eine Verrechtlichung in Lebensbereiche fortschreitet, desto 

weniger Spielraum bleibt für andere Formen der Behandlung eines Konfliktes (von Bar-

gen 2008: 138). Voigt (1980: 16) spricht von Verrechtlichung als Schritt der Normierung 

immer weiterer Lebensbereiche. Konfliktbearbeitung orientiert sich hier an einer institu-

tionalisierten "Systemlogik", ist dem Erhalt des gegebenen Systems verpflichtet und 

lässt zugunsten der Systemlogik den eigentlichen Akteuren des Konfliktes nur noch 

eine passive Rolle (Troja 2000: 109). 

Aus einer fortschreitenden Verrechtlichung und damit aus der Zunahme der formalisier-

ten Behandlungstypen ergeben sich dann Schwierigkeiten, wenn die rechtlichen Nor-

men den lebensweltlichen Gegebenheiten nicht (oder nicht mehr ausreichend) entspre-

chen, sich als unterkomplex gegenüber den realen Gegebenheiten erweisen (Troja 

2000: 112). Teubner (1985: 290) ebenso wie Mathiesen (1996: 17 f., 153) gehen davon 

aus, dass dies ohnehin regelhaft der Fall ist; Hanak/Stehr u.a. (1989: 39) weisen vor 

allem auf die unzulänglich in Rechtsnormen einzubindenden immateriellen Konfliktbe-

reiche hin. Eingehend beschrieben ist diese Schwierigkeit gerade für Formen institutio-

neller Unterbringung und insbesondere den Strafvollzug als Lebensumfeld, in dem sich 

eine besonders enge Verknüpfung von Beziehungsaspekten beteiligter Personen mit 

Konfliktfragen ergibt (vgl. Ippel 1993; Feest/Lesting u.a. 1997 mit der besonderen 

Betonung der Rechtsschutzproblematik im Strafvollzug; Bergmann 2003). 

Der Prozess der Verrechtlichung eines Konfliktes ist immer wieder als Form der Über-

wältigung durch die professionellen Konfliktregler beschrieben worden (Galtung 1975: 

134) und als Enteignung eines Konflikts, soweit dieser eigentlich als Eigentum derjeni-

gen verstanden wird, die diesen Konflikt "haben" (Christie 1977). Modelle alternativer 

Konfliktbearbeitung stellen einen Versuch dar, diesem Mangel entgegenzuwirken und 

den Konflikt und das Konfliktgeschehen den Beteiligten zu überlassen oder zurückzu-

erstatten (Teubner 1985: 297). Solche Versuche wurden als Gegenbewegung zu einer 

fortschreitenden Verrechtlichung verstanden (Nolan-Haley 1992; Mathiesen 1996: 

154).26  

                                                
26 Loetz (2000) verweist allerdings auch darauf, dass die Trennlinie zwischen gerichtlicher und 
außergerichtlicher Konfliktregelung lange Zeit unscharf war, tatsächlich also formelle und 
informelle Typen der Konfliktbearbeitung nicht immer strikt getrennt wurden (nicht zuletzt, indem 
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Als erstes Instrument einer Bearbeitung von Konflikten wird in der Regel die Analyse 

nach verschiedenen Gesichtspunkten vorgeschlagen; als Grundannahme gilt dabei, 

dass je nach Konfliktmerkmalen unterschiedliche Bearbeitungsformen erfolgverspre-

chend sind (Glasl 1980,1999). Analysiert werden sollen u.a. Inhalte, Auslöser, Beteilig-

te, Zeitverlauf, Kostenaspekte, Motivationen und weitere strukturelle und Typusmerk-

male eines Konfliktes wie die erwartbare Gewinnstruktur (de Bono 1987; Stitt 1998; 

Dana 2001; Hagen/Lenz 2008; Schmidt 2008; Bonacker/Imbusch 2010). Neben den 

inhaltlichen und institutionellen Dimensionen des Konfliktes sollen zudem die emotio-

nalen und persönlichen Aspekte der Beteiligten Bedeutung erhalten (Troja 2003; Duss-

von Werdt 2008) sowie die Voraussetzungen der Beteiligten. Hanak/Stehr (1989: 15) 

weisen darauf hin, dass die jedem Beteiligten zur Verfügung stehenden Ressourcen 

entscheidenden Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer jeweils zufriedenstellenden 

Konfliktbearbeitung haben. Alle hier vorgeschlagenen Analyserichtungen müssen die 

Perspektiven der Beteiligten in den Mittelpunkt stellen.  

Für die Praxis einer Konfliktbearbeitung ergibt sich, dass sich schon aus Definition und 

Beschreibung eines Konfliktes (vgl. Kap. 1.1.1) Art und Möglichkeiten einer Bearbei-

tung ableiten lassen. Eine weite Konfliktdefinition hat den Vorteil, ebenso weite Mög-

lichkeiten der Bearbeitung offenzulassen.27 Jede engere Definition begrenzt dagegen 

die Sicht auf Problemstellung und Reaktionsmöglichkeiten; das gilt besonders, wenn 

eine Beschreibung Ursachen eines Konfliktes einschließt (vgl. Breidenbach 1995: 

49).28 Zusätzliche Schwierigkeiten für die Bearbeitung eines Konfliktes können sich er-

geben, wenn die Ursachenzuschreibung auch eine Verantwortungszuschreibung bein-

haltet, die im Sinne einer Beschuldigung Interpretations- und Handlungskategorien von 

Schuld, Schuldanerkenntnis, Verteidigung und Recht aufruft und dadurch die Möglich-

keiten, den Konflikt zu bearbeiten, strukturell weiter reduziert (Messmer 2003: 286).29  

 

                                                                                                                                          
formelle Autoritäten auch informell zur Bearbeitung von Konflikten herangezogen wurden; Loetz 
2000: 559). 
27 Die Behandlung von Konflikten ist in einem weiten Konfliktverständnis schon nicht notwendig 
auf Lösung und Beseitigung gerichtet, sondern eher auf Regelung und Management (Imbusch 
2010: 150). 
28 Wird ein Konflikt etwa als Ergebnis individueller kommunikativer Missverständnisse zwischen 
zwei Personen verstanden, wird die Bearbeitung sich möglicherweise auf kommunikative 
Trainings konzentrieren und kann dabei aus dem Blick verlieren, dass die Institution, in der 
beide Konfliktparteien sich befinden, solche Kommunikationsschwierigkeiten strukturell 
vorbahnt. Wird ein Konflikt umgekehrt als Ergebnis strukturell konfliktfördernder Bedingungen 
interpretiert, können Konfliktparteien leicht übersehen, welche Möglichkeiten sie dennoch selbst 
haben, an ihrem Konflikt produktiv zu arbeiten. 
29 Zudem evozieren Verantwortungszuschreibungen schnell Emotionen, die geeignet sind, 
einen Konflikt zu eskalieren (Hagen/Lenz 2008: 51). 
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1.1.5 Exkurs: Konflikte lösen oder Konflikte bearbeiten? 

Bei der Reaktion auf einen Konflikt zwischen dem Versuch einer Konfliktlösung und 

dem Versuch einer Konfliktbearbeitung zu unterscheiden, kann auf den ersten Blick als 

ganz irrelevante Wortklauberei gesehen werden. Nimmt man die Handlungsbeschrei-

bungen aber "beim Wort", so lassen sich motivationale, intentionale, normative und kul-

turelle Unterschiede entdecken. In einer Konfliktkultur, in der der Konflikt als Potential 

beschrieben ist und nicht als Grund, sich Sorgen zu machen, ist eine Lösung nicht 

zwingend erforderlich – Management des Konfliktes, Minderung der mit einer Eskalati-

on verknüpften Risiken und ähnliche grundsätzlich ergebnisoffene Bearbeitungsstrate-

gien können dann als sinnvoll und ausreichend erachtet werden. In einer Kultur, die 

den Konflikt vorrangig als negatives Ereignis sieht, reicht das nicht aus. Hier sprechen 

Konflikte direkt eine auf Beseitigung, Beendigung und Lösung ausgerichtete Hand-

lungsnorm an.30 In ein damit umrissenes Feld von Differenzierungen soll der Exkurs 

führen. 

 

Für die Möglichkeiten aktiver Reaktion auf Konflikt berichten Graf/Bilek (2003: 304) aus 

dem angelsächsischen Raum über unterschiedliche Ansätze und Arbeitsweisen: ein 

Konflikt kann unterdrückt werden ("suppression"), gemanagt ("management"), gelöst 

("resolution"), im Vorfeld verhindert ("prevention") oder in eine andere Form der Aus-

einandersetzung transformiert ("transformation"). Nolan-Haley beschreibt schon 1992 

differenzierte Modelle der Konfliktbearbeitung in den USA, die auch an das Gerichtssy-

stem angeschlossen sind (verschiedene Formen der Evaluation und Urteilsfindung 

bzw. des Managements eines Konfliktes; Nolan-Haley 1992: 170 ff.). Graf/Bilek (2003: 

304) sehen im deutschsprachigen Raum dagegen nur zwei konzeptuelle Unterschei-

dungen – einerseits den Anspruch, einen Konflikt in jedem Fall lösen zu wollen, und 

andererseits einen etwas vorsichtigeren Wortgebrauch, die "Bearbeitung" eines Kon-

fliktes. 

 

Unsere Rechtskultur bietet dem Rahmen nach an, durch eine gerichtliche Entschei-

dung für jeden Konflikt eine Lösung zu finden. Eine solche Struktur kann als Reaktion 

auf einen Bedarf verstanden werden, Konflikte jedenfalls zu lösen. Gleichzeitig zeich-

net sie das Bild einer "Lösung" als Form der Konfliktbearbeitung auch als Regelfall vor. 

Konflikt ist damit als Störfall definiert. Auch im Bereich alternativer Konfliktreaktionen 

nimmt die Vorstellung, einen Konflikt zu lösen, ihn beizulegen, einen hohen Stellenwert 

ein (Rüssel 2003: 383; Löer 2006b: 201 f.; Steffens 2008: 5); alternative Methoden 

messen ihren Erfolg nicht zuletzt an ihrer Einigungsquote (neben anderen: Hagen/Lenz 
                                                
30 Bercovitch/Kremenyuk u.a. (2009: 3) weisen darauf hin, dass die Beseitigung jeglichen 
Konfliktes allerdings ein vermutlich unrealistisches Ziel ist. 
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2008: 11). Dabei kommt es zu dem Problem, dass sich womöglich gar nicht verlässlich 

– und sicher nicht aus einer bloß äußerlichen Perspektive verlässlich – bestimmen 

lässt, ob ein Konflikt tatsächlich gelöst oder beigelegt ist (vgl. Breidenbach 1995: 5 f.; 

ähnlich vorsichtig Bercovitch/Houston 1996: 4; 19). Duss-von Werdt (2008: 19) geht 

davon aus, dass die verschiedenen Methoden der Konfliktbearbeitung in der Regel 

nicht eindeutig beschreiben, ob ein Konflikt nach der Bearbeitung weiter existiert oder 

nicht. Eine Perspektive, die die subjektiven Wahrnehmungen Beteiligter als wesentlich 

ansieht, wird daher, folgt man diesen Vorbehalten, nicht von vornherein eine Kon-

fliktlösung als Etikett eines beschriebenen Verfahrens wählen können, sondern in der 

Regel beim Begriff der Konfliktbearbeitung bleiben müssen. 

 

1.1.6 Zwischenergebnis:  

Das Bild eines Konfliktes und seiner Bearbeitung 

Der Begriff des Konfliktes ist in einer langen Tradition soziologischer Konzeptualisie-

rung in seiner Begriffsbreite, hinsichtlich möglicher Ursachen, aus einer beobachten-

den oder teilnehmenden Perspektive und im Hinblick auf seine Wirkungen unterschied-

lich beschrieben und definiert worden. Um den Begriff für die hier interessierenden in-

dividualisierten Konflikte und im Hinblick auf die individuellen Perspektiven der Konflikt-

beteiligten nutzbar zu machen, wird ein weiter Konfliktbegriff gewählt. Im Anschluss an 

Reitz (2008: 45) soll als Konflikt verstanden werden, was von mindestens einer Person 

als Konflikt erlebt wird.  

Weitere im vorhinein gesetzte Ordnungsstrukturen nach Konflikttypen, -merkmalen, -

ebenen oder -dimensionen werden für die hier vorgestellte Untersuchung als hinderlich 

gesehen, da sie den Zugang zu den je subjektiven Erlebensweisen der Beteiligten an 

einem Konfliktgeschehen verstellen können. Auch zur Beschreibung der Entstehungs-

zusammenhänge von Konflikten kann nur ein Modell als sinnvoll erachtet werden, das 

in größtmöglicher Offenheit einen Konflikt als Ergebnis einer Vielzahl möglicher mitein-

ander interagierender Faktoren versteht und deren jeweilige Gewichtung auf dem Hin-

tergrund je subjektiver Bedeutungszuschreibungen berücksichtigt. Ein Konflikt wird so 

selbst als ein offenes System verstanden; seine Strukturen und Funktionsweisen selbst 

müssen zu seinem Verständnis herangezogen werden. Das gilt insbesondere auch für 

alle Bedingungen einer Eskalation eines Konfliktes. Hier hat sich als wichtig herausge-

stellt, die subjektiv wahrgenommene Bedrohung der persönlichen Integrität Konfliktbe-

teiligter zu berücksichtigen, die sich ergibt, wenn Konfliktverhalten als Verletzung eige-

ner Gerechtigkeitsvorstellungen und Identitätskonstruktionen erlebt wird. 

Aus der Festlegung auf eine subjektive Perspektive auf einen Konflikt ergibt sich, dass 

eine Bearbeitung offen bleiben muss im Hinblick auf eine Zielvorstellung. Schon ein 
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Ziel, einen Konflikt jedenfalls lösen zu wollen, wird als nicht ausreichend begründbare 

Einengung verstanden. Die Bearbeitung selbst muss sich, wenn sie ausreichend flexi-

bel auf die im System selbst vorhandenen Kräfte reagieren will, offen verhalten auch in 

Bezug auf mögliche Methoden. Dabei sind die unterschiedlichen Anziehungskräfte 

mehr oder weniger kulturell gebahnter Bearbeitungsformen zu beachten. 

 

1.2 Das Bild der Konflikte im Strafvollzug 

Bisher ist ein allgemeines Bild von Konflikten entworfen worden. Die Untersuchung des 

Konfliktbegriffs hat dazu geführt, Entstehungsbedingungen eines Konfliktes als Um-

stände aufzufassen, die in einem komplexen Zusammenspiel verschiedener persönli-

cher, institutioneller und struktureller Faktoren die Entstehung von Konflikten begünsti-

gen. In den nun folgenden Abschnitten soll untersucht werden, wie in diesem Licht 

Konflikte erscheinen, die sich im Justizvollzug, innerhalb einer Justizvollzugsanstalt 

und besonders zwischen Gefangenen und der Justizvollzugsanstalt bzw. Gefangenen 

und Strafvollzugsbehörde finden. Untersucht werden sollen Konfliktbedingungen, die 

als enge Interaktion persönlicher Voraussetzungen von Akteuren und institutioneller 

Voraussetzungen und Regeln verstanden werden (Hagen/Lenz 2008: 191). Angenom-

men werden damit auf unterschiedliche Weise gebahnte Interaktionsmuster, die die je 

subjektiven Deutungssysteme einzelner Personen im Hinblick auf einen Konflikt und 

seine Entwicklung vorstrukturieren. Es soll untersucht werden, in welchem Umfang und 

mit welchen Besonderheiten die Situation des Strafvollzugs die bisher gemachten Fest-

stellungen zum Konfliktbegriff qualitativ variiert, womöglich einschränkt oder erweitert.31  

 

                                                
31 Dabei zeigt sich eine Schwierigkeit, die für alle folgenden Beschreibungsversuche gilt. 
Betrachtet man ein Gefängnis als soziales System mit sozialen Regeln, die es bestimmen, so 
lassen sich solche Regeln von außen nicht grundsätzlich erkennen (Kals/Ittner 2008: 47) bzw. 
in ihrer Wirkung abschätzen. Beispielhaft wird am Thema der "Lockerungen" im Strafvollzug zu 
diskutieren sein, wie Bestimmungen, die an sich regelhaft der resozialisierenden Vorbereitung 
auf die Haftentlassung zuzuordnen sind (vgl. AK StVollz-Köhne/Lesting § 11 Rz. 1), eine höchst 
ambivalente Eignung auch als Mittel der Disziplinierung besitzen (vgl. Neuland 1988, Walter 
2005 und vgl. auch Kap. 1.3.2.4). Ähnliches gilt für die je persönlichen Bedingungen sowohl der 
Gruppe der Gefangenen wie der Bediensteten. Persönliche Voraussetzungen wie Ausbildung 
oder Muttersprache oder Gesundheitssituation sowohl von Gefangenen als auch von Bedien-
steten können im Zusammenspiel mit anderen Bedingungen in einer bestimmten Justizvoll-
zugsanstalt oder auch nur auf einer bestimmten Vollzugsstation durchaus unterschiedliche Wir-
kungen entfalten. 
Ein Zusammentragen der für das soziale System Gefängnis bekannten Umstände wird daher 
immer nur eine Annäherung an eine Abbildung der letztlich bestimmenden Bedingungen für 
Konflikte sein. Die Recherche der Konflikt- und Eskalationsbilder stützt sich dazu auf Quellen 
mit unterschiedlicher Perspektive, ohne dass davon ausgegangen werden kann, auf diese 
Weise jedenfalls einen abschließenden Katalog zu erhalten. Die vorhandenen Perspektiven 
sind im Wesentlichen die von Gefangenen selbst (z.B. Giesen 2003, Weipert 2003), diejenigen 
von beruflich im und mit dem Strafvollzug Tätigen (etwa Kamann 1994) und Perspektiven von 
Forschenden mit mehr oder weniger fremdem Zugang zum Themenfeld "Strafvollzug" 
(beispielhaft für den "fremden Blick" Maeder 1995). 



 22 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 
FORSCHUNGSLAGE  1 KONFLIKTE IM STRAFVOLLZUG 
_______________________________________________________________________________ 

Dies entspricht einer Wahrnehmung des gesamten Justizvollzugs als eines Systems 

komplex interagierender Faktoren. Eine solche Wahrnehmung ist nicht immer selbst-

verständlich gewesen. Snacken (2005: 306 f.) beschreibt für Konflikte im Strafvollzug 

noch bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts das "Deprivationsmodell" in Anlehnung 

an Sykes (1958,2007) und Goffman (1973) als bestimmende Erklärung und in den 70er 

und 80er Jahren das "Importmodell" (Irwin/Cressey 1964). Beide Erklärungsmodelle 

nehmen durchaus gegensätzliche Aspekte in den Blick (das "Deprivationsmodell" kann 

als Fokussierung der strukturellen Bedingungen des Freiheitsentzuges gesehen wer-

den, das "Importmodell" dagegen als Fokussierung gerade der Bedingungen außer-

halb des Vollzugs). Beide Modelle berücksichtigen kaum die Interaktionen untereinan-

der oder Interaktionen mit weiteren Faktoren.32 Sparks/Bottoms u.a. (1996: 13 m.w.N.) 

berichten für die englische Gefängnisforschung von vermehrter Aufmerksamkeit für die 

Kontext- und Umgebungsbedingungen bei der Entstehung von Problemen der Sicher-

heit und Ordnung erst ab Beginn der 90er Jahre, beschreiben aber auch eine parallel 

entstehende Struktur des Rückgriffs auf individualisierende Beschreibung von Konflikt-

ursachen (Sparks/Bottoms u.a. 1996: 26 m.w.N.). 

 

Vorerst wird der Blick auf Konflikte in diesem Kapitel noch weit gehalten. Im Fokus 

sollen nicht nur die Konfliktbereiche stehen, die jedenfalls zu einer gerichtlichen Aus-

einandersetzung von Gefangenen mit der Strafvollzugsbehörde führen. Die Absicht, 

eine Übersicht über Themen und Häufigkeiten konkreter Konflikte im Strafvollzug zu 

geben, steht allerdings vor der Schwierigkeit fehlender systematischer Gesamtüber-

sichten. Die vorliegenden Einzeluntersuchungen sind unter verschiedenen Gesichts-

punkten nicht repräsentativ bzw. sind nicht vergleichbar.33 Schon der Begriff des Kon-

fliktes wird in Publikationen zum Strafvollzug nicht selbstverständlich benutzt bzw. 

                                                
32 Das Verhältnis beider Theoriemodelle zueinander wird noch einmal ausführlicher in Kapitel 
1.3.1.4 zur Einordnung des Subkultur-Themas behandelt.  
33 Es beziehen sich beispielsweise die Untersuchung von Bischoff aus dem Jahr 1980 und die 
Zahlen von Schammler (2008) beide auf den Berliner Strafvollzug, aber es geht eben um Unter-
suchungszeiträume, die fast drei Jahrzehnte auseinanderliegen und um durchaus unterschiedli-
che Untergruppen; zudem hat Bischoff direkt nach der "Unzufriedenheit" von Gefangenen ge-
fragt, während Schammler beim Landgericht eingegangene Anträge auswertet. Untersuchun-
gen zu Konfliktnennungen durch ausdrücklich nur kleinere Gruppen Betroffener führen notwen-
digerweise zu anderen Einschränkungen von Repräsentativität: Die Analyse von Feest (2010) 
bezieht sich durch eine Auswertung von Briefen von Frauen an das Strafvollzugsarchiv passiv 
auf die Auswahl eingesandter Briefe und stellt schon durch diese Perspektiveinschränkung eine 
Auswahl repräsentierter Problemfelder dar (Kompetenzanforderungen sachbezogenen 
Briefverkehrs, überhaupt gewisses Interesse an rechtlichen Fragen; vgl. Feest 2010: 167). Die 
dort gewonnenen Daten unterscheiden zudem nicht zwischen Themenvorgaben von gefange-
nen Frauen selbst und Themenvorgaben von weiblichen Angehörigen der – meist dann männli-
chen – Gefangenen (Feest 2010). Soweit Gerichtsentscheidungen ausgewertet wurden, bezie-
hen sie sich wiederum auf unterschiedliche Jahre und unterschiedliche gerichtliche Ebenen (die 
Untersuchungen von Kamann 1993, Feest/Lesting 1997 bzw. die Berichte vom Bundesverfas-
sungsgericht aus den Jahren 2004 und 2007 von Lübbe-Wolff/Geisler bzw. Lübbe-Wolff/Linde-
mann). 



 23 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

FORSCHUNGSLAGE  1 KONFLIKTE IM STRAFVOLLZUG 
_____________________________________________________________________________________ 

bezieht sich nur auf eingeschränkte Bereiche.34 Übergreifende Systematisierungen 

scheitern aber auch an der inhaltlichen Breite der Konfliktthemen aus dem Strafvollzug. 

Gefangene müssen sich mit der Justizvollzugsanstalt über Anliegen verständigen, die 

auch privateste Details ihres Alltagsvollzugs betreffen. In den Konfliktthemen ist daher 

eine große Bandbreite von Themen und Problemstellungen zu erwarten.35  

 

1.2.1 Die Themen der Konflikte 

Konflikte können immer nur in bestimmten Strukturen überhaupt sichtbar werden. Ihre 

Sichtbarkeit ist vorgebahnt durch den Rahmen, in dem sie systematisiert, geordnet und 

dargestellt werden (vgl. Bercovitch/Kremenyuk u.a. 2009: 7). Die Konflikte im Strafvoll-

zug erscheinen so geordnet:  

 

Als äußerer Rahmen bestimmt seit Inkrafttreten am 01.01.197736 das Strafvollzugsge-

setz (StVollzG) im deutschen Strafvollzug alle hier auftretenden Konflikte.37 Das Ge-

setz regelt, wie der Strafvollzug auszugestalten und wie Gefangene zu behandeln sind 

(Müller-Dietz 2004: 252); § 1 StVollzG formuliert insofern einen Anspruch, die 

naturgemäß begrenzte Lebenswelt von Gefangenen vollständig zu erfassen und alle 

darin relevanten Bereiche, also auch alle möglichen Konfliktbereiche zu regeln.38 Auch 

wenn diese Regelungen nicht notwendig die Wirklichkeit der von Gefangenen erlebten 

Konflikte abbilden, stellen sie doch, sobald eine rechtsförmige Bearbeitung eines 

                                                
34 So führt das Handbuch Penal Reform International (PRI 2001) den "Konflikt"begriff nur im 
Hinblick auf Interessen- und Rollenkonflikte von Ärzten und Pflegern im Gefängnis ein. 
Ausdrücklich übergreifende Quellen wie etwa die Berichte des Europäischen Ausschusses zur 
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT 
2006) geben zwar Hinweise auf Konfliktpotentiale, beschreiben diese aber nicht näher, etwa auf 
Grundlage von Beschwerden tatsächlich Beteiligter. 
35 Gleichzeitig sind die Konflikte oft außerordentlich kleinteilig strukturiert, sodass sie von außen 
auch den Eindruck von Absurdität hervorrufen können (Beispiele gibt Wagner 1985: 118).  
36 Eine der frühesten Systematiken eines Konfliktreglements für ein europäisches Gefängnis 
der Neuzeit findet sich in einem Strafkatalog des Amsterdamer Zuchthauses aus dem 16. 
Jahrhundert (vorgelegt von Dr. Sebastian Egbertzoon am 21.11.1595; zitiert nach Sellin 1944 
von Mathiesen 1989: 51). Es ergibt sich daraus, dass Fluchtversuche, Streiten, Lügen, Fluchen, 
Zerstörungen und mangelhaftes Arbeiten und Lernen der Gefangenen als Konfliktbereiche 
definiert waren, auf die mit Sanktionen reagiert werden sollte. Konflikte werden hier definiert 
über die Möglichkeiten und den Rahmen ihrer Sanktionierung, immer bezogen auf die Person 
des Gefangenen. 
37 Die nach der Förderalismusreform inzwischen in den Bundesländern Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen in Kraft getretenen landeseigenen Strafvollzugs-
gesetze werden an dieser Stelle nicht einzelheitlich erwähnt, da sich für die hier vertretene Ar-
gumentation aus ihnen keine Differenzierung ergibt. 
38 Geregelt werden Bedingungen des Lebens im offenen und im geschlossenen Vollzug (§ 10 
StVollzG), Fragen des Haftalltags (z.B. Unterbringung in §§ 17 und 18 StVollzG, Verpflegung in 
§ 21 StVollzG), die Kontakte von Gefangenen nach außen (§§ 23 ff. StVollzG), die Arbeit und 
Ausbildung (§§ 37 ff. StVollzG), die Religionsausübung (§§ 53 ff. StVollzG), die Gesundheitsfür-
sorge (§§ 56 ff. StVollzG), die Freizeit von Gefangenen (§§ 67 ff. StVollzG) und die Konfliktre-
gelung im Rahmen von haftinternen Disziplinierungen (§§ 102 ff. StVollzG); vgl. eine ähnliche 
Aufzählung bei Sasse (2010: 170 ff.). 
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Konfliktes begonnen wird, den Rahmen für sie dar. Die Bestimmungen bilden die Sy-

stematik aus, in die ein erlebter Konflikt eingepasst werden muss.39 Grundsätzlich ähn-

lich verhalten sich Kommentierungen des Gesetzes, auch wenn sie die Chance haben, 

die Grenzen dieser Systematik für eine Erfassung der Lebenswirklichkeit von Gefange-

nen zumindest aufzuzeigen (vgl. z.B. AK StVollz-Lesting/Stöver § 58 Rz. 12 mit einer 

kritischen Perspektive auf die begrenzte Wirklichkeitsnähe eines Behandlungsan-

spruchs im Strafvollzug). Mögliche Konflikte werden, durch das Raster des Strafvoll-

zugsgesetzes gesehen, gesetzlichen Normen zugeordnet. Die Annahme, dass es für 

Gefangene Lebensbereiche gibt, die den Regelungen des Strafvollzugsgesetzes vor-

gelagert sind, von ihnen unabhängig sind, von ihnen vielleicht nicht erfasst werden, wi-

derspricht auf den ersten Blick gesetzlicher Systematik. Tatsächlich kann genau dies 

zum Inhalt der Konflikte von Gefangenen mit der Justizvollzugsanstalt werden, zu de-

ren Regelungen das Gericht angerufen wird.  

Es liegen verschiedene Untersuchungen vor zu Rechtsbeschwerden, die bei Gerichten 

behandelt worden sind und die sich damit explizit auf Regelungen des Strafvollzugsge-

setzes beziehen. In den von Kamann (1993: 18) vorgelegten Zahlen sind Lockerungen 

(und zwar hier Urlaub einerseits und Verlegung in den offenen Vollzug andererseits) 

die wesentlichen Themen der gerichtlich bearbeiteten Konflikte. Bei den von 

Feest/Lesting u.a. (1997: 48) berichteten Zahlen stehen ebenfalls die Konflikte um Lo-

ckerungen (dort nicht weiter nach Inhalten aufgeschlüsselt) an erster Stelle, gefolgt von 

je vergleichbaren Häufigkeiten der Themen "Besitz, Zelle, Intimsphäre", "Verlegung", 

"Verfahren, Verteidigung", "Disziplin, Sicherung", "Post, Besuch" und "Arbeit, Geld". 

Matzke (1998: 273 ff.) berichtet in einer Übersicht zu aktueller Rechtsprechung Ende 

der 90er Jahre über gerichtlich bearbeitete Konflikte zu Themen der Privatsphäre eines 

Gefangenen in seinem Haftraum, zum Vollzugsplan, zu Verlegungen, zu Fragen von 

Gefährdungseinschätzungen und Ermessensentscheidungen durch die 

                                                
39 Ein von Gefangenen erlebter Konflikt wird zusätzlich durch die Strukturen der Verwaltung, ge-
nauer gesagt durch die Verwaltungsstrukturen der Haftanstalt weiter konturiert. Konflikte 
werden in der Verwaltung einer Justizvollzugsanstalt bestimmten Aufgabenbereichen der Ver-
waltungsabteilungen zugeordnet (vgl. Schultz 2003: 21 f.); es geben sich dadurch vorgebahnte 
Wege der verwaltungsmäßigen Behandlung. Der Konflikt wird etwa, soweit Gelder eines Gefan-
genen Thema sind, der "Zahlstelle" zugeordnet werden, oder, soweit es um das Anhalten eines 
als unerlaubt angesehenen Schreibens geht, einem Verwaltungsbereich "Sicherheit und Ord-
nung" zugewiesen. Diese Abteilungen bearbeiten den Konflikt nach ihren jeweiligen verwal-
tungsinternen Vorschriften und Routinen. Ein von Gefangenen bekundeter Konflikt bzw. ein mit 
Gefangenen anfallender Konflikt wird so weiter eingegrenzt. Darüber hinausreichende, in die 
Verwaltungssystematik nicht passende Wahrnehmungen eines Konfliktes werden durch diese 
Zuweisung ausgegrenzt. Schwierigkeiten einer Konfliktbearbeitung können sich ergeben, wenn 
unterschiedliche Bereiche der Verwaltung durch einen Konflikt angesprochen sind; Freimund 
(1990) analysiert insofern beispielhaft die Schwierigkeiten einer gleichzeitigen verwaltungsmä-
ßigen Behandlung von Entscheidungen über Lockerungen und Disziplinarmaßnahmen, bei der 
unterschiedliche Verwaltungsstellen mit womöglich unterschiedlichen Perspektiven für einen 
Konflikt zuständig werden (ähnlich Bergmann 2003: 241). 
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Justizvollzugsanstalt, zur Alltagsgestaltung für Gefangene (Einschlusszeiten, Freizeit-

gestaltung), zu Weiterbildung, zu (Geld-)Besitz von Gefangenen und dessen Verwen-

dung, zu Besitzgegenständen und Paketempfang, zu Gesundheitsfürsorge, zu Modali-

täten von Gefangenentransporten, zu Möglichkeiten der Meinungsäußerungen von Ge-

fangenen über Bedienstete, zu Rechtsberatung durch Gefangene, zur Frage von Alko-

holkonsum. Lübbe-Wolff/Geisler (2004: 481 ff.) berichten über jährlich mehr als 250 be-

handelte Eingaben beim Bundesverfassungsgericht zu Konflikten aus dem Straf-

vollzug. Beispielhaft als Themen berichten sie über Fragen der Unterbringung, die 

Frage unerlaubter Rechtsberatung durch einen anderen Gefangenen, Fraugen der 

Postkontrolle durch die Justizvollzugsanstalt, Konflikte zum Besitz von Gegenständen 

und die damit verknüpfte Frage nach der Einschätzung der Gefahr der Sicherheit des 

Strafvollzuges, die Einschätzung einer körperlichen Durchsuchung, eine Ablösung aus 

dem offenen Vollzug, Disziplinarmaßnahmen, die Möglichkeit der Einsicht in den Voll-

zugsplan sowie eine Frage der Entlohnung von Arbeit.40 Lübbe-Wolff/Lindemann 

(2007: 450) berichten über eine deutliche Zunahme an Fallzahlen (im Berichtszeitraum 

400 pro Jahr). Als Themen erwähnen sie Konflikte um eine Entschädigung für rechts-

widrige Haftraumunterbringung, um das Anhalten von Druckschriften, um die Vollzugs-

planung, um Verlegungen, Besuche, Schutz vertraulicher brieflicher Kommunikation 

und um Einsicht in Krankenakten (Lübbe-Wolff/Lindemann 2007: 457). In den von 

Schammler (2008: 17) referierten Falldaten zu den Anträgen, die das Landgericht Ber-

lin 2006 erreichten, werden die Themen "Unterbringung und Ernährung, Besuche, Ar-

beit, Aus- und Weiterbildung, Gesundheitsfürsorge, Freizeitgestaltung, (...) Vollzugs-

lockerungen wie Außenbeschäftigung, Freigang, Ausführung, Ausgang, Verlegung in 

den offenen Vollzug, Vollzugsplanerstellung und -fortschreibung" genannt, wobei "Ver-

legung", "Vollzugsplan" (Erstellung, Fortschreibung und Änderung) sowie "Lockerun-

gen" als Hauptkonfliktbereiche ausgemacht werden (Schammler 2008: 26 und 

Schammler Anhang 2008: 54). Als weitere Konfliktbereiche nennt sie "Arbeit im Voll-

zug", "Schriftverkehr" der Gefangenen, "Herausgabe von Sachen und Gegenständen", 

Gesundheitsversorgung, und "Disziplinarmaßnahmen" (Schammler 2008: 26). 

Die Datenlage der beschriebenen Zusammenstellungen erlaubt es nicht, Hypothesen 

darüber aufzustellen, welche Konfliktthemen vorzugsweise mit Rechtsbeschwerden be-

handelt werden und welche Bedeutung Gefangene Konflikten zuschreiben, die sie 

                                                
40 Eine Quelle aus demselben Jahr ist der Bericht von Barrett/Barrett (2004), die Versuche alter-
nativer Konfliktregelung in Gefängnissen in den USA in den 70er Jahren schildern. Als dort be-
handelte Konfliktthemen nennen sie Regelkonflikte und Disziplinarmaßnahmen der Anstalt, Ver-
legungen sowie Fragen der Behandlung von Gefangenen durch die Anstalt (Barrett/Barrett 
2004: 163). 
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gerichtlich bearbeitet sehen wollen.41 Es lässt sich auch nicht berechnen, in welchem 

zahlenmäßigen Verhältnis die insofern aktenkundigen Konflikte zu Konflikten stehen, 

die anderweitig bearbeitet werden.42 Es kann zwar angenommen werden, dass Kon-

flikte, die bis zum Verfassungsgericht gelangen, eine besondere Gruppe darstellen. 

Wodurch sie sich für diese besondere Gruppe qualifizieren, ist aber bisher nur vage 

anhand einzelner Merkmale zu erkennen; die inhaltliche Auswahl ist angesichts der 

Fallzahlen zu variantenreich, um Schlüsse daraus zu ziehen. Lübbe-Wolff/Geisler 

(2004: 478) weisen aber darauf hin, dass Gefangene aus bestimmten Bundesländern 

über- bzw. unterrepräsentiert sind und dass fast ausschließlich männliche Gefangene 

mit einem Konflikt den Weg bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. 

 

Interviews und Erfahrungsberichte von Gefangenen geben, je nach ihrer Anlage und 

Vorstrukturierung, eine andere Perspektive auf erlebte Konflikte. Auch dieses Bild 

muss allerdings ohne den Anspruch bleiben, repräsentativ alle möglichen Konfliktfelder 

abzudecken oder sichere Auskunft über den Gesamtumfang von Konflikten im Straf-

vollzug zu geben. So berichten Dünkel/Drenkhahn u.a. (2009: 255) zwar, dass Be-

fragte in ihrer Untersuchung überwiegend wenig Beteiligung an Konflikten bekundeten, 

gleichzeitig aber – mit 30 Prozent der Befragten – ein durchaus beachtliches Maß 

erlebter Disziplinarmaßnahmen angegeben wird.43 In Berichten einzelner Gefangener 

werden neben Sachkonflikten wie den Schwierigkeiten des Drogenkonsums unter den 

Bedingungen der besonderen Geheimhaltung in der Haft (Giesen 2003: 42) auch 

Beziehungskonflikte zwischen Gefangenen und Bediensteten thematisiert (Weipert 

2003: 68) und nicht zuletzt die Komplikationen, die sich für Gefangene ergeben, wenn 

sie in einem Konfliktfall sowohl die Regeln der Gruppe der Gefangenen – gegenüber 

Bediensteten keine "Aussagen" über Konflikte mit anderen Gefangenen machen – zu 

berücksichtigen haben als auch die Regeln, die die Haftanstalt setzt (Weipert 2003: 

55). Meyer-Falk schildert in einem über mehrere Jahre fortgesetzten Erfahrungsbericht 

                                                
41 Nicht unbeachtlich für die Struktur der gerichtlichen Bearbeitung von Konflikten dürfte sein, 
dass es immer Gefangene sind, die sich mit Rechtsbeschwerden an die Strafvollstreckungs-
kammer wenden. Für die Justizvollzugsanstalt besteht umgekehrt nicht ersichtlich Anlass, 
jenseits von Strafanzeigen gegen Gefangene noch weitere rechtsförmige Bearbeitungswege im 
Konfliktfall zu haben. Die Justizvollzugsanstalt ist vielmehr in der Position, ein kritisch wahrge-
nommenes Verhalten von Gefangenen selbst sanktionieren zu können. Es ist dann wiederum 
der Gefangene, der sich dagegen ggf. mit einer Beschwerde richten muss.  
42 Und zusätzlich lässt sich bei den anderweitig bearbeiteten Konflikten nicht unterscheiden zwi-
schen Konflikten, die innerhalb der Haft offen bearbeitet werden (etwa durch dort geführte Ge-
spräche, ggf. aktenkundige Disziplinarmaßnahmen usw., über die aber keine Untersuchungen 
vorliegen), und Konflikten, deren Bearbeitung so wenig offenkundig wird, dass sie einem 
Dunkelfeld zuzurechnen ist (einen Blick auf dies Dunkelfeld erlauben am ehesten wohl 
Interviews mit Gefangenen über die von ihnen erlebte Haftsituation bzw. Erfahrungsberichte 
von Gefangenen; vgl. Giesen 2003, Weipert 2003). 
43 Eine Disziplinierung ohne vorhergehenden Konflikt, der mindestens von einer Seite als 
solcher auch wahrgenommen wurde, ist schwer vorstellbar.  
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Konflikte um die Ausstattung des Haftraums (Besitz von Frischhaltedosen, Kriterien ei-

ner "Vermüllung" eines Raumes), Konflikte um die Bewertung von Handlungen von Ge-

fangenen durch Bedienstete (Meyer-Falk März 2010), Konflikte um Besuchsregelungen 

und den Zugang zu Zeitschriften und Büchern (Meyer-Falk Januar 2010), Konflikte um 

Disziplinarmaßnahmen (Meyer-Falk Oktober 2007) und Konflikte um Arbeitsstellen im 

Gefängnis (Meyer-Falk März 2007). 

Themen aus Untersuchungen zu Konflikten in einzelnen Haftanstalten liegen vereinzelt 

und in schlecht vergleichbarer Form vor. Sie beleuchten mit unterschiedlicher Methodik 

einzelne Aspekte von Konflikterleben in der Haft und lassen sich als Explorationen ins 

Feld haftinterner Konflikte verstehen, ohne über systematischen Anspruch oder die 

Möglichkeit dazu zu verfügen. Bischoff hat 1980 die Konfliktthemen von Berliner Ge-

fangenen mit Migrationsgeschichte untersucht und berichtet über die Verpflegung, die 

Gesundheitsversorgung, das Freizeit- und Informationsangebot sowie die Möglichkei-

ten der Ausbildung als wesentliche Bereiche, in denen die Befragten sich unzufrieden 

mit der Situation in der Haft äußerten (Bischoff 1980: 72 ff.). Seifert/Thyrolf (2010: 25) 

berichten aus ihrer Untersuchung über Kritikpunkte befragter Gefangener sowohl zu 

einer angebotenen Therapie (es handelt sich um eine Untersuchung in einer sozialthe-

rapeutischen Anstalt) als auch zu Arbeitsmangel und mangelhaft erlebten Angeboten 

der Freizeitgestaltung und zu einem ungünstig erlebten sozialen Klima in der Anstalt. 

Hürlimann (1993) wertet Studien zu subkulturellem Verhalten von Gefangenen aus und 

findet darin Angaben zu beobachtbaren Konfliktbereichen, insbesondere zu verschie-

denen Formen ausgeübter Gewalt unter den Gefangenen.  

 

Eine Ordnung von Konfliktthemen anhand von Berichten von Ombudsstellen kann als 

Zwischenposition zwischen der breiteren Basis der direkten Erlebnisangaben von Ge-

fangenen und der Quelle rechtsförmiger Bearbeitungen mit ihren engeren Grenzen 

gelten. Die aus drei Jahren vorliegenden Berichte der in Nordrhein-Westfalen erstmals 

in Deutschland geschaffenen Ombudsstelle für den Justizvollzug bieten eine 

Sammlung von Konfliktthemen aus verschiedensten Bereichen des Alltags von 

Gefangenen und des Strafvollzuges. Sie betreffen Ernährung und Unterbringung, 

unverhältnismäßig erlebte zusätzliche Einschränkungen (etwa Behinderungen im 

Briefverkehr) und grundsätzliche Perspektiven der jeweiligen Haft (Lockerung, 

Übergangsmanagement u.ä.) (vgl. Söhnchen 2008-2010). Wegen der breiten Streuung 

der aufgeführten Beschwerden von Gefangenen lassen sich Schwerpunkte hier nicht 

sinnvoll ausmachen (vgl. etwa die Auflistung Söhnchen 2010: 16 f.). Hinzu kommt, 

dass die Gesprächspartner des Ombudsmanns in keiner Weise als repräsentativ für 

die Gesamtheit der Gefangenen gelten können, vielmehr geht der Ombudsmann von 
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einer nach der Zahl schwer zu bestimmenden Gruppe von Gefangenen aus, die sich 

trotz vorhandener Beschwerden ihm gegenüber nicht artikulieren können oder wollen 

(Söhnchen 2010: 3).44  

Eine strukturell ähnliche Quelle für Konfliktthemen stellen Berichte an Petitionsstellen 

nichtstaatlicher oder halbstaatlicher Organisationen dar. Die von Feest (2010: 166) be-

richteten Themen, die Frauen als Problembereiche an das Strafvollzugsarchiv nennen, 

beziehen sich auf eine breite Palette vollzuglicher Erfahrungen zwischen körperlichen 

und gesundheitlichen Belangen, Gestaltung der eigenen Haft (Unterbringung/Haft-

raumausstattung und Arbeitsmöglichkeiten), Disziplinierungen und dem Übergang 

zurück in die Freiheit. Die genannten Themen unterscheiden sich nach Kenntnis des 

Strafvollzugsarchivs nicht von solchen, die männliche Gefangene bzw. männliche Kor-

respondenten des Archivs benennen.45 Der Gefangenenbeauftragte des Komitees für 

Grundrechte und Demokratie nennt im seinem Bericht aus dem Jahr 2009 als Themen, 

die von Gefangenen an ihn herangetragen wurden, Konflikte um Gutachten im Rah-

men einer Haftprüfung, Schwierigkeiten im Hinblick auf Aufwendungen für einen 

Rechtsbeistand, Aufforderung zur Stromkostenbeteiligung, Erfahrungen von Beleidi-

gungen bzw. Gewalt durch Bedienstete und andere Gefangene, Verlegung, gesund-

heitliche Belastung, Disziplinarfragen (hier zur Einordnung einer Tätowierung) und das 

Aushändigen von Schriftstücken/Photos (Herrgesell 2010: 1 f.). 

1.2.2 Strukturen der Haft als Rahmen von Konflikten 

Die Haftsituation kann in verschiedener Weise die Entstehung und Entwicklung von 

Konflikten beeinflussen. Hier sollen so unterschiedliche strukturelle Bedingungen be-

trachtet werden wie die Zahl der Gefangenen und ihre Unterbringung, aber auch Auto-

nomieverlust und Deprivation als Bedingungen der Haft selbst und schließlich die 

Strukturen der Resozialisierung und Sicherung, denen Gefangene in der Haft be-

gegnen. 

 

                                                
44 Mit deutschen Haftbedingungen nicht unbedingt vergleichbar scheinen Inhalte von 
Beschwerden, die zwischen 1999 und 2003 an die litauische Ombudsstelle für den Strafvollzug 
gerichtet wurden. Hier findet sich an erster Stelle als deutlich häufigste Nennung die Überbele-
gung der Haftanstalten, dann auch allgemein die Unterbringungs- und (gesundheitliche) Versor-
gungslage der Gefangenen und schließlich Konflikte im Rahmen eines insgesamt als gewalt-
sam erlebten Haftklimas (sowohl Gewalt der Bediensteten gegen Gefangene als auch Gewalt 
unter den Gefangenen; Sakalauskas 2006: 232 ff.). 
45 Auffällig ist eher, dass sich im Vergleich zur Prozentzahl männlicher Gefangene überhaupt 
eine nur unterdurchschnittliche Zahl weiblicher Gefangener an das Archiv wendet (ähnlich ge-
ring die Zahl weiblicher Gefangener als Beschwerdeführerinnen bei Gericht; vgl. Lübbe-
Wolff/Geisler 2004: 478). Auf eine damit ins Bild tretende Thematik geschlechtsspezifischer Hy-
pothesen zu Konfliktwahrnehmung und -verarbeitung kann hier nur hingewiesen werden. 
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1.2.2.1 Gefangenenzahlen 

Einen ersten Anhaltspunkt für die Beschreibung der Bedingungen von Konflikten im 

Strafvollzug bieten vorhandene Zahlen46 zur Anzahl von Gefangenen, zu Gefangenen-

raten und zu Haftdauer (und damit zu Fragen der Sanktionspraxis). Es wird im Folgen-

den nicht differenziert werden zwischen den Daten für männliche und weibliche Gefan-

gene. Die zweifellos bestehenden Unterschiede der beiden Gruppen,47 die sich auch 

auf Konfliktthemen und Konfliktverläufe im Strafvollzug auswirken dürften, sollen hier 

nicht näher erörtert werden, da die hier vorliegende Untersuchung auf eine Konflikt-

bearbeitung abzielt, die mit männlichen Gefangenen im Strafvollzug erprobt wird.  

Das Statistische Bundesamt (2011c: 5) zählt am Stichtag 31.3.2011 in Deutschland 

71 200 Gefangenen, darunter 61 697 Gefangene im geschlossenen Vollzug; davon be-

finden sich 58 568 im Vollzug einer Freiheitsstrafe. Die Gefangenenstatistik weist zu 

diesem Zeitpunkt 11 362 Gefangene mit einer Vollzugsdauer unter sechs Monaten aus 

und 10 975 Gefangene mit Vollzugsdauer von sechs Monaten bis einschließlich einem 

Jahr. Die Mehrheit der Gefangenen – 29 824 – verbüßt eine Haftstrafe von mehr als 

einem Jahr (Statistisches Bundesamt 2011c: 6). 

In Deutschland lag die Zahl der Gefangenen je 100 000 der Bevölkerung 2009 bei 89,7 

(Dünkel/Geng u.a. 2010: 20). Diese Gefangenenrate liegt im europäischen Vergleich 

im unteren Bereich (Simon/Hedrich 2010: 5 mit Bezug auf das Council of Europe 

Annual Penal Statistics 2006 (SPACE I) als Quelle); die Autoren nennen aus dieser 

Quelle eine durchschnittliche europäische Gefangenenrate von 120 je 100 000 der Be-

völkerung.48 In den vergangenen Jahrzehnten konnten Phasen des Anstiegs und des 

                                                
46 Es werden überwiegend Zahlen verwendet, die sich auf Gefangene in der Bundesrepublik 
Deutschland beziehen. Ein Vergleich mit Zahlen in anderen Ländern kann allenfalls im Einzelfall 
im Sinne einer Kontrastbildung sinnvoll sein.  
47 So gibt es etwa in der Gruppe weiblicher Gefangener in absoluten Zahlen erheblich weniger 
Verurteilte wegen Delikten im Zusammenhang mit Drogen als unter den männlichen Gefange-
nen (Pfeiffer-Gerschel u.a. 2010: 179 f.), aber der prozentuale Anteil der insofern Verurteilten 
an der jeweiligen Geschlechtsgruppe ist weniger unterschieden (Pfeiffer-Gerschel u.a. 2010: 
185). Keppler/Stöver u.a. (2010: 238) gehen aber von deutlich höheren Prozentzahlen von Dro-
genkonsumentinnen in Haft aus als von Drogenkonsumenten, zitieren eine Expertenschätzung 
von 50 gegenüber 30 %. 
48 Die reine Mittelwertbildung ist allerdings nur begrenzt aussagekräftig, da es sowohl 
europäische Länder mit deutlich überdurchschnittlichen als auch mit deutlich unterdurchschnitt-
lichen Gefangenenraten gibt (Dünkel 2009b: 35). Es ist zudem zu bedenken, dass die Anzahl 
der Gefangenen im Maßregelvollzug in Deutschland nicht in die statistisch erfasste Zahl der 
Gefangenen einbezogen ist; hier ist die statistische Praxis in den europäischen Ländern nicht 
einheitlich (Dünkel/Geng u.a. 2010: 21). Tatsächlich hat sich die Zahl der auf strafrichterliche 
Anordnung in Entziehungsanstalten bzw. psychiatrischen Anstalten untergebrachten Gefange-
nen zwischen 1997 und 2009 verdoppelt (Statistisches Bundesamt 2010: 32). 
Dünkel erklärt die so doch vergleichsweise hohen Gefangenenraten in Deutschland auch mit 
den hier hohen durchschnittlichen Haftzeiten (Dünkel 2009b: 45). Seit Ende der 70er Jahre an-
steigende Zahlen der lebenslangen Freiheitsstrafen und seit den 90er Jahren ansteigende 
Zahlen der Sicherungsverwahrten werden ebenfalls referiert bei Dessecker (2011: 5 f.), der al-
lerdings auch auf eine eingeschränkte Aussagekraft der Zahlen im Hinblick auf die tatsächliche 
Vollzugsdauer hinweist. 
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Abfallens der Gefangenenraten in Deutschland mit Variationen von unter 80 bis über 

100 Gefangene je 100 000 der Bevölkerung beobachtet werden mit einem durchgängi-

gen Rückgang seit 2005 (Dünkel/Geng u.a. 2010: 20).49 Innerhalb Deutschlands variie-

ren die aktuellen Gefangenenraten je nach Bundesland deutlich. Berlin gehört als 

Stadtstaat mit 151 Gefangenen je 100 000 der Bevölkerung zu den Bundesländern mit 

der höchsten Rate (Dünkel/Geng u.a. 2010: 21; Stand ist hier der 31.3.2009). 

 

Gefangenenzahlen und -raten haben eine Verbindung zur Entwicklung von Konflikten 

im Strafvollzug insofern sie Teil und Ausdruck einer kriminalpolitischen Kultur sind. Sie 

reflektieren Unterschiede und Veränderungen in der Strafzumessungspraxis und der 

Entlasspraxis ebenso wie Medieneinflüsse bzw. Einflüsse öffentlicher Diskussionen 

über Legitimation von Strafe und Entwicklung von Punitivität (Dünkel 2009b: 43).50 Sie 

bestimmen das Klima, das den Strafvollzug in der Gesellschaft umgibt und bestimmen 

damit auch das Klima im Strafvollzug.  

Von Bedeutung ist – damit verknüpft – das Strafmaß, mit dem ein Gefangener in die 

Haft kommt. Eine relativ kurze Haftstrafe kann motivieren, Konflikten in der Haft aus 

dem Weg zu gehen bzw. sich in hafttypische Konflikte nicht mehr als eben nötig invol-

vieren zu lassen. Die kurze Haft kann subjektiv als Zeitraum gedeutet werden, der das 

eigene Selbstbild nur am Rande berührt. Konflikte werden in diesem Kontext am 

ehesten auftreten, wenn Gefangene sich mit ihrem Bedarf nach Unterstützung für den 

Übergang in die Freiheit nicht ausreichend berücksichtigt sehen (Bearbeitung etwa von 

Anträgen auf Beurlaubung oder Übergang in den offenen Vollzug; Diskussion etwaiger 
                                                
49 Mathiesen (1989: 31) identifiziert die Sanktionspraxis als wesentliche Ursache für den 
Anstieg der Gefangenenraten in den frühen 80er Jahren in Europa. Dünkel/Geng u.a. (2010: 
21) weisen vor allem auf den erheblichen Anstieg der lebenslangen Freiheitsstrafen – 
Verdoppelung der Anzahl Verurteilter zwischen 1977 und 2008 – hin; für die Gefangenenzahl 
bleibt damit (und mit den Sicherungsverwahrten) ein über Jahre stabiler Sockel von 
Gefangenen. Veränderungen ergeben sich aber auch aus anderen Variationen der Sanktions-
praxis: Kürzere Freiheitsstrafen werden durch Geldstrafen ersetzt oder umgekehrt, Gesetze 
ändern sich ebenso wie der Umgang mit Bewährungsstrafen und vorzeitigen Haftentlassungen, 
die Zahl Sicherungsverwahrter nimmt zu; Kriminalitätswahrnehmung und -indizierung (und 
damit Variationen festgeschriebener Kriminalitätszahlen) und gesellschaftlichen Bedingungen – 
insbesondere im Umfeld von Wiedervereinigung und Migration – erhalten Bedeutung (vgl. dazu 
insgesamt Dünkel/Geng u.a. 2010: 20). Veränderungen treffen ohnehin nicht alle Gefangenen-
gruppen gleich. So haben sich zwei Gruppen, die Untersuchungsgefangenen und die Gruppe 
der Abschiebehäftlinge, in den letzten 15 Jahren stabil verringert, wobei hinsichtlich der Unter-
suchungshaft wiederum die niedrigsten Raten in ländlich strukturierten Bundesländern und die 
höchsten in Stadtstaaten, insbesondere in Berlin zu finden sind (Dünkel/Geng u.a. 2010: 26). 
50 Allerdings lässt sich wohl nicht davon ausgehen, dass Gefangenenzahlen ganz unmittelbar 
den Umfang der Punitivität einer Gesamtbevölkerung oder einer jeweiligen Regierung spiegeln 
(vgl. Reuband 2010; Hess/Scheerer 2011; Jou/Hebenton 2011; Sohn/Metz 2011). Offensichtlich 
spielen verschiedene vermittelnde Faktoren eine Rolle wie die mit einem Strafwunsch verknüpf-
te Sanktionsebene, die als sanktionsfähig definierte Form von Kriminalität, die Variabilität ver-
fügbarer alternativer Konfliktreaktionen neben der Freiheitsstrafe und weitere wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Bedingungen (Sohn/Metz 2011: 34 f.). Die verwendete Strafe erfüllt ge-
wollte Funktionen und hat unbeabsichtigte Wirkungen (vgl. Jou/Hebenton 2011: 31 mit Verweis 
auf Garland). 
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Hindernisse für die Gewährung von Lockerungen). Mögliche Ansatzpunkte für Konflikt 

entstehen in diesem Kontext, wenn Gefangene die Positionen der Justizvollzugsanstalt 

dazu als nicht sachgerecht und unverständlich erleben und sich nicht ausreichend un-

terstützt sehen. Ansatzpunkt einer Eskalation ist die bei diesen Themen naheliegende 

Verknüpfung des Sachkonfliktes mit den subjektiven Gerechtigkeitsvorstellungen von 

Gefangenen. Auch haftbezogene Einschränkungen von Gefangenen können so zur 

Eskalation beitragen (wenn ein Gefangener Grundlagen der Einschätzung der Justiz-

vollzugsanstalt nicht kennt, nicht versteht oder nicht einordnen kann). 

Für Gefangene mit langen, womöglich lebenslangen Freiheitsstrafen oder mit an die 

Haft anschließender Sicherungsverwahrung entwickeln sich andere Konflikte und 

andere Bearbeitungsstrategien. Konflikte sind hier zu erwarten im Bereich der 

langfristigen Anpassung an eine Haftsituation, die kein überblickbarer Zeitraum ist, 

sondern zunehmend zu einer Lebenswelt werden muss. Gefangene müssen sich und 

ihren Lebensplan sehr radikal auf eine langfristige nicht selbstgewählte Perspektive 

umstellen. Sie können die Haftzeit nicht leicht als Aspekt einordnen, der das eigene 

Leben und das Selbstbild nur am Rande betrifft. Es ist daher mit längeren Zeiträumen 

erheblicher Instabilität für die Selbstbildkonstruktion zu rechnen und damit mit erhöhter 

Sensibilität für alle Umstände, die als zusätzlich bedrohlich für das Selbstbild erlebt 

werden. Strukturell erhalten dann Konflikte um Versuche, eine Normalisierung von 

Haftbedingungen im Sinne des § 3 StVollzG zu erreichen, größere Bedeutung (vgl. zu 

den entsprechenden Fragestellungen im Einzelnen Lesting 1988). Gegenüber Außen-

kontakten werden bei langjährigem Haftverlauf die Kontakte innerhalb der Haftanstalt – 

und das bedeutet letztlich auch: die Beziehungen der Gefangenen zu den Bedienste-

ten – an Bedeutung gewinnen.51 Positive Beziehungserfahrungen in der Haft können 

den Eindruck minimieren, dass Bedienstete und Gefangenen sich als grundsätzlich 

feindliche Gruppen gegenüber stehen, negative Beziehungserfahrung können diesen 

Eindruck verfestigen und damit eine Eskalationsdynamik für Konflikte vorbahnen.  

Für alle Gefangenengruppen ist zu bedenken, dass sie gerade zu Beginn ihrer Haftzeit 

– und das betrifft eben auch die Gruppe von Gefangenen mit nur relativ kurzen Frei-

heitsstrafen – mit Abgrenzungskonflikten in der Gruppe der Gefangenen konfrontiert 

sind, gewaltsamen Eingangsritualen unterzogen sein können (Weipert 2003) und sich 

innerhalb der Gefangenengruppe positionieren müssen (vgl. dazu auch Kühnel 2007 

zur Situation im Jugendstrafvollzug, die allerdings nur eingeschränkt auf den 

Erwachsenenvollzug zu übertragen ist). Die Inhaftierung selbst kann jedenfalls in 

                                                
51 Drenkhahn (2009: 27) fand jetzt allerdings in einer Untersuchung, dass die Frequenz von 
Außenkontakten auch bei Gefangenen mit langen Strafen überwiegend unverändert blieb, 
sodass die Bedeutung der Außenkontakte jedenfalls nicht abnehmen müsste (Einschränkungen 
ihrer Befunde ergeben sich aus der relativ geringen Zahl an Antworten in ihrer Studie, die sie 
speziell zu den Fragen nach Kontakten erhielt). 
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Anlehnung an Filipp (1990) als "kritisches Lebensereignis" gesehen werden (Benne-

feld-Kersten 2009: 119 f.) und ist dadurch mit einem erhöhten Risiko für maladaptive 

Strategien in potentiellen Konfliktsituationen behaftet. Gefangene sind in dieser Situati-

on in jedem Fall erhöht sensibel für zusätzliche Beeinträchtigungen der Selbstbildkon-

struktion. Die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass auch geringfügigere Sachhindernisse 

als bedrohlich für die persönliche Integrität erlebt werden. 

 

1.2.2.2 Haftplätze und Unterbringung 

Die Unterbringung von Gefangenen kann in einzelnen Haftanstalten unterschiedliche 

Qualitäten haben und selbst innerhalb einer Anstalt variieren (so auch die Situation in 

der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel mit Hafthäusern aus dem 19. Jahrhundert und 

aus verschiedenen Bauabschnitten des 20. Jahrhunderts; vgl. JVA Tegel Zahlenspie-

gel, Materialband S. 54 f.). Die durchschnittliche Belegungsrate im Monat März 2011 

lag bei 70 414 Gefangenen in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2011c: 8). Am 

31.3.2011 standen 77 669 Haftplätze zur Verfügung, davon 53 352 für eine Einzelun-

terbringung (Statistisches Bundesamt 2011c: 5). Das Greifswalder Inventar zum Straf-

vollzug berichtet im März 2008 eine Quote von 35,2 Prozent der gemeinschaftlichen 

Unterbringung im geschlossenen Vollzug (Dünkel 2011a); Bundesländer, in denen die 

Gefangenenzahlen die Haftplatzzahlen überschreiten, sind die Ausnahme (Dünkel 

2011b). Gegenüber den von Barisch (2008: 426) berichteten Quoten ist von einem 

Rückgang der Gemeinschaftsunterbringung gegenüber 2003 um 13 Prozentpunkte und 

gegenüber 2006 um sieben Prozentpunkte zu sprechen. In der Berliner Haftanstalt Te-

gel ist für Januar 2011 eine Belegung mit 1 394 Gefangenen für 1 557 Haftplätzen an-

gegeben (JVA Tegel Zahlenspiegel 2011, Materialband S. 54 f.). Es ist nicht ange-

geben, ob jeder dieser Haftplätze eine Einzelunterbringung meint. Der Bund der Straf-

vollzugsbediensteten (2011: 7) berichtet für den Stand 30.11.2010 über eine Quote von 

20 Prozent Mehrfachbelegung im Berliner Strafvollzug insgesamt (niedrigere Quoten 

haben zu diesem Zeitpunkt nur Brandenburg, Schleswig-Holstein und Hamburg). 

Wenn die Anzahl von Gefangenen in Beziehung gesetzt wird zu den materiellen und 

personellen Ressourcen, die für ihre Unterbringung und Versorgung und für alle An-

strengungen zu einem resozialisierenden Vollzug einer Freiheitsstrafe erforderlich sind, 

so ergeben sich aus hohen Gefangenenzahlen und geringen Ressourcen höhere Risi-

ken für das Auftreten von Konflikten. Konflikte um Angebote zu Unterbringung, Arbeit, 

Bildung, Fortbildung und Freizeitgestaltung können häufiger auftreten und sind weniger 

leicht zu bewältigen, wenn es an Ressourcen fehlt (zu entsprechenden personellen 

Engpässen vgl. Nitsch 2006: 174; zur Problematik eingeschränkter Freizeitangebote 

insgesamt vgl. Jumpertz 2006). Gefangene werden eine ressourcenarme Umgebung 
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emotional umso negativer aufnehmen, je mehr Lebensbereiche davon neben der Ein-

schränkung des Freiheitsentzugs selbst noch betroffen sind (Ernährung, Unterbrin-

gung, Beschäftigung etc.). Zwangswiese räumliche Enge bei gemeinsamer Unterbrin-

gung reduziert die Möglichkeit von Gefangenen, in dem ohnehin beengten Rahmen 

des Gefängnisses noch ein Mindestmaß an Möglichkeiten zu finden, sich lebensweltli-

che Zusammenhänge zu konstruieren, mit denen das eigene Selbstbild stabilisiert wer-

den kann. Bedrohung gerade in diesem Bereich ist als ein Merkmal für die Eskalation 

von Konflikten beschrieben worden (Thiel 2003).52 Wener (2000: 53) benennt als we-

sentliche Bedingung für eine gewaltfreie Situation in der Haft, dass Gefangene nicht 

um knappe Ressourcen – jedwelcher Art – miteinander in Konkurrenz stehen 

müssen.53  

Entorf/Meyer u.a. (2008: 137) stellen in ihrer Studie zur Evaluation des deutschen 

Justizvollzugs ganz erhebliche Unterschiede im qualitativen Angebot der einzelnen An-

stalten fest, sodass konfliktsteigernde Konkurrenz von Gefangenen untereinander er-

wartet werden kann. Die Entwicklung von Konflikten über ein Gerechtigkeitsthema ist 

damit angesprochen. Erlebte Ungerechtigkeit hat sich als ein Kernmerkmal für die 

Beschreibung von Konfliktdynamiken und -eskalation erwiesen (Montada 2000). Eine 

über die Jahre variierende Sanktionspraxis und im Bundesländervergleich unterschied-

liche Haftraten und -bedingungen dürften gerade von Gefangenen genau beobachtet 

werden; erst recht gilt das für unterschiedliche Bedingungen innerhalb einer Haftan-

stalt. Sie betreffen das subjektive Erleben der Gerechtigkeit der eigenen Haft. Schon 

Wagner (1976: 257) spricht mit Verweis auf die Beschränkungen des Strafvollzuges 

von der Entwicklung einer besonderen "Rechtsempfindlichkeit" Gefangener. Ähnliches 

beschreiben Sparks/Bottoms u.a. (1996: 47) und verweisen auf Mathiesens Analyse, 

der solche besondere Empfindlichkeit und besonderes Beharren auf anerkannten 
                                                
52 Ein Konfliktklima aggressiver Durchsetzungsbereitschaft kann in Verbindung gebracht 
werden mit Gefangenenzahlen und Mehrfach- oder Überbelegung von Hafträumen, wenn jede 
kleinste Alltagsinteraktion mit Interessen und Bedürfnissen der gemeinsam Untergebrachten 
abgestimmt werden muss (Barisch 2008: 426). Die Befundlage dazu ist allerdings nicht ganz 
eindeutig. Nitsch (2006: 175) sieht zwar mit Verweis auf Theorien zur Entwicklung von Stress 
theoretische Evidenz, dass Überbelegung Aggression fördert, sieht aber keine ausreichenden 
empirischen Belege für diese Annahme. Auch die Untersuchung von Wirth (2006) in Bezug auf 
Konflikte zwischen Gefangenen zeichnet keine eindeutige Beziehung zwischen erlebter Gewalt 
unter Gefangenen und den Haftraumbelegungszahlen (Wirth 2006: 20), gibt wohl aber deutliche 
Hinweise darauf, dass in Hafträumen mit Mehrfachbelegung die Einschlusszeiten die Zeiten 
höchster Gefahr für das Erleben von Gewalt darstellen (Wirth 2006: 13 f.). 
53 Dabei betreffen Konflikte zwischen Gefangenen auch das Konfliktverhältnis zwischen 
Gefangenen und Justizvollzugsanstalt. Insbesondere gewaltsam ausgetragene Konflikte unter 
Gefangenen oder Konflikte, die als Ausdruck subkultureller Aktivitäten interpretiert werden, 
können zu disziplinarischen Reaktionen der Vollzugsanstalt führen und damit weitere Konflikt-
felder mit der Vollzugsanstalt, etwa hinsichtlich der Diskussion der Lockerungseignung, öffnen 
(zum Verhältnis von Lockerungen und Disziplinierung vgl. z.B. Freimund 1990). Gerade hier be-
steht ein erhebliches Potential für eine Eskalation von Konflikten, da Gefangene Schwierigkei-
ten haben können, solche Reaktionen in zweiter oder gar dritter Linie noch mit eigenen Gerech-
tigkeitsvorstellungen in Einklang zu bringen. 
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übergeordneten Regeln und Normen als Strategie von Schwächeren einordnet, wenn 

darin die einzige Chance auf ein gewisses Maß an Selbstbehauptung gegenüber den 

strukturell Stärkeren liegt. Wer Strafmaß und Haftbedingungen im Vergleich mit ande-

ren Gefangenen als ungerecht erlebt, bei dem wird sich solche Rechtsempfindlichkeit 

eher steigern. Das Risiko, auch weitere Aspekte der Haft als konflikthaft zu erleben, 

eine Kumulation von Ungerechtigkeit zu erleben, wird dann ansteigen.  

 

1.2.2.3 Deprivation und Autonomieverlust 

Der Aufenthalt in einem Gefängnis ist, im Wesentlichen durch den Freiheitsentzug 

selbst, mit dem Erleiden von Umständen verknüpft, deren Qualität immer wieder als – 

beabsichtigte oder unbeabsichtigte – Zufügung von Übel beschrieben wurde (Mathie-

sen 1989; Carlen 1994; Müller-Dietz 2004; Weigand 2004; Wacquant 2009; AK 

StVollz-Feest/Lesting 2012). Die Institution des Gefängnisses entfaltet strukturelle 

Wirkungen, denen alle dort Lebenden und Arbeitenden unterliegen. Die zusammenfas-

sende Bewertung von Kette (1991: 179), nach der sich weder positive noch negative 

Wirkungen der Haft generalisiert für alle Gefangenen und womöglich im Sinne von 

Langzeiteffekten nachweisen lassen, lässt sich allerdings auch heute noch 

aufrechterhalten. Befunde zu Voraussetzungen und Verarbeitungsweisen von Gefan-

genen in der Haft sind ein zu komplexes Ergebnis der je persönlichen Voraussetzun-

gen, motivationalen Zugänge zur Haft und konkreten Haftbedingungen (vgl. Kette 

1991: 144), um bestimmte Wirkungen sicher vorherzusagen. Auch wenn Gefangene 

häufig vor allem defizitorientiert verallgemeinernd als Problem- und Risikogruppe be-

schrieben werden (mit je durchaus unterschiedlichen Perspektiven darauf Dünkel 

1996b: 37; Eckert 1998: 16 und insgesamt Wacquant 2009), handelt es sich doch tat-

sächlich um – derzeit – über 70 000 Menschen mit ganz individuellen Biographien, 

Ressourcen-, Kompetenz- und Risikoverteilungen, die mit den Umständen in der Haft 

innerhalb ihrer individuell ausgebildeten Reaktionsmuster umgehen. Zudem gibt es so-

gar Hinweise auf graduelle Besserungen des Befindens von Gefangenen im Verlauf 

einer Haftzeit (vgl. Liebling/Durie u.a. 2005: 218 mit Verweis auf Clemmer 1940,1958, 

Zamble/Porporino 1988 und andere).54 

Es lassen sich allerdings sehr wohl Grundbedingungen des Gefangenseins beschrei-

ben, denen Potential zugeschrieben werden kann, mit und ohne entsprechende Vor-

aussetzungen auf Seiten von Gefangenen das Risiko negativer Haftwirkung zu erhö-

hen  (Wagnitz 1791: 92; Sykes 1958,2007: 63; Vidoni Guidoni 2003: 63; Cechov 2004: 

118 Fn; Irwin/Owen 2005: 97 ff.; Hassemer 2009: 87). Es sind Umstände und 

                                                
54 Möglich scheint allerdings, dass Gefangene diese Verbesserung nur erreichen, indem sie der 
Haftzeit eine "Qualität des Ersatzes, des Uneigentlichen" geben (Wagner 1985: 124; eher 
zweifelnd zu einer solchen Möglichkeit Liebling/Maruna 2005: 3). 
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strukturelle Bedingungen der Haftsituation, die auch unter Aspekten von Menschen-

würde und Menschenrechten diskutiert werden.55 In diesem Abschnitt soll es um sol-

che Strukturbedingungen und ihre Wirkung auf Konflikte gehen. 

 

Der Begriff Deprivation markiert zusammenfassend einige wesentliche Aspekte des-

sen, was Sykes als "pains of imprisonment" (Sykes 1958,2007: 63) bezeichnet hat. Mit 

dem Entzug der Freiheit ist die Herausnahme aus der gewohnten Lebensumgebung 

verbunden und damit ein weitreichender Verlust der eigenen Lebenswelt. Deprivation 

lässt sich auch beschreiben als Verlust der Bestimmung des Gefangenen über eben 

das, was die eigene Lebenswelt ausmacht, also das, was als "schlicht gegeben" in der 

Umgebung des eigenen Lebens wahrgenommen und selbstverständlich vorausgesetzt 

werden kann (Schütz/Luckmann 1975: 23). Daher erscheint es angemessen, den 

Begriff des Autonomieverlustes als gleichermaßen bedeutend neben den der Depriva-

tion zu stellen. Diese Verlusterfahrung wird über den Freiheitsentzug hinaus in der nun 

neu zu erfahrenden Lebenswelt des Gefängnisses bestimmend für die Qualität des Le-

bens von Gefangenen. Ebenfalls in diesen begrifflichen Horizont gehört, was Clemmer 

(1940,1958: 299) als "prisonization" bezeichnet hat und einerseits als Form der Assimi-

lation an die Kultur des Gefängnisses bezeichnete, andererseits mit den praktischen 

Bedingungen des Lebens im Gefängnis sah (Anonymisierung und Unterordnung, Ori-

entierung an äußeren Merkmalen der Gefängniskultur wie Autoritäten, Sprache oder 

Fertigkeiten). 

Verlusterfahrungen strukturieren das Leben von Gefangenen in vielfältiger Weise. 

Verluste betreffen Bedürfnisse nach Selbstbestimmung und Sicherheit, nach Zugang 

zu Eigentum und Zugang zu Kontakten, die als lebenswichtig wahrgenommen werden 

können (Mathiesen 1990: 103 f.) und als Teil menschlicher Grundbedürfnisse.56 Mas-

low (1977,2008: 127 ff.) hat menschliche Bedürfnisse als Verhaltensmotive beschrie-

ben, deren Erfüllung hierarchisch von den einfachsten physischen Bedürfnissen zu 

"höheren Bedürfnissen" führt. Er sieht die Erfüllung von Grundbedürfnissen als Voraus-

setzung für eine größere Variabilität in der Entwicklung affektiver, kognitiver und sozia-

ler Kompetenzen (vgl. Maslow 1977,2008: 103 ff.). Es kann daraus gefolgert werden, 

                                                
55 Einen Ansatz, Menschenrechte im Strafvollzug ausdrücklich sicherzustellen, beschreibt Coyle 
(2009). 
56 Grundbedürfnisse werden hier mit Maslow (1977,2008: 62 f.) als Bedürfnisse verstanden, die 
auf physiologischer Ebene erfüllt sein müssen, um menschliche Lebensfunktionen im Sinne der 
Homöostase aufrechtzuerhalten, die darüber hinaus aber auch wesentliche psychosoziale 
Lebensbereiche betreffen wie – in dieser Abfolge nach Maslow (1977,2008: 66 ff.) von Bedeu-
tung – Sicherheit, Zuneigung/Zugehörigkeit, Anerkennung und Selbstverwirklichung. Als Grund-
bedürfnisse von Gefangenen ausdrücklich beschrieben sind neben Unterbringung, Ernährung 
und medizinischer Versorgung auch körperliche Sicherheit und psychosoziale Bedürfnisse (aus-
reichend anregende Lebensumgebung, Respekt vor dem sozialen Status von Gefangenen, 
Möglichkeit zum Erleben von Selbstwirksamkeit und Sinn; vgl. Dünkel 2009a: 33). 
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dass Einschränkungen von Grundbedürfnissen zu verringerter Variabilität in diesen Be-

reichen führt. Je basaler eine Einschränkung Grundbedürfnisse betrifft, desto umfas-

sender sind auch die Einschränkungen der individuellen Entwicklungsbedingungen zu 

denken und damit die Einschränkungen, sich flexibel auf konfliktträchtige Bedingungen 

einzustellen. 

 

Autonomie kann beschrieben werden als die Fähigkeit, aber auch als die Möglichkeit 

eines Menschen, über sich selbst, über seine Lebensumstände, über seinen Alltag zu 

bestimmen und Wahlentscheidungen zu treffen (vgl. Krampen/Reichle 2002: 320 mit 

Verweis auf Steinberg/Silverberg 1986). Das Streben nach Autonomie und Selbstbe-

stimmung wird als wesentlicher Aspekt menschlicher Bedürfnisse verstanden 

(Fisher/Ury u.a. 1997: 78; Dünkel 2009a: 33). In der Bedürfnispyramide von Maslow 

lässt sich Autonomie sowohl als Teil eines Bedürfnisses nach Sicherheit im Sinne von 

sicherheitgebender Kontrolle der Umgebung verstehen (Maslow 1977,2008: 66 ff.) als 

auch als Teil der Bedürfnisse nach Wertschätzung (Maslow 1977,2008: 72) bzw. 

Selbstaktualisierung (Maslow 1977,2008: 73). Autonomie erweist sich jedenfalls eng 

mit dem Begriff der Subjektstellung des Menschen verbunden. Wer autonome Ent-

scheidungen über sein Leben trifft, markiert damit den Anspruch, als Subjekt wahrge-

nommen zu werden. Autonomie steht in direkter Beziehung zur Menschenwürde 

(Müller-Dietz 1994: 25 f.).  

Der Begriff der Autonomie erweist sich durch diese Umschreibungen zudem unmittel-

bar mit dem der Freiheit verknüpft. Einschränkungen der Freiheit sind Einschränkun-

gen der Möglichkeit zur Selbstbestimmung; Einschränkungen der Autonomie werden 

als wesentliche Beschneidung von Freiheit wahrgenommen. Diesen Überlegungen fol-

gend ist es unumgänglich, im Freiheitsentzug eine Begrenzung der Autonomie zu er-

kennen und eine Gefahr, dass Subjektstellung und Menschenwürde ebenfalls beein-

trächtigt werden. Aus Gefangenen werden Objekte justizieller Machtausübung 

(Bachhiesl 2006: 14 mit Verweis auf Foucault 1995), auf deren Willen oder Verständnis 

für eine Entscheidung es nicht mehr ankommt (Wagner 1985: 76;57 Giesen 2003: 38), 

deren Persönlichkeit nicht von Interesse ist (Schammler 2008: 12 Fn) und die mit dem 

Zeitpunkt der Aufnahme in das Gefängnis auch symbolhaft – über Riten der Entklei-

dung und Eingliederung – ihre bisherige Identität und ihren Status ablegen müssen 

                                                
57 Wagner (1985: 116) beschreibt Strukturmerkmale solcher Objektwerdung nicht nur 
hinsichtlich der allgemeinen Fürsorge für Gefangene, sondern bis hinein in die Grammatik des 
Strafvollzuges, wenn Bedienstete davon sprechen, sie seien es, die einen Gefangenen baden 
oder duschen o.ä., also noch bis in Details intimer Pflege den Gefangenen als handelndes Sub-
jekt ausklammern.  
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(vgl. Maeder 1995: 8).58 Die Möglichkeiten von Gefangenen, hier noch freie Wahlen zu 

treffen, sind eng umgrenzt; sie sehen sich in ständiger Abhängigkeit von Entscheidun-

gen der Vollzugsbehörde, die jeden Lebensbereich betreffen und zu erfassen suchen 

(Goeckenjan 2009: 717). Die Form des Zugriffs auf die Autonomie lässt sich daher 

auch als Form institutioneller Gewalt beschreiben, definiert als "pressure exercised by 

the institution on its members through its mere existence" (Snacken 2005: 331) und als 

Zwang zur Unterwerfung unter ein Regelsystem, das eine umfassende Kontrolle zum 

Ziel hat (Sykes 1958,2007: 73). 

Einbezogen in diese Struktur des Autonomieverlusts sind wesentliche Aspekte des Le-

bens Erwachsener wie die Fürsorge und Verantwortung für sich selbst innerhalb der 

Gestaltung eines Alltages (beispielhaft dazu Laubenthal 2002: 43; Baechtold 2005: 29; 

AK StVollz-Kellermann/Köhne 2012: vor § 17 Rz. 3), der Zugang zu frei gewählter ge-

sundheitlicher Versorgung (keine Krankenversicherung in der Haft und keine freie Arzt- 

bzw. Therapeutenwahl; vgl. problematisierend dazu AK StVollz-Lesting/Stöver 2012: 

vor § 56 Rz. 2), die Möglichkeit zu Besitz von Eigentum (beispielhaft zu den Einschrän-

kungen AK StVollz-Kellermann/Köhne 2012: § 19 StVollzG), die Bewegungsmöglich-

keit außerhalb des eigenen Haftraums (AK StVollz-Kellermann/Köhne 2012: vor § 17 

Rz. 7), die Ernährung59 und erst recht der Zugang zu Genuss- und Betäubungsmitteln 

auch an sich legaler Art wie Alkohol.60 

Wesentlich für das Erleben des Verlustes von Selbstbestimmung in der Haftsituation 

ist, dass die damit verknüpften Strukturen sich als demütigende Techniken von Degra-

dierung und Depersonalisierung erweisen können, in der Gefangene sich systematisch 

als machtlos wahrnehmen müssen. Praktiken des Haftalltages folgen hier weiterhin 

den aus der Literatur zur totalen Institution bekannten Typiken, durch die Gefangene 

die Botschaft erhalten, dass sie im sozialen Kontakt einer respektvollen Behandlung 

nicht für würdig erachtet werden (vgl. Goffman 1973: 25), als Person nicht wahrgenom-

men werden sollen, nicht mehr als zurechnungsfähige erwachsene Mitglieder der bür-

gerlichen Gesellschaft gelten (Goffman 1973: 49). Gefangene erleben durch Praktiken 

des Zugriffs auf ihren Körper (sich entkleiden müssen, körperlich untersucht werden) 

nicht nur eine Verdinglichung ihrer Person, sondern es wird ihnen durch diesen Zugriff 

auch der eigene Körper als Möglichkeit der Selbstvergewisserung und des Rückzugs 

                                                
58 Bonacker/Imbusch (2010: 82) weisen darauf hin, dass es eine Besonderheit der deutschen 
Sprache ist, die staatliche Machtvollkommenheit, mit der dies geschieht, mit demselben Begriff 
der staatlichen "Gewalt" zu bezeichnen, den auch der körperliche Zugriff erhält (im Gegensatz 
zu unterschiedlichen kategorialen Bezeichnungen – basierend auf "violentia"/"potestas" – im la-
teinischen Sprachraum und auch im Englischen). 
59 Gefangene sind im Strafvollzug ganz überwiegend auf Strukturen der Fremdversorgung an-
gewiesen; sie können nur begrenzt bestimmen, wann sie essen und was sie essen (vgl. Jehle 
2002: 30 ff.; Bachhiesl 2006: 168). 
60 Gemäß § 22 StVollzG ist der Einkauf von Alkohol in der Regel nicht erlaubt. 
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entfremdet (Goffman 1973: 33). Der direkte Zugriff auf Informationen zum eigenen 

Körper als Quelle des Selbstbewusstseins und der Stabilisierung des Selbstkonzeptes 

ist verstellt (vgl. Bourdieu 1989: 331; Bandura 2008: 106 ff.). Als besonders kritisch er-

weisen sich für Gefangene insofern die Übergangsphase der Aufnahme in die Haftan-

stalt (Goffman 1973: 33; Giesen 2003: 36; vgl. AK StVollz-Huchting/Majuntke 2012: 

§ 72 Rz. 5 f.), die wiederkehrenden Durchsuchungen der Hafträume und der Gefange-

nen selbst (vgl. Irwin/Owen 2005: 107 f.) und schließlich die immer neu erlebten Situa-

tionen des Einschließens. Es ist zwischen notwendigen Sicherungsaufgaben und un-

vermeidbaren Beschränkungen der Autonomie einerseits und zusätzlichen Degradie-

rungstechniken andererseits schwer zu unterscheiden, wenn etwa Haftraumkontrollen 

gewohnheitsmäßig morgens gegen fünf Uhr stattfinden, also grundsätzlich schlafende 

Gefangene in besonders hilflosem Zustand zum Gegenstand besonders eingreifender 

Maßnahmen machen (vgl. Rüdebusch 2005: 84 ff.). Es kann sich als besonders de-

mütigend erweisen, wenn Bedienstete im Allgemeinen Vollzugsdienst und Gefangene 

sich kulturell an sich nicht fremd sind, vielmehr aufgrund geteilter kultureller Konnotati-

onen die Feinheiten von Degradierungstechniken besonders gut wechselseitig kennen 

und verstehen (vgl. Weis 1988: 243; Maeder 1995: 161 f.). Gerade diese gemeinsame 

Bedeutungswelt bietet die Möglichkeit sehr subtiler Steuerung der sozialen Ordnung in 

der Haft (Maeder 1995: 170). Gerade hier erweist sich dann die Zuweisungskraft der 

Degradierungstechniken als besonders wirksam, um den Gefangenen ihren sozial nie-

drigen Status vor Augen zu führen (Maeder 1994: 174 f.). 

Auch Gefangene, die noch bereit sind, Notwendigkeiten gewisser Reglementierung ei-

nes Alltags anzuerkennen (weil sie Argumente von Sicherheit und Ordnung in einer 

größeren Gemeinschaft grundsätzlich nachvollziehen könnten), werden die persönlich 

abwertende Wirkung solcher Behandlungen nur schwer übersehen können. Folgen der 

hier beschriebenen Einschränkungen der Subjektstellung werden als Erleben mangeln-

der Fairness und Sicherheit mit überdurchschnittlichem Stress beantwortet, der Dispo-

sitionen zu suizidalem Verhalten verstärkt (Liebling/Durie u.a. 2005: 212). Eine zusätz-

liche Schwierigkeit des Autonomieverlustes ergibt sich, weil Gefangene sich damit ei-

ner paradoxen Anforderungssituation gegenübersehen, in der sie unter den gegebenen 

Voraussetzungen nur scheitern können. Einerseits entziehen ihnen die beschriebenen 

Umstände Verantwortung und Kontrolle in weitreichendem Umfang. Andererseits ist 

der Begriff der Verantwortung mit dem Vollzugsziel eines Lebens in sozialer Verant-

wortung (§ 2 StVollzG) einer der zentralen Begriffe des Strafvollzugs überhaupt. Merle 

(2007) weist darauf hin, dass der Begriff der Verantwortung auch im Hinblick auf das 

Delikt, das zur Inhaftierung führte, den Begriff der Schuld abgelöst hat. Beschreibun-

gen der Gestaltung des Strafvollzugs betonen, dass Gefangene in ihrer Verantwortung 
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anzusprechen sind bzw. beklagen insofern einen Mangel (Coyle 2001: 7; Fabricius 

2001: 75; Franze 2001: 87; Laubenthal 2002: 43; Schwind/Böhm/Jehle 2005: § 2 Rz. 

13). Ganz gemäß einem gesellschaftlichen Modell von Autonomie und Selbstverant-

wortung sollen auch Gefangene "gefordert" werden (Alex 2006: 727). So sehr Gefan-

gene im Strafvollzug also dem Leben der Gesellschaft außerhalb auch entzogen sein 

mögen, so deutlich erreicht sie ein gesellschaftlicher Anspruch, den eigenen Lebenser-

folg in weitreichendem Umfang als selbstverantwortete Wahl von Optionen zu verste-

hen (Beck 2001: 4). Ein so beschreibbares Paradox muss für Gefangene die Möglich-

keit sehr beeinträchtigen, innerhalb ihrer Haftsituation Sinn zu erfahren (Dünkel 2009a: 

33), die Hafterfahrung dadurch in das eigene Leben sinnvoll zu integrieren und darauf 

aufbauend Perspektiven für ein Leben nach der Haft zu entwickeln. 

 

Der Verlust an Autonomie betrifft in der Frage der Unterbringung einen wesentlichen 

Aspekt dessen, was als Privatsphäre gelten kann. Gefangenen steht nach dem 

StVollzG grundsätzlich ein Haftraum zur alleinigen Unterbringung zu (§ 18 StVollzG), 

für dessen Gestaltung die Erlaubnis zur individuellen Ausstattung einerseits (§ 19 

Abs. 1 StVollzG) und die Beschränkung durch eine mögliche Gefährdung von Sicher-

heit und Ordnung andererseits (§ 19 Abs. 2 StVollzG) die Eckpunkte darstellen.61  

Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass Gefangene sich mit Gegebenheiten in-

nerhalb einer Anstalt und mit den dort womöglich vorhandenen spezifischen 

Beschränkungen abfinden müssen. Sie können nicht erwarten, mit subjektiven Ein-

schätzungen und Vorlieben berücksichtigt zu werden. Welchen Haftraum Gefangene 

erhalten, können sie ebenso wenig mitbestimmen wie überhaupt die Wahl der Anstalt, 

in der sie untergebracht sind (vgl. die Regelungen der §§ 8 und 153 StVollzG; 

Mitsprache des Gefangenen ist hier nirgends erwähnt).62 Welcher Umfang an 

individueller Gestaltungsfreiheit für den Haftraum als ausreichend zur Wahrung der 

Menschenwürde angesehen wird, ist ebenso wenig eindeutig geregelt (vgl. AK StVollz-

Kellermann/Köhne 2012: § 19 Rz. 2; AK StVollz-Huchting/Pollähne § 144 Rz. 8). 

Deutlich zeigt sich hier das Spannungsfeld zwischen subjektivem Einschrän-

kungserleben von Gefangenen, Bestimmungen, die eine Anstalt setzt, und räumlichen 

Gegebenheiten. Die Anstalt hat jedenfalls umfangreiche Möglichkeiten, die 

                                                
61 Wie ein Haftraum beschaffen sein muss, ergibt sich aus § 144 StVollzG, dessen Regelungen 
für eine konkrete Gestaltung allerdings eher unbestimmte Vorgaben machen. Die Rechtspre-
chung dazu verweist auf die Bedeutung menschenwürdiger Unterbringung und die Notwendig-
keit einer Intimsphäre (vgl. AK StVollz-Huchting/Pollähne 2012: § 144 Rz. 4 f.). Für die Gestal-
tung eines Alltages sind Größe eines Haftraums, Toilettenabgrenzung, Verfügbarkeit von Strom 
und Licht oder ein eigener Schlüssel von Bedeutung (vgl. Franze 2001: 245 f.). 
62 Kritisch kommentiert worden sind insofern sogenannte "Reihum-Verlegungen" von Gefange-
nen in immer neue Justizvollzugsanstalten, wenn Gefangene sich in einer Haftanstalt als 
"schwierig" erwiesen haben (Dünkel 2009a: 35 mit Hinweis auf entsprechende Kritik des Anti-
Folter-Komitees des Europarates). 
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Raumzuteilung und -gestaltung mit Interessen von Mitgefangenen oder mit Interessen 

der Sicherheit und Ordnung zu begründen (vgl. AK StVollz-Kellermann/Köhne 2012: 

§ 19 Rz. 2), während für Gefangene wenig mehr als der argumentative Rückzug auf 

die Menschenrechte verfügbar ist. 

Gefangene müssen unter bestimmten Umständen eine Gemeinschaftsunterbringung 

hinnehmen.63 Sie erleben dann mehr noch als ohnehin schon das Gefängnis als 

"Zwangsgemeinschaft" (Schüler-Springorum 1985: 367). Dieser Eingriff in ihre Autono-

mie betrifft mit dem Zwang zu Gemeinschaft oder aber Alleinsein einen wesentlichen 

Lebensbereich (Bachhiesl 2006: 168). Sie haben keine Möglichkeit der Mitbestimmung 

über die Personen, mit denen sie zusammenleben sollen und von denen sie sich so 

zwangsläufig beim Vollzug wesentlicher Lebensfunktionen wie Schlafen, Essen, Aus-

scheiden, Körperpflege nicht abgrenzen können.64 Gefangene in Gemeinschaftsunter-

bringung bekunden häufiger als allein untergebrachte Gefangene, mit dem Platzan-

gebot in der Haft unzufrieden zu sein (dabei erweist sich die subjektive Zufriedenheit 

abhängig von den Einschlusszeiten bzw. Zeiten, die Gefangene außerhalb des 

Haftraums zubringen können; vgl. Drenkhahn 2009: 12 zu entsprechenden Ergebnis-

sen einer eigenen Untersuchung). Gefangene können in der gemeinschaftlichen Unter-

bringung auch kleinen Ärgernissen im Verhalten von Mitgefangenen nicht ausweichen 

(Weipert 2003: 42), sodass Abgrenzungs- und Dominanzkonflikte ständig präsent sind 

(vgl. Barisch 2008: 426 m.w.N.) und geringfügige Streitigkeiten an Bedeutung 

gewinnen (vgl. Laubenthal 2002: 49). Bei Liebling/Durie u.a. (2005: 209) berichteten 

Gefangene von Stresserfahrung auf der Grundlage eines Mangels an erlebter Sicher-

heit. Gefangene können ihre sozialen Distanzen in der Gemeinschaftsunterbringung 

nicht mehr selbständig regeln; auch das lässt eine ständige Stressaktivierung erwarten, 

wenn Stress als Störung wichtiger physischer, psychischer und sozialer Regulations-

möglichkeiten eines Individuums verstanden wird (vgl. Brink 2001: 88). Dauerbelastung 

und anhaltendes Stresserleben werden mit chronisch erhöhten Cortisolausschüttungen 

in Verbindung gebracht (vgl. Glaser 2002). Blascovitch/Vanman u.a. (2011: 71 m.w.N.) 

weisen auf Belege dafür hin, dass vor allem die überdauernde Aktivierung der (mit der 

Cortisolausschüttung verbundenen) HPA-Achse im autonomen Nervensystem als mal-

adaptive Reaktion zu ernsthaften körperlichen wie psychischen Beeinträchtigungen 

(etwa Depression) führt. 

 

                                                
63 § 18 Abs. 2 StVollzG regelt die Voraussetzungen dazu. 
64 Als immer wiederkehrender Konfliktpunkt erweist sich die Frage immerhin einer Abgrenzung 
des Toilettenbereichs in einem Gemeinschaftshaftraum (vgl. AK StVollz-Huchting/Pollähne 
2012: § 144 Rz. 5 und 10). 
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Das Gegenstück zur fehlenden Selbstbestimmung über die Privatsphäre ist der Auto-

nomieverlust im Hinblick auf den Zugang zu Interaktionspartnern, die freie Wahl sozia-

ler Kontakte. Die Deprivation der Haft wirkt als Beschneidung frei gewählter sozialer 

Kontakte hinsichtlich der Personenauswahl, hinsichtlich der Kontaktfrequenzen und 

hinsichtlich der Kontaktintensitäten. Der Kontakt zu Personen außerhalb der Haft-

anstalt ist durch Besuchs- und Kontaktregelungen begrenzt, kann weiter einge-

schränkt, überwacht oder ganz untersagt werden (vgl. §§ 24 ff. StVollzG). Vor allem 

männliche Gefangene vermissen in der Haft Sexualpartnerinnen und Freundschaften 

(Heuer 1978: 84 ff.; Krucsay 2007: 13). Sie erleben durch das Fehlen weiblicher Kon-

taktpersonen in der Haft eine Schwächung des Selbstbewusstseins (Stöckle-Niklas 

1989: 100). Gefangene ohne Arbeit oder sonstige Beschäftigung außerhalb ihres Haft-

raums können in der Situation sein, ihren Alltag im Gefängnis ganz überwiegend in 

Einsamkeit zuzubringen.65 Die in der Haftumgebung selbst verfügbaren Ansprechpart-

ner sind entweder Mitgefangene oder Bedienstete. Der Kontakt zu beiden Personen-

gruppen ist nicht frei gewählt, die miteinander entwickelten jeweiligen sozialen Rollen 

können nicht frei auf der Grundlage von Sympathie oder Antipathie verhandelt werden, 

sodass die daraus entwickelten sozialen Beziehungen immer nur begrenzte Stabilität 

haben (vgl. Donohue 2001). Die Beziehung zu Mitgefangenen erweist sich durch 

Misstrauen und Nützlichkeitserwägungen strukturiert oder durch Angst bestimmt 

(Kury/Smartt 2002: 331; Bergmann 2003: 243; Kruttschnitt 2005: 162; Liebling/Maruna 

2005: 3; Matt 2006: 344). 

                                                
65 Trotz der bestehenden Arbeitspflicht (§ 41 StVollzG), trotz der vielfach mit Arbeit verknüpften 
Ansprüche (zum "mythischen" Wert der Arbeit im Gefängnis und zu ihrer disziplinierenden 
Funktion vgl. auch Stern 2005: 10) und obwohl Arbeit von Gefangenen als wichtiger Bestandteil 
resozialisierender Bemühungen verstanden wird (vgl. Dünkel 2009b: 71), gelingt es nicht, für 
Gefangene in ausreichendem Maße Arbeitsplätze, womöglich Arbeitsplätze mit einer ausrei-
chenden Entlohnung, bereitzustellen; erst recht gibt es für Gefangene kein Anrecht auf Arbeit 
(Dünkel 2009a: 30; Hillebrand 2009: 28 f.; vgl. zu den insofern bestehenden Paradoxien einer 
Vollzugsgestaltung in einer auf zunehmende Selbstführung, Selbstformierung und Selbstökono-
misierung ausgerichteten Arbeitswelt Legnaro 2008). Dünkel (2009b: 71) berichtet aus seiner 
Studie über 47,9 % arbeitender Gefangener in der Stichprobe im Mecklenburg-Vorpommern 
und 65,9 % in Schleswig-Holstein. In Berlin stellte sich die Situation in den Jahren 2004 bis 
2007 so dar:  
 
 2005 2006 2007 
Zahl der Gefangenen in dem Jahr 13 993 13 893 14 066 
durchschnittliche Zahl der beschäftigten Gefangenen pro 
Monat 

  2 931   3 265   3 054 

Tabelle 1: Beschäftigtenzahlen der Gefangenen im Berliner Justizvollzug  
(eigene Zusammenstellung aus: Senatsverwaltung für Justiz 2008) 

 
Die Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel hielt im Jahr 2011 bei insgesamt 1 557 Haftplätzen 
1 264 Arbeitsplätze vor; die tatsächliche Arbeitsquote ist nicht angegeben (JVA Tegel 
Zahlenspiegel 2011, Materialband S. 54 f.). 
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Gefangene und Bedienstete teilen die Auffassung, dass es ihre Interaktion miteinander 

ist, die die Wirklichkeit des Strafvollzuges ausmacht (Liebling 2005: XIX). Diese Bezie-

hung ist durch erhebliche Ambivalenz gekennzeichnet (Feest/Lesting u.a. 1997: 123). 

Einerseits sind Bedienstete gerade für Gefangene in Einzelunterbringung wesentliche 

Bezugspersonen, von denen sich Abhängigkeit entwickeln kann. Bisweilen sind die Be-

diensteten die einzigen Menschen, die zeitweise eine Isolation unterbrechen (Sieverts 

1929: 71). Gefangene sind in vielen kleinen Details ihres Alltags auf die versorgenden 

Leistungen der Bediensteten angewiesen; auch dadurch strukturiert sich die Interaktion 

immer wieder als die zwischen einer schwächeren, hilfebedürftigen und abhängigen 

Person und einer stärkeren (Seelich 2009: 6266). Aus Perspektive der Gefangenen 

können Beziehungen zu einzelnen Bediensteten auf diese Weise eine exzeptionelle 

und exklusive Bedeutung erhalten. Andererseits sind Kontakte mit Bediensteten für 

Gefangene kaum ohne die Konnotation der kontrollierenden Aufgaben der Vollzugsbe-

diensteten denkbar und ohne die rechtliche Struktur, durch die die Beziehung 

überhaupt zustande kommt. Bedienstete sind gehalten, ihre Beziehung zu Gefangenen 

auf dienstliche Belange zu beschränken (Neubacher 2008: 13). Sie werden mit ihrer 

Vielzahl möglicher Sozialkontakte inner- und außerhalb der Justizvollzugsanstalt Be-

ziehungen zu einzelnen Gefangenen auch nicht als sonderlich bedeutsam erleben. 

Diese Beziehungsstruktur zwischen Gefangenen und Bediensteten führt so sowohl 

durch ihre Ambivalenz als auch durch die Asymmetrie der Bedeutungsperspektive zu 

einem besonders hohen affektiven Gehalt für Gefangene, der Konflikte für Gefangene 

emotional bedeutsamer macht als für Bedienstete. 

 

Haft wird als Situation ständiger Gewaltdrohung und ständiger Angst für Gefangene 

beschrieben (Kury/Smartt 2002: 331 mit Verweis auf Sykes 1958; Neubacher/Oelsner 

u.a. 2011; Preusker 2011). Sykes hat den Verlust der Sicherheit als für Gefangene we-

sentlichen Aspekt der durch die Haft verursachten Leiden beschrieben (Sykes 

1958,2007: 76 ff.). Für Galtung (1975: 19) ist das Gefängnis schon für sich jedenfalls 

eine Form der physischen Gewaltanwendung. Wagner (1985: 89) sieht in dem aus 

solchen Umständen erwachsenden Erleben, anderen schutzlos ausgesetzt zu sein, 

einen letztlich wesentlichen schädigenden Aspekt der Haft, der gleichzeitig immer wie-

der als mehr oder weniger ausdrücklich erwünschte ergänzende Leidzufügung der 

Freiheitsstrafe interpretiert wird (vgl. Goeckenjan 2009: 706 mit Verweis auf Sykes 

1958). Die Angst Gefangener ist jedenfalls geeignet, einen Resozialisierungserfolg zu 

beeinträchtigen (Kury/Smartt 2002: 331). Liebling/Durie u.a. (2005: 220) sehen in dem 

                                                
66 Seelich weist aber auch auf die Uneindeutigkeit einer Machtverteilung hin, wenn Bedienstete 
mit solchen Hilfeleistungen als Personen gesehen werden können, von denen Gefangene sich 
bedienen lassen. 
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von Gefangenen erlebten Sicherheitsgefühl in der Haft einen wesentlichen sowohl di-

rekt als auch vermittelnd erklärenden Faktor für Stress von Gefangenen; für sie ist das 

Wohlbefinden von Gefangenen mit einem – sorgfältig gegenüber zu hoher 

Einschränkung ausbalancierten – Grad an Sicherheit und Ordnung verbunden (Lieb-

ling/Durie u.a. 2005: 213). Das subjektive Gefühl von Bedrohung durch Mitgefangene 

oder Bedienstete beschreiben in einer Untersuchung von Dünkel (2009b: 70) 

34 Prozent in Schleswig-Holstein befragte Gefangene.67 Sorgen vor Übergriffen Mitge-

fangener spielen dabei eine wesentliche Rolle (Ortmann 1987: 325; Laubenthal 2002: 

43; Matt 2006: 344). Gefangene können dieser Angst nicht entgehen, da sie den Kon-

takt mit Mitgefangenen, auch wenn sie ihn als unerwünscht und gefährlich einstufen, 

nicht selbst kontrollieren können (Irwin/Owen 2005: 101). Auch besonders sensible 

Bereiche wie die Ausübung eigener Sexualität oder die sexuelle Selbstbestimmung 

sind davon betroffen (Irwin/Owen 2005: 102 ff.). 

Gewalt lässt sich zunächst beschreiben über Unvorhersehbarkeit, körperlich-sinnliche 

Erfahrbarkeit und insbesondere Schmerz sowie verknüpfte negative Empfindungen 

(Trotha 1997: 25 ff.68). Gewalt unter Gefangenen wird – im Sinne einer "absichtsvoll 

physischen Schädigung" (Matt 2006: 340) oder, allgemeiner gefasst, im Sinne "aggres-

siven Verhaltens" (Endrass/Urbaniok u.a. 2009: 1279) – jedenfalls als wesentliches 

Element des Haftalltags beschrieben (Wirth 2006: 13) und Gewalt insgesamt als struk-

turell angelegt in der totalen Institution erlebt (Lenz/Puhle u.a. 2007: 258). Konzeptio-

nell führen Überlegungen zu den Lebens- und Verhaltensbedingungen im Strafvollzug 

inzwischen dazu, den Gewaltbegriff zugunsten von Definitionen von "Zwang" oder 

"bullying" (Bieneck 2010: 280) aufzugeben. Beide Begriffe erweisen sich besser als der 

Gewaltbegriff geeignet, sowohl differenziertere Formen nicht körperlicher Bedro-

hungsformen einzuschließen (auch Formen von Entwendung von Eigentum oder von 

sozialem Ausschluss) als auch einen häufig als wichtig beschriebenen instrumentellen 

Charakter gewaltsamen Handelns im Strafvollzug (Bieneck 2010: 280 m.w.N.). 

Mehrere Untersuchungen ordnen wesentliche Teile von Gewalterlebnissen im Strafvoll-

zug als Formen von "bullying" oder "Mobbing" ein (Weipert 2003; Matt 2006; Wirth 

2006). 

                                                
67 Deutlich weniger – neun bis 16 % - der Befragten sehen das so in Ostdeutschland (Dünkel 
2009b: 70). 
68 Trotha (1997: 11 und 16 ff.) hat allerdings eine unzureichend sorgfältige Begriffsklärung in der 
soziologischen Gewaltforschung und speziell auch der kriminologischen kritisiert. Er hat aber 
empfohlen, bei dieser wenig eindeutigen definitorischen Situation zu bleiben und eine im Sinne 
von Geertz dicht beschreibende "Phänomenologie der Gewalt" zu entwickeln (Trotha 1997: 20). 
Solchen Ansätzen wird es gerecht, wenn Gewalt, zumal für den Gewaltausübenden, auch 
positiv sinnhafte expressive Funktionen zugeschrieben wird als "Auseinandersetzung unter 
Gleichen und körperliches Kräftemessen" oder als "Aggressionsabbau", auch im Rahmen einer 
"Konstruktion von Männlichkeit" (Matt 2006: 340 ff. m.w.N.). 
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Gemeinschaftshafträume erweisen sich während der Einschlusszeiten als die für 

Gefangene gefährlichsten Orte im Hinblick auf Erleben von Gewalt (Heinrich 2002: 

377; Wirth 2006: 13 f.; Endrass/Urbaniok 2009: 1280) und die in den Hafträumen 

erlebten Gewaltakte führen zu vergleichsweise besonders schweren Verletzungen 

(Wirth 2006: 13 f.). Die unsicheren definitorischen Grenzen des Gewaltbegriffs führen 

aber insgesamt zu einer unklaren Befundlage hinsichtlich der tatsächlichen Häufig-

keit.69 Die vorliegenden Zahlen lassen aber immerhin davon ausgehen, dass Gefange-

ne Gewalt in unterschiedlicher Form in der Haft erleben und ausüben.70  

 

Ein anderer Aspekt der Beeinträchtigung von Sicherheit liegt in der fehlenden Selbst- 

oder auch nur Mitbestimmung im Hinblick auf haftintern geltende Regeln. Sowohl für 

das Zusammenleben mit anderen Gefangenen als auch für den gesamten Lebensall-

tag in der Haft und den Umgang mit Bediensteten gilt, dass Gefangene die im Strafvoll-

zug geltenden Regeln und Werte nicht autonom bestimmen oder auch nur mitbestim-

                                                
69 Auch wenn allgemein eine "hohe Prävalenz von Gewaltwiderfahrnissen von Männern und 
männlichen Jugendlichen im Justizvollzug" vermutet wird (Lenz/Puhe u.a. 2007: 258), sind Ge-
walthandlungen in der Haft in Deutschland bisher nur ungenau zahlenmäßig erfasst 
(Kury/Smartt 2002; Wirth 2006; Bieneck 2010). Vorliegende Forschung zu Gewalt und Viktimi-
sierung im Strafvollzug umfasst strukturell (einbezogene Anstalten, Anzahl von Datensätzen) 
und vom Zugang (Aktenstudium, Befragungen) zu unterschiedliche Ansätze, um eine zusam-
menfassende Systematik zu erlauben (Endrass/Urbaniok u.a. 2009; Bieneck 2010). Auch der 
Zugang führt zu wesentlichen Einschränkungen der gefundenen Zahlen:  
- Wenn Ergebnisse sich auf Aktenstudium beziehen, so ist anzunehmen, dass tatsächliche 
Zahlen eher unterschätzt werden, weil nicht jede Gewalterfahrung angezeigt wird, vielmehr ein 
größeres Dunkelfeld anzunehmen ist (Lenz 2006: 106; Ernst 2008: 366; Neubacher 2008: 6; 
Bieneck 2010: 281).  
- Angesichts des oben beschriebenen erweiterten Begriffs von Gewalterfahrung als Erleben von 
Zwang oder "Bullying" lässt die Berücksichtigung ggf. allein von Straftatbeständen nicht anneh-
men, dass sich damit die Wirklichkeit von Gewalterfahrung erfassen lässt (Bieneck 2010: 286).  
- In überwiegend männlich belegten Haftanstalten besteht auch eine Schwierigkeit darin, 
Interaktionsqualitäten zwischen Männern als ggf. problematische Form von Gewalt überhaupt 
wahrzunehmen und zu klassifizieren, zumal Männer sich selbst nur schwer als Opfer von 
Gewalt beschreiben können (Lenz 2006: 106 f. und 113). Das lässt für Selbstauskünfte von 
Männern zu Gewalterleben keine ganz verlässlichen Zahlen erwarten und gilt besonders für 
Handlungen sexueller Art, die ein hohes Zusatzpotential haben, den Status des betroffenen 
Gefangenen negativ zu verändern (Kury/Smartt 2002: 329; Neubacher 2008: 15; Goeckenjan 
2009: 716 m.w.N.; optimistisch zur Validität von Selbstauskünften dagegen Bieneck 2010: 281).  
- Ohnehin beschränken sich vorhandene Fragebogen- bzw. Interviewverfahren auf den Zugang 
zu Gefangenen, die sich auf Deutsch verständigen können; auch das lässt eine deutliche 
Einschränkung der Reichweite gefundener Ergebnisse erwarten (Bieneck 2010: 287). 
70 Dünkel (2009a: 55) berichtet aus einer ländervergleichenden Studie zu Viktimisierungserfah-
rungen von Gefangenen während ihrer Haftzeit die Erfahrung von Körperverletzung und Erpres-
sung bei 8,4 bis 11,3 % bzw. 7,7 bis 9,3 % der Befragten (die je höheren Zahlen beziehen sich 
auf Westdeutschland, die niedrigeren kommen aus ostdeutschen Gefängnissen); bedroht 
erlebten sich 20,3 bzw. 24,7 %. Eine ähnliche Verteilung von Bedrohung, Erpressung und Kör-
perverletzung berichtet Ernst (2008: 362), die allerdings auf Vermutungen zu einem erheblichen 
Dunkelfeld verweist. Die Daten von Heinrich (2002) weisen auf einen höheren Anteil der Kör-
perverletzungen, beziehen sich allerdings auf Straftatbestände und nicht auf Selbstauskünfte.  
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men können.71 Gefangene, denen in der Regel gegen ihren Wunsch die Freiheit entzo-

gen wurde, erleben das "inhärente Legitimationsdefizit" des Gefängnisses und seiner 

Regeln (Liebling 2005: 462). Auch wenn sie bereit wären, die Inhaftierung selbst als 

legitime und vorhersehbare Reaktion des Staates auf eine Gesetzesübertretung zu 

akzeptieren, sehen sie sich doch darüber hinaus in der Haft mit Reglementierungen 

ihres Verhaltens konfrontiert, deren Legitimation wesentlich schwerer anzuerkennen 

ist, wenn es an Zeichen einer "gerechten" Institution fehlt (vgl. Liebling 2005: 481 mit 

Verweis auf Tyler/Blader 2000). Als typisch erscheint insofern in vielen Berichten über 

den Strafvollzug zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern die fehlende 

oder jedenfalls nicht leicht erfassbare Logik und Konsistenz von anstaltsintern gelten-

den Regeln (Cechov 2004: 230; Kruttschnitt 2005: 160; Snacken 2005: 320). Wenn 

Gefangene im Gefängnis mit einem als labyrinthartig wahrnehmbaren Regelsystem 

konfrontiert sind (Irwin/Owen 2005: 99) und sich mit "Überreglementierung" auseinan-

dersetzen müssen (Walter 2004: 269), dann können sie gar nicht realistisch darauf hof-

fen, jemals alle Regeln zu kennen, zu verstehen und zu befolgen. Sie sind vielmehr 

dauernd in Gefahr, Regeln zu verletzen und dafür bestraft zu werden, ohne dies 

eigentlich zu beabsichtigen. Sie können die Institution des Gefängnisses unter solchen 

Umständen nicht als fair und vertrauenswürdig erleben (Liebling 2005: 481). 

Es scheint mindestens fraglich, ob die in deutschen Justizvollzugsanstalten zweifellos 

bestehenden und schriftlich fixierten Vorschriften (durch den Rahmen des Strafvoll-

zugsgesetzes, durch Verwaltungs- und Ausführungsvorschriften und durch anstaltsei-

gene Hausordnungen; vgl. JVA Tegel Hausordnung, Materialband S. 29 ff.) diese 

Schwierigkeiten für Gefangene tatsächlich aufheben. Zum einen ist zu bedenken, dass 

Gefangene nicht immer leicht mit schriftlich verfügbarem Material umgehen können 

und zudem, soweit sie aus einer anderen Kultur kommen, Schwierigkeiten mit deutsch-

sprachig verfassten Ordnungen haben können. Schon dies kann ihren Zugang zu ei-

nem Regelsystem begrenzen. Zum anderen ist fraglich, wieweit Gefangene ein Regel-

system in der Haft tatsächlich als konsistent erleben können. Gefangene erleben Ver-

halten von Bediensteten jedenfalls auch als Schikane statt als regelkonformes Ver-

halten (B. 1998: 41), erleben Verhalten von Bediensteten als unvorhersehbar und auch 

durch Regelkenntnis nicht beeinflussbar; sie erleben sich Bediensteten ausgeliefert 

(Laubenthal 2002: 43). Dem entspricht Wagners Eindruck, dass Bediensteten mit dem 

Hinweis auf die Sicherheitsinteressen der Anstalt ein Begründungszusammenhang für 

zahlreiche Handlungen und letztlich auch für höchst persönlich motivierte Aktivitäten 

gegen Gefangene zur Verfügung steht (Wagner 1985: 121). Snacken (2005: 320) schil-

                                                
71 Zwar regelt der § 160 StVollz eine ausdrückliche "Gefangenenmitverantwortung", gestaltet 
diese Mitverantwortung aber nicht als Rechtsanspruch und macht auch keine inhaltlich 
verpflichtenden Angaben dazu (AK StVollz-Feest 2012: § 160 Rz. 2 f.).  
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dert unvorhersehbare Regelauslegungen durch Bedienstete, unbegründete Verwiege-

rung oder Begrenzung von Privilegien und einen unvorhersehbaren Umgang mit Anfra-

gen von Gefangenen als typische Erfahrungen in der Haft. Coyle (2009: 59) weist für 

die Situation in Großbritannien ausdrücklich auf die Bedeutung eines klaren Regelsy-

stems hin, an das sich nicht zuletzt die Bediensteten jederzeit halten müssten – eine 

solche Betonung lässt Fragen entstehen, wie selbstverständlich ein solches Verhalten 

in Gefängnissen ist. 

Gefangene können unter so beschriebenen Umständen Regeln der Anstalt jedenfalls 

nicht als legitim, vorhersehbar und fair wahrnehmen. Auch wenn es ihnen grundsätz-

lich möglich wäre, alle Regeln zu befolgen, muss ein inkonsistentes Regelsystem die 

Bereitschaft, sich mit den Regeln zu identifizieren und sie zu befolgen, erheblich ein-

schränken.72 Das hat zwei Konsequenzen.  

- Zum einen werden Gefangene unter der beschriebenen Voraussetzung häufig 

erlebter Regelinkonsistenz wenig Bereitschaft zeigen, Verhalten der Anstalt 

überhaupt als legitim anzuerkennen; ein grundsätzliches Misstrauen ist viel-

mehr wahrscheinlich. Gefangene können sich im Gefängnis damit leicht als Op-

fer staatlich vertretener Willkür erleben. Generalisierend können Gefangene ge-

neigt sein daraus abzuleiten, dass auch alle weiteren staatlich vertretenen Legi-

timationsansprüche Misstrauen verdienen. Das betrifft nicht zuletzt den im Ge-

fängnis vertretenen staatlichen Anspruch, Gefangene sollten sich in der Haft mit 

der Planung eines künftigen Lebens in sozialer Verantwortung beschäftigen. 

- Zum anderen beeinträchtigen Inkonsistenzen und damit mangelnde Vorhersag-

barkeit von Verhaltensfolgen eine menschliche Grundstruktur, die soziale Um-

welt verstehen (Schütz/Luckmann 1975: 34) und kontrollieren (Bandura 1995: 

1) zu wollen und sich selbst damit als wirksam in der Beeinflussung seiner 

Umwelt erleben zu können (Bandura 2008). Nur gewisse Vorhersagbarkeit lässt 

die Umwelt als ausreichend kontrollierbar erleben und die eigene Person als 

ausreichend kompetent. Erst auf dieser Grundlage können konsistente 

                                                
72 Für Liebling (2005: 473) verbindet sich die Frage der Möglichkeit von Gefangenen, sich mit 
Regeln der Haftsituation zu identifizieren oder sie zumindest akzeptieren zu können, mit der Er-
fahrung einer "moral performance" der Vollzugsanstalt. Darunter versteht sie nicht nur ein aus-
reichend konsistentes Regelsystem innerhalb einer Anstalt, sondern auch eine Stütze dieses 
Regelsystems in "gemeinsamen Überzeugungen" und in Verhaltensweisen, die solchen ge-
meinsamen Überzeugungen gerecht werden (Liebling 2005: 471). Mit Verweis auf Tyler/Blader 
(2000) fordert sie von einem Gefängnis als gerechter Institution vertrauenswürdige Motive, faire 
Verfahrensweisen, neutrale Entscheidungsfindung und eine ethisch begründete würdige 
Behandlung von Gefangenen (Liebling 2005: 481). Nur ein Gefängnis, das sich durch 
moralisches Verhalten insofern als "gerecht" erweist, kann gewisse Legitimität seiner 
Ansprüchen an Regelkonformität der Gefangenen behaupten. Umgekehrt geht Liebling (2005: 
469) davon aus, dass Mängel im moralischen Verhalten einer Justizvollzugsanstalt Wirkung 
haben für das psychische Befinden von Gefangenen, abbildbar in Stress, Angst, Depression 
und Suizidraten. 
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Erwartungen zum eigenen Verhalten und seiner Wirkung in der Umwelt und 

damit Kontrollüberzeugungen als stabilisierende Faktoren des Selbstkonzeptes 

entwickelt werden (vgl. Flammer 1995; Bandura 2008). Kontrolle zu haben 

beeinflusst Macht und sozialen Status; Beeinträchtigungen der Überzeugungen, 

durch eigenes Verhalten Wirkung erzielen zu können, beeinflussen das 

Selbstkonzept direkt negativ, können es bis hin zu depressiven 

Verarbeitungsstrukturen destabilisieren (Flammer 1995). Die beschriebenen 

Voraussetzungen tragen also auch zur psychischen Destabilisierung von Ge-

fangenen bei. Irwin/Owen (2005: 105) sehen in den beschriebenen Umständen 

des Regelsystems eine wesentliche Quelle von Ärger und Frustration der Ge-

fangenen. Liebling/Durie u.a. (2005: 212) identifizieren in der insofern mangel-

haft wahrnehmbaren Fairness des Lebens im Gefängnis eine wesentliche Quel-

le des von Gefangenen erlebten Stresses. 

Gefangene werden in der Folge der reduzierten Vorhersagbarkeit ihrer Umwelt um 

eine Anpassung bemüht sein müssen, die ihnen wenigstens die relative Wahrschein-

lichkeit sichert, nicht sanktioniert zu werden. Die Leistung, die diese Form von Anpas-

sung darstellt, wird selbst als Form der Prisonisierung beschrieben, da sie eine nur äu-

ßerliche Anpassung an das Regelsystem darstellt (Leyendecker 2002: 272).73 Zumin-

dest nach außen hin kann sie ein starkes Moment von Resignation und Kontaktmei-

dung enthalten; Hanak/Stehr u.a. (1989: 39) sehen solche Strategien vorgebahnt, 

wenn keine Möglichkeit besteht, einem Konfliktbereich grundsätzlich auszuweichen. 

Um eine solche mindestens äußerliche Anpassung zu bewältigen, müssen Gefangene 

einen eigenen Schatz kulturellen Wissens und haftrelevanter Fertigkeiten aufbauen 

(vgl. Clemmer 1940,1958: 299; Maeder 1995: 8). Solches Wissen ist nur begrenzt mit 

dem offiziellen Regelsystem einer Haftanstalt konform und hat ohnehin nur in dem kul-

turellen Kontext der Haftsituation Gültigkeit (Koesling 2003). Es bleibt den Gefangenen 

trotzdem ein hohes Maß an Unvorhersehbarkeit, sodass auch größte Bemühungen um 

Anpassung mit der Wahrnehmung weitgehenden Kontrollverlustes und damit mit einer 

anhaltenden Destabilisierung des Selbstkonzepts verknüpft bleiben.  

 

Eng verbunden mit der fehlenden Kontrolle von Gefangenen über ein geltendes Regel-

system ist der Verlust der Selbstbestimmung über die Regeln der Kommunikation und 

Information, insbesondere über Zugang zu Information und Verteilung von Information. 

Schon als Form des Selbstausdrucks ist für Gefangene die Kommunikation mit ande-

                                                
73 Davon unterscheiden lässt sich die von Bondeson (1989: 155) beschriebene Form einer 
Überanpassung von Gefangenen, die weder gegen das Gefängnis rebellieren, noch sich einer 
Subkultur anschließen. Diese Variante der Reaktion sieht sie schon für sich genommen, wenn 
auch wohl nicht im Sinne einer ICD-Klassifikation, als Erkrankung klassifizierbar ("prison 
psychosis", "institutional neurosis"). 
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ren beschränkt. Sie haben nur begrenzt Zugang zu Kommunikationspartnern, sind auf 

die wenigen Stunden angewiesen, in denen sie nicht in ihrem Haftraum bleiben müs-

sen und auf die begrenzte Zahl der ihnen zugänglichen Kontaktpersonen. Der Zugang 

zu Bediensteten ist durch Ressourcenknappheit ebenso wie durch Interessen von Be-

diensteten (Klocke 2004: 87) begrenzt und wird durch Technisierung der Überwachung 

mit Gegensprechanlagen oder elektrischem Türschluss weiter reduziert (Rüdebusch 

2005: 75). Gefangene müssen zudem ihre Anliegen so vorbringen, wie die Haftanstalt 

es verlangt, müssen sich sprachlich darauf einstellen (Clemmer 1940,1958: 299; 

Koesling 2003) und lernen, Anliegen in die Formen zu fassen, die die Anstalt vorgibt 

(etwa Grundsatz einer schriftlichen, formularmäßigen Darlegung; vgl. Giesen 2003: 38; 

Klocke 2004: 93, 250). Auf die Regeln dieser Kommunikation haben Gefangene 

ebenso wenig Einfluss wie auf die anderen in der Haft geltenden Regelsysteme. Sie 

haben zudem keinen Einfluss darauf, wie ihre Interaktion und Kommunikation inter-

punktiert wird. Typische Erfahrung für Gefangene ist es vielmehr, auf Antworten warten 

zu müssen, ohne die Strukturen zu überblicken, die das Warten erforderlich machen 

(Giesen 2003: 38; Snacken 2005: 320). Misstrauen (Kühnel 2007: 7), Ungeduld 

(Söhnchen März 2010: 24) und das Erleben von Ohnmacht lassen sich als Verhaltens-

folgen des damit erlebten Kontrollverlustes beschreiben. Die Kommunikationsstruktur 

ist auch insofern asymmetrisch, als Gefangene in ihrer Gesamtperson immer Thema 

sein können oder sogar sollen, von Seiten der Bediensteten aber private Themen nicht 

zur Disposition stehen (Klocke 2004: 170). 

Nicht nur der kommunikative Ausdruck ist für Gefangene begrenzt, sondern auch ihr 

Zugang zu Informationen ist reglementiert. Gefangene können weder durch andere 

Gefangene noch durch Bedienstete jederzeit Informationen erhalten, können nicht 

jederzeit kurzfristig Kontakt mit jemandem aufnehmen, um etwas zu erfragen. Sie 

haben zwar in der Regel Zugang zu Fernseher oder Radio und können Bibliotheken 

mehr oder weniger guter Qualität nutzen. Sie haben aber keinen unreglementierten 

Zugang zu allen Informationen, die ihnen in Freiheit unzensiert zur Verfügung stehen 

könnten. Anstalten können den Zugang vielmehr dann einschränken, wenn sie dadurch 

das Vollzugsziel oder die Sicherheit und Ordnung gefährdet sehen (§ 70 (2) StVollzG). 

Und während außerhalb der Haftanstalt die Lebenswelt zunehmend als "vernetzt" 

wahrgenommen wird, bleiben Gefangenen gerade diese Informationsquellen im Inter-

net (Wissensportale, Suchmaschinen, soziale Netzwerke) weitgehend verschlossen. 

Das ist eine einschränkende Bedingung schon unter dem Aspekt der Normalisierung 

und hat für die Haftsituation die weitere Folge, dass Gefangene über ihre begrenzt 

verfügbaren Informationskanäle nur begrenzte Informationen erhalten und dadurch 

weniger Chancen haben, die Qualität von Informationen zu vergleichen. Informationen, 
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die überhaupt zur Kenntnis gelangen, haben einen besonderen Wert und werden 

besonders intensiv verarbeitet (vgl. Sieverts 1929: 71). Es gibt eine erhöhte Wahr-

scheinlichkeit, dass Informationen einseitig im Anschluss an Kategorien, die sich aus 

der Haftsituation ergeben, für relevant befunden und aufgenommen werden. Was von 

außen nahezu belanglos erscheint, gewinnt unter den Bedingungen der Haft auch im 

Hinblick auf mögliche Konflikte überdurchschnittlich an Bedeutung (Laubenthal 2002: 

49). Ein Eindruck, in der Haft auf jeden Fall mit einer negativ eingestellten Institution 

konfrontiert zu sein, kann zudem jede Information entwerten, die durch die Haftanstalt 

bzw. ihre Bediensteten vermittelt wird (Bergmann 2003: 213). 

Ein weiterer, mit informationeller Selbstbestimmung verknüpfter Aspekt betrifft die Kon-

trolle von Gefangenen über ihre eigenen Daten. Im Strafvollzug werden Daten über 

Gefangene gesammelt (Goffman 1973: 33), ohne dass die betroffenen Gefangenen 

Kontrolle über Auswahl oder Ausgestaltung dieser Sammlung haben. Sie haben zwar 

die Möglichkeit, Auskunft über die gesammelten Daten zu erhalten (§ 185 StVollzG), 

verwalten die gesammelten Daten aber nicht selbst und können nicht kontrollieren, wer 

Einsicht erhält.74 Muckel (2000: 2) versteht diese Praktiken im Anschluss an Goffman 

als Strategie persönlicher Beschädigung der Gefangenen als Individuen sowie als Stra-

tegie der Machtausübung und Kontrolle (ähnlich Galli 2011: 50 ff.; AK StVollz-

Feest/Straube 2012: § 5 Rz. 1). Die Praktiken werden von Gefangenen als bedrohli-

cher Kontrollverlust erlebt (Muckel 2000: 3), wecken jedenfalls Misstrauen (Meyer-Falk 

Januar 2010).  

 

Das Leid, das Strafvollzug zufügt, kann im Hinblick auf das psychische Befinden von 

Gefangenen zu Beeinträchtigungen im Sinne einer anhaltenden Behinderung von Ent-

wicklung führen (Haney 2005: 68). Die Bedingungen der Haft betreffen, zum Teil ver-

mittelt über die schon genannten Einschränkungen autonomer Lebensgestaltung, die 

Möglichkeiten zur autonomen Regulation psychischer Funktionen und Emotionen. Die 

beschriebene Enge der Unterbringung, der Verlust der Selbstbestimmung und der 

allgemeine Kontrollverlust bahnen Gefühle von Angst, Furcht und Einsamkeit, ein 

Empfinden der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins und Gefühle aggressiver Art 

wie Hass in durchaus generalisierter Form und Richtung (Schüler-Springorum 1985: 

369; Liebling/Maruna 2005: 3). Gefangene ohne Arbeit oder weitere Beschäftigung ver-

bringen, auch wenn sie sich nicht ausdrücklich in Einzelhaft befinden, viele Stunden 

am Tag allein in ihrem Haftraum. Die Situation der Einsamkeit wirft Gefangene in unge-

wohnter Weise auf die Beschäftigung mit sich selbst, auf die eigenen Gefühle und 

Wahrnehmungen zurück und verstärkt bzw. verzerrt sensorische Wahrnehmungen 
                                                
74 Gefangene können z.B. nicht wirksam verhindern, dass Bedienstete innerhalb der Haftanstalt 
ohne ihr Wissen und Einverständnis Zugang zu solchen persönlichen Informationen erhalten. 
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(vgl. frühe Angaben dazu schon bei Sieverts 1929: 54 ff.). Die mit dem Alleinsein ver-

bundene sensorische Deprivation kann erhebliche Beeinträchtigungen bis hin zu kör-

perlichen Erkrankungen zur Folge haben (Schüler-Springorum 1985: 367); sensorische 

Deprivation durch Formen andauernder Einzelhaft werden in Verbindung mit Folter 

gesehen (AK StVollz-Feest/Köhne 2012: § 89 Rz. 1). Entsprechend negative Effekte 

werden über Haftfolgen in Gefängnissen mit Hochsicherheitsstrukturen berichtet (deut-

liche emotionale Einschränkungen auch im Sinne affektiver Störungen, besondere 

Ängste und Sorgen, Störungen der Sensorik bis hin zur Hypersensibilität, körperliche 

Beschwerden; vgl. King 2005: 124 f. mit Verweis auf verschiedene Studien dazu). 

Sowohl das Vollzugsziel der Resozialisierung als auch die sekundäre Aufgabe der Si-

cherung strukturieren Emotionen, Motive und Denkrichtungen. Mit dem Ziel der Resozi-

alisierung ist an Gefangene der in der Haft ständig präsente Anspruch auf Änderung, 

womöglich therapeutische Änderung verbunden.75 Persönlichkeit, Lebensziele, Le-

bensform werden als defizitär definiert, sollen verändert werden, Gefangene sollen 

"umerzogen" werden (Foucault 1976: 33 f.; Bachhiesl 2006: 168). Schüler-Springorum 

(1985: 374) spricht von einer "Strafe am Gefühl", wenn Interaktion mit Bediensteten für 

den Gefangenen nur unter diesen Gesichtspunkten überhaupt möglich ist. Gefangene 

sind jedenfalls gezwungen, sich zu diesem Anspruch auf Veränderung zu verhalten, 

sei es, indem sie ihm nachkommen (etwa in Form einer Auseinandersetzung mit der 

zur Verurteilung führenden Straftat, in Form einer Therapie, in Form der Bereitschaft 

Beratung in Anspruch zu nehmen), oder sei es, indem sie sich davon abgrenzen. 

Gerade elaboriertere Abgrenzungs- und Vermeidungsstrategien verlangen von ihnen 

besonders viel kognitive Umstrukturierung, stellen dadurch erst recht einen Zugriff der 

Justizvollzugsanstalt auf Person und Denken von Gefangenen dar. Gefangene lassen 

sich auf eine Enteignung eigener Sprache zugunsten einer Anpassung an einen 

vollzugstypischen und -üblichen Sprachgebrauch ein, werden so sprachlich den 

Kategorien gerecht, mit denen Vollzugsverwaltung Resozialisierungserfolg misst 

(Neubacher 2008: 12 mit Verweis auf Laubenthal 2001). Sie müssen sich mit immer 

neuen Möglichkeiten beschäftigen, sich Freiräume zu erhalten, die von den 

Sicherungsbemühungen der Justizvollzugsanstalt nicht berührt werden. Häufig wird es 

sich dabei im Sinne "sekundärer Anpassung" (Goffman 1973: 185 ff.) um Strategien 

handeln, die den Regeln der Anstalt zuwiderlaufen und Gefangene in Gefahr bringen, 

sanktioniert zu werden. Gefangene erweisen sich dabei als oft außerordentlich kreativ 

und variantenreich (vgl. AK StVollz-Feest/Köhne 2012: vor § 81 Rz. 20). Es ist aber 

                                                
75 Cornel (2009) weist allerdings darauf hin, dass sich der scheinbar so programmatische Reso-
zialisierungsbegriff tatsächlich seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts immer wieder in 
seinen Definitionen und vollzuglichen Inhalten gewandelt hat, sodass etwa von einer früher en-
gen Anbindung an einen – medizinischen – Behandlungsbegriff heute nicht mehr gesprochen 
werden kann. 
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ebenso zu erkennen, dass dadurch Ressourcen von Gefangenen gebunden werden 

und dass gedankliche Tätigkeit auf Gegenstände verwendet werden muss, die letztlich 

nicht mehr als die Erfüllung einfachster Grundbedürfnisse zum Ziel haben. 

Eine Beeinträchtigung emotionaler Regulation entfaltet verschiedene Wechselwirkun-

gen. Wer sich durch ohnehin beeinträchtigte Voraussetzungen seiner Sozialisation, 

sozialen Einbindung und psychischen wie physischen Gesundheit schon bei Haftantritt 

in einer instabilen Lebenssituation befindet (und diese Gruppe ist unter den Inhaftierten 

überdurchschnittlich vertreten; vgl. Keppler/Stöver u.a. 2010: 241), wird sich auf die 

Haft als "kritisches Lebensereignis" (Filipp 1990) nur mit Mühe einstellen können, wird 

die vielfachen zusätzlichen Destabilisierungen gerade der ersten Haftzeit besonders 

verletzend erleben (Matt 2006: 344), wird Mühe haben, sich innerhalb der Gruppe der 

Mitgefangen eine Position zu erarbeiten, die ein gewisses Gefühl von Sicherheit 

vermittelt. Die Bedingungen der Haft wirken dann kumulativ als zusätzliche Risiken 

(Bennefeld-Kersten 2009: 107 ff.). 

Es konnte bisher gezeigt werden, wie sich Deprivation und Autonomieverlust in der 

Haftsituation für Gefangene über die Formierung ihres Zugangs zur Umwelt und über 

den umfassend radikalen Zugriff auf ihre Persönlichkeit auf die Strukturierung ihrer 

Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle und Verhaltensbereitschaften auswirken. Die 

Auswirkungen insbesondere einer beeinträchtigten emotionalen Regulation können 

sich als so gravierend erweisen, dass sich Störungen im Sinne psychischer Erkrankun-

gen entwickeln. Die Einschränkungen für die Möglichkeit, den Strafvollzug als sinnhaf-

ten, regelhaft erlebbaren und insofern kontrollierbaren Teil des eigenen Lebens zu inte-

grieren, müssen auch die Möglichkeit beeinträchtigen, Stellenwert und Relevanz von 

Konflikten einzuordnen. 

Nachdem sich bei der Erarbeitung eines Konfliktbegriffes herausgestellt hatte, dass so-

wohl Wahrnehmungsverzerrungen als auch subjektiv bedrohlich erlebte Destabilisie-

rungen eines eigenen Wertesystems, vor allem eigener Gerechtigkeitsvorstellungen, 

eine wichtige Rolle bei der Eskalation von Konflikten spielen, lassen sich verschiedene 

der jetzt beschriebenen Bedingungen als kritisch und riskant für die Entstehung und 

Eskalation von Konflikten beschreiben und als einschränkend für Bearbeitungsoptionen 

im Strafvollzug:  

- Die Situation in der Haft ist wesentlich strukturiert durch die Konfrontation der 

machtlosen Gruppe der Gefangenen mit der Gruppe der Bediensteten, die 

Macht besitzt. Auch wenn dieses Machtgefälle der beiden Gruppen keineswegs 

immer eindeutig und ohne Ambivalenz ist,76 werden Konflikte doch immer auch 

                                                
76 Sykes hat früh darauf aufmerksam gemacht, dass sich Bedienstete immer in der Unterzahl 
finden und so ihrer Machtvollkommenheit keineswegs zweifelsfrei sicher sein können (Sykes 
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entlang dieser Machtstrukturen wahrgenommen und entwickelt werden. 

Machtstrukturen unter den zusätzlichen Strukturbedingungen totaler Institution 

beinhalten dabei die Gefahr des Missbrauchs.77 

- Konflikte entwickeln sich u.a. entlang ihres emotionalen Bedeutungsgehaltes 

(Thiel 2003). Die beschriebene ständige Beeinträchtigung von Gefangenen in 

Bezug auf Grundbedürfnisse lässt als anhaltende Stressbelastung eine chroni-

sche affektive Übererregung erwarten, die auch psychophysiologische Korrela-

te hat (Brink 2001; Blascovitch/Vanman u.a. 2011: 71). Die Möglichkeiten zur 

Affektregulation sind gestört. Es muss über Rückkopplungen einschlägiger 

stresshormoneller Reaktionen insbesondere im Bereich der HPA-Achse mit 

einer neurophysiologisch fundierten Verstärkung negativer Affekte gerechnet 

werden (Brink 2001: 39 ff., Blascovitch/Vanman u.a. 2011: 69 ff.) und mit einer 

chronifizierten Verstärkung maladaptiv-depressiver Reaktionsstrategien (Brink 

2001: 93 mit Verweis auf Nemeroff 1998). Hinzu kommt die Wirkung weiterer 

kognitiver Komponenten. Es besteht dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, 

dass vorgebahnte Negativannahmen von Gefangenen über Absichten der 

Justizvollzugsanstalt im Allgemeinen oder bestimmter Bediensteter im Beson-

deren affektiv verstärkt werden, rückkoppelnd auf die Einstellung zur Haftsituati-

on wirken und den subjektiven Eindruck stützen, jedenfalls ungerecht behandelt 

zu werden. 

- Die Haftsituation führt zu einer Verengung des Zugangs zu Informationen. 

Zusätzlich begünstigt sensorische Deprivation eine Verzerrung überhaupt zu-

gänglicher Wahrnehmungen. Befunde von Sparks/Bottoms u.a. (1996: 191) las-

sen z.B. verzerrende Kontrasteffekte annehmen, unter deren Einfluss Gefange-

ne dazu neigen anzunehmen, dass die Zustände in einer anderen als der von 

ihnen bewohnten Haftanstalt jedenfalls günstiger sind. Durch den reduzierten 

Informationszugang ist zudem die Reduzierung auch der wahrgenommenen 

Komplexität eines Konfliktthemas vorgebahnt; Informationen über Konfliktge-

genstände und Konfliktverhalten können besonders leicht einer Grundannahme 

untergeordnet werden, von der anderen Seite ungerecht behandelt zu werden 

(Thiel 2003: 68).  

- Die beschriebenen Umstände der Haft, insbesondere die anhaltend erlebte Un-

sicherheit in Bezug auf die eigene körperliche Unversehrtheit und über 

Gültigkeit und Konsistenz relevanter Regelsysteme in Verbindung mit dem 

                                                                                                                                          
1958,2007: 49). Sparks/Bottoms u.a. (1996: 65 f.) verweisen auf Garlands Kritik an Foucault, 
nach der Machtausübung in einer komplexen Institution keineswegs leicht möglich ist. 
77 Vgl. Laubenthal (2002: 44) mit Hinweis auf das Stanford-Prison-Experiment sowie natürlich 
grundlegend die Arbeit von Goffman (1973) zu den Strukturen einer totalen Institution. 
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Entzug der freien Bestimmung über körpernahe Grundfunktionen (Ernährung, 

Pflege, Schlaf, Ausscheidung) müssen als systematische Beeinträchtigung des 

Erlebens von Selbstwirksamkeit und Kontrolle und damit als Destabilisierung 

des Selbstkonzeptes von Gefangenen beschrieben werden. Folgen von 

Hilflosigkeitserfahrungen sind negative Empfindungen wie Furcht, Resignation, 

Depression und Angst (Flammer 1990: 61 f.), aber auch Einschränkungen 

kognitiver Funktionen wie der Lernfähigkeit (Flammer 1990: 61 f.). 

Diese Voraussetzungen lassen annehmen, dass Gefangene schneller als unter 

Bedingungen hoher oder auch nur durchschnittlicher Kompetenzüberzeugung 

Situationen als bedrohlich wahrnehmen und schneller mit situationsinadäquaten 

Verhaltensweisen wie Abwehr, Aggression oder aber Rückzug reagieren. Es ist 

unter der Bedingung beeinträchtigten Selbstkonzeptes besonders wenig 

Flexibilität von Gefangenen zu erwarten, neue Informationen zu verarbeiten und 

bei der Bearbeitung von Konfliktbereichen eigene Überzeugungen, womöglich 

mit der eigenen Biographie und dem Selbstkonzept eng verknüpfte Gerechtig-

keitsvorstellungen, in Frage zu stellen (vgl. Hagen/Lenz 2008: 39 mit Verweis 

auf Frehman 1999). 

Gefangene können infolge ihrer Deprivationssituation wesentlich leichter als bei 

freiem Zugang zu ablenkenden Kontakten und alternativen Informationen dazu 

neigen, sich in Bezug auf einen Konflikt persistierend mit immer gleichen Argu-

mentationsmustern und Handlungsplänen aufzuhalten. Als typisch berichtete 

Verhaltensmuster wie ein – von außen sinnlos scheinendes – immer neues 

Wiederholen gleicher Anträge kann ebenso die Folge sein (Bergmann 2003: 

209) wie die Konzentration auf – ebenfalls aus Außenperspektive – vermeintli-

che "Lappalien" (vgl. Laubenthal 2002: 49). Der Konflikt kann sich dabei auch, 

in einem anders gewendeten Verständnis des Begriffes von Christie (1977), zu 

einem echten Besitz eines Gefangenen entwickeln, der ihn beschäftigt, unter-

hält, ihm Kompetenz- und Wirksamkeitserfahrungen vermittelt und einen anson-

sten verstellten Zugang zur Außenwelt beinhaltet, der dem eigenen Selbst die 

sonst versagte Resonanz sichert.78 

- Struktur und Qualität der Beziehung zwischen Gefangenen und Bediensteten 

führen bei einer Konfrontation in einem konkreten Konflikt zu besonderen 

Schwierigkeiten. Neben den beschriebenen Ambivalenzen der hohen emotiona-

len Bedeutung, die einzelne Bedienstete für Gefangene bekommen können, ist 

zwischen Gefangenen und Strafvollzugsbehörde die "dilemmatische Abhängig-

                                                
78 Vgl. die insofern beispielhafte Fallschilderung von Bachhiesl (2006) sowie Schlieter (2010) zu 
den ganz erheblichen Wirkungen, die ein sogenannter "querulatorischer" Gefangener mit 
Anträgen erzielen kann. 
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keit" zu berücksichtigen, die Reitz (2008: 46) als Erschwernis einer Konflikt-

bearbeitung gerade in Verwaltungskonflikten identifiziert. Sie strukturiert sich 

daraus, dass Gefangene de facto abhängig sind von Entscheidungen der Be-

hörde, mit der sie im Konflikt liegen. Anders als in vielen anderen Konflikten 

haben sie mangels freier Beweglichkeit nicht die Wahl, sich von dem Konflikt-

gegner "Vollzugsbehörde" zu trennen. 

- Die Einbindung in eine subkulturelle Gruppe hat für Gefangene im Hinblick auf 

Konflikte mit der Haftanstalt verschiedene Wirkungen. Sieht man von dem stär-

kenden Gefühl des Rückhaltes in der Gruppe ab, so können die weiteren Wir-

kungen doch ganz überwiegend zu einer Konfliktverschärfung beitragen.  

o Die Zugehörigkeit zu der Gruppe kann dazu beitragen, dass sich der 

Teilnehmerkreis des Konfliktes automatisch erweitert, da der Konflikt 

eines Gefangenen gleich als Konflikt aller Gefangenen wahrgenommen 

wird. Die Forderungen zur Loyalität innerhalb der eigenen Gruppe (Neu-

bacher 2008: 13) können Gefangene auch in einen Konflikt hinein-

ziehen, der sie inhaltlich nicht von vornherein betrifft.  

o Die Vorannahme, dass die Gruppen der Gefangenen und Bediensteten 

sich jedenfalls gegnerisch gegenüberstehen, befördert zudem die Pola-

risierung jedes Konfliktthemas und verengt die Perspektive auf die Er-

wartung, die eigene Gruppe als "Sieger" sehen zu müssen (Kamann 

1993: 21). 

Insgesamt haben die beschriebenen Umstände schon für sich jeweils starkes Potential, 

konfliktverschärfend zu wirken und zu einer Verringerung der Konfliktausgangsoptio-

nen zu führen. Hinzu kommt, dass über Rückkopplungsprozesse eine verstärkende 

Wirkung angenommen werden muss. Gefangene verfügen auf diesem Hintergrund 

über eingeschränkte aktiv verfügbare Strategien, um Konflikte oder eine Konflikteskala-

tion zu vermeiden. 

1.2.2.4 Resozialisierung und Sicherung 

Die hier interessierenden individualisierten Konflikte eines Gefangenen können nicht 

unabhängig gesehen werden von dem gesellschaftlichen Rahmen, in dem sie 

stattfinden. Konflikte, die zunächst als individuelle Erlebnisse erscheinen, können – wie 

überall sonst – auch im Gefängnis gleichzeitig als Teil übergreifender sozialer Konflikte 

konstruiert werden. Kriminalität in ihren je unterschiedlichen Definitions- und Abgren-

zungsformen und Strafvollzug als gesellschaftlich formierte Bearbeitung definierter Kri-

minalität sind selbst immer wieder als historisch und kulturell ausdifferenzierte Aus-

drucksform übergreifender gesellschaftlicher Konflikte beschrieben worden (Mathiesen 

1985; Foucault 1995; Wacquant 2009). Deutlich wird das besonders, wenn Strafvollzug 
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als Machtinstrument des staatlichen Apparates gegenüber einer zu kontrollierenden 

Bevölkerungsgruppe verstanden wird.79 Gleichzeitig ist keine anonyme Masse der 

staatlichen Kontrolle unterworfen, sondern jeweils eine ganz konkrete Person mit 

unterschiedlichen Möglichkeiten, dieser Kontrolle handelnd zu begegnen. 

Anspruch und Auftrag an das Gefängnis zur Resozialisierung einerseits und Sicherung 

andererseits sind relevante gesellschaftlich vorgeformte Hintergrundbedingungen jedes 

Konfliktgeschehens und jeder spezifischen Konfliktbearbeitung im Gefängnis. Als Voll-

zugsaufgaben (§ 2 StVollzG) strukturieren diese beiden Grundthemen den Strafvollzug 

auf jeder Ebene, organisieren das Gefängnis thematisch und müssen für Entstehungs- 

und Eskalationszusammenhänge von Konflikten jeweils mitgedacht werden.  

 

Das Gefängnis ist zunächst also der Ort, an dem Gefangene Hilfen zu ihrer Resoziali-

sierung80 erfahren sollen. Das Bemühen um ein künftiges Leben der Gefangenen "in 

sozialer Verantwortung" ist im Gesetz als vorrangiges Ziel des Strafvollzugs be-

schrieben (§ 2 Satz 1 StVollzG). Diesem Ziel sind alle anderen Aufgaben nachgeordnet 

(Schwind/Böhm/Jehle 2005: § 2 Rz. 10; AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 2 Rz. 5).81 Ge-

fangene haben einen "Anspruch auf Resozialisierung" (BVerfGE 45, 187 (239) – 1 BvL 

14/76 – Beschluss vom 21.6.1977).82 So wenig der Begriff der Resozialisierung 

eindeutig definiert und inhaltlich fassbar ist (Cornel 2009: 34 ff.; AK-Bung/Feest 2012: 

vor § 2 Rz. 5),83 so wenig strittig scheint, dass Resozialisierung eine individualisierte, 

den Voraussetzungen eines einzelnen Gefangenen gerecht werdende Vollzugsplanung 

erfordert (vgl. § 7 StVollzG). Das gilt besonders dann, wenn Resozialisierung sich als 

Behandlung84 verstehen will. Resozialisierung ist in diesem Verständnis sinnvoll nur 

                                                
79 Gefängnis kann dann als direktes Instrument der Machtausübung erscheinen (Wacquant 
2009: 20) oder eher als Instrument einer Demonstration von Macht wie bei Garland (2008: 245). 
80 Dass Gefangene in der Haft Resozialisierung selbst erfahren, also womöglich eine Form 
gesellschaftlicher Teilhabe erleben, lässt sich dem § 2 StVollzG nicht entnehmen. Bemühungen 
werden dort auf die Zukunft ausgerichtet beschrieben. 
81 Die Frage einer Einschränkung einer solchen Vorrangstellung durch einzelne Länder nach 
der Förderalismusstrukturreform bzw. in seit dem 01.9.2006 erlassenen Länder-Strafvollzugsge-
setzen soll an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden, zumal im hier besonders interessieren-
den Land Berlin bisher das Strafvollzugsgesetz in der früher bundesweiten Form Geltung hat. 
82 Zur rechtsstaatlichen Einordnung des Resozialisierungsanspruchs vgl. insgesamt StVollz-
Feest/Lesting (2012: vor § 2). 
83 Begriffliche Varianten heißen Rehabilitation (Schellhoss 1985,1993: 429 und Cornel 2009: 
51), Sozialisierung (Neuland 1988), (soziale) Reintegration (Baratta 2001, Entorf/Meyer u.a. 
2008), Integration (Dünkel/Drenkhahn 2001), (Re-)Sozialisierung (Leyendecker 2002) oder Re-
sozialisation (AK StVollz-Bung/Feest 2012: vor § 2 Rz. 5). Von einer anderen Richtung nähert 
sich Merle (2007: 4) dem Begriff, wenn er in dem Resozialisierungsgedanken den einzigen An-
satz sieht, der Strafe mit der Zukunft des Gefangenen verknüpft und damit Ansprüche an men-
schenwürdige Strafgestaltung berücksichtigt. 
84 "Behandlung" wird hier allerdings nicht als Therapie im engeren Sinne verstanden, sondern 
entsprechend dem Vorschlag des Alternativkommentars als "alle auf das Vollzugsziel und die 
Vollzugsgrundsätze bezogenen Vollzugsangebote" (AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 4 Rz. 3; 
Hervorhebung im Original). 
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denkbar mit einem umfangreichen personellen und materiellen Angebot an Gefangene. 

Für die Zeit der Strafvollzugsreform ließ sich eine gesellschaftliche Akzeptanz fest-

stellen, den Strafvollzug insofern als sozialstaatliche Aufgabe zu verstehen (vgl. AK-

Feest/Lesting 2012: vor § 2 Rz. 3). Ob von dieser Akzeptanz heute noch 

gleichermaßen zu sprechen ist, wird zunehmend in Frage gestellt.85 Der Begriff der 

"Sicherheit" gewinnt jedenfalls im Diskurs über den Strafvollzug an Bedeutung. 

 

Das Gefängnis soll gleichzeitig sicherer Ort sein, steht für ein gesellschaftliches Siche-

rungs- und ein Sicherheitsversprechen (Feest 29.5.2010). Gefangene sollen ihre Frei-

heitsstrafe tatsächlich verbüßen, sollen nötigenfalls daran gehindert werden, sich ihr zu 

entziehen (vgl. AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 2 Rz. 13). Das Gesetz verbindet mit der 

Freiheitsstrafe einen Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Strafen (§ 2 Satz 2 

StVollzG), solange die Gefangenen sich in der Haft befinden (AK StVollz-Bung/Feest 

2012: § 2 Rz. 14). Es sollen schließlich mit Sicherheit Gefahren im Gefängnis selbst 

verhindert werden (vgl. AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 4 Rz. 12).  

Der mit dem Gefängnis verknüpfte Begriff der Sicherheit kann dabei fast so schillernd 

scheinen wie der der Resozialisierung. Sicherheitsrelevante Begrifflichkeiten sind kaum 

eindeutig definiert, lassen vielmehr Raum für subjektive Einschätzungen (vgl. zum se-

mantischen Feld "Gefahr" die Arbeit von Häuser 2003). Strafvollzug wird eine struktur-

immanente Tendenz zugeschrieben, sich überwiegend, aber nicht immer rational an 

Sicherheitsgedanken zu orientieren (vgl. Sykes 1958,2007: 15; Lesting 1988: 16; 

Leyendecker 2002: 257 f.). Der Sicherheitsbegriff erweist sich zudem besonders 

zugänglich für mediale und kriminalpolitische Inszenierungen.86 Für einen insofern 

wirksamen "Verstärkerkreislauf" (Scheerer 1978, Löhr 2009) sprechen Überlegungen 

von Coyle (2002: 41 f.), denen zufolge Verwaltungen von Haftanstalten weder sich 

selbst noch die für sie politisch Verantwortlichen durch Sicherheitsprobleme in ihrer An-

stalt in medienwirksam kritische Situationen bringen wollen und dürfen. Sicherheitsrisi-

ken geraten in den Fokus der Gestaltung des Strafvollzugs und in den Fokus der Öf-

fentlichkeit (Löhr 2009). Sie drängen damit andere Aspekte, insbesondere Fragen der 

Resozialisierung in den Hintergrund. 
                                                
85 Vgl. z.B. Rehn (2004) oder Nitsch (2006) zu einer seit den 90er Jahren zurückgehenden ge-
sellschaftlichen Unterstützung für die Resozialisierungsaufgabe. Peters/Dellwing (2011) diagno-
stizieren eine Abkehr von "sozialdemokratischen" Umgangsformen mit Kriminalität. Veränderun-
gen in den Kriminalitätserklärungen bieten auf Rehabilitation ausgerichteten Reaktionsmustern 
kein passendes Umfeld mehr. 
86 Ein Sicherungsauftrag lässt sich gerade dort besonders hervorheben, wo Gefangene als "ge-
fährlich" eingeschätzt werden können. Schott (2001) beschreibt das als Problem für den Maßre-
gelvollzug und weist darauf hin, dass alle Maßnahmen zur Sicherung nicht zuletzt erst dazu bei-
tragen, Gefangene als "gefährlich" überhaupt zu definieren. Ähnlich beschreibt das Drake 
(2011), die – unter Rückgriff auf Bourdieus Begriff des Habitus – erarbeitet, wie die Etablierung 
von Hochsicherheitsgefängnissen dafür sorgt, aus "gefährlichen" Gefangenen die grundsätzlich 
"Anderen" werden zu lassen, die außerhalb der menschlichen Gesellschaft stehen. 
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Der moderne Strafvollzug reagiert darauf mit einem immer feiner sich ausdifferenzie-

renden Instrumentarium der Risikoabschätzung. Statt der starren passiven Sicherungs-

systeme früherer Zeiten, aber auch statt (oder neben) Ideen aktiv-dynamischer 

Sicherung über Betreuung und Überwachung (vgl. Shaw 2000: 157; Snacken 2005: 

308; Seelich 2009: 292) werden moderne psychosoziale Techniken differenziert 

eingesetzt, um Kategorien von Risiken zu bilden und Probanden auch bei kleinsten Ab-

weichungen mit statistisch abgesicherter Prognosewahrscheinlichkeit Risikogruppen 

zuzuordnen.87 In der Risikoabwägung wird dabei das Sicherheitsinteresse als hoch-

rangig eingestuft. Auf dem Hintergrund der sich ausbreitenden Praxis, mit Gutachten 

alle Entwicklungsrisiken von Gefangenen im Strafvollzug möglichst gering zu halten,88 

werden Gefangene immer öfter damit konfrontiert, dass sie wegen einer Risikopro-

gnose nicht oder noch nicht zu dem zugelassen sind, was sie selbst als Schritt der 

Resozialisierung begreifen könnten.89 Gutachten geben der Entscheidung der Anstalt 

eine wissenschaftliche Fundierung und argumentative Verstärkung, die einem hohen 

Absicherungsbedürfnis (vgl. Bergmann 2003: 207) gerecht wird und sachlich nicht 

mehr hinterfragbar scheint.90  

 

Das Verhältnis von Resozialisierung und Sicherheit ist bisweilen als "Zielkonflikt" 

(Schwind/Böhm/Jehle 2005: § 2 Rz. 5) beschrieben worden, auch wenn dieser Konflikt 

auf Ebene des Strafvollzugsgesetzes geklärt gesehen wird.91 Sicherheit lässt sich 

durch das Konstrukt der Risikoabschätzung aber als Gegenbild und Konkurrenz zur 

Resozialisierung formen. Sicherheit kann zu einem durch Resozialisierung gefährdeten 

Ziel werden, wenn Gefangene Lockerungen (z.B. Hafturlaub und vermehrte Außenkon-

                                                
87 Beispielhaft zu MIVEA als Verfahren der Einzelfallanalyse und Begutachtung Göppinger/Bock 
(2008), Straube (2008) und zum Einsatz evaluativer Verfahren zur Einschätzung einer 
Behandlungswirkung im Strafvollzug Suhling (2011). Auf die Grenzen der Modernität gerade 
von MIVEA weisen Graebsch/Burkhardt (2008) hin, die in den Grundlagen dieses Verfahrens 
letztlich veraltete Annahmen über die Entstehung von Kriminalität wiederfinden.  
Es gerät dabei ohnehin leicht aus dem Blick, dass jedes noch so gut statistisch abgesicherte 
Prognoseinstrument auch Scheingenauigkeiten produziert, wenn es nicht sehr genau konstruk-
tionsgemäß angewendet und interpretiert wird (vgl. dazu und zu prognostischen Beurteilungs-
fehlern und ihrer Verteilung auch AK StVollz-Feest/Straube 2012: vor § 5 Rz. 23). 
88 Vgl. zu einem "risk-assessment" Coyle (2002: 46 f.) und zur Praxis der haftinternen Eingangs- 
bzw. Prognosebegutachtung Vollbach/Hoppe (2009), Kury/Adams (2010), Galli (2011). 
89 Kury/Adams (2010) fanden, dass in 2/3 der von ihnen untersuchten Prognosegutachten 
Lockerungen und Entlassungen befürwortet wurden, was umgekehrt zu dem Schluss führt, 
dass ein Drittel der Gefangenen nicht für lockerungsgeeignet gehalten wurde. 
90 Vgl. insbesondere zu den Grundlagen einer Begutachtung nach MIVEA aber die Kritik von 
Graebsch/Burkhardt (2008), zu den Grenzen der Objektivität einer Gefahrenbegutachtung AK 
StVollz-Feest/Straube (2012: vor § 5 Rz. 23) und zur insgesamt begrenzten wissenschaftlichen 
Fundierung der Behandlungsforschung im Strafvollzug Egg (2009), Suhling (2009 und 2011). 
91 Die Verbindung des Resozialisierungsziels mit der Sicherungsaufgabe muss kein Konflikt 
sein, solange das Vollzugsziel der Resozialisierung gemäß § 2 StVollzG einer weiteren Aufgabe 
eines Schutzes der Allgemeinheit vorgeordnet verstanden wird (vgl. Leyendecker 2002: 274; 
AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 2 Rz. 5 – hier auch die Kritik an Versuchen andere Vollzugsauf-
gaben gleichrangig zu verstehen).  
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takte) verlangen, für die andererseits Missbrauchsgefahr befürchtet wird. Die Öffnung 

des Strafvollzugs (im Sinne der § 10 ff. StVollzG) wird zum Sicherheitsrisiko, das nur 

nach sorgfältiger Abwägung in Kauf genommen werden darf (vgl. Lehmann/Greve 

2003: 11).92  

 

Die Entwicklung und womöglich Eskalation von Konflikten im Strafvollzug wird davon 

beeinflusst, wenn Resozialisierungs- und Sicherheitsinteressen auf diese Weise jeden 

Konflikt zu einem "Kippbild"93 werden lassen können. Je nachdem, ob eine Frage eher 

unter dem Sicherungs- oder dem Resozialisierungsblickwinkel betrachtet wird, erhält 

ein Konflikt unterschiedliche Bedeutung. Ein Gefangener kann einen Ausgang nach 

§ 11 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG aus Sicht der Resozialisierung z.B. nutzen, um soziale Kon-

takte außerhalb des Gefängnisses zu pflegen, eine Arbeitsstelle oder Wohnraum für 

die Zeit nach der Entlassung zu suchen oder einen Therapeuten aufzusuchen. "Aus-

gang" ist damit eine bedeutsame Stütze der Resozialisierungsaufgabe (AK StVollz-

Köhne/Lesting 2012: § 11 Rz. 18). Sicherungsinteressen beleuchten unter dem 

Stichwort "Ausgang" dagegen die Risiken. Der Gefangene kann Kontakte in ein ungün-

stiges Milieu aufrechterhalten, kann Ausgang nutzen, um sich Drogen zu verschaffen, 

kann Straftaten planen oder sogar begehen. Der Gefangene wird während der Aus-

gangsstunden aus der Kontrolle des Strafvollzugs entlassen; "Ausgang" ist damit ein 

potentielles Sicherheitsrisiko. 

 

Diese Situation muss für alle Beteiligten zu strukturellen Überforderungen führen, wenn 

es keine klaren und einverständlichen Kriterien dafür gibt, wann der Konflikt aus der 

Resozialisierungsperspektive zu sehen und zu bewerten ist und wann aus der Per-

spektive von Sicherheit.94 Je weiter eine Konfliktposition auf Grundlage der eigenen 

Perspektive – Resozialisierungsinteresse, Sicherheitsinteressen – verfestigt wird, desto 

weniger wird es möglich, die Situationswahrnehmung willentlich "kippen" zu lassen. 

Allein schon die Möglichkeit einer anderen Perspektive gerät dann aus dem Blickfeld. 

                                                
92 Arloth (2011: § 2 Rz. 2) sieht eine Inkonsistenz des Resozialisierungsvorrangs im Gesetz 
selbst, das Lockerungen und ähnliche Behandlungsmaßnahmen ausdrücklich verbietet, sobald 
Sicherheitsfragen negativ betroffen sind. Angesichts der Unschärfe sowohl des 
Resozialisierungs- wie des Sicherheitsbegriffs lässt sich in der Vereinbarung beider Aufgaben 
dann tatsächlich eine "Quadratur des Kreises" erkennen (AK StVollz-Bung/Feest 2012: vor § 2 
Rz. 4). 
93 "Kippbilder" werden in der Regel als Phänomene der optischen Wahrnehmung beschrieben 
(Schönhammer 2011); hier sollen sie Metapher sein für eine semantische Zweideutigkeit. 
94 Vgl. zu den Voraussetzungen der Gewährung von Lockerungen und zu den mit einer 
Entscheidung verknüpften unbestimmten Rechtsbegriffen AK StVollz-Köhne/Lesting (2012: § 11 
Rz. 29 ff.) sowie zur Problematik des Ermessens bei unbestimmten Rechtsbegriffen im Rahmen 
des Strafvollzugsgesetzes und besonders im Hinblick auf den – sicherheitsrelevanten – Gefah-
renbegriff im Strafvollzug auch Häuser (2003). Vgl. kritisch zu Einschränkungen der Locke-
rungsgewährung durch Verwaltungsvorschriften speziell bei lebenslangen Freiheitsstrafen 
Dessecker (2011: 3 m.w.N.). 
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Erst recht überfordert dann ein Anspruch, beide Perspektiven gleichzeitig zu bedenken 

und in Rechnung zu stellen. 

 

Natürlich gibt es neben diesem wahrnehmungspsychologischen Verständnisbild auch 

im engeren Sinne kriminologisch begründete Ansätze, die die Überforderung von Ge-

fangenen und Bediensteten bei der gleichzeitigen Bewältigung von Sicherung und 

Resozialisierung beschreiben (Schwinn 2004: 25). Überwiegend zeichnet sich darin als 

These ab, dass das Sicherheitsdenken strukturell innerhalb wie außerhalb des 

Gefängnisses zu fest verankert ist, um auf Dauer die Resozialisierungsidee zuzulas-

sen. Feest/Lesting (2005) sehen schon in den mit dem Strafvollzugsgesetz in Kraft ge-

tretenen Verwaltungsvorschriften für den Strafvollzug (VVStVollzG) die auf Resoziali-

sierung ausgerichteten Reformansätze konterkariert, da damit das Ermessen der 

Vollzugsbehörde entscheidende Bedeutung für die tatsächliche Gestaltung des 

Vollzugs erhielt. Coyle (2001) und Dünkel/Geng u.a. (2010: 28) konstatieren mit einem 

Anstieg von Haftstrafen und Haftstrafendauer eine "restaurative Vollzugspolitik" 

gegenüber den Ansätzen der Reform, die die Freiheitsstrafe zurückstellen wollte. Der 

Zugang zu Lockerungen erweist sich für Gefangene jedenfalls als zunehmend re-

striktiv.95 Nitsch (2006: 42) sieht die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz der Resoziali-

                                                
95 Dünkel (2011e) berichtet für die zweite Hälfte des ersten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert über 
ein Absinken der Gefangenenzahlen im offenen Vollzug und über eine Abnahme der Zahl von 
Urlaubsgewährungen (dagegen Zunahme bei einzelnen Ausgängen). Insgesamt stagnierend 
zeigen sich die Zahlen der ausgesprochenen Beurlaubungen zwischen 1977 und 2007 bei 
Rückgang auch in den alten Bundesländern zu Beginn der 90er Jahr und erneutem Anstieg im 
Saarland und Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren. Hinsichtlich des bewilligten Ausgangs 
zeigt sich dagegen durchweg eine Tendenz zum Anstieg der Genehmigungen (mit Stagnation 
in einzelnen Ländern). Die Entwicklungszahlen zwischen 1977 und 2007 zeigen bei den Frei-
gängen einen kontinuierlichen Rückgang, wobei die Zahlen in den alten Bundesländern durch-
weg lediglich stagnieren. Berlin hat im Vergleich der Bundesländer 2007 eine relativ hohe Quo-
te genehmigter Ausgänge (Dünkel 2011d). Die Missbrauchszahlen liegen in allen Bereichen der 
Öffnung und Lockerung in einem Bereich unter einem Prozent (bei Missbrauch von Urlaub weit 
unter einem Prozent, bei Freigang in einzelnen Bundesländern über einem und auch über zwei 
Prozent); die Missbrauchszahlen erweisen sich als durchweg rückläufig (Dünkel 2011e). 
Dünkel/Flügge u.a. (2010: 178) weisen allerdings auch auf den Bedarf an ausführlicherem und 
aussagekräftigerem Zahlenmaterial hin, um die Frage der Lockerungsgewährung sinnvoll be-
werten zu können. 
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sierung schwinden.96 Goeckenjan (2009: 705) sieht eine zunehmende Vorrangstellung 

des Sicherheitsdenkens im Vollzug gegenüber dem Resozialisierungsgedanken. 

Reuband (2010) beobachtet zwar keinen Gesamtanstieg von Punitivität, wohl aber Hin-

weise auf zunehmend punitive Tendenzen in meinungsbildenden Gruppen.  

Garland (2008: 47 ff.) sieht als Hintergrund einen Wechsel von einer sozialstaatlichen 

zu einer ökonomischen Orientierung und zählt eine Reihe von Indikatoren auf, die auf 

die Entwicklung eines auch für den Strafvollzug relevanten neuen kriminalpolitischen 

Stils weisen. Ein solcher neuer Stil ist dann durch kritisches Abwägen der Kosten- und 

Nutzenseiten von Investitionen im Strafvollzug gekennzeichnet. Resozialisierung wird 

in diesem Kontext nutzenorientiert geplant, nicht aber von vornherein rechtsstaatlich 

gewährleistet. Aus kurzfristiger Finanzierungsperspektive kann Sicherung in diesem 

Kontext als die weniger personalintensive und damit günstigere Variante der 

Vollzugsgestaltung erscheinen.  

Auch diese Sicht einer strukturell angelegten Vormachtstellung des Sicherheitsden-

kens im Strafvollzug lässt eine Wirkung auf die Entwicklung und Bearbeitung von 

Konflikten im Strafvollzug erwarten. Es ist darin eine Narration vom Gefängnis als Ort 

der sicheren Verwahrung und vom Sicherheitsinteresse als dem Gegebenen zu 

erkennen. Der Resozialisierungsgedanke wird damit zum grundsätzlich "Anderen" 

definiert. Allein der Wunsch nach Maßnahmen, die die Resozialisierung unterstützen, 

kann mit diesen Definitionsgrundlagen den Charakter eines Konfliktes annehmen. 

 

                                                
96 Und dabei darf nicht vergessen werden, dass allein schon die Unschärfe des 
Resozialisierungsbegriffs Gefangene und Anstalt mit ihren jeweiligen inhaltlichen Ansprüchen 
daran aneinander vorbeireden lassen kann. Während Gefangene in "Lockerungen" ihrer Haft-
bedingungen sinnvolle Schritte zur Resozialisierung sehen, verlangt die Anstalt Voraussetzun-
gen einer "Lockerungseignung" (keine disziplinarischen Auffälligkeiten, keine Prognose einer 
Missbrauchsgefahr, Mitwirkung am Vollzugsziel, Tataufarbeitung), um diesen Weg überhaupt 
zu öffnen. Eine Praxis, in der Gefangene nur unter bestimmten Voraussetzungen als geeignet 
gesehen werden für Lockerungen, wird zwar seit langem kritisiert (Neuland 1988: 274; 
Freimund 1990: 186 f.; Kamann 1991: 232; Alex 2006: 727, AK StVollz-Feest/Straube 2012: vor 
§ 5 Rz. 15), mit Verweis auf aus persönlichen Voraussetzungen erwachsenden Risiken des 
"Lockerungsmissbrauchs" aber ebenso auch verteidigt (Schwind/Böhm/Jehle 2005 § 11; 
Calliess/Müller-Dietz 2008 § 11; Arloth 2011: § 11).  
Noch ganz unberücksichtigt bleibt dabei das Konfliktpotential, wenn sowohl Anstalt als auch 
Gefangener bestimmte Maßnahmen wünschen bzw. für erforderlich halten, diese aber aus 
ökonomischen Gründen nicht verfügbar sind (kein Arbeitsangebot wegen zu geringer Zahl an 
Arbeitsplätzen; keine Mittel für bedarfsgerechte Trainingsmaßnahmen; kein Personal, um eine 
Ausführung zu begleiten). Auch für andere Maßnahmen kann gelten, dass Gefangene wenig 
Verständnis aufbringen werden, wenn sie sich aus bloß ökonomischen Gründen mit 
Einschränkungen abfinden sollen (keine Einzelunterbringung oder sonstwie unwürdige Form 
der Unterbringung wegen Überbelegung, kein Wohngruppenangebot wegen Personalmangels; 
vgl. zu solchen Einschränkungen Franze 2001: 243; Leyendecker 2002: 267; Nitsch 2006: 174; 
Barisch 2008: 426). 
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1.2.3 Die Voraussetzungen der Gefangenen 

Die Gefangenenpopulation, die heute in Haftanstalten lebt, wird als Gruppe mit 

ausgesprochen schwierigen Voraussetzungen beschrieben (Dünkel/Geng u.a. 2010: 

23), als "Risikogruppe" im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und besonders als Risi-

kogruppe für die Entwicklung von gewaltsamen Konflikten innerhalb des Strafvollzugs. 

Snacken (2005: 312) nennt das Anwachsen von Risikogruppen im Strafvollzug als eine 

von vier Umständen, die das Anwachsen von Gewaltkonflikten begünstigen. Goerdeler 

(18.9.2010) nennt als Hintergrund dieses besonderen Risikos die zunehmende Gruppe 

der aufgrund von Gewaltdelikten Verurteilten im Strafvollzug, einen hohen Anteil an 

Gefangenen mit sozialen Verhaltensstörungen und Persönlichkeitsstörungen, einen 

hohen Anteil an drogenabhängigen Gefangenen und einen hohen Anteil an Gefan-

genen mit Migrationshintergrund und daraus folgenden spezifischen Problemen mit 

Sprache und Integration. 

Auch die hier jetzt herangezogenen Zahlen und Merkmale, die Gefangene betreffen, 

haben eine deutliche Defizitorientierung. Noch scheinbar neutrale Daten wie die zum 

Stand einer Ausbildung stellen eben den Status in Bezug auf formale Ausbildungsab-

schlüsse dar, ohne – wesentlich schwerer zu erhebende – Informationen über nicht for-

mal erfasste Kriterien zu berücksichtigen (z.B. Spezialwissen in Einzelbereichen einer 

Kultur, sprachliche Kenntnisse). Dieser Ansatz lässt sich nur schwer vermeiden, da es 

eben zwar möglich ist, einen einigermaßen eingrenzenden Blick auf schwierige 

Aspekte zu lenken, aber wesentlich schwerer, auch nur annähernd erschöpfend die 

grundsätzlich möglichen und denkbaren Ressourcen von Gefangenengruppen 

darzustellen.  

Ähnlich wie die bloßen Gefangenenzahlen sind auch weitere Daten zu Merkmalen von 

Gefangenen in deutschen Gefängnissen überwiegend aus Quellen des Statistischen 

Bundesamtes verfügbar (Statistisches Bundesamt 2010). Sie bieten eine Auswahl 

möglicher zu erhebender Daten über die Population der Gefangenen in Deutschland. 

Diese Auswahl ist nicht zu umgehen, da es keine zusätzlichen Datenquellen gibt, die 

repräsentative Aussagen machen (Dünkel/Flügge u.a. 2010: 178 fordern gerade erst 

wieder, den Zugang überhaupt zu erleichtern und mehr Daten für die Forschung ver-

fügbar zu machen). Hier könnten jetzt Daten zu Altersstruktur, Ausbildungsvorausset-

zungen, gesundheitlicher Situation, verfügbaren sozialen Ressourcen von Gefangenen 

außerhalb der Haft, zum Anteil von Gefangenen aus anderen Kulturen und zur Delikt-

struktur eingeführt werden. 

Die demographischen Merkmale von Gefangenen lassen sich, ähnlich wie die reinen 

Fallzahlen, als vermittelnde Variable für Entstehung und Eskalation von Konflikten 

sehen. Eine große Zahl der für Gefangene ermittelten demographischen Merkmale 
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muss als Risikobedingungen für die Anpassung an das Erleben der schon beschriebe-

nen Risikostrukturen von Gefangenenschaft beschrieben werden und nur ein kleinerer 

Teil als Ressourcen, die die Anpassung erleichtern. 

 

1.2.3.1 Altersverteilung 

Von den am 31.3.201097 gezählten insgesamt 60 693 Strafgefangenen und Siche-

rungsverwahrten in Deutschland waren 11 522 unter 25 Jahre alt, 29 361 zwischen 25 

und unter 40 Jahre alt und 19 810 waren 40 Jahre und älter (Statistisches Bundesamt 

2010: 12). Bedeutsam erscheint für die Frage der Entwicklung von Konflikten die Al-

tersverteilung. Vergleicht man sie über die Zeit, so zeichnet sich spätestens seit Beginn 

des neuen Jahrtausends eine Zunahme des Anteils der über 40-Jährigen, und inner-

halb dieser Gruppe noch einmal eine Untergruppe älterer Gefangener, ab 

(Statistisches Bundesamt 2010: 11 f.); Schollbach/Krüger 2009: 132) berichten von ei-

ner Verdreifachung der Zahl der über 60-Jährigen zwischen 1994 und 2007.98  

 

Die beschriebenen Veränderungen, die sich in der Altersstruktur der Gefangenen 

abzeichnen, lassen vielleicht nicht auf kurze Sicht, wohl aber langfristig Veränderungen 

für die Entwicklung von Konflikten im Strafvollzug auf verschiedenen Ebenen anneh-

men. Zu denken ist an biographisch unterschiedliche Entwicklungsaufgaben in ver-

schiedenen Lebens- und Entwicklungsaltern, die unterschiedliche Bedürfnisse reflektie-

ren, unterschiedliche Bewältigungsstrategien in Gang bringen und dadurch in unter-

schiedlichem Maße die Möglichkeiten der Selbstbildstabilisierung der Gefangenen be-

treffen (vgl. Krampen 2002; Lindenberger 2002; Görgen 2007). Bei älteren Gefangenen 

ist damit zu rechnen, dass ein erhöhter Bedarf an Rückzugsmöglichkeit besteht; auch 

ein erhöhter Pflegebedarf muss in Rechnung gestellt werden, wenn Gefängnisse mit 

der Zunahme von Langzeitinhaftierten und Sicherungsverwahrten tatsächlich einmal zu 

Altersheimen werden sollten (Coyle 2001; Görgen 2007). Schollbach/Krüger (2009) 

und Smartt (2009) weisen auf die Schwierigkeiten hin, auch älteren Gefangenen mit al-

tersbedingten Einschränkungen im Strafvollzug noch Bedingungen zu schaffen, die ei-

nem Angleichungsgrundsatz gerecht werden. Ältere Gefangene sind in sich keine ho-

                                                
97 Die demographischen Angaben beziehen sich auf die ein Jahr zurückliegende Zählung der 
Gefangenen; es sind deswegen andere Zahlen als in Kapitel 1.2.2.1 angeführt.  
98 Es besteht ein Zusammenhang zwischen Altersverteilung und Verlängerung von Haftzeiten, 
also Veränderungen in der Sanktionspraxis, aber auch Veränderungen in den zugrundeliegen-
den Deliktstrukturen (vermehrte Verurteilungen wegen Gewaltdelikten; vgl. Simonson 2009: 
134; Dünkel/Geng u.a. 2010: 24). Coyle (2001: 5) beobachtet schon früher in Großbritannien 
eine Tendenz, Gefangene vermehrt zu lebenslangen Haftstrafen zu verurteilen und damit die 
Entwicklung einer stetig älter werdenden Gefangenenpopulation. Es kann dagegen nicht von ei-
ner unmittelbaren Verbindung zwischen der allgemeinen demographischen Entwicklung (Über-
alterung der Gesellschaft) und einer proportionalen Zunahme älterer Gefangener ausgegangen 
werden (vgl. dazu die Analyse von Kemme/Hanslmaier (2011). 
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mogene Gruppe (Görgen 2007: 7). Crawley/Sparks (2005) schildern als Sonderpro-

blem die erstmalige Inhaftierung älterer Männer als Erleben im Sinne einer Traumati-

sierung mit entsprechenden erheblichen Einschränkungen in der flexiblen Beantwor-

tung weiterer Anforderungen. Simonson (2009: 131) sieht möglichen Bedarf für eine 

Planung eigener Anstalten oder doch eigener Bereiche für ältere Gefangene. Eine hö-

here Zahl älterer Gefangener lässt nach heute vorliegenden Daten allerdings auch ei-

nen Rückgang an gewaltsam ausgetragenen Konflikten im Strafvollzug annehmen, da 

– zumindest bisher – geringeres Alter mit der Involvierung in Gewaltkonflikte korreliert 

(Endrass/Urbaniok u.a. 2009: 1281).99 Es bleibt abzuwarten, wieweit dieser Befund 

über die Zeit stabil bliebe und welche Entwicklungen eintreten, wenn eine womöglich 

überwiegende Gruppe älterer Gefangener, die zudem öfter gerade wegen schwerer 

Gewaltdelikte eine längere Freiheitsstrafe verbüßen (Dünkel/Geng u.a. 2010: 24), sich 

gegen physisch an sich überlegene jüngere Gefangene durchsetzen wollte. 

 

1.2.3.2 Gesundheitliche Situation 

Drogenabhängigkeit, Infektionskrankheiten, psychische Probleme und psychiatrische 

Erkrankungen, auch im Sinne selbstschädigenden Verhaltens, gelten als wesentliche 

gesundheitliche Risiken bei Gefangenen und finden sich in zahlreichen Untersuchun-

gen bestätigt (vgl. u.a. Schönfeld/Widmann u.a. 2005; Keppler/Stöver u.a. 2010). Ne-

ben den schon erhöhten gesundheitlichen Belastungen, mit denen Gefangene in die 

Haft kommen (vgl. Coyle 2005: 120 m.w.N.; Dünkel/Drenkhahn u.a. 2009: 254), müs-

sen sie dort mit erhöhten Ansteckungsrisiken zurechtkommen (Irwin/Owen 2005: 95 ff.; 

Liebling/Maruna 2005: 13; Eckert/Weilandt 2008: 95), mit unterdurchschnittlicher ge-

sundheitlicher Versorgung (Lehmann 2010: 30) und mit Lebensbedingungen, die wenig 

gesundheitsfördernde Bewegungsmöglichkeiten bieten (Coyle 2005: 121).100 Die Da-

tenlage zur Einschätzung der Gesundheitssituation von Gefangenen erweist sich für 

                                                
99 Allerdings fühlen sich ältere Gefangene selbst im Gefängnis besonders wenig sicher vor Ag-
gression (vgl. Smartt 2009). 
100 Das heißt nicht, dass der Aufenthalt im Gefängnis belegbar in jedem Fall zu einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung führen muss; Irwin/Owen (2005: 95) betonen, dass auch im 
Gefängnis gesund bleiben kann und sogar in gewissem Umfang von Ruhe und Regelmäßigkeit 
dort profitieren kann, wer ohne gesundheitliche Vorbelastungen dorthin gelangt; wer aber schon 
ernstlich krank ist – und dies sehen sie bei der überwiegenden Zahl der Gefangenen –, kann im 
Gefängnis nicht auf adäquate Behandlung hoffen und leidet dann zusätzlich an den im 
Gefängnisleben erhöhten Risiken weiterer Ansteckungen. Eckert/Weiland (2008) berichten 
auch, dass mehr als die Hälfte der von ihnen befragten Gefangenen ihre gesundheitliche 
Versorgung im Gefängnis als unzureichend ansieht. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass es nicht genügt, eine solche Einschätzung mit "objektiven" Fakten zu konfrontieren, 
die womöglich ausreichende Versorgung nachweisen; es komme vielmehr darauf an, dass 
Gefangene auf diese Weise ihre "lebensweltliche Orientierung" im Gefängnis zum Ausdruck 
bringen (Eckert/Weiland 2008: 96). Es muss also damit gerechnet werden, dass diese 
Wahrnehmung wiederum Einfluss hat auf die Wahrnehmung der Institution "Gefängnis" 
insgesamt und des Unterstützungspotentials dieser Institution für einzelne Gefangene. 
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die meisten gesundheitlichen Einzelbereiche allerdings als ausgesprochen ungünstig 

(vgl. AK StVollz-Lesting/Stöver 2012: vor § 56 Rz. 13 und 27).  

Das lässt sich z.B. anhand der Drogenproblematik zeigen. Eine hohe Belastung der 

Gefangenenpopulation mit Drogenproblemen gilt zwar einerseits als sicher (Eng-

gist/Klaue 2010; Keppler/Stöver u.a. 2010: 237; Lehmann 2010), ist aber andererseits 

ungenau erforscht und kaum übergreifend in Zahlen zu fassen (Lehmann 2010; Pfeif-

fer-Gerschel/Kipke u.a. 2010).101  

Auch über Infektionserkrankungen sind die verfügbaren Daten nur begrenzt auf-

schlussreich, da Gefangene je nach Bundesland zwangsweise, auf freiwilliger Basis 

oder auch gar nicht auf vorhandene Infektionen hin untersucht werden (Pfeiffer-Ger-

                                                
101 Kötter (2010: 3) stellt insofern symptomatisch fest, dass nicht einmal im hessischen 
Justizministerium genauere Zahlen für die Drogenklientel im hessischen Justizvollzug verfügbar 
sind. Als problematisch für den Zugang zu diesem Bereich erweist sich, dass für den 
Strafvollzug keine Daten bundesweit erhoben werden und die vorliegenden landeseigenen 
Untersuchungen zu wenig vergleichbar sind, um sie in Hochrechnungen umzusetzen (Pfeiffer-
Gerschel/Kipke u.a. 2010: 185 f.). Haftanstalten erheben zwar in der Regel im Rahmen ihrer 
Zugangsuntersuchungen Informationen über eine etwaige Drogenproblematik von Gefangenen 
(Kötter 2010: 7 ff. für den Strafvollzug in Hessen). Die dort erhobenen Daten sind allerdings 
schon von der Struktur her schwer zu systematisieren (unterschiedliche Datenniveaus zwischen 
Eindrucksbildungen, Selbstauskünften und Urinkontrollen) und werden auch im Weiteren nicht 
systematisch aufbereitet bzw. zum Vergleich mit anderen publiziert. 
Staatenübergreifend verfügbare Studien sind hinsichtlich der eingesetzten Erhebungsmittel und 
-methoden noch weniger aufeinander abgestimmt, um Ergebnisse vergleichbar und damit für 
eine Gesamtpopulation repräsentativ zu machen (Lehmann 2010: 6). Auf diese Weise können 
so unterschiedliche Daten zustande kommen, wie Simon/Hedrich (2010) sie für den Strafvollzug 
in Europa berichten. Die Angaben zu "Abhängigkeitsproblemen" Inhaftierter schwanken zwi-
schen 25 und 80 %, die Angaben zu Drogenkonsum in Haft zwischen einem und 56 % (Si-
mon/Hedrich 2010: 8). Beispielhaft berichten Enggist/Klaue (2010) für die Schweiz über Schät-
zungen, nach denen 80 % der Inhaftierten Drogenkonsumenten sind, allerdings nur 20 % der 
Inhaftierten auch tatsächlich Drogen konsumieren. Ähnlich schwierig ist ein übergreifender Ver-
gleich anhand von Daten aus deutschen Untersuchungen: 
- Wirth (2002: 116) berichtet aus einer Untersuchung zum nordrhein-westfälischen 

Justizvollzug über 17,3 % von Gefangenen mit einer "wie auch immer gearteten 
Suchtproblematik" während der Haft; seine Angaben basieren auf fachlich-medizinischen E-
inschätzungen und Auswertungen von Krankenakten. 

- Pfeiffer-Gerschel/Kipke u.a. (2010: 186; sie zitieren eine Veröffentlichung des Bundesmini-
steriums für Justiz aus dem Jahr 2009) stellen fachliche Schätzwerte und Selbstauskünfte 
von Gefangenen einzelner Bundesländer zum Konsum bei Haftantritt neben von Stöver 
(2010) publizierte Daten. Für die Bundesländer wird über Varianten zwischen einem und 
30 % für "Substanzkonsum bei Haftantritt" berichtet. Stöver geht davon aus, dass minde-
stens 50 % einen vor Haftantritt praktizierten intravenösen Konsum auch während der Haft 
fortsetzen (zitiert nach Pfeiffer-Gerschel/Kipke u.a. 2010: 187).  

- Keppler/Stöver u.a. (2010: 238) vergleichen aus zwei Studien im Justizvollzug zu 
intravenösem Drogenkonsum Zahlen zwischen 21,9 und 29,6 %. Die Schwierigkeit hier liegt 
an der Fragestellung, die nicht zwischen aktuellem und ehemaligem Konsum unterscheidet. 

Ein möglicher übergreifender Zugang zum Umfang immerhin der drogenbezogenen Risiken von 
Inhaftierten besteht über die Erhebung der Verurteilungen im Zusammenhang mit Drogenthe-
men. Pfeiffer-Gerschel/Kipke u.a. (2010: 184 mit Verweis auf Daten des Statistischen 
Bundesamtes 2010) nennen für 2009 die Zahl von 9 283 Gefangenen, die wegen Verstößen 
gegen das Betäubungsmittelgesetz inhaftiert sind; sie rechnen diese Zahl um auf einen Anteil 
von 15 % aller Inhaftierten. Keppler/Stöver u.a. (2010: 238) berichten etwas höhere Zahlen aus 
den Jahren 2007 und 2008. 
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schel/Kipke u.a. 2010: 195).102 In der Untersuchung von Eckert/Weilandt (2008: 96) 

weisen Selbstauskünfte auf Infektionen mit dem Hepatitis-C-Virus bei einem Sechstel 

der Befragten. Die von Keppler/Stöver u.a. (2010: 238) berichteten Studien zeigen 

Belastungen mit dem Hepatitis-C-Virus zwischen 14,3 und 17,6 Prozent bzw. mit HIV 

zwischen 0,8 und 1,2 Prozent. Die Belastungen liegen jedenfalls deutlich über den 

Durchschnittswerten der Bevölkerung. Gefangene haben in der Haft nicht in jedem 

Bundesland selbstverständlichen Zugang zu Mitteln, die das Risiko von Infektionen 

mindern (etwa Desinfektionsmittel, Möglichkeit zum Austausch von Spritzen, Kondome, 

Beratung, Trainingsprogramme; vgl. Pfeiffer-Gerschel/Kipke u.a. 2010: 196).  

Psychische Störungen kommen nach den vorliegenden Informationen bei Gefangenen 

häufiger vor als im Durchschnitt der Bevölkerung; Frädrich/Pfäfflin (2000: 100) gehen 

nach ihrer Studie davon aus, dass sich im Normalvollzug ähnlich hohe Raten von Ge-

fangenen mit Persönlichkeitsstörungen finden wie im Maßregelvollzug. Blocher/Henkel 

u.a. (2001: 137) berichten aus ihrer Untersuchung in einer einzelnen Haftanstalt über 

im Vergleich zur Normpopulation deutlicher ausgeprägte psychopathologische Sympto-

matik bei mehr als der Hälfte der Untersuchten; besonders stark fanden sie depressive 

Symptome ausgeprägt und in dieser Gruppe auch überdurchschnittlich häufig Suizid-

gedanken. Liebling/Durie u.a. (2005: 216) berichten aus einer Studie über bei Gefan-

genen deutlich erhöhte Werte des im Gefängnis durchschnittlich erlebten "Stresses" 

auf der entsprechenden Skala des General Health Questionnaire (GHQ-12); sie bri-

ngen auch diesen Umstand in Verbindung mit dem erhöhten Gesamtwert für ernste 

psychische Störungen im Sinne behandlungsbedürftiger Erkrankungen. Neubacher 

(2008: 18 f. m.w.N.) berichtet von 65 Prozent Gefangener, bei denen eine Persönlich-

keitsstörung diagnostiziert worden sei (fast zur Hälfte in Form einer antisozialen Per-

sönlichkeitsstörung103), dagegen von geringeren Zahlen bei schweren Depressionen 

(zehn Prozent) bzw. Psychosen (vier Prozent). Dünkel (2009b: 67) fand bei 

Gefangenen in Deutschland in einer eigenen Studie bei zwischen 13,6 und 

14,7 Prozent eine schwere depressive Symptomatik (der geringere Wert in einem 

westlichen, der höhere in einem östlichen Bundesland). Keppler/Stöver u.a. (2010: 

240) nennen noch einmal höhere Zahlen: Die Prävalenzrate von psychischen Störun-

gen im Sinne von Störungen, die einer ICD-Klassifikation entsprechen, geben sie mit 

                                                
102 Infektionserkrankungen stehen bei Gefangenen in enger Beziehung zu Drogenproblemen. 
Insbesondere Formen der Hepatitis und HIV-Erkrankungen gelten wegen des Gebrauchs nicht 
desinfizierter Nadeln als bekannte Risiken bei intravenösem Drogenkonsum (Keppler/Stöver 
u.a. 2010: 238; Pfeiffer-Gerschel/Kipke u.a. 2010: 226). 
103 Womöglich könnte sich diese Diagnose bei der Untersuchung von Gefangenen allerdings 
auch als Zirkelschluss erweisen, denn die – ggf. auch "grobe und andauernde" – Missachtung 
von Normen ist einerseits (ein) Diagnosekriterium der antisozialen Persönlichkeitsstörung (vgl. 
Dilling/Mombour u.a. 2010: 229), andererseits schon Voraussetzung der Anwesenheit im Ge-
fängnis. 
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50–75 Prozent der Gefangenen an. Nach Opitz-Welke (2011) fand sich in vier Studien 

bei zwischen 28 und 54 Prozent der untersuchten Gefangenen eine Angststörung. 

Alle diese Untersuchungen können, soweit sie nicht gleich zu Beginn der Inhaftierung 

erfolgen, naturgemäß nicht trennscharf zwischen Störungen unterscheiden, die Gefan-

gene mitbringen, und Erkrankungen, die sie in der Haft erwerben. Keppler/Stöver u.a. 

(2010: 240 f.) beschreiben die Umstände der Deprivation und des Autonomieverlustes 

im Freiheitsentzug jedenfalls als besondere Erschwernis für einen Krankheitsverlauf. 

Eine weitere stress- und risikofördernde Bedingung im Strafvollzug kann das Erleben 

von Gewalt – auch lediglich als Zeuge – sein; hier besteht besonders bei Langzeitge-

fangenen ein erhöhtes Risiko, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln 

(Liebling/Maruna 2005: 13). 

 

Die Funktion der gesundheitlichen Situation von Gefangenen bei der Gestaltung, 

Entwicklung und möglichen Eskalation von Konflikten stellt sich als vielschichtig dar, ist 

mit verschiedenen Aspekten verzahnt. Schon grundsätzlich muss von einer strukturell 

ungünstigen Situation gesundheitlicher Versorgung von Gefangenen gesprochen wer-

den im Hinblick auf die Qualität des in der Anstalt zur Verfügung stehenden Angebotes 

(Keppler/Stöver u.a. 2010; Lehmann 2010). Diese Qualität wird zudem erheblich einge-

schränkt durch die fehlende Möglichkeit der Arztwahl (vgl. § 158 StVollz; AK StVollz- 

Lesting/Stöver 2012: § 158 Rz. 7). Vertrauensaufbau als wichtiger Faktor der Qualität 

ärztlicher Versorgung ist so von vornherein eingeschränkt.104  

Aus Sicht der Gefangenen geht es zunächst um einen erhöhten Bedarf an Ressour-

cen, den gesundheitlich beeinträchtigte Gefangene haben, und um dessen Erfüllung 

sie sich in der Haftsituation ggf. auch mit dem Risiko bemühen, dass sie in Konflikt ge-

raten. Besonders deutlich lässt sich das anhand der Gruppe drogenabhängiger Gefan-

gener zeigen. Ihre Bedürfnisse führen, soweit sie Drogen konsumieren wollen, ganz 

unmittelbar zum Konflikt mit der Haftanstalt. Ein freier Zugang zu Drogen ist in der Haft 

nicht möglich (Keppler/Stöver u.a. 2010); jeder Versuch, sich Drogen zu beschaffen, ist 

unmittelbar sanktionsbewehrt und riskiert den offenen Konflikt mit der Anstalt (Weipert 

2003: 66). Die de facto bestehenden Zugänge zu Drogen in der Haftanstalt erweisen 

sich als Anlass ständiger Alarmierung des Sicherungsauftrags der Haftanstalt (Kötter 

2010: 4). Die Justizvollzugsanstalt ist in hohem Umfang mit Haftraumkontrollen, 

körperlichen Durchsuchungen und körperlichen Untersuchungen beschäftigt, die An-

lass zu weiteren Konflikten mit Gefangenen geben (Auffinden womöglich sonstiger ver-

botener Gegenstände) bzw. geeignet sind, die Beziehung zwischen kontrollierenden 

Bediensteten und kontrollierten Gefangenen immer wieder betont auf ihre aversive 
                                                
104 Vgl. Penal Reform International (PRI) (2001: 91) zu den insofern bestehenden Rollenkonflik-
ten aus Sicht des medizinischen Personals. 
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Struktur zurückzuführen.105 Mittel, um die zusätzlichen Risiken des Konsums für die ab-

hängigen Gefangenen zu minimieren (Zugang zu Kondomen, Spritzen, Desinfektion), 

stehen nicht grundsätzlich zur Verfügung und können von den Gefangenen nicht 

einfach beantragt werden (Lehmann 2010: 18; Pfeiffer-Gerschel/Kipke u.a. 2010: 196). 

Schon die Abhängigkeit als solche erhöht zudem das Konfliktpotential betroffener Ge-

fangener in Bezug auf Vollzugslockerungen, wenn Abhängigkeit zur grundsätzlichen 

Einschränkung der Lockerungseignung wird (Keppler/Stöver u.a. 2010: 240). Der Zu-

gang zu Substitution für Opioidabhängige ist begrenzt (Keppler/Stöver u.a. 2010: 239) 

und Gefangene erleben inkonsistente, qualitativ schlechte Reaktionsweisen des 

Justizvollzugs, die geeignet sind, die Abhängigkeitsproblematik – und die damit ver-

knüpften Konflikte – zu verschärfen.106 

Für das Konfliktverhalten drogenabhängiger Gefangener müssen abhängigkeitstypi-

sche Verhaltensstrukturen in Betracht gezogen werden. Wer mit einem besonderen 

Aufwand für den eigenen Konsum in der Haft sorgen und nach Möglichkeit dessen Ge-

heimhaltung absichern muss, wird weniger Ressourcen (materielle Mittel, Zeit, 

Interesse) auf andere Bereiche verwenden können. Drogenabhängige können daher 

zunächst als vergleichsweise unauffällige Gefangene erscheinen, zumal der 

Drogenkonsum selbst von Gefangenen als Methode der (beruhigenden) Kon-

fliktentlastung gewählt wird (Weipert 2003: 64). Andererseits können Schwankungen in 

Emotion und Verhalten bei drogenabhängigen Gefangenen sowohl in akuten 

Entzugskrisen als auch im Konsum zur Eskalation von Konflikten beitragen, weil 

Verhalten nicht situationsangepasst scheint, weil ihre eigene Wahrnehmung von Situa-

tionskontexten und Handlungsmöglichkeiten beeinträchtigt ist, weil ihre effektiven Kom-

munikationsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Interaktionspartner können Verhalten als 

bedrohlich unvorhersehbar wahrnehmen, wenn das Gegenüber unter Betäubungsmit-

teleinfluss steht. Bedienstete können Gefangene, die an einer Infektionskrankheit 

leiden, zudem als bedrohliche Überträger dieser Krankheit wahrnehmen (AK StVollz-

Lesting/Stöver 2012: vor § 56 Rz. 17). Die Beziehungen zwischen infektionskranken 

Gefangenen und Bediensteten können so eine deutliche Vorstrukturierung erhalten.  

 

                                                
105 Eine ausführliche Darstellung der Problematik der Testung von Gefangenen auf Infektionser-
krankungen mit den daraus abzuleitenden Konfliktfeldern findet sich im AK StVollz-
Lesting/Stöver (2012: vor § 56 Rz. 49 ff.). 
106 Vgl. Pfeiffer-Gerschel/Kipke u.a. (2010) zur insgesamt mäßigen Qualität haftinterner 
Entzugsbehandlungen, Söhnchen (2010: 71) zu einer Praxis wechselnder Entzugs- und 
Substitutionsbehandlungen sowie Keppler/Stöver u.a. (2010: 239) und Simon/Hedrich (2010: 9) 
zu dem erhöhten Sterblichkeitsrisiko für Gefangene nach einer einseitig abstinenzorientierten 
Behandlung im Strafvollzug. Der fachlich als Methode der Wahl vertretene Vorrang der 
Substitutionsbehandlung (Keppler/Stöver u.a. 2010: 239) wird in Haftanstalten bisher nicht 
grundsätzlich umgesetzt (Keppler/Stöver u.a. 2010: 239; Lehman 2010: 18; AK StVollz-
Lesting/Stöver 2012: vor § 56 Rz. 48). 
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1.2.3.3 Bildung und Ausbildung 

Sieht man Gefangene als Gruppe, die in verschiedener Hinsicht benachteiligt und 

marginalisiert ist (Dünkel 1996b; Eckert 1998; Wacquant 2009), so betrifft das jeden-

falls die formalen Bildungs- und Ausbildungsvoraussetzungen (Kretschmer 2005: 219; 

AK StVollz-Däubler/Galli 2012: § 37 Rz. 4). Beispielhafte findet Borchert (2009) in der 

von ihm untersuchten Justizvollzugsanstalt Torgau bei einem Fünftel der Inhaftierten 

deutlich unterdurchschnittliche Qualifizierungsvoraussetzungen. Besonders schlechte 

Voraussetzungen hat die Gruppe der Drogenabhängigen; diese Gefangenen sind 

besonders häufig arbeitslos und haben besonders selten Schulabschluss oder 

Ausbildung (Kötter 2010: 15). 

 

Aus den Ausbildungsvoraussetzungen von Gefangenen lassen sich nur wenige direkte 

Schlüsse auf Entstehungsbedingungen von Konflikten ziehen. Zusammenhänge zwi-

schen besserer oder schlechterer Ausbildung und Konflikthäufigkeiten sind nicht be-

kannt. Allenfalls wiederum über den Umweg der Selbstbildkonstruktion kann angenom-

men werden, dass Gefangene, die bisher nicht die Gelegenheit hatten, über formelle 

(Schul-)Abschlüsse Kontrollüberzeugungen zu entwickeln, sich leichter veranlasst 

sehen könnten, Konfliktbereiche als bedrohlichen Angriff auf die eigene Integrität zu er-

leben. Ein Konflikt kann damit schneller von der Sach- auf die Beziehungsebene trans-

feriert und der Weg in die Eskalation gebahnt werden. Die weitere Entwicklung von 

Konflikten ist allerdings durchaus auch bildungsabhängig und die Voraussetzungen 

dafür sind bei der Mehrzahl der Gefangenen eher ungünstig ausgeprägt (Kretschmer 

2005: 219). Je nach sprachlicher Ausdrucksfähigkeit (auch: Sprachkenntnis) und 

Vertrautheit mit schriftlichem Ausdruck können Gefangene mehr oder weniger selbst-

verständlich diese Möglichkeiten der Konfliktentfaltung nutzen. Wer sich sprachlich 

nicht flexibel und differenziert zu verständigen gelernt hat, wird womöglich nur einen 

Teil der kommunizierten Konfliktbestandteile überhaupt aufnehmen und verarbeiten. 

Ein schriftlicher Ausdruck eigener Interessen in einem Konflikt erfordert gewisse Übung 

und die Auseinandersetzung mit schriftlichem Material (rechtliche Hinweise, schriftliche 

Bescheide u.ä.). Die Möglichkeit einer verzerrten Aufnahme so kommunizierter Kon-

fliktbestandteile kann zu einer Ausweitung des Konfliktes führen. Der Eindruck, dieser 

Art von Konfliktgestaltung nicht gewachsen zu sein, kann die Wahrnehmung fördern, in 

der Haft ganz grundsätzlich einer feindlichen Umgebung gegenüberzustehen. Auf die-

se Weise kann aus der Kommunikation, die Transportmittel des Konfliktes ist, eine für 

den Gefangenen demütigende Botschaft werden, die wiederum auf seine Möglichkei-

ten rückwirkt, Kontrolle über einen Konfliktprozess zu erleben. 
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1.2.3.4 Soziale Ressourcen 

Gefangene sind eine Gruppe mit besonders wenigen stabilen sozialen Kontakten, die 

als Ressourcen während der Haft und für die Zeit nach der Haftentlassung nutzbar sind 

(Dünkel/Geng u.a. 2010: 25). Das ergibt sich bereits aus den bloßen Eckdaten des 

Statistischen Bundesamtes – es finden sich für den Stichtag des 31.3.2010 unter den 

Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten 66,2 Prozent Ledige und 15 Prozent 

Geschiedene; verheiratet sind 17,5 Prozent; in der Gruppe der Sicherungsverwahrten 

ist der Anteil der Geschiedenen doppelt so hoch wie in der Gesamtgruppe 

(Statistisches Bundesamt 2010: 15).107  

Das Kriterium der sozialen Ressourcen ist hier insofern bedeutsam, als es ganz über-

wiegend auf die reduzierten sozialen Hilfsmittel verweist, über die Gefangene verfügen, 

um flexibel mit möglichen Konfliktbereichen umzugehen. Die Ausgangslage – Gefange-

ne als Personen, die wegen häufig gewaltsamer Handlungen verurteilt wurden – lässt 

annehmen, dass im Strafvollzug viele Personen leben, denen es nicht leicht fällt, sozial 

kompetent flexibel mit Problemstellungen umzugehen. Umso bedeutsamer müssten für 

Gefangene alle Möglichkeiten sein, sich im Austausch mit anderen Menschen in 

sozialen Fertigkeiten zu üben, vorhandende soziale Ressourcen zu erhalten und sie 

womöglich besser nutzen zu lernen. Wenn Vertrauenspersonen, mit denen über 

relevante Themen gesprochen werden kann, allerdings nur alle paar Wochen zu einem 

Besuch kommen können oder wenn es überhaupt niemanden gibt, der außerhalb der 

Haftanstalt Gesprächspartner ist, dann fehlen andere als die eigenen Perspektiven auf 

einen Konfliktbereich. Es fehlt dann ein Regulativ für die eigene Wahrnehmung und 

Verarbeitung von Information. Diese reduzierte Komplexität schränkt die Breite mögli-

cher Konfliktausgänge ein und trägt so dazu bei, einen Konflikt zu eskalieren (Thiel 

2003). Es fehlt aber umgekehrt auch die Bestätigung für eigene Positionen, was zu ei-

ner Reduzierung von Sicherheit beiträgt, Empfindungen subjektiver Bedrohung und 

insgesamt die Emotionalisierung des Konfliktes befördert und auch damit eine Eskalati-

on vorantreiben kann. 

Die sozialen Ressourcen des Gefangenen innerhalb der Haftanstalt lassen ambivalen-

te Wirkungen annehmen. Solidarität anderer Gefangene kann grundsätzlich ein Emp-

finden von Stärke und Sicherheit fördern und damit flexible Lösungswege für Problem-

bereiche öffnen. Gerade Beziehungsstrukturen dieser Art werden aber für Gefangene 

selten beschrieben; beschrieben werden eher Abgrenzung voneinander, Konkurrenz, 

Misstrauen und Individualisierung (Kruttschnitt 2005: 162; Snacken 2005: 324 f.), Man-

                                                
107 Zur Entwicklung der sozialen Kontakte von Gefangenen während der Zeit der Haft gibt es 
unterschiedliche Befunde. Krucsay (2007: 7) berichtet über einen Rückgang von Kontakten und 
Kontaktabbrüche. Drenkhahn (2009: 27) fand dagegen keine bedeutsame Veränderung in 
Kontaktfrequenzen. 
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gel an stabilen Freundschaften (Kühnel 2007: 4), und Ambivalenz auch subkultureller 

Gruppenanbindungen (Kühnel 2006a: 288). Die Einbindung in ein als Subkultur zu 

kennzeichnendes Bezugssystem kann zwar einen Gruppenzusammenhalt grundsätz-

lich fördern, führt dabei aber durch die Betonung der Gruppengegensätze zwischen 

Gefangenen einerseits und Bediensteten der Justizvollzugsanstalt andererseits zu 

einer Engführung jedes Konfliktthemas, zu einer Verpflichtung auf die Handlungs-

normen des subkulturellen sozialen Systems (vgl. Kals/Ittner 2008: 47) und damit wie-

derum zu einer Reduzierung möglicher Konfliktausgänge. 

Auch die Möglichkeit, Beziehungen zu Bediensteten der Haftanstalt als soziale Res-

source zu nutzen, ist vielfach beschränkt. Zwar stellen Bedienstete oft über Jahre die 

wesentlichen stabilen Bezugspersonen eines Gefangenen dar, können in ihrem 

Verhalten wichtiges Vorbild für sozial kompetentes Interaktionsverhalten geben 

(Leyendecker 2002: 212), sind wesentliche Informationsquelle und für viele Anliegen 

zwingend notwendige Bezugspersonen. Die Beziehung zwischen Gefangenen und 

Bediensteten ist das, was die Qualität des Gefängnisses greifbar ausmacht (vgl. 

Liebling 2005: XIX). Tatsächlich sind diese Möglichkeiten eingeschränkt durch geringe 

Verfügbarkeit der Bediensteten (Leyendecker 2002: 267; Lehmann/Greve 2003: 10; 

Nitsch 2006: 173), durch ihre nie auszuschaltende gleichzeitige Kontroll- und 

Sicherungsfunktion, die jedes uneingeschränkte Vertrauensverhältnis unmöglich ma-

chen muss, und durch einen Rechtsrahmen, der Verhalten und Beziehungsangebot 

der Bediensteten festlegt (vgl. Feest/Lesting u.a. 1997: 123). 

 

1.2.3.5 Herkunftskulturen 

Der Anteil von Gefangenen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit wird für den Stichtag 

des 31.3.2010 mit 22 Prozent für die Gruppe der Strafgefangenen und Sicherungsver-

wahrten angegeben (Statistisches Bundesamt 2010: 15). Diese Zahl ist allerdings nur 

begrenzt aussagekräftig. Nicht nur wird schon die Zahl der Gefangenen nichtdeutscher 

Staatsangehörigkeit in der Gruppe der Untersuchungsgefangenen lediglich an anderer 

Stelle erhoben – Dünkel/Geng u.a. berichten mit Rückgriff auf diese Erhebungsquelle 

für den 31.3.2007 von einem erheblich höheren Anteil von 42 Prozent (Dünkel/Geng 

u.a. 2010: 25; mit Verweis auf die Erhebungen des Europarates SPACE I); dieser An-

teil ist gegenüber einer früheren Zahl aus dem Jahr 2005 noch einmal um mehr als 

zehn Prozentpunkte gestiegen (Dünkel 2009a: 41). Hinzu kommt, dass die Staatsange-

hörigkeit allein wenig über kulturelle Fremdheit aussagt; eher könnten dazu Aspekte 

der Sprachaneignung von Bedeutung sein.108 Für Menschen aus anderen Herkunfts-

kulturen besteht jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Inhaftierung und Verurteilung zu ei-
                                                
108 Eckert/Weilandt (2008) machen in ihrer Untersuchung einen Migrationsstatus an Aspekten 
von Sprachkompetenz fest. 
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ner Freiheitsstrafe (Dünkel/Geng u.a. 2010: 25). Die Berliner Justizvollzugsanstalt 

Tegel nennt für Januar 2011 einen "Ausländeranteil" von 36 Prozent mit Gefangenen 

aus 58 nichtdeutschen Staaten (JVA Tegel Zahlenspiegel 2011, Materialband S. 54 f.).  

 

Für die Situation von Gefangenen mit nicht deutscher Herkunftskultur lassen sich An-

nahmen über Wirkungen und Funktionen im Hinblick auf Konflikte aus verschiedenen 

Hinweisen ableiten. Es fällt auf, dass Feststellungen über eine Zunahme des Anteils 

von Gefangenen nichtdeutscher Herkunftskultur immer wieder im Zusammenhang mit 

der Darstellung zunehmender Erschwernisse der Vollzugsgestaltung auftauchen, ins-

besondere bei der Beschreibung einer Zunahme schwieriger Gefangenengruppen 

(Müller-Ditz 1999: 161; Nitsch 2006: 40 f.). Die Gruppe nichtdeutscher Gefangenen 

wird als "schwierig" kategorisiert, und zwar zunächst unabhängig davon, als wie 

schwierig sie sich im Haftalltag tatsächlich darstellt.109  

Dem entsprechen besondere Strukturen von Konfliktthemen, die speziell die Herkunft 

zum Kern haben: Kamann (1994: 477) fand, dass Gefangene ausländischer Herkunft 

allein mit Hinweis darauf – und auf die mögliche Fluchtgefahr – bei Entscheidungen der 

Justizvollzugsanstalt nachteilig beschieden werden. Lesting/Feest (1987: 393) beob-

achteten eine Form indirekter Negativsanktionierung erfolgreicher Beschwerdeverfah-

ren von Gefangenen ausländischer Herkunft, wenn sie nach erreichter Lockerung ab-

geschoben wurden. Folgt man solchen Erfahrungen, so müssen Gefangene nichtdeut-

scher Herkunft in Bezug auf ihre Haftsituation mit höheren Schwellen rechnen, um er-

folgreich eigene Interessen durchzusetzen. Sie müssen zudem mit einem höheren 

Risiko unbeabsichtigt negativer Nebeneffekte eines Konfliktes rechnen. 

Weitere Schwierigkeiten sind für Gefangene nichtdeutscher Herkunftskultur im Zugang 

zu einer Interessenvertretung anzunehmen. Die Sprachbarriere dürfte hier von 

Bedeutung sein, die – je nach kultureller Einbindung in Deutschland in unterschiedli-

chem Umfang – die weiter oben schon beschriebenen Hemmnisse einer sprachlichen 

Konfliktgestaltung verstärkt. Hinzu kommt eine Reduzierung sozialer Ressourcen auch 

in der Haft, wenn Gefangene niemanden finden, mit dem sie sich in ihrer Mutterspra-

che verständigen können oder auch nur jemanden, mit dem eine Verständigung im 

Rahmen vertrauter kultureller Codes möglich ist. Interkulturelle Forschung zu Konflik-

ten lässt erwarten, dass sich Konflikte je nach Herkunftskultur beteiligter Gefangener 

unterschiedlich entwickeln, unterschiedlich eskalieren und auch unterschiedliche Bear-

beitungszugänge haben können, weil Beurteilungskriterien, die eine Eskalation steuern 

                                                
109 Eine der wenigen, inzwischen mehr als 30 Jahre alten Untersuchungen aus diesem Bereich 
berichtet noch von tatsächlich vergleichsweise wenig Konflikten, die die damals untersuchte 
Gruppe vor allem türkischer Gefangener mit der Hausordnung im Berliner Strafvollzug hatte 
(Bischoff 1980: 74). 
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(z.B. Macht und Machtdemonstrationen, soziale Distanzen und "Höflichkeit"), kulturell 

unterschiedlich bewertet werden (Bierbrauer 2009; Faure 2009). Schließlich dürften 

einige spezifische Konfliktthemen hinzukommen, die etwa Ernährungsgewohnheiten 

(Bischoff 1980: 72) oder die Religionsausübung betreffen. Je nach weiteren 

persönlichen Voraussetzungen und Erfahrungen kann zudem mit einer besonderen 

Sensibilisierung von Gefangenen nichtdeutscher Herkunft für Diskriminierung gerech-

net werden; eine solche Sensibilisierung kann Gefangene im ungünstigen Fall zu ver-

zerrten Wahrnehmungen von Kommunikationen, Interaktionen und deren Inhalten 

führen. Gerade im Zusammenhang einer haftbedingten Reduzierung vertrauter sozialer 

Kontakte kann die Identifizierung mit der eigenen kulturellen Identität von besonderer 

Bedeutung sein und eine verletzte kulturelle Identität besonders kritisch erlebt werden. 

Solche Bedingungen erhöhen dann das Risiko einer Verengung einer ungünstigen 

Konfliktwahrnehmung auch insofern, als eine Verschärfung von Gruppengegensätzen 

wahrgenommen wird.  

 

1.2.3.6 Deliktstruktur 

Hinsichtlich der in den Gefängnissen heute vertretenen Deliktstruktur fallen beständige 

Merkmale ebenso auf wie einige strukturelle Veränderungen (insgesamt hierzu 

Dünkel/Geng u.a. 2010: 23): 

- Überdauernd nehmen Eigentumsdelikte im weiteren Sinne (Diebstahl, Raub, 

Betrug) mit insgesamt 45,5 Prozent den überwiegenden Teil der Delikte ein.  

- Der Bereich "Diebstahl, Unterschlagung" hat sich seit den 70er Jahren um in-

zwischen mehr als die Hälfte kontinuierlich verringert und besonders der Anteil 

der Eigentumsdelikte ohne Gewaltausübung geht zurück.  

- Ausgeglichen wird dieser Rückgang durch den erheblichen Anstieg sowohl der 

Körperverletzungs- als auch der Drogendelikte, für die Gefangene verurteilt 

worden sind. Für Körperverletzungsdelikte sind 2008 11,9 Prozent der 

Gefangenen verurteilt worden, für Betäubungsmitteldelikte 15,3 Prozent (davon 

mehr als die Hälfte für als "schwer" bewertete Drogendelikte).  

Für 68 Prozent der zum Stichtag 31.3.2010 gezählten Gefangenen wird über eine oder 

mehrere Vorstrafen berichtet; 29 Prozent weisen fünf und mehr Vorstrafen auf 

(Statistisches Bundesamt 2010: 20). 

 

Die Angaben zur in der Haft vorherrschenden Deliktstruktur der dort untergebrachten 

Gefangenen lassen keine direkten Schlüsse auf mögliche Besonderheiten der Konflikt-

gestaltung zu. Die Zahlen der für Drogendelikte verurteilten Personen können aber 

doch darauf verweisen, dass die Anzahl von drogenabhängigen Personen in der Haft 
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steigt (vgl. Pfeiffer-Gerschel/Kipke u.a. 2010) und dass damit die weiter oben unter 

diesem Punkt diskutierten Besonderheiten zunehmen. Nicht unberücksichtigt bleiben 

kann für die Entwicklung körperlich aggressiv ausgetragener Konflikte im Strafvollzug 

außerdem, dass dort eine zunehmend größere Gruppe von Gefangenen untergebracht 

ist, die wegen Gewaltdelikten verurteilt wurde. Es ist dies eine Gruppe, die zumindest 

über Erfahrungen mit dem Einsatz von Gewalt in Konfliktsituationen verfügt. 

 

1.2.4 Die Rolle der Bediensteten 

1.2.4.1 Zahlen und Aufgaben 

So wie die Gruppe der Gefangenen mit ihren spezifischen Voraussetzungen die 

Situation im Strafvollzug konstituiert, gehören auf der anderen Seite die Bediensteten 

zu den Akteuren, die mit ihren in verschiedenen Dimensionen erfassbaren Vorausset-

zungen den Strafvollzug mit konstruieren (Garland 2008: 76). Sie bestimmen mit ihren 

Einstellungen und Verhaltensweisen so markant das System "Gefängnis", dass Verän-

derungen des Gefängnisses ohne Veränderungen bei den Bediensteten nicht denkbar 

sind (vgl. Coyle 2002: 78).  

Anzahl und Verteilung von Bediensteten in Strafvollzug lassen sich nicht übergreifend 

beschreiben, da dies keiner konkreten Vorschrift folgen muss. Das Gesetz schreibt 

lediglich vor, dass sie den ihnen zugewiesenen Aufgaben gerecht werden müssen (vgl. 

§ 155 StVollzG). Welche Zahl dafür als erforderlich angesehen wird (auch: welche ge-

naueren Professionen über die beruflichen Grundbegriffe hinaus für einzelne Aufgaben 

heranzuziehen sind; vgl. AK StVollz-Feest/Walter 2012: § 155 Rz. 5), ist nicht näher 

festgelegt. Zahlen für die Belegschaft in Justizvollzugsanstalten liegen bundesweit vor. 

Das Bundesministerium der Justiz (2010) veröffentlicht als Zahlen zum Personal im 

Justizvollzug zum 01.9.2010 bundesweit einen Bestand von insgesamt 36 813 Stellen, 

die sich auf 412 im höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienst, 27 496 im allgemeinen 

Vollzugsdienst, 2 647 in den Fachdiensten und im mittleren Werkdienst 2 102 verteilen. 

Weitere 4 156 Stellen sind auf den gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst, den 

mittleren Verwaltungsdienst und sonstige Stellen verteilt. Diese bundesweit erhobenen 

Zahlen geben wenig Auskunft über die tatsächlichen Verhältnisse einer bestimmten 

Justizvollzugsanstalt und über die Arbeitsbelastung einzelner Bediensteter. In der 

Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel sind im Januar 2011 insgesamt 844 Bedienstete110 

aufgeführt, von denen 488 im Allgemeinen Vollzugsdienst beschäftigt sind, 41 Bedien-

stete dem höheren Dienst und 74 dem gehobenen Dienst zugerechnet werden, 47 dem 

mittleren Verwaltungsdienst, 7 dem Kanzleidienst, 67 dem Werksdienst und 49 dem 

Krankenpflegedienst; 16 Bedienstete sind als Arbeiter eingeordnet und 55 als Anwärter 
                                                
110 Dem stand 2011 eine Zahl von 1 394 Gefangenen gegenüber (JVA Tegel Zahlenspiegel 
2011, Materialband S. 54 f.). 
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im Vollzugsdienst; ferner werden mit je 1½ Stellen ein katholischer und ein 

evangelischer Pfarrer beschäftigt sowie auf Honorarbasis 39 Gruppentrainer; weitere 

71 Gruppentrainer und 101 Vollzugshelfer sind ehrenamtlich tätig (JVA Tegel 

Zahlenspiegel 2011, Materialband S. 54 f.).  

Die Bediensteten im Allgemeinen Vollzugsdienst stellen mehr als die Hälfte, bundes-

weit bis zu drei Viertel aller Bediensteten und stehen – neben den Bediensteten im 

Werksdienst – am häufigsten und direktesten im Kontakt mit den Gefangenen 

(Drenkhahn 2009: 7). Ihre Tätigkeit ist die direkte "Arbeit mit den Gefangenen" (Leh-

mann/Greve 2003: 10). Was Inhalt ihrer Tätigkeit ist, lässt sich aus dem Strafvollzugs-

gesetz nur in sehr allgemeiner Form entnehmen. Differenzierter äußern sich die 

Dienst- und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug (DSVollz), wenn sie Aufgaben 

der "Beaufsichtigung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen" (DSVollz § 12) 

festhalten:111 

- Von den diesen Aufgabenbereichen verhält die Versorgung der Gefangenen sich 

spiegelbildlich zu den oben beschriebenen Einschränkungen der Autonomie des 

Gefangenen. Bedienstete müssen zwischen Auf- und Zuschließen der Haftraumtü-

ren Bereiche bis ins Privateste des Alltagsvollzugs von Gefangenen verantwortlich 

regeln, koordinieren und praktisch unterstützen. Diese Versorgungsaufgaben ge-

schehen im direkten Kontakt mit Gefangenen, aber auch in der verwaltenden Ar-

beit. 

- Der zweite Aufgabenbereich – Betreuung – hat Bezug zu dem Resozialisierungs-

ziel, an dem die Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes mitwirken sollen 

(ausdrücklich dazu DSVollz § 12 Abs. 3; Schultz 2003: 23). Die Integration dieser 

seit der Strafvollzugsreform ausdrücklicher umschriebenen Aufgabe (vgl. Leh-

mann/Greve 2003: 8) in das Arbeitsfeld des Allgemeinen Vollzugsdienstes er-

scheint aus verschiedenen Gründen noch nicht abschließend gelungen. So ist 

schon strittig, wieweit die Ausbildung bereits ausreichend an diesen, auch 35 Jahre 

nach der Strafvollzugsreform immer noch eher als "neu" qualifizierten Aufgaben 

orientiert ist (noch eher kritisch dazu Kaiser/Schöch 2002: § 11 Rz. 16 bzw. zurück-

haltend zu den tatsächlichen Qualifikationen AK StVollz-Feest/Köhne 2012: vor 

§ 81 Rz. 17) bzw. ob eine solche resozialisierungsorientierte Ausbildung nicht viel-

mehr ohnehin an den wahren Anforderungen der Arbeit der Bediensteten vollkom-

                                                
111 Eine etwas differenziertere Beschreibung solcher Aufgabenbereiche findet sich für den 
britischen Strafvollzug auf einer Internetseite, die Arbeitsstellen im Strafvollzug offeriert 
(http://www.hmprisonservice.gov.uk/careersandjobs/typeswork/prisonofficer/ [zuletzt geprüft am 
26.02. 2011]). Auch hier werden drei Tätigkeitsbereiche vorgestellt, wobei in der Aufzählung 
Fragen der Sicherung an den Anfang gesetzt sind, dann Fragen der Betreuung mit 
ausdrücklichem Verweis auf Rechte und Würde von Gefangenen genannt werden und schließ-
lich die Versorgung der Gefangenen als Aufgabe angesprochen ist mit besonderer Betonung 
der Sicherheit – auch für Gefangene – und der Förderung ihrer Rehabilitation. 
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men vorbeiginge (Rotthaus 1994: 249 und 251). Veränderungen in der Gefange-

nenpopulation stellen jedenfalls fortlaufend zusätzliche Anforderungen an Bedien-

stete und verlangen eine häufige und differenzierte Fortbildung.112 Von den Bedien-

steten im Allgemeinen Vollzugsdienst wird zunehmend erwartet, sich professionell 

behandlungsorientiert verhalten zu können (Lehmann/Greve 2006: 21). Eine 

Erschwernis für den Allgemeinen Vollzugsdienst, in dem neuen Aufgabenbereich 

auch tatsächlich anzukommen, stellen Rollen- und Kompetenzzuschreibungen dar, 

denen sich gerade ihre Gruppe besonders schwer entziehen kann. Ihr Beitrag zum 

Resozialisierungsziel wird oft allenfalls als "Zuarbeit" beschrieben oder als minder 

professionelles "Einbringen von Alltagserfahrungen" (Rotthaus 2006: 338). Sie 

sehen sich nach wie vor in der Rolle derjenigen festgeschrieben, deren Kompetenz 

und Verantwortung im Bereich der Sicherheit und Ordnung liegt, die kontrollierend 

tätig sein müssen. Ihre Kompetenz und ihr Wissen in Bezug auf die Gefangenen 

sehen sie regelmäßig unzureichend gewürdigt, sehen sich in Entscheidungen nicht 

ausreichend einbezogen (Bergmann 2003: 237; AK StVollz-Feest/Köhne 2012: vor 

§ 81 Rz. 18; Lehmann/Greve 2006: 53).  

- Schließlich gehört es zu den Aufgaben der Vollzugsbediensteten, die Sicherheit 

des Strafvollzugs zu gewährleisten und die Gefangenen zu beaufsichtigen (vgl. 

DSVollz §§ 15 und 20); sie haben z.B. durch kontrollierende Maßnahmen oder Auf-

sicht dafür Sorge zu tragen, dass die Gestaltung des Vollzugs entsprechend den 

Vollzugszielen sicher möglich ist. Maeder (1995: 238) beschreibt strukturell den we-

sentlichen Aspekt der Arbeit der Vollzugsbediensteten darin, Kooperation der Ge-

fangenen mit der Institution Gefängnis zu erreichen, sieht das Zentrum ihrer 

Aktivitäten in einem Prozess ständiger Kommunikation von Disziplinierungstechni-

ken darauf bezogen.  

Die beschriebenen Aufgabenbereiche lassen sich in der Praxis vermutlich nicht immer 

trennen oder sind sogar ausdrücklich miteinander verknüpft gedacht – Rotthaus (2006: 

339) sieht nicht zuletzt durch betreuende Tätigkeiten von Bediensteten die Sicherheit 

der Anstalt mit unterstützt. Von den Bediensteten ist schon im Alltag und ohne weitere 

Konflikte ein hohes Maß an kommunikativer, verbaler Kompetenz gefragt (Liebling 

2000: 335). Für den Umgang mit Konflikten sind erst recht höchst differenzierte Kom-

petenzen und Techniken erforderlich. Sie bewegen sich zwischen der Fähigkeit, Kon-

flikte überhaupt wahrzunehmen, der Anwendung deeskalierender Maßnahmen und 

schließlich Techniken eigener Verteidigung, Sicherung und körperlichen Zugriffs (Rü-

debusch 2005: 72, Rotthaus 2006: 338). Ein wesentlicher Aspekt der Tätigkeit von 

Bediensteten ist darin beschrieben worden, Situationen in ihrem Kontext wahrzuneh-
                                                
112 Vgl. beispielhaft zu den Schwierigkeiten des Umgangs mit drogenabhängigen Gefangenen 
Söhnchen (2010: 34). 
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men, zu definieren und im Rahmen der ihnen gegebenen Regelungen und Vorschriften 

bestimmte Handlungstypen als Reaktionen zuzuordnen (vgl. Coyle 2005: 91 mit Bezug 

auf Liebling/Price 2001).  

 

Die hier angeführten Zahlen lassen noch keine direkte Verbindung zur Entstehung von 

Konflikten erkennen. Sie sind aber leicht als vermittelnde Variablen für Konflikte einzu-

ordnen, da sie das Klima in einer Justizvollzugsanstalt mitbestimmen, das sich als Fort-

setzung eines gesellschaftlichen Klimas für den Strafvollzug erweist. Schon die Anzahl 

verfügbaren Personals in der Haft in Relation zur Zahl der Gefangenen, die durch-

schnittliche Haftraumgröße oder die Belegungsdichte markieren sichtbar für alle im Ju-

stizvollzug, welche Bedeutung die Gesellschaft der individuellen Zuwendung zu 

Gefangenen beimisst und was sie dafür zu investieren bereit ist – und welche Mittel im 

Vergleich für die Verwaltung von Gefangenen und für die Sicherung von Haftanstalten 

aufgewendet werden (vgl. Wagner 1985: 88; Leyendecker 2002: 267, Nitsch 2006: 

173). 

Es spricht einiges dafür, dass ein günstiger Personalschlüssel – im Sinne einer 

möglichst geringen Zahl von Gefangenen, für die ein einzelner Bediensteter Ver-

antwortung hat bzw. zuständig ist – sich insofern positiv auswirkt, als Bedürfnisse und 

Interessen von Gefangenen leichter erkannt und sowohl im Sinne resozialisierender 

Bemühungen113 als auch im Hinblick auf Sicherheitsinteressen zügig berücksichtigt 

werden können (vgl. Wagner 1985: 88).114 Gefangene, die aufgrund günstiger perso-

neller Ausstattung der Justizvollzugsanstalt für eigene Bedürfnisse schnell Ansprech-

partner finden, werden weniger Frustration und Phasen von Ungeduld erleben müssen 

und mindestens aus dieser Quelle keine aversiven Empfindungen gegen ihre Haftsitua-

tion ableiten müssen. Die verfügbare personelle Ausstattung hat so auch Wirkung auf 

die weitere Entwicklung eines Konfliktes. Je nach zahlenmäßigem Verhältnis von Be-

diensteten zu Gefangenen kann ein aufkommender Konflikt zügig bearbeitet werden 

und sich erledigen oder aber auf eine Eskalation zusteuern, weil kein Bediensteter Zeit 

hat, sich darum zu kümmern (und andererseits gibt es zweifellos auch Konflikte, die 

sich erledigen, gerade weil niemand an verantwortlicher Stelle Zeit hat, sich darum zu 

kümmern).  

 

                                                
113 Allerdings gilt auch, dass keine Einschränkung resozialisierender Maßnahmen allein mit 
einem zu geringen Personalbestand begründet werden soll (AK StVollz-Feest/Walter 2012: 
§ 155 Rz. 5). 
114 Eine eindeutige Zuordnung bestimmter Zahlenschlüssel zu womöglich langfristig günstigen 
Resozialisierungsergebnissen lässt sich aus bisher vorliegender Forschung allerdings 
keineswegs verlässlich ableiten (vgl. Entorf/Meyer u.a. 2008: 199). 
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1.2.4.2 Bedienstete als heterogene Gruppe  

unterschiedlich Verantwortlicher 

Es fällt schwer, die auf Seiten der Bediensteten vorliegenden Voraussetzungen im 

Hinblick auf die Entstehung, Eskalation und Bearbeitung von Konflikten zu ordnen, da 

es bei ihnen offensichtlich um eine sehr heterogene Gruppe geht (Coyle 2005: 91 mit 

Verweis auf Liebling/Price 2001), die in einem ebenfalls sehr heterogenen Feld von 

Bedingungen arbeitet. Zudem liegen über Bedienstete und ihre Voraussetzungen 

deutlich weniger Angaben vor als über Bedingungen in der Gruppe der Gefangenen 

(Lehmann/Greve 2003); Bedienstete erscheinen oft als vergessene Gruppe im 

Strafvollzug (Liebling 2000: 337).  

Die Heterogenität ihrer Situation hängt mit zwei für Bedienstete geltenden Umständen 

zusammen. Zum einen stehen sie auf der Schwelle zwischen Gefängnis und der Welt 

"draußen". Sie arbeiten täglich in der Haftanstalt, stellen eine der beiden Gruppen dar, 

die das Gefängnis als Institution überhaupt konstituieren (Goffman 1973: 18). Im Ge-

gensatz zu den Gefangenen können sie sich der Institution aber nach ihrer Arbeits-

schicht entziehen; sie haben ein Leben außerhalb der Haftanstalt mit Familie und wie-

teren sozialen Kontakten, mit Hobbys und Interessen, auf die die Institution keinen Zu-

griff hat, die aber für ihr Verhalten innerhalb der Institution Bedeutung haben können. 

Eine weitere Erschwernis der Beschreibung der Bediensteten liegt in der Differenzie-

rung innerhalb ihrer Gruppe. Bedienstete bilden auch innerhalb der Justizvollzugs-

anstalt hinsichtlich Arbeitsbereich, Ausbildungsvoraussetzungen und Ausbildungen und 

insbesondere hinsichtlich ihres Kontaktes mit den Gefangenen keine einheitliche 

Gruppe (Schultz 2003: 21). Es gibt Bedienstete, etwa in der Arbeitsverwaltung, die 

Gefangene fast ausschließlich über Akten und aktenmäßig verarbeitete Vorgänge 

kennen und auf der anderen Seite Bedienstete, die im Aufsichtsdienst täglich in en-

gem, auch körperlichem Kontakt zu ihnen stehen. Es ist naheliegend, in diesen Grup-

pen unterschiedliche Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber Gefangenen an-

zunehmen, wenn Unterschiede schon in den Gelegenheiten bestehen, überhaupt in 

Konflikt zu geraten.  

Vollzugsbedienstete sind zunächst Teil der Vollzugsverwaltung (Ritz 1984: 12). Ihr Be-

rufsbild, die Anforderungen an sie und ihre Ausbildung lassen sich wegen der verschie-

denen im Justizvollzug tätigen Berufsgruppen (vgl. § 155 StVollzG) allerdings nicht 

übergreifend zeichnen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die einzelnen Gruppen 

sich nicht nur durch ihre unterschiedlichen Herkunftsberufe bzw. Ausbildungen, son-

dern auch in Selbstwahrnehmung, Rollenzuschreibungen und Ansehen unterscheiden. 

Dabei erweist sich das Arbeitsumfeld Strafvollzug besonders deutlich hierarchisch 

strukturiert; Lehmann/Greve (2003: 9, 135) haben in ihrer Untersuchung zu den Bedin-
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gungen der Arbeit im Justizvollzug gezeigt, dass hierarchische Struktur und Kompe-

tenzabgrenzung der verschiedenen Bedienstetengruppen untereinander einen wesent-

lichen Teil des von den Bediensteten erlebten Stresses in ihrer Arbeit ausmachen und 

sogar vergleichsweise belastender erlebt werden als Beeinträchtigungen im Verhältnis 

zu den Gefangenen. Bergmann (2003: 242) fand in ihrer Untersuchung Hinweise auf 

Strukturen, etwa im Besoldungs- und Beförderungssystem für Bedienstete, die syste-

matisch Anlass zu Konflikten von Bediensteten untereinander geben können. 

Die bürokratische Hierarchie hat Folgen für Handlungsoptionen und für die Zuordnung 

von Verantwortlichkeiten. Beiden Seiten bietet die Hierarchie Möglichkeiten, sich Di-

stanz zum eigenen Tun zu verschaffen.115  

- Die Bediensteten auf unteren Stufen der Hierarchie im Allgemeinen Vollzugsdienst 

leisten den größten Teil der praktischen Arbeit, die die Gefangenen betrifft. Sie füh-

ren Kontrollen durch, nehmen Gefangenen etwas weg, bringen Gefangene in be-

sonders gesicherte Hafträume, durchsuchen sie etc. Sie brauchen sich dafür aber 

nicht verantwortlich zu fühlen; sie sind lediglich diejenigen, die ausführen, was 

andernorts angeordnet und begründet wurde (Wagner 1985: 125). Wenn sie wol-

len, brauchen sie sich mit den Begründungen nicht zu beschäftigen, brauchen sie 

nicht einmal zu kennen. Diese Methode der Distanzierung von der Verantwortung 

wird ihnen allerdings erschwert, denn sie bleiben für die Gefangenen greifbar 

(Drenkhahn 2009: 7). Sie sind es, an die sich Gefangene zuerst mit Anliegen 

wenden können und die von den Gefangenen angesprochen werden, das Vor-

gehen der Anstalt zu begründen (Otto 2001: 226). Sie müssen – auf Basis womög-

lich eigenen nur begrenzten Verständnisses – Gefangenen erklären, warum be-

stimmte Maßnahmen angeordnet und andere verwehrt werden (Rotthaus 1994: 

253). Sie sind es auch, die mit Ärger und Frustration von Gefangenen über diese 

Entscheidungen direkt konfrontiert sind, die nicht auf ihrer Ebene getroffen wurden 

(Sieverts 1929: 73). 

- Die in der Hierarchie weiter oben Stehenden ordnen dagegen Maßnahmen an, 

werden aber seltener in die Situation kommen, die Durchführung mit anzusehen 

oder direkt daran teilzunehmen. Das kann es für sie sehr erleichtern, sich nicht ver-

antwortlich fühlen zu müssen.  

Die hierarchische Struktur innerhalb der Gesamtgruppe der Vollzugsbediensteten führt 

zu einem Maximum an Macht in der Spitzenposition (vgl. Spark/Bottoms u.a. 1996: 

136). Der Anstaltsleitung besitzt Machtvollkommenheit in verschiedenen Bereichen; 

                                                
115 Zimbardo hat in einem Interview darauf hingewiesen, dass solche Distanz – und die damit 
verknüpfte diffuse Verantwortungsstruktur – eine wichtige Bedingung dafür sein kann, dass 
Menschen sich auf Handlungen einlassen, die sie sonst für unmöglich halten würden und die 
dem eigenen Selbstbild widersprechen (Goodman 2008). 
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neben der Aufgabe, eine große Institution mit verschiedensten Aufgabenbereichen und 

Interessengruppen nach ökonomischen und Managementvorgaben zu verwalten, gibt 

es den Bereich der Entscheidungen über Gefangenen, die – abgesehen von der gene-

rellen Verantwortung der Anstaltsleitung für den Vollzug (§ 156 Abs. 2 StVollzG) – von 

der Anhörung ihrer Anliegen (§ 108 StVollzG) bis zur Entscheidung über Sanktionie-

rung reicht (vgl. § 105 StVollzG zur Disziplinarbefugnis und AK StVollz-Feest/Walter 

2012: § 156 Rz. 10 zur Entscheidungskompetenz der Anstaltsleitung im Hinblick auf 

Strafanzeigen gegen Gefangene nach Vorkommnissen in der Haft). Ein solches Aus-

maß an Machtbefugnis ist in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht leicht wieder-

zufinden (vgl. Spark/Bottoms u.a. 1996: 135 ff. zu der vergleichbaren Situation im briti-

schen Strafvollzug). Die Stelle vermittelt ihren Inhabern so – allein schon im Vergleich 

mit Machtbefugnissen ansonsten ähnlicher beruflicher Positionen – eindringlich das 

Besondere ihrer Rolle. In vielfältigen beruflichen Alltagspraktiken können sie die eigene 

Bedeutung immer wieder neu erfahren. 

Die beschriebene Hierarchie kann nahelegen, dass Bedienstete im Strafvollzug, je 

höher sie in der Hierarchie stehen, umso mehr von den Steigerungen des Selbstver-

trauens profitieren können, die Arnold (2005: 413) – neben anderen, keineswegs ver-

gleichbar positiven Wirkungen – als grundsätzlich kennzeichnend für die Arbeit im 

Gefängnis beschreibt. Unterhalb der Leitungsebene führt die Hierarchisierung zu einer 

nach unten hin immer weiter abnehmenden Machtvollkommenheit. Gerade der Kon-

trast mit der ungewöhnlich großen Macht an der Anstaltsspitze kann hier das Selbstbild 

unterer Hierarchieebenen negativ betreffen.116 Die Fachdienste haben im Rahmen ihrer 

fachlichen Tätigkeit zwar Freiräume und unterliegen keinen fachlichen Weisungen der 

Anstaltsleitung (vgl. Schultz 2003: 23 ff.; AK StVollz-Huchting/Majuntke 2012: vor § 71 

Rz. 23). Sie können sich aber mit dem Anspruch einer Anstalt konfrontiert sehen, im 

Zweifel fachliche Überlegungen gegenüber Interessen der Sicherheit und Ordnung zu-

rückzustellen (vgl. AK StVollz-Huchting/Majuntke 2012: vor § 71 Rz. 23). Gerade die im 

Sozialdienst tätigen Bediensteten erleben dadurch einen Rollenkonflikt zwischen einer 

fachlich motiviert klientenzentrierten, womöglich parteiischen Haltung zu Gefangenen 

und dem Anspruch, als Bedienstete der Justizvollzugsanstalt gleichzeitig Instanz der 

Kontrolle bleiben zu sollen; sie können Gefangenen unter diesen Bedingungen gerade 

                                                
116 Unabhängig von der eigentlichen Arbeitssituation mit Gefangenen überwiegen in der 
Untersuchung von Lehmann/Greve (2006: 135) die Klagen von Bediensteten über die Rahmen-
situation ihrer Arbeit im Sinne von Möglichkeiten der Beförderung und insbesondere im Sinne 
positiv wertschätzender Beziehungen zu Vorgesetzten. Ähnliche Quellen von Unzufriedenheit 
finden sich in den Jahresberichten des nordrhein-westfälischen Ombudsmanns für den Justiz-
vollzug (Söhnchen 2008, Söhnchen 2009, Söhnchen 2010). 
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kein Angebot einer Vertrauensbeziehung machen (vgl. Schultz 2003: 24 f.; AK StVollz-

Huchting/Majuntke 2012: vor § 71 Rz. 24 f.).117 

 

1.2.4.3 Bedienstete als belastete Gruppe 

In den letzten Jahren haben sich Untersuchungen mit Belastungen von Bediensteten 

durch ihre Arbeit im Justizvollzug beschäftigt. Bedienstete gerade aus dem Allgemei-

nen Vollzugsdienst beschreiben sich häufig unzufrieden mit ihrer Arbeit (Dolde 1995; 

Lehmann/Greve 2006). Sie nennen als Hintergrund ihrer Unzufriedenheit so unter-

schiedliche Hintergründe wie allgemeine Frustration, überdurchschnittliche Arbeitsbela-

stung bei zu geringer Entlohnung, einen "Rollenkonflikt", unzureichende Unterstützung 

der Anstaltsleitung und Störungen der Kommunikationen mit anderen Bediensteten-

gruppen und hierarchischen Ebenen (Bögemann 2003; Lehmann/Greve 2006). Ver-

schiedene Bedingungen werden für die Belastungen von Bediensteten verantwortlich 

gemacht: 

- Die Sorge um Gewalt und riskante Situationen: In einer Untersuchung von Schaar-

schmidt (2003: 21) beschreiben die befragten Bediensteten Situationen als am 

deutlichsten belastend, in denen Gefangene gegenüber Bediensteten Gewalt an-

wenden oder sonstwie aggressiv agieren. Dabei wurde Belastung umso markanter 

erlebt, je mehr die Befragten im Umgang mit beruflichen Anforderungen ein Risiko-

muster von Verhaltensweisen ausgeprägt hatten (Schaarschmidt 2003: 22). Muth-

ny/Brands u.a. (2008) fanden ebenfalls für Bedienstete die am höchsten erlebte 

Belastung durch Situationen direkter Angriffe und direkter Gefahr für das eigene 

Leben; die Befragten berichteten zusätzlich von Belastung durch Bedrohung von 

Angehörigen und durch das Erleben von Gewalt auch unter Gefangenen. Noch 

etliche Jahre nach einer Geiselnahme durch Gefangene erinnerten sich Bedienste-

te aus dem Strafvollzug daran in einer Fernsehdiskussion als "Traumatisierung", 

die anhaltende Sorgen auslöste (vgl. Maischberger 2011). 

- Der Mangel an materiellen Ressourcen: Als besonders kritische Bedingung wird 

seit Jahren eine zu geringe Personalausstattung genannt, durch die Bedienstete 

immer weniger Zeit für den Kontakt mit Gefangenen und für die Begleitung und 

Unterstützung resozialisierender Maßnahmen finden und immer mehr durch Aufga-

ben von Verwaltung und Sicherung beansprucht sind (Rotthaus 1994; Leyendecker 

2002; Schaarschmidt 2003; Nitsch 2006). Damit in Zusammenhang steht die Wahr-

                                                
117 Naturgemäß nehmen Gefangene die Ambivalenz dieses Hilfeangebotes des Sozialdienstes 
wahr. Sie haben dann die Wahl, diesem Angebot von vornherein zu misstrauen und ihm 
auszuweichen (Krucsay 2007: 12) oder aber sich auf das Beziehungsangebot einzulassen und 
die damit verknüpften Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Strukturell naheliegend wäre auch, 
dass Gefangene das Beziehungsangebot instrumentell aufnehmen, es je nach eigenen 
Interessen funktionalisieren und dabei Bedienstete auch zu manipulieren versuchen. 
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nehmung wachsender Anforderungen durch die Zahl der Gefangenen, durch neue 

Angebotsstrukturen für Gruppen von Gefangenen und vor allem durch die wach-

sende Zahl von Gefangenen, die durch Herkunft und weitere persönliche Voraus-

setzungen besondere Anforderungen stellen und – nach Eindruck von Bedien-

steten – besonders häufig Konflikte in den Strafvollzug bringen (Lehmann/Greve 

2006; Söhnchen März 2010). Solche Aufgaben scheinen aus Sicht vieler Bedien-

steter mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen nicht zu bewäl-

tigen. Dabei dürfte zusätzlich eine Rolle spielen, dass ein überaus breit angelegtes 

und wenig überschaubares System haftinterner Regeln die Wahrscheinlichkeit von 

Übertretung durch Gefangene sehr wahrscheinlich macht und eigentlich ständige 

Reaktionen erfordern würde; solche prompten Reaktionen sind aber weder zu 

leisten, noch können sie aus Sicht von Bediensteten ganz sinnvoll sein, wenn damit 

nur weitere, später noch einmal komplexer regelungsbedürftige Konflikte heraufbe-

schworen werden (Sparks/Bottoms u.a. 1996: 151). Wenn Bedienstete in der Folge 

Regelübertretungen immer wieder ignorieren und damit sowohl gegen eigene 

Überzeugungen als auch gegen an sich bekannte Pflichten verstoßen, muss das 

zu Unzufriedenheit und Hilflosigkeit beitragen. Es kann für sie der Eindruck entste-

hen, keinerlei Kontrolle mehr über die eigene Arbeit zu haben und stattdessen von 

Gefangenen manipuliert zu werden. 

- Die Mehrfachaufgabe: Gleichzeitig für Gefangene sorgen zu sollen und für die Si-

cherheit und Ordnung des Vollzugs verantwortlich zu sein ist als eine strukturell 

ständig präsente hohe Belastung der Bediensteten einzuschätzen (Bögemann 

2003: 29). Die Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes erscheinen mit 

Sicherungsaufgaben oft schon ausreichend ausgelastet (Kaiser/Schöch 2002: § 11 

Rz. 16). Hinzu kommt die Anforderung, zwischen beiden Aufgabenbereichen 

ständig wechseln zu sollen. Bedienstete können dadurch keine Situation mit Gefan-

genen nur unter einem der beiden Aspekte sehen, dürfen sich grundsätzlich in kei-

ner Situation mit Gefangenen vollkommen sicher fühlen, müssen ständig neu 

entscheiden, ob sie eine Situation als sicherheitsrelevant einschätzen sollen oder 

als Situation der Fürsorge interpretieren (Snacken 2005: 318). Jede Arbeitssituati-

on beinhaltet damit Misstrauen, kann jederzeit in eine Gefahrensituation umkip-

pen.118 Das lässt ein ständiges Stressempfinden, auch mit entsprechenden 

körperlichen Korrelaten erwarten (vgl. hierzu die Untersuchung von Schaarschmidt 

2003, der eine Verknüpfung fand von Verhaltensstrategien von Bediensteten mit 

Stressbelastung und erhöhten Gesundheitsbelastungen). Bedienstete können unter 

                                                
118 Dabei geht es keineswegs nur um direkte Gefahren für die eigene Person. Erheblicher 
Leidensdruck entsteht für Bediensteten vielmehr auch durch suizidale Handlungen von 
Gefangenen oder Brände in der Haft (Lehmann/Weiß u.a. 2007: 179). 
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diesen Bedingungen Maßnahmen, die eine Liberalisierung der Haftbedingungen 

mit sich bringen, auch dann nur eingeschränkt begrüßen, wenn sie sie dem Zweck 

nach durchaus gutheißen könnten, denn sie müssen darin immer auch den potenti-

ellen Verlust an Kontrolle sehen (Lehmann/Greve 2003: 11).119 Reformen im Straf-

vollzug bzw. einen Diskurs, der Reformen und Veränderungen zu erstrebenswerten 

Zielen macht, erleben sie damit auch als Beeinträchtigung von Kontrollüberzeugun-

gen und Bedrohung der eigenen Sicherheit (vgl. Lehmann/Greve 2003: 22).  

- Die Nähe zu den Gefangenen: Bedienstete des Allgemeinen Vollzugsdienstes ar-

beiten im Gefängnis in enger Gemeinschaft mit den Inhaftierten. Sie teilen damit in 

gewissem Umfang den unsicheren Status des Gefängnisses, das "gleichzeitig 

draußen und drinnen" ist (Liebling 2005: 462), einerseits zur Gesellschaft gehört 

und andererseits den Ausschluss von ihr markiert. Sie sind in Gefahr, in die 

gesellschaftliche Marginalisierung einbezogen zu werden, wenn die Enge des Kon-

taktes zu Gefangenen als Form der Kontaminierung wahrgenommen wird und sie 

einer "sekundären Diskrimination" aussetzt (Wagner 1985: 119). Erst recht könnten 

Zeichen freundschaftlicher Beziehungsformen, die bei den oft über Jahre bestehen-

den Beziehungen zwischen Gefangenen und Bediensteten nie völlig ausbleiben 

können (Weis 1988: 243), als unakzeptable Zeichen von Zustimmung zu einer Tat 

gedeutet werden (Wischka 2001: 141). Bei all dem kann nicht ohne Bedeutung 

sein, dass Bedienstete zwar Anstrengungen unternehmen, sich von Gefangenen 

abzugrenzen, dass beide Gruppen aber tatsächlich immer wieder als einander 

kulturell und sozial nah wahrgenommen werden (Maeder 1995: 161 f. und Liebling 

2000: 338 m.w.N.).  

Bedienstete befinden sich auf diese Weise durch ihre Berufsrolle in einer dauerhaft 

sozial und im Selbstbild destabilisierten Position. Sie sehen sich dafür weder durch 

materielle Zuwendung ausreichend entlohnt,120 noch haben sie eine ausreichende 

Kompensation über ihren Status wenigstens innerhalb des Vollzugs – eher erleben 

sie sich von Gefangenen selbst negativ stereotypisiert (Hohmeier 1973: 79 f.) und 

von Vorgesetzten "gemobbt" und vermissen berufliche Aufstiegsperspektiven 

(Söhnchen 2008, Söhnchen 2009). Bedienstete erleben sich auf einer unteren 

Stufe des Justizsystems (Coyle 2002: 81). 

- Die Moral des Strafvollzugs: Müller-Dietz (1994: 29 f.) hat schon vor längerer Zeit 

darauf aufmerksam gemacht, dass die Beachtung der Menschenwürde im Strafvoll-

zug etwas ist, das nicht nur Gefangene, sondern auch Bedienstete in ihrem Selbst-

                                                
119 Vgl. auch Coyle (2002: 81) zu dem Eindruck von Bediensteten im Stationsdienst, sehr viel 
realistischer als Bedienstete der Gefängnisverwaltung einschätzen zu können, welche Risiken 
mit Gefangenen eingegangen werden können und welche nicht. 
120 Vgl. Darstellungen und Positionen des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschland 
o.J., www.bsbd.de/positionen.htm [zuletzt geprüft am 08.12.2011]. 
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wert betrifft. Liebling (2005) identifiziert moralische und Legitimationsprobleme ins-

gesamt als Hintergrund von Unzufriedenheit bei Bediensteten. Sie sieht einen ge-

sellschaftlichen121 Mangel an wertschätzender Unterstützung eines Strafvollzugs, 

der sich auf positive Werte stützt (Liebling 2005: XIX), thematisiert aber auch, im 

Anschluss an Sparks, das weiterhin ungelöste grundsätzliche Legitimationsproblem 

des Gefängnisses als eines autokratischen Fremdkörpers in einer demokratischen 

Gesellschaft (Liebling 2005: 472), der Menschen gegen ihren Willen die Freiheit 

entzieht (Liebling 2005: 462). Sie sieht die Bediensteten als Leidtragende dieses 

Legitimationsproblems, denn sie müssen die moralisch inkonsistente Position des 

Staates den Gefangenen gegenüber vertreten, ohne sich uneingeschränkt mit 

dieser Position identifizieren zu können. Bedienstete sollen Gefangenen gegenüber 

einen Resozialisierungsanspruch vertreten, dessen Einlösung – wie sie selbst nur 

zu genau wissen – im Strafvollzug höchst unwahrscheinlich ist. Liebling (2005: 

461 ff.) sieht dringenden Bedarf, Bedienstete durch die Rekonstruktion einer konsi-

stenten moralischen Haltung des gesamten Strafvollzugs in ihrer moralischen 

Glaubwürdigkeit gegenüber Gefangenen zu stabilisieren. Nur auf Grundlage einer 

moralisch vertretbaren Behandlung von Gefangenen hält sie es für realistisch, an 

Gefangene Ansprüche an Kooperation und Veränderung zu stellen (Liebling 2005: 

461). Ebenfalls nur auf Grundlage solcher Konsistenz kann sie sich eine zufriedene 

Haltung der Bediensteten vorstellen.  

 

Die beschriebenen Belastungen auf Seiten der Bediensteten lassen einen Zusammen-

hang zwischen Überforderung und Konflikten erkennen. Die Belastungen haben den 

Charakter von Überforderung, insofern sie strukturell im Strafvollzug nicht abgebaut 

werden können. Es gibt keine systematische Berücksichtigung der emotionalen Reakti-

onen und Belastungen von Bediensteten. Bedienstete, zumal Bedienstete im Allgemei-

nen Vollzugsdienst, werden nicht als Personen wahrgenommen, die Gefühle ent-

wickeln. Es gibt daher auch keine expliziten Steuerungsinstrumente, mit der die Institu-

tion auf die tatsächlich vorkommenden Belastungen reagieren kann (AK StVollz-

Lesting/Stöver 2012: vor § 56 Rz. 17). 

Im Einzelnen scheint von besonderer Bedeutung, dass die Arbeit im Strafvollzug sich 

für Bedienstete, je enger sie dabei in Kontakt mit Gefangenen stehen, als Quelle der 

persönlichen Verunsicherung erweist. Durchaus vergleichbar den Ängsten, die für die 

Gefangenen beschrieben worden sind, erleben sie den Kontakt als physische Bedro-

hung und als bedrohliche Destabilisierung des Selbstbildes. Simmel (1992: 312) weist 

daraufhin, dass eine Konfliktkonstellation zwischen zwei Parteien umso tiefgreifender 
                                                
121 Liebling (2005: XIX) unterscheidet hier zwischen der Haltung der Öffentlichkeit ("public") und 
einer politischen Haltung ("political"). 
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erlebt und ausgelebt wird, je näher sich die Betroffenen eigentlich sind. Als zusätzlich 

belastend stellt sich dabei dar, dass Bedienstete sich nicht leicht auf eine entlastende 

moralische Legitimation zurückziehen können, weil sie nur zu genau die Schwächen 

der eigenen moralischen Position kennen. Sie erleben ihre gesamte berufliche Situati-

on als unzureichend abgesicherte Balance verschiedener moralisch konnotierter Anfor-

derungen (vgl. Liebling 2005: 460 f.).  

Auf den ersten Blick machen die beschriebenen Überforderungen es wahrscheinlich, 

dass Bedienstete im Umgang mit Konflikten auf Strategien der Abwehr und der Absi-

cherung setzen. Der begriffliche Kontext "Sicherheit und Ordnung" spielt dann auch 

unter dieser Perspektive eine wesentliche Rolle als Kriterium für Entscheidungen der 

Justizvollzugsanstalt bzw. einzelner Bediensteter (Bergmann 2003: 207). Bedienstete 

werden Zweifel an ihrem Verhalten, auch an ihrer Machtposition als kritische weitere 

Destabilisierung erleben und als unangemessenen Zugriff auf ihren Kompetenzbereich 

zurückweisen.122 Ohnehin ist die Strategieentscheidung für größtmögliche Sicherheit 

durch die Regelungssysteme des Strafvollzuges vorgebahnt (vgl. Wagner 1985: 72; 

Müller-Dietz 1994: 31 f.; Schultz 2003) und wird durch ein sozio-kulturelles Klima 

unterstützt, in dem kaum je Effekte mangelnder Resozialisierung, wohl aber Effekte 

mangelnder Sicherung skandalisiert werden (Neubacher 2008: 7). Bedienstete können 

beim Rückzug auf das Sicherungsargument daher darauf vertrauen, nicht zusätzlich 

angreifbar zu werden oder unter Rechtfertigungsdruck zu geraten. Es ergibt sich 

daraus ein relativ hohes Maß an Vorhersagbarkeit für Konfliktausgänge; auch Gefan-

gene können abschätzen, was voraussichtlich als Sicherheitsrisiko eingeschätzt wird. 

Für Alltagssituationen des Strafvollzugs erhöhen solche Strategien von Bediensteten 

dennoch die Unsicherheit von Gefangenen, da sie mit einer hohen Kontrolldichte und 

mit geringen privaten Freiräumen auskommen müssen. Als ungünstig erweist sich zu-

dem, dass Maßnahmen unter dem Aspekt der Sicherung, gerade wenn sie als unhin-

terfragbar notwendig gelten, breiten Raum öffnen für ein Agieren mit sekundären Mo-

tiven. Auch aggressive Impulse gegen Gefangene lassen sich mit kontrollierenden Ak-

tivitäten – seien sie mit direktem körperlichem Zugriff verbunden oder nur mit Eingriffen 

in die Privatsphäre – leicht verknüpfen (vgl. Wagner 1985: 121). 

Schaarschmidt (2003) hat in seiner Befragung von Bediensteten sowohl zwei adaptive 

als auch zwei maladaptive, als Risikomuster beschriebene Strategien der Reaktion auf 

                                                
122 Vgl. Rotthaus (1985: 333) zu der ablehnenden Haltung von Anstaltsleitern gegenüber einem 
richterlichen Eingriff in Angelegenheiten innerhalb der Vollzugsanstalt. Insgesamt lässt sich, 
was unter dem Phänomen "Renitenz" als Verhalten von Justizvollzugsanstalten bekannt 
geworden ist, nicht zuletzt als Dokumentation von Macht verstehen (vgl. Kamann 1991: 172 f.), 
hat dabei aber durch die Vehemenz dieser Demonstration immer auch Aspekte einer 
Selbstvergewisserung. 
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die beruflichen Anforderungen gefunden.123 Folgt man seiner Untersuchung, so ist von 

einer beträchtlichen Anzahl von Bediensteten auszugehen, die sich in 

Konfliktsituationen und möglichen Konfliktsituationen mit Gefangenen überdurch-

schnittlich bedroht erleben, bei denen gleichzeitig ohnehin schon ein hoher Anteil ne-

gativer Emotionen mit ihrer Arbeitssituation verknüpft ist, und die über keine erprobten 

Strategien aktiv-konstruktiver Problembewältigung verfügen. Solche Voraussetzungen 

lassen erwarten, dass Konflikte leicht emotional beladen werden, ohne dass dies bei 

der Konfliktbearbeitung zum Thema gemacht werden kann. Die Voraussetzungen 

lassen auch erwarten, dass Bedienstete Strategien wählen, die wenig zusätzliches 

Risiko und ein möglichst hohes Maß an Sicherheit versprechen. Liebling (2001: 477) 

fand – aus einer anderen Perspektive untersuchend – zwei Gruppen von Verhaltens-

strategien im Umgang mit den beruflichen Anforderungen. Während eine Gruppe von 

Bediensteten durch höchstmögliche Orientierung an dem verfügbaren Regelwerk den 

beschriebenen Unsicherheiten auszuweichen sucht, findet sich eine andere Gruppe, 

die mit mehr Mut zum Risiko situationsabhängige Lösungen sucht. Nach Lieblings Un-

tersuchung ist die Gruppe von Bediensteten größer, die in ihrem Verhalten einem sol-

chen "Verhandlungsmodell" folgt, das nicht strikt an geltenden Regeln orientiert ist 

(Liebling 2001: 477). Dies Verhaltensmodell bietet einerseits die Chance auf mehr Fle-

xibilität, mehr Orientierung an tatsächlichen Bedürfnissen aller Beteiligten und auf wo-

möglich breitere Unterstützung der Entwicklung von Gefangenen. Andererseits sind 

Verhaltensstrukturen dieser Art allerdings auch offen für subjektive, schlecht kontrollier-

bare Einschätzungen und Bewertungen. Es liegt dann nahe, dass die Behandlung von 

Gefangenen auch persönlichen Werthaltungen oder Sympathien folgt (vgl. Liebling 

2000: 349). Die Vorhersagbarkeit des Verhaltens von Bediensteten ist damit aus Sicht 

von Gefangenen geringer und die dadurch erlebbare Situationskontrolle niedrig. Gefan-
                                                
123 Die mit 33,5 % größte Gruppe der Befragten war einem Verhaltensmuster "S" zuzuordnen, 
einem Muster, das mit geringer "Bedeutsamkeit der Arbeit", geringem "beruflichen Ehrgeiz", 
wenig "Verausgabungsbereitschaft" und geringem "Perfektionsstreben" beschrieben wird; ohne 
dass die betreffenden Bediensteten in ihrem Berufsverhalten resigniert scheinen, sind sie doch 
wenig engagiert und erleben ihren Beruf nicht als wesentlichen Anteil des eigenen Lebens 
(Schaarschmidt 2003: 10 f.). Wesentlicher Aspekt dieses Musters ist die Fähigkeit, sich von den 
Inhalten der eigenen beruflichen Arbeit distanzieren zu können (Schaarschmidt 2003: 15). 
Etwas mehr als ein Viertel der Befragten – 28 % – ist einem Muster "G" zuzuordnen, das als 
"gesundheitsfördernd" bezeichnet wird, weil es sowohl hohes Engagement als auch hohe 
Fähigkeit zur Distanzierung von der beruflichen Anforderung beinhaltet (Schaarschmidt 2003: 
10). Insgesamt 38,5 % der Befragten ließen sich zwei Risikoverhaltensgruppen zuordnen, von 
denen die eine als "übersteigertes Arbeitsengagement" in Verbindung mit "negativen 
Emotionen" und die andere mit einem resignativen Schwerpunkt beschrieben ist und mit wenig 
Kompetenz, Probleme aktiv zu bewältigen (Schaarschmidt 2003: 12). Beide Risikomuster 
korrelieren mit erhöht bekundeten gesundheitlichen Belastungen der Befragten, wobei das im 
resignativen Risikomuster besonders auffällt (Schaarschmidt 2003: 16). In beiden Mustern 
gelingt es den Betroffenen nicht mehr, eigentlich außerhalb des Vollzugsdienstes vorhandene 
(Freizeit-)Ressourcen zur Entspannung und Erholung zu nutzen (Schaarschmidt 2003: 19). Die 
Gruppe der Bediensteten mit Risikomustern erlebt gefährliche und potentiell gefährliche 
Situationen mit Gefangenen überdurchschnittlich belastend (Schaarschmidt 2003: 22). 
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gene müssen zudem eine mehr oder weniger distanzierte Form der Behandlung unmit-

telbar der eigenen Person attribuieren, erleben sich dadurch persönlich mehr oder we-

niger wertgeschätzt. Konflikte haben dadurch eine hohe Wahrscheinlichkeit, affektiv 

aufgeladen zu werden und damit relativ schnell auch zu eskalieren. 

 

1.2.4.4 Bedienstete und Gefangene – Wechselwirkungen 

Wenn die Beziehung zwischen Gefangenen und Bediensteten letztlich ausmacht, was 

das Gefängnis ist (Liebling 2005: XIX), so lässt sich annehmen, dass Gefangene am 

beruflichen Handeln der Bediensteten deren Einstellungen und Normen in Bezug auf 

Gefangene ablesen können (diese Annahme formulieren Lehmann/Greve 2003: 29).124 

Die Einstellungen von Gefangenen und Bediensteten zueinander und die Einstellungen 

von Bediensteten zu ihren beruflichen Aufgaben konstruieren sich im wechselseitigen 

Kontakt miteinander.  

 

Das Bild der Gefangenen, über das Bedienstete berichten, ist ein deutlich defizitäres. 

Gefangene sind aus Sicht der Bediensteten gekennzeichnet durch Abhängigkeit und 

durch Kriminalität (Wagner 1985: 120); beide Merkmale werden im Sinne von Persön-

lichkeitszügen geschildert und nicht im Sinne vorübergehender oder gewählter oder 

womöglich durch die Haftsituation selbst generierter Verhaltensstrukturen.125 In der 

älteren Untersuchung von Hohmeier (1973: 52 ff.) finden sich weitere, an Sekundärtu-

genden orientierte Sichtweisen auf Gefangene, etwa grundsätzliche Annahmen zu 

mangelnder Sauberkeit, mangelndem Arbeitswillen (und damit zur Bedeutung von Ar-

beit für Resozialisierung). Bachhiesl (2006: 157) berichtet über feindselig-punitive Ein-

stellungen aus den 20er Jahren. Für Großbritannien lassen sich entsprechende Ein-

stellungen gegenüber Gefangenen bis heute zeigen; sie führten dort zu ausdrücklichen 

Kampagnen gegen eine Verbesserung der Lebenssituation von Gefangenen 

(Shefer/Liebling 2008: 271). Gefangene können von Bediensteten als in vieler Hinsicht 

schwierige, potentiell gefährliche Personen gesehen werden, sodass der Umgang mit 

                                                
124 Die Vielzahl möglicher Alltagsinteraktionen zwischen Gefangenen und Bediensteten des All-
gemeinen Vollzugsdienstes lässt annehmen, dass eine Kodifizierung von Regeln für solche All-
tagssituationen nicht realistisch ist. Die DVollzO verhält sich dazu entsprechend allgemein, 
wenn sie in § 10 lediglich die "im bürgerlichen Leben üblichen Anreden" für Gefangene an-
mahnt. Ähnlich vage Äußerungen von Bediensteten selbst fanden Sparks/Bottoms u.a. (1996: 
143) über je eigene Wertmaßstäbe im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit 
Gefangenen. Ansichten in verschiedenen Anstalten darüber, welche Kontaktnähe z.B. zwischen 
Bediensteten und Gefangenen angemessen ist, unterschieden sich deutlich (Sparks/Bottoms 
u.a. 1996: 146). 
125 Zu berücksichtigen ist dafür, dass Bedienstete gerade im Allgemeinen Vollzugsdienst wenig 
Zugang zu Informationen über einen Resozialisierungsverlauf und ggf. -erfolg haben. Sie kön-
nen leicht zu dem Eindruck gelangen, dass ihre resozialisierenden Bemühungen keinen Erfolg 
haben, weil sie erleben, dass Gefangene immer wieder in den Vollzug zurückkehren (vgl. Dolde 
1995: 50). Die Vergleichsgruppe der Gefangenen, die auf Dauer nicht mehr verurteilt werden, 
können sie nicht gleichermaßen leicht in ihre unwillkürliche Bewertung einbeziehen. 
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ihnen ein hohes Maß an Vorsicht und Misstrauen erfordert; Bedienstete können 

Verhalten von Gefangenen als grundsätzlich gegen Bedienstete und gegen Resoziali-

sierungsbemühungen gerichtet wahrnehmen (Otto 2001: 219). Die (auch rein sprach-

liche) Verständigung mit Gefangenen und die ständige Möglichkeit drohender Aggres-

sion sind aus Sicht von Bediensteten im Allgemeinen Vollzugsdienste die wesentlichen 

Belastungen im Umgang mit Gefangenen (Lehmann/Greve 2006: 71).126 

 

Für die Sicht der Bediensteten auf die eigenen Aufgaben gibt es unterschiedliche Be-

funde. Bedienstete des Allgemeinen Vollzugsdienstes haben sich selbst im Kontakt mit 

Gefangenen mindestens früher in der Rolle eines Vorbildes (Hohmeier 1973: 55), je-

denfalls aber in der Rolle einer vorgesetzten Stelle gesehen (Kamann 1993: 21). Die 

Veränderungen im Haftalltag durch die Reformen des Strafvollzugs haben dieses 

Rollenbild aufgebrochen, setzen Bedienstete offener Kritik von Gefangenen aus (Rott-

haus 1994: 250). Das hat vor allem von der Generation von Bediensteten, die noch vor 

der Einführung des Strafvollzugsgesetzes in den Justizdienst traten, drastische Verän-

derungen des eigenen Rollenbildes, mindestens aber des eigenen Verhaltensrepertoi-

res gefordert. Nach der Untersuchung von Franze (2001: 188) stehen für Bedienstete 

"Sicherheit und Kontrolle" in der Bedeutung knapp hinter "Betreuung". Bedienstete im 

Allgemeinen Vollzugsdienst schätzen die beruflichen Anforderungen an ihre soziale 

Kompetenz überwiegend als hoch ein (sowohl Fertigkeiten wie Geduld und Einfühlung 

als auch Durchsetzungsfähigkeit; vgl. Lehmann/Greve 2006: 46). Dünkel (2009a: 61 f.) 

berichtet aus einer neueren ländervergleichenden Untersuchung, dass Bedienstete 

überwiegend ihren Eindruck äußern, der Resozialisierungsgedanke finde in der Praxis 

des Strafvollzugs weniger Raum als von ihnen für günstig gehalten und der 

Sicherungsgedanke werde demgegenüber zu sehr betont. Lehmann/Greve (2006: 136) 

gehen auch davon aus, dass Bedienstete interessiert sind, an 

Resozialisierungsaufgaben beteiligt zu werden; sie sehen, soweit sich diese 

Beteiligung verwirklichen lässt, ausdrücklich positive Effekte für Selbstwertwahrneh-

mung und Einstellung der Bediensteten zu ihrer Arbeit. Kaiser/Schöch (2002: § 11 

Rz. 16) sehen dagegen bei den Bediensteten ein überwiegend an den Sicherheitsauf-

gaben orientiertes Rollenbild. Dünkel (2009b: 75) fand in seiner international verglei-

chenden Befragung auch, dass Bedienstete im ostdeutschen Strafvollzug die Bedeu-

tung des Aufgabenbereichs "Schutz der Allgemeinheit" höher ansetzen als die Bedeu-

tung der Aufgabe der "Resozialisierung".  

                                                
126 Das könnte verstehen lassen, wenn umgekehrt bei King (2005: 135) für Bedienstete in 
Hochsicherheitsgefängnissen mit dem von ihnen dort erlebten größeren Sicherheitsgefühl ver-
ringerte Stresswerte berichtet werden. 
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Der Kontakt mit Gefangenen bleibt aber auch unter den veränderten Bedingungen der 

Strafvollzugsreform durchweg unter einem Vorbehalt. Zuviel Nähe ist nicht erwünscht 

(Klocke 2004: 174; Neubacher 2008: 13). Vorsichtsmaßnahmen für den Kontakt sind in 

Form der "Verkehrsbeschränkungen" des DSVollz an prominenter Stelle dargestellt 

(DSVollz § 2). Kontakt und Kommunikation mit Gefangenen sollen grundsätzlich dem 

Vollzugsziel dienen oder aber dem Informationsgewinn und damit Sicherheitsinteres-

sen; freie Kommunikation darüber hinaus wird selten beobachtet (vgl. Klocke 2004). 

Kommunikation und Interaktion zwischen Bediensteten und Gefangenen sind so immer 

auch Instrument und Darstellung einer Herrschaftsbeziehung im Rahmen einer Institu-

tion mit totalen Zügen (Maeder 1995). Bedienstete kommunizieren ihre Erwartungen an 

Verhalten von Gefangenen (insbesondere: Anerkennen der Autoritätsstrukturen und 

Kooperation; Liebling 2000: 342 f.). In der Interaktion mit den Gefangenen reproduzie-

ren die Bediensteten – durchaus gemeinsam mit den Gefangenen – die Konstruktion 

der damit verknüpften Beziehungs- und Rollendefinitionen (Schneider 1994). 

Bedienstete können im Kontakt mit Gefangenen allerdings an vielen Stellen 

Ambivalenzen wahrnehmen, die ihr Selbstbild und ihr Bild der Gefangenen in Frage 

stellen. Bedienstete erleben, dass Gefangene von ihnen respektiert werden wollen 

(Sievert 1929: 75), sehen selbst Gefangene aber nicht notwendig als Personen, die 

Respekt verdienen, und erleben sich nicht regelmäßig von Gefangenen respektiert. 

Bedienstete erleben im Kontakt mit den Gefangenen vielmehr alle Arten von Ein-

schränkungen durch "Ärgernisse" (Fragen des Umgangstons), ernsthafte Belastungen 

(Suizid) und potentiell bedrohliche Situationen (Gefangene mangels Sprachkenntnis 

nicht verstehen können) (Lehmann/Greve 2003: 26). Sie müssen zudem in ihren ver-

sorgenden Tätigkeiten für Gefangene erleben, dass sie den Kontakt nicht in gewünsch-

tem Maße aktiv strukturieren können, sondern von Gefangenen zu einer Versorgung 

"angefordert" werden. Sie sehen sich dann in eine passiv kontrollierte Position gegen-

über dem Gefangenen gedrängt, der ihre Dienste, etwa beim Gang zur Dusche, in An-

spruch nimmt. Wagner (1985: 119) weist darauf hin, dass solche Situationsrahmungen 

deutlich auf das Selbstbild der Bediensteten zurückwirken. Insgesamt ist ihre Autorität 

und soziale Rolle im Kontakt mit Gefangenen immer potentiell in Gefahr, nicht zuletzt 

durch die Sorge vor tätlichen Angriffen127 (Hohmeier 1973: 43; Müller-Dietz 2004: 259). 

Bedienstete können sich trotz ihrer faktischen Machtposition nie unbegrenzt als "Mäch-

tige" fühlen, da es nicht möglich ist, die tägliche Routine eines Gefängnisses aus-

schließlich durch den – zweifellos möglichen – Einsatz von Gewalt zu bestimmen 

(Sykes 1958,2007: 49). Die Ordnung des Gefängnisses kann vielmehr in der Interpre-

tation Sykes' durch Sparks/Bottoms u.a. (1996: 42) immer nur eine "verhandelte" sein, 

                                                
127  Vgl. näher zu Häufigkeit und Wirkung solcher Übergriffe Kapitel 1.3.2.2. 
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kann nicht erzwungen werden. Dabei erweist sich die verhandelte Sicherheit von vielen 

Faktoren abhängig, auch von der Einstellung der Bediensteten zur eigenen Arbeit oder 

zu Kollegen (Snacken 2005: 318). 

 

1.2.5 Zwischenergebnis:  

Das Bild der Konflikte im Strafvollzug 

Die Konflikte im Alltag des Strafvollzugs entwickeln sich in einem vielfach verknüpften 

Feld verschiedener Bedingungen und Voraussetzungen.  

- Die Form geschlossener Unterbringung selbst bildet mit dem Autonomieverlust und 

der Deprivation für die Gefangenen Konstanten aus, durch die Konflikte strukturell 

gebahnt werden. 

- Konflikthäufigkeiten und -intensitäten, Konfliktthemen und die Form der Konfliktbe-

arbeitung lassen sich darüber hinaus nicht unabhängig von ihren weiteren kulturell 

und gesellschaftlich geformten Rahmenbedingungen beschreiben und verstehen. 

Wenn Konflikte innerhalb eines Systems auch als Signal für die Schwäche der Ein-

bindung des Systems in seine Umwelt verstanden werden können (Luhmann 

2002), so verweisen Konflikte im Strafvollzug auf die Qualität der Verknüpfungen 

des Systems "Justizvollzugsanstalt" mit der Gesellschaft. Belegungszahlen, Anzahl 

der verfügbaren Bediensteten in einer Justizvollzugsanstalt, kurz die Ressourcen, 

die für die praktische Umsetzung des Vollzugsziels zur Verfügung stehen, erweisen 

sich als Bedingungen, die die Situation im Strafvollzug mit bestimmen und damit 

die Wahrscheinlichkeit, die Inhalte und die Entwicklungen von Konflikten.  

- Persönliche Umstände in der Gruppe der Gefangenen einerseits und der Bedien-

steten andererseits und bei den einzelnen Akteuren eines konkreten Konfliktes 

können zum Verständnis der Entwicklung von Konflikten mit in Betracht gezogen 

werden. Dabei erweist sich, dass unter Gefangenen eine besonders große Gruppe 

von Menschen anzutreffen ist, die durch ihre persönlichen Voraussetzungen (Ge-

sundheit, Sprache, formelle Qualifikationen) besonders schlechte Möglichkeiten 

mitbringen, die einschränkenden Bedingungen der Haftsituation zu bewältigen (an-

haltende Stressbelastung, Verengung des Zugangs zu Informationen, Verzerrung 

überhaupt zugänglicher Wahrnehmungen, systematische Beeinträchtigung des Er-

lebens von Selbstwirksamkeit und Kontrolle und damit Destabilisierung des Selbst-

konzeptes). Aus der Interaktion solcher Voraussetzungen mit den Haftbedingungen 

ergeben sich zusätzliche Einschränkungen für die je individuellen Möglichkeiten, 

Konfliktbereiche konstruktiv anzugehen. 
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Konflikte im Strafvollzug lassen sich, entsprechend den integrativen Ansätzen zur Kon-

fliktentstehung im Strafvollzug (vgl. Sparks/Bottoms u.a. 1996; Snacken 2005), auf 

Grundlage der hier untersuchten Befunde beschreiben als Ergebnis sowohl strukturel-

ler Bedingungen des Strafvollzugs als auch der Voraussetzungen der in der Institution 

Lebenden und Arbeitenden und schließlich der Interaktionen und Rückkopplungen die-

ser Bedingungen. Die Befunde lassen sich damit in das anfangs skizzierte Modell von 

Konfliktentstehungen und -eskalationen einbauen, in dem die Personen mit ihren sub-

jektiven Deutungen ebenso die Entwicklung von Konflikten beeinflussen wie die Re-

geln, Interaktionsstrukturen und Systemumwelten, in denen sie sich bewegen (vgl. 

Kals/Ittner 2008). Als Spezifikum für die Konfliktentwicklung im Strafvollzug lassen sich 

Details festhalten, die eine besonders rasche Eskalation von Konflikten gerade im 

Strafvollzug zur Folge haben können: 

- Konflikte haben für Gefangene im Strafvollzug fast immer direkt und stark 

emotional betreffenden Charakter, können aufgrund ihrer besonderen Lebens-

umstände in der Haft (auch aufgrund ihres begrenzten Zugangs zu Information 

und Kommunikation) schnell als bedrohlich erlebt werden. Für Bedienstete sind 

Konflikte mit Gefangenen dagegen etwas, was sie definitionsgemäß aus-

schließlich professionell betrifft. Der Umgang mit – erwartbar dennoch auch bei 

ihnen vorhandenen – Emotionen (Angst, Ärger, Frustration) wird durch die 

professionelle Rahmung erschwert. Die Wirkung auf die Konfliktentwicklung 

kann übersehen werden.128 

- Konflikte im Strafvollzug sprechen für alle Beteiligten sehr früh ein Gerechtig-

keitsthema an. Gefangene sind für alle Fragen der Gerechtigkeit im Justizvoll-

zug besonders sensibilisiert. Erlebte Ungerechtigkeit wird von Montada (2000) 

als Kernmerkmal für die Beschreibung von Konfliktdynamik und -eskalation ge-

sehen. Jeglicher als ungerecht erlebte Umstand von Haftbedingungen hat so 

besonderes Potential, eine Konflikteskalation von vornherein zu bahnen und 

den Blickwinkel so zu verengen, dass die anderen Seite in ihrem Auftreten und 

Handeln insgesamt als "ungerecht" wahrgenommen wird (vgl. Thiel 2003: 65).  

- Auch Einzelkonflikte zwischen Gefangenen und Justizvollzugsanstalt haben 

durch diese Vorbedingungen eine Tendenz, bereits zum Zeitpunkt ihrer Entste-

hung auf einer Stufe fortgeschrittener Eskalation anzusetzen. Die Einbindung in 

die jeweilige subkulturelle Gruppe erweist sich dabei als zusätzliches Hindernis 

für die Entwicklung flexibler Konfliktstrategien. Auch wenn ein Sachthema an 

sich nicht zwingend Eskalationspotential haben muss, erreicht es doch durch 

                                                
128 Als eskalationsfördernd erscheint hier nicht zuletzt die zusätzlich verletzende affektive 
Asymmetrie, wenn die eine Konfliktseite emotional definitionsgemäß grundsätzlich nicht 
erreichbar ist. 
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die institutionelle Gegenüberstellung von Bediensteten und Gefangenen schnell 

die Eskalationsstufe der Inklusion weiterer Personen und Themen (vgl. Thiel 

2003: 73). Nach dem Eskalationsmodell von Glasl (1980,1999: 236 f.) lassen 

sich Konflikte im Strafvollzug wegen dieser schon vorgegebenen Konfrontati-

onsstellung zweier Gruppen grundsätzlich bereits der zweiten Ebene der Eska-

lation zuordnen. Da mit einem Konflikt schnell alle Lebensbereiche von Gefan-

genen angesprochen sind, lässt sich das Kriterium einer Ausweitung des Kon-

fliktgegenstandes im Strafvollzug ebenfalls öfter unmittelbar beim Einstieg in 

einen Konflikt finden und nicht erst im Verlauf weiterer Eskalation. Eine nächste 

Eskalationsstufe ist schließlich erreicht, wenn die Justizvollzugsanstalt schon 

die Verhandlung mit Gefangenen und erst recht ein Unterliegen in der Sache 

als nicht erträglichen "Investitionsverlust" (Thiel 2003: 74) – hier: Verlust der 

aufgebauten Autoritätsposition (Kamann 1993: 21) – versteht. 

- Konflikte im Strafvollzug zeichnen sich zudem durch von vornherein geringere 

Freiheitsgrade bei der Suche nach Lösungsoptionen aus. Diese Einschränkung 

ergibt sich aus Voraussetzungen der Strafe selbst und aus Bedingungen des 

Strafvollzuges. Die gerichtlich verhängte Strafverbüßung an sich ist nicht 

verhandelbar. Das Leben der Gefangenen ist unter den Bedingungen des Frei-

heitsentzuges in der Haft mit einer solchen Vielzahl von Einschränkungen des 

Alltagsvollzugs verknüpft, dass die Suche nach Lösungsoptionen immer wieder 

auf Beschränkungen stoßen wird (Schammler 2011). Eine Einschränkung von 

Lösungsoptionen oder "exit-options" (Thiel 2003: 65), die eigentlich als struktu-

relles Ergebnis der Eskalation behandelt wird, ist im Strafvollzug so tatsächlich 

schon eine der Bedingungen, unter denen der Sachkonflikt beginnt. 

- Solange ein betroffener Gefangener gefangen bleibt, sind Konflikte im Strafvoll-

zug schließlich auch durch die Entscheidung für eine Seite in der Tendenz nicht 

zu beenden (Simon 2010: 91). Der bei Gericht ggf. unterlegene Gefangene 

bleibt mit seinem Anliegen präsent, auch wenn er nicht alsbald einen neuen An-

trag stellt (vgl. Vogt 2011); die Justizvollzugsanstalt kann ihn nur begrenzt er-

folgreich mit seinen Anliegen ignorieren. Auch für den umgekehrten Fall eines 

bei Gericht erfolgreichen Gefangenen gilt, dass die Anstalt eine Fülle von Mög-

lichkeiten hat, den Konflikt durch Reaktionsstrategien neu zu befeuern. Gerade 

in solchen Konstellationen erweist sich der Justizvollzug als autopoietisches Sy-

stem im Sinne von Luhmann (2002: 537 f.), das den Konflikt systemimmanent 

reproduziert und sich jeder Änderung seiner Regeln, die ein Konfliktende mit 

sich brächte, widersetzt. 
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1.3 Praxis der Konfliktreaktion und -bearbeitung im Strafvollzug 

Die Form jeder Konfliktbearbeitung wird (mit-)bestimmt von den vorhergehenden Wahr-

nehmungen und Definitionen im Hinblick auf die Entstehungsbedingungen des betref-

fenden Konfliktes. So sind auch die Konzepte der Konfliktbearbeitung im Strafvollzug 

bestimmt von den zugrundeliegenden Modellen und Konzepten über Gefängnisse und 

Gefangene und deren Wechsel im Zuge kriminalpolitischer Veränderungen.129 Die ge-

rade aktuellen Erklärungsansätze und Klassifizierungsregeln für deviantes Handeln 

bzw. für die Etikettierung bestimmter Personen als deviant lassen je unterschiedliche 

Entscheidungen darüber erwarten, welche Art der Konfliktbearbeitung innerhalb des 

Strafvollzugs für richtig gehalten wird im Sinne der Konsistenz dieser Bearbeitungsform 

mit den für richtig erachteten Reaktionen auf eine Straftat und einen Straftäter. 

Konfliktbearbeitung im Strafvollzug hat dabei einen strukturell vorgebahnten Schwer-

punkt in der Fokussierung des Einzelnen – und zwar des einzelnen Gefangenen – als 

Konfliktursache und damit als Ziel von Konfliktbearbeitung (vgl. Haney 2005: 81). Der 

Gefangene wird dem Gefängnis ja als Person zugewiesen, die – durch eine Verurtei-

lung – definitionsgemäß für mindestens einen bestimmten Konflikt verantwortlich ist. 

Der Gefangene wird zudem durch das Vollzugsziel der Resozialisierung in der Formu-

lierung des § 2 StVollzG als Person definiert, die Objekt resozialisierender Bemühun-

gen ist, also in seiner Sozialisierung defizitär.130 Es wird damit eine Wahrnehmung 

vorgebahnt, den Gefangenen und sein Verhalten mit höherer Wahrscheinlichkeit 

ebenfalls für Konflikte verantwortlich zu sehen, die im Haftkontext auftreten. 

Sparks/Bottoms u.a. (1996: 27 f.) identifizieren die "incentives-based prisons" als 

Ergebnis solcher individuell auf die Person je einzelner Gefangener bezogener 

Ansätze einer Konfliktbearbeitung: Für die Entstehung von Konflikten wird hier aus-

schließlich der Gefangene verantwortlich gesehen; sein Verhalten ist definitionsgemäß 

entweder regelkonform und kooperativ oder nichtregelkonform und damit unkooperativ. 

Die darauf basierende weitere Annahme ist, dass einfache verhaltenssteuernde 

Maßnahmen wie Anreize oder Entzug von Vergünstigungen zu regelkonformem Ver-

halten führen und damit den Konflikt ausreichend bewältigen.131  

Seit der Frühzeit der Literatur zum Strafvollzug werden allerdings zusätzlich konflikt-

verschärfende Wirkungen der Haftsituation selbst beschrieben (vgl. etwa Wagnitz 1791 

oder Cechov 2004). Die Kritik des Gefängnisses als "totale Institution" im Sinne von 

Goffman (1973) kann als Allgemeinplatz gelten. Dagegen tritt eine Wahrnehmung, 

                                                
129 Vgl. Sparks/Bottoms u.a. (1996: 27), hier mit Verweisen auf die Entwicklungen der 
Kriminalitäts- und Straftheorien seit Beccaria. 
130 Vgl. dazu kritischer Weigand (2004: 182) und umfangreich zu der Entwicklung und 
inhaltlichen Füllung des Resozialisierungsgedankens Cornel (2009). 
131 Vgl. Sparks/Bottoms u.a. (1996: 28), die sich allerdings auch zu den tatsächlichen 
Schwierigkeiten einer solchen Verhaltenssteuerung äußern. 
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auch einzelne Bedienstete einer Justizvollzugsanstalt könnten mit ihren je einzelnen 

Voraussetzungen und Verhaltensweisen Konflikte mit beeinflussen, sehr in den Hinter-

grund und ist kaum erforscht. Auch die Interaktion zwischen Gefangenen und Anstalt, 

die spätestens seit Clemmer (1940,1958), Sykes (1958,2007) und Goffman (1973) si-

cher nicht als unterbelichtet gelten kann, ist selten Gegenstand von Forschung aus-

drücklich zur Frage der Bearbeitung von Konflikten (wesentliche Ansätze liefern 

allerdings die Arbeiten von Liebling 2000, Liebling/Elliott u.a. 2001, Liebling 2005). 

Gleichzeitig werden die Formen der Konfliktbearbeitung auch durch die Ressourcen 

der darin verwickelten Menschen bestimmt. Bearbeitung spiegelt die Kompetenzen der 

jeweils Beteiligten. Sie spiegelt ihre Anpassungsstrategien an die je spezifischen 

Belastungen und Überforderungen der Konfliktumgebung und wirkt umgekehrt auf 

Ressourcen und Copingstrategien zurück. Es kann so ein interaktionelles Rückkopp-

lungsmodell angenommen werden, in dem Gefangene und Bedienstete durch ihre Er-

fahrungen miteinander in der Haftsituation zusätzlich die jeweiligen Copingstrategien 

und Ressourcen der anderen Seite beeinflussen und entwickeln. Wesentlich für die 

Darstellung von Formen der Konfliktbearbeitung ist daher in diesem Abschnitt weiterhin 

der Rückbezug auf die in Kap. 1.2 beschriebenen Voraussetzungen und Einschränkun-

gen der Konfliktbeteiligten und der umgebenden Strukturen des Strafvollzugs. 

 

Die Praxis der Konfliktreaktion und -bearbeitung im Strafvollzug soll hier anhand der 

von Kirchhoff (2008: 14) beschriebenen vier Grundstrategien von Konfliktreaktion bzw. 

Konfliktbeeinflussung – Ignorieren und Vermeiden, Gewalt und Zwang anwenden, nicht 

einschränkendes prozessorientiertes Verhalten sowie Verhalten, das weder einschrän-

kend noch prozessorientiert ist – in einem Überblick vorgestellt werden. Das Schema, 

nach dem Feest (2010) die Reaktion von Gefangenen auf Probleme im Vollzug ordnet, 

weist Ähnlichkeiten mit dieser Unterscheidung auf: 

 Niedrige soziale 
Kompetenz 

Hohe soziale Kompetenz 

Rechtsabstinenz Hilflosigkeit Verhandlung 
Rechtsgebrauch Querulanz Rechtsweg 

Tabelle 2: Reaktion von Gefangenen auf Probleme im Vollzug (nach Feest 2010: 168) 

Feests Unterscheidung zwischen Rechtsabstinenz und Rechtsgebrauch lässt sich als 

Entsprechung sehen zu Kirchhoffs Unterscheidung zwischen prozessorientiertem und 

nicht prozessual festgelegtem Verhalten. Für die Kategorieneinteilung nach Kirchhoff 

spricht hier, dass sein Schema Zuordnungen aus einer weitgehend äußerlichen Per-

spektive erlaubt, während für eine Einteilung nach hoher oder niedriger sozialer Kom-

petenz einer Handlungsweise vergleichsweise mehr Informationen über Situati-

onsvariablen und persönliche Voraussetzungen handelnder Personen erforderlich 
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sind.132 Allerdings lässt sich nicht jede hier beschriebene Strategie eindeutig einer von 

Kirchhoffs Kategorien zuweisen. Manche Verhaltensstrategie hat z.B. sowohl Aspekte 

von Vermeidung als auch von Aggression (etwa der Rückzug in eine Subkultur, vgl. 

Kap. 1.3.1.4). Andere Strategien haben präventiven Charakter und sind daher 

ebenfalls schwer einer Reaktionsform zuzuweisen (sowohl Strukturmaßnahmen zur 

Regulierung der Bedingungen in einem Gefängnis lassen sich so verstehen als auch 

manche Formen der Kontrolle). Diese Ungenauigkeiten werden hier aber in Kauf ge-

nommen, da Kirchhoff das am weitesten gefasste Schema anbietet, mit dem sich im-

merhin eine gewisse Übersichtsordnung der vielfältigen Ansätze von Konfliktbearbei-

tung darstellen lässt. 

 

1.3.1 Ignorieren und Vermeiden 

1.3.1.1 Konfliktvermeidung, Rückzug, defensives Coping 

Alle im Strafvollzug Lebenden und Arbeitenden kennen Strategien der 

Konfliktvermeidung. Die Bediensteten des Strafvollzugs werden geradezu als Experten 

im Bereich der Konfliktvermeidung gesehen; sie werden durch ihre Praxis systematisch 

trainiert, Situationen danach einzuschätzen, wieweit Konflikte und ein Einsatz von 

Machtmitteln vermieden werden können (Liebling 2000: 347). Die Sorge von Bedien-

steten, dass es zu gewaltsamen Übergriffen auf sie kommen könnte, dürfte ein wesent-

liches Motiv für solche Konfliktvermeidung sein.133  

Arnold (2005: 413 f.) beschreibt für Bedienstete zudem eine häufige Strategie der – 

emotionalen – Distanzierung von den persönlichen Inhalten ihrer Arbeit als Strategie, 

um Anforderungen und nicht zuletzt die Leiden des Strafvollzugs überhaupt zu bewäl-

tigen. Weis (1988: 241) beschreibt das als Strategie, die mit zunehmender 

Berufserfahrung immer mehr Raum einnimmt. Emotionale Distanzierung kann dabei 

als bevorzugter Einsatz von Humor auftreten (Arnold 2005: 413 f.) oder in Form 

sprachlicher Distanzierungen134 oder im Ignorieren von Konflikten, die Gefangene 

(untereinander) haben (Wischka 2001: 141; Weipert 2003: 54). Bögemann (2003: 28) 

beschreibt einen "inneren Rückzug", aber auch ein zunehmend rigides Festhalten an 

Vorschriften als letztlich krankmachende Formen des Rückzugs von Bediensteten. 

 

Gefangene haben ebenfalls Möglichkeiten der Konfliktvermeidung und werden sie 

mindestens so intensiv nutzen wie Bedienstete. Sie versuchen, Risikosituationen zu 
                                                
132 Beispielsweise kann aggressives Verhalten je nach Situationsumständen als sozial 
kompetent oder inkompetent erscheinen. 
133 Vgl. Bögemann (2003) und Lehmann/Greve (2003) zu Stresssituationen und  -bedingungen 
für Bedienstete im Strafvollzug speziell unter dem Aspekt des Erlebens gewaltsamer Konflikte. 
134 Gefangene werden sprachlich zu Objekten distanziert; Beispiele dazu bei Wagner (1985: 
116) und ausführlicher zu sprachlichen Praktiken der Konfliktregulation auch Maeder (1995) 
und Klocke (2004). 
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vermeiden (Kury/Smartt 2002: 335). Ihr Interesse daran ist womöglich noch größer als 

das der Bediensteten, denn für sie geht es zusätzlich um eine Vermeidung zahlreicher 

unkalkulierbarer weiterer Folgen eines Konfliktes (weitergehende Kontrollen, Sanktio-

nen und Statusverschlechterungen unterschiedlichster Natur). Gefangene werden da-

her selten von sich aus Konflikte offen machen, die innerhalb der Gefangenengruppe 

bestehen (Wirth 2006: 15). Gefangene als Gruppe mit häufig eingeschränkten 

Voraussetzungen im Hinblick auf soziale, emotionale und kognitive Ressourcen verfü-

gen ohnehin über ungünstige Voraussetzungen, die begrenzten Copingmöglichkeiten 

des Strafvollzugs – häufig lediglich Möglichkeiten eines internen, emotionalen Copings 

(vgl. Lazarus 1990) – produktiv zu nutzen. Je unvorhersehbarer sich Konfliktfolgen aus 

Sicht von Gefangenen darstellen, desto eher ist mit resignativen, womöglich depres-

siven Copingstrategien zu rechnen.135 Es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auch 

für andere wenig zukunftsweisende Copingstrategien (vgl. Zamble/Porporino 1988) 

und für Strategien der Betäubung in unterschiedlicher Form: 

- Fernsehen und Medienkonsum (vgl. zu den durchaus speziellen Fluchtwelten, die 

sich durch das Fernsehen im Strafvollzug eröffnet haben, Seelich 2009: 87). 

- Rauschmittelkonsum (zur Verbreitung bzw. den Schwierigkeiten einer genauen Be-

stimmung der Verbreitung in Haft s.o.); als besondere Schwierigkeit des Drogen- 

bzw. Rauschmittelkonsums in Haft als Konfliktreaktion ist zu berücksichtigen, dass 

bereits der Konsum von Alkohol in der Haft in der Regel nicht gestattet wird (VV zu 

§ 22 und 33 StVollzG), sodass diese Form der Betäubung, die an sich gesellschaft-

lich nicht unüblich ist, sanktioniert wird. Beschrieben wird darüber hinaus erhebli-

ches Interesse von Gefangenen an allen Möglichkeiten oraler Befriedigung durch 

Nahrung und Genussmittel (Wagner 1985: 128; AK StVollz-Kellermann/Köhne 

2012: § 21 Rz. 4).  

Ebenfalls als Reaktionsstrategie, die auf den Kontext des Gefängnisses beschränkt 

bleibt, wird für Gefangene die Strategie der resignativen Überanpassung beschrie-

ben.136 Hanak/Stehr u.a. (1989: 39) sehen Strategien der Überanpassung immer dann 

vorgebahnt, wenn Menschen keine Ausweichmöglichkeit haben. Zu bedenken ist 

dabei, dass Stress ohne Ausweichmöglichkeit mit einer Daueraktivität der HPA-Achse 

und mit chronischer Überproduktion von Cortisol verknüpft wird, was wiederum die 

emotionale Regulation ungünstig beeinflusst und gesundheitlich auf Dauer beein-

trächtigt (vgl. Blascovitch/Vanman u.a. 2011: 69 ff.). 

                                                
135 Zur Bedeutung des Erlebens einer vorhersagbaren und dadurch kontrollierbaren Umwelt vgl. 
Flammer (1990). 
136 Bondeson (1989: 155) spricht von "prison psychosis", "institutional neurosis", 
"institutionalization", "infantilization" und "mortification", wobei der Krankheitsbegriff solcher kli-
nisch konnotierten, aber keineswegs klinisch eindeutig definierten Bezeichnungen letztlich un-
scharf bleibt. 
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1.3.1.2 Krankwerden, Somatisieren 

Ob sich das Krankwerden als Reaktionsstrategie auf Konflikt tatsächlich überwiegend 

der Vermeidungskategorie zuordnen lässt, ist nicht einfach zu entscheiden. Krankheit 

kann auch als gewaltsame Reaktion verstanden werden, da doch Körper und/oder 

Psyche durch die Krankheit geschädigt werden und eine Krankheit als – grundsätzlich 

unerwünschte – Reaktion eines Menschen auf beeinträchtigende Lebensumstände ge-

sehen werden kann. Im Hinblick auf den Konflikt lässt sich Krankheit aber doch wohl 

eher als Vermeidung verstehen, denn mit dem Krankwerden wird der Konflikt mehr 

oder weniger stark in den Hintergrund gedrängt und die Aufmerksamkeit muss sich den 

Symptomen zuwenden. 

Das Krankwerden wird hier nicht als bewusste Strategie und gezielter Schritt verstan-

den. Es hat aber im Kontext eines Konfliktsystems einen Entstehungszusammenhang, 

eine Bedeutung und auch eine Funktion. Psychische Erkrankungen lassen sich auf ihre 

Reaktivität hin befragen.137 "Krankwerden" wird als komplexes interaktionelles Muster 

aus persönlichen und umgebungsgebundenen Risikobedingungen, aber auch aus kul-

turellen Mustern und einem kulturellen Verständnis von (psychischer) Krankheit ge-

sehen.138 Es muss berücksichtigt werden, dass gerade die Bedingungen der Haft in der 

Lage sind, kognitive Funktionen bei Gefangenen zu verändern, womöglich einzu-

schränken (vgl. Zamble/Porporino 1988: 10; Haney 2005: 68; Volckart/Pollähne u.a. 

2008: Rz. 537). Solche Einschränkungen wirken wiederum zurück auf die Wahr-

nehmung und Verarbeitung potentiell krank machender Umstände.139  

Im Strafvollzug lassen sich psychische Probleme und Beschwerden sowohl für Bedien-

stete als auch für Gefangene beschreiben. Dem Strafvollzug selbst werden gesund-

heitliche Beschwerden ausdrücklich ursächlich zugeschrieben (Zamble/Porporino 

1988: 19; Carlen 1994: 136; Vidoni Guidoni 2003: 63; Keppler/Stöver u.a. 2010: 240 f.; 

AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 3 Rz. 16).  

 

Für die Bediensteten hat der Ombudsmann für den Strafvollzug im Land Nordrhein-

Westfalen auf die hohen Krankenstände unter Bediensteten hingewiesen und darin ei-

nen Beleg für strukturell überfordernde Arbeitsbedingungen gesehen (Söhnchen März 

2010: 28 und 34). Als für Strafvollzugsbedienstete typische psychische Störungen 

                                                
137 Vgl. die Diagnosekategorie F43 des ICD 10, in der psychische Reaktionen auf 
verschiedenste Formen von Belastung eine wesentliche Rolle spielen (Dilling/Mombour u.a. 
2010: 180 ff.) und vgl. auch die Überlegungen zu körperlich chronifizierten Stressreaktionen im 
Zusammenhang der Cortisolproduktion (Blascovitch/Vanman u.a. 2011) sowie Brink (2001) zu 
Grundlagen einer Wechselwirkung zwischen physischen und psychischen Prozessen auf der 
Basis der Endokrinologie.  
138 Vgl. zu den Themen kultursensibler Psychodiagnostik den Sammelband von Machleidt/Heinz 
(2011). 
139 Vgl. zu den je individuellen Konstruktionen von Haftwirkungen und -folgen Kette (1991: 144). 
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werden Depression, Angststörung und "Burn-Out" bezeichnet (Zaudig 2002: 1); Böge-

mann 2003 findet in der von ihm untersuchten Gruppe überdurchschnittliche Störungen 

in fast allen Gesundheitsbereichen. 

  

Die Gefangenen sind als Gruppe anzusprechen, die schon besondere gesundheitliche 

Belastungen unterschiedlichster Ausprägung in den Strafvollzug mitbringt (Irwin/Owen 

2005: 95 ff.; Pfeiffer-Gerschel/Kipke 2010: 196; Söhnchen 2010: 73). Eine 

Differenzierung, welchen Anteil an der weiteren Belastungssituation in der Haft dann 

Vorbelastungen einerseits und Reaktionen auf die Haftsituation andererseits haben, ist 

nicht möglich, da ohnehin Interaktionseffekte angenommen werden müssen. Als 

ausdrückliche psychische Reaktion auf die Haft werden dennoch Depression oder 

auch "geistige Abstumpfung" genannt (Hohmeier 1973: 84), "angespannte Nervosität 

und Gereiztheit, allgemeine Unruhe- und Spannungszustände und subdepressive 

Verstimmungen" (Schulz 1980: 76), eine besondere sensorische Sensibilität als Grund-

lage dann besonderer Störung durch die sensorischen Bedingungen der Haft – einer-

seits sensorische Deprivationen, andererseits unkontrollierte akustische Behelligungen 

– (Sieverts 1929: 57; Schüler-Springorum 1985: 367) und depressiv-ängstliche Ver-

stimmungszustände (Kette 1991: 175).140 Liebling/Durie u.a. (2005: 216) berichten, 

dass Gefangene im General Health Questionnaire (GHQ-12) anhand der dort vorgege-

benen Kriterien "Stress" als wesentliche Belastung im Gefängnis angeben; dieser er-

lebte Stress wird als (mit-)verursachend für Störungen ernster Qualität gesehen. Lieb-

ling/Maruna (2005: 15) sehen bei Langzeitgefangenen vor allem im Kontext von Ge-

walterleben in der Haft die Gefahr einer Entwicklung posttraumatischer Belastungs-

störung. Gerade Depression kann aufgrund des systematischen Kontrollverlustes, den 

Gefangene in der Haft erleben, als in der Haft vorgebahnte Form psychischer 

Dekompensation gesehen werden.141  

 

Sich durch Erkrankung dem Konflikt zu entziehen, ist für Bedienstete eine Möglichkeit. 

Wer krank geschrieben ist, bleibt zu Hause, braucht sich nicht an seinem Arbeitsplatz 

mit einem womöglich belastenden Konflikt auseinanderzusetzen, kann tatsächlich 

ausweichen. Für Gefangene ist gerade dies nicht möglich. Für Gefangene hat eine 

Erkrankung als Reaktion allenfalls die Wirkung einer Konfliktverschiebung. Je nach 

Schwere der Belastungen werden die Symptome in den Vordergrund treten. Sie 
                                                
140 Die in älterer Literatur öfter noch zu findende Beschreibung einer sogenannten 
"Haftpsychose" ist in die derzeit gültigen psychiatrischen Klassifikationssysteme nicht aufge-
nommen, lässt sich auch differenzialdiagnostisch offensichtlich nicht zwanglos finden (vgl. Göß-
ling/Konrad 2004) und wird in der neueren psychiatrischen Geschichte zugunsten von Stress-
konzepten zurückgestellt (vgl. Kloocke/Schmiedebach u.a. 2010). 
141 Vgl. zur Verknüpfung von Kontrollüberzeugungen und depressiver Verarbeitung Flammer 
(1990). 
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bestimmen das eigene Denken und die Gestaltung des Alltags, müssen behandelt wer-

den oder verhindern, dass Gefangene noch viel Zeit und Energie aufbringen können, 

sich dem zuvor akuten Konflikt zuzuwenden. 

 

1.3.1.3 Suizid und Selbstverletzung 

Selbstverletzendes Verhalten kann als eine besonders gravierende Form des 

Rückzugsverhaltens und womöglich als extreme Folge emotionaler Dysregulation, ggf. 

auch in Folge der oben beschriebenen Störungen des Cortisolhaushaltes (vgl. 

Blascovitch/Vanman u.a. 2011), beschrieben werden. Es stellt jedenfalls eine 

besondere Qualität des Zusammenbruchs adaptiver Copingstrategien dar 

(Liebling/Maruna 2005: 11). Zu solchem Verhalten lässt sich nicht nur der Suizid142 

selbst zählen, sondern auch versuchter Suizid, Selbstverletzung oder Hungerstreik 

(Snacken 2005: 327) und andere Formen äußerer körperlicher Beschädigung ("ritzen", 

schneiden u.ä.; vgl. Dünkel/Drenkhahn u.a. 2009) und innerer Verletzungen (Dinge 

schlucken, sich selbst infizieren, etwas unter die Haut schieben u.ä.; vgl. Seelich 2009: 

81 f.). 

 

Zahlen – wenn auch keineswegs repräsentative143 – über die Verbreitung solchen Ver-

haltens gibt es nur für die Gruppe der Gefangenen, nicht für die der Bediensteten. Dün-

kel (1996b: 18) nennt eine im Gefängnis fünffach erhöhte Suizidrate gegenüber der 

Gesamtbevölkerung. Bennefeld-Kersten (2009: 17) berichtet von 75 Suiziden bei 

Gefangenen im Jahr 2006 mit ähnlichen Zahlen in den Jahren davor (sie nennt in der 

Allgemeinbevölkerung deutschlandweit eine Zahl von jährlich 10 000 – 12 000 Selbst-

tötungen; Bennefeld-Kersten 2009: 23). Dabei töten sich grundsätzlich häufiger Män-

ner als Frauen und Menschen in allen Formen totaler Institution töten sich häufiger als 

Menschen, die selbständig leben – für beide Gruppen sind Gefangene insofern eine 

Auswahl (Bennefeld-Kersten 2009: 37). Dünkel/Drenkhahn u.a. (2009: 254) finden in 

einer Untersuchung bei etwa einem Sechstel der befragten Gefangenen Angaben zu 

verschiedenen Formen selbstverletzenden Verhaltens und bei 15 Prozent Angaben zu 

                                                
142 Andere Rahmungen von Suizid, etwa ausdrücklich als Beispiel menschlicher 
Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung (vgl. Améry 1988), sind auch im Strafvollzug 
denkbar; die Möglichkeiten einer selbstbestimmten Bilanzierung des eigenen Lebens müssen 
aber durch die Bedingungen der Gefangenschaft deutlich eingeschränkt gesehen werden. 
143 Braun (2000: 5 f.) weist auf die eingeschränkte Rücklaufquote und die sehr unterschiedli-
chen Zahlen einer europaweiten Erhebung hin; es liegen aber in den von ihm gesehenen Unter-
suchungen die Suizidzahlen jedenfalls über den Werten in der Allgemeinbevölkerung. Er berich-
tet nur von einer Untersuchung, die in den späten 60er Jahren in Berlin durchgeführt wurde und 
keine höheren Suizidzahlen im Gefängnis fand (Braun 2000: 60 f.). Schmitt (2011) kritisiert da-
gegen insgesamt die Datengrundlagen zu Suizidzahlen im Strafvollzug. Er schließt aus den be-
obachtbaren Unschärfen und Verzerrungen vorliegender Untersuchungen, dass die tatsächli-
chen Häufigkeiten sich außerhalb und innerhalb des Strafvollzugs gar nicht so sehr unterschei-
den (Schmitt 2011: 129). 
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mindestens einem bisherigen Suizidversuch. Für den Berliner Justizvollzug liegen aus 

den Jahren 2004 bis 2008 Zahlen vor zu je sechs Selbsttötungen in den Jahren 2004, 

2005 und 2007 sowie zehn im Jahr 2006 und zwei bis Ende Oktober im Jahre 2008 

(Senatsverwaltung für Justiz 2008: 7).144 

 

Snacken (2005: 327 f.) nennt als Risikofaktoren für allgemein autoaggressives Verhal-

ten bei Gefangenen vorhergehende Suizidversuche, vorhandene psychische Schwie-

rigkeiten und besondere Schwierigkeiten der Haftsituation aufgrund von Illegalität und 

drohender Abschiebung bzw. aufgrund unzureichender psychosozialer Unterstützung 

im Gefängnis. Nach ihrer Untersuchung tritt autoaggressives Verhalten am häufigsten 

bei Gefangenen auf, die keine Arbeit und auch wenig andere Aktivitäten außerhalb 

ihres Haftraums haben (insbesondere: wenig Außenkontakte) und die besonders 

diszipliniert werden (Snacken 2005: 329).  

Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Suizid  sehen Lohner/Konrad (2007: 147 ff.) bei 

Gefangenen am ehesten bei einer Häufung disziplinarischer Vorkommnisse, bei Vor-

kommnissen von "Bullying", bei physischer und/oder sexueller Gewalterfahrung in der 

Vergangenheit und bei psychischen Beeinträchtigungen im Vorfeld, vor allem Depres-

sion. Coyle (2005: 124 f.) identifiziert Depression und das Gefühl von Hilflosigkeit, oft 

entwickelt auf dem Hintergrund überfüllter Gefängnisse, als Basis suizidaler Aktivitäten 

von Gefangenen. Der durch Gefangene erlebbare Grad an Fairness des Strafvollzuges 

und an Sicherheit (Liebling/Durie u.a. 2005) und eine erlebte "moral performance" 

(Liebling 2005: 469) erscheinen dabei als Faktoren, die Stress und damit Suizidrisiko 

von Gefangenen moderieren. 

Weitere Risikofaktoren für suizidales Verhalten bei Gefangenen sind bisher nicht ein-

deutig bestimmt, was zum Teil an den Schwierigkeiten liegt, übergreifend vergleichen-

de Studien zu gestalten.145 Grundsätzlich ist anzunehmen, dass die Voraussetzungen, 

die einem Gefangenen einen Suizid als angemessene Reaktionsform erscheinen las-

sen, sich strukturell nicht wesentlich von Voraussetzungen in Freiheit unterscheiden. 

Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass selbstverletzendes Handeln ein Ereignis mit 

sehr unterschiedlichen motivationalen Gleichzeitigkeiten sein kann; typischerweise ist 

etwa "Ritzen" eine Handlung, die von Menschen als Möglichkeit erlebt wird, sich selbst 

zu spüren, was im Rahmen einer Situation sensorischer Deprivation besondere Bedeu-

tung erhalten kann. Seelich (2009: 84 ff.) weist auch auf die unterschiedlichen Motive 
                                                
144 Als Hintergrund die Zahl der in Berlin jeweils untergebrachten Gefangenen für die Jahre 
2005 bis 2007 (Männer und Frauen; Senatsverwaltung für Justiz 2008: 3):  
2005  13 993 Gefangene 
2006 13 893 Gefangene 
2007 14 066 Gefangene 
145 Zu Problemen der Definition von Suizid, zur Stichprobenauswahl und weiteren Problemen 
etwa der Risikozuordnung selbst vgl. Lohner/Konrad (2007). 
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für Autoaggression hin (von Selbstbestrafung bis zur "motorischen Entladung" als 

"Show" mit "sekundärem Krankheitsgewinn"). Es ist sowohl von Risikofaktoren auszu-

gehen, die in die Haft mitgebracht werden (persönlichen Voraussetzungen der Erleb-

nisverarbeitung und in die Haft mitgebrachte Vulnerabilitäten), als auch von Auswirkun-

gen der Haftumstände (mangelnde soziale Unterstützung), von akuten kritischen Ereig-

nissen und von dann mangelhafter Situationsbewältigung (vgl. Bennefeld-Kersten 

2009: 107 ff.). 

 

Als mögliche Auslöser suizidalen Verhaltens werden – abgeleitet auch aus Beobach-

tungen, aber ohne stringente empirische Basis – akute Verschlechterungen einer psy-

chischen Erkrankung, schlechte Nachrichten von außen und insgesamt akute Stresssi-

tuationen genannt (vgl. Lehmann/Weiß u.a. 2007: 180). Als besonders kritisch werden 

immer wieder Übergangssituationen – insbesondere die Situation der Inhaftierung bzw. 

des Haftantritts – beschrieben (Snacken 2005; Liebling/Durie u.a. 2005: 218;146 Benne-

feld-Kersten 2006: 9; Lehmann/Weiß u.a. 2007: 177). Insgesamt gibt es Hinweise, 

dass Suizide am ehesten auftreten, wenn Gefangene nicht nur größere Probleme ha-

ben als andere, sich an die Haftsituation anzupassen, sondern zusätzlich durch ein 

akutes Ereignis überfordert werden; sie erleben dann eine akute und überfordernde 

Mehrfachbelastung durch "kritische Lebensereignisse" (Bennefeld-Kersten 2009: 24 

mit Verweis auf das Modell der kritischen Lebensereignisse von Filipp 1990). 

 

1.3.1.4 Rückzug in die Subkultur – "cop-culture" vs. "subculture" 

Der Rückzug in eine Subkultur bzw. die Organisation in einer Subkultur können unter 

sehr unterschiedlichen Aspekten gesehen werden; sie werden in der Literatur häufig 

kritisch bzw. unter dem Blickpunkt der damit verbundenen Gefahren beschrieben. Hier 

sollen sie ausdrücklich als Strategie der Konfliktreaktion sowohl von Gefangenen als 

auch von Bediensteten verstanden werden.  

Als Subkultur wird im Strafvollzug die von der Haftanstalt weder geplante noch 

gewünschte Gruppenbildung unter Gefangenen verstanden, die sich ein eigenes 

Regelsystem schafft und Gefangene auf dieses Regelsystem verpflichtet (Bergmann 

2003: 243; Weipert 2003; Neubacher 2008: 14). Subkultur wird anhand von Werten, 

Einstellungen und Verhaltensweisen von Gefangenen beschrieben. Dazu gehören eine 

abweisende Einstellung gegenüber allen staatlichen Stellen und ganz besonders den 

                                                
146 Liebling/Maruna (2005: 12) weisen allerdings auch auf die eingeschränkte Schlüssigkeit von 
Längsschnittstudien hin, die eine kurvilineare Anpassungsleistung von Gefangenen an die 
Haftsituation zu belegen scheinen (Schwierigkeiten und hoher Stress zu Beginn, dann Absinken 
des Stresspegels bei Wiederanstieg gegen Haftende); tatsächlich würden diejenigen Gefange-
nen, die früh durch Suizid oder Formen der Psychiatrisierung/Hospitalisierung aus der Untersu-
chungsgruppe herausfallen, im Copinggesamtbild nicht mehr berücksichtigt. 
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Repräsentanten des Staates in der Haftanstalt und ihren Zielen (bis hin zu einem 

Verbot der Zusammenarbeit; Coyle 2002: 12; Neubacher 2008: 14) und demgegenüber 

ein Anspruch unbedingter Loyalität innerhalb der subkulturellen Gruppe in ihrer aus-

drücklichen Gegenstellung zu den Repräsentanten der Haftanstalt (Hürlimann 1993: 

6 f. m.w.N.). Subkultur wird zudem als hierarchisch organisiert beschrieben, wobei der 

Status innerhalb der subkulturellen Hierarchie ausdrücklich nicht dem Status ent-

spricht, der Gefangenen von der Haftanstalt zugesprochen wird (in der Subkultur bei-

spielsweise Status über die Schwere eines Deliktes, das zur Verurteilung führte; 

Kühnel 2007).  

Subkultur wird als selbstverständliche Realität des Strafvollzugs gesehen (Weis 1988: 

242),147 als Reaktion auf (Dünkel 1996b: 5) und gleichzeitig als Gefahr für den Straf-

vollzug. Die Gefahr liegt in der Sorge, dass die Subkulturzugehörigkeit Gefangene ge-

gen das Vollzugsziel einstellt148 (Hürlimann 1993: 208149), dass Gefangene durch sub-

kulturelle Geschäfte in wirtschaftliche Abhängigkeiten gebracht werden (Neubacher 

2008: 14) und dass insgesamt eine durch Gewalt bestimmte Hierarchie gegen Autorität 

und Wertesystem des Gefängnisapparates aufgebaut wird (Bondeson 1989; Hürlimann 

1993; Otto 2001). Subkultur erscheint so aus Sicht der Haftanstalt überwiegend 

störend oder gefährlich für die Resozialisierung von Gefangenen150 und für die 

Sicherheit und Ordnung in der Haftanstalt. Gefährlich erscheinen die schwer durch-

schaubaren und unkontrollierbaren151 Hierarchiestrukturen der Subkultur (Kötter 

2010: 16), von denen angenommen wird, dass sie über Regeln und Werte zustande-

kommen, die den von der Anstalt gesetzten durch ihre interne Gewaltstruktur (Hürli-

mann 1993: 14) und durch materiell-wirtschaftliche Verbindungen (Neubacher 

2008: 14) zuwiderlaufen.  

 

Für die Entstehung subkultureller Gruppen gibt es verschiedene Theoriemodelle, die 

nicht alle zwanglos der Sichtweise entsprechen, dass die Anbindung an eine Subkultur 

eine Anpassungsstrategie ist. Kühnel (2006a: 277 f.) beschreibt drei Hauptansätze, 

                                                
147 Vgl. aber zu Einschränkungen einer solchen Sichtweise unter den Bedingungen zunehmend 
ausdifferenzierter Lebenswelten auch Gefangener einerseits und zunehmender Teilung der 
Gefangenengruppe in Drogenabhängige und "professionelle" Kriminelle andererseits Crewe 
(2005: 204); Snacken (2005: 324 f.). 
148 Diese Befürchtung gilt nicht zuletzt allerdings für Ansätze konsensualer Konfliktregulation im 
Gefängnis, wie Vidoni Guidoni (2003: 62) aus einem Projekt berichtet. 
149 Hürlimann (1993: 208) verweist allerdings auch auf Einschränkungen der Befundlage. 
150 Als Gefahr gilt hier die Annahme einer grundlegenden Einstellung gegen Interessen und 
Ziele der Anstalt und damit gegen alle Bemühungen der Resozialisierung; Gefangene, die sich 
der Subkultur verpflichtet fühlen, entziehen sich dem Zugriff der Anstalt gerade im Hinblick auf 
die Definitionshoheit für relevante Veränderungen. 
151 Dazu mag beitragen, dass Subkultur häufig mit Zusammenschlüssen von Gefangenen aus 
nichtdeutschen Kulturen assoziiert wird, zu denen dann auch noch der sprachlicher Zugang 
fehlt (vgl. Otto 2001; Kötter 2010). 
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denen zufolge eine Subkultur entweder im Gefängnis als Anpassungsstrategie an die 

Bedingungen der Haft entsteht (mit Verweis auf Clemmer 1940 und Sykes 1958,2007) 

oder als "Importmodell" aus Strukturen der Außenwelt ins Gefängnis mitgebracht wird 

(mit Verweis auf Irwin/Cressey 1962) oder – im Sinne eines sozialpsychologisch 

untermauerten Theoriemodells – sich als Gruppenkonstrukt ergibt, sobald überhaupt 

zwei Gruppen aufeinandertreffen (mit Verweis auf Tajfel/Billig u.a.1971 sowie Mum-

mendey/Otten 2002).152 Wieweit der Einfluss von Subkulturen reicht bzw. wie hoch der 

Anteil von Gefangenen tatsächlich ist, die sich überhaupt dazurechnen oder dazurech-

nen lassen, ist nicht eindeutig belegt.153  

 

Unabhängig von der Entstehung der subkulturellen Gruppierung wird die Anbindung an 

eine Subkultur hier als Strategie der Konfliktreaktion im Sinne des Vermeidens und 

Ausweichens154 beschrieben, weil sie Gefangenen eine Möglichkeit bietet, sich 

                                                
152 Tatsächlich ignorieren auch Irwin/Cressey nicht die strukturellen Bedingungen der 
Haftsituation, die spezifische Verhaltensweisen dort begünstigen; sie wollten aber in ihrem 
Beitrag die aus ihrer Sicht vernachlässigte Bedeutung der Voraussetzungen betonen, die 
diejenigen (sub-)kulturellen Bedingungen haben, mit denen Gefangene bereits in die Haft 
kommen (Irwin/Cressey 1964: 229). Dabei war ihnen bewusst, dass ihre Annahmen zu einer 
solchen Herkunftskultur, die sie ausdrücklich mit der Bezeichnung eines "criminal code" ver-
sehen (kursiv im Original; Irwin/Cressey 1964: 228), sicher nicht das gesamte Herkunftsspek-
trum von Gefangenen berücksichtigt. 
Sowohl das "Importmodell" als auch das ältere "Deprivationsmodell" sind empirisch erforscht 
worden und haben jeweils Belege gefunden (vgl. Hürlimann 1993: 24); Ortmann (1985,1993) 
weist hier allerdings auch auf Einschränkungen solcher Belege hin. Neubacher (2008: 17) geht 
in einer Zusammenfassung von einer Verknüpfungsversion aus, nach der sich Strukturen, die 
schon vor der Haft bestehen, in der Haftsituation noch einmal spezifisch ausdifferenzieren. 
Kühnel (2006b: 559) verweist dazu auf sozialpsychologische Erkenntnisse, mit denen sich 
vermittelnd näher beschreiben lässt, wie sich in der Haftsituation aus den jeweiligen kulturellen 
Vorbedingungen Gruppenbildung konstituiert. Tajfels Annahme, dass eine Gruppenanbindung 
Teil der Konstruktion des eigenen Selbstbildes ist (Tajfel 1982: 505), spricht für einen Prozess-
charakter subkultureller Einbindung mit vermittelnden Faktoren in verschiedenen Dimensionen.  
153 Kühnel (2007) weist darauf hin, dass in der von ihm untersuchten Gruppe von jugendlichen 
Straftätern nur vergleichsweise wenige sich solchen Gruppen zugehörig erklären, obwohl sie 
die Existenz von Gruppen durchaus bestätigen. Crewe (2005: 204) geht davon aus, dass sich 
das Gefängnis zu sehr an eine allgemeine gesellschaftliche Tendenz zur Individualisierung und 
Ausdifferenzierung angleicht, um überhaupt noch Raum für subkulturellen Zusammenhalt zu 
geben; Gefangene selbst unterschieden aus dieser Perspektive eher zwischen "professionel-
len" Kriminellen und Gefangenen, die lediglich wegen Drogenkonsums inhaftiert sind, und se-
hen dagegen weniger Gruppengegensätze zwischen Gefangenen und Bediensteten. Auch 
Snacken (2005: 324 f.) sieht, nicht zuletzt in Verbindung mit einer zunehmenden Zahl von dro-
genabhängigen Gefangenen, eine zunehmende Tendenz zu Entsolidarisierung. Turner (1982) 
weist aus kognitionspsychologischer Sicht darauf hin, dass Faktoren, die Gruppenzusammen-
gehörigkeit grundsätzlich fördern können, von Individuen in dem je spezifischen Interaktions-
kontext individuell kognitiv bewertet werden. Das könnte verstehen helfen, warum auch äußer-
lich ähnliche Gefangene keineswegs immer eine gleiche subkulturelle Gruppe im Gefängnis 
wählen bzw. warum sich die Subkultureinbindung im Laufe der Haftzeit U-förmig entwickelt (Ab-
stand-Annäherung-Abstand; vgl. Dünkel 1996b: 5 f.). Studien zur Bedeutung subkultureller Ein-
bindungen zeigen zudem geringere subkulturelle Einbindung in offenen und behandlungsorien-
tierten Anstalten (Dünkel 1996b: 5 f.). 
154 Übergänge in die Kategorie von Gewalt und Zwang als Reaktion auf Konflikt sind in dieser 
Konfliktstrategie angelegt, denn das Mitglied der Subkultur muss mehr oder weniger stark die 
gewaltsam hierarchisierte Gruppenstruktur mit reproduzieren. 
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Ansprüchen des Strafvollzugs – einem Sozialisationsanspruch ebenso wie einem 

Machtanspruch überhaupt – zu entziehen. Gefangene können über die Zugehörigkeit 

zu einer subkulturellen Gruppe Aspekte der Deprivation ausgleichen (Mathiesen 1995: 

38). Subkultur kann dazu beitragen, die Beeinträchtigungen der eigenen Identität zu 

mindern, da durch die Gruppenzugehörigkeit ein Aspekt von Identität abgesichert wird 

(Dünkel 1996b: 5); Kühnel (2006a: 288) sieht in der Subkultur eine rudimentäre 

Möglichkeit von Gefangenen, Vertrauen und Kontrolle zu gewinnen. Die Hinwendung 

zur Subkultur kann für Gefangene eine Alternativstrategie sein, um auch weitere 

unzureichende Angebote des Strafvollzugs auszugleichen (unzureichende Sicherheit, 

zu wenig ansprechbares Personal, zu wenig Beschäftigungsangebote; vgl. Sakalaus-

kas 2006: 233 mit Verweis auf den Bericht der litauischen Ombudsstelle für den 

Strafvollzug 2003). Gefangene können, auch wenn sie dies womöglich keineswegs 

sanft erfahren (Weipert 2003: 31 f.), über die Strukturen der Subkultur eine gewisse 

Vorhersagbarkeit, Übersichtlichkeit und Ordnung ihrer Haftsituation erleben, die sie 

Inkonsistenzen des offiziellen Reglements der Haftanstalt leichter ertragen lässt 

(Mathiesen 1995: 38; Walter 2004: 269). 

Die Einbindung in eine Subkultur ist für Gefangene allerdings eine mit großer Ambiva-

lenz behaftete Strategie. Solidarität und Loyalität in der Gruppe können sich in der Re-

gel nicht auf tiefere Verbundenheit stützen (Kühnel 2006a: 288), sodass subkulturelle 

Bindungen nicht grundsätzlich ausreichen, das in der Haft strukturell geringe wechsel-

seitige Vertrauen auch unter Gefangenen auszugleichen. Gefangene wissen sich zu-

dem als Mitglied einer Subkultur unter grundsätzlichem Verdacht der Justizvollzugsan-

stalt, können damit in zusätzliche Konflikte geraten, auch wenn sie sich an – ggf. sub-

kulturell gestützten – unerlaubten Aktivitäten (Drogenkonsum oder -handel, weitere 

wirtschaftliche Aktivitäten) gar nicht beteiligen.  

 

Versteht man subkulturelle Gruppenbildung mit als unabweisbare Folge des Zusam-

mentreffens von Gruppen (s.o.), so muss angenommen werden, dass sich auch auf 

Seiten der Bediensteten Strukturen dieser Art ausbilden. Dafür gibt es Belege (vgl. 

Hürlimann 1993: 4 m.w.N.). Inhaltlich geht es dabei um "Kameraderie" und ein 

Teamgefühl (Goodman 2008), aber zweifellos, ähnlich wie bei den Gefangenen, 

ebenso um eine Stabilisierung der eigenen Identität durch eine nicht weiter zu hinter-

fragende Gruppenidentität. Gruppenbildung ist geeignet, allein über die Zugehörigkeit 

eine von den Gruppenmitgliedern nicht mehr weiter in Frage gestellte Loyalität aufzuru-

fen. Reinhard (2002: 132) spricht im Rahmen seiner Analyse der Entstehung von 

Staatsgewalt von einem "Fundus von Routinemotivation", der bei Bediensteten des 

Staates allein über eine grundsätzlich als lohnend erkannte Zugehörigkeit zur Gruppe 
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der Mächtigeren angesprochen wird. Es werden damit Verhaltenserwartungen an die 

Bediensteten gerechtfertigt, die nicht mehr im Einzelnen begründet werden müssen. 

Feltes (2006) beschreibt das Modell einer "cop-culture", in der sich bei der Polizei sol-

che Gruppenstrukturen zu verfestigten Verteidigungsstrukturen entwickeln könnten, 

durch die auch Fehlverhalten einzelner Gruppenmitglieder noch im Interesse einer 

gemeinsamen Aufgabe – etwa Ordnung aufrechterhalten – gedeckt wird. Singelnstein 

(2003: 3) beschreibt – in einem allerdings anderen institutionellen Kontext –, wie sich 

"institutionalisierte Handlungsnormen" entwickeln können, die neben gesetzlichen 

Normen das Handeln institutioneller Gruppen bestimmen. Das entspricht dem Konzept 

implizit handlungsleitender Regeln eines Systems, das Kals/Ittner (2008: 47) 

beschreiben. Sind in einer Gruppe neben expliziten Regeln solche impliziten 

handlungsleitend verbindlich, dann können sich gruppenbezogene Handlungsstruk-

turen entwickeln, deren womöglich mangelhafte Normkonformität für die Gruppenmit-

glieder keine Bedeutung mehr hat. Subkulturanbindung als Strategie der Konfliktreak-

tion bei Bediensteten könnte z.B. auch aggressives Coping statt Konfliktvermeidung 

begünstigen, wenn dies mit Gruppenregeln gedeckt wäre. 

 

1.3.1.5 Fliehen, Entweichen, Ausbrechen 

Für beide Konfliktseiten vorgebahnt ist als wesentliche Einschränkung der Konfliktreak-

tion im Strafvollzug, dass in der Regel keine Seite durch Verhalten der anderen wirk-

sam "aus dem Feld geschlagen" werden kann (Simon 2010: 91); man kommt nicht an-

einander vorbei. Der Gefangene bleibt in Haft, der Bedienstete in der Regel auf seinem 

Arbeitsplatz. Die im Alltag sonst wesentliche Reaktionsstrategie des Beziehungsab-

bruchs bei Konflikt (Hanak/Stehr u.a. 1989: 133 f.) steht beiden Seiten nicht unmittelbar 

zur Verfügung.  

Versuche von Gefangenen, sich dennoch der Haftsituation zu entziehen, sind hier der 

Strategie des Vermeidens und Ausweichens zugerechnet, was auf den ersten Blick 

auch selbstverständlich scheint – was sollte eine Flucht aus dem Gefängnis anderes 

sein als der Versuch, Zumutungen und eben auch Konflikten der Haft auszuweichen 

und sich einer haftinternen Bearbeitung jedenfalls zu entziehen? Tatsächlich muss 

aber berücksichtigt werden, dass eine Flucht, um erfolgreich zu sein, zusätzlich 

gewisse Aggression gegen die Zwänge der Inhaftierung erfordert. Um aus dem 

geschlossenen Vollzug zu entkommen, ist die Anwendung von Gewalt nicht immer zu 

vermeiden. Diese Gewaltanwendung kann rein instrumentell sein (ggf. lässt sich ein 

Schlüssel nur entwenden, wenn dazu ein Bediensteter verletzt wird). Sie kann aber 

auch eine zusätzliche expressive Note haben, womöglich einen Aspekt von Rache 

enthalten im Hinblick auf das in der Haft Erlebte. 



 105 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

FORSCHUNGSLAGE  1 KONFLIKTE IM STRAFVOLLZUG 
_____________________________________________________________________________________ 

Ein großer Teil der Sicherungsmaßnahmen eines geschlossenen Strafvollzugs dient 

der Verhinderung einer Flucht von Gefangenen (vgl. AK StVollz-Bung/Feest 2012: 

§ 4 Rz. 12); wer auch immer ein Gefängnis besucht, wird alsbald feststellen, dass der 

Besitz eines Schlüssels das vielleicht wesentliche Unterscheidungsmerkmal im Ge-

fängnis ist und das Auf- und Zuschließen der zahlreichen Schlösser ein wesentliches 

Element des Haftalltages. Je nachdem, wie eine Flucht angelegt ist, kann sie eine 

außerordentliche Außenwirkung entfalten. Wenn der Strafvollzug in die Öffentlichkeit 

kommt, dann häufig durch spektakuläre Fluchtfälle.155 Auch wenn die Zahlen für den 

geschlossenen Vollzug keineswegs einen dramatischen Umfang von Flucht zeigen,156 

kann gerade eine mediale Verstärkung doch den Eindruck sehr in den Vordergrund 

bringen, dass das Gefängnis mit seinem Sicherungsauftrag gescheitert ist. Eine 

Reaktion im Sinne einer Verstärkung von Sicherungsbemühungen ist dann gut 

nachvollziehbar.  

 

Das Entweichen eines Gefangenen kann, auch wenn er dabei keine weitere strafbare 

Handlung begeht (etwa Gewalt anwendet), als Pflichtverletzung verstanden werden 

und damit Anlass zu einer Disziplinierung sein (vgl. AK StVollz-Walter 2012: § 102 Rz. 

8, wo auch die gegenteilige Ansicht referiert wird, das Entweichen könne gerade nicht 

als Pflichtverstoß eines Gefangenen gesehen werden).157 Aus dem Gefängnis zu 

entkommen, kann jedenfalls auch in anderer Weise für den einzelnen Gefangenen eine 

konflikteskalierende und sanktionsähnliche Wirkung entfalten. Gefangene müssen 

damit rechnen, dass sie – wieder in Haft – aufgrund ihrer Flucht im Hinblick auf eine 

künftige Fluchtgefahr anders eingeschätzt werden, dass ihre Zulassung zu Lockerun-

gen oder zum offenen Vollzug deswegen zurückgenommen wird oder dass "besondere 

                                                
155 Vgl. die Berichterstattung zu der Flucht zweier Gefangener aus dem Aachener Justizvollzug 
am 26.11.2009 unter http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,663746,00.html#ref=rss; htt
p://www.focus.de/panorama/welt/gefaengnisausbruch-korruptionsverdacht-in-jva-
aachen_aid_461229.html; http://nachrichten.t-online.de/gefaengnisausbruch-von-aachen-
chronologie-der-ereignisse/id_20727334/index [zuletzt geprüft am 04.4.2011]. 
156 Für den Justizvollzug in Berlin sind zu diesem Thema folgende Zahlen bekannt: In den 
Jahren zwischen 2004 und 2008 sind 38 Gefangene (2004), 29 (2005), 48 (2006), 110 (2007) 
und 78 (im ersten ¾ Jahr 2008) aus dem Vollzug entkommen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass dies fast ausschließlich den offenen Vollzug betraf, also nicht mit Gewalt verknüpft werden 
musste; aus dem geschlossenen Vollzug war es in jedem Jahr nur ein Gefangener (2006 
keiner), der entkam (Senatsverwaltung für Justiz 2008: 7). Bennefeld-Kersten/Koch u.a. (2004) 
berichten für das Jahrzehnt zwischen 1992 und 2001 aus Niedersachsen insgesamt 200 
Vorfälle (davon in mehr als einem Viertel der Fälle vollständig erfolglose Versuche eines 
Ausbruchs); in dem von ihnen untersuchten Zeitraum nahmen Ausbruchsversuche insgesamt 
kontinuierlich ab. 
157 Frühere Jahrhunderte und andere Kulturen haben Flucht und Fluchtversuch als ausdrücklich 
strafwürdig angesehen und mit Strafverschärfungen belegt (vgl. die Strafen des Amsterdamer 
Zuchthauses aus dem 16. Jahrhundert, zitiert bei Mathiesen 1989: 51 und Cechov 2004 zu den 
Regeln auf der Gefängnisinsel Sachalin im 19. Jahrhundert). 
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Sicherungsmaßnahmen" gemäß § 88 StVollzG festgelegt werden (vgl. AK StVollz-

Feest/Köhne 2012: § 88 Rz. 6). 

 

1.3.1.6 Die Wirkung von Ignorieren und Vermeiden auf Konflikte 

Strategien des Ignorierens und Vermeidens sind in der hier beschriebenen Form zu ei-

nem großen Teil den Strategien sozial inkompetenten Verhaltens (Feest 2010: 168) zu-

zuordnen. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass adaptive Strategien, mit denen im All-

tag außerhalb des Gefängnisses Vermeidung unterstützt wird (aus dem Weg gehen, 

soziale Unterstützung einholen, Varianten ablenkender Aktivitäten u.ä.), Bediensteten 

im Gefängnis nur begrenzt und Gefangenen fast gar nicht zur Verfügung stehen. 

Gefangene können ihrem Konfliktgegner nicht nach Belieben ausweichen. Sie können 

die Beziehung, wenn es sich um einen im Alltag in der Haftanstalt präsenten konkreten 

Bediensteten handelt, nicht abbrechen. Im Gegenteil müssen sie im Alltag ggf. 

gegenüber einem als Kontrahent erlebten Bediensteten in der beschriebenen hocham-

bivalenten Abhängigkeitsposition bleiben. Sie können sich nicht im direkten sozialen 

Kontakt zu Vertrauenspersonen stabilisieren, können Trost, Nähe, allgemein emotio-

nale Zuwendung nur in reglementierten Besuchssituationen erleben. Andere Möglich-

keiten der Ablenkung (differenzierte Formen von Freizeitaktivitäten) sind verwehrt; 

stattdessen sind sie auf gleichförmige Angebote einer Haftumgebung angewiesen. Ge-

sellschaftlich durchaus verbreitete Ausweichstrategien wie etwa Alkoholkonsum sind 

nicht möglich bzw. sanktionsbewehrt. Auch andere Möglichkeiten, "sich etwas Gutes 

zu tun", sind unter den Bedingungen des Haftlebens kaum möglich (eingeschränkte 

Einkaufsmöglichkeiten, begrenzter Raum). 

Gerade im Strafvollzug können Ignorieren und Vermeiden kompetente und sinnvolle 

Strategien sein, wenn Gefangene auf diese Weise eine kräftezehrende Konfrontation 

mit einer wenig unterstützenden (sozialen) Umgebung des Strafvollzugs zumindest zu 

minimieren suchen. Mit Strategien des Ignorierens und Vermeidens auf Konflikte zu 

reagieren, erweist sich für sie, folgt man den dargestellten Strategien, allerdings als 

durchweg riskantes Unterfangen, da sie dabei stark gefährdet sind, selbstschädigende 

Strategien zu entwickeln, sich mit der subkulturellen Anbindung anderen Konflikten 

auszusetzen oder sekundäre Konflikte (verstärkte Sicherung, weniger Lockerungen) in 

Kauf zu nehmen. 

Für Bedienstete gibt es dagegen einen breiteren Handlungsspielraum, der ihnen 

grundsätzlich auch hier mehr Varianten ermöglicht, Konflikten auszuweichen und 

selbstbildkonform unbeschädigt zu bleiben. Dabei ist allerdings auch zu berücksichti-

gen, dass für Bedienstete die maladaptiven Strategien der Gefangenen, und hier ganz 



 107 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

FORSCHUNGSLAGE  1 KONFLIKTE IM STRAFVOLLZUG 
_____________________________________________________________________________________ 

besonders Selbstverletzungen (Suizide/Brände), ebenfalls erhebliche Belastung be-

deuten (Lehmann/Weiß u.a. 2007: 179). 

 

1.3.2 Aggression, Gewalt und Zwang 

In Kap. 1.2.2.3 wurde dargestellt, wie sich Gewalt und Zwang als Grunderfahrung im 

Leben von Gefangenen erweisen. Zwang und Gewalt sind aber nicht nur Strukturbe-

dingungen des Strafvollzugs, sondern können außerdem, analysiert nach Zielrichtun-

gen von Gewalt, nach Motiven, Zwecken und Legitimationsstrategien, als Reaktions- 

und Copingstrategien im Umgang mit Konflikten beschrieben werden (vgl. zu solchen 

Analyseebenen von Gewalt Bonacker/Imbusch 2010: 83 ff.). Dabei kann als Grund-

annahme gelten, dass Gewalt im Strafvollzug im Zusammenwirken von Faktoren der 

Umgebung, der Organisationsstruktur, der interpersonalen Beziehungen und der je 

intrapersonalen Bedingungen entsteht, und dass diese Faktoren nicht unabhängig von-

einander sind (vgl. Wener 2000: 50). 

 

Orientiert an der "Typologie der personalen physischen Gewalt" von Galtung (1975: 

19) ist das Gefängnis über die damit verbundene physische Einengung an sich schon 

eine Form der Gewalt. Das Gefängnis ist Ort institutioneller Gewalt über den Entzug 

der Freiheit, über Mangel an Gütern und Dienstleistungen, über Verlust von Privatheit, 

Autonomie und Sicherheit.158 Für Orte, an denen Menschen gegen ihren Willen festge-

halten werden, kann als Annahme naheliegen, dass sich Konflikte dort nur durch ein 

offen geführtes Regime von Zwang in Grenzen und die Ordnung aufrechterhalten las-

sen. Die Regelungen des Strafvollzugsgesetzes beschreiben die Regeln, nach denen 

dieser Zwang den Rahmen der Haft bestimmt bis hin zu der Möglichkeit des Einsatzes 

unmittelbaren Zwangs gegen Gefangene (§§ 94 ff. StVollz). Aggression und Gewalt 

können aber auch in weniger strukturierter Form als Reaktion auf Konflikte Verwen-

dung finden. Diese Aspekte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

 

1.3.2.1 Gewalt von Gefangenen gegen Mitgefangene 

Gewalt unter Gefangenen wird als häufige Strategie im Strafvollzug betrachtet (Wirth 

2006; Lenz/Puhe 2007). Ein überwiegender Teil solcher Gewalt lässt sich als Reaktion 

aus der Situation heraus beschreiben, ist keine langfristig geplante Strategie (Wirth 

2006: 11; Endrass/Urbaniok u.a. 2009: 1280 f.). Gewalt unter Gefangenen kann unter-

schieden werden in Gewalt, deren vorherrschende Motivation der Ausdruck der 

                                                
158 Snacken (2005: 332) stützt diese Definitionsmerkmale von Gewalt im Gefängnis auf 
Ergebnisse von Befragungen Gefangener. 
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Emotion selbst159 ist und andererseits Gewalt, die als Methode der Beeinflussung wir-

ken soll (vgl. Matt 2006: 340). Diese beiden Grundfunktionen sind nicht immer vonein-

ander zu trennen.  

Besser erforscht – und eben auch besser erforschbar – für den Strafvollzug ist jeden-

falls der Einsatz von Gewalt als Form machtorientierter Bearbeitung von Konflikten. 

Eine entsprechende Definition zwangsorientiert instrumentell eingesetzter Aggression 

geben Tedeschi/Felson (1994: 168), die Zwang definieren als "action taken with the 

intention of imposing harm on another person or forcing compliance" und dabei sowohl 

körperliche als auch nicht körperliche Zwangsmittel (Drohungen, Bestrafungen) ein-

schließen160 und die interaktive, funktionelle Komponente betonen. Gefangene wenden 

Gewalt gegen Mitgefangene an, um die Hierarchien der Gruppe und die eigene 

Position zu stabilisieren (Kury/Smartt 2002: 328; Matt 2006: 344 f.; Bieneck 2010: 280) 

und um Verhaltensregeln innerhalb der Gefangenengruppe zu markieren (vgl. Weipert 

2003: 58 f.). Kühnel (2007: 7) sieht gewaltsame Auseinandersetzungen in der Haft 

nicht zuletzt als Ausdruck eines Kampfs zwischen Gefangenen um die in der Haft 

knappen Ressourcen jeder Art. Ernst (2010: 17) beschreibt die Funktion von Gewalt 

darüber hinaus als Möglichkeit des Selbstschutzes. Wer sich über Gewalt eine 

hierarchisch höhere Position in der Gruppe der Gefangenen sichert, hat damit die 

Chance, Konflikte mit der Anstalt zu vermeiden. Wer andere Gefangene z.B. dazu 

bringen kann, eigentlich für den eigenen Konsum vorgesehene Drogen bei sich 

aufzubewahren, vermeidet es, bei Kontrollen aufzufallen und sanktioniert zu werden. 

Wer andere Gefangene dazu zwingen kann, Einkäufe, Geld oder anderes abzugeben, 

braucht sich nicht selbst in der Auseinandersetzung mit der Haftanstalt um solche 

Ressourcen zu bemühen. Umgekehrt kann Gewaltanwendung gegen Mitgefangene, 

wenn sie entdeckt und sanktioniert wird, das Risiko weiterer eigener Konflikte mit der 

Institution "Strafvollzug" erhöhen. Sowohl die Entdeckung (vgl. Bergmann 2003: 243) 

als auch die Sanktionierung (vgl. Wirth 2006: 21 ff. zur Sanktions- bzw. Anzeigepraxis) 

sind aber keineswegs eindeutig vorhersagbar. 

Gefangene werden auch aufgrund persönlicher Voraussetzungen mit unterschiedlich 

hohem Risiko zu Tätern bzw. Opfern von Gewalt (vgl. Endrass/Urbaniok 2009: 1281; 
                                                
159 Allerdings ist diese Funktion über Methoden der Beobachtung oder Befragung schwer zu 
untersuchen, da sie – soweit es um Selbstauskünfte geht – ein hohes Maß an Bereitschaft zu 
Selbstexploration erfordert. Tedeschi/Felson (1994) weisen auch darauf hin, dass damit ver-
knüpfte psychoanalytisch fundierte Frustrations-Aggressions-Annahme nicht schlüssig belegt 
werden konnte und ohnehin in einem interaktionistischen Ansatz kein ausreichendes Verständ-
nis für Gewalthandeln anbietet. 
160 Die enger an der physischen Gewalt orientierte Definition bei Matt (2006: 340) erscheint 
dagegen weniger geeignet, das Gesamtspektrum der Handlungen abzubilden. Gerade unter 
Gefangenen wird häufig "Bedrohung" an erster Stelle erlebter Aggression genannt (vgl. Ernst 
2008: 360). Der noch weiter gefasste Begriff von Gewalt als jegliche Form aggressiven 
Verhaltens in der Haft (Endrass/Urbaniok u.a. 2009: 1279) kann dagegen dem hier interessie-
renden Ansatz funktionaler Gewaltanalyse nicht gerecht werden. 
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Goeckenjan 2009: 720 ff.; Ernst 2010: 18). Zusätzlich beeinflussen Variablen der 

Umgebung des Gefängnisses und der Haftsituation die Wahrscheinlichkeit von Gewalt-

einsatz (Kury/Smartt 2002: 328; Ernst 2010: 16 f.). 

Gewalt unter Gefangenen interessiert hier als Form der Bearbeitung von Konflikten in 

der Haft. Wie sozial kompetent Gewaltanwendung unter Gefangenen jeweils ist, lässt 

sich dabei keineswegs von vornherein bestimmen.161 Gewalt kann als Reproduktion 

einer auf Zwang angelegten Struktur des Strafvollzuges interpretiert werden (vgl. 

Weipert 2003: 54; Lenz/Puhe 2007: 258). Aggressive Konfrontation kann als Reakti-

onsstrategie der Wahl im Strafvollzug gesehen werden und eine Wahrnehmung unter-

stützen, dass Konflikte in diesem Kontext gar nicht anders bearbeitbar sind. 

Gewaltanwendung unter Gefangenen trägt insofern dazu bei, einen Wahrnehmungsho-

rizont für Bearbeitungsoptionen von Konflikten im Strafvollzug einzuengen. 

 

1.3.2.2 Gewalt von Gefangenen gegen Bedienstete 

Über das Ausmaß von Gewalt gegen Bedienstete im Strafvollzug ist wenig bekannt. 

Die wenigen Untersuchungen, die auch diesen Aspekt zu erfassen suchen, weisen 

unterschiedliche Tendenzen auf. Freimund (1990: 81) berichtet im Rahmen ihrer 

Untersuchung zu Anlässen von Disziplinarmaßnahmen gegen Gefangene über einen 

geringen Anteil solcher Vorkommnisse; Heinrich (2002: 377) berichtet von etwa je 

gleich vielen gefundenen Gewalthandlungen Gefangener gegen Bedienstete und ge-

gen Mitgefangene; Snacken (2005: 315 f.) beschreibt ein rein zahlenmäßig geringeres 

Vorkommen von Gewalt – mindestens von körperlicher Gewalt – Gefangener gegen 

Bedienstete (ähnlich Wirth 2006: 12 Fn 15). Bei Dünkel (2011c) findet sich eine rare 

zahlenmäßige Angabe; hier werden – auf Grundlage der darauf folgenden Dokumen-

tation einer Sanktionierung – zwischen 1993 und 2000 jeweils weniger als eine Tätlich-

keit je 100 Gefangene berichtet (Zahlen aus den alten Bundesländern; die Entwicklung 

in den neuen Bundesländern weist dagegen eine andere, sich dem westlichen Verlauf 

dann annähernde Kurve auf). 

Verbale Aggression im Sinne verbaler Beleidigung ist eine Form von Gewalthandeln, 

die als so häufig zwischen Gefangenen und Bediensteten angenommen wird, dass ihre 

regelmäßige formelle Beachtung (zahlenmäßiges Erfassen, Sanktionierung etc.) gar 

nicht in Frage kommen kann (vgl. Goeckenjan 2009: 711). Im Sinne von "psychischer 

Gewalt" und "symbolischer Gewalt" gehört sie, auch in Form von Drohungen, zu den 

Möglichkeiten, Gewalt auszuüben, die auch den strukturell Unterlegenen zur 

                                                
161 Bei Matt (2006: 345) wird Gewalt nicht nur kritisch-destruktiv gerahmt. Gewalt ist vielmehr 
auch Strategie der Selbstvergewisserung, wenn man mit Davis/Haan (2011) davon ausgeht, 
dass Männer Gewalt einsetzen, um das eigene männliche Selbstbild zu (re-)produzieren. In 
einer das eigene Selbstbild so stark verunsichernden Situation wie der Haft kann für solche 
Strategien besonders hoher Bedarf angenommen werden. 
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Verfügung steht und – je nach persönlicher Kompetenz – sehr subtile Formen von Ag-

gression annehmen kann (Bonacker/Imbusch 2010: 87 ff.); Bedienstete oder ihre An-

gehörigen können davon auch außerhalb der Justizvollzugsanstalt betroffen sein (vgl. 

Muthny/Brands u.a. 2008). Beleidigungen sind einerseits eine Form der Reaktion auf 

Konflikt, können andererseits aber auch selbst wieder zum Thema eines Konfliktes 

werden. Je nach Rahmung kann der Adressat eine Beleidigung als verständliche emo-

tionale Reaktion sehen, verstehen und ignorieren. Sie kann aber auch zum Anlass 

einer Disziplinierung werden und damit einen Konflikt auf eine neue, womöglich 

eskalierende Ebene setzen.  

 

Unabhängig von der Fallzahl selbst lässt sich feststellen, dass die Sorge von 

Bediensteten vor Gewalthandeln von Gefangenen hoch ist. Bedienstete wissen, dass 

von Seiten der Gefangenen Gewalt – nicht zuletzt im Sinne potentieller Drohung – aus-

gehen kann.162 Die Bedrohung, die Gefangene darstellen, lässt sich im Sinne einer 

Option zu Gewalt nie ganz ausschließen.163 Bedienstete erleben aggressives Verhalten 

von Gefangenen als eine der größten Belastungen ihrer Tätigkeit (Schaarschmidt 

2003: 21). Es verwundert daher auch nicht, wenn Gewalt gegen Bedienstete für Gefan-

gene mit höherer Wahrscheinlichkeit zu negativer Sanktion durch die Anstalt führt als 

vergleichbare Gewalt gegen Mitgefangene (vgl. Goeckenjan 2009: 712 mit Verweis auf 

Ritz 1984). Dabei lässt sich annehmen, dass Gefangene im Gefängnis für Bedienstete 

umso bedrohlicher und unkontrollierbarer erscheinen, je mehr sich ein gesellschaftli-

cher Kriminalitätsdiskurs dahin bewegt, sie als grundsätzlich gefährliche Gruppierung 

zu sehen (Wacquant 2009: 26). Wie sehr Bedienstete Übergriffe von Gefangenen 

fürchten, hängt damit nicht zuletzt von ihrer Sicht auf ihre Arbeit im Vollzug und von 

ihrer Sicht auf das Gefängnis selbst ab (Snacken 2005: 318). 

Möglicherweise ist es auf Grundlage der hier beschriebenen Befunde weniger die 

tatsächliche Gewalt von Gefangenen gegen Bedienstete, die die Formen haftinterner 

Konfliktreaktionen mitbestimmt, als vielmehr die Sorge der Bediensteten vor möglicher 

Gewalt von Gefangenen. Auf diese Weise lässt sich jedenfalls verstehen, wenn immer 

weiter ausdifferenzierte diagnostische Methoden entwickelt werden, deren Zweck nicht 

zuletzt darin liegt, möglichst früh herauszufinden, ob Gefangene potentiell gefährlich 

                                                
162 Vgl. Bonacker/Imbusch (2010: 86) zu der bedrohlichen Möglichkeit des Gewalthandelns, 
über das auch die ansonsten Ohnmächtigen verfügen. Hinzu kommt hier noch einmal in 
besonderer Pointierung das Problem des "kulturellen Paradoxes" eines männlichen Opfers 
(Lenz 2006: 113). Wenn es schon kulturell keine Kategorienüberschneidung zwischen "Mann 
sein" und "Opfer sein" geben kann, so gilt dies erst recht im Hinblick auf die in der Grup-
pengegenüberstellung von Gefangenen und Bediensteten definierte starke Position letzterer. 
Der Kontrast kann die Möglichkeit einer Gewalterfahrung umso bedrohlicher erscheinen lassen. 
163 Vgl. Sykes (1958,2007: 49 Fn) zu der rein zahlenmäßig immer drohenden Übermacht der 
Gefangenen. 
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sind und welchen haftinternen Behandlungsformen164 sie aufgrund solcher Einschät-

zungen zuzuweisen sind (vgl. Endrass/Urbaniok u.a. 2009: 1279). Der Gewaltdiskurs 

selbst führt damit zu einer strukturellen Engführung auf Themen von Gefahr, Sicherheit 

und Sicherung.  

 

1.3.2.3 Gewalt von Bediensteten gegen Gefangene  

Bedienstete dürfen gegenüber Gefangenen in einem durch das Strafvollzugsgesetz ge-

regelten Umfang "unmittelbaren Zwang" anwenden (§§ 94 ff. StVollzG). Sie sind inso-

fern berechtigt zur "legalen staatlichen Gewaltausübung" (Bonacker/Imbusch 2010: 

94). Dies ist nur ein Teil der tatsächlichen Machtmöglichkeiten der Bediensteten; Lieb-

ling (2000: 341) sieht (mit Hepburn 1985) in der "coercive power" nur eine von sechs 

Formen dienstlicher Gewalt, die Bedienstete im Gefängnis ausüben können. Duss-von 

Werdt (2005: 227) geht davon aus, dass staatlicher Einsatz von Gewalt als anerkannt 

gelten kann, solange er im Vorgehen geregelt ist, also prozedural fair erfolgt. Die Quali-

fikation dafür bewegt sich allerdings zum Teil in einem nicht normativen Bereich. Küh-

nel spricht (2006b: 558) – allerdings im Kontext von Gewalt und Zwangsanwendung 

durch Polizei – bei den professionell geforderten Qualitäten auch von "persönlicher 

Reife". 

Wichtig ist im hier interessierenden Kontext des Strafvollzugs, dass der Einsatz von 

Zwang im Sinne des Strafvollzugsgesetzes zwar als Reaktion auf eine Konfliktsituation 

im Sinne einer Gefahrensituation verstanden wird, aber nicht als Disziplinarmaßnahme 

gedacht ist.165 Tatsächlich ist der sanktionierende, disziplinierende Charakter einer Si-

cherungsmaßnahme aber häufig nicht zu verhindern; das gilt besonders als Reaktion 

auf Suizidversuche und Selbstverletzungen von Gefangenen oder bei Gefahr der Ver-

letzung anderer.166  

 

Öffentlich zugängliche Zahlen über den Umfang von Gewaltanwendungen gegen 

Gefangene gibt es nicht; insbesondere sind womöglich nicht legale Formen von Gewalt 

Bediensteter gegen Gefangene nicht umfänglicher (vgl. Heinrich 2003: 85; Neubacher 

2008: 11167) bzw. nur in einzelnen Sparten erforscht168 und auch nicht die Frage etwa 

                                                
164 "Behandlung" hier ausdrücklich nicht im therapeutischen Sinne. 
165 Die Systematik des Gesetzes trennt diesen Bereich von dem der Disziplinarmaßnahmen, die 
in §§ 102 StVollz geregelt sind. Ausdrücklich zum Verbot von Zwangsmitteln als Disziplinierung 
äußern sich auch die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze (Bundesministerium der Justiz 
2007: 26). 
166 Der Europäische Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe (2006: 61) berichtet über einen Beispielsfall, in dem die 
anhaltende Sicherung und die damit verknüpften Begleitumstände nur schwer anders als 
disziplinierend verstanden werden konnten. 
167 Neubacher kommt trotz dieser schlechten Befundlage etwas überraschend zu der Aussage, 
dass nicht legale physische Gewalt von Bediensteten wohl nur selten vorkomme. Ähnlich die 
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folgender Sanktionierung der Bediensteten (Goeckenjan 2009: 712). Tatsächlich dürfte 

die Erforschung dieses Bereiches auch deswegen schwierig sein, weil gerade in 

akuten Konfliktsituationen die Unterscheidung zwischen noch nötiger Gewalt und 

Formen womöglich überschießender Zwangsanwendung schwer ist und im Nachhinein 

nicht immer leicht zu rekonstruieren (Snacken 2005: 319).169 Snacken (2005: 222) sieht 

als insofern besondere Gefahrensituation für (unverhältnismäßige) Gewaltanwendung 

das Verbringen eines Gefangenen in einen besonders gesicherten Haftraum, da dies in 

der Regel durch mehrere Bedienstete und in einer meist emotional aufgeheizten At-

mosphäre geschehe. Sie geht zudem davon aus, dass Bedienstete dazu neigen kön-

nen, verbale oder psychologische Gewalt instrumentell gegen Gefangene einsetzen, 

um gewaltsame Reaktionen des Gefangenen zu provozieren und damit eigenen Ge-

walteinsatz zu legitimieren (Snacken 2005: 320); die interaktionellen Rückkopplungen 

machen hier die Unterscheidung angemessener von unangemessenen Gewaltein-

sätzen noch schwieriger.  

 

Die Wahrscheinlichkeit für Gefangene, körperliche Gewalt- bzw. Zwangsanwendung 

als Reaktion auf einen Konflikt im Strafvollzug zu erfahren, hängt von verschiedenen 

Faktoren ab. Liebling (2000: 347) geht von einer strukturellen Neigung von Be-

diensteten aus, solche Machtbefugnisse gerade nicht zu strapazieren, sondern viel-

mehr ihre Erfahrung zu nutzen, in Konfliktsituationen deeskalierend bzw. schlichtend 

zu agieren. Snacken (2005: 312) berichtet, dass Gewaltkonflikte dagegen begünstigt 

werden können durch ein besonders liberales Gefängnisregime (sofern dies eine ver-

lässliche Kontrolle von Risikosituationen beeinträchtigt), durch Anwachsen von Risiko-

gruppen unter den Gefangenen, durch ein allgemeines gesellschaftliches Klima gerin-

ger Toleranz für Risikogruppen und durch Unsicherheiten für Bedienstete im Rahmen 

ihrer Tätigkeit. Ähnlich geht auch Goerdeler (18.9.2010) davon aus, dass geringer Aus-

bildungsstatus und mangelnde Fachkompetenz von Bediensteten, geringe Personal-

dichte sowie die Schwierigkeiten einer Doppelfunktion als Betreuer der Gefangenen ei-

nerseits und Kontrolleure andererseits Gewalthandeln von Seiten der Bediensteten be-

günstigen.170 

                                                                                                                                          
Angabe eines Gefangenen (Meyer-Falk 2010), während Goeckenjan (2009: 716) sich weniger 
optimistisch äußert. 
168 Irwin/Owen (2005: 112) berichten mit Verweis auf Berichte und Studien der späten 90er und 
frühen 00er Jahre von sexueller Gewalt von Bediensteten gegen Gefangene; es geht allerdings 
nur um Gewalt gegen weibliche Gefangene. 
169 Ähnlich Feltes (2006: 539) zu vergleichbaren Differenzierungsschwierigkeiten bei Gewaltan-
wendung durch die Polizei. 
170 Während Goerdeler deswegen eine besondere Gefahr im Wohngruppenvollzug sieht, da 
dort eine relativ entspannte Betreuungsfunktion der Bediensteten unvermittelt in Kontrolle um-
kippen kann, berichtet Snacken (2005: 321) von geringerem Gewaltaufkommen gerade in 
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Neben dieser – legitimen und nicht legitimen – Form körperlicher Gewalt steht Bedien-

steten durch ihren Zugriff auf fast alle Lebensbereiche eines Gefangenen eine Varia-

tionsbreite weiterer mehr oder weniger subtiler Gewaltformen als Reaktion auf Kon-

fliktgeschehen zur Verfügung (vgl. Ritz 1984: 13). Allein schon diese – für Gefangene 

jederzeit bewusste – Möglichkeit der Bediensteten muss als Drohpotential gesehen 

werden, das einen wesentlichen Teil der Rahmung jedes haftinternen Konfliktes 

ausmacht (Walter 2005: 132). 

Die möglichen Praktiken von Bediensteten lassen sich mehr oder weniger klar dem 

zuordnen, was Bonacker/Imbusch (2010: 87) als "psychische Gewalt" durch "Worte, 

Gebärden, Bilder, Symbole oder den Entzug von Lebensnotwendigkeiten" und mit der 

Absicht, "Menschen durch Einschüchterung und Angst oder spezifische 'Belohnungen' 

gefügig zu machen" definieren bzw. was von ihnen als "symbolische Gewalt" 

(Bonacker/Imbusch 2010: 89) beschrieben wird (in der Regel verbal übermittelte 

Inhalte der persönlichen Herabsetzung). Im Kontext des Strafvollzugs sind solche 

Strategien als Formen "apokrypher" bzw. "informeller Disziplinierung" (Walter 2005: 

131) bezeichnet worden,171 die "strafähnliche Sanktion" sein können, obwohl sie im 

Katalog der Disziplinarmaßnahmen des § 103 StVollz nicht aufgezählt sind (vgl. Lübbe-

Wolff/Geisler 2004: 484172). Maeder (1994: 173) weist als Bedingung für das Auftreten 

solcher nicht formeller Sanktionierung darauf hin, dass es für Bedienstete von Vorteil 

sein kann, nicht mit formellen – meldepflichtigen – Sanktionen die Aufmerksamkeit vor-

gesetzter Stellen auf sich zu ziehen. Die informellen Praktiken haben für Bedienstete 

den weiteren Vorteil, vollständig eigenverantwortlich geregelt werden zu können (Mae-

der 1994: 172). Die Praktiken brauchen in der Anwendung nicht die Anforderungen an 

Straf- oder Disziplinarmaßnahmen zu erfüllen, auch wenn sie in gleicher Weise "für 

den betroffenen Gefangenen ein stark belastender Eingriff" sind (Lübbe-Wolff/Geisler 

2004: 484). Solche Praktiken können umfassen: 

- "alltägliche Schikanen" (Ritz 1984: 13) 

                                                                                                                                          
diesem Vollzugsmodus. Womöglich spielen hier vermittelnde Variablen – insbesondere proze-
durale Transparenz und Rollentransparenz – eine Rolle. 
171 Walters unterscheidet informelle und apokryphe Disziplinierungen nach der mit ihnen 
verknüpften bzw. offensichtlichen Disziplinierungsabsicht (Walter 2005: 131 f.). Das ist im Hin-
blick auf tatsächliche Sanktionswirkung keine ganz überzeugende Unterscheidung, denn Be-
dienstete müssten die (sekundäre) Sanktionswirkung einzelner Handlungen eigentlich in jedem 
Fall erkennen können. Andererseits hat schon Merton (1995: 194 f.) darauf hingewiesen, dass, 
je bürokratisierter ein Entscheidungsgang wird und je weiter die eigentlich Entscheidenden von 
den Betroffenen entfernt sind, die Entscheidung desto befremdlicher und arroganter von Betrof-
fenen erlebt wird. 
172 Ableiten lässt sich hier insbesondere auch das Problem der unklaren rechtlichen Überprüf-
barkeit von Handlungsweisen, die strafähnlichen Charakter haben, aber nicht als Maßnahmen 
der Vollzugsbehörde gelten, die einer Beschwerde von Gefangenen zugänglich sind. 
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- direkte verbale Kommunikationen von Demütigung, auch sexuell konnotierter Art 

(Maeder 1995: 161 ff.) 

- Praktiken der Behinderung von Wünschen und Bestrebungen von Gefangenen wie 

das "Vergessen" von Anfragen oder Bitten von Gefangenen (Maeder 1995: 165; 

Snacken 2005: 320) und das Warten lassen (Walter 2005: 132; Feest 2007: 96) 

- Erhöhen der Kontrolldichte bzw. Verschärfung von Kontrollen (Maeder 1995: 165; 

Walter 2005: 132) 

- Bestimmung über den Lebensvollzug von Gefangenen gegen ihren Willen, etwa 

durch unerwünschte Verlegungen (Maeder 1995: 165; Sakalauskas 2006: 232 ff.; 

Walter 2005: 132) 

- direkte Beschränkungen wie unbegründete Verweigerung oder Begrenzung von 

Privilegien173 (Maeder 1995: 165; Snacken 2005: 320; Walter 2005: 132) 

- Mängel der gesundheitlichen Betreuung (Maeder 1995: 165; Europäischer Aus-

schuss 2006: 39) 

- Verfassen von falschen oder einseitigen Berichten (Snacken 2005: 320; Walter 

2005: 132) 

- Verlust des Arbeitsplatzes (Snacken 2005: 319) 

Die Grenze zwischen eindeutig strafenden und indirekt strafenden Reaktionen kann bei 

Behandlung durch einen Fachdienst sehr unscharf werden – auch wenn Behandlung 

keine Strafe ist, kann die gegen den eigenen Wunsch erhaltene Spritze mit einem 

beruhigenden Psychopharmakon doch so erlebt werden. Die Verbringung in einen 

besonders gesicherten Haftraum gemäß § 88 (2) Punkt 5 StVollzG wird ein Betroffener 

nur selten nicht als strafende Maßnahme erleben, auch wenn die erste Absicht darin 

besteht, ihn vor einer Gefährdung seiner selbst oder anderer zu schützen (Mathiesen 

1989: 5; AK StVollz-Walter 2012: vor § 102 Rz. 12). 

Die beschriebenen Möglichkeiten informeller Disziplinierung können eine enge Verbin-

dung eingehen mit den "Lockerungen" als wesentlichem Teil resozialisierender Mög-

lichkeiten für Gefangene. Ein großer Teil der beschriebenen Praktiken kann sich auf 

die Wahrscheinlichkeit auswirken, dass ein Gefangener mit Bemühen um Lockerungen 

– Urlaub, Kontakte nach draußen, Verlegung in den offenen Vollzug – erfolgreich ist 

oder nicht. So kann das "Vergessen" von Anträgen des Gefangenen zum Verstreichen 

wichtiger Fristen führen, verschärfte Kontrollen können zu wiederholten Entdeckungen 

von Fehlverhalten (und damit zu einer kritischen Einschätzung der Verlässlichkeit eines 

                                                
173 Vgl. Neuland (1988: 273) zum Fortleben des "Vergünstigungsdenkens" auch im reformierten 
Strafvollzug und zu dem besonders großen Bereich des Ermessens von Bediensteten in 
diesem Bereich im britischen Strafvollzug Liebling (2000: 336). 
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Gefangenen) führen174 und eine insgesamt parteiliche Verfassung von Berichten kann 

die Voraussetzung für den Gefangenen, als "lockerungsgeeignet"175 eingeschätzt zu 

werden, immer weiter hinausschieben. Gefangene, die sich dieser Gefahren bewusst 

sind, werden daher solche informellen Disziplinierungen womöglich mehr fürchten als 

formelle Sanktionsmaßnahmen, deren Wirkung und Umfang genauer umschrieben ist.  

Die ständige Möglichkeit von Sanktionen, die Gefangenen keine Handhabe zur Be-

schwerde bieten und zudem schlecht vorhersagbar sind, muss das Erleben von Auto-

nomieverlust und Hilflosigkeit verstärken und so zu den anfangs (Kap. 1.2.2.3) 

beschriebenen grundsätzlich konfliktfördernden affektiven Haftumständen für Gefange-

ne beitragen. Die Unsicherheit der jederzeit möglichen informellen Disziplinierung kann 

dafür sorgen, dass Gefangene sich schon im Vorhinein im Hinblick auf eine Konfliktäu-

ßerung kontrollieren, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Gefangene können 

zu der Einschätzung kommen, dass sie die Haftsituation nur durch entschiedene For-

men der Selbstdisziplinierung einigermaßen unbeschadet überstehen. Das könnte ei-

nem Gestaltungsansatz des Resozialisierungsgedanken entsprechen, der von Gefan-

genen verlangt, sich an die Bedingungen des Strafvollzugs soweit anzupassen, dass 

sie sich als "selbstverantwortliche Kunden" aus eigener Kraft die Möglichkeiten eines 

"Stufenstrafvollzugs" erarbeiten (Walter 2005: 133).176 

Zusätzlich können Techniken informeller Disziplinierung es erschweren, dass ein 

Konflikt überhaupt als solcher, jedenfalls als manifester Konflikt wahrgenommen wird. 

Wenn ein Anliegen eines Gefangenen durch Bedienstete ignoriert wird, erreicht der 

Gefangene damit gar nicht erst die Stufe einer Bearbeitung, weil sein Anliegen 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle von Personen bleibt, die für eine Bearbeitung 

relevant wären. Die Praktiken psychischer und symbolischer Gewalt haben so in der 

Konfliktregulierung schon an einer sehr frühen Stelle Bedeutung. Maeder (1995: 170) 

sieht in ihnen einen Teil einer komplexen Konstruktion der sozialen Ordnung des 

Gefängnisses, genauer eine sich ständig reproduzierende Zuweisung einer 

untergeordneten sozialen Rolle für die Gefangenen (Maeder 1994: 174 f.). Foucault 

sieht schon in den Standardbedingungen der Haft selbst – Isolierung, Arbeitszwang, 

                                                
174 Vgl. Walter (2004: 269) zur faktischen Unmöglichkeit für Gefangene, tatsächlich alle 
relevanten Regeln des Vollzugs an jeder Stelle des Haftalltags so verlässlich einzuhalten, dass 
sie vor Sanktionen jedenfalls sicher sein könnten.  
175 Vgl. AK StVollz-Köhne/Lesting (2012: § 11 Rz. 51) kritisch zur Annahme, Gefangene 
müssten eine "Lockerungseignung" überhaupt nachweisen; "Lockerungen" werden dort viel-
mehr als wesentliches Instrument resozialisierender Bemühungen verstanden, die jedem Ge-
fangenen von vornherein zu gewähren sind, um die Vollzugsaufgabe umzusetzen. 
176 Auch wenn solche Anpassungsleistung geeignet sein kann, das Niveau offener Konflikte im 
Strafvollzug zu senken, könnte allerdings fraglich sein, wieweit Gefangene Zielen einer gesell-
schaftlichen Integration gerecht werden, wenn das Leben in der Gesellschaft außerhalb der 
Haft flexible Durchsetzungsfähigkeit für eigene Interessen verlangt statt bloße Anpassung (ent-
sprechend AK StVollz-Köhne/Lesting 2012: § 13 Rz. 4; AK StVollz-Rehn/van den Boogaart 
2012: vor § 166 Rz. 13). 
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Normalisierung – die Disziplinierung ausgeprägt, die den strafenden Charakter des 

Freiheitsentzugs ausmacht und damit gleichzeitig über den bloßen Freiheitsentzug hi-

nausgeht (Foucault 1995: 318). 

 

Die hier beschriebenen Formen von Gewalt von Bediensteten gegen Gefangene haben 

– soweit sie nicht eng durch die Bestimmungen des StVollzG gerahmt sind – eine 

deutliche Tendenz zu sozial inkompetenten Copingstrategien, bei denen aggressive 

Impulse die rational-professionellen Verhaltensstrategien zu dominieren drohen. Be-

dienstete können sich zu solchen Strategien durch ihre Rolle als Verantwortliche für Si-

cherheit und Ordnung im Gefängnis berechtigt sehen. Während für ihre Aufgaben in 

der Unterstützung der Resozialisierung ein Rahmen vergleichsweise ungenau gefasst 

ist, werden Anforderungen an sie im Hinblick auf die Sicherung sehr genau beschrie-

ben (vgl. Teil Drei der DSVollz). Mit diesen Anforderungen lassen sich Einschränkun-

gen von Gefangenen häufig unmittelbar begründen (Wagner 1985). 

 

1.3.2.4 Die haftinterne Bearbeitung durch Formen der Sanktionierung 

Die §§ 102 ff. des Strafvollzugsgesetzes regeln die Maßnahmen, die der Justizvoll-

zugsanstalt zur Disziplinierung von Gefangenen zur Verfügung stehen. Diese Regelun-

gen setzen eine Konfliktbearbeitung in einen gesetzlich normierten Verfahrensrahmen, 

bieten damit im Grundsatz keine Möglichkeit freien Agierens, wie es die Aktivitäten der 

vorhergehenden Abschnitte ermöglichten. Solche formell disziplinierenden Aktivitäten 

werden hier dem Abschnitt der Konfliktreaktionen von Zwang und Gewalt zugeordnet. 

Das hat zum einen Ausschlussgründe: Die durch den Rahmen der Disziplinar-

maßnahmen vorgegebenen Strategien sind nicht ausweichend und sie sind anderer-

seits ausdrücklich einschränkend; sie können daher keiner der drei anderen Kategorien 

von Kirchhoff (2008) zugeordnet werden. Sie sind außerdem deutlicher Ausdruck einer 

staatlich legitimierten Gewalt, sind "legale staatliche Gewaltausübung" (Bonacker/Im-

busch 2010: 94). Sie haben inhaltlich überwiegend einen Charakter, der die depri-

vierende Situation der Haft weiter ausführt (zusätzliche Beschneidungen von 

Möglichkeiten im sozialen Kontakt, in der Freizeitgestaltung, im Zugang zu Genussmit-

teln u.ä.). Es kann daher vertreten werden, die Handlungen dem Gewaltbegriff im 

Sinne einer Ausübung psychischer Gewalt zuzuordnen,177 obwohl sie nach der Sy-

stematik des Strafvollzugsgesetzes selbst von "Zwang" ausdrücklich abgegrenzt sind. 

 

                                                
177 Zu Kritik und Diskussion einer zu weiträumigen und damit zunehmend inhaltsleeren 
Verwendung eines Gewaltbegriffs vgl. allerdings Schwind/Baumann u.a. (1994: 36); 
Bonacker/Imbusch (2010: 82) und insgesamt Trotha (1997). 
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Im Gegensatz zu den im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Mitteln informeller 

Disziplinierung haben die eigentlichen Disziplinarmaßnahmen einen regelhaften Cha-

rakter. Ihre Vorhersehbarkeit ist sowohl durch das Strafvollzugsgesetz 

(§§ 102 ff. StVollzG) geregelt, als auch durch darauf bezogene Verwaltungsvorschrif-

ten sowie durch jeweilige Hausordnungen, die Gefangenen bei Haftantritt ausgehän-

digt werden (vgl. JVA Tegel Hausordnung, Materialband S. 29 ff.). Der im Gesetz auf-

geführte Katalog möglicher Disziplinierungen ist abschließend (AK StVollz-Walter 

2012: § 103 Rz. 1), kann also nicht innerhalb einer Anstalt unvorhersehbar für Gefan-

gene durch weitere ergänzt oder verändert werden. Disziplinierungen werden "straf-

ähnlich" eingeordnet und müssen durch Sachaufklärung einer gerichtlichen Überprü-

fung zugänglich sein (Lübbe-Wolff/Geisler 2004: 484). Haftinterne Disziplinarmaßnah-

men können durch Möglichkeiten externer Sanktionierung (Erstatten einer Strafanzei-

ge) ergänzt oder ersetzt werden (vgl. zu einer entsprechenden Praxis Wirth 2006). 

Für den Anwendungsrahmen der haftinternen Disziplinarmaßnahmen gilt, dass sie 

dazu beitragen sollen, Sicherheit und Ordnung des Vollzugs im Hinblick auf das 

Vollzugsziel zu gewährleisten (vgl. AK StVollz-Walter 2012: vor § 102 Rz. 4 m.w.N.). 

Die Form der Konfliktbearbeitung ist die Bestrafung einer Konfliktseite. Insofern kann 

zu Möglichkeiten und Grenzen dieser Form von Konfliktbearbeitung auf alles verwiesen 

werden, was zur Legitimation des Strafens insgesamt diskutiert wird (für einen 

Überblick über die Argumentationen vgl. Hassemer 2009).  

Entsprechend den Empfehlungen der Europäischen Strafvollzugsgrundsätze stellen 

die Disziplinarmaßnahmen keine Möglichkeit der Sanktionierung lediglich unerwünsch-

ten Verhaltens von Gefangenen dar; sie sollen vielmehr mit größtmöglicher Transpa-

renz als "letztes Mittel" im Hinblick auf Regelverletzungen verwendet werden, die als 

"Pflichtverstöße" von Gefangenen im Hinblick auf Belange der Sicherheit und Ordnung 

einzuschätzen sind (Bundesministerium der Justiz 2007: 25). Sie sind damit auch nicht 

als Maßnahmen zu verstehen, die direkt in ein Resozialisierungskonzept eingebunden 

gesehen werden können (etwa im Sinne einer Einfachstruktur verhaltensändernder 

Interventionen in Richtung auf erwünschtes soziales Verhalten). Es muss aber berück-

sichtigt werden, dass Disziplinarmaßnahmen aus ihrer Herkunftsgeschichte mit einer 

Annahme verbunden sind, dass Disziplinierung "positive Veränderung bei dem Insas-

sen bewirkt" (Neuland 1988: 272).  

Disziplinarmaßnahmen haben Auswirkungen auf die Möglichkeiten des Gefangenen, 

Lockerungen im Hinblick auf die Gestaltung seines Vollzuges zu erhalten. Sie fließen in 

Beurteilungen über ihn ein.178 Verwaltungsvorschriften und weitere Ausführungsbestim-

mungen einer Anstalt sowie die Gesamteinschätzung der Anstalt können aber auf 
                                                
178 Vgl. allerdings AK StVollz-Köhne/Lesting (2012: § 13 Rz. 28) zu den Grenzen, innerhalb de-
rer eine Disziplinarmaßnahme die Erteilung einer Lockerung beeinflussen darf. 
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Grundlage einer ggf. vorliegenden "Negativeinschätzung" bestimmen, dass in einer 

Vollzugsplanung die Voraussetzungen für Lockerungen nicht bestehen (Freimund 

1990: 44).179 Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das Vorliegen von 

Disziplinierungen für einen Gefangenen die Chance deutlich reduziert, Lockerungen zu 

erhalten (vgl. Freimund 1990: 173, allerdings mit Hinweis auf Unterschiede hinsichtlich 

der Deliktvoraussetzungen bei den von ihr untersuchten Gefangenen). Disziplinarmaß-

nahmen haben damit, unabhängig von einem direkt strafenden Charakter, weitere se-

kundäre Strafwirkung für betroffene Gefangene.180 

 

Der formelle Charakter der Disziplinierungen bietet durch seine Regelhaftigkeit und 

Überprüfbarkeit Chancen auf das Erleben von Verfahrensgerechtigkeit (Kamann 2008: 

571)181 und damit – in Übereinstimmung mit den Standard Minimum Rules for the 

Treatment of Prisoners (Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights OHCHR 2004)182 – auf eine "Good Practice" des Strafvollzugs im Sinne von 

Coyle (2009: 59). Es kann allerdings durchaus in Frage stehen, ob die damit an sich 

offengelegten Regelsysteme ausreichende Transparenz erreichen, um zu einer so 

orientierten Praxis des Umgangs mit Haftkonflikten zu gelangen. Folgende Umstände 

können als Einschränkungen wirken: 

- Gefangene sehen sich in der Haft einem Regelwerk gegenüber, dessen Umfang 

und Systematik (Strafvollzugsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ausführungsvor-

schriften, Hausordnung und ggf. weitere anstaltsinterne Anordnungen der Anstalts-

leitung) nicht nur Gefangene mit wenig Erfahrung im Umgang mit schriftlichem 

Material oder Gefangene mit anderen Muttersprachen überfordern kann. Es kann 

vielmehr leicht der Eindruck entstehen, mit einer Unzahl von Regeln konfrontiert zu 

sein, die insgesamt zu kennen und zu befolgen gar nicht möglich ist (vgl. 

Irwin/Owen 2005: 105; Walter 2004: 269; Kruttschnitt 2005: 160). Schon die den 

Gefangenen jedenfalls zur Verfügung zu stellende Hausordnung, die eine mehr 

oder weniger kurz gefasste Version der relevanten Bestimmungen und 

                                                
179 Vgl. zum Umfang des Ermessens der Anstalt in Fragen von Sicherheit und Ordnung Kamann 
(1994: 476) und insgesamt zur Problematik des Ermessens der Anstalt Böhm (1992), 
Feest/Lesting (2005), Kretschmer (2005), Volckart/Pollähne u.a. (2008). 
180 Freimund (1990: 186 f.) weist darauf hin, dass dieser sekundäre Strafcharakter ausdrücklich 
dem Resozialisierungsgedanken zuwiderläuft. 
181 Vorstellungen von Kriterien und Inhalt des Begriffs "Verfahrensgerechtigkeit" sind in der Lite-
ratur keineswegs immer übereinstimmend (Näheres dazu auch weiter unten Kap. 2.1.4.4); das 
Erleben einer konsistenten Anwendung transparenter Regeln für das Verfahren und die Mög-
lichkeit, innerhalb dieses Regelsystems Einfluss auf einen Verfahrensverlauf zu nehmen, wer-
den aber jedenfalls dazugerechnet (Montada 2000: 51). Auch die erlebte kulturelle Ange-
messenheit einer Sanktion kann eine Rolle spielen (vgl. AK StVollz-Walter 2012: § 102 Rz. 24). 
182 Das OHCHR verlangt vor allem die Eindeutigkeit einer Zuordnung einer Normübertretung in 
der Haft zu einer (und nur einer) bestimmten Bestrafung (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2004: Ziffer 30). 
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insbesondere der an die Gefangenen gerichteten Verhaltenserwartungen enthält, 

wird wohl nicht selten gar nicht erst gelesen (AK StVollz-Feest 2012: § 161 Rz. 2; 

Gespräch mit dem stellvertretenden Vollzugsdienstleiter, Materialband S. 511 ff.). 

- Auch wenn die möglichen Disziplinierungen im Gesetz abschließend dargestellt 

sind (§ 103 StVollzG), gilt das nicht gleichermaßen für die "Disziplinartatbestände", 

also für die Voraussetzungen, unter denen Gefangene mit Disziplinierungen 

rechnen müssen (Walter 2005: 131; AK StVollz-Walter 2012: vor § 102 Rz. 16). 

Zwar sind in den §§ 82 und 102 StVollzG Verhaltensvorschriften für Gefangene 

dargelegt. Es bleibt aber ausreichend Spielraum für Interpretation, auch hinsichtlich 

der Tataufklärungen und der Verantwortungszuschreibungen (vgl. Kamann 2008: 

571), und es bleiben Fragen an die Zuordnung von Verhalten zu einer Sanktion 

(Walter 2005: 131).  

- Für die tatsächliche Praxis von Disziplinierungen liegen für die Zeit nach 1997 kei-

ne systematischen Erhebungen vor, da sie nicht mehr bundesweit gesammelt wer-

den (AK StVollz-Walter 2012: vor § 102 Rz. 1). Auch vorhandene Zahlen erweisen 

sich als nur begrenzt aussagekräftig. Heinrich (2002: 381) berichtet für seine Unter-

suchung, er habe sich nur auf die – berichtspflichtigen – Angaben zu Strafanzeigen 

gegen Gefangene und zu Unterbringungen in besonders gesicherten Hafträumen 

stützen können, während über andere, durchaus ebenfalls praktizierte 

Disziplinarmaßnahmen keine Angaben verfügbar waren; er geht davon aus, dass 

die Unterbringung eines Gefangenen in einem besonders gesicherten Haftraum zu 

den häufigsten Maßnahmen zählt. Walter (2005: 130) spricht von einer "häufigen" 

Verwendung von Disziplinarmaßnahmen, ohne dazu weitere Zahlen zu nennen. 

Der Alternativkommentar berichtet in der Vorauflage mit Zahlen aus den 90er Jah-

ren im bundesweiten Vergleich von ganz erheblichen Schwankungen verhängter 

Disziplinarmaßnahmen (vgl. AK StVollz-Walter 2006: vor § 102 Rz. 1 f.). Speziell 

zur Frage disziplinierender Reaktionen auf Gewaltvorkommen zwischen Gefange-

nen berichtet Wirth (2006: 9) aus der Untersuchung von Gewalt unter Gefangenen 

im Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen von inkonsistenten und jedenfalls 

aus den verfügbaren Daten eingesehener Disziplinarbücher nicht immer 

nachvollziehbaren Systematiken.183 Zu solchen Unsystematiken gehört, inwieweit 

Gefangene sowohl mit disziplinarischen Maßnahmen der Anstalt als auch zusätz-

lich mit einer Anzeige rechnen müssen (Wirth 2006: 8 Fn; Goeckenjahn 2009: 712) 

oder die Feststellung, dass Gewalt unter Gefangenen seltener als Anzeige an die 

                                                
183 Wegen solcher Schwierigkeiten konnte Wirth von 638 Akten mehr als 100 Fälle gar nicht erst 
in die nähere Analyse einbeziehen (Wirth 2006: 9). 



 120 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 
FORSCHUNGSLAGE  1 KONFLIKTE IM STRAFVOLLZUG 
_______________________________________________________________________________ 

Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet wird als Gewalt eines Gefangenen gegen 

Bedienstete (Goeckenjan 2009: 711).184  

Es stellt sich hier also jedenfalls die Frage nach der Sanktionswahrscheinlichkeit. 

Die Unsicherheit darüber beginnt bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit, mit 

einem bestimmten Verhalten überhaupt aufzufallen. Die damit verknüpfte Frage der 

Kontrolldichte hängt sowohl von dem Klima einer Anstalt ab (vgl. Snacken 2005: 

312) als auch von der Personalauslastung oder von der Belegungsdichte (vgl. 

Hoffmann 1989) oder von womöglich schwerer einschätzbaren persönlichen Vor-

aussetzungen und Sanktionsneigungen185 (vgl. Walter 2005: 131; AK StVollz-Wal-

ter 2012: vor § 102 Rz. 2; ähnlich Dünkel/Drenkhahn u.a. 2009: 255 in ihrer länder-

übergreifenden Studie). Liebling (2000: 337) geht von einer Verbindung zwischen 

dem allgemeinen professionellen Verhaltensstil von Bediensteten und ihrem Sank-

tionsverhalten aus. Eine Tendenz zu professionellem Rückzug sieht sie verbunden 

mit einer Neigung zu mehr formellen Sanktionen und zu Entzug von Privilegien. 

Eng mit der Frage der Sanktionswahrscheinlichkeit verbunden erweist sich die 

Frage des Ermessens. Das Strafvollzugsgesetz betont in seiner Systematik zwar 

die formelle Konfliktbearbeitung und sieht für die Vermeidung oder ein "Manage-

ment" von Konflikten wenig vor (AK StVollz-Walter 2012: § 106 Rz. 17). Der Weg 

zu einer bestimmten Disziplinierung ist aber nicht eindeutig vorgezeichnet; eine ein-

deutig vorhersehbare Verknüpfungen zwischen bestimmten Pflichtverletzungen 

und bestimmten Disziplinarmaßnahmen gibt es nicht. Das Strafvollzugsgesetz sieht 

– nach angemessener Sachaufklärung (vgl. Lübbe-Wolff/Geisler 2004: 484) – für 

eine Entscheidung über eine konkrete Maßnahme vielmehr das Ermessen des An-

staltsleiters186 vor. Sparks/Bottoms u.a. (1996: 153) sehen bei dieser Aufgabe 

differenzierte Beurteilungen und Abwägungen durch Bedienstete, auch im Hinblick 

auf die weiteren Folgen einer Sanktionierung für die weitere Kooperationsbereit-

schaft von Gefangenen im Haftalltag.187 Liebling (2000: 345) beschreibt auf dem 

Weg der Ermessensentscheidung neben Regeln auch Beziehungen als relevante 

                                                
184 Ritz (1984: 263 f.) fand keine Anhaltspunkte dafür, dass Bedienstete Gewalt von 
Gefangenen gegen Mitgefangene weniger sanktionieren, weil sie darin womöglich eine er-
wünschte "Ventilfunktion" sehen – allerdings bekundeten Gefangene diesen Eindruck, und Ge-
fangene meinten auch zu merken, dass die Anstalt Gewalt unter Gefangenen als weniger si-
cherheitsrelevant einschätzt. 
185 In der Literatur wird die unterschiedliche Sanktionspraxis länder- oder allenfalls anstaltsweit 
zugeordnet (AK StVollz-Walter 2012: vor § 102 Rz. 2). Angesichts der unklaren Vorgaben kann 
es aber auch nicht verwundern, wenn persönliche Unterschiede einzelner entscheidungsbefug-
ter Bediensteter eine Rolle spielen (entsprechend die auch anstaltsinternen Unterschiede, die 
der stellvertretende Vollzugsdienstleiter der Justizvollzugsanstalt Tegel im Experteninterview 
bekundete; vgl. Materialband S. 511 ff.). 
186 Bzw. das Ermessen der Stelle, an die diese Entscheidung vom Anstaltsleiter delegiert ist; 
vgl. AK StVollz-Walter 2012: § 102 Rz. 17). 
187 Ähnlich äußert sich Coyle (2009: 59) zu Risiken einer Überdisziplinierung von Gefangenen 
für die tatsächliche Sicherheit einer Anstalt. 
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"Ressourcen", die von Bediensteten zur Entscheidung herangezogen werden; sie 

sieht dabei als wesentliches Motiv von Bediensteten, das die Entscheidung beein-

flusst, das Interesse an Ordnung im Vollzug und weniger die Gesetzeskonformität. 

Kamann (1994: 476) weist demgegenüber auf die Selektivität hin, mit der bereits im 

Vorfeld von der Anstalt Informationen für eine Beurteilung gesammelt werden. Für 

ihn zählen Ermessen und ein "Beurteilungsspielraum" der Anstalt zu Strukturen der 

"Verunrechtlichung des Strafvollzugs" (Kamann 1994: 477). 

- Von der Frage unklarer Sanktionswahrscheinlichkeit ist auch Konfliktverhalten un-

ter Gefangenen (körperliche Gewalt, Diebstahl o.a.) betroffen, für das Gefangene 

von sich aus Vollzugspersonal nicht in Anspruch nehmen, das sie lieber ohne die 

Autorität der Anstalt regeln wollen (zu Beispielen Weipert 2003; Kühnel 2006a). Die 

Sanktionskraft der Vollzugsanstalt zeigt in diesen Fragen eine für Gefangene deut-

lich erkennbar begrenzte Reichweite. 

- Bedeutsam für die Wirkung von haftinternen Sanktionen und ihr Erleben als 

gerecht ist schließlich auch die Prüfbarkeit von Sanktionen auf dem Rechtsweg. 

Grundsätzlich ist die Disziplinarmaßnahme der Haftanstalt überprüfbar. Gefangene 

können sich mit einer Beschwerde an das Gericht wenden. Da Disziplinarmaßnah-

men andererseits aber sofort vollstreckt werden sollen (vgl. § 104 (1) StVollzG), 

wird eine solche Überprüfung oft auch bei Antrag auf einstweilige Anordnung nach 

§ 114 (2) StVollzG nur begrenzte Wirkung haben können (vgl. zum Feststellungs-

antrag als nachträgliche Konfliktbearbeitung AK StVollz-Kamann/Spaniol 2012: 

§ 109 Rz. 32). 

Trotz der vorhandenen rechtlichen Bestimmungen bleiben so für Gefangene Unsicher-

heiten für ihr subjektives Erleben von Rechtssicherheit im Strafvollzug und von Sicher-

heit der eigenen Position gegenüber der Anstalt und einzelnen Bediensteten. Hier kann 

strukturell keineswegs von einer durch die gesetzlichen Vorschriften geänderten Situa-

tion in den letzten 100 Jahren gesprochen werden, sieht man die ganz vergleichbare 

Einschätzung der erlebten Unsicherheiten schon bei Sieverts (1929: 170). 

 

Aus Sicht der Bediensteten des Strafvollzugs kann die Frage der konkreten 

Sanktionsverantwortung eine Rolle spielen. Bedienstete haben – neben ihrem "Beur-

teilungsspielraum im Rahmen einer Meldepflicht" (Ritz 1984: 13) – erheblichen weite-

ren Spielraum zur Entscheidung, ob sie etwas überhaupt "offiziell" zur Kenntnis neh-

men wollen (und dann ggf. weitermelden). Maeder hat auf die möglichen Motive von 

Bediensteten aufmerksam gemacht, mit solchen Meldungen nicht selbst aufzufallen 

(Maeder 1994: 173; ähnlich AK StVollz-Walter 2012: § 106 Rz. 2 m.w.N.). Wenn 

Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes relevante Vorfälle zur Kenntnis nehmen 
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und weitermelden, aber selbst nicht über Sanktionen entscheiden (so Neuland 1988: 

274), so hat diese Distanz einerseits – soweit sie den Gefangenen bekannt ist – den 

Vorteil, das Verhältnis zwischen Gefangenen und allgemeinem Vollzugsdienst zu ent-

lasten. Sie kann auch verhindern helfen, dass Maßnahmen mit unsachlichen Motiven 

aus der direkten Belastung durch eine Konfliktbeteiligung von Bediensteten verknüpft 

werden.188 Andererseits kann sich eine solche Entscheidungsstruktur von den tatsächli-

chen Vorkommnissen auch als zu weit entfernt erweisen, um noch wirklichkeitsge-

rechte Einschätzungen zu finden. Die tatsächliche Sachaufklärung kann ohnehin er-

schwert sein in Fällen, in denen es in Anwesenheit nur eines einzelnen, dann womög-

lich betroffenen Bediensteten zu einem Vorfall gekommen ist (AK StVollz-Walter 2012: 

§ 106 Rz. 3). 

 

1.3.2.5 Zwang und Gewalt und ihre Wirkung auf Konflikte 

Jede Form der Anwendung von Gewalt bei der Bearbeitung von Konflikten im Straf-

vollzug kann mit dazu beitragen, den Strafvollzug als Institution zu konstruieren, die 

sich über Gewalt definiert. Über die Anwendung von Gewalt reproduziert sich das 

System des Konflikts im Strafvollzug in einer sehr spezifischen Form der Konfliktaus-

tragung (vgl. Luhmanns 2002: 537 f.). Sowohl die beschriebenen Strategien der infor-

mellen Disziplinierung (wegen ihres grundsätzlich nicht-regelhaften Anwendungscha-

rakters) als auch die Strategien formeller Disziplinierung (wegen der eingeschränkt 

vorhersagbaren Sanktionswahrscheinlichkeit und des Sanktionsumfangs) haben zu-

dem das Potential, die Konfliktbearbeitung im Strafvollzug als System minderer Regel-

sicherheit und damit deutlich eingeschränkter prozeduraler Gerechtigkeit in Er-

scheinung treten zu lassen. 

Diese Voraussetzungen lassen für Gefangene als Objekte von Sanktionierungen der 

einen oder anderen Art negative Affekte wie Wut und eine Verschlechterung von 

Ausgangsbedingungen des Copings mit der Haft erwarten. Hinzu kommt eine Haltung 

grundsätzlichen Misstrauens gegenüber allen konfliktbezogenen Aktivitäten der Haftan-

stalt. Ebenfalls kann eine Minderung der Bereitschaft von Gefangenen erwartet 

werden, Handeln der Haftanstalt überhaupt als legitim anzuerkennen. Diese Bedingun-

gen lassen für die Entwicklung eines Konfliktes erwarten, dass Gefangene nur redu-

zierte Erwartungen an nicht gewaltsame Konfliktbearbeitungsstrategien von Bedienste-

ten haben. 

                                                
188 Vgl. AK StVollz-Walter (2012: vor § 102 Rz. 7) zu Wünschen von Bediensteten nach einem 
"Gegenschlag"; im Expertengespräch berichtete der stellvertretende Vollzugsdienstleiter der 
Justizvollzugsanstalt Tegel von einem Gefälle des Strafwunsches bei abnehmender 
Kontakthäufigkeit der betreffenden Bediensteten zu Gefangenen; vgl. Materialband S. 511 ff.) 
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Auf Seiten der Bediensteten muss ein ungenau geregelter Einsatz von Gewalt 

ebenfalls zu Folgen für die Bearbeitung von Konflikten führen. Liebling (2005: 460 f.) 

beschreibt es als ausgesprochen schwierige Anforderung an Bedienstete, einer "moral 

performance" ihrer Arbeit gerecht zu werden, wenn das das Ausbalancieren begrifflich 

nur ungenau bestimmter Anforderungen bedeutet. Auch wenn Liebling (2005: 469) die 

kritische Wirkung unzureichender "moral performance" vor allem für das Stresserleben 

von Gefangenen thematisiert, lässt sich aus ihrer Argumentation doch genauso 

ableiten, dass Bedienstete es als Beeinträchtigung erleben müssen, wenn eigenes 

berufliches Handeln nur eingeschränkt moralisch legitimiert ist. Auch wenn sie ihre 

faktische Machtposition von den Gefangenen nicht in Frage gestellt sehen, kann es ihr 

Selbstbild betreffen, wenn Gefangene die moralische Legitimierung dieser Macht 

fortwährend anzweifeln. Dadurch beeinträchtigte Bedienstete könnten für eine 

Bearbeitung von Konflikten nur noch reduziert flexibel sein. Es kann ihnen mit diesem 

Hintergrund schwerfallen, sich auf ungewohnte neue Strategien einzulassen. 

 

Die Strategien von Aggression, Zwang und Gewalt sind, wie die vorstehenden Ab-

schnitte zeigen, für Gefangene, sofern sie sie aktiv zur Bearbeitung eines Konfliktes 

anwenden, nur selten mehr als kurzfristig erfolgreich – etwa, wenn Gefangene damit 

einem unabweisbar erlebten emotionalen Impuls nachkommen. Mittelfristige Ziele kön-

nen durch aggressive Mittel am ehesten im Rahmen der Stabilisierung der eigenen Po-

sition in einem subkulturellen Kontext erreicht werden. Beide Einsatzgebiete solcher 

Strategien haben ein Risiko, bei Entdeckung Reaktionen der Haftanstalt hervorzurufen, 

die in der Regel für Gefangene wieder mit passiver Gewalterfahrung verknüpft sind 

(Anwendung unmittelbaren Zwangs nach §§ 94 ff. StVollzG, Disziplinarmaßnahme, 

Strafanzeige). 

Im direkten Bereich der Konflikte zwischen Gefangenen und Bediensteten ist der 

Einsatz von Gewalt für Gefangene zwar nicht unmöglich, aber sehr selten. Es spricht 

einiges dafür, dass dies nicht zuletzt mit der ausgesprochen geringen Erfolgsaussicht 

solcher Strategien zu tun hat. Für Gefangene relevante Ziele sind in der Regel durch 

Gewalteinsatz nicht zu erreichen – es sei denn, der Einsatz von Gewalt gegen einen 

Bediensteten ist z.B. direkt mit der Absicht verknüpft, dadurch das Entweichen aus der 

Haft zu ermöglichen, oder es geht um den unmittelbaren Ausdruck von Wut, 

Frustration o.ä. Zu beachten sind allerdings die Hinweise darauf, dass Gefangene von 

Bediensteten in beträchtlichem Umfang als potentiell gewalttätig wahrgenommen 

werden. Das lässt erwarten, dass von Seiten der Bediensteten grundsätzlich 

einschränkende Mittel der Konfliktreaktion einen hohen Grad an Plausibilität haben.  
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1.3.3 Prozessorientierte nicht einschränkende Reaktionen  

Als prozessorientierte nicht einschränkende Reaktionen werden hier alle die Reaktio-

nen verstanden, mit denen im Strafvollzug bisher versucht wird, Konflikte zu regeln, 

ohne die im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Gewaltstrukturen einzusetzen. 

Es geht dabei um die durch das Strafvollzugsgesetz geregelten Möglichkeiten der Be-

schwerde und Antragstellung. Es geht um das, was als "Rechtsschutz" verstanden 

werden kann.189 Gefangene lernen in der Haft für diese Möglichkeiten einen prozess-

orientiert strukturierten Weg des Vorgehens kennen, der hier auf Grundlage der für die 

Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel geltenden Regelungen näher beschrieben wird.190  

Ein hier relevanter Konflikt ist in der Regel durch den Widerspruch des Gefangenen ge-

gen die Anstalt definiert – die Anstalt setzt eine Regel, eine Einschränkung, eine Maß-

nahme und der Gefangene protestiert dagegen, will die Regel nicht auf sich angewen-

det wissen, will eine Einschränkung zurückgenommen sehen, will eine Maßnahme ge-

ändert haben. Das Verwaltungshandeln ist das Gegebene, die Einwände von Gefange-

nen müssen sich darauf beziehen. Eine umgekehrte Konfliktstruktur – der Gefangene 

macht eine Vorgabe und die Anstalt opponiert dagegen – ist nicht vorgesehen und ist 

angesichts der reduzierten Handlungsräume in der Gefangenschaft auch nur schwer 

vorstellbar. 

Je nach Ebene, auf der der Konflikt wahrgenommen wird, muss der Gefangene ver-

schiedene mehr oder weniger formalisierte Schritte der Konfliktbearbeitung gehen und 

ist dabei mit mehr oder weniger vertrauten Personen unter den Bediensteten der 

Justizvollzugsanstalt konfrontiert. 

 

1.3.3.1 Die Meldung an einen Bediensteten 

Typischerweise ist für Gefangene im Strafvollzug eine erste Ebene mündlicher 

Kontaktaufnahme mit Bediensteten geregelt, auf der erste Schwierigkeiten im 

Verantwortungsbereich der direkt mit den Gefangenen befassten Bediensteten relativ 

formlos und schnell geregelt werden sollen (vgl. zu entsprechenden Regelungen im 

britischen Strafvollzug Coyle 2005: 125 ff.). Auch Gefangene in der Berliner Justizvoll-

zugsanstalt Tegel sind aufgefordert, sich mit Anliegen zuerst an Bedienstete ihrer Sta-

tion zu wenden. Eine solche Meldung kann und soll mündlich erfolgen. Gefangene in 

Tegel, die sich mit ihrem Anliegen von den Bediensteten ihrer Station nicht ausrei-

chend berücksichtigt sehen, haben als nächstes die Möglichkeit, sich an ihre Grup-

                                                
189 Vgl. zur Systematisierung der Rechtsbehelfe aus rechtlicher Sicht AK StVollz-Ka-
mann/Spaniol (2012: §§ 108 ff.). 
190 Alle hier angeführten Modalitäten beziehen sich daher neben dem Strafvollzugsgesetz auf 
die Hausordnung der Justizvollzugsanstalt Tegel (Materialband S. 28 ff.) und zur konkreten 
Ausgestaltung dieser Konfliktbearbeitung auf das Gespräch mit dem stellvertretenden Vollzugs-
dienstleiter in Berlin Tegel, Herrn Niemann (Materialband S. 511 ff.). 
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penleiterinnen zu wenden, die dem Sozialdienst zugeordnet sind und derzeit – je nach 

Zuschnitt der Stationen – jeweils für die Gefangenen von etwa 1½ Stationen zuständig 

sind (Gespräch mit dem stellvertretenden Vollzugsdienstleiter, Materialband S. 511 ff.). 

Die im Sozialdienst tätigen Bediensteten sollen zudem für alle Bereiche grundsätzlich 

ansprechbar sein, die den Bereich "sozialer Hilfe" Betreffen (vgl. JVA Tegel Hausord-

nung, Materialband S. 41). Eine schriftliche Voranmeldung ist auf dieser Ebene eben-

falls noch nicht erforderlich (Gespräch mit dem stellvertretenden Vollzugsdienstleiter, 

Materialband S. 511 ff.). Auch wenn Gefangene eine ausdrückliche Beschwerde gegen 

eine Maßnahme haben, sollen sie sich nach der Hausordnung zuerst an Gruppenbe-

treuerin oder -leiterin wenden bzw. – sofern eine Beschwerde sich gegen Bedienstete 

richtet – an den Teilanstaltsleiter.191 Dazwischengeschaltet ist in der Justizvollzugsan-

stalt Tegel die Ebene der Vollzugsleitung, an die Gefangene nach oder neben dem Ge-

spräch mit ihrer Gruppenleitung verwiesen werden (Gespräch mit dem stellvertreten-

den Vollzugsdienstleiter, Materialband S. 511 ff.); für ein Gespräch hier ist – je nach Si-

tuation – eine schriftliche Anmeldung erforderlich oder auch nicht.  

 

Die Regelungen auf dieser Ebene sind für Gefangene nicht immer unmittelbar aus 

Strafvollzugsgesetz und Hausordnungen ableitbar (etwa die Möglichkeit, die Vollzugs-

leitung einzuschalten). Gefangene erfahren beispielsweise aus der Hausordnung für 

Tegel nicht unmittelbar, welchen Weg der Anmeldung sie für Gespräche gehen 

müssen oder wo eine Schriftform der Anmeldung192 verlangt ist. Gesprächspartner auf 

dieser Ebene unterhalb der Anstaltsleitung verstehen sich ausdrücklich als Manager 

von Problemfeldern. Sie wollen Konflikte in eigener Verantwortung nach Möglichkeit 

abschließend regeln und dabei zwischen Gefangenen und Bediensteten der Station 

vermitteln, falls das nötig scheint; darüber hinaus wollen sie Gefangenen ggf. 

verdeutlichen, welche – womöglich begrenzten – Chancen ein Anliegen von ihnen im 

Rahmen der Vollzugsbedingungen hat (Gespräch mit dem stellvertretenden Vollzugs-

dienstleiter, Materialband S. 511 ff.). 

Gefangene können die Wege der Kontaktaufnahmen auf dieser Ebene in 

unterschiedlichem Umfang als formell bzw. informell wahrnehmen. Gefangene, die 

Konflikte möglichst wenig konfrontativ bearbeiten wollen, müssen bereits auf dieser 

Ebene entscheiden, mit wie viel Druck sie ein Anliegen vorbringen wollen, ohne in 

                                                
191 Ein Gespräch mit dem Teilanstaltsleiter ist dann allerdings in der Regel nicht mehr ohne – 
schriftliche – Voranmeldung möglich. 
192 Soweit schriftliche Anmeldungen erforderlich sind, handelt es sich um knapp formalisierte 
Anmeldezettel, auf denen das Anliegen in einfacher Form kurz formuliert werden soll (Gespräch 
mit dem stellvertretenden Vollzugsdienstleiter, Materialband S. 511 ff.). 
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Gefahr zu geraten, als "Querulant"193 gesehen zu werden. Untersuchungen haben über 

teilweise langwierige Bearbeitungswege schon allein für schriftlich zu beantragende 

Gesprächstermine berichtet (vgl. Bergmann 2003: 206 f. zur Situation in der Justiz-

vollzugsanstalt Diez). 

 

1.3.3.2 Die Beschwerde des Gefangenen beim Anstaltsleiter 

Die Regelungen für Beschwerden beim Anstaltsleiter und grundsätzlich für Gespräche 

mit dem Anstaltsleiter sind im § 108 StVollzG festgelegt; die Regelungen sind damit 

deutlich formalisierter als die konfliktbearbeitenden Interventionen der darunter ange-

siedelten Hierarchieebenen der Justizvollzugsanstalt.  

 

Das Gespräch mit dem Anstaltsleiter wird als wichtiges Mittel vorgerichtlicher haftinter-

ner Konfliktbewältigung eingeschätzt; es ist an "normalen" Formen der Konfliktbear-

beitung orientiert (AK StVollz-Kamann/Spaniol 2012: § 108 Rz. 1 f.) und entspricht so 

einer generell bevorzugten kommunikativen Strategie in der Reaktion auf Konflikte 

(Hanak/Stehr u.a. 1989: 130). Dünkel (1996a: 524 f.) sieht es als bei Gefangenen 

beliebtes und vergleichsweise niedrigschwelliges Angebot einer Konfliktbearbeitung, 

da es, abgesehen von der kurzen Anmeldung, keine Schriftlichkeit benötigt.194 Sei-

fert/Thyrolf (2010: 28) schildern überwiegende Zufriedenheit von Gefangenen mit die-

ser Gesprächsmöglichkeit im Hinblick auf die Chance, mit eigenen Belangen überhaupt 

gehört zu werden, allerdings nur eine relative Zufriedenheit im Hinblick auf den Erfolg 

eines je konkreten Anliegens. Gefangene haben mit einem Gespräch in diesem 
                                                
193 "Querulation" von Gefangenen wird häufig nur auf die Ebene der Rechtsbeschwerde 
bezogen, kann aber im Haftalltag schon als Kategorie auftauchen, wenn überhaupt eine 
Häufung von Beschwerden wahrgenommen wird (Kamann 1991: 298; Feest 2010: 169). Der 
Begriff der Querulation hat eine deutlich negative Konnotation. In der Literatur findet sich 
inzwischen nur noch selten die einfache Gleichsetzung des Begriffs mit einer Häufung von 
Anträgen und Beschwerden einzelner Gefangener. Meist wird auf den Begriff als Bezeichnung 
lediglich verwiesen, ohne nähere Quellen zu nennen (Wagner 1976: 248), oder aber er wird 
gleich als Begriff der älteren Literatur qualifiziert (Kamann 1994: 475). Es werden dann 
zusätzliche strategische Funktionen des "querulatorischen" Verhaltens angenommen bzw. 
beschrieben (vgl. Laubenthal 2002: 50; Feest 2010: 169).  
Solche indirekten Verweise lassen die Existenz eines "Querulanten" nur noch schemenhaft auf-
scheinen. Offensichtlich geht es um das Phänomen einer nicht messbaren, nicht eingrenzba-
ren, in gewisser Weise irrational erscheinenden Häufung von Anträgen und Beschwerden. Ein 
"Querulant" protestiert in einer Weise gegen die Umstände seiner Inhaftierung, der sich – be-
rücksichtigt man die Vehemenz der abgrenzenden Bemühungen – ein Erfolg nicht vollkommen 
absprechen lässt. Es bleibt allerdings ungeklärt, ob es sich dabei um den gewünschten Erfolg 
handelt. Die von eben den Beschwerden und Anträgen Betroffenen beschreiben sich jedenfalls 
als der Flut der Anträge ausgeliefert, müssen Notmaßnahmen der Abgrenzung ergreifen (Ka-
mann 1994: 475). Ihre Abgrenzung mit sprachlich-kulturell distanzierenden Mitteln nimmt die 
Form der Pathologisierung an. Als psychiatrische Diagnose findet sich der "Querulatantenwahn" 
unter der Rubrik der "sonstigen anhaltenden wahnhaften Störungen (F22.8) in einer höchst va-
ge definierten diagnostischen Kategorie auch der aktuell gültigen ICD-10 (vgl. Dilling/Mombour 
u.a. 2010: 125). 
194 Zahlen darüber, wie häufig Gefangene mit Anliegen und Beschwerden den erwünschten 
Erfolg in der Sache haben, liegen nicht vor. 
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Rahmen eine Möglichkeit, Ärger über Umstände ihres Haftalltags – auch: Ärger über 

einzelne Bedienstete ihres direkten Umfeldes – bei einer Stelle zu äußern, die kompe-

tent und entscheidungsmächtig ist. Sie haben die Möglichkeit, jedenfalls eine Stelle 

direkt anzusprechen, die in der Hierarchie über den Bediensteten steht, mit denen sie 

einen aktuellen Konflikt persönlich verknüpfen. 

 

1.3.3.3 Das Einschalten weiterer behördlicher Stellen 

Über die Beschwerde beim Anstaltsleiter hinaus gibt es für Gefangene auch die Mög-

lichkeit, sich an einen die Anstalt besuchenden Vertreter der Aufsichtsbehörde zu wen-

den (§ 108 (2) StVollzG) bzw. eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen (§ 108 (3) 

StVollzG). Für die Justizvollzugsanstalt Tegel gilt, dass Gefangene für ein Gespräch 

mit einem Vertreter der Aufsichtsbehörde eine schriftliche Anmeldung einreichen müs-

sen, die mindestens zwei Vorlaufstationen in der Anstalt erhält (die Zentrale der Station 

selbst sowie das Vorzimmer des Vollzugsleiters; vgl. JVA Tegel Hausordnung, Materi-

alband S. 35). Gefangene der Justizvollzugsanstalt Tegel werden bei ihrem Wunsch 

nach Kontakt mit der Aufsichtsbehörde bzw. bei einer Beschwerde bei der Berliner Se-

natsverwaltung für Justiz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dafür nur Maßnahmen 

des Anstaltsleiters relevant sein können; für alle anderen Angelegenheiten liegt jegli-

che Zuständigkeit beim Anstaltsleiter selbst (vgl. JVA Tegel Hausordnung, Material-

band S. 35). Schriftliche Eingaben, Beschwerden und Dienstaufsichtsbeschwerden 

sollen "üblichen Anforderungen" entsprechen (vgl. § 108 VV Nr. 2 (1)). Dies wird ange-

sichts häufig geringer Übung von Gefangenen im Umgang mit Behörden oft schon als 

unverhältnismäßige Schwelle für Beschwerdemöglichkeiten von Gefangenen gesehen 

(vgl. AK StVollz-Kamann/Spaniol 2012: § 108 Rz. 18).  

 

Erfolg und überhaupt Sinnhaftigkeit von Dienstaufsichtsbeschwerden werden überwie-

gend als gering eingeschätzt (vgl. Lesting/Feest 1987: 393; Kamann 2008: 499; AK 

StVollz-Kamann/Spaniol 2012: § 108 Rz. 15). Kamann (1991: 69 f.) sieht bei Aufsichts-

behörden eine geringe Neigung, gegen Maßnahmen einer Anstalt zu entscheiden, viel-

mehr eher eine Tendenz, einmal getroffene Entscheidung zu stützen. Er beschreibt ein 

Risiko für Gefangene, sich durch Dienstaufsichtsbeschwerden zur Zielscheibe anstalts-

interner Racheakte zu machen (Kamann 2008: 499). 

 

1.3.3.4 Der Antrag des Gefangenen auf gerichtliche Entscheidung 

Die Rechtsschutzgarantie des Grundgesetzes (Art. 19 Abs. 4) gilt auch für Gefangene 

(vgl. AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 4 Rz. 18). Gefangene sind ausdrücklich als Bürger 

angesprochen, die wie alle unter dem Schutz des Grundgesetzes stehen (Böhm 1992: 
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37; Bergmann 2003: 27 f.; AK StVollz-Bung/Feest 2012: vor § 2 Rz. 2). Sie haben mit 

den Bestimmungen der §§ 109 ff. StVollzG die Möglichkeit, Maßnahmen der Justiz-

vollzugsanstalt gerichtlich prüfen zu lassen.195 Gefangene haben darüber hinaus die 

Möglichkeit der überstaatlichen Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte (vgl. Müller-Dietz 2004: 253).196  

Auf die besondere Bedeutung einer staatlichen Kontrolle in einer Institution, in der so 

viel Macht über Menschen ausgeübt wird wie im Gefängnis, ist mehrfach hingewiesen 

worden (Müller-Dietz 1999: 169 f.; Laubenthal 2002: 44). Auch schon vor Einführung 

des Strafvollzugsgesetzes hat es für Gefangene Möglichkeiten zur Anrufung von Ge-

richten bzw. zu Beschwerden über Maßnahmen eines Gefängnisses gegeben.197 Erst 

mit dem Strafvollzugsgesetz wird aber eine eigentliche "Verrechtlichung totaler Instituti-

onen durch den Gesetzgeber" (Feest 1993: 9; Müller-Dietz 2004: 253) festgestellt. 

Feest/Lesting u.a. (1997: 37) fanden einen deutlichen Anstieg der Antragszahlen von 

Gefangenen nach Einführung des Strafvollzugsgesetzes. Anstiege werden auch am 

Bundesverfassungsgericht beobachtet (vgl. Lübbe-Wolff/Lindemann 2007: 450). Aus 

den Daten des Statistischen Bundesamtes ergibt sich eine Steigerung der Zahlen seit 

den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit Schwankungen in den letzten Jah-

ren und mit einer Spitze von 12 481 im Jahr 2006 (Statistisches Bundesamt 

2011a: 52 f.).198 Im Jahr 2010 machten von der Möglichkeit der gerichtlichen Über-

prüfung Gefangene in 12 064 Fällen Gebrauch (Statistisches Bundesamt 2011a: 51).199  

 

Entschließen Gefangene sich, gemäß § 109 StVollzG im Hinblick auf eine Maßnahme 

der Justizvollzugsanstalt Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu stellen, beschreiten 

sie hinsichtlich ihrer Bearbeitungsstrategien eine neue Stufe. Sie sind hier mit deutlich 

erhöhten Ansprüchen an Rechtsverständnis und Differenzierungsfähigkeit konfrontiert. 

Sie müssen zunächst verstehen, dass ein großer Teil ihrer Erwartungen an ein 

                                                
195 Für den Bereich der Justizvollzugsanstalt Tegel gilt, dass Gefangene im Vorfeld einer 
Anrufung des Gerichts kein Verwaltungsvorverfahren (vgl. § 109 (3)) absolvieren müssen. 
196 Zum Rechtsweg zwischen Anrufung der Strafvollstreckungskammer und Individualbeschwer-
de bei der Europäischen Kommission für Menschenrechte im Einzelnen vgl. Brühl/Deichsel u.a. 
(2005: Rz. 454 f.).  
197 Vgl. Wagner (1976: 241 f.) sowie zu frühen Ansätzen ab dem 19. Jahrhundert Feest/Lesting 
u.a. (1997: 13 ff.). Diese Möglichkeiten wurden aber nur begrenzt genutzt (Wagner 1976: 242) 
und gingen nur im Bereich von ein Prozent erfolgreich für Gefangene aus (Wagner 
1976: 252 f.). 
198 Kretschmer (2005: 219) sieht insofern die Verrechtlichung des Strafvollzugs durch die 
Rechtsprechung der Gerichte selbst erreicht. Zu einer ausdrücklich auch kritischen Sicht auf 
eine Verrechtlichung im Sinne der Entwicklung bürokratisierend-entfremdender Konfliktbearbei-
tungstechniken vgl. Bergmann (2003: 3).  
199 Diese Zahlen sagen nichts aus über das Zahlenverhältnis von Konflikten und Anträgen. 
Häuser (2003: 234) geht – auch auf Grundlage einer von ihm selbst durchgeführten Befragung 
– davon aus, dass Entscheidungen einer Justizvollzugsanstalt im Kontext des Begriffs "Gefahr" 
z.B. nur in wenigen Fällen zu Beschwerdeverfahren eines Gefangenen führen. 
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gerichtliches Verfahren – der Wunsch nach Gehör, Beratung, Information, Gleichbe-

handlung – auf diesem Wege nicht leicht erfüllt wird (vgl. Kamann 1991: 72 ff.). Sie 

müssen dann unterscheiden, zu welchen Themen eine Antragstellung überhaupt sach-

lich in Frage kommt, also zulässig ist; dies erweist sich als keineswegs von vornherein 

gesichertes oder überhaupt für Nichtjuristen leicht überschaubares Gebiet (vgl. zur 

Frage, was überhaupt als "Maßnahme" zu gelten hat AK StVollz-Kamann/Spaniol 

2012: vor § 108 Rz. 5 und § 109 Rz. 26).200 Gefangene müssen ihren Antrag ausrei-

chend begründen, wobei diese Anforderung nicht überall gleich interpretiert wird (vgl. 

AK StVollz-Kamann/Spaniol 2012: § 109 Rz. 36). Es sind ferner Fristen bei der Antrag-

stellung zu berücksichtigen (vgl. Kamann 2008: 31 f.), was sich ebenfalls als Hemmnis 

eines erfolgreichen Antrags erweisen kann (Kretschmer 2005: 218). Die Abweisung 

eines Antrags mangels Zulässigkeit wird bei Vogt/Schammler (2009: 331) als häufig 

beschrieben. Typische Hindernisse, durch die Anträge frühzeitig scheitern, schildern 

Böhm (1992: 40), Lübbe-Wolff/Geisler (2004: 479), AK StVollz-Kamann/Spaniol (2012: 

§ 109 Rz. 36).  

Um überhaupt einen Antrag zum Gericht zu bringen, sind Gefangene nicht grund-

sätzlich auf den Schriftweg angewiesen. Gefangene der Justizvollzugsanstalt Berlin-

Tegel können ihren Antrag "zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle des Gerichts" in 

Form einer Niederschrift bei dem "in der Anstalt tätigen Urkundsbeamten" einreichen 

(JVA Tegel Hausordnung, Materialband S. 35).  

 

Auf Seiten der Justizvollzugsanstalt strukturieren folgende Bedingungen die weitere 

Entwicklung eines Konfliktes im Umfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung: 

- Ein Antrag eines Gefangenen nach § 109 StVollz bedeutet für die Anstalt einen er-

höhten Arbeitsaufwand. Die Anstalt muss dem Gericht gegenüber eine Maßnahme 

erklären und begründen.201 Das kann eine je nach Sachlage langwierige Abfolge 

von Schriftsätzen, Stellungnahmen und Gegenstellungnahmen zur Folge haben 

(vgl. Vogt/Schammler 2009: 331). Wenn es für die Anstalt nicht selbstverständlich 

ist, Maßnahmen ohnehin gegenüber Gefangenen ausreichend ausführlich und ver-

ständlich zu begründen, wird das als zusätzliche Belastung erlebt (vgl. ent-

                                                
200 Es kann dabei nicht außer Acht bleiben, dass Gefangene sich zwar mit Beschwerden gegen 
Maßnahmen der Anstalt wenden können, nicht aber gegen sonstiges, sie vielleicht ähnlich 
gravierend betreffendes Verhalten der Justizvollzugsanstalt (vgl. Kamann 1991: 38 ff.). Diese 
Differenzierung ist für juristisch weniger Erfahrene, aber umso mehr praktisch Betroffene 
vermutlich nicht immer leicht nachzuvollziehen. Ebenso kann sich eine Beschwerde lediglich 
gegen Entscheidungen der Anstalt richten, während keine Möglichkeit besteht, sich über Ent-
scheidungen zu beschweren, die auf Ebene der Aufsichtsbehörde getroffen und der Anstalt 
selbst nur vorgegeben werden (vgl. Kamann 1991: 65; Feest/Lesting 2005: 78). 
201 Zur entsprechenden Anforderung vgl. eine Entscheidung des OLG Hamm vom 22.8.1996 (1 
Vollz (Ws) 83/96; veröffentlicht in der Schriftenreihe der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter im 
Strafvollzug e.V. 1998: 276 f.). 
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sprechende Hinweise im Jahresbericht des Ombudsmannes für den Strafvollzug in 

Nordrhein-Westfalen, Söhnchen März 2010: 45). Gerichtsurteile lassen den Rück-

schluss zu, dass Anstalten interessiert sind, die mit solchem Arbeitsaufwand ver-

bundenen gerichtlichen Verfahren schon im Vorfeld zu vermeiden (vgl. zu entspre-

chenden Motiven Lübbe-Wolff/Lindemann 2007: 457 f.). Gefangene, die öfter An-

träge stellen, werden nicht zuletzt mit solcher Arbeitsbelastung assoziiert (vgl. Geis-

ler 2010: 17). Dabei ist motivational zu berücksichtigen, dass die Vollzugsanstalt 

weniger den Aufwand an sich scheuen mag als den aus ihrer Sicht unnötigen Auf-

wand. Wenn die Anstaltsleitung überzeugt ist, nach Recht und Gesetz zu handeln, 

so wird eine gerichtliche Kontrolle als "Einmischung 'von außen'" (Rotthaus 1985: 

333), als Einmischung jedenfalls ohne entsprechende sachliche Qualifikation 

erlebt. 

- Um Anträge und damit Aufwand zu vermeiden, können Justizvollzugsanstalten zu 

verschiedenen Strategien greifen. Kamann (1991:44) geht von Möglichkeiten in-

direkter Sanktionierung aus. Feest/Lesting u.a. (1997: 63 ff.) nennen unterschiedli-

che Formen, Druck auf Gefangene auszuüben, eine Beschwerde zurückzuziehen 

oder gar nicht erst gerichtlich einzureichen oder auch Taktiken der Anstalt, die eine 

formaljuristische Bewertung erschweren (lediglich mündliche Eröffnung einer 

Maßnahme o.ä.): sie sehen hier hohe Effektivität einer Institution in Praktiken, mit 

denen vermieden werden kann, sich einer außerinstitutionellen Überprüfung stellen 

zu müssen (Feest/Lesting u.a. 1997: 157). Bergmann (2003: 214) berichtet von – 

durchaus wohlmeinenden – Versuchen von Fachdiensten, Gefangene schon im 

Vorhinein zu überzeugen, dass sie mit einem Antrag keinen Erfolg haben können 

und beschreibt auf Ebene der haftinternen Regulierung distanzierende Strategien 

der direkt mit Gefangenen befassten Bediensteten, die jede Form persönlichen 

Austauschs vermeiden, damit Gefangene sich nicht zu einer neuen Beschwerde 

veranlasst sehen können. Geiter (2005: 29) geht davon aus, dass Gefangene haft-

intern Nachteile befürchten und deswegen auch bei grundsätzlich aussichtsreichem 

Rechtsstreit ihr Anliegen nicht gerichtlich (weiter)-verfolgen.202 Schammler (2008: 

18) rechnet mit der Möglichkeit, dass sich bestehende Konflikte zwischen Gefange-

nen und Anstalt im Umfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung verstärken.  

- Kommt es zum gerichtlichen Verfahren, so hat die Justizvollzugsanstalt mit ihrem 

umfassenden Zugriff auf die Akte des Gefangenen und auf den Gefangenen selbst 

viele Möglichkeiten, das Verfahren über den Zugang zu Informationen oder über 

                                                
202 Es zeugt von der Realistik solcher Befürchtungen, wenn das Kammergericht Berlin in einer 
Entscheidung vom 14.4.2010 (2 Ws 8-9/10 Vollz.; veröffentlich in "der lichtblick" 2011: 42) 
ausdrücklich darauf verweisen muss, dass ein Gefangener nach einem Erfolg in einem 
Rechtsstreit von der Vollzugsbehörde nicht wegen dieses Erfolgs in Beurteilungen schlechter 
gestellt werden darf. 
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haftinterne Regelungen, die den Gefangenen und sein Anliegen betreffen, zu steu-

ern (vgl. Feest/Lesting u.a. 1997: 92 ff.). Es kann damit im Interesse der Anstalt 

sein, "im schriftlichen Verfahren alle Karten in der Hand zu behalten" (Kamann 

1991: 81). Die Vollzugsanstalt hat zudem Erfahrung im Umgang mit gerichtlichen 

Verfahren, agiert mit einem dafür ausgestatteten Verwaltungsapparat, während Ge-

fangene mit einer womöglich erstmaligen Beschwerde erheblich größere Orientie-

rungsschwierigkeiten haben (vgl. Feest/Lesting u.a. 1997: 23). Sowohl das der An-

stalt zustehende Ermessen203 als auch in der Folge die ganz überwiegend zu ihren 

Gunsten erfolgende Rechtsprechung können Vollzugsanstalten mit großer Si-

cherheit in eine gerichtliche Auseinandersetzung gehen lassen (vgl. Dünkel 1996a). 

- In einem gerichtlichen Verfahren beobachtet Kamann (1993: 210) erhebliche 

Schwierigkeiten von Bediensteten der Justizvollzugsanstalt, sich als mit dem Ge-

fangenen grundsätzlich gleichberechtigte Partei wahrzunehmen; er sieht im distan-

zierenden Verhalten nicht zuletzt einen Ausdruck von Angst vor Autoritätsverlust.  

 

Auf Seiten der Gefangenen sind für die Entwicklung eines Konfliktes folgende 

Umstände von Bedeutung: 

- Unter dem Aspekt des Zugangs zum Recht sind die Schwierigkeiten einer ausrei-

chenden Rechtsberatung für Gefangene im Strafvollzug zu berücksichtigen. Ha-

nak/Stehr u.a. (1989: 180 f.) weisen daraufhin, dass die "Ressource Recht" nur 

über die zusätzliche "Ressource Information" zugänglich ist. Ohne ausführliche 

fachliche Beratung können Anträge auf gerichtliche Entscheidung bei Gefangenen 

Erfolgserwartungen wecken, die nicht zu realisieren sind (Kamann 1991: 86). 

Ein Hindernis des Zugangs stellen einschränkende Voraussetzungen bei 

Gefangenen selbst dar (mangelhafte Sprach- und/oder Lesekompetenz und 

geringe Erfahrung im Umgang mit schriftlichem Ausdruck; vgl. Kretschmer 2005: 

219). Informationen darüber, ob ein vom Gefangenen erlebter Konflikt mit der 

Anstalt geeignet ist, durch gerichtliche Entscheidung bearbeitet zu werden, ob ein 

entsprechender Antrag ausreichend begründet ist, ob der Rechtsweg ausgeschöpft 

ist und welche Chancen ein Antrag aus rechtlicher Sicht überhaupt hat, sind für 

Gefangene nicht leicht zugänglich (vgl. zu entsprechenden Mängeln in Anträgen 

Lübbe-Wolff/Geisler 2004: 479 ff.). § 73 StVollzG verpflichtet die Haftanstalt zwar, 

Gefangenen soziale Hilfe auch im Sinne von Rechtshilfe zu gewähren (AK StVollz-
                                                
203 Zu einer kritischen Einschätzung der von Gerichten zugebilligten Ermessens- und 
Beurteilungsspielräume der Anstalten, auch auf dem Hintergrund eines größeren Zusatzappara-
tes von Verwaltungsvorschriften und Ausführungsbestimmungen vgl. Böhm (1992: 39), Kamann 
(1994: 476 f.), Feest/Lesting u.a. (1997: 199) sowie AK StVollz-Feest/Lesting (2012: vor § 1 
Rz. 13). Kamann (1991: 35 ff.) fügt solchen Einschränkungen richterlicher Handlungsfähigkeit 
darüber hinaus noch Hinweise an auf verfahrensrechtliche Schranken, aber auch auf Alltags-
theorien der Richter selbst. 
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Huchting/Majuntke 2012: § 73 Rz. 1). Die in der Anstalt selbst zur Verfügung ste-

henden Berater werden, da durch die Justizvollzugsanstalt vermittelt, im Konflikt mit 

der Anstalt aber kaum als neutral erlebt (Wagner 1976: 251; Rotthaus 1985: 335)204 

bzw. können selbst Beratung auch ablehnen (KG 17.6.1996 – 5 Ws 293/96). Für 

Gefangene ist die Möglichkeit begrenzt, sich darüber hinaus durch freien Zugang 

zu Informationen ein breites Bild eines Konfliktes und möglicher Lösungen zu su-

chen. Sie haben in der Regel weder Zugang zum Internet, noch zu umfassenden 

Bibliotheken, haben einen nur begrenzten Kreis möglicher Gesprächspartner und 

können weitere Gesprächspartner außerhalb nicht immer schnell erreichen. Eine 

Minderheit von Gefangenen verfügt über die Mittel, sich, womöglich auch kurz-

fristig, anwaltlicher Beratung zu versichern.205 Rotthaus (1985: 335) beschreibt zu-

dem oft mangelhafte Sachkenntnis von Anwälten in Strafvollzugsangelegenheiten. 

Ein Zugang zu Rechtsberatung für Mittellose (vgl. Brühl/Deichsel u.a. 2005: 

Rz. 453) ist im Gefängnis nicht immer zeitnah möglich.206 Von außen kommende 

Beratung wird zudem von Seiten der Justizvollzugsanstalten und Gerichte mit 

Misstrauen beobachtet (vgl. insofern Dünkel 1996a zu dem Bremer Modell).207  

Rechtsberatung durch andere Gefangene nimmt unter diesen Umständen großen 

Raum ein (vgl. – allerdings zur Situation vor Einführung des Strafvollzugsgesetzes 

– Wagner 1976: 250), gehört aber gleichzeitig zu den negativ sanktionierten Ver-

halten unter Gefangenen (im Sinne allgemein unerlaubter Rechtsberatung) und ist 

wegen der schwierigen Motiv- und Beziehungssituation zwischen Gefangenen 

auch für Ratsuchende keineswegs unproblematisch (Wagner 1976: 251). Gefan-

genen, die andere beraten, werden eigennützige Motive unterstellt, etwa im Sinne 

einer Instrumentalisierung von Mitgefangenen für eigenen Interessen (Lübbe-

Wolff/Geisler 2004: 479). 

- Gefangene erleben durch die formalisierenden Techniken (vgl. Schammler 2008: 

17) des gerichtlichen Verfahrens eine Distanzierung des Konfliktes vom eigenen 

Erleben. Das wird besonders durch die fehlende Mündlichkeit des Verfahrens vor 

der Strafvollstreckungskammer deutlich; der Antrag des Gefangenen setzt einen 

ggf. langwierigen Austausch immer neuer Schriftsätze mit Anträgen, Beweisanträ-

gen, Stellungnahmen u.ä. in Gang (Vogt/Schammler 2009: 331), in dem sich seine 

                                                
204 Das kann schon die grundsätzlich bestehende Möglichkeit betreffen, innerhalb der Anstalt 
einen Antrag zur Niederschrift zu bringen. 
205 Vgl. Feest/Lesting u.a. (1997: 23) und – bezogen auf Verfassungsbeschwerden – Lübbe-
Wolff/Geisler (2004: 479) sowie zur Frage der Prozesskostenhilfe Dünkel (1996a: 530 f.); AK 
StVollz-Kamann/Spaniol (2012: § 120: Rz. 10 ff.). 
206 Vgl. zur grundsätzlichen Bedeutung von Rechtshilfeprojekten, insbesondere dem Bremer 
Modell, AK StVollz-Kamann/Spaniol (2012: § 108 Rz. 20 ff.). 
207 Eine einschlägige Entscheidung zur Frage, welche Informationen Gefangenen von außen 
zugestellt werden dürfen, referieren Lübbe-Wolff/Lindemann (2007: 457 f.). 
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erlebte Wirklichkeit nur begrenzt wiederfinden kann (vgl. Mathiesen 1996: 18).208 

Das gerichtliche Verfahren in Strafvollzugssachen entspricht so in weiten Teilen 

den strukturellen Bedingungen, die Merton (1995: 194 f.) als typisch für Konflikte ei-

nes Einzelnen mit einer Bürokratie beschreibt: Während die Interessen des Gefan-

genen ausdrücklich persönlicher Natur sind, reagiert die andere Konfliktseite als 

verzweigte Hierarchie einer bürokratischen Struktur, die sich jedes Eingehens auf 

die Person des Gegenübers enthält, ihn vielmehr mit seinem Begehren als Objekt 

eines Verwaltungshandelns begreift und ihn nach festgelegten Regeln einer Ver-

fahrenskategorie zuweist. Vorstellung und Wunsch von Gefangenen, vom Gericht 

mit persönlichen Interessen in persönlicher Weise berücksichtigt zu werden, wer-

den so durch das unpersönliche Verfahren selbst immer neu enttäuscht. 

 

Neben den Erfolgserwartungen jeder Konfliktseite haben die tatsächlichen Erfolgs-

wahrscheinlichkeiten des Rechtswegs wesentliche Wirkung auf die weitere Ent-

wicklung eines Konfliktes. Von einer rechtsförmigen Bearbeitung eines Konfliktes zu 

profitieren, muss dabei keineswegs immer bedeuten, dass Gefangene mit Anträgen 

erfolgreich sind. Rechtsschutz unter dem Gesichtspunkt erlebter Gerechtigkeit kann 

auch bedeuten, dass Gefangene in für sie einsichtiger Weise durch einen Ge-

richtsbeschluss von der Richtigkeit einer vollzuglichen Maßnahme überzeugt werden. 

Es geht aus Sicht der Gefangenen in jedem Fall aber um die Frage der Wirksamkeit 

des für sie im Strafvollzug zugänglichen Rechtsschutzes im Sinne einer erfahrbaren 

Übereinstimmung zwischen "Gesetzeslage und Wirklichkeit" (Kamann 1991: 3). Es 

geht um die Erfahrung der Schutzwirkung des Rechtes im Hinblick auf eigene Bedürf-

nisse. Wenn Gefangene auf diesem Wege schon in der Haftsituation erleben, dass sie 

vom Recht profitieren, sollte das als Schritt resozialisierender Erfahrung verstanden 

werden können (vgl. Wagner 1976: 242; Bergmann 2003: 5; Kretschmer 2005: 217). 

Gelingt genau dies aber nicht (so Rotthaus 1985: 335), so besteht die Gefahr einer 

fortschreitenden Entfremdung zwischen Gefangenen und gesellschaftlich für wichtig 

befundenen Werten.  

Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gefangene mit Anträgen auf gerichtliche 

Entscheidung erfolgreich sind, sehr gering. Die angegeben Zahlen aus Erhebungen 

bleiben bei aller Variation deutlich unter zehn Prozent.209 Als Hintergrund dieser 

                                                
208 Zur dagegen Konflikt regulierenden Wirkung persönlicher Anhörungen Kamann 
(1991: 207 f.); Feest/Lesting u.a. (1997: 200); Laubenthal (2002: 52); Lübbe-Wolff/Geisler 
(2004: 486); Kretschmer (2005: 219); Söhnchen (2009: 2 f.). 
209 Kamann (1991: 151) berichtet von 1,7 % vollständigen Erfolgen bzw. insgesamt 7 % beding-
ten Erfolgs, Feest (1993: 10) von 3,5 % tatsächlichen Erfolgs auch bei Oberlandesgerichten, 
Kretschmer (2005: 218) von 1 bis 5 %, Vogt (2011) von etwa 2 % erfolgreicher Anträge. Für ei-
nen einordnenden Vergleich können die günstigeren Erfolgsaussichten von Bürgerinnen heran-
gezogen werden, die sich mit einer Beschwerde bei Gericht gegen eine sonstige behördliche 
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geringen Erfolgsaussichten werden verschiedene Aspekte diskutiert (AK StVollz-Ka-

mann/Spaniol 2012: vor § 108 Rz. 2). Neben der Problematik der im Gesetz angeleg-

ten Beurteilungs- und Ermessensspielräume (AK StVollz-Feest/Lesting 2012: vor § 1 

Rz. 13) geht es auch um Fragen der Gerichtsverwaltung selbst (AK StVollz-Ka-

mann/Spaniol 2012: vor § 108 Rz. 2). 

Lesting/Feest (1987) haben darüber hinaus aber untersucht, wie es mit der Umsetzung 

einer gerichtlichen Entscheidung im Sinne der antragstellenden Gefangenen aussieht. 

Sie sind dabei zu der Diagnose häufiger "Renitenz" der Strafvollzugsbehörden gekom-

men im Hinblick auf die wenigen rechtskräftigen Urteile gegen die Auffassung bzw. 

Maßnahme der Anstalt. Feest/Lesting (2009: 678) verstehen dabei unter "Renitenz" 

"Fälle von anstaltlichem Ungehorsam" bzw. "im engeren Sinne Fälle, in denen die Voll-

zugsverwaltung sich ausdrücklich weigert, eine im konkreten Fall gegen sie ergangene 

gerichtliche Entscheidung umzusetzen" (Feest/Lesting 2009: 679).210 Dabei können 

auch – verfahrenstechnisch an sich korrekte – Verzögerungen in der Umsetzung von 

Gerichtsentscheidungen den Effekt eben dieser Renitenz haben (Feest/Lesting 

2009: 681 f.). Kamann (1991: 174) beschreibt insofern nicht zuletzt die Subtilität der 

einer Anstalt zur Verfügung stehenden Methoden. Schließlich gibt es den Fall einer "er-

weiterten Renitenz", in dem eine Anstalt jede Folgewirkung einer einmal gegen sie er-

gangenen Entscheidung für andere Gefangene und vergleichbare Fälle abweist 

(Feest/Lesting 2009: 683).211 Diese in den 80er Jahren erstmals untersuchten Verfah-

rensstrategien sind in der jüngeren Vergangenheit weiter nachweisbar (Feest/Lesting 

2009). 

Problematisch für eine prozedural fair erlebbare Konfliktentwicklung ist die faktische 

Begrenzung der Möglichkeiten, gegen diese Strategien einer Anstalt einzuleiten; 

gerichtliche Entscheidungen in Strafvollstreckungssachen sind nicht vollstreckbar 

(Kamann 1991: 173).212 Dadurch ist die Effektivität des Rechtsschutzes für Gefangene 

                                                                                                                                          
Entscheidung wenden. Von 909 Verfahren, in denen Bürger ein Rechtsmittel gegen eine 
behördliche Entscheidung eingelegt hatten, waren sie beim Bundesverwaltungsgericht in 165 
Fällen erfolgreich; die Behörden waren in 148 von ihnen betriebenen Verfahren 70 mal erfolg-
reich (Statistisches Bundesamt 2011b: 116). 
210 Mit Kamann (1991: 171) wäre zu ergänzen: Und wenn die ggf. vorgebrachten Gründe für die 
mangelnde Umsetzung sachlich nicht nachvollziehbar sind. 
211 Motivational wird für solches Verhalten ein sehr breites Feld angenommen; es kann um 
Disziplinierung von Gefangenen gehen (Lesting/Feest 1987: 393; Kamann 1991: 172 f.), um 
Kostenersparnis und um Fragen der Außenwirkung des Gefängnisses (Lesting/Feest 1987: 
393), auch im Sinne einer Machtdemonstration der Institution gegenüber dem Gericht (Kamann 
1991: 172 f.). Auch (politischer) Druck einer übergeordneten Hierarchiestelle kann Verhalten 
einer Anstalt verstehen lassen (Feest/Lesting 2009: 684). 
212 Zwangsmittel gegen Vollzugsbehörden sind bisher nicht vorgesehen (vgl. Feest/Lesting 
2009: 676; 689). Lesting/Feest (1987: 391 ff.) erörterten bereits früh einen Versuch, solche 
Maßnahmen gesetzlich zu implementieren, warnten aber auch vor zu hohen Erwartungen. Liss-
ner (2004: 80 f.) berichtet und diskutiert verschiedene andere mögliche Wege. Erfolgverspre-
chend im Sinne einer Verhaltensmodifikation scheinen sich in den vergangenen Jahren Prozes-
se zu entwickeln, in denen Gefangenen über Zivilgerichte Schadensersatz zugesprochen wurde 
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eingeschränkt (Feest/Lesting 2009: 690); es entsteht ein "rechtsfreier Raum" (Pollähne 

2006: 280), in dem die rechtsstaatliche Konstruktion nicht gilt. Insofern ist auch die Fra-

ge nach der Häufigkeit faktischer "Renitenz" von begrenzter Relevanz gegenüber dem 

Problem der grundsätzlichen Qualität einer solchen Handlungsweise. Gerade unter der 

Bedingung des erheblichen staatlichen Eingriffs in Grundrechte eines Gefangenen 

durch die Haftsituation selbst müsste jeder noch so geringfügige Eindruck vermieden 

werden, Rechtsstaatlichkeit könne gefährdet sein. 

 

Die Folgen von gerichtlichen Verfahren werden als kritisch beschrieben, wenn das 

gerichtliche Verfahren die eigentlichen Konflikte nicht beilegen kann.213 Folgen sind, 

dass die Beziehungen von Gefangenen zu einzelnen Bediensteten in der Haftum-

gebung sich verschlechtern (Schammler 2008: 18) und dass Gefangene Gefahr laufen, 

als "Querulant" eingeordnet zu werden, je mehr Beschwerden und Anträge von ihnen 

kommen. Zu einer Verschlechterung haftinterner Beziehungsqualitäten kann beitragen, 

wenn Anträge von Gefangenen nicht als bloß juristische Strategie verstanden wurden, 

sondern auch als Umsetzung eines Affektes gegen die Haft und gegen Verhalten der 

Anstalt insgesamt (Rotthaus 1985: 332; Bergmann 2003: 210). Kretschmer (2005: 219) 

sieht Gefangene öfter motiviert, auf diese Weise die "allgemeine Unzufriedenheit mit 

den Zuständen des Strafvollzugs" zu äußern, sie womöglich nach außen dringen zu 

lassen (so auch Schammler 2008: 18). Es kann darum gehen, gegen jede 

Wahrscheinlichkeit doch noch einen Sieg gegen die ansonsten übermächtig 

scheinende Anstalt zu erringen und es kann auch eine Strategie bewusster 

"Konfliktenteignung" durch Gefangene sein, die einen Konflikt von sich wegschieben 

auf eine juristische Ebene und ihn dort lassen, sich von ihm damit emotional nicht mehr 

berühren lassen wollen, auch wenn ihnen immer wieder durch Antragsabweisungen 

oder Beschlüsse vor Augen geführt wird, dass diese Ebene für ihren Konflikt jedenfalls 

keine Lösung anbieten kann (vgl. Bergmann 2003: 213). 

 

Bemerkenswert ist für diese Ebene der Konfliktgestaltung, dass erstmals durch den 

Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung neben Gefangenen und Anstalt eine dritte 

Stelle, das Gericht, mit eigenen Interessen, Motiven und Beurteilungen in das Kon-

fliktsystem eintritt. Sowohl Rotthaus (1985: 332) als auch Kamann (1991: 86) als auch 

Vogt/Schammler (2009: 331) beschreiben es ausdrücklich aus Sicht zuständiger 

Richter als unglücklich, dass Anliegen von Gefangenen vom Inhalt her oft scheinbar 

                                                                                                                                          
(Feest/Lesting 2009: 687). Zumindest bei "Renitenz" aus Kostengründen könnte dies mittel-
fristig zu Änderungen führen. Feest/Lesting (2009: 688) weisen allerdings einschränkend darauf 
hin, dass dadurch der eigentliche Sinn des Rechtsschutzes nicht nachträglich zu erreichen ist. 
213 Häufig wird am gerichtlichen Verfahren gerade kritisch eingeschätzt, dass es die eigentlichen 
Konflikte nicht beilegen kann (vgl. Lübbe-Wolff/Geisler 2004: 486; Vogt/Schammler 2009: 331). 
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geringfügige Angelegenheiten betreffen (Laubenthal 2002: 49), sich aber in den ge-

richtlichen Verfahren dennoch nicht zufriedenstellend klären lassen und womöglich 

schon vor einer Entscheidung aus formalen Gründen abgewiesen werden müssen 

(Lübbe-Wolff/Geisler 2004: 486). Der geringe tatsächliche Entscheidungsbereich des 

Gerichts (Dünkel 1996a: 523) kann zu dieser subjektiven Unzufriedenheit zuständiger 

Richterinnen beitragen. Über bloße Unzufriedenheit eines Richters mit begrenzten 

Handlungsmöglichkeiten hinaus gibt es Hinweise auf Ärger über "faktische Renitenz" 

der Vollzugsbehörde (Kamann 1991: 172 f.), die Richter im Sinne einer auch gegen sie 

gerichteten Machtdemonstration wahrnehmen können. Ähnliche Beobachtungen 

berichten Feest/Lesting (2009: 686 f.). 

 

1.3.3.5 Die Wirkung prozessorientierter nicht einschränkender Reaktionen 

auf den Konflikt 

Die hier beschriebenen prozessorientierten nicht einschränkenden Reaktionen bearbei-

ten Konflikte im Sinne einer "bürokratischen Schule" strukturkonform, verstärken beste-

hende Strukturen (Putnam 2001: 12). Der Antagonismus wird durch die Form der Bear-

beitung weiter fortgesetzt, womöglich betont. Erst etwa ab Ebene der Beschwerde bei 

der Anstaltsleitung – und deutlicher noch ab Beschwerde bei Gericht – nimmt die 

Konfliktbearbeitung Elemente einer Triangulierung auf. Es wird eine "dritte" Stelle in 

den Konflikt einbezogen, die sich als außenstehend und neutral definiert. 

Auch wenn in den ersten Schritten dieser Bearbeitungsstrategie konsensuale Praktiken 

mit vorgesehen sind ("Problemfelder managen"), bleibt die Rollenverteilung doch auch 

dann hierarchisch geordnet – Bedienstete der Anstalt verstehen sich als Manager von 

Problemen; Probleme sind grundsätzlich den Gefangenen zugeordnet. Emotionen 

werden auf der Ebene formeller Behandlung zunehmend ausgeklammert, während sie 

bei den einschränkenden Praktiken zumindest noch im Kontext einer Sanktionierung 

Beachtung finden (Ausdruck von Wut bei Gefangenen kann Disziplinierung zur Folge 

haben). Gefangene und Vollzugsbehörde sind durch die weiteren formellen Strukturen 

angehalten, die jeweiligen Begründungszusammenhänge für Bestrebungen und 

Interessen immer weiter auszuformulieren und zu stabilisieren (Suche nach juristisch 

möglichst unangreifbarer Absicherung der eigenen Positionen). Alle mit den einzelnen 

Verfahrensschritten zusammenhängenden Ereignisse strukturieren den Konflikt 

zunehmend anhand der möglichen Ausgänge "Gewinn" oder "Verlust".  

 

Im Sinne der vorhandenen strukturellen Gegensätze wirkt sich aus, wie beide Seiten 

die durch Strafvollzugsgesetz und Verwaltungsvorschriften, Prozessordnung und 
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Hausordnung vorgeschriebenen Schritte nutzen, mit denen sie prozessorientiert 

vorgehen.  

- Die Justizvollzugsanstalt hat in diesem Ordnungsrahmen relativ viel Freiraum für 

die Wahl und die Gestaltung einzelner eigener Schritte (z.B.: welche Maßnahme 

wird im Rahmen des Ermessens ausgewählt? Wann und in welcher Form wird eine 

Maßnahme bekannt gegeben und wann tatsächlich durchgeführt? Welcher 

Bedienstete wird mit der Formulierung einer Beschwerdeentgegnung betraut?). 

Zusätzlich kann die Justizvollzugsanstalt prozessorientierte Schritte des 

Konfliktgegners, des Gefangenen, mitgestalten (z.B.: wann wird ein Termin für ein 

Gespräch über eine Beschwerde angeboten? Wann wird ein Brief weitergeleitet? 

Wann wird die Möglichkeit zur Rechtsberatung geboten? Welcher Rat wird im 

Hinblick auf die Erfolgschancen eines Begehrens erteilt?).  

- Für Gefangene sind die Handlungsspielräume deutlich geringer. Sie sind auf Hilfen 

für ihre eigenen Verfahrensschritte angewiesen (z.B.: Informationen erhalten, 

Nachrichten weiterleiten) und müssen in verschiedenen Einzelfragen Entscheidun-

gen abwarten, die sich nicht unmittelbar aus den ihnen zugänglichen Regelwerken 

– Hausordnung, Strafvollzugsgesetz – ergeben (wann wird ein Beratungsgespräch 

angeboten? Wann kann eine Beschwerde vorgebracht werden? Auf welcher Ebene 

– Gruppenleitung, Teilanstaltsleitung – sind Bedienstete der Anstalt erreichbar? 

Wird ein Gesprächswunsch auch ohne schriftliche Anmeldung angenommen und 

weitergeleitet?). Die inhaltliche Struktur der Gespräche, die ihnen in diesem Rah-

men angeboten werden (z.B. "Aufnahme einer Beschwerde" oder "Problemma-

nagement"), können sie nur eingeschränkt mitbestimmen.  

Grundsätzlich gilt bei allen Schritten, die Gefangene auf dieser Ebene einleiten, dass 

sie ihre Risiken abwägen müssen. Wenn sie nicht tätig werden, müssen sie mit einer 

unerwünschten Situation, einer Maßnahme, einer Einschränkung weiter zurechtzukom-

men versuchen. Wenn sie tätig werden, ist ihre Chance auf Änderung ihrer Situation 

gering, bei Antrag auf gerichtliche Entscheidung sehr gering. Sie müssen dagegen 

befürchten, sich durch den zusätzlichen Aufwand, den sie für die Anstalt verursachen, 

unbeliebt zu machen, als "Querulant" abgestempelt zu werden und in einen schwer 

einzuschätzenden Dauerkonflikt mit der Justizvollzugsanstalt zu geraten. Auf der Ge-

winnseite könnte allenfalls ihre subjektive Genugtuung stehen, sich nicht alles "gefallen 

lassen" zu haben (und damit verbunden womöglich ein Statusgewinn in der Gruppe 

der Mitgefangenen).  

Bedienstete und die Justizvollzugsanstalt insgesamt sehen sich auf dieser Ebene der 

Bearbeitung mit deutlich geringeren Risiken konfrontiert. Auch wenn eine gerichtliche 

Überprüfung mit Aufwand verbunden ist, geben doch die vorliegenden Erfahrungen 
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keinen Anlass, bedrohliche Risiken zu sehen. Die abwehrende Haltung von 

Vollzugsanstalten gegenüber den Schritten gerichtlicher Überprüfung könnte auf 

diesem Hintergrund durchaus verwundern. Sie lässt sich aber verstehen, wenn berück-

sichtigt wird, dass der Konflikt die Strukturgegensätze zwischen Gefangenen und An-

stalt als Gruppen immer weiter herausarbeitet und beide Seiten damit immer deutlicher 

mit ihrer jeweiligen "Subkultur" identifiziert. Eine ohnehin schon durch die Haftbedin-

gungen strukturierte Polarisierung wird so immer weiter verstärkt.214 Auch geringere 

Verluste – der gerichtliche Erfolg eines einzelnen Gefangenen in einer womöglich ge-

ringfügigen Angelegenheit – werden zum generalisierten Autoritätsverlust im Verhältnis 

"der" Anstalt gegenüber "den" Gefangenen. In der Logik des "Nullsummenspiels" ist 

das ein nicht hinnehmbarer Ausgang. 

 

1.3.4 Nicht prozessorientierte und nicht einschränkende Reaktionen  

Wird ein Konflikt nicht ignoriert, so stellt im Alltag eine nicht prozessorientierte und 

nicht einschränkende Form der Bearbeitung die häufigste und auch die erfolgreichste 

Reaktion dar: man redet darüber (Hanak/Stehr u.a. 1989: 129215). Die Strategie der 

nicht prozessorientierten Bearbeitung kann einer formellen Bearbeitung grundsätzlich 

vorgelagert gesehen werden. Sie kann eine formelle Bearbeitung ersetzen oder sie 

zeitlich hinausschieben. Das offen, also nicht nach bestimmten formalisierten Regeln 

geführte Gespräch kann als kooperative Strategie bezeichnet werden, da es 

Bereitschaft beider Seiten zur Teilnahme erfordert.  

Auf Konsens, Konfliktvermeidung und kooperative Regelungsformen angelegte 

Strategien werden für den Strafvollzug empfohlen (vgl. Bundesministerium der Justiz 

2007: 25), jedenfalls gewünscht (vgl. Ritz 1984: 287 f.; AK StVollz-Walter 2012: § 106 

Rz. 17). Sie werden auch als Mittel verstanden, Gefangene gemäß der Resozialisie-

rungsaufgabe anzuleiten, Konflikte in gesellschaftlich verträglicher Weise zu bearbeiten 

(Ritz 1984: 309).216 Regelungen dafür finden sich in Bestimmungen des 

                                                
214 Folgende Einschränkung ist zu berücksichtigen: Die Ergänzung des Konfliktsystems durch 
den "Dritten", die zur Entscheidung angerufene Stelle, kann auch eine gegenläufige Folge ha-
ben. Wenn nämlich das Verhalten oder die Entscheidung des "Dritten" von beiden Seiten als 
unangemessen angesehen wird, kann er zum gemeinsamen Feind werden und dadurch eine 
Annäherung der früheren Gegner – auch: gegnerischer Gruppen – bewirken (vgl. Sherif 1988: 
204). 
215 Hanak/Stehr u.a. (1989: 130) weisen allerdings auch darauf hin, dass diese Methode nicht 
zuletzt so erfolgreich ist, weil sie vor allem in Konstellationen angewendet wird, die noch nicht 
verhärtet sind, also keine besondere Eskalation aufweisen, und deswegen informell überhaupt 
zu bewältigen sind. 
216 Die "Behandlungslösung" eines im Strafvollzug auftretenden Konfliktes erscheint nach dem 
Ansatz von Ritz (1984: 209) als Extremfall und gleichzeitig logische Fortführung, wenn jeglicher 
mit einem Gefangenen auftretende Konflikt – Ritz bezieht sich hier tatsächlich allerdings auf 
Straftaten im Strafvollzug – als Ausdruck mangelhafter Konfliktlösekompetenz des Gefangenen 
definiert wird, der mit Behandlungsmaßnahmen beizukommen ist.  
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Strafvollzugsgesetzes nicht ausdrücklich wieder, was dem informellen Charakter 

solcher Bearbeitungsstrategie an sich durchaus entspricht.217  

 

Mögliches Ziel informeller Gespräche im Rahmen einer Konfliktbearbeitung kann sein, 

Informationen zu erhalten und auszutauschen, sich (wechselseitiger) Loyalität zu 

versichern, andere zu beeinflussen oder eine bestimmte Stimmung herzustellen. 

Strategie und Ziel können von langer Hand geplant sein oder im Rahmen einer 

kurzfristig verfügbaren Gesprächsgelegenheit angewendet werden. Ansprechpartner 

im Gefängnis sind für beide Seiten Gefangene (auch: gewählte Vertreter aus der 

Gruppe der Gefangenen in der Gefangenenmitverantwortung; § 160 StVollzG), Bedien-

stete und Besucher. Es liegt zunächst in der Hand des Kontaktsuchenden, auf welcher 

Qualifikationsebene (Stationsbediensteter, Mitarbeiter eines Fachdienstes, Mitarbeiter 

einer übergeordneten Behörde) ein informelles Gespräch gesucht wird bzw. in welcher 

Rolle – Kollege, Mitgefangener, Fachfrau – eine Person angesprochen wird.218 

Gefangene können nach folgenden Überlegungen wählen: 

- Für eine informelle Kontaktaufnahme mit Bediensteten im AVD spricht, dass sie 

für Gefangene sowohl durch die Routinen des Alltags als auch soziokulturell am 

nächsten scheinen (vgl. Maeder 1995). Ein Gespräch kann hier am ehesten 

eine gewisse Beiläufigkeit behalten. Informationen können "nebenbei" vermittelt 

oder erfragt werden.  

- Der Sozialdienst kann als wichtige Schaltstelle einer Konfliktprophylaxe gelten, 

wenn er durch beratende Unterstützung von Anfang an Gefangene in ihrer 

Subjektrolle anzusprechen versucht, sie in breitestmöglicher Form an den zu 

treffenden Entscheidungen beteiligt und sie mit funktionalen Copingstrategien 

für die Bewältigung der negativen Haftfolgen vertraut macht.219 Den Weg zum 

Sozialdienst oder zum medizinischen Fachdienst können Gefangene wählen 

wollen, weil sie Sozialarbeiterinnen und Ärztinnen als – gegenüber dem AVD – 
                                                
217 § 71 StVollzG regelt als Aufgabe der sozialen Hilfe im Vollzug zwar die Unterstützung des 
Gefangenen bei der Lösung "persönlicher Schwierigkeiten". Die Bestimmungen, die in dem 
neunten Titel des StVollzG unter der Überschrift "Soziale Hilfe" dargestellt sind, verweisen aber 
mindestens auf den ersten Blick vor allem auf Angelegenheiten des Gefangenen, die außerhalb 
der Anstalt zu regeln sind (Versorgung von Angehörigen, Zahlungen regeln u.ä.).  
218 Es kann allerdings fraglich sein, wieweit Gefangene und Bedienstete überhaupt informelle 
Gespräche miteinander führen können. Die Berufsrolle der Bediensteten, sei es unter dem 
Verständnis der helfenden Rolle im Projekt der Resozialisierung oder sei es unter dem 
Verständnis des Verantwortlichen für die Sicherheit, kann in jedem Fall dazu führen, dass ein 
Gespräch mit einem Gefangenen zum Bestandteil einer Beurteilung des Gefangenen und damit 
zu einer prozessorientierten Form der Konfliktbearbeitung wird. Bedienstete sind zudem in 
jedem Fall, soweit Entscheidungen zu treffen sind, auch in Verfahrensvorschriften, Verwal-
tungsvorschriften, Anweisungen und bürokratische Hierarchien eingebunden, die sich mit effizi-
enten, kurzfristigen Entscheidungen oft schlecht vertragen (vgl. zu den Wirkungen zwischen bü-
rokratischer Regeltreue und bürokratischer Effizienz auch Merton 1995: 192). 
219 Vgl. zum insofern besonderen Unterstützungsbedarf speziell in der Aufnahmephase in den 
Vollzug auch AK StVollz-Huchting/Majuntke (2012: § 72 Rz. 4 f.). 
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einerseits hierarchisch höhergestellt einschätzen, andererseits deren relative 

Unabhängigkeit von der Weisungsbefugnis durch den Anstaltsleiter kennen 

(vgl. §§ 156 und 158 StVollzG VV 2 (2 f.)). Ärztinnen unterliegen im Strafvollzug 

wie auch in ihren anderen beruflichen Tätigkeitsbereichen grundsätzlich der 

Schweigepflicht nach § 203 Abs. 1 StGB (vgl. § 182 Abs. 2 StVollzG) und ihnen 

steht bei der Ausübung ihrer Fachtätigkeit fachliches Ermessen zu (vgl. AK 

StVollz-Lesting/Stöver 2012: § 56 Rz. 9). Gleichzeitig unterstehen sie allerdings 

doch der Dienstaufsicht (§§ 151 und 156 StVollzG) und sind zudem verpflichtet, 

auch an sich schutzwürdige personenbezogene Daten dem Anstaltsleiter zu of-

fenbaren, soweit sich daraus definierte Gefahren ergeben (vgl. § 182 StVollzG). 

Es bleiben mit dieser Vorschrift also auch die Fachdienste in die Sicherheits-

thematik eines Gefängnisses eingebunden. Gefangene können nicht letztlich 

sicher sein, dass Themen vertraulich behandelt werden, die als sicherheitsrele-

vant eingeschätzt werden könnten. Als schwierig für die Entwicklung von Ver-

trauen zwischen Arzt und Gefangenem kann sich zudem erweisen, dass der 

Anstaltsarzt auch in Situationen zuständig ist, die von Gefangenen besonders 

belastend erlebt werden (ärztliche Überwachung von Fesselungen oder Unter-

bringungen in einem besonders gesicherten Haftraum oder Arrest; vgl. §§ 92 

und 107 StVollzG).  

- Anders als andere Bedienstete der Anstalt hat der Gefangenenseelsorger eine 

ausdrückliche seelsorgerische Verschwiegenheitspflicht (AK StVollz-Huch-

ting/Müller-Monning 2012: § 157 Rz. 15) und darüber hinaus auch das Recht, 

über das ihm als Seelsorger Anvertraute im Rahmen eines Strafverfahrens das 

Zeugnis zu verweigern (AK StVollz-Huchting/Müller-Monning 2012: § 157 

Rz. 17). Er kann mehr als andere Bedienstete als außerhalb der Anstalt ste-

hend begriffen werden, vor allem, wenn er von seiner Kirche in den Ju-

stizvollzug lediglich abgeordnet wird und Kirchenbeamter bleibt; das kann das 

Vertrauen in die Unterstützung durch einen Seelsorger fördern.220 Ein Seelsor-

ger ist eher in der Lage, die tatsächlichen Bedürfnisse von Gefangenen bei ei-

ner Konfliktregelung zu beachten, wenn er von ihnen in einem vertraulichen Ge-

spräch mehr über ihre Motive und Wünsche erfährt. 

- Besucher sind für Gefangene – über die entlastende Gesprächsgelegenheit und 

die Informationsbeschaffung hinaus – für eine informelle Konfliktbearbeitung 

von Bedeutung, wenn sie Zugang zu entscheidungsrelevanten Stellen haben 

oder wenn sie gewünschte Ressourcen zur Verfügung stellen können. Die Aus-

führungsbestimmungen für die Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin 
                                                
220 Durchaus kritisch zu Seelsorge als Teil einer extern "eingekauften Dienstleistung" aber AK 
StVollz-Huchting/Müller-Monning (2012: § 157 Rz. 2). 
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(§ 154 StVollzG AV Abs. 2 Satz 2) nennen ausdrücklich ehrenamtliche "externe 

Mitarbeiter" als nicht weisungsgebundene sogenannte Vollzugshelferinnen und 

Vollzugshelfer für die Einzelbetreuung und Gruppenarbeit mit Gefangenen. 

Über ihre Beteiligungsmöglichkeit bei wichtigen Entscheidungen für Gefangene 

(vgl. § 154 StVollzG AV Abs. 2 Satz 2, Ziffer 5) können sie vermittelnde Funkti-

onen auch in Konfliktfällen übernehmen, womöglich die Perspektive von Gefan-

genen unterstützen. Ob Gefangene Kontakt zu Vollzugshelfern erhalten und 

wie ein solcher Kontakt gestaltet ist, ist für Gefangene nur begrenzt mit planbar. 

Wieweit deren Einfluss tatsächlich reicht, dürfte allgemein ohnehin kaum 

vorhersagbar sein (Böllinger 2003 sieht die Praxis eher pessimistisch).  

Grundsätzlich gilt, dass Gefangene, wenn sie im Rahmen einer kooperativen Konflikt-

bearbeitungsstrategie Informationen von Bediensteten benötigen, nicht sicher sein 

können, dass diese Informationen uninteressiert gegeben werden. Die Justizvollzugs-

anstalt kann hier schon in einer vorprozessualen Phase Weichen stellen. Feest/Lesting 

u.a. (1997: 63 ff.) nennen eine Reihe von "Strategien der Beschwerdeverhinderung", 

mit denen Gefangene in einer solchen Konfliktbehandlungsphase beeinflusst und in 

ihren Handlungsmöglichkeiten beschnitten werden können.  

Eine informelle Regelung von Konflikten erscheint aus dieser Perspektive als grund-

sätzlich erste Wahl einer Haftanstalt. Sie kann hier mit vergleichsweise geringem Res-

sourceneinsatz etwas erreichen, kann den bürokratischen Aufwand geringhalten und 

zusätzlich als Abteilung, Teilanstalt oder ganze Anstalt bei übergeordneten Stellen 

nicht ungünstig auffallen (vgl. eine entsprechende Präferenz in dem Gespräch mit dem 

stellvertretenden Vollzugsdienstleiter, Materialband S. 511 ff.).  

 

Hinsichtlich der Kontaktgelegenheiten zur informellen Konfliktbearbeitung können 

Gefangene versuchen, Bedienstete während ihrer Aufschlusszeiten anzusprechen, sie 

können offene Sprechstunden nutzen oder sie müssen auch für informelle Gespräche 

Anträge stellen.221 Andere Gefangene können sie in Umschlusszeiten erreichen, 

Besucher nur zu vorher festgelegten bzw. beantragten Besuchszeiten. Bedienstete 

sind flexibler in ihren Möglichkeiten, Kontakt herzustellen. Sie können Kollegen 

verschiedener Hierarchieebenen kurzfristig erreichen, können Außenstehende und 

Besucher selbst kontaktieren und können auch, falls sie es wünschen, jederzeit einen 

Haftraum betreten, um einen Gefangenen zu sprechen. 

 

                                                
221 Bergmann (2003: 206 f.) schildert für die von ihr untersuchte Anstalt jedenfalls recht 
inkonsistente Regelungen zur Kontaktaufnahme mit Fachdiensten, die Gesprächsgelegenheiten 
für Gefangene schwer vorhersehbar werden lassen (Antragspflicht, aber auch kurzfristige 
Krisenintervention). 
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Das informelle Gespräch hat eine Tendenz zum Konsens, ohne dies im Effekt sein zu 

müssen. Auch Gesprächsfähigkeit ist eine Ressource mit Folgen für die individuelle 

Verhandlungsmacht. "Darüber reden" ist eine erfolgreiche Strategie für diejenigen, die 

reden können (Hanak/Stehr u.a. 1989:129; Duss-von Werdt 2008: 106), womöglich 

Zwischentöne beherrschen und para- und nonverbale Kommunikationskanäle mit zu 

nutzen wissen. Wer die Umgangssprache nicht ausreichend beherrscht oder verbal 

insgesamt weniger versiert ist, kann diese Strategie schlechter nutzen. Wer soziale 

Kontexte weniger leicht zu entschlüsseln weiß, wird den richtigen Moment für eine 

informelle Gesprächsgelegenheit weniger leicht wahrnehmen oder nutzen können. 

Regeln der Subkultur – Verbot, mit der anderen Seite zu kooperieren – können zudem 

im Sinne eines Gesprächs- und Verhandlungsverbotes wirken. 

 

Die grundsätzlich informelle Form kooperativer Strategien einer Konfliktbearbeitung im 

Strafvollzug führt dazu, dass darüber keine Zahlen verfügbar sind. Auf Umfang und 

Inhalte solcher Bearbeitungsformen sind jedenfalls allenfalls indirekte Schlüsse 

möglich. So geht etwa Feest (2010: 169, 171) davon aus, dass die geringe Zahl 

gefangener Frauen, die sich mit Konflikten an das Strafvollzugsarchiv wenden bzw. 

Anträge auf gerichtliche Entscheidung stellen, darauf verweist, dass informelle Konflikt-

regelungen im Frauenstrafvollzug wahrscheinlicher und häufiger sind. Insgesamt füh-

ren die vorliegenden Informationen zu der Annahme, dass solche informellen Möglich-

keiten der Konfliktbearbeitung eine häufige Regelungsform darstellen, aber wegen der 

– für Gefangene – eingeschränkten Möglichkeiten des Zugangs zu ihnen einen gerin-

geren Raum einnehmen als im Alltagsleben außerhalb des Justizvollzugs. Zusätzlich 

ist zu berücksichtigen, dass auch hier wieder Gefangene mehr Risiken abzuwägen ha-

ben als Bedienstete, wenn sie sich dieses Weges bedienen wollen. 

 

1.3.5 Formen externer Kontrolle jenseits gerichtlicher Intervention 

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Bearbeitungen von Konflikten werden außer-

halb des Modells von Kirchhoff (2008) vorgestellt, da sie in unterschiedlichem Umfang 

prozessorientiert sein können. Mit ihnen ist oft der Wunsch verbunden, eine Regelung 

durch Entscheid einer dritten Stelle – Ombudsstelle, Petitionsstelle, Menschenrechts-

stelle – zu erreichen. Es handelt sich um Formen nicht einschränkender Konfliktbear-

beitung, aber vom Grundsatz her nicht um konsensuale Strategien. 

 

Dass der Strafvollzug neben der Gesetzgebung eine gesetzlich festgeschriebene Form 

von Aufsicht und Kontrolle benötigt, wurde schon im 19. Jahrhundert als Reformvorha-

ben formuliert (vgl. Krebs 1985: 644). Die Institution des Anstaltsbeirates (§ 162 
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StVollzG) hat diese historische Basis, repräsentiert insofern eine kontrollierende Öf-

fentlichkeit (Kamann 2008: 409), war aber funktional immer mehr allgemein beratend 

und mitwirkend und nicht etwa im Einzelfall kontrollierend oder vermittelnd verstanden 

worden (vgl. Kretschmer 2005: 223; AK StVollz-Feest/Graebsch 2012 vor § 162 

Rz. 3 f.). 222 

Die Institutionen im Rahmen von UN und EU und die Verstetigung von Besuchen des 

Europäischen Ausschusses zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder ernie-

drigender Behandlung oder Strafe (CPT) basieren auf der vergleichsweise neuen Idee, 

dass Gefangenen auf der Grundlage übernational gültiger Menschenrechtsnormen 

durch international tätige Organisationen Schutz vor Rechtsverletzungen auch ihres je 

eigenen Staates gewährt werden muss (Hyndman 2000: 65). Grundlage sind die 1948 

erklärten allgemeinen Menschenrechte und daraus abgeleitet, mit Geltung speziell 

auch für den Strafvollzug, die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen aus dem 

Jahr 1984. Es handelt sich also nicht um die Fortführung der Möglichkeiten externer 

Kontrolle, die durch den staatlichen Rechtsschutz vorgegeben sind. Vielmehr folgen 

diese Formen externer Kontrolle einer Einschätzung, nach der weder Kontrollinstanzen 

innerhalb der Institution Gefängnis noch im Rechtsschutzsystem eines Staates 

ausreichen, die rechtsstaatlichen Sicherheiten für Gefangene zu gewährleisten (Müller-

Dietz 1999: 169 f.).  

 

Ein Grundprinzip dieser Herangehensweise ist das Herstellen von Öffentlichkeit, die 

Öffnung der ansonsten verschlossenen Institution "Gefängnis" nach außen. Gefange-

nenzeitungen (als Beispiele die in Berlin-Tegel erscheinende Zeitung der lichtblick, die 

in Bremen-Oslebshausen erscheinende Zeitung Diskus70 oder die in Düsseldorf er-

scheinende Zeitung Ulmer Echo) und diverse Internetportale und -seiten mit Berichten 

aus Gefängnissen aus Sicht von Gefangenen (vgl. z.B. Meyer-Falk 2010) stellen eine 

solche Form der Öffnung dar, einen Zugang öffentlicher Kontrolle.223 Andere Wege füh-

ren über Gefangenenhilfeorganisationen bzw. Bürgerrechtsorganisationen, die auch 

Bürgerrechte im Strafvollzug zu ihrem Aufgabenbereich zählen (vgl. z.B. Herrgesell 

2010).  

 

                                                
222 Die Hausordnung der Justizvollzugsanstalt Tegel weist ausdrücklich darauf hin, dass der 
Beirat keine Beschwerdeinstanz ist (JVA Tegel Hausordnung, Materialband S. 31). Anders 
versteht sich die Einrichtung des "Board of Visitors" in britischen Gefängnissen, das mit 
nichtprofessionellen Mitgliedern besetzt ist und die Verwaltung überwachen soll (Nef/Avebury 
2000: 672). 
223 Öffentlichkeit lässt sich von Gefangenen allerdings immer nur begrenzt herstellen, da sie 
keinen direkten Zugang zum Internet haben und da Gefangenenzeitungen durch den jeweiligen 
Anstaltsleiter herausgegeben werden; Gefangenenzeitungen unterliegen nicht dem Zensurver-
bot (vgl. Kamann 2008: 852) bzw. Eingriffe sind wegen der Herausgeberschaft der Anstaltslei-
tung ohnehin anders einzuordnen (AK StVollz-Boetticher 2012: § 67 Rz. 23). 
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Ein wesentlicher Ansatz für das Herstellen von Öffentlichkeit wird darüber hinaus in der 

Einrichtung von Ombudsstellen224 für den Strafvollzug gesehen. Die Ausgestaltung vor-

handener Ombudsstellen ist sehr unterschiedlich. In dem Übersichtsband von Hos-

sain/Besselink u.a. (2000) wird nur der britische "Prison Ombudsman" als aus-

schließlich für Gefängnisse zuständige Ombudsstelle beschrieben (Nef/Avebury 

2000: 671 f.).225 Andere Ombudsstellen wie die schwedischen parlamentarischen Om-

budsmen sind für Beschwerden jeglicher Art aus jeglichem Themenbereich zuständig, 

der grundsätzliche Fragen des Rechtsschutzes betrifft (Eklundh 2000: 425), sodass 

Beschwerden aus dem Strafvollzug einen – allerdings nicht unwesentlichen – Teilbe-

reich ihrer Aufgaben darstellen. Ombudsstellen unterscheiden sich zudem in der Form 

des Zugangs zu Gefangenen. Es wird ganz überwiegend ein schriftlicher Zugang 

beschrieben (Hossain/Besselink u.a. 2000); nur vereinzelt finden sich mündliche Zu-

gangswege wie z.B. für die zeitweise existierende Ombudsstelle für den Justizvollzug 

Nordrhein-Westfalen (Söhnchen 2010) oder für den Volksanwalt in Österreich 

(Schwäzler 2000: 255). Ebenfalls ganz unterschiedlich gehandhabt wird, wieweit Vor-

aussetzung für die Anrufung einer Ombudsstelle ist, dass andere Rechtsmittel bereits 

ausgeschöpft sind.226 

Johnson (2000) stellt einige grundlegende Forderungen an Ombudsstellen, die sich 

auch auf Ombudsstellen für den Strafvollzug beziehen. Unter anderem fordert er 

strukturelle Unabhängigkeit in den Untersuchungsmöglichkeiten, freien Zugang insbe-

sondere zu Gefängnissen und Möglichkeiten des freien Zugangs Inhaftierter zu einer 

für sie relevanten Ombudsstelle, Unparteilichkeit, Vertraulichkeit im Hinblick auf die er-

haltenen Informationen und Öffentlichkeit der Berichte und Empfehlungen (Johnson 

2000: 786 ff.). Am besten zu sichern sind diese Forderungen nach Johnson über eine 

                                                
224 Der Ombudsman, insbesondere auch der Name, geht auf eine entsprechende Einrichtung 
im Schweden des frühen 18. Jahrhundert zurück (Eklundh 2000: 423). Die Institution des 
Ombudsmans ist aus dieser Tradition definiert durch die Aufgabe, offizielle Stellen auf ihre 
Rechtstreue hin zu kontrollieren. Während der Ombudsman in seiner frühen Fassung dem 
König der absolutistischen Staatsauffassung direkt verpflichtet war, wurde die Institution in 
Schweden schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts dem Parlament zugeordnet und von diesem 
als ausdrücklich dem König gegenüber unabhängige Person gewählt (Eklundh 2000: 424). 
Ombudsleute stehen im heutigen Verständnis oft in Zusammenhang mit der Idee einer Kontrolle 
der Exekutive eines Staates im Hinblick auf die Wahrung der Menschenrechte. Es gibt 
unterschiedliche Formen der Verteilung solcher Kontrollaufgaben und -kompetenzen auf Om-
budsstellen und Menschenrechtskommissionen verschiedenen Typs und verschiedener staat-
licher Ebenen sowie unterschiedliche Formen der Verknüpfung solcher Stellen (Besselink 2000: 
157). Die Anbindung an die Menschenrechtsthematik führt unmittelbar dazu, eine Ombudsstelle 
auch für den Strafvollzug in Betracht zu ziehen.  
225 Der britische "Prison Ombudsman" ist dabei durchaus eingeschränkt hinsichtlich der Angele-
genheiten, mit denen er sich befassen kann (etwa: keine Befassung mit Beschwerden eines 
Gefangenen über von der Haftanstalt verhängte Disziplinarmaßnahmen; Nef/Avebury 2000: 
672). 
226 Die Regelungen für Costa Rica verlangen das ausdrücklich nicht (Carazo 2000: 310) und 
auch die Ombudsstelle in Nordrhein-Westfalen war frei zugänglich (Söhnchen 2010). 
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direkte Verantwortlichkeit einer Ombudsstelle allein gegenüber einem Parlament 

(Johnson 2000). 

Ombudsstellen für den Strafvollzug bzw. Strafvollzugsbeauftragte wurden in 

Deutschland seit Längerem gefordert227 und dabei mit unterschiedlichen Erwartungen 

und Aufgabenzuschreibungen verknüpft (Lesting 1993; Feest/Lesting u.a. 1997, 

Kretschmer 2005). Die zugeschriebenen Aufgaben umfassen so unterschiedliche Di-

mensionen wie atmosphärische Verbesserungen in der Anstalt und Entlastung von Ge-

richten (Lesting 1993: 54), "Kontrolle" der Rechtsprechung und Kontrolle der 

Justizbehörde mit weitreichenden Möglichkeiten der Akteneinsicht sowie Antrags- und 

Klageinitiative und – damit verknüpft – auch Wirkung auf eine Verbesserung des 

Rechtsvertrauens bei Gefangenen (Feest/Lesting u.a. 1997: 204 f.), aber auch eine 

allgemeine Informationsinstanz für Gefangene und – im Sinne einer Vermittlung von 

Themen des Strafvollzugs – für die Öffentlichkeit (Kretschmer 2005: 221). Es gibt eine 

Tendenz, eine Ombudsstelle angesichts der Schwierigkeiten des gerichtlichen 

Rechtsschutzes im Strafvollzug als Ausweg zu sehen, der gerade nicht die 

formalisierten Strategien weiterer Verrechtlichung verfolgt, sondern flexibel auf Miss-

stände reagieren kann (Feest/Lesting u.a. 1997: 206). Auf der anderen Seite stehen 

Wünsche und Ansprüche an schlichtende und vermittelnde Tätigkeiten einer Ombuds-

person, womöglich vor dem Gang ins strittige Verfahren (Barrett/Barrett 2004: 163 f.; 

Kretschmer 2005: 220; Söhnchen 2010: 81). Die Erfahrung in Nordrhein-Westfalen 

zeigt, dass der Ombudsman dort seine Aufgabe in durchaus der Breite verstanden hat, 

die die vorstehenden Anforderungen als Rahmen setzten (vgl. Söhnchen 2008-2010). 

Für die jetzt eingerichtete Stelle des Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-

Westfalen wird der Aufgabenbereich ausdrücklich erneut als der einer Ombudsperson 

definiert (Justizministerium Nordrhein-Westfalen 2010); ein erster Bericht dieser neu 

geschaffenen Institution wird zum 31.3.2012 erwartet. 

 

Darüber hinaus gibt es für Gefangene die Möglichkeit, sich mit Petitionen an parlamen-

tarische Ausschüsse zu wenden. Gefangenen steht das grundgesetzlich zugesicherte 

Recht des Art. 17 GG zu, sich "mit Bitten und Beschwerden" an das Parlament und an-

dere zuständige Stellen zu wenden. Gefangene haben von diesem Recht immer wie-

der Gebrauch gemacht. Der Petitionsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses 

nennt für die Zeit zwischen 2008 und 2010 unter insgesamt 1 969 neu eingegangenen 

Petitionen 70, die sich auf den Strafvollzug bezogen; behandelt wurden bei insgesamt 

2 212 Petitionen im Berichtszeitraum 74 aus dem Strafvollzug. Davon wurden sechs 

                                                
227 Insgesamt kritisch dazu allerdings z.B. Rotthaus (1985), der sich vielmehr für eine 
Aufwertung der Möglichkeiten der Strafvollstreckungskammern, insbesondere für regelmäßige 
Anhörungen ausspricht. 
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positiv im Sinne des Petenten entschieden und vier teilweise positiv, 44 negativ und 

drei wurden "neutral" weiterverwiesen (Der Petitionsausschuss. Anwalt für Bürgeranlie-

gen 2010). Gefangene haben – im Vergleich zu Erfolgsquoten bei Gericht – mit Petitio-

nen eindeutig bessere Aussichten auf Erfolg. Wagner (1976: 255) berichtet aus einer 

Untersuchung im Jahr 1975 in Berlin Erfolgsquoten um die zwölf Prozent, Dünkel 

(1996a: 530) nennt für Nordrhein-Westfalen in den 80er Jahren Erfolgsquoten von 27 

Prozent. Gefangene haben zudem – je nach vorgesehener Verfahrensweise – hier die 

Chance, ihr Anliegen in einer persönlichen Anhörung vorzubringen (vgl. AK StVollz-

Kamann/Spaniol 2012: § 108 Rz. 17). 

 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Strategien haben traditionell besondere Bedeu-

tung für Gefangene; sie nehmen bisher sichtlich eine Ausgleichsfunktion wahr gegen-

über einem strukturellen Machtungleichgewicht von Vollzugsanstalt und einzelnem Ge-

fangenen. Sie sind im Grundsatz geeignet, auch von Seiten der Anstalt und ihrer Be-

diensteten zur Bearbeitung von Konflikten eingesetzt zu werden. Die Anstalt hat, sofern 

Anhörungen stattfinden, auch hier die Möglichkeit, ihre Seite darzustellen und kann da-

bei, wie in anderen Verfahrensformen, ihre vergleichsweise besseren Ressourcen 

nutzen.   

 

1.3.6 Strukturveränderungen als Versuch einer  

 Konfliktbearbeitung und Konfliktprävention 

Konflikte im Strafvollzug entstehen, wie die früheren Abschnitte zeigten, in einem kom-

plexen Bedingungsfeld. Dazu gehören Bedingungen der äußeren Struktur des Straf-

vollzugs wie ökonomische Voraussetzungen mit Wirkung auf Ausstattung, 

Belegungsdichte oder Qualitätsstandards von Hafträumen, Personalschlüssel und 

damit verknüpfte Motivationslagen der Bediensteten (vgl. Jöhnk 2001: 55). Eine 

weniger reaktive als vielmehr präventive Art, Konflikte im Strafvollzug anzugehen, lässt 

sich in strukturellen Veränderungen des Strafvollzugs sehen. Solche strukturellen 

Veränderungen können mehr oder weniger umfassend sein, können einzelne 

Konfliktbereiche oder Formen der Konfliktbearbeitung insgesamt betreffen, können im 

Effekt eher der Absicherung des Resozialisierungsauftrages dienen oder eher den 

weiteren Aufgaben der Sicherung. Sie lassen sich insofern auch unterteilen in 

einerseits Maßnahmen der Angebotsverbesserung für Gefangene (und Bedienstete), 

um dadurch Umstände zu minimieren, die Gewalt fördern und Sicherheit 

beeinträchtigen, sowie andererseits Maßnahmen, die den Überwachungs- und 

Reglementierungsapparat ausdifferenzieren (vgl. Sparks/Bottoms u.a. 1996: 26 

m.w.N.). Eine ähnliche Form der Differenzierung findet sich zwischen "dynamic 
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security"/"aktiven Sicherheitsmaßnahmen", die durch Formen sozialer Zuwendung 

definiert werden können, und "passive security"/"passiven Sicherheitsmaßnahmen", 

die vorrangig materielle Sicherungsbedingungen schaffen (Shaw 2000: 157; Snacken 

2005: 308; Seelich 2009: 292). 

 

Als weitgehendste Form struktureller Änderung kann der Abolitionismus angesprochen 

werden, wenn damit die Auffassung verknüpft wird, dass ein zumutbares Maß an 

Konflikt und "Leiden" in der Institution Gefängnis grundsätzlich nicht erreichbar ist (vgl. 

zu einem Überblick über den aktuellen Stand abolitionistischer Positionen und 

Diskussion Feest/Paul 2008). In diese Richtung weisen Untersuchungen, nach denen 

Formen der Öffnung des Vollzugs in Deutschland zu einer Reduzierung von Konflikten 

beigetragen haben (Dünkel 2009a: 22 m.w.N.).228 Ebenfalls als präventiv in diesem 

Sinne können alle Maßnahmen gelten, die eine Überbelegung von Gefängnissen ver-

meiden helfen (Sparks/Bottoms u.a. 1996: 200; Neubacher 2008: 28 ff.) und die Perso-

nalausstattung verbessern (Heinrich 2002: 383; Neubacher 2008: 34), die angemes-

sene (Freizeit-)beschäftigungen für Gefangene bereitstellen (Neubacher 2008: 33 f.) 

und die den Vollzug im Rahmen kleinerer (Wohn-)gruppen organisieren, in denen 

Kommunikationswege grundsätzlich kurz sind (vgl. Snacken 2005: 321; Neubacher 

2008: 32 f.; Goeckenjan 2009: 722 f.). Einzelbelegung von Hafträumen während der 

Ruhezeiten kann ebenfalls als Maßnahme der Prävention gewaltsam ausgetragener 

Konflikte gelten (vgl. Dünkel/Geng u.a. 2010: 30). 

Wenn Gefängnisse auch in ihrer baulichen Form Ausdruck dessen sind, was die Ge-

sellschaft über Gefangene und Strafvollzug denkt (Fairweather 2000: 66), dann kann 

davon ausgegangen werden, dass Gefangene genau dies auch wahrnehmen (van 

Hulten 2000: 122) und sich womöglich diesem Anspruch gemäß verhalten (vgl. Wener 

2000: 49).229 Architektur wird eingesetzt, um Konfliktverhalten im Gefängnis zu regu-

lieren.  

- Wener (2000: 49) beschreibt als kennzeichnend für den Typus "älterer" Gefäng-

nisinnenarchitektur die Errichtung "physischer Barrieren", um Gefangene von-

einander und von den Bediensteten zu trennen, während moderner Vollzug da-

rauf setzt, möglichst wenige versteckte, schlecht einsehbare Räume 

                                                
228 Am anderen Ende einer Vollzugsgestaltung lässt sich allerdings auch zeigen, dass eine 
Unterbringung in Hochsicherheitseinrichtungen mit weitgehender Kontaktvermeidung nachvoll-
ziehbarerweise Konflikte mit Gewalt gegen andere ebenfalls minimiert (vgl. Endrass/Urbaniok 
u.a. 2009: 1280), das Sicherheitsgefühl der Bediensteten erhöht und ihren Stress reduziert 
(King 2005: 135). Der Preis dafür ist die Gewalt, die die Gefangenen durch diese Haftform di-
rekt und indirekt erfahren (vgl. Morris 2000). 
229 Einen Überblick über die Überwachungsarchitekturen der letzten 300 Jahre und über ihre kri-
minologischen, kriminalpolitischen und ökonomischen Konstruktionsprinzipien gibt Seelich 
(2009: 24 ff.). 
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zuzulassen, in denen Gewalt verborgen stattfinden könnte (Wener 2000: 49). 

Der vermittelnde Faktor einer Reduzierung von Gewalt ist dabei nach Wener 

die vom Gefangenen wahrgenommene Sicherheit seiner Umgebung (vgl. We-

ner 2000: 50 f.). Offene Designs und übersichtliche Räume schaffen direktes 

Sicherheitsempfinden; die Möglichkeit, sich sicher zurückziehen zu können, 

schafft Vertrauen (Wener 2000: 52 f.).  

- Schon früh gab es Befunde zur gewaltreduzierenden Wirkung von Versuchen, 

eine Haftumgebung durch dekorative Maßnahmen ansprechender zu gestalten 

(vgl. AK StVollz-Huchting/Pollähne 2012: § 144 Rz. 8).  

- Seelich (2009: 44) schildert direkter sicherheitsbezogene architektonische Ein-

griffe ("zackige Fensterfronten"), um unerwünschtes "Pendeln" von Gegenstän-

den und Kommunikation zwischen Gefangenen zu unterbinden.230  

- Andere strukturelle Möglichkeiten des Raummanagements im Gefängnis liegen 

in der möglichst frühen Zuordnung von Gefangenen zu bestimmten Untergrup-

pen (etwa: Kurzstrafer, leichte Delikte, mehrfach auffällige Drogenabhängige) 

und ihre Zuweisung zu qualitativ unterschiedlichen Lebensumgebungen eines 

Gefängnisses (vgl. van Hulten 2000: 121). Seelich (2009: 235 ff.) beschreibt die 

Zuweisung von Räumen als Teil eines Vergünstigungs- und Disziplinierungs-

managements.231  

 

Die Privatisierung des Strafvollzugs ist eine ökonomische Strukturveränderung, die 

ebenfalls Wirkung auf Konflikte im Strafvollzug haben kann. Shefer/Liebling (2008) 

schildern die Wirkungen differenziert: Einerseits verbesserte sich die Beziehungen zwi-

schen Gefangenen und Bediensteten in einigen privatisierten Gefängnissen; Gefange-

ne sahen sich durch Angestellte der Privatfirma besser respektiert (Shefer/Liebling 

2008: 262). Tatsächlich gab es aber auch Anlass anzunehmen, dass die Verbesserung 

der Beziehungen mit einer Verschlechterung der tatsächlichen Sicherheit für Gefange-

ne einherging, weil das Personal nicht ausreichend trainiert war, nötige Sicherungs-

maßnahmen und Kontrollen zu beachten (Shefer/Liebling 2008: 267 m.w.N.). 

 

 

 

 

                                                
230 Sie beschreibt allerdings auch, dass sich damit neben der gewünschten Lösung neue 
Probleme (Raumverluste in den Hafträumen selbst) ergaben.  
231 Auch die JVA Tegel hat bis vor Kurzem ein System der Raumzuweisung gehabt, in dem 
Gefangene sich durch erwünschtes Verhalten den Zugang zu günstigeren Wohnformen 
(bessere Bausubstanz des Hafthauses, bessere Raumausstattung) verschaffen konnten 
(Werner 2011). 
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1.3.7 Zwischenergebnis:  

 Chancen und Risiken bisheriger Konfliktbearbeitung  

 im Strafvollzug 

Alle hier vorgestellten Konfliktbearbeitungswege haben eine deutliche Tendenz, den 

Konflikt Gefangenen zuzuordnen. Gefangene können Konflikte mit der Anstalt haben 

und müssen Möglichkeiten finden, Konflikte zu lösen. Die Anstalt kennt im Grundsatz 

keine eigenen Konflikte, denn sie handelt definitionsgemäß "nach Recht und Gesetz". 

Manifeste Konflikte kann sie leicht als disziplinarische Probleme mit einem Gefangenen 

rahmen, die entstehen, weil Gefangene die von der Anstalt definierten Erfordernisse, 

insbesondere auch Sicherheitserfordernisse, nicht anerkennen. Gefangene haben in 

dieser Struktur ein höheres Interesse als die Anstalt, Konflikte mit Hilfe externer Stellen 

– Gericht, Öffentlichkeit – zu bearbeiten, denn damit verliert die Anstalt ihre Definitions-

hoheit über die Rahmung des Konfliktes. Die Anstalt ist nur dann gezwungen, den Kon-

flikt überhaupt zur Kenntnis zu nehmen,232 die Übereinstimmung des eigenen Regel-

werks mit den gesetzlichen Bestimmungen neu zu belegen.  

Misst man Chancen und Risiken der untersuchten Konfliktbearbeitungen im Strafvoll-

zug anhand ihrer Effektivität im Hinblick auf die jeweils verfolgten Ziele, so erweisen 

sich für Gefangene Strategien des Ignorierens und Vermeidens dann als sinnvoll, wenn 

sie damit aussichtslosen Konfrontationen aus dem Weg gehen können. Diese Strate-

gien erfordern, um nicht vorwiegend selbstbildabträglich attribuiert werden zu müssen 

bzw. um nicht in selbstschädigende Muster (depressive Verarbeitung, Abhängigkeit 

von Betäubung) zu führen, die Fähigkeit, Chancen und Risiken der Austragung eines 

Konfliktes rational einschätzen zu können. Strategien des Ignorierens und Vermeidens 

führen für Gefangene häufiger zu selbstschädigenden Varianten des Rückzugs, 

während Bedienstete einem Konflikt flexibler ausweichen können bzw. die Anstalt 

einen Konflikt insgesamt so lenken kann, dass er ignoriert werden kann.  

Aggression, Gewalt und Zwang werden als Strukturmerkmale des Gefangenseins 

betrachtet; Menschen lassen sich nicht ohne Formen von Gewalt gegen ihren Willen 

gefangen halten. Im Justizvollzug fest verankerte Strategien der Konfliktbearbeitung – 

informelle und formelle Formen der Disziplinierung – beinhalten verschiedene Dimensi-

onen von Gewaltausübung. Diese Formen der Konfliktbearbeitung stehen nur der 

Anstaltsseite zur Verfügung. Obwohl der Einsatz dieser Maßnahmen der Konfliktbe-

arbeitung grundsätzlich im Strafvollzugsgesetz beschrieben und festgelegt ist, erweist 

                                                
232 Aus Sicht der Anstalt lässt sich ein Konflikt, der ignoriert werden kann, letztlich ähnlich 
einordnen wie ein geregelter Konflikt, da aus Perspektive der Anstalt durch die bestehenden 
Vorschriften das eigene daran orientierte Handeln ausreichend geregelt ist, ein Konflikt aus 
eigener Definition also gar nicht existiert. Aus Sicht von Gefangenen erfordert es dagegen 
Aufwand, einen Konflikt zu ignorieren, und der Konflikt bleibt aus ihrer Perspektive ungelöst, 
wenn er lediglich ignoriert wird. 
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sich die prozedurale Gerechtigkeit für Gefangene als gering, denn Vorhersehbarkeit 

und Transparenz sind eingeschränkt. Das belastet nicht nur Gefangene, sondern durch 

die damit beschränkte moralische Legitimation der eigenen Machtposition auch die Be-

diensteten. Gefangene verfügen in allerdings ebenfalls begrenzterem Umfang über Ge-

walt als Regulationsmöglichkeit. Sie üben nicht zuletzt eine gewisse Macht auf die 

Struktur des Strafvollzugs dadurch aus, dass sie als grundsätzlich gefährlich gewalttä-

tig und potentiell bedrohlich wahrgenommen werden. In der Praxis des Strafvollzugs 

erweist sich direkte Gewaltanwendung durch Gefangene überwiegend ungeeignet, 

konkrete Konflikte langfristig in ihrem Sinne zu regeln. Ob Gewaltandrohung – insbe-

sondere Bedrohung von Angehörigen – als effiziente Strategie einzuordnen ist, lässt 

sich mangels vorliegender Information nicht einschätzen; diese Strategie wird aber von 

Bediensteten jedenfalls als belastend und insofern effektiv wahrgenommen. 

Die prozessorientierten nicht einschränkenden Reaktionen – im Wesentlichen die Stra-

tegien der Beschwerdeführung und gerichtlichen Bearbeitung – behandeln Konflikte im 

Sinne einer "bürokratischen Schule" strukturkonform (Putnam 2001: 12) und verstärken 

damit eine bestehende Polarisierung. Gefangene einerseits und Bedienstete und 

Justizvollzugsanstalt andererseits werden durch diese Strategien angehalten, ihre 

gegensätzlichen Positionen zu verfestigen. Die Erfolgsaussichten dieser Strategie sind 

für Gefangene ungewöhnlich gering, für die Anstalt dagegen sehr hoch. Hinzu kommt, 

dass nur ein Teil der Konflikte, die Gefangene im Vollzug erleben können, dieser Form 

der Bearbeitung zugänglich ist. 

Über die informelle, nicht prozessorientiert und nicht einschränkend organisierte 

Bearbeitung von Konflikten in Justizvollzugsanstalten gibt es nicht zuletzt wegen ihres 

informellen Charakters keine aussagekräftigen Informationen. Es spricht nichts gegen 

eine Annahme, dass diese Strategien auch im Alltag einer Haftanstalt häufig eingesetzt 

werden; es gibt dafür aber weniger Gelegenheiten als draußen. Wegen der – 

zumindest für Gefangene – beengten Zugangswege und wegen des Misstrauens der 

Gefangenen gegen die Anstalt ist dieser informelle Weg auch mit deutlich mehr Risiken 

für sie behaftet als im Alltag außerhalb eines Gefängnisses. 

 

Der Einsatz von Strategien externer Kontrolle hat besondere Bedeutung für 

Gefangene, da die externen Stellen das strukturelle Machtungleichgewicht zwischen 

Gefangenen und Vollzugsanstalt ausgleichen können. Soweit die Stellen externer Kon-

trolle ihre Kontrollaktivitäten in geregelte, prozesshafte Strukturen überführen, gelten 

zwar formal ähnliche Bedingungen wie bei den prozessorientierten nicht ein-

schränkenden Reaktionen. Gefangene haben hier aber höhere Erfolgsaussichten. 
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Allen strukturverändernden Maßnahmen ist gemeinsam, dass sie von Seiten der Ju-

stizvollzugsanstalt bzw. von Seiten der Aufsichtsbehörde geplant und durchgeführt 

werden, ohne Mitsprache oder eigene Initiative von Gefangenen vorzusehen. 

Gleichzeitig haben sie eine deutliche Tendenz, Konflikte grundsätzlich Gefangenen 

zuzurechnen und die Anstalt reaktiv bzw. präventiv mit diesem "fremden" Konflikt 

umgehen zu lassen. 

 

 

2 Gerichtsinterne Mediation als alternativer Ansatz  

der Konfliktbearbeitung 

Mediation ist als Institution der Konfliktbearbeitung (Troja 2002: 96) innerhalb der Ideen 

alternativer Konfliktbearbeitung verankert. Eine Einführung in die Grundgedanken von 

Mediation als alternativer Konfliktbearbeitung, besonders im Hinblick auf Annahmen 

zur Wirkung dieser Methodik, ist erforderlich, da sich nur so wird prüfen lassen, wie 

sich die Anforderungen an eine Konfliktbearbeitung im Strafvollzug mit diesen Ideen 

vereinbaren. Eine ausführliche Darstellung der Mediation kann hier dagegen nicht 

geleistet werden. Dazu kann auf eine inzwischen vorliegende umfängliche Literatur 

verwiesen werden (z.B. Montada/Kals 2007, Haft/Schlieffen 2009). 

 

2.1 Eine Beschreibung von Mediation als  

 Annäherung über verschiedene Aspekte 

2.1.1 Traditionslinien der Mediation 

Alternative Konfliktbearbeitung knüpft an ein Unbehagen an gegenüber einer Formali-

sierung von Konfliktbearbeitungen, wenn die Formalisierung den Konflikt immer weiter 

von dem entfernt, was als einfachste Form der Bearbeitung tatsächlich auch die 

häufigste ist, nämlich das Reden der Konfliktparteien miteinander (Hanak/Stehr u.a. 

1989: 129). Konflikte müssen zur Behandlung in einem gerichtlichen Kontext erst in 

eine gerichtstaugliche Form gebracht werden, die oft statisch erlebt wird und relevante 

Konfliktbereiche nicht erfasst (Mathiesen 1996: 153; Breidenbach 1997: 3 f.). Das 

gerichtliche Verfahren fordert die Zurichtung des Konfliktes auf das Verfahren; es ver-

langt einen Schritt der "Enteignung" des Konfliktes (Teubner 1985: 296 mit Verweis auf 

Christie 1977; Hassemer/Reemtsma 2002: 23; Bergmann 2003: 213).  

Diese Beobachtung kann zu einer Einschätzung führen, dass gerichtliche Ent-

scheidungsmöglichkeiten Konflikten grundsätzlich nicht gerecht werden. Alternative 

Regelungen grenzen sich ab von im Vorhinein formalisierten Regelungsstrukturen für 

die Bearbeitung jedwelcher Konflikte. Sie können als das dem jeweiligen Konflikt 

angemessene Verfahren beschrieben werden (Stitt 1998: 14). Alternative Regelungen 
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können sich auf einem gedachten Kontinuum zwischen höchster Formalisierung in ei-

nem Gerichtsverfahren einerseits und andererseits dem direkten Gespräch zweier 

Konfliktparteien im persönlichen Kontakt bewegen. Der Einsatz einer neutralen dritten 

Partei kann ebenfalls variieren zwischen dem direktiven Mandat eines Richters und der 

bloßen Anwesenheit Dritter als Mittel, eine Kommunikation zu erleichtern.233 Alternative 

Verfahren – im US-amerikanischen Sprachgebrauch "ADR/Alternative Dispute Resolu-

tion" – beziehen sich damit auf eine breite Definition als "diskursive Verhandlungsfor-

men zur Lösung von Streitfällen" (Hagen/Lenz 2008: 18). Idealtypisch zeichnen sie 

sich aus durch Autonomie beteiligter Konfliktparteien, Individualisierung und Einzelfall-

orientierung und einen im Vergleich zum gerichtlichen Verfahren informellen Charakter 

des Verfahrens (Hagen/Lenz 2008: 10). Alternative Verfahren richten den Fokus auf 

die am Konflikt Beteiligten und auf ihre Rolle bei der Festschreibung der Kommuni-

kationsregeln, die das Konfliktsystem aufrechterhalten (Simon 2010: 11). Alternative 

Bearbeitungsformen können, je nach Grad ihrer eigenen Etablierung und Verfestigung 

als Verhaltensmuster und als Routinen, genau wie staatlich verankerte Methoden der 

Konfliktreaktion zu Instituten im Sinne vorgebahnter Regulationsmechanismen werden 

(vgl. Troja 2002: 96).  

 

Die Idee einer alternativen Bearbeitung von Konflikten im Sinne einer Vermittlung im 

Konflikt durch eine dritte Partei hat viele Wurzeln, die unterschiedlich weit in die 

Geschichte zurückreichen. Mediation selbst als alternative Methode einer Konflikt-

bearbeitung kann sich auf Quellen der Bibel und auf religiöse Konnotationen einer 

vermittelnden Praxis (Gläßer/Sinner 2005) berufen, aber ebenso auf säkulare Quellen 

der griechischen Antike, des europäischen Mittelalters und der frühen Neuzeit 

(Barrett/Barrett 2004: 2 ff.; Duss-von Werdt 2005: 52 ff.). Letztlich lassen sich frühe 

Rechtstraditionen vermittelnder Praxis auf allen Kontinenten nachweisen (Strempel 

1998; Barrett/Barrett 2004; Hehn 2009). Besonders bekannt ist die Rolle von erstmals 

namentlich so bezeichneten Mediatoren in der hiesigen kulturellen Tradition durch die 

Verhandlungen zum Westfälischen Frieden in Münster im 17. Jahrhundert (Rohr-

schneider 2007). Dass es sich bei dieser Form der Konfliktbearbeitung um keine für die 

                                                
233 Vgl. Stitt (1998: 15 ff.); Rüssel (2003: 381) sowie zu historischen Unterscheidungen solcher 
Rollen Schwerhoff (2000: 35 f.) und Heuser (2008: 300). Alternative Konfliktbearbeitung ist da-
mit nicht identisch zu denken mit einer jedenfalls nondirektiven Verhandlungsform; es gibt viel-
mehr eine Variationsbreite zwischen der Entscheidung eines neutralen Dritten und dem Ziel, ei-
ne Einigung der Parteien grundsätzlich von ihnen selbst erreichen zu lassen (vgl. Kleinger/Bier-
brauer (2006a: 37) mit Verweis auf ein entsprechendes Modell von Thibaut/Walker 1975). Wie-
weit eine alternative Methode der Konfliktregelung konsensual orientiert ist, bleibt so ebenfalls 
offen. Unter dem Begriff der alternativen Konfliktbearbeitung werden und wurden neben der Me-
diation so unterschiedliche Ansätze wie Schiedsgerichte (Chase 1952: 218), Verfahrensweisen 
der "restorative justice" (Lutz 2002, Johnstone/van Ness 2007) und eine Reihe von "hybriden" 
Verfahren (Goldberg/Sander u.a. 1999: 5) gefasst. 
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damalige Zeit ganz ungewohnte Arbeitsweise handelte, belegt eine aus dem Jahr 1700 

stammende Liste von Uffenbachs, der Anforderungen an sogenannte "Commissarii zur 

gütlichen Composition" am Reichshofrat formuliert (Herberger 1986: 228); verlangt 

werden dort, durchaus in Vorgriff auf heutige Beschreibungen einer Mediatorenrolle 

(vgl. Bannenberg/Weitekamp u.a. 1999, European Code of Conduct for Mediators 

2004, American Bar Association 2005), Neutralität, Parteienautonomie, Vertraulichkeit 

sowie Kompetenz in diversen Techniken deeskalierender Gesprächsführung (zitiert 

nach Herberger 1986: 288; ähnlich zu Verhandlungsrolle und Arbeitsweise der Münste-

raner Mediatoren Rohrschneider 2007: 253 f.). 

 

Die Frage danach, wie weit alternative Verfahren von gerichtlichen Verfahren entfernt 

sind, führt zunächst zu der Erkenntnis, dass es eine idealtypische Unterscheidung von 

außergerichtlichen "zivilgesellschaftlichen" Konfliktbearbeitungsmethoden und gerichtli-

chen Verfahren als "staatliche Herrschaftsausübung" (Schreiber 2004: 216) in der Pra-

xis kaum je gegeben hat. Schwerhoff (2000: 36) weist vielmehr auf eine jedenfalls in 

der europäischen Tradition lange Zeit unscharfe Trennlinie zwischen gerichtlicher und 

nichtgerichtlicher Konfliktbearbeitung, die es für Parteien möglich und sinnvoll machte, 

je nach Umständen auch wiederholt zwischen verschiedenen Varianten und Orten der 

Bearbeitung zu wechseln. Loetz (2000: 559) sieht die Möglichkeit einer sicheren Unter-

scheidung zwischen gerichtlichem und außergerichtlichem Verfahren noch in der frü-

hen Neuzeit überhaupt als fraglich. Die in den USA gewachsene Struktur alternativer 

Konfliktregelung hatte dagegen von Anfang an eine starke Komponente außergericht-

lichen Regelungswillens (Barrett/Barett 2004: 177); außergerichtliche Regelungs-

formen wurden für eine größere Zahl von Fällen als zeit- und kosteneffizienter und als 

den Bedürfnissen der Konfliktparteien angemessener eingeschätzt (Goldberg/Sander 

u.a. 1999: 7; Barrett/Barett 2004: 266 f.) und eine alternative Konfliktbearbeitung im ge-

richtlichen Kontext dann in der Tendenz als widersinnig, da nicht im eigentlichen Sinne 

alternativ (Barrett/Barrett 2004: 231). Auch dort hat sich neben den außergerichtlichen 

Strukturen alternativer Konfliktregelung aber unter der Bezeichnung "Court-ADR" mit 

u.a. Mediation, gerichtsverbundenen Schiedsverfahren, Angeboten neutraler Bewer-

tung und Vergleichskonferenzen ein differenziertes Feld gerichtsverbundener alternati-

ver Bearbeitungsformen entwickelt (vgl. Gottwald 2000: 188 f.). Gerichte wurden mit 

dem "Alternative Dispute Resolution Act of 1998" verpflichtet, eigene Programme alter-

nativer Konfliktregulierung in Gang zu bringen (Goldberg/Sander u.a. 1999: 9).  

Wurzeln der US-amerikanischen Entwicklung alternativer Verfahren lassen sich in der 

Konfrontation der Gesellschaft mit Konflikten um Infrastrukturmaßnahmen (vgl. Nolan-

Haley 1992: 55 zum "Arbitration Act" 1888) und um arbeitsrechtliche Fragen (vgl. 
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Barrett/Barrett 2004: 97 ff.) im 19. Jahrhundert erkennen, für die die gerichtliche Be-

arbeitungsmethode nicht angemessen schien. Ein Motiv für die dann weitere 

Ausbreitung und für den Beginn der Theoriebildung ab etwa Mitte des 20. Jahrhunderts 

wird heute in dem Bedarf gesehen, nach Ende des zweiten Weltkriegs eine Welle 

sozialer und wirtschaftlicher Konflikte zu bewältigen (vgl. Barrett/Barrett 2004: 128 f.). 

Mit der Bürgerrechtsbewegung der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ent-

wickelten sich Ansprüche auf Teilhabe bei der Regelung gesellschaftlicher Konflikte 

und auf bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse einzelner (Goldberg/Sander u.a. 

1999: 7; Nolan-Haley 1992: 4; Barrett/Barett 2004: 141 ff.). Autoritäre richterliche Ent-

scheidungen entsprachen diesen Strukturen nicht mehr. Mediation gab den Konflikt-

beteiligten Verantwortung für die Entwicklung ihres Konfliktes und damit gleichzeitig 

Handlungsoptionen. Mediation machte die Vielfalt der Möglichkeiten der Beeinflussung 

eines Konfliktsystems sichtbar.  

 

Europäische Traditionen der alternativen Bearbeitung von Konflikten vor und neben 

gerichtlichen Verfahren sind durch die Phase staatlicher Verrechtlichung des 18. und 

19. Jahrhundert mit ihrer Schaffung möglichst lückenlos schriftlich kodifzierter Rechts-

systeme (vgl. Reinhard 2002) zeitweise zurückgedrängt worden.234
 Die heutige Ver-

breitung alternativer Konfliktbearbeitungsmethoden und speziell der Mediation in Eu-

ropa verdankt sich so einem Umweg über die USA mit den dort entwickelten theore-

tischen und praktischen Impulsen (Hehn 2009: 187 f.). Etwa ab Ende der 70er Jahre ist 

die Mediation aus den USA nach Europa gekommen (Strempel 1998: 13 f.; Lenz 

2008: 10). Sie hatte den Anstrich des Neuen und Ungewohnten in einem sehr positiven 

Sinne – Hopt/Steffek (2008: 7) sprechen von einer zeitweise geradezu "euphorischen 

Begeisterung". Die Idee einer Alternative hat hierzulande sichtlich einen "Zeitgeist" 

getroffen. "Deeskalation" erweist sich als zunehmend normativer Anspruch an eine 

Behandlung von Konflikten (Füchsle-Voigt 2004: 600), Konsens als "zukunftswiesen-

des Prinzip" (Besemer 2010).  

In der Beschreibung von Mediation und ihren Wirkungen wird immer wieder der Aspekt 

der Veränderung einer Streit- und Konfliktkultur – sei es als Anspruch oder als Faktum 

– hervorgehoben (Kirchhoff/Schroeter 2006: 158; Glasl 2009b: 133). Alternative 

Verfahren versprechen, den Beteiligten ihren Konflikt zurückzugeben (vgl. Teubner 

1985; Pelikan 1999: 12 mit Verweis auf Christie 1977); sie versprechen eine 

Konfliktregelung in der "Zivilgesellschaft" (Zilleßen 2003: 56 f.). Luf (2001: 64 f.) zieht 

unter Gesichtspunkten der Zivilgesellschaft sowohl Autonomie als auch das Prinzip der 

Subsidiarität zur Begründung heran für den Aufbau alternativer Strukturen von 

                                                
234 Hehn (2009: 185) sieht diese Phase noch bis weit ins 20. Jahrhundert als bestimmend. 
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Konfliktbearbeitung und sieht damit die Hoffnung sowohl auf Stärkung der Individuen 

als auch auf Entlastung des Staates verbunden.235 Schreiber (2004: 216) weist auf die 

größere Anpassungsfähigkeit gerade der Mediation hin für eine einerseits zunehmend 

segmentierte, andererseits zunehmend vernetzte Gesellschaft. Einem (2003: 74) sieht 

mit alternativen Konfliktregelungsmodellen eine Möglichkeit, bei zunehmender Individu-

alisierung der Gesellschaft doch noch Konfliktreaktionen bereitzuhalten, die Bezug zu 

einer Gemeinschaft ermöglichen. Troja (2002: 96) argumentiert, dass entscheidungso-

rientierte (verwaltungs-)gerichtliche Prozeduren ohnehin überfordert sind mit modernen 

Anforderungen, einen Konflikt zu "managen", statt ihn durch autoritäre Entscheidung 

zu beenden. Das Versprechen, Konflikte ohne Entscheidung eines Dritten konsensual 

zu regeln, entspricht Vorstellungen von Partizipation; eine gerichtliche Autorität wird 

nicht mehr fraglos in Entscheidungen akzeptiert (Struc 2009: 98).236 Eine diskursive 

Struktur einer Konfliktregelung könnte dem Bild eines "homo communicans" als Leitbild 

des 20. Jahrhunderts gerecht werden (Illouz 2009: 165).  

Die Einführung alternativer Methoden der Konfliktregelung ließ sich so mit der Idee 

einer Modernisierung des Rechtssystems verknüpfen (vgl. Kilian 2005: 186 zu entspre-

chenden Motiven in den Niederlanden). Löer (2005: 183) sieht daher auch in der Ent-

wicklung von Mediation eine Aufgabe ausdrücklich der Justiz, um damit Verständigung 

unter Konfliktparteien in einem gerichtlichen Verfahren und in seinem Umfeld zu för-

dern. Breidenbach (1997: 10 f.) sieht in der Einführung von Mediation eine wünschens-

werte zusätzliche Wahlmöglichkeit für Konfliktparteien. 

Mediation erforderte in der Folge Anpassungsprozesse an hiesige Umstände im 

Rechtssystem und im Verhältnis zwischen Staat und BürgerInnen.237 Alternative 

Verfahren der Konfliktregelung unter der Bezeichnung der Mediation haben sich in den 

letzten zwei Jahrzehnten im deutschsprachigen Raum am schnellsten im Familienrecht 

(Tochtermann 2005: 131; Lenz 2008: 10) und im Bereich des Täter-Opfer-Ausgleichs 

etabliert (Watzke 1997; Strempel 1998; Trenczek 2003, Lenz 2008). Es gibt ab 1999 

Regelungen zur Einbindung von Formen alternativer Konfliktbearbeitung in das 

                                                
235 Honneth (1995: 82) setzt den Begriff der "Zivilgesellschaft" ausdrücklich in den 
Zusammenhang einer "Theorie der Demokratisierung" mit Inhalten der "Machtanalyse" und 
"Kulturdiagnose". 
236 Tatsächlich lassen vorliegende Befunde gerade zur richterlichen Mediation einen 
keineswegs geringen Stellenwert des Bezugs der Mediationsteilnehmer auf eine richterliche 
Autorität von Mediatoren erkennen (Milburn 1998; Eidenmüller 2000: 86; Loetz 2000: 555; 
Diepeveen 2003: 221; Schreiber 2004: 216; Richter 2009: 767 sowie mit Differenzierungen zur 
Wirkung der Autorität Klinger/Bierbrauer 2006b: 72). 
237 Eine noch einmal andere Wurzel konsensualer Verfahren findet sich in den 
"Gesellschaftsgerichten" der DDR, deren Aufgaben unter anderen ebenfalls Schlichtungen 
waren, auch wenn sie historisch durchaus keinen konsensualen Auftrag hatten, sondern den 
einer Rechtskontrolle (Eser 1985/1993: 140; den Hinweis auf diese Gerichtsform verdanke ich 
der Erwähnung durch einen für diese Untersuchung interviewten Gefangenen). 
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Rechtssystem.238 Engel (2007) sieht – ohne weitere Angaben zu Zahlen – Mediation im 

Familien-, Wirtschafts- und öffentlichen Baurecht fest verankert. In Umsetzung der 

Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlamentes vom 21.5.2008 hat der Bundes-

tag am 15.12.2011 das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der 

außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsG) beschlossen. Es sind damit 

Strukturen ausdrücklich gewünscht und geschaffen, die Mediationen fördern. 

 

Trotz dieser positiven Grundstimmung kann gerade die außergerichtliche Mediation in 

Deutschland in der Praxis und gegenüber den gerichtsangebundenen Mediationen 

nicht als besonders verbreitet gelten (Alexander/Ade 2007: 149; Greger 2008: 570 

m.w.N.); Bercher/Engel 2010: 226 und zu Vermutungen über Gründe Feix 2004: 218; 

Sporré 2011: 222). In Fachkreisen findet die Methode Beachtung und die Ausbildung 

hat – zumal ökonomisch – einen nicht unerheblichen Anteil an dem Gesamtbereich 

"Mediation" (vgl. von Schlieffen 2009b: 203). Bisweilen wird auch fast beschwörend 

schon das "Interesse" von Öffentlichkeit und Medien als Erfolgskriterium der Mediation 

angeführt (Steffens 2008: 8 im Bericht zu einer Rede von Debusmann 2008). Die Be-

obachtung von Brett/Drieghe u.a. (1986: 277), nach der Mediation vor allem bei 

Mediatoren beliebt ist, aber keineswegs in gleicher Weise auf Interesse von 

Konfliktparteien stößt, trifft die aktuelle Situation in Deutschland weiterhin.239 Zu beden-

ken ist dabei, dass alternative Verfahren und insbesondere Mediation im Sinne einer 

neu zu konstituierenden Institution von Konfliktbearbeitung mit bereits bestehenden 

Institutionen der Konfliktbearbeitung konkurrieren (Troja 2002: 96). Für die Frage ihrer 

Verbreitung sind dann keineswegs ausschließlich Effizienz- und direkte Nützlichkeits-

überlegungen von Bedeutung, sondern es kann auch um gewachsene Strukturen 

gehen und um deren inhärente Bestandskräfte (Troja 2002: 98). 

Vorbehalte und Bedenken gegen alternative Methoden sind in den USA und in 

Deutschland ähnlich diskutiert worden. Berücksichtigt man die Anstrengungen, über 

den Auf- und Ausbau eines Rechtssystems staatliche Macht zu verankern (vgl. 

Reinhard 2002), so hat jede außergerichtliche Form der Bearbeitung von Konflikten 

auch einen antistaatlichen Impuls, indem sie Rechtsfindung dem Zugriff staatlicher 

Kontrolle entzieht. Verfahren außergerichtlicher Konfliktbearbeitung haben sich immer 

gegen staatliche Kontrollansprüche behaupten müssen, wurden auch als Angriff auf 

fortschreitende Bemühungen um Verrechtlichung und um den Rechtszugriff der 

                                                
238 Zu den rechtlichen Bestimmungen, die die Formen gerichtsverbundener Mediation 
begründen vgl. Hopt/Steffek (2008: 5 ff. und 20 ff.). Im Familienrecht ist auch der Begriff der 
Mediation in gesetzlichen Regelungen angekommen (§§ 144 und 165 des FamFG). 
239 Von Schlieffen (2009b: 200) weist zwar auf die Schwierigkeiten, aus den wenigen 
verfügbaren Daten auf tatsächlich wenige Mediationen schließen zu wollen, geht aber auch von 
keiner sehr großen Zahl "unbekannter" Mediationen aus.  
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Obrigkeit auf die von ihr Regierten erlebt. Scheutz (2004: 174 f.) berichtet von Versu-

chen bereits im 16. und 17. Jahrhundert, außergerichtliche Vergleiche einzudämmen 

bzw. zu verbieten. Verwandt damit wirken heute manche Stellungnahmen, vor allem 

aus richterlicher Perspektive, in denen die Gefahr mangelnder Rechtssicherheit und 

Rechtsgleichheit vorhergesehen wird, falls alternative Verfahren der Konfliktregulation 

als verpflichtend eingeführt werden (vgl. Struc 2009: 84). Goldberg/Sanders u.a. (1999: 

12) weisen auf die Gefahr hin, dass eine Konfliktregelung ohne staatliche Rahmenge-

bung leicht dem ohnehin Mächtigeren einen zusätzlichen strukturellen Vorteil verschafft 

bis hin zu einer Situation, in der Mächtige sich grundsätzlich eigene Regelungssysteme 

außerhalb des gerichtlichen Zugriffs schaffen (ähnlich die Bedenken bei Abel 

1985: 383; Stürner 2007: 252 f.). Teubner (1985: 297) befürchtet, dass alternative 

Regelungen zu einer "informellen Justiz" führen, die lediglich bestehende Machtver-

hältnisse stabilisiert; neue Formen der Bearbeitung von Konflikten dürften nicht zu "Al-

ternativen zum Recht" werden, sondern nur "Alternativen im Recht" sein (Teubner 

1985: 303 in Anschluss an Habermas' Analysen zu Schritten der Verrechtlichung). Ha-

ger (2003: 53) sieht durch eine Überführung formellen Rechts in ein verhandelbares 

Recht die Gefahr des Verlusts von Recht als "eine der wenigen verbliebenen letzten 

absoluten Verbindlichkeiten" drohen und damit die Gefahr von Rechtsfreiheit. Stürner 

(2007: 249 ff.) befürchtet durch einen Vorrang alternativer, insbesondere außergericht-

licher Verfahren einen Verlust von Rechtsschutz zugunsten einer nicht demokratisch 

legitimierten, quasi subkulturell privaten Rechtsverwirklichung.240 Goldberg/Sander u.a. 

(1999: 12) stellen die Fairness alternativer Konfliktregelung auch insofern in Frage, als 

sie feststellen, dass eine Zuordnung bestimmter Konflikte zu bestimmten alternativen 

Regelungsverfahren ebenso wenig sinnvoll normiert werden kann wie zu traditionell 

gerichtlicher Regelung. Risse/Bach (2011: 15) beobachten kritisch eine Ideologisierung 

von Mediation als grundsätzlich besseres Verfahren mit der Gefahr, dass sich ins ge-

sellschaftliche Abseits begibt, wer den Wunsch hat, die eigene Rechtsposition gericht-

lich feststellen zu lassen.  

 

Alternative Verfahren sind gleichzeitig Versprechen und Verhaltensanspruch. Gefordert 

wird von den einzelnen, ihre Konflikte autonom und eigenverantwortlich zu regeln, sie 

jedenfalls als persönlichkeitsnah zu verstehen, Autoritäten in der Konfliktregelung zu 

misstrauen und bei der Regelung von Konflikten Eskalation und adversatorisches 
                                                
240 Die kritischere Seite einer Individualisierung von Recht beleuchtet Stürner (2007: 32) auch 
insofern, als er in der privatautonomen Rechtsfindung die "Risikoauslagerung auf das Individu-
um" sieht – nicht mehr die staatliche Stelle übernimmt Verantwortung für einen gerechten Kon-
fliktausgang, sondern der Ausgang hängt von Geschick und Ressourcen der Beteiligten ab. Ba-
der (2009: 60 ff.) sieht hier gerade in Konflikten zwischen Bürger und Verwaltung, in denen das 
Gericht ausdrücklich als Instanz staatlicher Kontrolle zum Schutz des Bürgers angerufen wird, 
das Risiko deutlicher Einschränkungen des Rechtsschutzes. 
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Verhalten zu meiden. Der Staat greift zwar nicht mehr durch Rechtsprechung in Kon-

flikte der Bürger ein. Er verlangt stattdessen aber eine womöglich wesentlich wieter-

greifende kognitive Transformation (mitsamt ihren emotionalen und motivationalen 

Komponenten), indem für eine Konfliktbearbeitung jetzt Fähigkeit und Bereitschaft zu 

einverständlichen Regelungen von jedem Rechtsuchenden und mit jedwedem Konflikt-

partner erwartet werden. Die alternativen Regelungsverfahren lassen sich so auch als 

Formen "horizontaler Disziplinierungsprozesse" verstehen neben den "vertikalen", die 

das formale Rechtssystem bereithält (Loetz 2000: 561). Sie stellen damit, so Loetz 

(2000), ebenso wie die traditionell gerichtlichen Verfahren Formen der sozialen Kon-

trolle und sozialen Disziplinierung bereit.  

 

2.1.2 Definitionsmerkmale von Mediation  

Mediation ist ein Verfahren der Konfliktbearbeitung, -regulation und -lösung, das sich 

als so vielgestaltig in der jeweils praktizierten Form erweist, dass eine eigentliche Defi-

nition fast unmöglich scheint (Mehta/Rückert 2003: 342). Glasl (2009b: 129) spricht – 

warnend – von einem "Containerbegriff", der nicht zuletzt eine Vielzahl von Projektio-

nen enthält.241 Der Versuch, durch einen Blick in die einschlägige Literatur einen Begriff 

von dem zu finden, was Mediation definiert, liefert jedenfalls eine Fülle unterschied-

lichster Ansätze. Auf der einen Seite stehen knappe Ausschlussdefinitionen der Media-

tion als Verweigerung einer Entscheidung durch Dritte (Nolan-Haley 1992: 54; Fücker 

2004: 37). Auf der anderen Seite finden sich Beschreibungen anhand zahlreicher 

Kriterien in durchaus unterschiedlicher Verknüpfung (Bercovitch 2002; Montada/Kals 

2007: 35 f.; von Bargen 2008: 15; von Schlieffen 2009a: 8) und – bisweilen statt einer 

Definition – auch idealistisch formulierte Vorstellungen über "gute, nachhaltige, weise 

Lösungen", die eine Mediation erreichen kann (Wacker 2009: 242).  

Bercovitch (2002: 7) weist darauf hin, dass schon die Anwendung von Mediation in 

unterschiedlichsten Settings zwischen Interpersonenkonflikten und internationalen 

Staatenkonflikten die höchst unterschiedlichen Beschreibungen erklärt. Patton (2007: 

169) geht von einer vollkommen unübersichtlichen Lage aus, in der insbesondere Fra-

gen der Verfahrensstellung und wichtiger Verhaltensmerkmale einer dritten Person 

ganz ungeklärt sind. Er schlägt daher auch vor, Mediation nicht allgemein zu 

                                                
241 Erst recht erscheint über Fachkreise hinaus unbekannt, was die Methode beinhaltet, was sie 
auszeichnet und was sie gegenüber anderen Verfahren der Konfliktbearbeitung abgrenzt. 
Härting (2007) beschreibt mit seiner Befürchtung der "Verniedlichung" von Konflikten ein wohl 
verbreitetes Vorurteil gegenüber einer zu psychosozial ausgelegten Konfliktbearbeitung. 
Anlässlich der von Heiner Geißler moderierten Gespräche zu dem Projekt "Stuttgart 21" war in 
der Presse ein breites Spektrum von Bezeichnungen seiner Rolle vertreten (vgl. eine zusam-
menfassende Notiz in der Zeitschrift mediations-report 2011, Heft 1, Seite 1). Auch die Bezeich-
nung einer Funktion als "Mediator" war hier zu lesen, obwohl die Verhandlungspartner keines-
wegs überhaupt legitimiert waren, abschließend über das Konfliktthema eine gültige Einigung 
zu erzielen. 
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definieren, sondern jeweils nach den Umständen zu fragen, unter denen bestimmte 

Techniken und Prinzipien von Mediation sinnvoll verwendet werden (Patton 2007: 169). 

Gläßer/Sinner (2005: 67) sehen mit der Mediation von vornherein höchst unters-

chiedliche Verständnisse verknüpft. Für sie verbinden sich die Schwierigkeiten einer 

umfassend verbindlichen Definition schlüssig mit dem inhaltlichen Verfahrensbegriff 

einer Mediation, die sich Vorschriften von außen verschließt (Gläßer/Sinner 2005: 65). 

Auch Bercovitch (2009: 343) weist darauf hin, dass jeder einzelne mediatorische Pro-

zess in sich Veränderungen und Entwicklungen beinhalten kann, die vorgefasste defi-

nitorische Grenzen überschreiten. Bercovitch/Jackson (2009: 33 f.) empfehlen daher 

sehr weit gefasste definitorische Begriffe und Riskin schlägt schon 1996 vor, statt des 

Versuches einer Gesamtdefinition die verschiedenen unter dem Begriff zusammenge-

fassten Arbeitsweisen in einem Schema zu ordnen, das sich aus den Dimensionen 

"Themenkomplexität" einerseits und "Ausmaß der von der Mediatorin eingesetzten Di-

rektivität" andererseits bildet (Riskin 1996: 16).242  

 

In der Literatur finden sich am ehesten folgende Prinzipien bzw. Merkmale 

übereinstimmend als relevant für eine Mediation beschrieben: 

- Mediation ist eine autonom in eigengesetzlicher Vertragsfreiheit der Konfliktpar-

teien, also eigenverantwortlich strukturierte Verfahrensweise.243  

- Mediation ist interessenbasiert.244 

- Mediation ist lösungsorientiert.245 

- Mediation ist freiwillig.246 

- Mediation ist vertraulich.247 
                                                
242 Einen Definitionsversuch, der sich ebenfalls auf diese beiden Dimensionen stützt, gibt es bei 
Eidenmüller (2000: 54); auch die Beschreibung der verschiedenen Mediationsmodelle bei Glasl 
(2003: 114) unterscheidet auf einem Kontinuum mehr oder weniger Einsatz von Autorität durch 
die Mediatorin. 
243 Nolan-Haley (1992: 54); Rüssel (2003: 381); Arbeitsgruppe Mediation bei den Berliner 
Gerichten (2005: 8); Löer (2005: 182); Montada/Kals (2007: 35); Gläßer/Negele u.a. 
(2008: 183); Hagen/Lenz (2008: 20 mit Verweis auf das österreichische Zivilrechts-Mediations-
Gesetz); Kals/Ittner (2008: 11); von Bargen (2008: 26 ff.); Struc (2009: 21); von Schlieffen 
(2009a: 8); Wacker (2009: 242); Unberath (2011: 4); MediationsG-RegE (2011) 
244 Eidenmüller (2000: 51); Glasl (2003: 102 f.); Rüssel (2003: 383); Arbeitsgruppe Mediation 
bei den Berliner Gerichten (2005: 8); Gläßer/Kirchhoff 2005; Montada/Kals (2007: 1); 
Vogt/Schammler (2009: 330) 
245 Glasl (2003: 102 f.); Arbeitsgruppe Mediation bei den Berliner Gerichten (2005: 8); 
Montada/Kals (2007: 36); Hopt/Steffek (2009: 12);  Vogt/Schammler (2009: 330); von Schlieffen 
(2009a: 8) 
246 Breidenbach (1995: 272); Bercovitch (1996: 12 m.w.N.); Goldberg/Sander u.a. (1999: 4); 
Eidenmüller (2000: 51); Mähler/Mähler (2000: 18 f.); Hughes (2001: 12 und 15 m.w.N.); Rüssel 
(2003: 381); European Code of Conduct (2004); Bundesrechtsanwaltskammer (2005: 3); Löer 
(2005: 182); Pühl (2006: 15); Gläßer/Negele u.a. (2008: 183); Greger (2008: 573); Hagen/Lenz 
(2008: 20 mit Verweis auf das österreichische Zivilrechts-Mediations-Gesetz); Kals/Ittner 
(2008: 11); von Bargen (2008: 15 m.w.N.); Weitz (2008: 95 f.); Hopt/Steffek (2009: 12); Struc 
(2009: 21); Vogt/Schammler (2009: 330); von Schlieffen (2009a: 8); Bercher/Engel (2010: 228); 
Unberath (2010a: 166); Wagner (2010: 174 f.); MediationsG-RegE (2011) 
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- Die Mediatorin ist allparteilich in ihrem Verhalten248 bzw. von ihr wird unpartei-

isch-neutrales Verhalten gefordert.249 

- Die Mediatorin hat kein Entscheidungsmandat.250 

- Aufgabe der Mediatorin ist es, die Verhandelnden in Kommunikation, Interak-

tion, Wahrnehmung und Informationsverarbeitung und in der Strukturierung des 

Mediationsprozesses zu unterstützen.251  

 
Andere Merkmale werden dagegen von Autorinnen individueller gewichtet, prägen 

offensichtlich unterschiedlich stark das jeweilige Verständnis von Mediation.252 Eine 

durchaus beachtliche Zahl von Kriterien wird nicht allgemein als definierende 

Bestandteile der Mediation angesehen. Glasl (2009b: 130 f.) relativiert die Bedeutung 

etlicher Merkmale, die andernorts als unerlässlich bezeichnet werden, und formuliert 

Einschränkungen zu Prinzipien wie "Freiwilligkeit",253 "Beteiligung" aller, Verzicht auf 

Machtausübung (durch die Mediatorin), "Eigenverantwortung", "Ergebnisoffenheit", 

"Allparteilichkeit" und "Neutralität"254 wie auch "Vertraulichkeit". Er geht davon aus, 

dass solche Ansprüche nicht realistisch in jedem Fall umsetzbar sind. Ebenfalls disku-

tiert wird die Frage der Verbindlichkeit einer Einigung in der Mediation. Während die – 

durchaus autonom zugesagte – Verbindlichkeit im Hinblick auf eine erlangte Einigung 

                                                                                                                                          
247 Milburn 1998; Nolan-Haley (1992: 59); Böhm (2001: 163); Hager 2003; European Code of 
Conduct (2004); Hilber 2006; Löer (2006b: 202); Andrews (2008: 217); Eidenmüller/Prause 
(2008: 2741); von Bargen (2008: 39 ff.); Beck 2009; Hopt/Steffek (2009: 12); Struc (2009: 21); 
Diop 2010; Duve (2000a: 151 f.); Kurzweil (2010); Risse (2011: 37); MediationsG-RegE (2011) 
248 Rüssel (2003: 381); Hagen/Lenz (2008: 20 mit Verweis auf das österreichische Zivilrechts-
Mediations-Gesetz); von Bargen (2008: 15 m.w.N.); Unberath (2011: 5); MediationsG-RegE 
(2011) 
249 Nolan-Haley (1992: 54); Riskin (1996: 11); Breidenbach (1997: 1); Eidenmüller (2000: 51); 
Hughes (2001: 12); Rüssel (2003: 381); Arbeitsgruppe Mediation bei den Berliner Gerichten 
(2005: 8); Gläßer/Sinner (2005: 66); von Bargen (2008: 15 m.w.N. und 21); Hagen/Lenz (2008: 
20 mit Verweis auf das österreichische Zivilrechts-Mediations-Gesetz); Weitz (2008: 58 ff.); 
Hopt/Steffek (2009: 12); von Schlieffen (2009a: 8); Struc (2009: 21); Vogt/Schammler (2009: 
330); Simon (2010: 113); Unberath (2010a: 166); Risse (2011: 37); MediationsG-RegE (2011) 
250 Nolan-Haley (1992: 54); Breidenbach (1997: 1); Eidenmüller (2000: 51); Hughes (2001: 12); 
Gläßer/Sinner (2005: 66); Löer (2005: 182); von Bargen (2008: 15 m.w.N.); Hopt/Steffek (2009: 
12); Simon (2010: 112 f.); Risse (2011: 37); MediationsG-RegE (2011) 
251 Nolan-Haley (1992: 54); Riskin (1996: 11); Eidenmüller (2000: 51); Hughes (2001: 12); 
Rüssel (2003: 381); Montada/Kals (2007: 36); Weitz (2008: 62 ff.); Hopt/Steffek (2009: 12); 
Vogt/Schammler (2009: 330); Simon (2010: 116); Wagner (2010: 174 f.); MediationsG-RegE 
(2011) 
252 Löer (2005: 182) und Montada/Kals (2007: 1) sehen Mediation z.B. grundsätzlich als außer-
gerichtliches Verfahren. Die Einigungsorientierung betonen Hughes (2001: 12), Montada/Kals 
(2007: 36), Vogt/Schammler (2009: 330), Unberath (2011: 4) und MediationsG-RegE (2011), 
während Rüssel (2003: 381) ein ergebnisoffenes Verfahren sieht. Bercovitch (1996: 12 m.w.N. 
und 2002: 5 ff.) beschreibt zudem die Mediatorin deutlich weniger nondirektiv als andere Auto-
ren, sieht wesentlich mehr – faktische – Interventionskraft im Verhaltensmuster von Mediatoren. 
253 Ähnlich Wegener (2006), Mattioli (2009; hier gerade auch im Hinblick auf gerichtsinterne Me-
diation), Probst (2009) und Marx (2010a). Duss-von Werdt (2008: 16) weist auf die paradoxe 
Anforderung einer "Freiwilligkeit" hin, die vorgeschrieben wird. 
254 Ähnlich Bercovitch (2002: 5), der davon ausgeht, dass Mediatorinnen immer auch die eigene 
Kultur, eigene Vorstellungen über einen Mediationsverlauf und eigene Interessen mitbringen 
(sehr ausführlich zu inhaltlichen Fragen einer Neutralitätsanforderung auch Weitz 2008: 58 ff.). 
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für Goldberg/Sander u.a. (1999: 4) oder Unberath (2011: 4) im Zentrum eines Ver-

ständnisses von Mediation steht, weist Bercovitch (2002: 5) ausdrücklich darauf hin, 

dass eine Mediation eine "ultimately non-binding form of intervention" sei. 

Neben der Grundstruktur, durch die den Konfliktparteien mit der Mediatorin eine dritte 

Kraft zugefügt wird, bleiben so im Wesentlichen zwei Aspekte der Mediation, deren Be-

deutung kaum angegriffen bzw. in Frage gestellt wird. Es handelt sich um die 

Interessenbasiertheit des Vorgehens und um die Freiwilligkeit der Teilnahme, insoweit 

damit Autonomie und Eigenverantwortung der Konfliktparteien verknüpft ist (ent-

sprechend auch eine knappe Definition bei Pelikan 1999: 13). Unberath (2010a: 166) 

sieht, darauf ausgerichtet, bestimmte Pflichten der Mediatorin als kennzeichnend für 

die Mediation (Pflicht, die Medianten über den Prozessablauf zu informieren, die Frei-

willigkeit der Medianten abzusichern und eine Vereinbarung sowie die eigene un-

abhängige Position abzusichern). Das Mediationsgesetz in der im Bundestag verab-

schiedeten Fassung vom 01.12.2011 definiert die Mediation als "vertrauliches und 

strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mit Hilfe eines Mediators freiwillig und eigen-

verantwortlich eine einvernehmliche Beilegung" erreichen können (§ 1 Abs. 1 Mediati-

onsG 2011). Im Hinblick auf Mediatorinnen wird ihre Verpflichtung zu Allparteilichkeit 

und zu Unterstützungsleistungen für die Mediationsteilnehmer festgehalten (§ 2 Media-

tionsG 2011) sowie ihre Unabhängigkeit und Neutralität (§ 3 MediationsG 2011). 

 

Ein ganz anderer definitorischer Ansatz von Mediation orientiert sich nicht an einge-

brachten Themen, an Techniken und an Verhaltensprinzipien und -regeln, sondern an 

den Zielen, mit denen Mediation als gesellschaftliche Institution einer Konfliktbearbei-

tung geplant und installiert wird. Breidenbach (1995: 119 f.) unterscheidet als Rahmen 

von Mediationen  

- "service-delivery"-Projekt  

- "access-to-justice"-Projekt  

- "individual-autonomy"-Projekt"  

- "reconciliation"-Projekt 

- "social-transformation"-Projekt 

Eine solche Unterscheidung nimmt ausdrücklicher in den Blick, dass Mediationen nicht 

losgelöst von ihrer sozialen Umwelt als Konfliktreaktion eingesetzt werden und dass es 

Interessen und Interessenten außerhalb der eigentlichen Mediation gibt (etwa: ein ge-

sellschaftliches Interesse an Versöhnung bestimmter Konfliktgegner oder an Unterstüt-

zung schwächerer Rechtssuchender oder an Veränderungen in einem gesellschaftli-

chen Klima), dass aber auch die Mediatorin nicht ohne eigene Interessen ist (sich et-

wa, im "service-delivery"-Projekt, als Dienstleisterin verstehen, die durch Dienstleistung 
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ihren Lebensunterhalt verdient oder aber im "social-transformation"-Projekt eine eigene 

Vorstellung idealer Konfliktbearbeitung vorantreibt). Die jeweiligen Projekte unterschei-

den sich im Ausmaß der Direktivität von Mediatorinnen und in der Autonomie von Me-

dianten und nicht zuletzt im erzieherischen Zugriff auf die Medianten (die Modelle "indi-

vidual-autonomy", "reconciliation" und "social-transformation" vertreten jedenfalls deut-

liche Ansprüche und auf die Medianten bezogene Zielvorstellungen). Gerade für eine 

Einordnung eines Mediationsprojektes in einen institutionellen Zusammenhang kann 

diese Ordnung von Mediationsansätzen hilfreich sein. 

 

2.1.3 Phasen einer Mediation 

Mediation ist lange Zeit als auch methodisch offenes Verfahren verstanden worden 

(Hoffman 2003: 179), dessen praktische Ausformung wesentlich von der Person und 

den persönlichen Verhaltens- und Verhandlungsvorlieben der Mediatorinnen abhängt 

(Engel 2007: 68; Duss-von Werdt 2008: 9), solange dies dem Zweck der jeweiligen 

Mediation noch gerecht wurde (Unberath 2011: 5). Noch in den 90er Jahren des ver-

gangenen Jahrhunderts schien die Vorstellung von Mediation als einem außergerichtli-

chen, privat organisierten und vollkommen frei strukturierten Verfahren die Diskussion 

zu bestimmen (Goldberg/Sander u.a. 1999: 4). Autoren wie Riskin (1996) oder – auch 

mit Bezug auf Riskin – Unberath (2010a) beschreiben die methodische und strukturelle 

Vielfalt von Mediation geradezu als kennzeichnendes Merkmal des Verfahrens. In-

zwischen lässt sich in der Literatur zunehmend die Annahme finden, dass Mediation 

Struktur benötigt, auch wenn die Auffassungen darüber, welche Struktur als angemes-

sen betrachtet wird, weiter divergieren. Regelwerke, die versuchen, Standards einer 

Mediation festzulegen, verstehen sich zumindest in Deutschland bisher noch als 

Empfehlungen (vgl. Unberath 2010a: 166).255 Nicht zuletzt an der Zunahme standardi-

sierter Mediationsausbildungen256 lässt sich eine Neuorientierung ablesen. Das Media-

tionsG (2011) definiert jetzt differenzierter Ausbildungsvoraussetzungen für Mediatorin-

nen (§§ 5 f. MediationsG). Auch die Anbindung von Mediation an ein gerichtliches 

                                                
255 Zu nennen sind beispielsweise der Uniform Mediation Act für die USA (National Conference 
Of Commissioners On Uniform State Laws 2001), der Code of Good Practice for Mediators 
(Civil Mediation Council CMC 2009) oder der European Code of Conduct (Europäische 
Kommission für die Tätigkeit von Mediatoren 2004). 
256 Von Schlieffen (2009b: 201) weist darauf hin, dass die Festschreibung von Phasen in 
Interaktion steht mit dem Auf- und Ausbau regulierter Mediationsausbildungen, die für ihre 
Curricula auf solche Phasenmodelle zurückgreifen (müssen). Die Vermutung von Patton (2007: 
170), dass die Diskussion um Standardisierung und Kodifizierung von Verhalten und um die 
Ausbildung von Mediatorinnen den Kampf um Zugänge zu einem nur begrenzten Mediations-
markt widerspiegelt, lässt sich auch angesichts der jetzt wieder aktuellen deutschen Diskussion 
zwischen den Mediationsverbänden mit ihren je berufsspezifischen Interessen und nicht zuletzt 
Interessen an einem eigenen Ausbildungsmarkt sehr gut nachverfolgen (vgl. Tögel/Rohlff 2010 
sowie Greger 2011c zur Frage, wieweit eine rechtliche Reglementierung des Zugangs zur Aus-
übung der Mediation tatsächlich die Qualität von Mediation absichern könnte). 
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System wird wegen der notwendigen Anpassung an rechtsförmige gerichtliche Ver-

fahrensweisen als Ausgangspunkt weiterer Formalisierung gesehen (vgl. Struc 2009: 

102).257 Mediation wird jedenfalls inzwischen ganz überwiegend als strukturierter Pro-

zess begriffen mit aufeinander aufbauenden Schritten der Bearbeitung eines Konfliktes 

(vgl. von Schlieffen 2009b: 201). § 1 Abs. 1 MediationsG (2011) nennt die Struk-

turiertheit als eines der wenigen wesentlichen Merkmale der Mediation.  

 

Welche Struktur der Mediationsprozess dann konkret hat, ist allerdings wiederum nicht 

einhellig gesichert. Es werden Modelle mit vier (z.B. Montada/Kals 2007: 221), fünf 

(z.B. Warwel 2007: 24 ff.), sechs (z.B. Stitt 1998: 108; Eidenmüller 2000: 67; 

Kessen/Troja (2009: 295) oder noch mehr (z.B. Duss-von Werdt 2008: 55) aufeinander 

folgenden Hauptschritten bzw. -phasen unterschieden258 und graduell unterschiedlich – 

auch in Abfolge und jeweiliger Bedeutung der Phasen – beschrieben259 (vgl. in einer 

Übersicht von Bargen 2008: 16).  

Tochtermann (2005: 132 ff.) schreibt den formalen Vorabklärungen einer "Einstiegs-

phase" (Eidenmüller 2000: 67) ganz erhebliche Bedeutung zu (ähnlich Troja 2009: 152 

und Bundesverband Mediation 2010: 2 in der Stellungnahme zum MediationsG), da 

hier das Vertrauen aller Beteiligter zu gewinnen sei, sich auch auf schwierigere Ver-

handlungsphasen einzulassen. Es geht um die Rollen der in der Mediation Beteiligten, 

um Verhaltensmodalitäten in der Mediation selbst und im (ggf. gerichtlichen) Umfeld 

der Mediation sowie um Prozessvariablen der geplanten Mediation selbst (Teilnehmer-

kreis, Erwartungen, Atmosphäre, Kosten u.ä.; vgl. Stitt 1998: 108). Diese Phase bietet 

eine erste vertrauensfördernde Möglichkeit, den Mediationsteilnehmern ihre Autonomie 

und Eigenverantwortung in der Gestaltung des Mediationsprozesses vor Augen zu füh-

ren und sie diese Autonomie erstmals erproben zu lassen (Troja 2009: 153). Es wird 

zunehmend empfohlen, für diese Fragen des Rahmens der geplanten Verhandlungen 

einen ausdrücklichen Mediations(vor)vertrag zu schließen (Kessen/Troja 2009: 295 f.).  

Die Phase der Themensammlung (Duss-von Werdt 2008: 55; Kessen/Troja 2009: 295) 

findet in der Mediationsliteratur vergleichsweise geringe Beachtung, scheint sie doch in 

vieler Hinsicht selbstverständlich. Das Spezifische des mediatorischen Vorgehens liegt 

hier im Einsatz strukturierender Techniken. Mediatorinnen müssen darauf achten, an 

                                                
257 Positionen wie die von Hager (2003), der sich für Formalisierungen bis hin in Kleidung und 
Platzwahl ausspricht, sind aber doch eher vereinzelt.  
258 Von Bargen (2008: 44 m.w.N.) sieht überwiegend das fünfphasige Modell, aber die 
Unterschiede der beschriebenen Phasen scheinen eher in der Beschreibung und Gewichtung 
als in der Anzahl zu liegen. 
259 Und eher am Rande diskutiert wird, dass es bei der Wahl und Gewichtung der methodischen 
Schwerpunkte nicht nur auf die Präferenzen und Fähigkeiten der Mediatorinnen ankommen 
kann, sondern auch auf die anstehenden inhaltlichen Themen der Problemfälle bzw. auf Kon-
fliktumgebungen (vgl. Patton 2007: 171). 
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dieser frühen Stelle Themen nicht in einer Form in die Bearbeitungsliste aufzunehmen, 

die unverrückbare Positionen darstellt, also keine Verhandlung zulassen würde (vgl. 

Kessen/Troja 2009: 302). Es kommen hier bereits Techniken zum Einsatz, die das sy-

stemisch-konstruktivistische Konfliktgrundverständnis des Konfliktes deutlich ma-

chen.260 

Die daran anschließende und für die Mediation bedeutsame Unterscheidung zwischen 

Positionen einerseits und Interessen/Bedürfnissen andererseits findet sich in unter-

schiedlicher Formulierung in allen Phasenmodellen. Sie geht wesentlich auf das 

Harvardkonzept zurück (Fisher/Ury u.a. 1997: 68 ff.), das auch bereits darauf hinweist, 

dass mit den Interessen verknüpfte Motive sich nicht nur auf die Sache richten können, 

sondern auch auf das Konfliktgegenüber (Fisher/Ury u.a. 1997: 42). Interessen und Be-

dürfnisse werden also – durchaus mit Bezug auf Maslow (1977,2008) – als motivatio-

nale Faktoren gesehen, die die Positionierung im Konflikt bedingen und stützen (vgl. 

Gläßer/Kirchhoff 2005: 132). Bedürfnisse zu explorieren wird als wichtig angesehen, da 

sie, sofern sie unberücksichtigt bleiben, ganz im Sinne von Maslow die Öffnung von 

Lösungsvarianten behindern.261 Sie können dagegen aber, anders als die Streitpositio-

nen, über verschiedene Wege befriedigt werden, sodass die Offenlegung von Bedürf-

nissen die Optionen erweitert. Es wird angenommen, dass die Rekonstruktion dieser 

Motive bzw. "Erwartungsaggregate" (Pelikan 1999: 12) im Rahmen der Mediation für 

die davon betroffene Person selbst neue Perspektiven eröffnet, da eigene Motive den 

Personen selbst nicht immer uneingeschränkt bewusst sind (Warwel 2007: 130).262 Es 

wird ausdrücklich als Prozess des "Empowerment" verstanden, wenn Mediatorinnen 

die Medianten bei diesem Vorgang der Selbstexploration und Selbstvergewisserung 

unterstützen (Kessen/Troja 2009: 303). Die Phase der Klärung von Interessen und 

                                                
260 Typisch ist dafür z.B. das "Reframing", eine aus der systemisch orientierten Therapie entwic-
kelte Methode, die systematisch dazu anleiten kann, eine neue Perspektive einzunehmen (vgl. 
Wieck 2010 zum Perspektivwechsel als zentralem Element mediatorischer Verhandlung). Re-
framing meint das Anbieten einer veränderten Rahmung für ein Problem, ein Thema oder eine 
Sichtweise. So kann aus einer Position eine Fragestellung werden oder sie kann als eine von 
vielen Möglichkeiten gerahmt werden, statt sie als alleingültiges Ergebnis stehen zu lassen. 
(Vgl. von Schlippe/Schweitzer 1996,2007 und speziell zum Einsatz als Mediationstechnik 
Bercovitch/Houston 1996: 26; Engel 2007: 69; Dulabaum 2009: 142 ff.) 
261 Gerade der Bezug auf Maslow lässt erwarten, dass hier tatsächlich die je individuell perso-
nenbezogenen Interessen der am Konflikt Beteiligten angesprochen sind. Montada/Kals (2007: 
54) weisen aber auch darauf hin, dass motivationspsychologisch unterschiedliche Konstrukte 
eine Rolle spielen können. Sie kritisieren, dass Interessen, wenn sie als Eigeninteresse gelesen 
und auf ein einfaches Motiv von Eigennutz reduziert werden, zu einem Passepartout für alles 
beobachtbare Verhalten werden, da es schwer wäre, Handlungen von Menschen gegen ihre 
eigenen Interessen anzunehmen (Montada/Kals 2007: 55). Insbesondere warnen sie vor einer 
eindimensionalen Auslegung eines Interessenbegriffs nach einem rational-choice-Modell, bei 
der wichtige soziale Motive nicht berücksichtigt werden (Montada/Kals 2007: 56 f.).  
262 Davon unabhängig ist allerdings auch von grundsätzlich verdeckten Motiven bei Konfliktgeg-
nern auszugehen (vgl. Bercovitch/Houston 1996: 24), deren Offenlegung nicht erwartet werden 
kann, deren – stille – Wahrnehmung aber dennoch dazu beitragen kann, das Optionenfeld zu 
erweitern.  
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Bedürfnissen wird als besondere Chance der Mediation hervorgehoben (Warwel 2007: 

130; von Bargen 2008: 44).263 Gläßer/Kirchhoff (2005: 130 f.) sehen in dem Weg der 

Reflexion und "Selbstreflexion" die Möglichkeit, zunächst wechselseitiges Verständnis 

zu erreichen und dadurch die Grundlage für tragfähige Regelungsmodelle, die Interes-

sen beider Seiten berücksichtigen. Montada/Kals (2007: 232 ff.) beschreiben diese 

Phase als Möglichkeit, verhärtete Fronten aufzulockern, Emotionen produktiv-kreativ 

zu nutzen und die Streitbeteiligten auf konstruktive Lösungswege zu führen. Diese 

Phase erfordert von Mediationsteilnehmern die Bereitschaft, persönliches Erleben an-

zusprechen bzw. sich auf Erklärungen des Gegenübers über dessen Bedürfnisse ein-

zulassen. Die Konfliktbearbeitung entfernt sich an dieser Stelle und mit diesen explizit 

psychosozialen Kompetenzansprüchen an die Konfliktbeteiligten am weitesten von 

einem traditionell gerichtlichen Verfahren. 

Als ebenfalls dem gerichtlichen Verhandeln zunächst fremdes Vorgehen kann die Pha-

se der Optionenentwicklung gesehen werden, in der nicht die Orientierung an rechtli-

chen Normen gefragt ist, sondern Kreativität, um zu mehr als den bloß naheliegenden 

Lösungsoptionen zu kommen (Eidenmüller 1997: 41). In der Phase der Optionenent-

wicklung spielen nichtnormative persönliche Fähigkeiten der Mediatorin eine Rolle. Es 

gehören dazu "Einfühlungsvermögen" und "Ausgleichsfähigkeit" (Engel 2007: 68), Fä-

higkeit und Bereitschaft zu Selbstreflexion (Bannenberg/Weitekamp u.a. 1999: 16 f.), 

Vertrautheit mit Kreativitätstechniken (vgl. Kessen/Troja 2009: 310 ff.) und eine Fähig-

keit, Medianten Vertrauen zu vermitteln, damit sie sich auf ungewohnte Denkwege ein-

lassen können (Milburn 1998).264 Die Entwicklung eines reichhaltigen Optionenfeldes 

kann als wesentliche Voraussetzung dafür gesehen werden, dass Medianten sich von 

der Vorstellung lösen lernen, ein Problem sei nur durch vollständigen Gewinn oder Ver-

lust zu bewältigen (Eidenmüller 1997: 41). 

Die Bedeutung der eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen (Montada 2000) und der Ent-

wicklung eigener Kriterien für die Fairness einer Vereinbarung wird zwar in der Literatur 

immer wieder beschrieben (Fisher/Ury u.a. 1997: 31; ausführlicher auch Schmitz 

2004), ist aber in den Phasenmodellen nicht immer als eigener Punkt vertreten (am 

ehesten in den sechs-  und mehrphasigen Modellen von z.B. Stitt 1998, Eidenmüller 

2000, Duss-von Werdt 2008, Kessen/Troja 2009). Bedeutsam ist dabei die Unterschei-

dung von Montada (2000: 38 f.), der davon ausgeht, dass Konflikte, denen bereits ein 

verletztes Gerechtigkeitsgefühl zugrundeliegt, nicht leicht durch Verhandlungen im 
                                                
263 Gläßer/Kirchhoff (2005: 130) weisen darauf hin, dass diese besondere Würdigung der 
Interessen und Bedürfnisse in der deutschen Mediationsszene Ergebnis einer spezifischen 
Ausbildungshistorie – der Einfluss der Ausbilder Gary Friedman und Jack Himmelstein in 
Deutschland für die erste Generation der von ihnen ausgebildeten Familienmediatoren – ist und 
in anderen Mediationsbereichen weniger selbstverständlich. 
264 Vgl. zu einer ausgesprochen umfangreichen Liste solcher nichtnormativer Anforderungen an 
Mediatorinnen und ihr Verhalten Hagen/Lenz (2008: 104 ff.).  
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Rahmen einer Mediation zu bewältigen sind, da erlebte Ungerechtigkeit sehr viel stär-

ker auch Emotionen wie Rachewünsche aufruft, für die es keine echte Verhandlungslö-

sung gibt. 

Die Vereinbarungsphase verbindet die Mediation mit der Umwelt, will die Mediation mit 

der Wirklichkeit außerhalb verbinden. Es geht hier um die Praktikabilität der Umset-

zung ebenso wie um Fragen der Absicherung einer Vereinbarung bzw. ihrer 

Durchsetzbarkeit (Warwel 2007: 30 f.; Eidenmüller/Prause 2008: 2742). 

 

2.1.4 Annahmen über die Wirkung von Mediation 

Betrachtet man die in den vorhergehenden Abschnitten beschriebene Entwicklungs-

geschichte der Mediation und ihre von Pragmatismus gekennzeichnete Methoden- und 

Anwendungsvielfalt, so kann nicht überraschen, dass eine ausdrückliche Theoriebil-

dung darüber, wie Mediation eigentlich wirkt, noch nicht weit vorangekommen ist, nur 

einen schmalen Anteil an den Publikationen über Mediation hat und bisweilen sogar als 

hinderlich für die Praxis betrachtet wird (Munévar 2005: 70 f.). Mediation wird für die 

Bearbeitung und Lösung von Konflikten propagiert, für die etablierte Mittel gescheitert 

sind bzw. für die die etablierten Wege einer Bearbeitung nicht ausreichend effizient, 

nachhaltig oder zukunftsweisend scheinen. Wenn Mediation den Konflikt dann regeln 

hilft, scheint die Frage, warum das gelingen konnte, weniger bedeutend. Erst langsam 

entwickelt sich ein Interesse daran, systematischer zu erforschen, in Abhängigkeit von 

welchen Faktoren ein Mediationserfolg265 überhaupt zustande kommt. 

Munévar (2005) beschreibt die Erforschung des Mediationsprozesses einerseits und 

der Umgebungsbedingungen, in der Mediation praktiziert wird, andererseits als 

Schwerpunkte einer sich entwickelnden Mediationsforschung und weist darauf hin, 

dass tatsächlich nur eine Verknüpfung beider Bedingungskomplexe Ergebnisse einer 

Mediation sinnvoll verstehen lässt. Die von ihm zusammengefassten Befunde 

bisheriger Studien weisen jedenfalls auf eine Vielzahl sehr unterschiedlicher und 

keineswegs immer leicht miteinander vereinbarer Faktoren, die mit dem Erfolg von 

Mediationen in Verbindung gebracht werden.  

Statt einer Aufzählung solcher Befunde sollen die folgenden Abschnitte einige Anhalts-

punkte dafür liefern, was eigentlich in einer Mediation zwischen den dort Beteiligten 

geschieht. Ansätze zu einem Verständnis dafür liefern psychologische Theorien und 

Annahmen zu interaktionellen Wirkmechanismen. Interaktionelle Muster und 

                                                
265 Nachdem Ziele und Inhalte einer Mediation definitorisch keineswegs als abschließend 
gesichert gelten können, überrascht nicht, dass auch ein Mediationserfolg kein eindeutig 
abgrenzbares Kriterium ist, sondern zumindest davon abhängig, in welchem Projektverständnis 
nach Breidenbach (1995: 119 f.) die jeweilige Mediation angesiedelt ist. Tatsächlich beschäftigt 
sich Theoriebildung zur Mediation allerdings ganz überwiegend damit, die Bedingungen für eine 
Einigung der Konfliktparteien als Kriterium von Erfolg zu erforschen (Munévar 2005). 



 167 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

FORSCHUNGSLAGE  2 GERICHTSINTERNE MEDIATION ALS ALTERNATIVER ANSATZ 
____________________________________________________________________________________ 

innerpsychische Verarbeitungsstrukturen bilden gemeinsam das Spannungsfeld, in 

dem das Verfahren Mediation wirkt. Alle – Mediatorin wie Medianten – konstruieren 

über ihre je subjektiven Erfahrungen und Wirklichkeitskonstruktionen die Wirklichkeit 

einer jeden Mediation (Duss-von Werdt 2008: 31).266  

 

2.1.4.1 Selbstwirksamkeit und Kontrollerfahrung 

Petermann/Pietsch (2000: 30 ff.) referieren aus verschiedenen Untersuchungen, dass 

Medianten einen für sie positiven Ausgang einer Mediation mit Zufriedenheit verknüp-

fen und mit der Wahrnehmung eigener sozialer Kompetenz und Konfliktbearbeitungs-

kompetenz. Offensichtlich wird die Erfahrung eigener Fähigkeit, an einer befriedigen-

den Konfliktregelung beteiligt zu sein, als belohnend und selbstbildstabilisierend erlebt. 

Wesentlicher Faktor ist dabei das Erleben von Kontrolle und Selbstwirksamkeit. Eine 

auf Autonomie, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung angelegte Mediation 

spricht ausdrücklich Kontrollbedürfnisse und Kontrollüberzeugungen (Flammer 1990) 

an. Sie ist ein Gegengewicht zu einer womöglich lange erfahrenen Hilflosigkeit ange-

sichts einer außer Kontrolle geratenen Konflikteskalation. Mediation wird häufig als pa-

radigmatische Methodik gesehen, mit der den Medianten ihr Konflikt zurückgegeben 

wird (vgl. Pelikan 1999: 12, hier im Sinne von Christies 1977 Begriff des Konfliktes als 

Besitz). Mediation ermöglicht die Kontrolle über das Verfahren zur Bearbeitung des 

Konfliktes (Gottwald 2000: 207; Köper 2003: 26) und vermittelt damit Möglichkeiten 

positiver sozialer Identitätsbildung (Klinger/Bierbrauer 2006b: 71 f.). Mediation ist damit 

ein Gegenentwurf zu einem gerichtlichen Anspruch, alle Kontrolle über den Ausgang 

eines Konfliktes an eine dritte Stelle, das Gericht, zu delegieren.  

Bandura (2008) ebenso wie Flammer (1990) haben herausgearbeitet, wie eng das Er-

leben von Selbstwirksamkeit und Kontrolle mit der Selbstwahrnehmung und damit der 

Konstituierung der eigenen Person verknüpft ist. Einschränkung von Kontrolle und 

Wirksamkeitserleben verletzen die Integrität des Erlebens als Person; Bestätigung von 

Selbstwirksamkeit stabilisiert und hat daher belohnenden Charakter. Erleben von 

Autonomie und Selbstwirksamkeit beginnt mit der Möglichkeit, die eigene Konfliktge-

schichte darlegen zu können und mit den eigenen Rahmungen des Konfliktes ebenso 

wie mit dahinterstehenden Bedürfnissen ernst genommen zu werden. Damit kann 

möglich werden, eben diese Rahmungen auch in Frage zu stellen, die eigenen Kon-

fliktnarrationen und die damit verbundenen Rollenzuschreiben (die eigene Person als 

Opfer, das Gegenüber als Täter) neu zu sehen, womöglich umzuformulieren (Hansen 

                                                
266 Es wäre eine unangemessene Verkürzung, hier nicht schon auf die Systemumwelt 
hinzuweisen, die den Konflikt und die Mediation als Form der Konfliktbearbeitung umgibt. Gera-
de für die hier interessierenden Fragen zur gerichtsinternen Mediation im Kontext des Strafvoll-
zugs wird noch zu erkunden sein, wie die Umwelten "Gericht" und "Strafvollzug" das Wirkungs-
modell Mediation mit- und vielleicht umkonstruieren.  
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2003). Es kann davon ausgegangen werden, dass das Erleben der eigenen 

Wirksamkeit eine positive Rückkopplungsschleife zu weiteren, für eine Konfliktbearbei-

tung relevanten Fähigkeiten (vgl. Berkel 2005: 71) in Gang setzt. Wer sich als grund-

sätzlich fähig erlebt, Wirkung zu erzielen, ist und erlebt sich belastbarer, kann emotio-

nal gelassener und gleichzeitig realistischer eine Sachlage betrachten,267 kann flexibler 

verschiedene Optionen prüfen, muss keine Kraft auf reine Abwehr des Gegenübers 

verschwenden, sondern kann sich selbst zumuten, der anderen Seite einen Ver-

trauensvorschuss zu geben (Petermann/Pietsch 2000: 31).268 

 

2.1.4.2 Sozialer Austausch 

Maslow (1977,2008) hat nach den physiologischen und sicherheitsbezogenen Grund-

bedürfnissen das Bedürfnis nach positiver sozialer Interaktion als drittes wesentliches 

menschliches Bedürfnis identifiziert. Mediation bietet auf verschiedener Ebene positive 

Interaktionserfahrungen an. Die Medianten werden aufgefordert, ausdrücklich ihre 

persönlichen Interessen und Bedürfnisse kundzutun. Sie werden von der Mediatorin 

unterstützt und angeleitet, die eigenen Relevanzen zu erkunden,269 dadurch im Verlauf 

                                                
267 Schmitz (2004: 219) weist darauf hin, dass eine unrealistisch verzerrte Informationsverarbei-
tung zwar im Konfliktfall als Hilfe zur Stabilisierung eines positiven Selbstbildes dienen kann, 
dann aber einer effizienten Konfliktbearbeitung hinderlich ist. Übersichten zu relevanten Verzer-
rungstendenzen und systematische Bewertungsfehler in der konfliktbezogenen Informationsver-
arbeitung finden sich bei Schmitz (2004: 219), für die verhandlungsbezogene Informationsverar-
beitung bei Klinger/Bierbrauer (2009) sowie speziell für die Einschätzung eigener Chancen in 
einem Konflikt bei Weitz (2008: 81 f.). 
268 Die persönliche Stabilisierung der Medianten ist im Übrigen auch unter systemischen Ge-
sichtspunkten wichtig. Luhmann (1984,2002: 533) weist darauf hin, dass der "Verlust" des Kon-
fliktes (ggf. durch Einigung mit dem Konfliktgegner) erheblich destabilisierend wirken kann, da 
ein je nach Konfliktumfang wichtiger Teil des eigenen Selbstbildes mit verloren geht bzw. neu 
konstruiert werden muss.  
269 Es scheint u.a. eine Frage der Zugangsprofession und Erfahrung der Mediatorinnen zu sein, 
ob dazu auch die Erkundung von Emotionen gerechnet wird oder ob man emotionalen Aus-
druck in der Mediation sogar vermieden sehen möchte. Dabei könnte eine Rolle spielen, dass 
der emotionale Ausdruck im sozialen Kontakt – im Gegensatz zur emotionalen Selbstkontrolle – 
zunehmend als Ausweis sozialer Inkompetenz gewertet wird (vgl. Illouz 2009: 178). Manche 
Autoren beschreiben Emotionen als grundsätzlich belastend für eine Mediation (Hagen/Lenz 
2008: 50). Im Sachregister des Handbuch Mediation (Haft/Schlieffen 2009), dessen Autoren in 
der Mehrheit juristische Quellberufe repräsentieren, findet sich zum Stichwort "Emotion" ledig-
lich das "emotionale Chaos". Jones (2001: 91) und Mähler/Mähler (2009: 468) möchten die af-
fektive Situation von Medianten dagegen vor allem diagnostisch nutzen, auch für die 
Strategiewahl der Mediatorinnen. Umfassender wird der Umgang mit Emotionen in psycholo-
gisch fundierten Mediationsmodellen wie dem von Montada/Kals (2007) behandelt. Autoren 
weisen darauf hin, wie unrealistisch eine Annahme ist, man könne Emotionen einfach ausschal-
ten, ausklammern oder lediglich als Störung verstehen (Weitz 2008: 95; Berger/Bernhardt u.a. 
2011: 40; Seehausen 2011: 134). Duss-von Werdt (2008: 20) äußert sich insofern auch kritisch 
zu der Annahme des Harvardkonzeptes, es sei tatsächlich möglich, Person und Sache in einer 
Konfliktbearbeitung zu trennen. Die Arbeit mit Emotionen wird als hilfreich zu einer 
umfassenden Klärung von Interessen und Bedürfnissen empfohlen (Schmitz 2004: 220). Die 
Klärung der emotionalen Situation soll verhindern, dass unverarbeitetes emotionales Erleben ei-
ner umfassenden Optionenentwicklung und einer nachhaltigen Lösung im Wege steht (See-
hausen 2011). Dabei muss die Mediatorin die möglicherweise unterschiedlich ausgeprägten 
Kompetenzen der Medianten zur Regulationen ihrer Emotionen berücksichtigen und sollte 
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der Mediation an Autonomie zu gewinnen (Wegener 2006: 140) und sich von anderen 

abzugrenzen, ohne das als Konfrontation erleben zu müssen. Medianten erleben für 

ihre Anliegen die wertschätzende, würdigende Aufmerksamkeit der Mediatorin (Pelikan 

1999: 14) und – mit zunehmendem Aufbau wechselseitigen Vertrauens – auch die 

Aufmerksamkeit und womöglich Zuwendung des Konfliktgegenübers. Sie werden 

schließlich selbst angehalten, ihre Aufmerksamkeit auf das Gegenüber zu richten, aus 

dieser neuen Perspektive den anderen Standpunkt zunächst wahrzunehmen und ihn 

dann verstehen zu lernen (besonders deutlich hierzu das Harvardkonzept; vgl. 

Fisher/Ury u.a. 1997: 62). Sie werden sogar angehalten, mögliche gemeinsame Inte-

ressen zu identifizieren (Bercovitch/Jackson 2009: 43).270 Die Mediatorin übernimmt 

dabei anfangs im Sinne eines Rollenvorbildes die verstehende Wiederholung des 

Standpunktes jeder Seite. Mediatorinnen sind Modelle angemessener Kommunikation 

und Interaktion (Schmitz 2004: 220) und machen Mediation damit auch zu einem Ort 

sozialen Lernens (vgl. Zilleßen 2003: 61 m.w.N.). 

Mit der Zunahme des sozialen Austauschs erweitern sich die Verhandlungsoptionen 

um den Bereich der Kooperationsgewinne, statt bloße Distribution zuzulassen (soge-

nanntes "integratives Verhandeln" vgl. Eidenmüller 1997: 41 ff.; Bercovitch/Jackson 

2009: 27). Es werden Lösungen möglich, die die Interessen der anderen Seite mit in 

Rechnung stellen.271 Der Wert der Einigung selbst, eine Beziehungskonsolidierung und 

das Interesse an Austausch, womöglich ein Interesse, sich solidarisch zu zeigen (vgl. 

Bolton/Güth u.a. 2010), werden zu Aspekten, die die Wahl der Konfliktausgänge mit 

beeinflussen.  

 

2.1.4.3 Umstrukturierung der Konfliktregeln 

Teilnehmer einer Mediation erfahren in der Verfahrensgestaltung die Struktur der Medi-

ation und die Interventionen der Mediatorin als Hindernis bei der gewohnten 

Ausarbeitung ihres vertrauten Konfliktsystems (Kals/Ittner 2008: 35 ff.) nach den 

                                                                                                                                          
zudem berücksichtigen, dass Mediation keine Therapie ist; in der Mediation kann und soll daher 
nicht mehr als die emotionale Regulation geleistet werden, die für den Kontext der Mediation 
nötig ist (Seehausen 2011). 
270 Wiederum eher in psychologisch fundierten Mediationsansätzen findet sich die Annahme, 
dass eine nachhaltige Konfliktlösung nicht ohne eine tiefgreifende Klärung der Beziehung der 
Medianten auskommt, da nur dann ausreichendes Verständnis füreinander zu erwarten ist. 
Duss-von Werdt (2008: 45) geht davon aus, dass jede Mediation ohne solche Bezie-
hungsklärung allenfalls (kurzfristige) Probleme, nicht aber langfristige Konflikte lösen kann. 
271 Mit der Einführung des Begriffs der Kooperationsgewinne wird die Verhandlungsführung der 
Mediation mit Erkenntnissen aus der Spieltheorie verknüpft, in der auch Konstellationen möglich 
sind, die kooperatives Verhalten als sinnvolle und aussichtsreichste Strategie erscheinen lassen 
(vgl. Beck 2009: 60). Gleichzeitig muss hier aber auch auf die Grenzen einer Übernahme spiel-
theoretischer Überlegungen für das Verständnis der Interaktionen in der Mediation hingewiesen 
werden. Medianten lassen sich schwerlich als die rein rationalen Akteure spieltheoretischer Si-
tuationen denken; sie sind vielmehr in ihren Konflikt emotional und motivational vielfach in-
volviert, sind keine uninteressierten Analysten der Konfliktumstände (vgl. Eidenmüller 1997: 38). 
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vertrauten Konfliktregeln. Verfahrensweisen der Mediation behindern die gewohnte 

Entfaltung des Konfliktes. 

- Mediation behindert Strukturen, die den Konflikt aufrechterhalten, indem neu inter-

punktiert wird. Die Mediatorin setzt Interpunktionen an unerwarteter Stelle, lässt Po-

sitionen nicht mehr einfach Ausgangspunkt für die Gegenposition der anderen Sei-

te sein, sondern fragt nach dahinterstehenden Interessen und Bedürfnisse. Die Po-

sitionen verlieren damit ihren Wert als Zwischenstation in einem immer neuen 

Schlagabtausch. Ebenfalls eine Unterbrechung des bekannten Konfliktmusters ist 

die immer neue Aufforderung, sich selbst ausführlich zu erklären, ebenso der ande-

ren Seite zuzuhören und sie zu verstehen, um damit die vertrauten Rollen inner-

halb des Konfliktes in Frage zu stellen (Donohue 2001: 23; Dulabaum 2009: 149). 

- Eine wesentliche Störung alter Muster stellt zudem die immer neu angebotene und 

unterstützte Erfahrung dar, in – womöglich minimalen – Punkten Verhandlungser-

gebnisse mit dem Konfliktgegner zu erzielen. Die Medianten erhalten damit 

zunächst Erfolgserlebnisse im Sinne der beschriebenen Stabilisierung von Selbst-

wirksamkeit und Selbstbild. Daraus kann Motivation entstehen, sich auch den 

schwierigeren Konfliktbereichen zuzuwenden. Auf dem Hintergrund einer vorher er-

lebten Konfrontation kann das durch den Kontrast- und Überraschungseffekt be-

sonders markante Wirksamkeitserlebnisse verschaffen. Voraussetzung dafür ist die 

Fähigkeit der Mediatorin, selbst ausreichend Geduld für diese notwendigen klein-

schrittigen Erfolge zu entwickeln und dabei im Blick zu behalten, dass die Median-

ten nur dann den Lerneffekt der kleinen Erfolgserlebnisse erfahren werden, wenn 

sie diese kleinschrittigen Erfolge noch als ausreichend relevant sehen können. 

- Das Verfahren der Mediation ist zudem in verschiedener Weise geeignet, bei den 

beteiligten Konfliktparteien kognitive Dissonanz (Festinger 1957,2001) auszulösen 

(Hagen/Lenz 2008: 84) und – gemäß der Theorie der kognitiven Dissonanzen – 

dann Bestrebungen, diese Dissonanz zu reduzieren.272 Die Veränderung der eige-

nen Einstellungen im Hinblick auf das Konfliktthema, auf die möglichen Konfliktaus-

gänge oder auch auf das Konfliktgegenüber können als solche Dissonanzreduktio-

nen betrachtet werden (vgl. Füchsle-Voigt 2004).273  

Schon die Zustimmung zu einem gemeinsamen, ausdrücklich auf Kooperation aus-

gerichteten Gespräch kann als erster Schritt zur kognitiven Dissonanz gesehen 

                                                
272 Festinger (1957,2001: 3) beschreibt kognitive Dissonanz als "nonfitting relations among cog-
nitions". Er nahm in Anspruch, damit eine Bedingung zu beschreiben, die Bemühungen zur Re-
duktion ihrer selbst unmittelbar in Gang setzt. 
273 Es wäre allerdings einer Mediation zu viel zugemutet, wollte man von einer womöglich nur 
einmaligen Sitzung anhaltende Änderungen in seit Jahren bestehenden negativen Einstel-
lungen verlangen. Hier ist sowohl die Länge bzw. Wiederholung neuer einstellungsdissonanter 
Erfahrungen von Bedeutung als auch die Konsistenz solcher neuen Erfahrungen mit der Sy-
stemumwelt außerhalb der Mediation. 
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werden, wenn der Kommunikationspartner bis dahin vor allem als Gegner gesehen 

wird, mit dem jeder Kontakt vermieden werden soll (Füchsle-Voigt 2004: 601). 

Dissonanz entsteht weiter durch die Notwendigkeit, in der Mediation mit immer 

neuen kleinsten Schritten von Einigung und Verständigung auch immer wieder 

neue minimale Vertrauensentscheidungen zu treffen (vgl. Neuhaus 2002; Beck 

2009). Medianten sind durch die Verfahrensweisen der Mediation gezwungen, auf 

vertraulicher Basis mit einem Gegenüber zu kommunizieren, dem sie womöglich 

niemals mehr glaubten, vertrauen zu können; sie gehen mit jeder Äußerung ein 

Risiko ein (Oldenbruch 2006). Schon ein Offenlegen erster Interessen und 

Bedürfnisse ist nicht ohne Bereitschaft möglich, dem Gegenüber in gewissem 

Umfang zu vertrauen. Indem Medianten solche Vertrauensentscheidungen treffen 

und etwas über sich selbst, über eigene Motive und Interessen preisgeben, setzen 

sie paradoxerweise die Vertrauensmöglichkeit voraus, die dann tatsächlich durch 

die gemeinsam geschaffene Basis zu existieren beginnt (vgl. dazu auch von 

Bargen 2008: 36; Peters 2009: 315). Sie überschreiten mit diesen Schritten Gren-

zen der zuvor geltenden Regeln des kommunikativen Austauschs mit dem Konflikt-

gegenüber (LeBaron 2003: 137). Sie schaffen sich dadurch Beziehungskonstellati-

onen, in denen Vertrauen Sinn macht und konstruieren eine neue Realität einer 

Beziehung zueinander, die mit der alten Gegnerschaft nicht mehr von vornherein 

vereinbar ist. Es entsteht kognitive Dissonanz (Festinger 1957,2001) gegenüber 

der früheren Sicht des Konfliktes und des Konfliktgegenübers. Interessen können 

nicht mehr eindeutig als einander entgegenstehend wahrgenommen werden. Es 

werden kognitive Prozesse in Gang gesetzt, mit denen eine Einigung sich auch als 

Strategie des Reduzierens der erlebten Dissonanz darstellen kann (vgl. zu Strategi-

en der Reduzierung kognitiver Dissonanz Festinger 1957,2001). 

Auch die Betonung der Autonomie und Prozessverantwortung setzt kognitive Dis-

sonanz in Gang: Medianten werden eine Einigung weniger leicht innerlich ablehnen 

können, wenn sie sie als Ergebnis autonomer eigener Entscheidung rahmen 

müssen, die Verantwortung also keiner anderen Person zuschreiben können (Ei-

denmüller 2000: 58). Je strikter die Mediatorin bestrebt ist, jegliche Verantwortung 

für Zustandekommen und Inhalt einer Einigung von sich weg auf die Parteien zu 

lenken, desto sicherer ist zu erwarten, dass die Medianten eine Vereinbarung auf 

Dauer halten, da sie sonst ihre eigene Wahl in Frage stellen müssten (vgl. 

Fisher/Ury u.a. 1997: 52). Interessant kann dieser Aspekt gerade dann sein, wenn 

man die Mediation wie Bercovitch (2002: 5; 2009: 343) als letztlich nicht bindende 

Form einer Intervention betrachtet. Gerade die formal fehlende Verbindlichkeit kann 

dann ein Teil dessen sein, was die Bereitschaft der Beteiligten besonders stützt, 
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das ausdrücklich autonom erarbeitete Ergebnis als persönlich bindend anzusehen, 

weil nur damit das eigene Selbstbild konfliktfrei positiv bleibt. 

 

2.1.4.4 Fairness und Gerechtigkeit  

Mit den bisher angesprochenen Aspekten in enger Verbindung steht das Thema der 

subjektiv erlebten Gerechtigkeit, deren Bedeutung vor allem Montada (2000; 2003) 

beschrieben hat. Er geht davon aus, dass es weniger die unterschiedlichen Interessen 

der Beteiligten sind, die zum Konflikt führen, sondern ihre unterschiedlichen Gerechtig-

keitsvorstellungen.274 Konfliktbearbeitung, die nicht den Ansprüchen einer als fair erleb-

baren Verhandlungsführung und einer als fair erlebbaren Ergebnisgerechtigkeit ent-

spricht,275 wird von den Konfliktbeteiligten nicht auf Dauer akzeptiert werden können. 

Medianten müssen in der Lage sein, eine Einigung nach eigenen Kriterien gerecht 

finden zu können (Schmitz 2004: 219).276 Menschen sind sogar bereit, persönlich un-

günstige Entscheidungen mitzutragen, wenn sie den Prozess gerecht finden können, 

der zu einer solchen Entscheidung geführt hat (Streicher 2010: 100 f.). Umgekehrt las-

sen nur individuell abgesicherte Gerechtigkeitserfahrungen erwarten, dass Ergebnisse 

langfristig tragfähig sind. Ungerechtigkeit kann dagegen als so gravierende Störung er-

lebt werden, dass darüber sogar die eigentlichen Interessen in den Hintergrund treten 

(Müller 2003: 201).  

Ansprüche an erlebbare Gerechtigkeit können in einer Mediation besonders gut erfüllt 

werden, da die wesentlichen Aspekte, nach denen Gerechtigkeit üblicherweise zu-

nächst beurteilt wird, für die Beteiligten an einer Mediation besonders leicht zu prüfen 

sind.277 Die Kontrolle über die Fairness des Verhandlungsprozesses ist ganz den Betei-

ligten an der Mediation in die Hand gegeben und auch die Neutralität und Allparteilich-

keit der Mediatorin ist für jeden Beteiligten prüfbar. Erneut erweisen sich auch hier Au-

tonomie und Eigenverantwortlichkeit der Beteiligten als Schlüsselfaktoren, die flexible 

                                                
274 Interessen und Gerechtigkeitsvorstellungen können zusätzlich eng verknüpft sein. Berco-
vitch/Houston (1996: 23 f.) weisen daraufhin, dass die Motivation für konsensuale Regelungen 
mit Hilfe von Dritten sehr eingeschränkt ist, wenn es um die Durchsetzung vital bedeutsamer In-
teressen geht. Zu vermuten ist, dass es unter keinen Umständen als gerecht vorstellbar scheint, 
solche Interessen aufgeben oder auch nur einschränken zu müssen. 
275 Übersicht über die verschiedenen Dimensionen erlebbarer Gerechtigkeit im Rahmen einer 
Mediation geben Klinger/Bierbrauer (2006a, 2006b); Streicher (2010: 100 ff.). 
276 Ganz idealtypisch ist so die Gegenüberstellung bei Greger (2010c: 117), der fand, dass bei 
Mediationen in familienrechtlichen Streitigkeiten die Vereinbarungen besser eingehalten wurden 
als die Gerichtsentscheide in vergleichbaren Fällen. Als Grund identifiziert Greger (2010c: 116), 
dass der Gerichtsentscheid fast in jedem Fall einen Verlierer produziert, der die Entscheidung 
nicht akzeptieren kann. 
277 Klinger/Bierbrauer (2006b: 72) nennen das angemessen faire Verhalten der relevanten 
Autorität und die eigenen ausreichenden Möglichkeiten, einen Verhandlungsverlauf zu beein-
flussen, als wichtig. Dalbert (1998: 29) weist allerdings auch darauf hin, dass die tatsächlich 
relevanten Kriterien von Gerechtigkeit interindividuell sehr unterschiedlich gewählt sein können. 
Das spricht für die Bedeutung der individuellen Fairnessprüfung als Strukturbestandteil der 
Mediation. 
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Lösungen ermöglichen. Je mehr sich Mediationsteilnehmer am Zustandekommen einer 

Regelung selbst beteiligt sehen, desto höher fällt ihre Zufriedenheit mit den Ergeb-

nissen aus (Eidenmüller 2000: 58; Köper 2003: 23).  

 

2.1.4.5 Motive der Konfliktbeteiligten und Konfliktdynamik 

Die Wirkung der beschriebenen Mechanismen der Mediation lässt sich nicht 

unabhängig denken von den Voraussetzungen, die sich im Konfliktsystem zum Zeit-

punkt des Beginns einer Mediation finden. Motive entwickeln sich in ständiger Inter-

aktion mit den Kognitionen der Beteiligten, mit denen sie Konflikt und Konfliktverlauf 

bewerten (Bolton/Güth u.a. 2010: 187 f.). Dabei werden die möglichen Gewinne und 

Verluste des weiteren Verhandelns ständig miteinander verglichen.278 Auf der einen 

Seite steht das Risiko einer nicht beeinflussbaren und nur ungenau vorhersehbaren 

richterlichen Entscheidung, aber gleichzeitig auch die Chance auf eine Bestätigung der 

eigenen Position. Auf der anderen steht das Risiko eines Verlustes, aber gleichzeitig 

die Chance auf Kooperationsgewinne und auf eine schnelle, womöglich kostengünsti-

gere und haltbare Regelung, die genauer auf die eigenen Interessen zugeschnitten ist, 

als es bei Gericht erwartbar wäre (vgl. zu Motiven Munévar 2005: 80; Zenk/Strobl u.a. 

2006: 45 f.). Motive für die Inanspruchnahme einer Mediation müssen auf Seiten aller 

am Konflikt Beteiligten vergleichbar hoch sein, damit Mediation sinnvoll arbeiten kann 

(Bercovitch/Houston 1996: 28). Je stärker die beiderseitigen Motive sind, die für eine 

konsensuale Regelung und gegen einen gerichtlichen Entscheid sprechen, desto eher 

werden Medianten bereit sein, auch schwierige Verhandlungsphasen durchzuhalten. 

Konfliktparteien, die stark an einer autoritären Entscheidung ihres Konfliktes interes-

siert sind, dies womöglich als eigentliche Agenda einer Konfliktbearbeitung verfolgen 

(vgl. Hanak/Stehr u.a. 1989: 63), werden sich weniger leicht auf eine Zumutung einstel-

len, konsensual mit der Gegenseite verhandeln zu sollen (vgl. Wegener 2006: 140279). 

Je wichtiger der Erhalt einer verträglichen Beziehungsbasis der Medianten zueinander 

ist, desto stärker sind Motive für eine konsensuale Regelung (Feix 2004: 197; 

Zenk/Strobl u.a. 2006: 45 f.). 

Mit den Erwartungen und Motiven der am Konflikt Beteiligten spielt das Stadium der 

Konflikteskalation eine Rolle. Konfliktparteien, die auf einer hohen Eskalationsstufe 

(vgl. Glasl 1980,1999: 236 f.) nur noch wenige mögliche Konfliktausgänge vor Augen 

haben, sind motivational so eng an die erstrebte Position gebunden, dass eine 
                                                
278 Das Harvard-Modell mit seinem Konstrukt der BATNA ("best alternative to negotiated 
agreement"; Fisher/Ury u.a. 1997: 143 ff.) systematisiert genau diesen Vergleich und macht ihn 
für die rationale Verhandlungsführung nutzbar. 
279 Wegener (2006: 140) weist darauf hin, dass sich zu Beginn einer Mediation selten eine diea-
le Motivlage finden wird, sondern dass die Mediation günstigenfalls die Medianten in ihrem Ver-
lauf Erfahrungen machen lässt, die zu Änderungen und günstigeren Ausprägungen in der Mo-
tivlage führen. 



 174 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 
FORSCHUNGSLAGE  2 GERICHTSINTERNE MEDIATION ALS ALTERNATIVER ANSATZ 
_______________________________________________________________________________ 

Einigung kein bedeutsamer Gewinn mehr wäre (vgl. Schreiber 2004: 216). Das gilt erst 

recht, wenn auf höchster Eskalationsstufe der Verlust der Gegenseite zum Ziel um 

jeden Preis geworden ist; Glasl (1980,1999) hält Mediation auf dieser Konfliktstufe 

nicht mehr für sinnvoll einsetzbar.  

 

2.1.4.6 Die Rolle der Mediatorin 

Die Mediatorin steht als Dritte in der Konfliktkonstellation an einer entscheidenden 

Stelle im Hinblick auf die hier beschriebenen Annahmen zur Wirkung der Mediation. Da 

diese Wirkungen als etwas verstanden werden, das sich zwischen den Medianten 

entfaltet und nicht – wie etwa in therapeutischen Settings – ursächlich an die professio-

nelle Begleitperson geknüpft ist, ist die Mediatorin als neutrale Dritte vor allem 

"faciliator" (Riskin 1996); sie ermöglicht die relevanten kommunikativen Strukturen, ist 

"Katalysator" für die daraus folgenden Prozesse, ohne sie selbst zu verursachen (Ei-

denmüller 2000: 51). Luhmann (1984,2002: 540) spricht vom Aufbrechen der "sozialen 

Regression" eines auf zwei Pole konzentrierten Konfliktes, sieht durch das Hinzukom-

men des Dritten das Regelsystem des Konfliktes neu in Frage gestellt, neue Aus-

gangsmöglichkeiten allein dadurch schon wieder eröffnet. Im günstigen Fall sorgt die 

Triangulation des Konfliktes durch die neue, dritte Kraft für eine Verschiebung im Fo-

kus auf das Konfliktfeld (Bercovitch 2002: 5), sie ermöglicht neue Koalitionen und damit 

neue Perspektiven (Watzlawick/Beavin u.a. 1969,2007: 144).280 

 

Die Anforderungen, die damit an das Verhalten der Mediatorin gestellt werden, können 

sich als paradox darstellen. Sie lassen sich zusammenfassen als Anforderung, sowohl 

jederzeit hohe "Präsenz" zu zeigen (um die Kommunikation und den Kommunikations-

prozess wachsam zu unterstützen) als auch gleichzeitig ungemindert doch die Kon-

trolle den Konfliktparteien zu lassen (Hoffman 2003: 170 f.). Verlangt ist die Gleichzei-

tigkeit von einer immer stabilen und stabilisierenden dritten Kraft im Konfliktsystem und 

einer für Medianten gleichzeitig sichtbar allparteilich zurücktretenden Instanz, die jede 

Verantwortung den Parteien lässt. Verschiedene Autoren haben bei diesen Anfor-

derungen als eine Art von Rollenvorbild für Mediatorinnen an die mythische Figur des 

"Trickster" gedacht, der ebenfalls durch Ambivalenz und wechselnde Gestalt 

beschrieben wird (Benjamin 2003: 109; LeBaron 2003: 140). Der "Trickster" ist auch 

eine Figur, die die scheinbar selbstverständliche Ordnung der Dinge grundsätzlich in 

Frage stellt (Hynes 1993: 215). Das "Reframing" (Bercovitch/Houston 1996: 26; 

                                                
280 Im ungünstigen Fall wird die Triangulation durch die hinzukommende Dritte von den Konflikt-
parteien nicht zur Lösung, sondern zu destruktiver Fortentwicklung ihres Konfliktes genutzt 
(Simon 2010: 99); die Konfliktparteien verbünden sich gegen die "gemeinsame Feindin", statt 
mit ihrer Hilfe ihren Konflikt zu bearbeiten (Sherif 1988: 204). 
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Dulabaum 2009: 142 ff.) erscheint wie eine direkte Ableitung aus Geschichten über 

den Trickster, der jede Festlegung meidet (z.B. Duerr 1990: 423).281 Gelingt es nicht, 

diese Rolle durchzuhalten, zeigt die Mediatorin vielmehr Verhalten, das von den Medi-

anten als Verantwortungsübernahme für Entscheidungen interpretiert werden kann, 

können die Medianten ihre in der Mediation getroffenen Entscheidungen nicht mehr un-

gemindert sich selbst zurechnen. Sowohl kognitive Dissonanz als auch Ausbau der 

Kontrollüberzeugungen bleiben aus; eine Einigung mit den beschrieben Wirkmechanis-

men wird weniger wahrscheinlich, weil sich den Medianten die Möglichkeit öffnet, sich 

von Entscheidungen zu distanzieren.282  

 

Wird die Wirkung von Mediation in dieser Weise verstanden, so ist damit auch deutlich, 

dass Mediationen, die der Mediatorin eine aktivere Rolle zuschreiben, andere 

Wirkmechanismen in Gang setzen. Je stärker die evaluative Komponente des Mediato-

rinnenverhaltens ist (Riskin 1996: 16), je stärker implizite oder explizite Autoritätsan-

sprüche der Mediatorin oder Autoritätszuschreibungen von Seiten der Medianten das 

Verfahren bestimmen, desto mehr verlagert sich die Verantwortung für Entscheidungen 

in Richtung auf die Mediatorin. Es hängt dann wesentlich von Ausprägung und – ggf. 

auf lange Sicht – stützender Wirkung dieser Autorität ab, wie eine Einigung zustande 

kommt und wie lange sie ggf. hält. 

 

2.1.4.7 Zwischenergebnis:  

Die Wirkweise von Mediation 

Zusammenfassend lässt sich die Wirkweise von Mediation zweifach verstehen. Media-

tion verschafft Medianten positive Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, Kontrollerleben 

und sozialem Austausch. Die Teilnahme an der Mediation hat damit schon für sich 

belohnenden Charakter. Auch wenn diese Gewinne die Sorgen um einen möglichen 

Verlust der im Konflikt strittigen Positionen nicht direkt aufwiegen, können sie doch 

dazu beitragen, das Interesse aufrechtzuerhalten, an dem Mediationskontakt beteiligt 

zu bleiben. Gleichzeitig – und durchaus unter Verwendung der so verschafften positi-

ven Erfahrungen – ist Mediation ein struktureller Angriff auf die aufrechterhaltenden 

Regeln eines Konfliktsystems. Medianten, die sich auf die interaktionelle Struktur der 

Mediation einlassen, begeben sich in ein Feld von Kommunikationsregeln, das ihnen 

                                                
281 Im Gegensatz zu dem Eindruck, hier gehe es dann ausschließlich um Kreativität und 
Intuition, betont Bercovitch (2009: 347) allerdings, dass die Wahl der jeweiligen mediatorischen 
Strategie gerade keine "Kunst" sei, sondern eine erlernbare Technik, eine jeweils passende 
Strategie auszuwählen und anzuwenden. 
282 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mediatorin auf die Medianten, auf ihr Agieren und auf 
den Konflikt reagiert. Sie muss in der Lage sein, eigene emotionale Reaktionen sinnvoll zu nut-
zen bzw. situations- und rollenangemessen zu regulieren, um ihre Position halten zu können. 
(Vgl. Seehausen 2011). 
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alsbald kognitive Dissonanzen aufzwingt. Den Dissonanzen können sie sich, innerhalb 

der gegeben Mediationsstruktur, am ehesten wirksam entziehen, wenn sie eine Eini-

gung mit dem Konfliktgegner erreichen. Die interaktionell durch das Verfahren Media-

tion gesetzten Strukturen bahnen damit auf dem Umweg über die notwendig damit ver-

knüpften innerpsychischen Verarbeitungsstrukturen eine Einigung vor. 

Voraussetzung für die Möglichkeit von Mediation, ihre Wirkung zu entfalten, ist ein 

Minimum an Teilnahmemotivation bei den am Konflikt Beteiligten sowie aus Sicht der 

am Konflikt Beteiligten ein ausreichendes Übergewicht von Gewinnerwartung durch 

konsensualer Bearbeitung (ähnlich Weitz 2008: 195). Voraussetzung ist auch, dass die 

Struktur der angebotenen Mediation weder Erleben von Selbstwirksamkeit und 

Kontrolle beeinträchtigt, noch den Parteien die Möglichkeit öffnet, sich der 

Verantwortung für jede ihrer Entscheidungen zu entziehen. Wesentlich ist dafür das 

Verhalten der dritten Kraft in der Mediation, der Mediatorin. Es lässt sich daraus 

ableiten, dass die Mediation über das Ausmaß an Autorität, das die Mediatorin in die 

Mediation einbringt, ihre hier beschriebenen Wirkweisen variiert. 

 

2.2 Die gerichtsinterne Mediation als Sonderfall der Mediation 

Mit dem Begriff der "gerichtsinternen" Mediation waren bisher283 diejenigen Mediations-

verfahren gemeint, die nach Aufnahme eines gerichtlichen Verfahrens durch eine nicht 

streitentscheidende Richterin als Mediatorin durchgeführt wurden.284 Jedenfalls 

verstand die gerichtsinterne Mediation sich abgegrenzt von außergerichtlichen Mediati-

onen (Mediationen ganz ohne Verbindung zu einem Gerichtsverfahren) und gerichts-

nahen Mediationen (im Verlauf eines Gerichtsverfahrens einsetzende Mediationen, die 

aber nicht im Gericht selbst stattfinden) und auch vom Institut des Güterichters,285 von 

                                                
283 Mit der Beschlussfassung des Bundestages vom 15.12.2011 über das MediationsG gehören 
gerichtsinterne Mediationen in jeglicher bisher durchgeführten Variante der Vergangenheit an. 
Die gerichtsinterne Mediation wird insgesamt "in ein erheblich erweitertes Institut des Güte-
richters" überführt (MediationsG 2011, Begründung zur Beschlussempfehlung: 17). Zum Ver-
ständnis der in dem hier interessierenden Berliner Projekt durchgeführten gerichtsinternen Me-
diationen muss aber zumindest im Überblick der Rahmen dargestellt werden, den diese Verfah-
rensweise bisher hatte. Ohnehin geht das Gesetz in seiner Begründung davon aus, dass auch 
Güterichter Mediationskompetenz einsetzen (MediationsG 2011, Begründung zur Be-
schlussempfehlung: 17).    
284 Von begrifflicher Einigkeit konnte allerdings nicht gesprochen werden. Löer (2006b: 199) und 
Diop (2010: 238) sahen den Begriff der "richterlichen Mediation" als inhaltlich passender. Auch 
das Oberlandesgericht Hamm (2010) wählte für sein Angebot gerichtsinterner Mediation noch 
2010 diesen Begriff. Bader (2009: 34) verweist dagegen darauf, dass der Begriff des Rich-
termediators – und damit wohl auch der Begriff richterlicher Mediation – in sich widersprüchlich 
ist, da der Richter mit seiner amtsgebundenen Entscheidungsmacht durch etwas definiert ist, 
das den Mediator ausdrücklich nicht ausmachen soll.  
285 Das Institut "Güterichter" ist an sich keineswegs ganz eindeutig festgeschrieben. In dem 
bayrischen Modellprojekt wurde es über "personelle Trennung von richterlicher Entscheidungs- 
und Vermittlungstätigkeit, Einsatz von im Konfliktmanagement geschulten Richtern und beson-
dere Gestaltung der Verhandlungsatmosphäre" (Greger 2007: 2) beschrieben; die erstrebte 
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dem die gerichtsinterne Mediation sich in Person der Richtermediatorin in einigen mar-

kanten Punkten unterschied (vgl. Begründung der Beschlussempfehlung des Rechts-

ausschusses zum MediationsG 2011: 17). Formal ist also festzustellen: 

- Die gerichtsinterne Mediation definierte sich über die direkte Einbindung in ein be-

reits aufgenommenes gerichtliches Verfahren und durch die Mediatorentätigkeit ei-

ner nicht zur Entscheidung befugten Richterin (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 MediationsG-RegE 

2011).  

- Idealtypisch überwies nach Anrufung des Gerichts die streitentscheidende Rich-

terin entweder auf Vorschlag einer Konfliktpartei oder aber auf eigene Initiative – 

ggf. nach Prüfung der Sache anhand bestimmter Kriterien auf ihre Mediationseig-

nung hin (Prengel 2006: 7) – die Angelegenheit an eine andere, dann nicht streit-

entscheidende Richterin zur Mediation.286 

- Entschieden Parteien sich für eine Mediation, so unterbrach dies das gerichtliche 

Verfahren (Zenk/Strobl u.a. 2006: 43 f.; MediationsG-RegE 2011). 

- Die als Mediatorin tätige Richterin sollte zu einer angemessenen, aber nicht weiter 

spezifizierten Aus- und Fortbildung verpflichtet sein (§ 5 MediationsG-RegE 

2011).287  

- Das Verfahren konnte mit dem streitentscheidenden Richter wieder aufgenommen 

werden, wenn die Parteien sich nicht einigten.  

 

                                                                                                                                          
Einigung der Konfliktparteien soll auch hier "einvernehmlich" und "eigenverantwortlich" sein 
(Greger 2007: 6).  
286 Greger (2003: 240) weist darauf hin, dass für eine Zuordnung zur gerichtsinternen Mediation 
kein allgemeingültiger Verfahrensweg existiert; es findet sich in der Folge eine große Variations-
breite verschiedener Vorgehensweisen (von Bargen 2008; Rinnert 2011) und unterschiedliche 
inhaltliche und verfahrenstechnische Vorschläge (vgl. Löer 2006b: 202 f.). Die Modellversuche 
in den Bundesländern haben verschiedene Zugangswege erprobt (Übersichten geben von 
Bargen 2008, Bader 2009, Hess 2011; Evaluationen liegen zu den Modellversuchen in Bayern 
– Greger 2007 –, in Mecklenburg-Vorpommern – Bierbrauer/Klinger 2008 – und in Niedersach-
sen – arpos-Institut 2005; Spindler 2007; Zenk/Strobl u.a. 2007 – vor). Von einer länderüber-
greifenden Standardisierung der Vorgehensweisen und Routinen kann aber nicht gesprochen 
werden, vielmehr eher von einem andauernden "Stadium des Modellversuchs" (Greger 2010d: 
783). Gerichtsinterne Mediationen kommen jedenfalls nach einem Diversionsmodell zustande 
(Greger 2003: 241; Bader 2009: 35), bei dem die Zuweisung erst nach Klageerhebung bei Ge-
richt geschieht. Unberath (2010b: 981) sieht in dieser Wahlmöglichkeit der Mediation eine An-
näherung an das Modell des "Multi-Door-Courthouse" (differenzierter zur Idee des Multi-Door-
Courthouse Nolan-Haley 1992: 6 sowie Gottwald 2009: 965 f.). 
287 Weitere Umstände, die die Tätigkeit der richterlichen Mediatorinnen näher eingrenzen (Mo-
dalitäten der Fallzuweisung, Verteilung richterlicher bzw. mediatorischer Pensen, auch: Finan-
zierung von Ausbildung und Supervision), wurden ganz unterschiedlich gehandhabt (vgl. zu 
Darstellungen aus unterschiedlichen Bundesländern im Überblick Arbeitsgruppe Mediation bei 
den Berliner Gerichten 2005; von Bargen 2008). Zu den Unterschieden der einzelnen Mediati-
onsprojekte gehörte auch der keineswegs geringfügig scheinende zwischen einer Zuordnung 
der Tätigkeit der Richtermediatorin zu den richterlichen Tätigkeiten oder aber zu den Tätigkeiten 
der Justizverwaltung (eine umfangreiche Diskussion zu diesem Thema liefert von Bargen 
2008). Speziell diese Kontroverse dürfte durch die Verweisung auf das Modell des Güterichters 
jetzt beendet sein (MediationsG 2011). 
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2.2.1 Das Gericht als Rahmen einer Mediation 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen gerichtsinterner Mediation und Formen ge-

richtsnaher und außergerichtlicher Mediation liegt in der Frage des Zugangs. Der Weg 

eines Konfliktes in die gerichtsinterne Mediation ist nie eindeutig vorgezeichnet ge-

wesen (s.o.). Er lag jedenfalls nicht ausschließlich oder auch nur überwiegend bei den 

Konfliktparteien, diese Bearbeitungsmethode von sich aus zu wählen (zu verschie-

denen Zugangsmodellen von Bargen 2008: 324). Der Regierungsentwurf zum Mediati-

onsgesetz (MediationsG-RegE 2011) ging von einem Vorschlag der Gerichte an die 

Parteien aus, ihren Konflikt in einer Mediation zu regeln.288 Starken Einfluss nehmen 

damit die jeweils angerufenen Richter bzw. Gerichte, die den Beteiligten vorschlagen 

sollten, ihren Konflikt in die Mediation zu verweisen. Sie haben eine Schlüsselfunktion; 

von ihrer Einstellung zur Mediation hing schon bisher ab, in welchen Fällen Mediation 

angeboten wurde (Greger 2003: 245; Löer 2006a: 5 f.; Zenk/Strobl u.a. 2006: 45 f.). 

Einfluss hatten zudem die gerichtlichen Strukturen, indem sie gerichtsinterne Mediation 

überhaupt anboten oder nicht.  

 

Ein Unterschied zu Verfahren außergerichtlicher Mediation liegt sowohl bei einer 

gerichtsinternen Mediation als auch bei einem möglichen Güteversuch (gemäß Me-

diationsG 2011) darin, dass ein Konflikt, ist er am Gericht angelangt, meist eine höhere 

Eskalationsstufe mit mehr negativen Emotionen erreicht hat als ein Konflikt, für den 

von vornherein eine außergerichtliche Bearbeitung gewählt wurde (Schreiber 2004: 

216; Zenk/Strobl u.a. 2006: 43; Weitz 2008: 261 f.; Bielecke 2009: 173; Greger 2011a: 

4). Ein Konflikt hat in dieser Entwicklungsphase oft verfestigte, schon in Antragsschrif-

ten ausgearbeitete Positionen (Greger 2011a: 4). Bercher/Engel (2010: 229) sehen auf 

einer solchen Eskalationsstufe die Möglichkeiten einer Konfliktbeilegung überdurch-

schnittlich eingeschränkt. Mediation muss mit mehr als üblichem Aufwand rechnen, um 

Positionen zu lockern und zu den Interessen und Bedürfnissen vorzudringen.289 Ge-

richtsinterne Mediationen (wie jetzt auch mögliche Güteversuche) erreichen – wo-

möglich gerade durch einen mehr oder weniger sanften Druck richterlicher Autorität – 

diese eskalierten Konflikte, deren konsensuale Bearbeitung zu diesem Zeitpunkt sonst 

nicht mehr in Betracht zu kommen scheint (Schreiber 2004: 216). In die Konfliktbear-

beitung können so auch hier noch autonom erarbeitete Bedürfnisse und Interessen und 

die Mitbestimmung der Konfliktbeteiligten einbezogen werden. Auch solche Konflikte 
                                                
288 Die jetzt beschlossene Regelung nach dem Güterichtermodell betont die mandatorische 
Seite, indem Parteien ausdrücklich an einen Güterichter verwiesen werden (vgl. MediationsG 
2011 zur Abänderung von § 278 ZPO).  
289 Vereinzelt wird für den Verweis eines länger andauernden Konfliktes an die gerichtsinterne 
Mediation als positiver Effekt reklamiert, dass Parteien sich so von der alleinigen Verantwortung 
für die Konfliktlösung entlastet sehen können (Projekt Gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen 
2005: 18).  
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haben damit die Chance auf eine Regelung mit einem höheren Maß an Akzeptanz bei 

den Konfliktbeteiligten und damit an Haltbarkeit. Reitz (2008: 48) sah gerade für Kon-

flikte, die Verwaltungshandeln betreffen, in gerichtsinternen Mediationen ein hohes Po-

tential für erfolgreiche Konfliktbeilegung.290 

Es kann dabei nicht als bedeutungslos verstanden werden, wenn das Mediations-

angebot (oder jetzt: das Angebot zum Güteversuch) vom Gericht kommt. Medianten 

können vielmehr den Eindruck haben, dass sie im strittigen Verfahren etwas verlieren, 

womöglich einen ungünstigen Eindruck machen, wenn sie sich auf einen solchen, vom 

Gericht an sie herangetragenen Vorschlag nicht einlassen (Wegener 2006: 141; 

Risse/Bach 2011: 20). Es gibt auch die Gefahr eines überwiegend taktischen Umgangs 

von Konfliktparteien mit dem Mediations- bzw. Güteverfahren. Parteien, die wissen, 

dass ihre gerichtliche Auseinandersetzung lediglich ruht, können Mediation und 

Güteversuch als Mittel sehen, Informationen für das strittige Verfahren zu gewinnen 

(Fücker 2004: 37; Bielecke 2009: 174). Sie können insgesamt nur von der zeitlichen 

Verzögerung profitieren wollen (Fücker 2004: 38; Bundesrechtsanwaltskammer 2005; 

Weitz 2008: 248 ff.) oder doch das im Hintergrund weiter drohende streitige Verfahren 

als Einschränkung einer freiwilligen Teilnahme erleben (Paul 2011: 191).291 

 

Unterschiede zur außergerichtlichen Mediationen fanden sich auch in Rahmenbedin-

gungen gerichtsinterner Mediationen. Sie hatten in der Regel einen engeren 

Zeitrahmen von selten mehr als drei Stunden (Wegener 2006: 143; Zenk/Strobl u.a. 

2006: 44),292 standen damit von vornherein unter Zeitdruck und konnten allenfalls 

Methodik und Techniken einer Kurzzeitmediation beanspruchen (Krabbe/Fritz 2009: 

136; Paul 2011: 191). Damit in Zusammenhang zu sehen ist die Frage des Erfolgs-

drucks auf die gerichtsinternen Mediationen, der mit der Pensenzahl der mediierenden 

Richterin (Greger 2003: 244) zusammenhängt und mit gerichtsinternen Kosten- und 

Effizienzrechnungen (Bielecke 2009: 174), aber womöglich auch mit dem Interesse 

richterlicher Mediatorinnen, gegenüber noch eher zweifelnd eingestellten 

                                                
290 Die Quote der mit gerichtsinterner Mediation erfolgreich beigelegten Konflikte ist insgesamt 
nicht ganz eindeutig zu bestimmen, da die Mediationen selbst ebenso wie die Erhebungs-
kriterien nicht direkt verglichen werden können. Greger (2010b: 784) und Sporré (2011: 222) 
nennen aus den bisher in Deutschland evaluierten Projekten mit 70 bis 85 % Einigungen 
allerdings ausgesprochen hohe Einigungszahlen; von Bargen (2008: 132) spricht von 2/3 aller 
Fälle. Solche Zahlen liegen über denen der außergerichtlichen Mediationen (hierzu gibt es 
allerdings nur internationale Zahlen; Bercovitch/Houston (1996) und Hagen/Lenz (2008) nennen 
jeweils Erfolgsquoten um die 50 %). 
291 Streng genommen kann die Teilnahme an einer Mediation keineswegs schon eindeutig be-
legen, dass die jeweilige Konfliktpartei einen Konflikt zu bearbeiten oder gar zu lösen wünscht. 
Wer zum Beispiel Mediation für besonders wenig geeignet hält, Konflikte zu lösen, könnte eine 
Mediation gerade aufsuchen, weil er subjektiv einen Konflikt für erhaltenswert erachtet. 
292 Das Oberlandesgericht Hamm (2010) nennt in einem Informationsblatt eine Dauer von zwei 
Stunden als Regel. 
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RichterkollegInnen die Effizienz dieses Verfahren belegen zu können (Wegener 2006: 

142). Warwel (2007: 34) berichtet aus den von ihr untersuchten gerichtsinternen Medi-

ationen von Selbstverpflichtungen der Richtermediatorinnen auf zu erzielende Eini-

gungen. Bielecke (2009: 174 f.) weist auf die für einzelne Mediationen durchaus kon-

traproduktiven Effekte eines solchen Erfolgsdrucks hin.293 Statt für die besonders zeit-

intensiven Phasen der Mediation – Erarbeiten von Bedürfnissen und Interessen der 

Beteiligten oder die Klärung der Fairnessvorstellungen der Medianten – ausreichend 

Zeit einzuplanen, können solche Rahmenumstände Richtermediatorin und Medianten 

dazu verleiten, mit richterlicher Autorität die Bearbeitungstiefe zu begrenzen. Mattioli 

(2009: 133) äußert Vorbehalte hinsichtlich der Qualität von Einigungen, die unter Ei-

nigungsdruck entstehen können.294 

Gerichtsinterne Mediationen – und ebenso die jetzt geplanten Güteversuche – finden 

schließlich in einer anderen Kostensituation statt als außergerichtliche Mediationen. 

Die Richtermediatorin oder Güterichterin muss von den Konfliktbeteiligten genauso 

wenig bezahlt werden wie eine Richterin. Das ist ein entscheidender Kostennachteil für 

alle Anbieter außergerichtlicher Mediation, die ihre Bemühungen den Teilnehmern di-

rekt in Rechnung stellen.295 Entsprechend kritisch äußerten sich Anbieter außergericht-

licher Mediation bisher zur gerichtsinternen Mediation (Bundesrechtsanwaltskammer 

2005; Wegener 2006: 143; BAFM 2010: 6). 

 

2.2.2 Die Richterin als Mediatorin 

Richterin und Mediatorin sind zunächst gleichermaßen die Dritten in der zuvor dyadi-

schen Konfliktstruktur. Sie haben in beiden Rollen die Möglichkeit, die Konfliktstruktur 

der Parteien allein durch ihr Hinzukommen ins Wanken zu bringen (vgl. Kap. 2.1.4.6) 

oder aber, den Konflikt im Sinne der Triangulation vielmehr zu stabilisieren (Simon 

2010: 99). Die Mediatorin soll aber eine Rolle einnehmen, die sich von der der Richte-

rin unterscheidet. Das wird schon durch einige formale Unterschiede deutlich, denn 

                                                
293 Ohnehin könnte in Frage stehen, wieweit gerichtlich angebundene Mediatorinnen unter sol-
chen Umständen und mit einer solchen inneren Agenda noch die für ihre Rolle erforderliche 
Freiheit von Interessen Dritter mitbringen (vgl. Risse 2011: 37). Weitz (2008: 266 f.) erörtert, in 
welchem Umfang hier noch Ergebnisoffenheit einer Mediation zu erwarten ist. 
294 Zwar hat Warwel nur eine sehr kleine Zahl von gerichtsinternen Mediationen näher 
untersucht; es finden sich darin allerdings tatsächlich besonders wenig Hinweise auf eine inten-
sive Arbeit mit Interessen und Bedürfnissen, vielmehr eher direktives Vorgehen der Richterme-
diatorinnen. Absehbar sehr zeitintensive Konflikte – insbesondere auch Konflikte, die wesentlich 
eine Klärung zwischen den Konfliktparteien auf der Ebene ihrer Beziehung zueinander ver-
langen würden – werden daher auch bisweilen als ausdrücklich ungeeignet für gerichtsinterne 
Mediationen angesehen (so Mattioli 2009: 134).  
295 Dem Argument, Verfahren würden doch beim Gericht nur dann anhängig, wenn die außerge-
richtliche Klärung des Konfliktes gescheitert ist, sodass gar keine direkte Konkurrenz gerichtsin-
terner und außergerichtlicher Mediation bestehen könne (Röttger 2008: 618; Sporré 2011: 224), 
widerspricht Greger (2008), der den Zuwachs der gerichtsinternen Mediation in den letzten 
Jahren deutlich zu Lasten einer Ausbreitung außergerichtlicher Konfliktlösung gehen sieht. 
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anders als im Hinblick auf einen streitentscheidenden Richter haben die Medianten in 

der gerichtsinternen Mediation Anspruch darauf, sich ihre Mediatorin wählen zu können 

(Löer 2010: 180; Fritz/Fritz 2011: 334; § 2 Abs. 1 MediationsG-RegE 2011).296 

Während Richter mit ihrer Macht, Entscheidungen zu treffen, gleichzeitig auch die 

Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen, übernehmen in der Mediation die 

Parteien die Verantwortung für das Ergebnis ihrer Mediation (Wegener 2006: 142; 

Zenk/Strobl u.a. 2006: 44). Die Richtermediatorin übt keine am Recht orientierte 

Entscheidungstätigkeit aus (Greger 2010a: 211). 

Hier zeigen sich erste Rollenkonflikte, denn während in der Mediation – gegenüber den 

Interessen der Beteiligten – das Recht eben nicht oberster Maßstab einer für die Medi-

anten passenden Einigung sein muss (Nolan-Haley 1992: 83; Pelikan 1999: 24; Eiden-

müller 2000: 52 f.; Mähler/Mähler 2000: 29; Montada 2003: 158; Stürner 2007: 31 f.), 

scheint es fraglich, wieweit eine Richtermediatorin vom Recht als Maßstab einer Kon-

fliktlösung überhaupt absehen kann (Wegener 2006: 142; von Bargen 2008: 32 f.). 

Weitz (2008: 71) geht zudem davon aus, dass Richtermediatorinnen ein erkennbares 

Machtungleichgewicht im Rechtszugang aktiv ausgleichen müssen (ähnlich Hess 

2011: 150). Richtermediatorinnen müssen jedenfalls damit rechnen, dass sie von den 

Medianten selbst nicht zuletzt in ihrer Autorität als Rechtskundige297 gesehen und 

angesprochen werden (Tochtermann 2008: 75 f.; Unberath 2010a: 164 f.).  

In jedem Fall werden die Richtermediatorinnen in ihrem gerichtlichen Berufskontext tä-

tig, werden in dieser Kontextumschreibung gesehen und können sich damit von der sie 

umgebenden Institution nicht gänzlich freimachen, können die damit verknüpfte staatli-

che Autorität nicht leicht ablegen (Greger 2003: 244) und können jedenfalls nicht ver-

hindern, damit identifiziert zu werden (Wegener 2006: 142).298 Mediation gerät so aus 

dem Bereich frei verhandelbarer Konfliktbearbeitung in den Bereich staatlicher Macht-

ausübung (Duss-von Werdt 2005: 229; Risse/Bach 2011: 16). Richterinnen gehen mit 

ihrer spezifischen richterlichen Ausbildung und Berufserfahrung in Mediationen. Bie-

lecke (2009: 174) geht davon aus, dass sie so unweigerlich wesentliche Elemente 

gerichtlichen Selbstverständnisses transportieren. Sie müssen sich damit 

                                                
296 Dies wurde allerdings nicht mit dem Anspruch auf einen bestimmten Richter als Mediator 
gleichgesetzt; vgl. Bundesregierung (2011: 1). 
297 Paradoxerweise scheint es, als seien gerade die Anforderungen von Kompetenz und Neu-
tralität an eine Mediatorin insgesamt daran gebunden, dass die betreffende Person gleichzeitig 
als äußerlich anerkannte Autorität gelten kann (Munévar 2005: 82 m.w.N.; Bercovitch/Jackson 
2009: 35 f.). 
298 Ob tatsächlich formale Aspekte wie das Ablegen der Robe oder das Bereitstellen von Ge-
bäck und Getränken in einem Raum ohne Atmosphäre eines Gerichtssaals (Löer 2005; 
Fritz/Fritz 2011) schon ausreichen, um den Verzicht auf die staatsgebundene Autorität zu de-
monstrieren, erscheint als klassische Fragestellung eines sozialpsychologischen Experiments. 
Obwohl keine bestätigenden Ergebnisse einer solchen Annahme vorliegen, werden doch ver-
einzelt schon standardisierte Vorschriften für eben diesen Rahmen vorgeschlagen (Hager 
2003: 54 f.). 
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auseinandersetzen, wieweit diese Spezifika auch als Mediatorinnen ihre Einstellung zu 

Konflikten strukturiert.299  

 

Insgesamt wird die Diskussion um die Richterin als Mediatorin zwischen zwei 

Extremen geführt. Die eine Seite vertritt die Ansicht, Richterinnen seien "geborene 

Mediatorinnen" (Trossen 2003, von Bargen 2008: 132), seien durch ihre Ausbildung 

und die auch sonst geübte richterliche Praxis schon ohne weitergehende spezifische 

Mediationsausbildung gut geeignet, Mediationen durchzuführen, seien auch in üblichen 

Gerichtsverfahren zunehmend aufgefordert, Konflikte zu schlichten statt sie zu ent-

scheiden (Struc 2009: 91 f.; Sporré 2011: 223) und seien ohnehin als Richter oft medi-

atorisch tätig (Mattioli 2009: 132). Walther (2006) sieht bei Richtern durch ihre übliche 

Verhandlungspraxis auch ohne Mediationsausbildung schon ein hohes Maß an media-

tionsspezifischer Anforderung und mediatorischer Kompetenz.300 Richterliche Ver-

handlungsführung wird so als offen gesehen für einzelne Merkmale mediativer Praxis 

(Ortloff 2000; Walther 2006; Fritz/Fritz 2011) und scheint aus dieser Sicht im Sinne 

einer "integrierten Mediation" (Trossen 2009) innerhalb des regulären Gerichtsverfah-

rens praktikabel. Angenommen wird, dass es Richtern möglich sein könne, je nach 

Verhandlungsstand flexibel zwischen der einen und der anderen Rolle zu wechseln 

(Fritz/Fritz 2011: 331). Rollenkonflikte werden dabei nicht als grundsätzliches Hindernis 

betrachtet. Eher geht es dann darum, alle Richter zu befähigen, grundsätzlich auch 

konsensorientiert zu verhandeln (Greger 2010b: 791). Im Status von Richterinnen 

selbst wird ein Bonus gesehen, der sie zu guten Mediatorinnen macht, weil ein höherer 

Status und die damit verknüpfte Autorität Mediationseinigungen begünstigen (Munévar 

                                                
299 Cloke (2003: 54 f.) weist darauf hin, dass eine offene Einstellung von Mediatorinnen zu 
Konflikten und Konfliktbearbeitungen Mediationen wesentlich fördern kann. Greger (2003: 244) 
berichtet über Untersuchungen, nach denen gerade Richter dagegen systematisch zu 
geschlossenen Formen von Konfliktbearbeitung mit einfachen Entscheidungsregeln neigen. 
Breidenbach/Gläßer (2001: 13) äußern insgesamt Zweifel, wieweit Richter in ihrer Ausbildung 
mit den Fertigkeiten und Kompetenzen ausgestattet werden, die zu einer Mediation befähigen 
(eine dezidierte Gegenposition vertritt Trossen 2003). 
300 Zu berücksichtigen ist hier allerdings, dass kaum Einigkeit darüber herrscht, welche Verhal-
tensweisen eigentlich die "gute" Mediatorin ausmachen. Lediglich "Unabhängigkeit" und "Neu-
tralität" sind nach dem Regierungsentwurf des Mediationsgesetzes die Grundforderungen an 
das Verhalten von Mediatorinnen (§ 1 Abs. 2 MediationsG 2011), und nicht einmal diese Anfor-
derungen sind in der jüngeren Geschichte der Mediation undiskutiert geblieben (Carnevale/Arad 
1996). Mediatorinnen werden außerdem verpflichtet gesehen, die Medianten über relevante As-
pekte des Verfahrens, darunter insbesondere den Aspekt der Freiwilligkeit, zu informieren (Un-
berath 2010a: 166; Wagner 2010: 174 f., jeweils mit Verweis auf die Regelungen zu den Aufga-
ben der Mediatorin in § 2 MediationsG-RegE 2011). Darüber hinaus werden immer wieder nicht 
normative Verhaltensanforderungen formuliert, die mehr oder weniger weit die Persönlichkeit 
betreffen (Schmitz 2004: 220; Hagen/Lenz 2008: 104 ff.; Kals/Ittner 2008: 70; Unberath 2011: 6) 
und Mediation auch mal in die Nähe künstlerischer Tätigkeit bringen (Lanz/Wählisch u.a. 2008: 
11; Ahtisaari 2009: 8). Die Breite des Verhaltens- und Kompetenzspektrums, das von Me-
diatorinnen erwartet wird, macht es offensichtlich sinnvoll, sehr fallspezifisch die jeweils erfor-
derliche Strategie zu wählen und dazu Supervision in Anspruch zu nehmen (Belardi/Hofmann 
2000). 
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2005: 82 m.w.N.). Zenk/Strobl u.a. (2007: 107) sehen in der Rechtskompetenz der 

Richtermediatorinnen ihren wesentlichen, vertrauenfördernden Autoritätsgewinn (ähn-

lich Bader 2009: 68). Hess (2011: 150) verlangt von Mediatorinnen in der gerichtsinter-

nen Mediation ausdrücklich, Einigungsalternativen für die Medianten offen rechtlich zu 

bewerten.301 Wagner (2010: 173) sieht nach Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens 

überhaupt nur noch durch gerichtsinterne Mediation Aussicht auf einen erfolgreichen 

konsensualen Abschluss, weil die richterliche Autorität durch Anrufung des Gerichts 

unabweisbar in den Konflikt eingeführt ist. Die gerichtsinterne Mediation wird dadurch 

auf dem Schema von Riskin (1996: 16) von der Seite der "faciliative mediation" zur 

"evaluative mediation" verschoben.302 

 

Die andere Position geht dagegen davon aus, dass Charakteristika der richterlichen 

Rolle – und hier besonders die mit der Richterrolle verknüpfte Autoritätserwartung – 

sich ungünstig auf die Mediation auswirken und es daher für das Verfahren "Mediation" 

letztlich eine Gefahr bedeutet, sich auf ein "Richterklischee" (Schreiber 2004: 218) zu 

berufen. Eidenmüller (2000: 86) sieht im Interesse an einer autoritätsgestützten 

Mediationsleitung ein für die Entwicklung der Mediation in Deutschland typisches 

Missverständnis der Mediation. Die berufliche Autorität erscheint aus dieser 

Perspektive als Hürde, die die Richtermediatorin überwinden muss, bevor sie sich auf 

die für die Mediation nötigen Handlungsstrategien einstellen kann (Löer 2006a: 5; 

Fritz/Fritz 2011: 332); Warwel (2007: 127) beschreibt diese Hürde bei den von ihr 

untersuchten Mediationen als ausgesprochen schwer zu überwinden (ähnlich Wegener 

2006: 142). Schreiber (2004: 216) geht davon aus, dass Medianten ab einem 

Eskalationsniveau, auf dem sie nur noch absoluten Gewinn oder Verlust als 

Konfliktausgang erwarten, zwar tatsächlich nur noch für autoritäre Entscheidungen 

offen sind. Die Rolle der Mediatorinnen und die Mediation selbst verändern sich dann 

aber. Sowohl die Freiwilligkeit der Teilnahme als auch die Entwicklung von Eigenver-

antwortung für die Medianten werden durch die Nähe des Gerichts behindert gesehen 

(Bastine 2011: 59). Es wird auf diesem Hintergrund ganz grundsätzlich diskutiert, 

                                                
301 Das Mediationsgesetz (Begründung zum MediationsG 2011: 17) verweist dagegen jetzt aus-
drücklich darauf, dass es erst der Wechsel zum Modell des Güterichters ist, der – anders als in 
der gerichtsinternen Mediation – die rechtliche Bewertung von Einigungsalternativen der Kon-
fliktparteien und das Unterbreiten eigener Lösungsvorschläge durch den Richter möglich macht. 
302 Gottwald (2000: 209) diagnostiziert, dass sich in diesen beiden Formen die beiden als Medi-
atorinnen tätigen Berufsgruppen – juristische Quellberufe einerseits und psychosoziale anderer-
seits – widerspiegeln, von denen nur die juristische befähigt sein könne, juristisch relevante 
Statements zur Bewertung von Konflikten und Konfliktlösungen abzugeben, also evaluativ zu 
arbeiten. Richtermediatorinnen konnten damit schon als prototypische Vertreterinnen der juri-
stisch-evaluativen Richtung gesehen werden (entsprechend Tochtermann 2008: 71 ff. zu Beob-
achtungen zum Verhandlungsstil US-amerikanischer Richtermediatoren). Noch weiter ver-
schiebt sich diese Einordnung durch die Einführung des Güterichtermodells im MediationsG 
(2011). 
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wieweit gerichtsinterne Mediation die Bezeichnung "Mediation" für sich beanspruchen 

sollte (Nolan-Haley 1992: 56; Greger 2008: 571; Bastine 2011: 60; Prütting 2011: 

172).303 Es gab schon seit längerem Ansätze, dafür andere Bezeichnungen und 

Strukturformen bzw. alternative Ideen einer Einbindung mediativer Prinzipien in die 

richterliche Praxis zu entwickeln.304 Das Ende der bisherigen gerichtsinternen Medi-

ation durch die Überleitung in das Güterichtermodell (MediationsG 2011) kann als 

Schritt verstanden werden, der diesen Überlegungen Rechnung trägt und offensiv die 

richterliche Autorität in ein alternativ strukturiertes Verfahren einbringt. 

 

2.2.3 Erwartungen an die gerichtsinterne Mediation 

Auf dem beschriebenen Hintergrund lassen sich Erwartungen an die gerichtsinterne 

Mediation nur schwer zusammenfassend beschreiben. Es ging in der Vergangenheit 

um so unterschiedliche Erwartungen wie den Wunsch nach Einigung bei den direkt in 

der Mediation Beteiligten, den Wunsch nach Entlastung der Justiz, um Ansprüche an 

eine Veränderung von Rechtskultur auch bei institutionellen Akteuren, um Zusatz-

effekte auf der Ebene der Beziehungen zwischen streitenden Parteien, um eine (posi-

tive) Außenwirkung der Justiz oder einfach um allgemeine Zufriedenheit (vgl. diese und 

andere Einzelaspekte bei Zenk/Strobl u.a. 2006:46; Alexander/Ade 2007: 145; Steffens 

2008: 5; Bielecke 2009: 173, Struc 2009: 89; Greger 2010d: 784). Offensichtlich wur-

den mit der gerichtsinternen Mediation unterschiedliche "Projekte" im Sinne von 

Breidenbach (1995) angesprochen. Erwartungen an eine Entlastung der justiziellen 

Strukturen einerseits und verschiedene Ebenen einer "social transformation"-Erwar-

tung (im Sinne von Breidenbach 1995: 120) andererseits standen jedenfalls im Vor-

dergrund institutioneller Ansprüche an die gerichtsinterne Mediation (Krabbe/Fritz 

2009: 136; Greger – mündliche Mitteilung, berichtet bei Wendenburg 2010: 884).305 

Tatsächlich erweisen sich schon die Voraussetzungen der Einführung gerichtsinterner 

Mediation nicht ganz geklärt. Gerichtsinterne Mediation sollte anfangs als "Türöffner" 

verstanden werden, mit dem das Prinzip Mediation bekanntgemacht werden sollte; 

Konfliktparteien sollten daran gewöhnt werden, für Konflikte – außergerichtliche – For-

men der Mediation in Anspruch zu nehmen (Wegener 2006: 143; Deutscher Bundestag 

                                                
303 Hess (2011: 151) hält dieser Argumentationslinie entgegen, dass Mediation viel zu wenig 
standardisiert und normiert sei, um gerichtsinterne Mediation schlüssig davon abgrenzen zu 
können. 
304 Vgl. Spangenberg/Spangenberg (2009) zu einer "Gerichtsverhandlung mit mediativen Ele-
menten"; Trossen (2009) zu dem Konzept der "integrierten Mediation"; Greger (2011a) mit Ver-
weis auf das bayrische Modell des Güterichters; Paul (2011) mit der Vorstellung eines 
"richterlichen Vermittlungsverfahrens". 
305 Und soziale Transformation und Entlastung stehen dabei keineswegs immer getrennt von-
einander. Durchaus im Sinne einer ökonomisierten Sicht auf den Justizapparat beschreibt von 
Bargen (2008: 135 f.) in der Einführung gerichtsinterner Mediationen die Chance auf eine Auf-
besserung gesamtstaatlicher "ökonomischer Leistungsfähigkeit". 
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2009: 4; Bercher/Engel 2010: 227; Reichling 2010: 45). Mediation erschien als eine 

kulturell naheliegende Form moderner Konfliktbearbeitung, da sie Eigenverantwortung 

und Autonomie anspricht (Mähler/Mähler 2011); die außergerichtliche Verbreitung 

schien damit vorprogrammiert. Dass die Mediation tatsächlich in Deutschland eine 

ganz andere Dynamik entwickelt hat und sich gerade die gerichtsinterne Mediation ver-

breitete (Greger 2010d: 781; Gläßer 2011: 181), wird wahlweise positiv aufgenommen 

(Sporré 2011: 222), mit Verwunderung oder kritisch kommentiert (Kraft/Schwerdtfeger 

2011: 57). Forderungen nach einer Abschaffung der gerichtsinternen Mediationen wur-

den bisweilen schrill formuliert (Lindner/Krämer 2009).306  

 

Gerade die Erwartung einer Veränderung der Konfliktkultur durch gerichtsinterne Medi-

ationen forderte zusätzlichen Widerspruch heraus. Es wird als besonders schlecht ver-

einbar mit dem Anspruch autonomer Konfliktregelung beschrieben, wenn Konfliktpar-

teien, die ein Gericht mit dem ausdrücklichen Wunsch nach einer Entscheidung an-

rufen, stattdessen auf eine konsensuale Bearbeitung verwiesen werden, die sie von 

sich aus nicht gewünscht hatten (Fücker 2004: 37). Wenn Mediation307 mit dem Nach-

druck gerichtlicher Autorität zum sozialen Modell einer Konfliktbearbeitung normiert 

wird, wird Partizipation zur Voraussetzung dafür, überhaupt eine Konfliktregelung zu 

erhalten. Mediation erweist sich dann als die moderne soziale Leittechnik, mit der das 

Gericht, statt dem Rechtsuchenden "Recht" zu geben, seine Kreativität und flexible An-

passung an Konfliktlage und an die Perspektive auch der anderen Seite verlangt. 

 

Ob gerichtsinterne Mediation tatsächlich zu einer Entlastung der Gerichte geführt hat, 

kann nach den bisher vorliegenden Informationen nicht als abschließend geklärt be-

trachtet werden.308 Bisher wohl am umfangreichsten aufgeschlüsselt sind Aspekte zeit-

licher, finanzieller und inhaltlicher Entlastung in Bezug auf das niedersächsische Medi-

ationsprojekt (Projekt Gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen 2005 und zu den 

sozialwissenschaftlichen Aspekten der Entlastungsdiskussion Zenk/Strobl u.a. 2007). 

                                                
306 Die Vorbereitung und Beratung des MediationsG (2011) hat diese Diskussion noch einmal 
neu in Gang gebracht. Der Kritik, die gerichtsinterne Mediation verschaffe sich einen gegenüber 
der außergerichtlichen Praxis unangemessenen Wettbewerbsvorteil durch das kostenlose An-
gebot, hält Sporré (2011) entgegen, die außergerichtlichen Mediationsangebote seien einfach 
per se nicht attraktiv genug. Als Statement des Gesetzgebers ausdrücklich für die außergericht-
liche Mediation kann verstanden werden, dass die gerichtsinterne Mediation nun ganz zugun-
sten eines Güterichtermodells aus dem Gesetz entfernt wurde. 
307 Oder nach dem jetzt angestrebten Modell eine Güteregelung (MediationsG 2011). 
308 Eher abwartend äußert sich dazu Greger (2010 – mündliche Mitteilung zur Situation in 
Deutschland berichtet bei Wendenburg 2010: 884), deutlich positiver – mit Verweis auf eine nie-
dersächsische Untersuchung – dagegen Sporré (2011: 223). Vgl. auch die differenzierten Er-
gebnisse der Evaluation des Modellversuchs "Güterichter" in Bayern (Greger 2007); Round 
Table Mediation & Konfliktmanagement der Deutschen Wirtschaft (2009: 151); Reichling (2010: 
45). 
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Sehr schwer zu erfassen ist eine Entlastung auf lange Sicht, also die Frage, ob es 

durch die im Rahmen einer Mediation mögliche grundlegende Bearbeitung eines 

schwierigen Konfliktes tatsächlich gelingt, Folgekonflikte zu ersparen (vgl. Weitz 2008: 

155 mit Verweis auf Erhebungen an Verwaltungsgerichten). Diese Perspektive ist zu-

mindest zum jetzigen Zeitpunkt noch kaum zu prüfen, da sich die Wirkung hypothesen-

spezifisch erst in mehreren Jahren erweisen könnte. Verschiedene Argumente be-

leuchten den Aspekt der Entlastung jedenfalls auch kritisch: 

- Mit dem Angebot einer Mediation wird die Erwartung verbunden, Gerichte von Kon-

flikten zu entlasten, die wegen ihres auf verschiedenen Ebenen hohen Komplexi-

tätsgrades in strittigen Verfahren besonders hohen Aufwand verlangen würden und 

besonders wenig Aussicht auf Erledigung haben (Greger 2010 – mündliche Mittei-

lung, berichtet bei Wendenburg 2010: 885). Von einer direkten Entlastung könnte 

tatsächlich aber erst gesprochen werden, wenn weniger Konflikte überhaupt dem 

Gericht zugeführt werden; der Bundesverband Mediation (2010: 5) weist daraufhin, 

dass ein solcher Erfolg logischerweise durch gerichtsinterne Mediationen gerade 

nicht zu erreichen ist. Für das Gericht kann die Entlastung des streitentscheiden-

den Richters als Kriterium (vgl. Sasse 2010: 37) wenig Bedeutung haben, wenn 

stattdessen eine Richtermediatorin eingesetzt werden muss.309 

- Die Einführung gerichtsinterner Mediationen ist auch mit dem Argument begründet 

worden, Gerichte müssten als Rechtsdienstleister ihre Angebotspalette ausweiten 

und justizielle Regelungsangebote an den aktuellen gesellschaftlichen Strömungen 

orientieren (Schreiber 2004; 216; Projekt Gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen 

2005: 6; Löer 2006a: 7; Reichling 2010: 45; Sasse 2010: 37). Angesichts der 

zunehmenden Verbreitung gerichtsinterner Mediationen konnte auch die Gefahr 

gesehen werden, dass Gerichte auf diese Weise statt einer Entlastung zusätzlich 

mit Konflikten belastet werden, die sonst gar nicht ins gerichtliche System gelangt 

wären. Es ließe sich eine Struktur der immer weiteren Verrechtlichung von Gesell-

schaftsbereichen im Sinne eines "net-widening" absehen, wenn auch für klassische 

Ärgernisse, die sonst vor- und außergerichtlich geregelt würden, Mediation in einer 

gerichtsgebundenen Variante zur Verfügung stünde und in Anspruch genommen 

würde.310 Auch kleinere Schwierigkeiten werden damit schneller rechtlich gerahmt, 

werden gerichtsnotorisch.  

 

                                                
309 Vgl. dazu aber die Argumentation von Röttger (2008) und Sporré (2011) in Fn 295. 
310 Ähnliche Beobachtungen beschreiben Skelton/Sekhonyane (2007: 584) für alternative 
Formen der Strafjustiz. 
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2.3 Zwischenergebnis:  

Chancen und Risiken der gerichtsinternen Mediation als  

Methode der Konfliktbearbeitung 

Mediation ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Konflikten im Wege der Unterstützung 

durch eine Mediatorin als neutrale dritte Kraft ohne Entscheidungsbefugnis. Das Ver-

fahren basiert auf Autonomie und Freiwilligkeit der Beteiligten; die Mediation orientiert 

sich an den Interessen der Konfliktbeteiligten. Konfliktbeteiligte müssen dazu grund-

sätzlich miteinander verhandlungsfähig sein; sie müssen eigene Interessen untersu-

chen, bekunden und vertreten, müssen also autonom agieren können und wollen. Me-

diation kann als günstig gesehen werden für Konflikte bzw. Konflikteskalationsstufen, 

bei denen für die Konfliktbeteiligten eine Einigung motivational mindestens gleichen 

Wert hat wie eine erfolgreiche Durchsetzung der eigenen Position. 

 

Eine wesentliche Chance der gerichtsinternen Mediation wie auch anderer gerichtlicher 

Güteangebote liegt darin, mit dieser Form der Konfliktbearbeitung Konflikte zu errei-

chen, die zum Zeitpunkt einer Klageerhebung bei Gericht sonst nur strittig entscheidbar 

scheinen.  

Die Risiken der gerichtsinternen konsensualen Regelungsangebote liegen in den Um-

ständen, die die Autonomie und Freiwilligkeit der Konfliktparteien beeinträchtigen kön-

nen und die damit die Frage der Haltbarkeit von Regelungen betreffen, die miteinander 

vereinbart werden. Zu bedenken ist hier die Rolle der Richtermediatorin in ihrer Ab-

grenzung von der Rolle als Richterin. Um Minimalvoraussetzungen der Wirkweise von 

Mediation zu erreichen, muss es gelingen, die mit der richterlichen Rolle verknüpfte 

Autorität soweit zurückzunehmen, dass Autonomie und Freiwilligkeit der Medianten im 

Hinblick auf eine zu erzielende Einigungsvariante gesichert bleiben (verschiedene 

Autoren unterscheiden insofern die Bedeutung von Freiwilligkeit in Bezug auf eine 

Einigung von der – weniger zwingend erachteten – Freiwilligkeit zur Teilnahme selbst; 

vgl. so u.a. von Bargen 2008: 21; Eidenmüller/Prause 2008: 2742; Greger 2008: 573).  

Wegen der Einbettung in das gerichtliche Verfahren muss damit gerechtet werden, 

dass Konfliktbeteiligte mit Strategien agieren, die für das strittige Verfahren, aber nicht 

für ein konsensuales Verfahren sinnvoll sind. Zwar sind taktisches Vorgehen, Versuche 

Zeit zu gewinnen oder Versuche, an Informationen für einen dann doch gerichtlich 

ausgetragenen Konflikt zu gelangen, auch in außergerichtlichen Mediationen nicht aus-

geschlossen. Solche zusätzlichen Motive können aber in der gerichtsinternen Mediati-

on wegen des lediglich ruhenden strittigen Verfahrens besonders naheliegen. 

Eher außerhalb eines konkreten Konfliktes angeordnet sind Risiken im Hinblick auf 

Veränderungen im Rechtssystem. Stichworte hierzu waren in der Vergangenheit die 
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Konkurrenz der für die Medianten kostenlosen gerichtsinternen Mediation gegen eine 

Mediation bei einem außergerichtlichen Anbieter,311 die Gefahren eines "net-widening" 

und Sorgen um unzureichende staatliche Reaktion auf ein Rechtsschutzbedürfnis des 

Einzelnen, gerade auch in Verfahren gegen Behörden.  

Das MediationsG (2011) hat den im Entwurf noch sichtbaren Widerspruch einer "rich-

terlichen Tätigkeit eigener Art" (Begründung zum MediationsG-RegE 2011: 14) zugun-

sten der Entscheidung für das Güterichtermodell fallenlassen. Hier deutet sich die Neu-

konstruktion eines richterlichen Bildes neben der richterlichen Entscheidungstätigkeit 

an, die sich aber offensiver als im Modell der gerichtsinternen Mediation an evaluativen 

Strategien mit niedrigerer Eingriffsschwelle für direktives Handeln (vgl. Riskin 1996: 16) 

orientiert. Die Güterichter können ihre richterliche Rolle und ihre richterliche Autorität 

weiter einsetzen. Sie müssen nicht, wie das in gerichtsinternen Mediation eigentlich zu 

erwarten gewesen wäre, das Verhältnis von evaluativer Autorität der Mediatorin einer-

seits und Eigenverantwortung der Medianten andererseits immer neu aushandeln, wo-

möglich in jeder einzelnen Mediation neu aushandeln. Stitt (1998: 41 f.) sieht es als be-

sonderen kreativen Vorteil der alternativen Konfliktbearbeitungsmethoden, dass sie ge-

nau diese Möglichkeit beinhalten, nämlich sich selbst auf die Bedürfnisse, Strukturen 

und die Kultur eines jeweils relevanten institutionellen Rahmens zuzuschneiden. 

 

 

3 Gerichtsinterne Mediation als Verfahren zur Bearbeitung von 

Konflikten im Strafvollzug 

3.1 Erfahrungen mit alternativer Konfliktregelung für den Strafvollzug 

Der Europarat empfiehlt 2006 in seinen Europäischen Strafvollzugsgrundsätzen, für 

Konflikte sowohl mit Gefangenen als auch unter Gefangenen "Maßnahmen zur aus-

gleichenden Konfliktregelung"; er nennt ausdrücklich auch Mediation als Instrument da-

zu (Bundesministerium der Justiz 2007: 25 und 28). Alternative Methoden einer Kon-

fliktbearbeitung und -regelung im Strafvollzug sind nicht vollkommen ohne Tradition. 

Eine solche Tradition ist aber bisher bruchstückhaft geblieben sowohl hinsichtlich ihrer 

Überlieferung – nur wenige und oft unvollständige Quellen finden sich zu einzelnen An-

sätzen – als auch hinsichtlich ihrer Bezugnahme aufeinander. Soweit dies den Quellen 

zu entnehmen ist, beziehen sich nur wenige Ansätze ausdrücklich auf Erfahrungen aus 

anderen ähnlichen Zusammenhängen. Eine der wenigen länderübergreifenden Traditi-

onslinien findet sich in britischen Überlegungen zu Beginn dieses Jahrtausends, die 

sich auf Erfahrungen in Belgien beziehen (vgl. Mace 2000, Coyle 2001). In 

                                                
311 Die verschiedenen Argumente der Wettbewerbsfragen erörtert Sasse (2010: 78 ff.). Ob 
durch die jetzt gesetzlich vorgeschriebene Ersetzung der gerichtsinternen Mediationen durch 
Güteversuche (MediationsG 2011) dieser Wettbewerb erledigt ist, bleibt abzuwarten. 
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Deutschland haben zuerst Rotthaus (1990) und Kamann (1991, 1993) über Mediation 

als Alternative zur bisherigen Bearbeitung von Konflikten in und aus dem Justizvollzug 

nachgedacht.312 Soweit sie dabei den Begriff der "Mediation" nutzen, wird allerdings die 

– für diese Zeit in Deutschland noch ganz typische – Unschärfe des Begriffs deutlich. 

Das Profil einer Mediation bzw. die Arbeitsweise einer Mediatorin wird nur ungenau ab-

gegrenzt von der Idee einer den Strafvollzug insgesamt kontrollierenden Ombudsstelle 

(Lesting 1993). Kamann (1991) wiederum denkt an einzelne mediatorische Verhaltens-

muster des Strafvollstreckungsrichters innerhalb seiner ansonsten unhinterfragten be-

ruflichen Position und Rolle.313  

 

Folgende Quellenlage findet sich: 

Über einen frühen Versuch, für Beschwerden von Gefangenen in den 70er Jahren 

neue, nicht streitige Bearbeitungsformen zu finden, berichten Barrett/Barrett (2004: 

163) aus den USA. Es handelte sich um Versuche, Konflikte um Disziplinarmaßnah-

men, Arbeitsbedingungen oder Privilegien mit Formen einer im Gefängnis selbst ange-

siedelten Schiedsgerichtsbarkeit unter Einbeziehung sowohl von Gefangenen- als auch 

Bedienstetenkommitees zu bearbeiten. Ziel des Verfahrens war, eine korrekte Anwen-

dung der für ein Gefängnis geltenden Regeln (z.B. für eine Bestrafung) zu erreichen; 

zwar stand am Ende der Konfliktbearbeitung ein Schiedsspruch, aber der war für keine 

Seite bindend (Barrett/Barrett 2004: 163). Barrett/Barrett (2004) weisen auf die Ähn-

lichkeit des dort gewählten Verfahrens mit der Schiedsgerichtsbarkeit in arbeitsrechtli-

chen Streitigkeiten hin.314  

Während die US-amerikanischen Ansätze mit dem Motiv verknüpft waren, nach einem 

Gefangenenaufstand im Jahr 1971 das Konflikt- und das Emotionsniveau zu regulieren 

(Barrett/Barrett 2004: 163), beruhte in Belgien – und einige Jahre später in Großbritan-

nien – die Idee zur Einführung von konsensualen Konfliktbearbeitungen in Gefängnis-

sen auf Vorstellungen der Restorative Justice (Aertsen/Peters 1998; Coyle 2001). Über 

ähnliche Ansätze aus den USA, aus Kanada und aus Australien – jeweils in unter-

schiedlich enger Anbindung an Konzepte einer Opferorientierung / Restorative Justice 

– berichtet van Ness (2007). Vorgehensweisen der Restorative Justice, die einen Täter 

dazu anhalten und befähigen wollen, gegenüber der Gesellschaft und gegenüber 

einem Opfer die Verantwortung für die eigene Tat zu übernehmen, sind im Rahmen 

                                                
312   Feest/Lesting u.a. (1997: 77) sprechen von Schlichtung als Möglichkeit. 
313 Ganz unberücksichtigt bleiben soll hier die alternative Bearbeitung von Konflikten unter Ge-
fangenen und durch Gefangene selbst. Projekte der Peermediation sind bisher auch nur aus 
dem Jugendstrafvollzug bekannt (nach persönlicher Mitteilung der Mitarbeiterin der Jugend-
strafanstalt Berlin, Frau Lang, am 10.01.2010 gibt es dort seit 2007 Peermediation zwischen ge-
fangenen Jugendlichen). 
314 Galtung (1975: 135) erhob schon in den 70er Jahren eine Forderung nach "Häftlingsgewerk-
schaften" als Form einer Demokratisierung der Konfliktbearbeitung auch im Gefängnis. 
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von Täter-Opfer-Ausgleich315-Programmen zwar schon seit Längerem vor den Gefäng-

nissen angekommen.316 Trotz zunehmender Einsicht, dass dieser Ansatz auch im 

Justizvollzug Bedeutung erhalten muss, sind Programme dazu aber lange Zeit nur zö-

gernd in Gefängnisse hineingekommen.317 

 

Täter-Opfer-Ausgleich basiert wesentlich auf der Annahme, dass eine Veränderung in 

Verhalten und Einstellung eines Täters zu erreichen ist, wenn es gelingt ihn auf seine 

Verantwortung für sein Handeln und dessen Folgen zu verweisen (Shapland/Atkinson 

u.a. 2008: 42). Mit den Überlegungen von Coyle (2001) und Vidoni Guidoni (2003) 

kann man annehmen, dass eine sinnvolle Einführung einer Opferorientierung bzw. der 

Arbeit mit der Verantwortung einzelner Gefangener nur im Rahmen einer Gesamtstra-

tegie möglich ist.318 Gefangene werden dann nicht nur an dieser einen, ihre Tat 

betreffenden Stelle auf ihre Verantwortung hingewiesen, sondern eine Haftstrafe wäre 

insgesamt so anlegt, dass Gefangene sich jederzeit als verantwortlich für ihr Tun 

begreifen können. Auch bei der Regelung von (haftinternen) Konflikten müsste eben 

diese je eigene Verantwortung mitangesprochen werden; Gefangene müssten an der 

Regelung auch solcher Konflikte jeweils aktiv und verantwortlich beteiligt sein.  

In Großbritannien wurde in Anlehnung an die Projekte in Belgien (vgl. Aertsen/Peters 

1998 und Newell 2001) das "Restorative Prison Project" (Stern 2005) entwickelt und 

zwischen 2000 und 2004 in einzelnen Gefängnissen und ihren umliegenden Kommu-

nen durchgeführt. Ausdrückliches Ziel des Projektes war eine Annäherung auf ver-

schiedenen Ebenen: "Gefangene und Gesellschaft, Gefangene und Gefängnis, Gefan-

gene und (ihr; Ergänzung der Verf.) Verbrechen" sollten in Kontakt gebracht werden 

(Stern 2005: 31).  

                                                
315 Soweit bisher von Mediation im Strafrecht die Rede ist, ist damit fast immer ausschließlich 
der Täter-Opfer-Ausgleich gemeint und der Rahmen einer Restorative Justice (vgl. z.B. Mühl-
feld 2002, Trenczek 2003 und insgesamt das Handbuch von Vanfraechem/Aertsen u.a. 2010). 
316 Täter-Opfer-Ausgleich kann verhindern, dass ein Täter überhaupt eine Haftstrafe antreten 
muss (vgl. Watzke 1997; Bannenberg/Weitekamp u.a. 1999 sowie eine länderübergreifende 
Darstellung in dem Handbuch von Hopt/Steffek 2008). 
317 Über erste Ansätze in Deutschland berichtet Hagemann 2003; für Großbritannien haben 
Shapland/Atkinson u.a. 2008 den Versuch einer Effektivitätsstudie am Kriterium "Legalbewäh-
rung" vorgestellt. Hartmann/Haas u.a. (2011) haben gerade eine Befragung unter Bediensteten 
des Justizvollzugs zu Erfahrungen und Möglichkeiten von Methoden des Täter-Opfer-Aus-
gleichs im Strafvollzug durchgeführt. Etwas weiter entwickelt zeigt sich dazu der Ju-
gendstrafvollzug (vgl. Dünkel 2008: 4). 
318 Ähnlich die Zielformulierungen der Foresee Research Group (2008): "raising responsibility-
taking in offenders, supporting the prison staff and inmates in peacefully resolving their internal 
conflicts and reintegrating offenders into society after release". Doak (2011) weist – allerdings 
ganz auf therapeutische Ziele hin ausgerichtet – darauf hin, dass das Erleben prozeduraler Ge-
rechtigkeit eine der Bedingungen ist, um im Rahmen von Programmen der Restorative Justice 
überhaupt anhaltende Veränderungen bei Gefangenen in Gang zu bringen. 
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Eine der vier "Säulen" dieses Projektes319 (Stern 2005: 11) ist die Entwicklung von 

Alternativen für die Regelung haftinterner Konflikte, insbesondere für Disziplinar- und 

Beschwerdeverfahren, ausdrücklich angesprochen als "Mediation" (Stern 2005: 14). 

Neue Formen der Konfliktregulierung werden in diesem Projekt nicht als Zweck für sich 

gesehen und sind auch nicht mit unmittelbaren Entlastungserwartungen verknüpft 

(etwa Reduzierung von Beschwerdezahlen; vgl. Stern 2005: 24). Vielmehr wird eine 

alternative, weniger konfrontative Regelung von Konflikten als logischer Bestandteil 

einer Gefängnisumstrukturierung verstanden, die darauf ausgerichtet ist, Gefangenen 

im Rahmen ihres Gefängnisaufenthaltes Möglichkeiten zu öffnen, ihr Leben sinnvoll 

neu zu ordnen. Gefangene sollen in die Lage versetzt werden, ihren Kontakt mit der 

Gesellschaft und ihre sozialen Bindungen zu erhalten bzw. neu einzurichten und ihre 

Verantwortung im Hinblick auf eine zur Verurteilung führende Tat wahrzunehmen. 

Ihnen soll dadurch für die Zeit nach der Haftstrafe eine realistische Chance auf 

gesellschaftliche Anbindung eröffnet werden (Stern 2005). Alternative Konfliktregelun-

gen werden als Teil eines Erziehungsauftrages verstanden, reklamieren ein "erzieheri-

sches Ethos" des Gefängnisses (International Centre for Prison Studies 2002: 5). 

Gefangene sollen im Gefängnis über eine Erfahrung positiv-sinnvoller Tätigkeit für die 

Gesellschaft – dies im Schwerpunkt des Projektes – und über positiv erlebbare Be-

ziehungen schon in der Haftzeit die Erfahrung positiver Einbindung in die Gesellschaft 

machen (Mace 2000, International Centre for Prison Studies 2002, Stern 2005).  

Grundlagen des Projektes waren also Restitutions- und Reparationsideen (Mace 2000: 

2) und eine generelle Orientierung hin auf eine Opferperspektive (Stern 2005: 31). Die 

Notwendigkeit einer Neugestaltung der Bediensteten-Gefangenen-Beziehungen und 

der Vollzugsgestaltung insgesamt ("procedure") ist in diesem Rahmen zunächst ganz 

instrumentell gemeint (Mace 2000) und nicht als Ziel für sich (auch nicht unbedingt im 

Sinne eines "transformation-projects"). Es geht vielmehr darum, Gefangene in ihrer 

Verantwortungsbereitschaft und Verantwortungsfähigkeit zu erreichen, ihre 

Aufmerksamkeit für andere zu erhöhen (Stern 2005: 31) und dadurch Reparation, 

Restitution und überhaupt die Wahrnehmung der Opferperspektive zu ermöglichen 

(Mace 2000: 6). Die neu angelegten Konfliktregulationsmuster sind in Großbritannien 

im Übrigen nicht darauf ausgelegt gewesen, Beschwerden zu behandeln, die über den 

Rahmen des Gefängnisses hinausgehen und auf gerichtlicher Ebene anhängig werden 

(International Centre for Prison Studies 2002). 

 

                                                
319 Die drei anderen Säulen betreffen die Einbindung von Gefangenen in die Gemeinschaft, die 
praktische Arbeit Gefangener zum Wohle anderer und die Übernahme von Verantwortung 
gegenüber dem Opfer einer Tat (Stern 2005: 11). 
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Über ein letztlich abgebrochenes Projekt, in dem in ähnlicher Weise mit einer Imple-

mentierung von Elementen der Restorative Justice in einem italienischen Gefängnis 

auch die Verantwortung von Gefangenen im Gefängnis selbst angesprochen werden 

sollte, berichtet Vidoni Guidoni (2003). Als besonders schwierig stellt er es dar, in ei-

nem durchaus nicht human erlebbaren Gefängnisalltag Gefangenen und Bediensteten 

glaubhaft zu vermitteln, dass Ansätze einer Konfliktbearbeitung, die sich ausdrücklich 

humanitär begründen, nicht lediglich ein Mittel sein sollen, einen als ungerecht erlebten 

Strafvollzug zusätzlich zu legitimieren (Vidoni Guidoni 2003: 58). 

 

Insgesamt zeigen sich in den hier beschriebenen Ansätzen der Implementierung 

konsensualer Konfliktbearbeitung im Strafvollzug zwei verschiedene Quellen. In der 

einen Tradition sind Gefangene Rechtssubjekte, die eigene Beschwerden und ggf. 

Rechtsansprüche gegen das Gefängnis so vertreten und durchsetzen können wie 

Arbeiter Rechte gegenüber einem Arbeitgeber. Gefangene werden als Bürger mit 

bürgerlichen Rechten angesprochen, ohne dass ihre Haft daran etwas ändern könnte. 

Ihnen wird, soweit dies die Haftsituation nur zulässt, Autonomie in der eigenen 

Vertretung zugestanden. Ihre Beschwerden sind in einer rechtsförmig organisierten 

Gesellschaft erwartbare Widersprüche, mit denen ein Rechtsstaat in verantwortlicher 

Weise umgehen kann. Mediation lässt sich in diesem Rahmen als "access-to-justice"-

Projekt (Breidenbach 1995: 119) verstehen und außerdem als Projekt, mit dem 

Verfahren zur Konfliktbearbeitung, die außerhalb des Gefängnisses üblich sind, ganz 

im Sinne des Angleichungsgrundsatzes (§ 3 (1) StVollzG), auch in Gefängnissen zur 

Verfügung stehen. Es ist damit eine Rahmung, die Mediation als Teil resozialisierender 

Bemühungen verstehen lassen kann, wenn Resozialisierung auf den Aspekt der An-

gleichung fokussiert wird (Walter 2004: 264; Schammler 2008: 14).320 

Davon durchaus unterschieden ist die Vorstellung der Einbindung von Mediation in Re-

sozialisierung als Aufarbeitung eines Defizits. Gefangene werden in dieser Rahmung 

als Objekte staatlicher Erziehungsbemühungen gesehen, sind Menschen mit (Entwick-

lungs-)Defiziten, die in der Haft Verantwortung in verschiedenen Schritten und auf 

verschiedenen Ebenen erst erlernen müssen. Mediation erhält in diesem Kontext die 

Konnotation eines Lernumfeldes (Vogt 2011), kann sogar als Form einer "Behandlung" 

(Schammler 2008: 13 f.; Sasse 2010: 198 f. und 200 f.) verstanden werden. Verschie-

dene Fertigkeiten, die in Mediationen gelernt, erprobt und ausgebaut werden, können 

sich als hilfreich für ein sozial verantwortliches Leben innerhalb wie außerhalb der Haft-

situation erweisen (Kals/Ittner 2008: 19). Zu denken ist an die – ansonsten durchaus 

haftuntypische – Erfahrung von Verantwortung selbst (Eidenmüller 2000: 58), an das 
                                                
320 Mit vergleichbarem Bezug auf den Resozialisierungsgedanken sprechen sich Feest/Lesting 
u.a. (1997: 77) für schlichtende Konfliktregelungen in Strafvollzugssachen aus. 
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Einüben grundsätzlich gewaltfreier Kommunikation, an die Auseinandersetzung mit 

eigenen Interessen und Bedürfnissen, an das Training der Fokussierung eigener Auf-

merksamkeit auf Interessen und Bedürfnisse anderer (vgl. eine ähnliche Darstellung 

relevanter Lerninhalte bei Warwel 2007: 29) und insgesamt an das Training von 

Meinungsverschiedenheit und Widerspruch in sozialverträglicher Weise (Jehle 

2002: 14 f.; Rüdebusch 2005: 75). Mediation ist damit einem "individual-autonomy"-

Projekt (Breidenbach 1995: 120) mit einer stark pädagogischen Note zuzuordnen.321 

Ein solches Konzept ist im Strafvollzug mit den typischen Risiken einer Verhaltens- und 

Einstellungsbeeinflussung unter Zwangsbedingungen konfrontiert. Vidoni Guidoni 

(2003: 63) berichtet aus dem von ihm beobachteten Mediationen in einem Gefängnis, 

dass Gefangene versuchten, mit der bloßen Teilnahme Vergünstigungen im Gefäng-

nissystem selbst zu erwerben, ohne sich inhaltlich näher damit identifizieren zu wollen; 

ähnliche Befürchtungen äußert Schammler (2008: 33 und 55).322 Eine zusätzliche 

Schwierigkeit der Konsistenz ergibt sich strukturell, wenn Mediation ausdrücklich als 

"Verhandlung auf Augenhöhe" definiert ist, gleichzeitig aber nur eine Konfliktpartei als 

von vornherein bedürftig definiert wird, eine solche Augenhöhe überhaupt zu errei-

chen.323 Nur für die Gefangenen wird auch in dem Berliner Projekt ein Bedarf gesehen, 

gewaltfreie Konfliktbearbeitungsmethoden überhaupt erst kennenzulernen (Vogt 2011). 

 

Mediation kann für Gefangene aus beiden Perspektiven prozedurale Gerechtigkeit im 

Vollzug der Freiheitsstrafe erfahrbar machen. Aus Perspektive der Mediation wäre 

damit unmittelbar ein resozialisierender Effekt zu verbinden, denn es kann angenom-

men werden, dass erlebte Verfahrensgerechtigkeit bei der Bewältigung von Konflikten 

die erlebte Verbindung mit der Gesellschaft, die diese Art von Konfliktregelung anbie-

tet, steigert (Klinger/Bierbrauer 2006b: 73).324 Wer eine Regelung als fair und gerecht 

erlebt, kann sogar bereit sein, persönlich abträgliche Ergebnisse als gerecht zu akzep-

tieren (Seehausen 2009: 111). Gefangene könnten damit womöglich sogar die haft-

bedingte Beschneidung der persönlichen Freiheit in anderer Weise akzeptieren. 

                                                
321 Nicht zufällig findet sich eine solche Rahmung von Mediation ansonsten am ehesten, wenn 
Mediationen im Schulkontext eingesetzt werden (vgl. Nentwig-Gesemann/Bohnsack 2005: 149). 
Funktionsfähigkeit erlangt Mediation dort als Konfliktlösung aber nur, wenn sie "Teil eines um-
fassenden Schulentwicklungsprozesses" ist und die Schülerinnen und Schüler sich mit ihren in 
der Mediation erworbenen Fertigkeiten und Kompetenzen auch außerhalb des Mediationskon-
textes gewürdigt erleben können (Nentwig-Gesemann/Bohnsack 2005: 146). 
322 Tatsächlich könnte es für eine Justizvollzugsanstalt schwierig werden, die Teilnahme oder 
Nichtteilnahme eines Gefangenen an einer angebotenen Mediation nicht in ihre spätere Beurtei-
lung seiner Entwicklung während der Haftzeit einzubeziehen. 
323 Kessen/Troja (2009: 303) betonen insofern auch, dass "Empowerment" in der Mediation kei-
neswegs als einseitige Unterstützung verstanden werden dürfe, sondern als Strategie im Rah-
men der Interessenklärung grundsätzlich jede Konfliktseite ansprechen müsse. 
324 Vgl. auch Zilleßen (2003: 61) zu Mediation als grundlegend partizipativer Form einer Konflikt-
bearbeitung. 
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Mediation hat damit ein Potential, die Einbindung von Gefangenen in die Gesellschaft 

zu verbessern. 

Das dabei auftauchende Problem ist allerdings auch hier das der Konsistenz einer Ein-

bettung von Mediation in den Strafvollzug. Klinger/Bierbrauer (2006b: 72) arbeiten mit 

Bezug auf verschiedene sozialpsychologische Studien deutlich heraus, über welche 

Rahmendetails sich Verfahrensgerechtigkeit unter anderem mitteilt. Beteiligte an einer 

als gerecht erlebbaren Konfliktregulation müssen sich selbst als Gruppenmitglied325 

anerkannt sehen können und müssen die einbezogenen Autoritäten als neutral und 

vertrauenswürdig erleben können. Diese Konstruktion ist in der Situation des 

Strafvollzugs schon an sich weder für Gefangene noch für Bedienstete einfach 

herzustellen, da sich beide Seiten im Alltag des Vollzugs systematisch nicht als gleich-

wertig anerkannte Gruppenmitglieder sehen. Zusätzlich erschwert wird dies, wenn Ge-

fangene das Angebot von Mediationen vor allem als Instrument zu ihrer (erziehe-

rischen) Beeinflussung erleben, ohne dass der Strafvollzug insgesamt für sie spürbar 

gerechter geworden wäre. Auch noch so große Bemühungen können nicht verhindern, 

dass Gefangene von Mediationen nicht profitieren,326 wenn sie ständigen Widerspruch 

erleben zwischen den in der Mediation vertretenen Prinzipien und den Prinzipien, nach 

denen ihr Haftalltag organisiert ist.327 Die bei Schammler (2008: 18 f. und 57) formu-

lierten Erwartungen an Autonomieerfahrung für die Gefangenen würden durch die im 

Haftalltag ständig erneuerten Erfahrungen praktischer Autonomieeinschränkung kon-

terkariert.328 Gefangene kämen leicht dazu, das Angebot der Mediation lediglich als zu-

sätzliche "problemlösende Sozialtechnologie" (Cornel 2009: 33) und als weiteren "Um-

erziehungsversuch" (Bachhiesl 2006: 168) zu interpretieren. Gefangene müssten eine 

weit überdurchschnittliche selbständige Leistung der Abstraktion entwickeln, um aus 

der Mediationserfahrung zu lernen, was von ihnen im Leben in Freiheit erwartet würde, 

                                                
325 "Gruppe" meint hier ausdrücklich die Gruppe, in der der Konflikt zu regeln ist. Soweit 
Konflikte zwischen Bediensteten und Gefangenen zu regeln wären, sind damit Gefangene und 
Bedienstete als eine Gruppe anzusprechen. 
326 "Profitieren" meint hier sowohl die Seite persönlicher Entwicklung als auch die Seite der 
konkreten Konfliktbearbeitung. Auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten, in einer Haftsituation 
überhaupt Lernfortschritte im Sinne einer Verbesserung einer Verhaltensanpassung zu ma-
chen, hat schon Kette (1991: 172) hingewiesen. Hinzu kommt im Kontext der Mediation, dass 
ein hier wichtiger Aspekt wie "Eigenverantwortung" einerseits Lernerfolg ist, der im Sinne edu-
kativ gemeinter Resozialisierung erwünscht wäre. Andererseits ist Eigenverantwortung aber 
auch ein wesentlicher Wirkmechanismus von Mediation (Eidenmüller 2000: 58), sodass eine 
Einschränkung der Lernerfahrung nicht ohne Auswirkung auf ein Mediationsergebnis bleiben 
würde. 
327 Ähnliche Überlegungen in Bezug auf eine Gesamtkonzeption von Resozialisierung finden 
sich bei Dünkel/Drenkhahn u.a. (2008: 228). 
328 In die Richtung einer weitergehenden Implementierung von Mediationsprinzipien in den 
Strafvollzug weist insofern der Vorschlag bei Schammler (2008: 95 ff.), für Berlin eine "Media-
tionsstelle Strafvollzug" zu schaffen. Ob auch die in den Zielvorstellungen des Projektes 
formulierte Idee eines mit dem Mediationsprojekt verbundenen "innovativen Strafvollzugs" (Ziel 
5; s. S. 200) so zu verstehen ist, bleibt bisher unbestimmt. 
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während sie tatsächlich im Haftalltag weiter einschränkende, ihren persönlichen (Ent-

scheidungs-)Freiraum stark beschneidende Lebensumstände erfahren. Diese Abstrak-

tions- und Antizipationsleistung geht deutlich über Lernerwartungen hinaus, die mit 

Vorstellungen von Resozialisierung verknüpft werden. 

  

3.2 Das Projekt "Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen"  

  am Landgericht Berlin 

Im Jahr 2009 wurde in Berlin in gemeinsamer Verantwortung des Landgerichts Berlin 

und der Justizvollzugsanstalt Berlin Tegel ein Projekt "Gerichtliche Mediation in Straf-

vollzugssachen" begonnen.329 Es handelte sich um das bisher erste und einzige Pro-

jekt, in dem Beschwerdeverfahren nach dem Strafvollzugsgesetz in gerichtsinternen 

Mediationen bearbeitet wurden. Als Rahmen des Berliner Projektes kann die seit 

mehreren Jahren am Landgericht Berlin über einen bloßen Projektstatus hinaus 

etablierte Praxis gerichtsinterner Mediation in Zivilsachen gelten (Arbeitsgruppe 

Mediation bei den Berliner Gerichten 2005). Die Tätigkeit von Richtermediatorinnen 

wird entsprechend dieser Praxis des Landgerichts als Verwaltungshandeln verstanden 

und nicht als rechtsprechende Tätigkeit. Richtermediatorinnen unterliegen damit 

grundsätzlich Weisungen des Präsidenten des Landgerichts. 

 

Das Modellprojekt setzte sich folgende Ziele: 

1. "Insgesamt kommt es durch das Projekt 'Mediation in Strafvollzugssachen' 
langfristig zu einer Verringerung der Anzahl der Strafvollzugssachen und zu 
einer Reduzierung der durchschnittlichen Zahl der Anträge pro Antragsteller 
(im technischen Sinne).  

2. Gefangene, die an einer Mediation teilgenommen haben, weisen insgesamt 
eine deutlich geringere Eingabe-Aktivität auf, nicht nur bei der Strafvoll-
streckungskammer, sondern auch auf anderen Ebenen und in anderen Ein-
richtungen.  
Im Rahmen einer Mediation im Strafvollzug sollen möglichst viele der The-
men, die Anlass für Eingaben von Inhaftierten sind, thematisiert, mit einer 
Vereinbarung versehen und damit erledigt werden. Dies führt zu einer mög-
lichst hohen Hauptsachen-Erledigungs-Quote.  

3. Aus den in den Mediationen gewonnenen Erfahrungen lässt sich ableiten, 
wie das Verfahren der Mediation in Strafvollzugssachen optimal zu gestal-
ten ist, welche Fälle für dieses Verfahren geeignet sind und welche Bedin-
gungen dafür gegeben sein müssen. 

4. Im Rahmen des Projektes 'Mediation in Strafvollzugssachen' findet eine in-
stitutionalisierte, regelmäßige Kommunikation zwischen den Beteiligten der 
JVA Tegel und des Landgerichts statt. Dadurch entsteht Verständnis für die 
Prozesse und Situation der jeweils anderen Seite. Die Verfahrenswege sind 

                                                
329 Die Projektverantwortung lag für das Landgericht Berlin bei der Richterin am Landgericht 
Frau Melanie Vogt und dem Präsidenten des Landgerichts Berlin, Herrn Dr. Bernd Pickel, sowie 
für die Justizvollzugsanstalt Tegel bei Frau Ina Lux-Schulz und Herrn Andreas Ochmann. 
Modellkonzept und Zielsetzungen wurden in enger Kooperation mit der Europa-Universität 
Viadrina entwickelt. 
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für alle Beteiligten – Gefangene, Mitarbeiter der JVA und Strafvollstrec-
kungsrichter – transparent. 

5. Über das Angebot von Mediation im Strafvollzug ist öffentlichkeitswirksam 
berichtet worden. In diesen Veröffentlichungen wird das zusätzliche Ange-
bot der Mediation in einem innovativen Strafvollzug deutlich. Strafvoll-
streckung und Strafvollzug werden dadurch als wichtige Aufgabe der 
Rechtsverwirklichung gesehen. Ebenso kommt dabei das gemeinsame Be-
mühen von Landgericht und JVA Tegel um die Vermittlung alternativer Kon-
fliktlösungsmethoden im Strafvollzug zum Ausdruck.  

6. Die Mitarbeiter der JVA Tegel und die Strafvollstreckungsrichter kennen die 
Methode der Mediation. Die Gefangenen der Teilanstalten 3 und 5 kennen 
und nutzen die Methode der Mediation." 

Zielvorgaben des Modellprojektes "Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen"  
gemäß Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 526 f. 

 
Das Modellprojekt "Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen" war zunächst auf ein 

Jahr angelegt. Nach einer Anlaufphase mit nur mäßigen Fallzahlen war eine Verlänge-

rung zunächst auf das ganze Jahr 2010 vorgesehen; beendet wurde die aktive Mediati-

onsphase des Projektes schließlich im März 2011 (danach erfolgte noch die quantitati-

ve Auswertung durch das Landgericht selbst).  

 

3.2.1 Definition der gerichtsinternen Mediationen in Strafvollzugssachen  

Mediation wird in dem Berliner Projekt definiert als "strukturiertes freiwilliges Verfahren 

zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes im Rahmen eines persönlichen 

Gesprächs, bei dem die Parteien eines (Rechts-)Streits mit Unterstützung eines 

neutralen Dritten, des Mediators, zu einer einvernehmlichen – in die Zukunft weisenden 

– Vereinbarung gelangen wollen, die ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht." 

(Vogt/Schammler 2009: 330). Dem hier vertretenen Konzept von Mediation liegt eine 

optimistische Annahme zur Lösungsmöglichkeit von Konflikten zugrunde: "In fast 

jedem Konflikt lässt sich eine – oftmals verborgene – Lösung finden, die für alle 

Beteiligten akzeptabel oder sogar besonders günstig sein kann. Mediation ist die 

Kunst, diese Lösung zu finden." (Vogt/Schammler 2009: 330). 

Mediation ist in dem Projekt ausschließlich für Verfahren vorgesehen, die als Antrag 

auf Entscheidung gem. §§ 109 ff. StVollzG bei Gericht eingehen, also auf Antrag der 

Inhaftierten eine Überprüfung von Maßnahmen der Haftanstalt zum Inhalt haben.330 Die 

Anträge müssen zudem in der Hauptsache auf bzw. gegen eine Maßnahme der JVA 

Tegel gerichtet sein. Anfangs waren ausschließlich Gefangene von zwei Teilanstalten 

der JVA Tegel in das Projekt einbezogen (Teilanstalten III und V bzw. die mit hier 

                                                
330 Vgl. zu den Rahmensetzungen insgesamt den Überblick "Verwaltungstechnischer Ablauf 
2010" (Materialband S. 3 ff.), die Vorstellung des Projektes durch seine Leiterin, die Richterin 
Frau Vogt, im Rechtsausschuss des Berliner Senates am 24.8.2011 (Vogt 2011) und die Dar-
stellung bei Schammler (2011; dort ebenfalls mit einer Reihe von Zitaten aus dem Verwaltungs-
technischen Ablauf 2010). 
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untergebrachten Gefangenen sowie die Arbeitsverwaltung für diese Gefangenen); ab 

August 2010 wurden auch die Teilanstalten II und VI einbezogen.331 

 

3.2.2 Praxis der gerichtsinternen Mediationen in Strafvollzugssachen 

Die verwaltungstechnische Praxis des Mediationsprojektes sieht die Möglichkeit 

sowohl jeder Konfliktpartei als auch des angerufenen Richters vor, ein Verfahren in die 

Mediation zu bringen.332 Kommt die Anregung zur Mediation von einem Gefangenen 

oder hält der streitentscheidende Richter sie selbst für angezeigt, wendet der streitent-

scheidende Richter sich an die Justizvollzugsanstalt (in der Regel telefonisch an den 

Verbindungsmann in der Anstalt), erfragt zunächst mündlich die Zustimmung und er-

hält später ggf. die schriftliche Bestätigung. Die Justizvollzugsanstalt wird dabei ermu-

tigt, ggf. andere bereits vorliegende Anträge des Gefangenen in anderen Sachen mit in 

die Mediation zu nehmen. Schaltstelle der Entscheidung über die Zuweisung zur Medi-

ation bleibt der nach der Geschäftsverteilung zuständige Richter (Schammler 2011: 

246). Er kann von sich aus und ohne weitere Begründung die Anregung zur Mediation 

ablehnen bzw. die Sache als ungeeignet für die Mediation einordnen. Von der Projekt-

leitung sollen streitentscheidende Richter gezielt ermutigt werden, Fälle in die Media-

tion zu geben und auch Fälle an die Mediation zu verweisen, die eigentlich mangels 

Zulässigkeit des Antrags sonst sofort abgewiesen würden. Ausgeschlossen werden 

sollen in jedem Fall Eilanträge eines Gefangenen sowie Gefangene, die sich nicht auf 

Deutsch verständigen können (vgl. Verwaltungstechnischer Ablauf 2010: Ziffer II 1, 

Materialband S. 3). 

Wird der Konflikt in das Mediationsverfahren überführt, erhält die Akte der Strafvoll-

streckungskammer eine Beiakte zur Mediation. Das streitige Verfahren ruht solange. 

Gerichtskosten entstehen nicht; es können allerdings auch keine Anwaltsgebühren 

erhoben werden. Während in zivilrechtlichen gerichtsinternen Mediationen erst von den 

Medianten die Erlaubnis eingeholt wird, bevor die Mediatorinnen Akteneinsicht nehmen 

dürfen, wird dieses Einverständnis zur Akteneinsicht der Richtermediatorin hier 

vorausgesetzt.333 Akteneinsicht bezieht sich aber nur auf die Akte der 

Strafvollstreckungskammer (nicht auf die Gefangenenakte aus der Justizvollzugsan-

stalt). Auf dieser Grundlage prüfen sowohl Projektleiterin als auch zuständige Mediato-

rinnen noch einmal die Eignung des Falls für die Mediation; beide Stellen können die 

                                                
331 Während zum Zeitpunkt des Projektbeginns in den Teilanstalten III, V und VI überwiegend 
Gefangene mit längeren Haftstrafen untergebracht waren und in der Teilanstalt II Gefangene 
mit kürzeren Haftstrafen, veränderte sich die Belegungsstruktur während des Projektverlaufs 
(Gespräch mit dem stellvertretenden Vollzugsdienstleiter, Materialband S. 511 ff.). 
332 Die Vorgehensweise wird wiederum anhand des "Verwaltungstechnischen Ablauf 2010" 
(Materialband S. 2 ff.) beschrieben. 
333 Dies entspricht der Kompetenz, die das MediationsG jetzt den Güterichtern zuspricht (Be-
gründung zum MediationsG 2011: 17). 
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Eignung in Frage stellen.334 Dazu gibt es möglicherweise weitere Telefonate mit den 

Parteien und – ggf. – wird der Anwalt des Gefangenen von der Mediatorin informiert.335 

Terminiert werden kann innerhalb einiger Wochen; seltener dauert es Monate bis zu 

einem Termin. 

Für die Mediation in dem Berliner Projekt stehen überwiegend richterliche Mediatori-

nnen zur Verfügung, deren Qualifizierung für diese Rolle – unabhängig von ihrer 

richterlichen und mediatorischen Grundqualifikation – vorerst lediglich über ihre freiwil-

lige Bereitschaft zur Beteiligung an dieser Aufgabe festgeschrieben ist (vgl. Verwal-

tungstechnischer Ablauf 2010: Ziffer IV 2, Materialband S. 9). Nicht alle verfügen über 

eine vollständige Ausbildung als Mediatorinnen, Supervisionen finden ggf. privat orga-

nisiert statt, es gibt keine Absprachen über das Verständnis von Mediation in diesem 

Rahmen, über konkrete Vorgehensweisen oder Gestaltungen der Mediationen (Ge-

spräche mit der Projektleiterin, Materialband S. 514 ff.). Die Mediationstätigkeit muss 

außerhalb des normalen richterlichen Arbeitspensums erledigt werden. Es gibt weder 

Entlastung, noch Vergütung, noch sonstige Entgelte. Allein die Projektleiterin ist für ihre 

Arbeit mit einer ¼-Stelle ausgestattet. Bei den Mediatorinnen handelt es sich überwie-

gend um Richter aus dem zivilrechtlichen Bereich. Es ist der Abstimmung innerhalb der 

Gruppe der Richtermediatorinnen überlassen, wer aus dieser Gruppe eine bestimmte 

Mediation übernimmt. Ausschlussgrund für die Übernahme einer Mediation ist lediglich, 

dass es sich um den streitentscheidenden Richter handelt (Gespräche mit der Projekt-

leiterin, Materialband S. 514 ff.). 

Für die Bearbeitung in einer Mediation sind zwei Stunden vorgesehen;336 in der Regel 

soll es bei einem Termin bleiben. Alle Mediationen finden in einem speziell dazu herge-

richteten Raum in der Justizvollzugsanstalt Tegel statt. Ebenso wie das ggf. streitige 

Gerichtsverfahren sind auch die Mediationen nicht öffentlich. Die Justizvollzugsanstalt 

bestimmt die teilnehmenden Bediensteten in eigener Verantwortung; die Mediatorin 

kann Wünsche dazu äußern. Der Gefangene kann seinen Anwalt hinzuziehen. Da die 

Anwälte keine Gebühren erheben können, können sie für ihre Teilnahme an den 

Mediationen lediglich Beratungshonorare von ihren Mandanten fordern. 

Für die inhaltliche Arbeit in der Mediation werden Flipcharts benutzt. Die Flipcharts 

werden abfotografiert und in die Mediationsakte genommen. Es gibt darüber hinaus ein 

                                                
334 Eine Mediation kann ebenfalls nicht stattfinden, wenn einer der Konfliktbeteiligten eine 
Mediation ablehnt (vgl. Verwaltungstechnischer Ablauf 2010: Ziffer II 5 und 6, Materialband 
S. 5). 
335 Mit den Gefangenen wird in diesem Stadium nur selten telefoniert und am ehesten, wenn 
kein Anwalt benannt ist. 
336 Tatsächlich erwies sich dieser Zeitrahmen, wie von der Projektleiterin und den an der Media-
tion Beteiligten zu erfahren war, oft als zu knapp. Die durchschnittliche Dauer aller Sitzungen 
belief sich auf zwei Stunden und 47 Minuten (vgl. Endbericht des Landgerichts 2011, Material-
band S. 530). 
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Formular für die Protokollierung einer Erledigung in der Hauptsache. Festgehalten wird 

dort der Inhalt einer Einigung der Parteien. Eine Erledigungsverfügung selbst wird ggf. 

von der Mediationsgeschäftsstelle (dort von der Richterin Frau Vogt als Projektleiterin) 

gefertigt. Der streitentscheidene Richter muss schließlich die übereinstimmende Erklä-

rung beider Seiten zu einer Erledigung in der Hauptsache noch akzeptieren. Die Partei-

en selbst vereinbaren, in welcher Ausführlichkeit der Inhalt ihrer Einigung in die Akte 

der Strafvollstreckungskammer gelangt. 

 

3.2.3 Verlauf des Projektes 

Das Modellprojekt begann mit einer längeren Vorbereitungsphase ab Ende 2007 (im 

Wesentlichen dokumentiert bei Schammler 2008). Ausgangspunkt war hier u.a. die 

Auswertung von 1500 Verfahren in Strafvollzugssachen, die 2006 beim Landgericht 

Berlin zur Bearbeitung eingegangen waren (Vogt 2011). Das Projekt wurde in enger 

Kooperation zwischen Landgericht Berlin und Justizvollzugsanstalt Tegel inhaltlich ge-

plant und sowohl im Rahmen des Landgerichts und der Justizvollzugsanstalt als auch 

in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Im April 2009 begann die "Echtphase" und im 

Juni 2009 wurden erste Mediationen durchgeführt. Eine systematische Erhebung von 

Zahlen zu dem Projektverlauf erfolgte im Rahmen einer quantitativen Selbstevaluation 

ab Januar 2010 bis März 2011.337  

Jahr 2010 2011 
 

Gesamt338 

Angebot einer Mediation 11  3 14 
Durchgeführte Mediationen 9  2 11 

Anzahl behandelter Konfliktthemen 42 14 56 
Anzahl der Themen, die in einer schriftlichen 

Vereinbarung berücksichtigt wurden 
29 10 39 

Erledigungen in der Hauptsache 6 3 9 

Tabelle 3: Auswahl aus den Kennzahlen zu den im Projekt durchgeführten Mediationen  
auf Grundlage der Zusammenstellung aus der Geschäftsstelle des Mediationsprojektes  

(Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 529) 
 

Im Projektverlauf erwiesen sich sowohl die Zustimmung zur Mediation durch die Justiz-

vollzugsanstalt als auch die Verweisung von Fällen in die Mediation durch streitent-

scheidende Richter als Engstellen des Zugangs. 

- Die Projektleitung war zunächst von einer Vereinbarung mit der Justizvollzugs-

anstalt ausgegangen, dass die Sachbearbeiter einer Mediation grundsätzlich 

zustimmen, sobald die vereinbarten Kriterien vorliegen (vgl. Gespräche mit der 

                                                
337 Die Selbstevaluation ist Teil eines an sich differenzierteren Evaluationskonzeptes der 
Europa-Universität Viadrina (siehe Kapitel 3.2.4 sowie Materialband S. 11 ff.). Wegen der 
fehlenden Finanzmittel des Projektes konnte das Landgericht lediglich die quantitativ selbsteva-
luierenden Teile dieses Konzeptes umsetzen.  
338 Vier erste Mediationen fanden schon im Jahr 2009 statt, gingen aber noch nicht in die Zäh-
lung ein (Gespräche mit der Projektleiterin, Materialband S. 514 ff.). 
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Projektleiterin, Materialband S. 518). Das entwickelte sich nicht als selbstver-

ständlich; zudem wurden Zustimmungen von Seiten der Anstalt auch im Nach-

hinein zurückgezogen, weil es nicht immer gelang, diejenigen Bediensteten der 

Teilanstalt einzubinden, die effektiv für den betreffenden Gefangenen bzw. die 

betreffenden Inhalte zuständig waren. Über Umstände bzw. Motive wurden kei-

ne systematischen Erhebungen durchgeführt.339 

- Anders als in allen anderen Mediationssachen am Landgericht wurden die An-

träge an die Strafvollstreckungskammer nicht zunächst an die Mediationsstelle 

weitergeleitet, um etwaige Medianten von da aus anzusprechen, sondern es 

war Aufgabe der zuständigen Richter, die Parteien auf einen Mediation anzu-

sprechen, wenn den Richtern selbst der Fall geeignet schien. Aus Sicht der 

Projektleitung blieb die Überweisungsquote hier hinter den Erwartungen zurück 

(Gespräche mit der Projektleiterin, Materialband S. 514 ff.). Allein anhand der 

vorliegenden Zahlen lässt sich nicht sagen, welche Motive Richterinnen veran-

lassten, Fälle in die Mediation abzugeben oder aber selbst zu bearbeiten.340 

Als zusätzliches Hindernis bei der Entwicklung von Routinen einer Zuweisung in die 

Mediation erwies sich, dass die projektverantwortliche Richterin gerade zu Beginn des 

Projektes aus Krankheitsgründen nicht immer präsent sein konnte. 

 

3.2.4 Das Konzept der Evaluation durch die Europa-Universität Viadrina 

Das Institut für Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina341 hat der 

Präsidentin des Kammergerichts, vertreten durch den Präsidenten des Landgerichts 

Berlin, mit Datum vom 19.10.2009 ein Konzept für eine evaluierende Begleitforschung 

zu dem Modellprojekt "Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen" vorgelegt342 

(Materialband S. 10 ff.). Dies Konzept beruhte auf der bereits engen Kooperation des 

                                                
339 Überlegungen von Seiten der Justizvollzugsanstalt richten sich jetzt darauf, diese 
Bediensteten frühzeitig in die Entscheidung darüber einzubeziehen, ob die Justizvollzugsanstalt 
einer Mediation zustimmen will (vgl. Inhaltsprotokoll des Treffens in der JVA 2011, Materialband 
S. 540). 
340 Weitz (2008: 160; mit Verweis auf Richterbefragungen in Hessen) berichtet von Schwierig-
keiten einer Überweisung von Fällen in die Mediation aus anderen Modellprojekten, wenn Rich-
ter aus verschiedenen Gründen eine Überweisung in die Mediation nicht von vornherein als 
günstige oder wenigstens gleichwertige Option zur eigenen Bearbeitung betrachten; er berichtet 
als Kritikpunkte von Seiten der Richterschaft Zweifel an der tatsächlichen Zeitersparnis durch 
Mediationen und den Eindruck, als Richter in dafür geeigneten Fällen ohnehin schon schlich-
tend in Vergleichsverhandlungen tätig zu werden. Speziell im verwaltungsgerichtlichen Bereich 
fand sich in Befragungen von nicht mediierenden Richtern auch eine Auffassung, ein Machtge-
fälle zwischen Verwaltungsbehörde und Bürger sei gegeben und es bestehe keine Veran-
lassung, daran gerichtlicherseits etwas zu ändern (Weitz 2008: 160). Schammler (2011: 246) 
nennt neben Einstellungsfragen auch mangelnde Information der zuständigen Richter als mut-
maßlichen Hintergrund geringer Überweisungsraten. 
341 Das Institut wird von Prof. Dr. Ulla Gläßer, LL.M., und Prof. Dr. Lars Kirchhoff geleitet. 
342 Das Evaluationskonzept wurde von der Diplompsychologin Nicole Becker, M.A., unter Mitar-
beit der Diplompsychologin Kirsten Schroeter und bei praktischer Beratung durch Frau Dr. Anja 
Schammler erstellt. 
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Landgerichts mit dem Institut in der Phase der Entwicklung und der Etablierung des 

Projektes selbst. Gemeinsam mit den Projektverantwortlichen wurden von dem Institut 

für Konfliktmanagement die ersten drei Projektziele (s.o. Kap. 3.2) als zu evaluierende 

Ziele festgelegt. 

Als Indikatoren für die Einzelziele wurden überwiegend zahlenmäßig zu erfassende 

Werte gewählt (im Wesentlichen Veränderungen bzw. zählbare Besonderheiten in Fall- 

und Erledigungszahlen und Arbeitsbelastung); lediglich für das dritte Ziel wurden auch 

qualitative Interviews geplant (mit den Mediatorinnen, mit Mediationsteilnehmern und 

mit anderen im Umfeld tätigen Personen). Für die evaluierende Bearbeitung ergab sich 

so ein Mixed-Method-Design aus überwiegend quantitativen und einzelnen qualitativen 

Methodenanteilen mit einem hohen Anteil selbstevaluierender Schritte. 

Die tatsächliche Durchführung des Evaluationskonzeptes wurde wegen des begrenz-

ten Finanzrahmens des Mediationsprojektes auf selbstevaluative Elemente reduziert. 

Erhoben wurden von der Geschäftsstelle u.a. Verfahrenszahlen, Zahlen der Überlei-

tung in die Mediation und Erledigungszahlen sowie Zahlen zu behandelten Themen so-

wohl in den Anträgen als auch in den Mediationen und Einigungen (vgl. Endbericht des 

Landgerichts 2011, Materialband S. 529 ff.).  

  

3.2.5 Perspektive des Projektes 

Nachdem die Mediationsphase des Modellprojektes Ende März 2011 zunächst 

beendet wurde, konnte das Landgericht dem Senat Berlin Ende Juni 2011 die Zahlen 

der Selbstevaluation vorlegen und mit Datum vom 28.11.2011 einen Endbericht 

(Materialband S. 520 ff.). Darin wird eine insgesamt positive Bilanz der Projektphase 

gezogen.  

- Das Landgericht sieht Belege dafür, dass die Unterziele des Ziels 2 erreicht 

sind: zehn von 15 Teilnehmern an Mediationen haben im ersten Halbjahr nach 

Abschluss keine weiteren Beschwerden eingereicht, in den Mediationen konn-

ten deutlich mehr Themen behandelt werden als in den Eingaben benannt wor-

den waren und es konnten auch über mehr Einzelthemen Vereinbarungen ge-

troffen werden; neun von 14 Mediationen endeten 2010/2011 mit Erledigungen 

in der Hauptsache (vgl. Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband 

S. 529 f.).  

- Auch für das Ziel 3 sieht das Landgericht wesentliche Schritte erreicht, insbe-

sondere in der Erkenntnis, dass sich bestimmte komplexe Streitthemen entge-

gen vorhergehenden Befürchtungen gut in Mediationen behandeln lassen (vgl. 

Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 533).  
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- Für das Ziel 4 sieht das Landgericht einen wesentlichen Fortschritt im Aufbau 

von Kommunikationsroutinen zwischen Gericht und Justizvollzugsanstalt (vgl. 

Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 533 f.).  

- In Verbindung mit den Zielen 5 und 6 werden Umfang und Qualität der Bemü-

hungen, das Verfahren für alle Beteiligten im Justizvollzug transparent darzu-

stellen, ausdrücklich positiv gewürdigt (vgl. Endbericht des Landgerichts 2011, 

Materialband S. 534). 

- Noch nicht abgesichert ist dagegen – nicht zuletzt aufgrund der geringen Zahl 

bisher durchgeführter Mediationen und aufgrund von Schwankungen in den 

Gefangenenzahlen – das Ziel 1 einer Reduzierung von Anträgen nach 

§§ 109 ff. StVollzG (vgl. Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband 

S. 532 f.).  

Als Perspektive beschreibt das Landgericht die Entwicklung von Möglichkeiten, Er-

kenntnisse und Kompetenzen, die in dem Projekt im Hinblick auf alternative Regelun-

gen von Konflikten gewonnen wurden, weiter zu verwenden (Endbericht des Landge-

richts 2011, Materialband S. 536 f.).  

 

3.3 Erwartungen an eine gerichtsinterne Mediation von  

Konflikten im Strafvollzug 

Erwartungen als individuelle und gruppenspezifische Motive, Interessen und Ziele 

strukturieren den Zugang zu Mediationen und den Verlauf von Mediationen selbst (vgl. 

Bercovitch/Jackson 2009: 24 ff.). Das Grundmotiv jeder Mediation haben Fisher/Ury 

u.a. (1997: 147) genannt: Es soll "etwas Besseres dabei herauskommen, als wenn Sie 

nicht verhandeln würden". Ob dieses "Bessere" ein greifbares Ergebnis im Sinne einer 

Einigung ist oder ob eher "informelle Werte", z.B. aus dem kommunikativen Austausch 

(Bölscher 2006: 117), die Erwartung beherrschen, ist durch die jeweils spezifischen 

Voraussetzungen eines Konfliktes und seiner Teilnehmer definiert. 

Für Erwartungen an eine gerichtsinterne Mediation von Konflikten im Strafvollzug kann 

Ähnliches gelten wie für Erwartungen an Mediation und speziell gerichtsinterne 

Mediation überhaupt. Je nachdem, welchem Projekt von Mediation (Breidenbach 1995) 

die praktizierte Mediation zugeordnet wird, können unterschiedliche Erwartungen, Ziele 

und Motive gefunden werden. Es scheint also lohnend, hier noch einmal bei den ver-

schiedenen in das Verfahren der Mediation direkt und indirekt involvierten Stellen, also 

bei den verschiedenen "Stakeholdern" eines hier mit Mediationen zu regelnden Kon-

fliktsystems, zu untersuchen, was denn für jede Seite vermutlich "etwas Besseres" ist, 

welche Erwartungen bestehen, wieweit sie sich auf das je selbe Projekt von Mediation 

beziehen und in welchen Bereichen es womöglich relevante Unterscheidungen gibt. Es 
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geht um die Interessen und Bedürfnisse jeder Seite. Dabei scheint nicht ohne Be-

deutung, dass nicht alle hier aufgeführten Gruppen auch tatsächlich selbst an 

Mediationen teilnehmen. Weder die Justizverwaltung noch die Gerichtsverwaltung ist 

an konkreten Mediationen beteiligt, und doch sind sie Akteure mit Erwartungen, Moti-

ven und Interessen. Ihre Interessen können sich auf eine innere Agenda der direkt an 

den Mediationen Beteiligten auswirken; ihre Interessen müssen womöglich auch in ei-

ner Mediation mitverhandelt werden (vgl. Gläser/Kirchhoff 2005: 133), um die tatsächli-

chen Bedingungen eines Konfliktes zu erfassen.  

 

3.3.1 Erwartungen auf Seiten der Aufsichtsbehörde  

Die Justizverwaltung als staatliche Institution repräsentiert im Hinblick auf die Einfüh-

rung gerichtsinterner Mediationen die schon beschriebene vielfältige Gemengelage an 

Motiven und Erwartungen. Für das hier interessierende Mediationsprojekt in Berlin 

kann sich eine Analyse von Verwaltungsmotiven für das Projekt der Mediationen in 

Strafvollzugssachen auf das Gespräch mit dem Mitarbeiter der Senatsverwaltung für 

Justiz stützen (Materialband S. 509 f.). Die Erwartungen der Senatsverwaltung erwei-

sen sich dabei strukturiert anhand der internen Organisation der Justizverwaltung 

selbst.  

Auf der einen Seite steht hier die grundsätzliche Zuordnung gerichtlicher Mediation und 

gerichtlicher Mediationsprojekte zur Abteilung der "Personalentwicklung". Die 

Einführung von Mediation wird als Möglichkeit verstanden, Richterinnen in konsen-

sualen Verhandlungstechniken fortzubilden (ein ähnliches Motiv findet sich auch in 

dem Niedersächsischen Modellprojekt; vgl. Zenk/Strobl u.a. 2006: 43). Im weiteren 

Sinne lässt sich damit das Motiv der Entwicklung einer neuen Streitkultur finden, für die 

auch das gerichtliche System geöffnet werden soll (entsprechend dem "social-trans-

formation"-Projekt, Breidenbach 1995: 120). Die Senatsverwaltung steht damit für die 

Umsetzung eines ggf. politischen Willens, Mediation an Gerichten einzuführen, um 

damit Rechtskultur zu verändern. Das entspricht einer Definition gerichtsinterner 

Mediation als "Türöffner" (Ade/Alexander 2007). Sekundär langfristig ist damit das Ziel 

der Entlastung der Gerichte verbunden. Gerichtsinterne Mediation sollte Rechtssu-

chende auf Dauer motivieren, Konflikte außergerichtlich in Mediationen zu regeln. Da-

rüber hinaus findet sich eine Übernahme von Motiven des Gerichts (die speziell in den 

Strafvollstreckungskammern anfallenden besonders kritischen Verfahren vermeiden 

helfen) bzw. gemischter Motive aus Justizvollzugsanstalt und Gericht (Verbesserung 

der "Stimmung" in der Anstalt; sinnvollerer Zugang zu einzelnen "schwierigen" Gefan-

genen). Es finden sich damit auch Ansätze aus Motiven eines "reconciliation"-Projektes 

(Breidenbach 1995: 120). 
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Die Berliner Senatsverwaltung für Justiz ist von Anfang an Stelle der Koordination der 

verschiedenen Erwartungen, Interessen und Motive der Institutionen gewesen, die in 

das Berliner Projekt "Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen" involviert sind. Die 

Verwaltung muss Interessen aus dem Justizvollzug (repräsentiert über die Abteilung 

für die Dienst- und Fachaufsicht über den Justizvollzug; Abteilung 3) mit Interessen aus 

den Gerichten (hier repräsentiert über die Personalabteilung; Abteilung 1) abstimmen. 

Die Senatsverwaltung steht damit für eine sowohl inhaltliche wie finanzielle 

Koordination des Mediationsprojektes. Sie muss materielle und immaterielle Kosten 

(Ausbildungskosten von Richtermediatorinnen, zusätzliche Arbeitszeit für die Verwal-

tung und die Durchführung von Mediationen sowohl im Gericht als auch in der Justiz-

vollzugsanstalt, Raumnutzungskosten, Fahrtkosten) und Nutzen (tatsächliche Entla-

stung der Gerichte, Gewinn an positiver Außenwirkung) gegeneinander abwägen. Da-

bei spielt die der Verwaltung zurückgemeldete Zufriedenheit der mit den Mediationen 

direkt wie indirekt befassten Bediensteten sowohl im Gericht als auch im Justizvollzug 

eine Rolle. Sie kann als Teil der Kostenkalkulation verstanden werden. Die Kostenkal-

kulation ist wegen der zwei beteiligten Abteilungen der Senatsverwaltung hier eine ver-

waltungsintern doppelte; die Wege der verwaltungsinternen Abstimmung der jeweiligen 

Einschätzungen sind von außen nicht transparent. 

 

Die Aufsichtsbehörde ist nur in wenigen Fällen so direkt im Konflikt mit einem Gefan-

genen, dass ihre persönliche Beteiligung an einer Mediation jedenfalls notwendig wäre 

(vgl. Sasse 2010: 220). Nicht außer Acht gelassen werden kann aber, dass die 

Aufsichtsbehörde in einer Mediation auch dann als interessierte Partei erscheint, wenn 

ihre Entscheidungen bzw. Entscheidungen bahnenden Vorschriften von Bediensteten 

der Vollzugsanstalt praktisch vertreten werden (vgl. Kamann 1991: 65).343 Die 

Aufsichtsbehörde ist Dienstaufsicht sowohl für die Justizvollzugsanstalt als auch für 

das Gericht. Es werden in der Aufsichtsbehörde auch Beschwerden – etwa aus der 

Justizvollzugsanstalt – zu dienstlichem Verhalten von Richtern behandelt. Die 

Aufsichtsbehörde hat gegenüber Richtern, aber auch gegenüber der Justizvollzugsan-

stalt Sanktionsmacht (vgl. Kamann 1991: 67).  

 

3.3.2 Erwartungen auf Seiten des Gerichts 

Die Erwartungen auf Seiten des Gerichts können in Bezug auf das hier untersuchte 

Projekt "Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen" für das Landgericht Berlin 

spezifiziert werden. Sie finden sich zusammengefasst als die Haupt- und Nebenziele, 

die Grundlagen des Mediationsprojektes am Berliner Landgericht sind (Endbericht des 
                                                
343 Glasl (2009a: 67) schlägt vor, sich jedenfalls vorzubehalten, Auftraggeber bzw. 
organisational Beteiligte eines Konfliktes auch direkt in die Mediationsverhandlung einzuladen. 
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Landgerichts 2011, Materialband S. 526 f. sowie Vorstellung des Projektes durch seine 

Leiterin, Vogt 2011).  

Die Formulierungen dieser Ziele lassen auf den ersten Blick das dort vertretene 

Verständnis von Mediation als das eines nüchternen "service-delivery"-Projektes (Brei-

denbach 1995: 119) erscheinen. Mediationen sollen die Zahl von Anträgen aus der 

Gruppe der Gefangenen, also die Fallzahlen und damit die Arbeitsbelastung für die 

Strafvollstreckungskammern reduzieren (entsprechend bei Schammler 2008: 2). Sie 

sollen die Bearbeitung von Anträgen effizienter gestalten, insofern die Mediation 

genutzt werden soll, verschiedene Anträge zusammengefasst zu behandeln. Diese 

Motive stehen deutlich im Vordergrund der gerichtlicherseits formulierten Erwartungen 

und sprechen dafür, dass diesem Aspekt aus gerichtlicher Sicht Dringlichkeit zukommt. 

Die bevorzugte Stellung dieser Zielerwartung spricht für eine hohe Rate von Verfahren, 

die aus Sicht des Gerichts in den Strafvollstreckungskammern nicht annähernd zufrie-

denstellend bearbeitet werden können (Vogt 2011). Seit Jahren wird die Situation der 

Strafvollstreckungskammern und konkret der dort tätigen Richter als hoch belastend 

wegen der schwierigen Fallgestaltungen und der – auch für Gerichte – geringen erleb-

baren Effizienz der Verfahren beschrieben (Kamann 1991; Laubenthal 2002; Schamm-

ler 2008; Vogt/Schammler 2009). "Entlastung" gehörte bei der Einführung gerichtsinter-

ner Mediationen immer schon zu den Hauptmotiven (Alexander/Ade 2007: 149). In der 

Literatur werden vor allem besonders komplexe Verfahren oder Verfahren mit ander-

weitig besonders hohen Kosten (Eidenmüller 2000: 65 f.; Hagen/Lenz 2008: 14; Rött-

ger 2008: 619; Weitz 2008: 79 f.; Greger 2010d: 784) als lohnend für eine Behandlung 

in der Mediation angesehen. Die im Strafvollzug anfallenden Konflikte können als 

typische Beispiele von Fällen gelten, die besonders hohen Aufwand verlangen. Gleich-

zeitig scheinen sie im gerichtlichen System gar nicht angemessen bearbeitbar, sodass 

immer wieder der Wunsch nach anderen Methoden und Verfahrensweisen geäußert 

wird (Lübbe-Wolff/Geisler 2004; Schammler 2008: 18). 

Mit dem Ziel 4, Transparenz für Verfahrenswege zu schaffen (vgl. Endbericht des 

Landgerichts 2011, Materialband S. 527), formuliert das Gericht eine für Verwaltungs-

mediationen typische Zielrichtung. Mit der angezielten Transparenz wird im Kontext 

von Verwaltungshandeln regelmäßig die Erwartung verknüpft, Verständnis für die Ver-

waltungsstelle bei dem betroffenen Einzelnen – hier: dem Gefangenen – zu erreichen 

(Bader 2009: 59; mit Verweis auf Würtenberger 1996). Damit im Zusammenhang 

können Erwartungen gesehen werden, dass durch eine Mediation alle Beteiligten in die 

Lage versetzt werden, die tatsächlich relevanten Aspekte eines Konfliktes zu 

erarbeiten (Schammler 2008: 18). 
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Soweit Aspekte einer "reconciliation" angesprochen sind, beziehen sie sich in der 

Zielformulierung interessanterweise nicht in erster Linie auf die prospektiven 

Konfliktgegner (Gefangene vs. Justizvollzugsanstalt).344 In Ziel 4 wird vielmehr die 

Kommunikation und die Entwicklung wechselseitigen Verständnisses von Justizvoll-

zugsanstalt und Landgericht als Erwartung formuliert (Endbericht des Landgerichts 

2011, Materialband S. 527). Auch hier handelt es sich allerdings um Beziehungen, die 

auf lange Sicht funktionsfähig sein sollen. Auch wenn dieser Punkt quasi als Anhang 

formuliert ist, ist er doch im Rahmen einer Erwartungs- und Zielformulierung 

ungewöhnlich genug, um als "zweite Agenda" des Projektes aus Sicht des 

Landgerichts berücksichtigt zu bleiben. Deutlicher im Hinblick auf Gefangene wird ein 

Aspekt von "reconciliation" dagegen bei der Vorstellung des Projektes im Rechtsaus-

schuss des Senates (Vogt 2011) angesprochen. Hier ist von "Rechtsfrieden" die Rede, 

der durch die bisherigen Bearbeitungsstrukturen nicht erreicht werden könne; stattdes-

sen führe die Erfahrung, mit Anträgen immer wieder abgewiesen zu werden, zur Eska-

lation von Konflikten, zu destruktiven Bearbeitungsmustern bei den Gefangenen ("Que-

rulation") und zu vermehrten Lasten bei den Bediensteten.  

 

Eher nachrangig formuliert werden vom Gericht Motive, die über diese direkte Zieler-

wartung hinausgehen und Ansätze eines "social-transformation"-Projektes (Brei-

denbach 1995: 120) erkennen lassen (Mediation als Angebot eines ansonsten nicht 

weiter bestimmten "innovativen Strafvollzugs"; vgl. Ziel 5 im Endbericht des 

Landgerichts 2011, Materialband S. 527). Diese Zielerwartung wird nur vorsichtig 

angedeutet (Veränderungen "hinter verschlossenen Türen" Vogt/Schammler 2009: 

330). Es wird jedenfalls an keiner Stelle näher ausgeführt, welche Motive mit einer 

solchen Vorstellung verknüpft sind. Es gibt keine Einbettung des Mediationsprojektes 

in Ideen einer übergreifenden Veränderung einer Gefängnisstruktur (etwa im Rahmen 

einer durchgängigen Opferorientierung eines Strafvollzugs wie in den britischen 

Ansätzen; vgl. Stern 2005) oder andererseits eine Rahmung der Mediationen als Teil 

einer Strategie der Angleichung und Normalisierung (vgl. Lesting 1988), mit der 

Gefangene an einer allgemein gesellschaftlich zu beobachtenden Tendenz zu 

konsensualen Konfliktbearbeitungen teilhaben sollen. Eine für andere gerichtsinterne 

Modellprojekte wichtige Rahmung des Angebotes als neue "Kundenorientierung" der 

Justiz, die sich als Dienstleister im Wettbewerb sieht mit anderen Anbietern von 

                                                
344 Eigentlich zählt die Erwartung, die Beziehung zwischen Konfliktgegnern zu verbessern, 
deren Beziehung noch auf längere Sicht Bestand haben muss – und dies sind die Beziehungen 
zwischen Gefangenen und den für sie in der Gefangenenschaft Zuständigen zweifellos – zu 
den klassischen Indikationskriterien für Mediation (vgl. etwa Nolan-Haley 1992: 115 f.). Tatsäch-
lich werden an anderer Stelle auch solche Ziele für das hier beschriebene Projekt mitgenannt 
(Vogt/Schammler 2009: 332). 
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Konfliktregelungen (Bader 2009: 64), ist hier ebenfalls nicht zu erkennen. Auch weitere 

Aspekte, die zwangsläufig mit Mediationen verbunden sind, werden vom Gericht nicht 

ausdrücklich als Erwartungen, Motive und Ziele benannt.345 

 

3.3.3 Erwartungen auf Seiten der Justizvollzugsanstalt 

Für eine Untersuchung der Erwartungen auf Seiten der Justizvollzugsanstalt sind zwei 

Umstände von Bedeutung. Der erste liegt darin, dass es für diesen Aspekt – anders als 

für die Erwartungen auf Seiten von Gericht und Gerichtsverwaltung – keine schriftli-

chen oder in Interviews gewonnenen Beschreibungen gibt. Interessen und Bedürfnisse 

müssen also aus anderen Quellen abgeleitet werden und es muss untersucht werden, 

wieweit sie für die hier interessierenden Mediationsbereiche Belang haben.  

Ein zweiter wichtiger Umstand ist, dass – so wenig Gerichte oder Justizverwaltungen 

als homogene Gebilde anzusprechen sind, die ohne Ansehen der in ihnen operieren-

den Personen ihre Wirkungen entfalten – in der Justizvollzugsanstalt die Unterschei-

dung zwischen einzelnen Gruppen der dort vertretenen Bediensteten für die Frage der 

Erwartungen an die Mediation von vornherein zusätzlich bedeutsam scheint. Es kann 

nicht realistisch angenommen werden, dass Bedienstete im Stationsdienst strukturell 

dieselben Zugänge zu diesem Thema haben wie Bedienstete etwa im Verwaltungsap-

parat der Justizvollzugsanstalt, die in ihrem beruflichen Alltag selten persönlich mit Ge-

fangenen zu tun haben. 

 

Die weitgefassten Aufgaben und Befugnisse der Leitung einer Justizvollzugsanstalt 

(§ 156 Abs. 2) lassen davon ausgehen, dass dazu auch gehört, Erwartungen ver-

schiedener Beteiligter innerhalb der Justizvollzugsanstalt in Bezug auf Konfliktgesche-

hen zu koordinieren und zu regulieren. Ferner müssen der Aufsichtsbehörde gegen-

über Konflikthäufigkeiten und Konflikteskalationen in der Anstalt und eine akzeptable 

Form eines haftinternen Konfliktbearbeitungsmodus' vertreten werden (vgl. zur Vertre-

tung der Anstalt gegenüber der Aufsichtsbehörde AK StVollz-Feest/Walter 2012: § 156 

Rz. 5). Ansprüche, Wünsche, Bedenken oder Ängste von Mitarbeitern der Justizvoll-

zugsanstalt müssen mit Interessen der Gefangenen in Einklang gebracht und 

zusätzlich mit den Ansprüchen der Aufsichtsbehörde in Hinsicht auf eine "Philosophie" 

einer Vollzugsanstalt vereinbart werden. Sparks/Bottoms u.a. (1996: 137) sehen diese 

Aufgabe als ständigen Balanceakt einer Anstaltsleitung. 

Je nachdem, wie eine solche "Philosophie" des Strafvollzugs in der betreffenden An-

stalt ausfällt, kann Mediation von Konflikten einen relevanten Platz darin einnehmen. 

                                                
345 Zu denken ist etwa an den Informationsgewinn auch für Richter, wenn sie als Mediatorinnen 
die im Verfahren betroffenen Gefangenen in einem ausführlicheren Kontakt erleben (Schamm-
ler 2008: 20). 
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Der für Mediationen angenommene Effekt einer Verbesserung der sozialen Beziehun-

gen zwischen den Konfliktbeteiligten (Kals/Ittner 2008: 19), speziell hier zwischen Ge-

fangenen und Bediensteten (Schammler 2008: 18 f.), kann eine Rolle spielen: ins-

gesamt kann das "Klima" der Anstalt als relevantes Ziel einer Bearbeitung er-

scheinen346 und auch hier die Aussicht, dass Gefangene über die Mediation ihrer Be-

schwerden prozedurale Gerechtigkeit des Strafvollzugs erleben. Erwartungen der 

Justizvollzugsanstalt bezüglich der Mediation von Konflikten können sich damit in ver-

schiedenen Projektbereichen von Mediation bewegen. Sowohl Aspekte von "recon-

ciliation" als auch von "access-to-justice", "individual-autonomy" oder "social-transfor-

mation" (Breidenbach 1995: 119 f.) sind möglich. 

 

Auf den ersten Blick ließe sich annehmen, dass Justizvollzugsanstalten darüber hinaus 

strukturell wenig direktes Interesse an einer Mediation haben, da die traditionellen ge-

richtlichen Verfahren für sie ausreichend erfolgreich verlaufen; sie können dort hohe 

Erfolgsquoten erwarten (vgl. Feest/Lesting u.a. 1997: 123347). Justizvollzugsanstalten 

haben auch ohne Verhandlung schon die für sie beste erreichbare Regelung so gut wie 

gesichert; die "BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement)" (Fisher/Ury u.a. 

1997: 143) liegt für sie im Verzicht auf das Verhandeln. Sie können in dem weitgehend 

schriftlichen Verfahren alle Vorteile einer auch mit juristischem Sachverstand ausge-

statteten Verwaltungsbürokratie nutzen. Falls sie Informationsbedarf im Hinblick auf 

den Gefangenen und sein Anliegen selbst haben, so haben sie jederzeit Zugang zu 

ihm.348 Sie haben insofern bei einer direkten mündlichen Verhandlung mit dem Konflikt-

gegner vor einer neutralen dritten Partei wenig zu gewinnen.  

Gegen ein Interesse an neuen Konfliktbearbeitungsmethoden spricht auch die Sorge, 

durch gleichberechtigte konsensuale Verhandlung (Kamann 1991: 55, 210) und erst 

recht durch eine Einigung bedrohlich an Autorität gegenüber den Gefangenen ins-

gesamt verlieren zu können (Kamann 1991: 210, Kretschmer 2005: 220). Schammler 

(2008: 33) sieht Handlungen im Strafvollzug insgesamt als Behauptung und ggf. 

Durchsetzung von Rechtspositionen strukturiert und damit mit einer konsensualen Be-

arbeitung besonders schlecht zu vereinbaren. Ebenso werden Sorgen bekundet, durch 

Mediationen könne die Gleichbehandlung der Gefangenen und die Sicherheit der Be-

diensteten, wie überhaupt in Einzelfällen anstaltsintern zu handeln sei, beeinträchtigt 

                                                
346 Schammler (2008: 12) spricht von der Aussicht auf ein "resozialisierungsförderndes 
Streitklima". 
347 Vogt (2011) berichtet aus ihrer Auswertung der 1 500 Vollzugssachen, die beim Landgericht 
Berlin 2006 zur Bearbeitung vorlagen, von einer Erfolgsquote der Gefangenen von etwas über 
zwei Prozent. 
348 Vidoni Guidoni (2003: 63) berichtet dennoch auch aus den von ihm beobachteten Mediatio-
nen noch von Bemühungen von Bediensteten, in der Mediation nicht zuletzt zusätzliche Infor-
mationen über den Gefangenen zu erhalten. 
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werden (Schammler 2008: 2 Fn). Schammler (2008: 2) ordnet solche Bedenken vor 

allem dem mittleren und unteren Segment der Bedienstetenhierarchie zu, also den Be-

diensteten, die am meisten direkten Kontakt mit Gefangenen im Alltag haben. Bedien-

stete in der Befragung von Hartmann/Haas u.a. (2011: 14) sehen Regelungen konsen-

sualer Konfliktbearbeitung, überwiegend im Sinne des Täter-Opfer-Ausgleiches, allen-

falls für Konflikte unter Gefangenen als geeignet, aber nur in sehr begrenztem Umfang 

– immerhin allerdings zehn bis 20 Prozent der Befragten – für Konflikte zwischen Ge-

fangenen und Bediensteten.349 

 

Die Anstalt kann allerdings von der Mediation einen Vorteil erwarten, wenn es gelingt, 

einem Gefangenen in Anwesenheit einer als neutrale Autorität auftretenden Richterme-

diatorin die eigenen Maßnahmen so zu erläutern, dass der Gefangene sie besser ver-

steht und akzeptiert als zuvor. Dies ist im Rahmen des Beschwerdeverfahrens in der 

Regel nicht möglich.350 Die Anstalt hat auch dafür in der Regel günstige Voraussetzun-

gen, verfügt über Bedienstete, die erfahren sind im Umgang mit Konflikten und mit dem 

Gericht und die auch in Mediationen Vorteile eines "repeat players" (Galanter 1974) 

ausspielen können (Murray 2006: 309). 

Ein weiterer Vorteil der Teilnahme an einer Mediation ergibt sich, wenn die Anstalt an-

nehmen muss, in einer Gerichtsentscheidung eine gerichtlicherseits festgeschriebene 

Begründung dafür zu erhalten, dass eine gesetzte Maßnahme nicht als rechtmäßig be-

trachtet wird. Daran kann eine Justizvollzugsanstalt kein Interesse haben, da es den 

eigenen Handlungsspielraum für künftige Entscheidungen bei anderen Gefangenen 

ungünstig einschränkt (Bergmann 2003: 215).351 Da es Anzeichen dafür gibt, dass die 

Wahrscheinlichkeit solcher für eine Anstalt ungünstiger Ausgänge eines Gerichtsver-

fahrens steigt (Feest/Lesting 2009: 686 f.), könnte eine Motivation von Justizvollzugs-

anstalten gleichermaßen ansteigen, Mediation als Vermeidungsstrategie zu nutzen. 

Obwohl die Anstalt für die Ausarbeitung von Stellungnahmen für Verfahren bei der 

Strafvollstreckungskammer grundsätzlich über Ressourcen verfügt, kann es doch auch 

für die Anstalt ein relevantes Entlastungsmotiv im Hinblick auf eine Mediation geben. 

Verfahren bringen einen Bearbeitungsaufwand mit sich, der erheblich werden kann 

(vgl. Feest/Lesting u.a. 1997: 63; Geisler 2010: 17). Eine Mediation kann aus Sicht der 

                                                
349 Die Autoren verweisen allerdings auf Einschränkungen der Repräsentativität ihrer 
Stichprobe, in der sie Bedienstete des AVD unterdurchschnittlich vertreten vermuten 
(Hartmann/Haas u.a. 2011: 5). 
350 Zu einer entsprechenden Bedeutung einer Anhörung im Sinne einer Mündlichkeit des Be-
schwerdeverfahrens vgl. auch Kretschmer (2005: 219). 
351 Das widerspricht zwar anderen Erfahrungen mit Mediationen, an denen Behörden als 
Medianten beteiligt sind (Arbeitsgruppe Mediation bei den Berliner Gerichten 2005: 36). Man 
wird hier aber die Verhaltensmodalitäten gerade der Justizbehörde durchaus als Sonderfall be-
trachten können; sie erweist sich als besonders wenig daran interessiert, sich gerichtlich 
festgehaltene Präzedenzfälle zu schaffen (Feest/Lesting 2009: 677). 
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Justizvollzugsanstalt zu einer erfolgversprechenden Variante einer Konfliktbearbeitung 

werden, wenn dadurch Gefangene, die sich mit immer neuen Beschwerden an die An-

stalt selbst und das Gericht wenden, von weiteren Beschwerden abgehalten werden.352  

Mediation bietet schließlich einer Justizvollzugsanstalt die Möglichkeit, ohne Gesichts-

verlust eine bisherige Position zu ändern. Feest/Lesting u.a. (1997: 124 ff.) haben ge-

funden, dass sich in einem strittigen Verfahren die Haltung einer Justizvollzugsanstalt 

am ehesten dann wandelt, wenn entweder eine übergeordnete Stelle interveniert oder 

wenn sich eine neue Befundlage in der Sache selbst ergibt. In einer Mediation kann es 

gelingen, Umstände eines Konfliktes so herauszuarbeiten, dass sie sich als neu dar-

stellen und eine neue Bewertung möglich machen. 

 

3.3.4 Erwartungen auf Seiten der Gefangenen 

Auch bei Gefangenen findet sich kein homogenes Bild von Erwartungen; unterschiedli-

che Gruppen von Gefangenen mit unterschiedlichen biographischen und spezifisch ge-

fängnisbezogenen Besonderheiten bilden vielmehr je spezifische Erwartungen aus.353 

Das Spektrum von Erwartungen, mit denen Gefangene eine Mediation sehen, kann 

überwiegend abgeleitet werden aus ihrer Erfahrung mit dem traditionellen gerichtlichen 

Verfahren. Dazu gehört ein Bündel an Erwartungen an den dort streitentscheidenden 

Richter354 und dazu gehört die Erfahrung der Begrenzungen des eigenen Rechtsschut-

zes in der Haft (grundsätzliche Probleme ebenso wie Beispiele bei Lesting/Feest 1987; 

Kammann 1991; Böhm 1992; Feest 1993; Dünkel 1996a; Feest/Lesting u.a. 1997; 

Kretschmer 2005; Pollähne 2006; Lübbe-Wolf/Lindemann 2007; Schammler 2008; 

Volckart/Pollähne u.a. 2008; Feest/Lesting 2009 sowie aus Perspektive von Gefange-

nen Funken 2011: 38).  

 

Die Übertragung der Erfahrungen mit dem eigenen Rechtsschutz auf Erwartungen an 

die Mediation stellt Mediation aus Sicht von Gefangenen in erster Linie in den Rahmen 

                                                
352 Als weiterer Nebeneffekt könnte aus Sicht der Justizvollzugsanstalt günstig scheinen, dass 
die Bearbeitung von Konflikten in einer Mediation die Bedeutung informeller "Rechtsberater" in 
der Gruppe der Gefangenen mindert, da Gefangene sich in der Mediation mit ihren eigenen 
Argumenten, Interessen und Befindlichkeiten selbst vertreten. Insbesondere braucht so weniger 
befürchtet zu werden, dass Gefangene durch Mitgefangene mit ihren Anliegen instrumentalisiert 
werden. 
353 Auf einige relevante Unterschiede für Gefangene in einer einzelnen Anstalt weist z.B. 
Kamann (1991: 72 f.) hin. Angesichts der zunehmenden Gruppe von Gefangenen ohne 
westliche Herkunftskultur ist mit Busch (2007: 176) ohnehin schon zu fragen, ob eine westlich-
kulturell verankerte Technik wie die Mediation überhaupt sinnvoll für Mitglieder anderer Kulturen 
zu vermitteln ist. Bierbrauer (2009) weist auf die jedenfalls sehr unterschiedlichen Verhand-
lungskulturen hin, denen in Mediationen ggf. durch spezifische Strukturvorgaben Rechnung zu 
tragen wäre. 
354 Kamann (1991: 73) sieht neben der eigentlichen Konfliktregulation im strittigen Verfahren Er-
wartungen von Gefangenen an Richter, überhaupt mit dem Gefangenen in Kontakt zu treten 
und ihm rechtlich relevante Einschätzungen des Konfliktes zu geben. 
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eines "access-to-justice"-Projektes (Breidenbach 1995: 119). Gefangene können in der 

Methode "Mediation" eine Chance wahrnehmen, mit ihrem Anliegen überhaupt zu einer 

relevanten Stelle außerhalb des Strafvollzugs vorzudringen (so auch bei Schammler 

2008: 20). Die Möglichkeit, in einer Mediation persönliches Gehör zu finden, stellt einen 

nicht zu unterschätzenden Aspekt dar für Gefangene, die in ihrem sozialen Umfeld in 

der Haft depriviert sind,355 die in einem traditionellen gerichtlichen Verfahren ihre Anlie-

gen dem Gericht nur indirekt schriftlich vermitteln können und die – biographisch be-

trachtet womöglich lebenslang – nur begrenzt Zugang haben zu gesellschaftlich aner-

kannten Entscheidungsträgern.356 Mediation bietet Zugang (durch den direkten Kontakt 

auch Zugang zu Informationen; vgl. Kamann 1991: 83). Mediation erwiese sich damit in 

einem wesentlichen Teil als Institutionalisierung der vielfach geforderten persönlichen 

Anhörung des Gefangenen, die dem Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer 

sonst fehlt (Wagner 1976: 258; Rotthaus 1985: 336; Feest/Lesting u.a. 1997: 200; Lau-

benthal 2002: 52; Lübbe-Wolff/Geisler 2004: 486; Geiter 2005: 30; Kretschmer 2005: 

219; AK StVollz-Kamann/Spaniol 2012: vor § 108 Rz. 19). Diese Motivation lässt als 

Nebenwirkung damit rechnen, dass Gefangene sich vergleichsweise schwer von der 

Wahrnehmung einer Richtermediatorin als Autorität lösen können, von der sie auch 

hier verbindliche Stellungnahmen zum Konflikt erwarten und eine Form der Zusatz-

sanktionierung des Konfliktgegners durch das Verfahren.357  

 

Gefangene können Mediation auch ganz realistisch als Möglichkeit einschätzen, den 

eng begrenzten Prüfspielraum des Gerichts nach § 115 StVollzG entsprechend den ei-

genen Interessen auszweiten. Gefangene können dagegen eine negative Erwartung 

an eine Mediation knüpfen, wenn sie (im Vorhinein) zu der Einschätzung kommen, 

dass die Mediation ihnen gerade nicht zu ihrem "Recht" verhelfen kann, womöglich aus 

ihrer Sicht einseitig anderen Projektzielen zugeordnet wird (wie z.B. Mediation als Ver-

besserung sozialer Beziehungen). Vidoni Guidoni (hier zitiert nach van Ness 

2007: 318 f.) geht davon aus, dass Gefangene auf Seiten der Vollzugsbehörde grund-

sätzlich eine Einstellung gegen Gefangeneninteressen und nur eingeschränkte Fair-

ness vermuten. Gefangene werden daher – durchaus spiegelbildlich zur Erwartung der 

Bediensteten an Gefangene – von Mitarbeitern der Justizvollzugsbehörde wenig 

                                                
355 Möglicherweise ist es der – auch informationellen – Deprivation der Gefangenen zuzuschrei-
ben, wenn sie das Mediationsprojekt in Berlin in seinen Chancen für sich selbst eher über-
schätzt haben sollten (Schammler 2008: 2 Fn). 
356 Sasse (2010: 240) sieht hier auch die Gefahr zu hoch angesetzter Erwartung an persönliche 
Zuwendung und persönliches Interesse. 
357 Im Sinne von Hanak/Stehr u.a. (1989: 63), die einen wesentlichen Aspekt einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung in solcher Sanktionskraft sehen, die vor allem für Beteiligte eine Rolle 
spielt, die kein Interesse am Erhalt bzw. der Absicherung der sozialen Beziehung zum Konflikt-
gegner haben. 
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geeignete Voraussetzungen für eine Teilnahme an einer Mediation erwarten (Funken 

2011: 38). 

 

Im Hinblick auf die in der Haftsituation eng begrenzte Autonomie bietet Mediation Ge-

fangenen eine neue Perspektive von Mitsprache und Mitbestimmung. Erwartungen die-

ser Art können Mediation damit aus Perspektive von Gefangenen als "individual-auto-

nomy"-Projekt (Breidenbach 1995: 120) mit strukturieren. Eine Chance kann Mediation 

auch für Gefangene sein, die im traditionellen Gerichtsverfahren eine allzu konfrontati-

ve Auseinandersetzung mit der Haftanstalt und, daraus erwachsend, in jedem Fall haft-

intern negative Konsequenzen für sich befürchten – erst recht, wenn sie bei Gericht er-

folgreich wären.358 Mediation bietet ihnen die Möglichkeit, im direkten Kontakt und im 

Austausch von Argumenten in einer neutralen Atmosphäre auszubalancieren, wie viel 

"Gewinn" sie sich und der Haftanstalt glauben zumuten zu können.  

Wieweit Gefangene durch Mediation eine Verbesserung ihrer sozialen Beziehungen in 

der Haft (Beziehungen insbesondere zu den Bediensteten) erreichen wollen, ist nicht 

leicht einzuschätzen. Da Einzelkonflikte zwischen einem Gefangenen und der Haftan-

stalt durch die Rollen- und Gruppensituation eine starke Tendenz haben, von der per-

sönlichen Ebene sofort auf die Ebene eines Konfliktes zwischen zwei Gruppen (Gefan-

gene gegen Bedienstete) transferiert zu werden (vgl. Bercovitch/Jackson 2009: 26), ist 

damit zu rechnen, dass für Gefangene Effekte einer Beziehungsverbesserung uner-

wartet kämen und nicht gezielt angesteuert werden. Andererseits können Gefangene 

als positiv erkennen, dass die Mediation zu einer Entspannung der im Alltag unabding-

baren Kontakte mit den Bediensteten beitragen kann (Funken 2011: 40). 

Kontraproduktiv können Mediationen für Gefangene sein, die mit Beschwerden und 

Anträgen keine konkret unrechtmäßig erlebte Maßnahme abweisen lassen wollen, 

sondern die weitergehende Motive verfolgen ("Ärgern" der Justizbehörde, eigene 

Beschäftigung oder Versuche, durch immer neue Ansätze der Justizvollzugsanstalt 

doch noch gerichtsfest nachweisen zu können, dass sie Rechtsfehler macht).359  

 

3.3.5 Erwartungen auf Seiten der Anwaltschaft 

Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen können mit Gefangenen an Mediationen 

teilnehmen.360 Darüber hinaus können sie die Gefangenen auf Mediationen 

                                                
358 Geiter (2005: 29) vermutet solche Überlegungen als Hintergrund mancher 
zurückgenommenen bzw. nicht gerichtlich weiterverfolgten Beschwerden von Gefangenen. 
359 Ob dies als "Querulation" anzusprechen ist, scheint fraglich, wenn man mit Feest (2010: 
169) Querulation über einen Mangel an Rationalität definiert. Manchem, der mit vielen Be-
schwerden die Anstalt belastet, wird sich dabei Rationalität keineswegs ganz absprechen 
lassen. 
360 Eine "Kann"-Bestimmung ist die anwaltliche Vertretung jedenfalls in dem hier interessieren-
den Projekt der Berliner Mediationen im Strafvollzug (vgl. Verwaltungstechnischer Ablauf 2010: 
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vorbereiten, sie im Hinblick auf ihr Verhalten in der Mediation beraten und ihnen raten, 

daran überhaupt teilzunehmen oder nicht. Die Einstellungen von Anwältinnen zur 

Mediation lassen damit deutliche Auswirkung darauf erwarten, welche Einstellung und 

Erwartungen Gefangene zur Mediation entwickeln (Duve 2000a: 150; Fücker 2004: 38; 

Löer 2006a: 6). Dabei muss auch davon ausgegangen werden, dass Anwälte 

(Verfahrens-)interessen haben können, die sich von denen ihrer Mandanten 

unterscheiden (Gläßer/Kirchhoff 2005: 133).  

Die Haltung der Anwaltschaft ist inzwischen auch in Projekten gerichtsinterner 

Mediationen näher untersucht worden. In Niedersachsen erwies sich das Interesse der 

Anwaltschaft, die eigenen Mandanten als Kunden zufriedenzustellen, als wichtiges 

Motiv für die Teilnahme an Mediationen (Projekt Gerichtsnahe Mediation in Nieder-

sachsen 2005: 16). Es lässt sich schließen, dass Anwälte hier mit Mediation die 

Möglichkeit der Kundenzufriedenheit – auch im Sinne besserer Chancen auf ein günsti-

geres Ergebnis – verbinden konnten. Dabei hatten die befragten Anwälte durchaus 

realistische Erfolgserwartungen (speziell zur Frage der Bewertung der erreichten Ver-

teilungsgerechtigkeit vgl. Zenk/Strobl u.a. 2006: 47). Auch in der Untersuchung des 

bayrischen Güterichtermodells fand sich bei den Anwälten eine positive Rückmeldung 

zur Mediation, überwiegend definiert über eine eingetroffene Erwartung zu einer Eini-

gung (Greger 2010d: 785). 

 

Für die Situation des Strafvollzugs lassen sich zusätzlich spezifische Motive erwarten. 

Anwältinnen haben wegen der schwierigen Umstände und der schlechten Erfolgsaus-

sichten gerichtlichen Rechtsschutzes für Gefangene vermutlich hohe Motivation, eine 

Mediation als grundsätzliche Alternative zumindest zu erproben. Sie haben schon im-

mer Versuche der Kooperation mit der Vollzugsanstalt als möglicherweise lohnendere 

Alternative zum strittigen Verfahren betrachtet (Volckart/Pollähne u.a. 2008: 535 f.). 

Dabei kommt es allerdings wohl wesentlich auf eine ausreichende vollzugsspezifische 
                                                                                                                                          
Ziffer II 3b, Materialband S. 4), wobei hinsichtlich der motivationalen Bedingungen jedenfalls be-
rücksichtigt werden muss, dass es keine Kostenregelung für Anwälte in der Mediation in 
Strafvollzugssachen gibt (anders in der zivilgerichtlichen Mediation; vgl. Arbeitsgruppe Media-
tion bei den Berliner Gerichten 2005: 42 f.). Im traditionellen gerichtlichen Verfahren nach dem 
Strafvollzugsgesetz fehlt es Gefangenen überwiegend an rechtlichem Beistand, weil sie nicht in 
der Lage sind, ihn zu bezahlen (vgl. Kamann 1991: 86 f.; Feest/Lesting u.a. 1997: 23 mit Ver-
weis allerdings auf eine ebenfalls ältere Quelle). Zu den Vor- und Nachteilen einer Beteiligung 
von Anwälten an Mediationen gibt Struc (2009: 198 ff.) einen Überblick aus Sicht der Situation 
im französischen Recht, die aber durchaus inhaltlich auf hiesige Verhältnisse übertragbar 
scheint. Grundsätzlich wird die Teilnahme von Rechtsanwälten als Mittel gesehen, eine Über-
vorteilung von Medianten durch einen rechtlich versierteren Konfliktgegner zu verhindern 
(Köper 2003: 116; Hagen/Lenz 2008: 114) und die Mediatorin nicht in die Lage geraten zu las-
sen, Rechtsauskünfte geben zu müssen, die einer Entscheidung gleichkommen könnten (vgl. 
Arbeitsgruppe Mediation bei den Berliner Gerichten 2005: 9; Tochtermann 2008: 91; Heussen 
2009: 411). Der befürchtete Nachteil liegt darin, dass Mandanten durch Anwesenheit eines 
Rechtsbeistandes in eine passive Rolle geraten und gehindert werden könnten, tatsächlich mit 
ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen zu argumentieren (Nolan-Haley 1992: 86). 
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Sachkenntnis des jeweils betrauten Rechtsbeistandes an – Kamann (1991: 94) 

beschreibt hier ein ungünstiges Bild von Rechtsanwälten, denen es schon für das 

traditionelle gerichtliche Verfahren in Strafvollzugssachen an Sachkenntnis für eine 

ausreichend flexible Argumentation fehlt. 

 

3.3.6 Zwischenergebnis:  

Erfahrungen und Erwartungen und ihre Bedeutung  

 für die Praxis gerichtsinterner Mediation in Strafvollzugssachen 

Wie der Vergleich zeigt, gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Erwartungen der 

hier relevanten beteiligten Gruppen.  

- In den Motiven und Erwartungen der Aufsichtsbehörde finden sich Ansätze, die 

einem "social-transformation"-Projekt (Breidenbach 1995: 120) entsprechen, neben 

Motiven eines "reconciliation"-Projektes (Breidenbach 1995: 120) und zusätzlichen 

Erwartungen an eine "Entlastung" der Gerichte. Diese Motive und Erwartungen 

sind zunächst nicht erkennbar hierarchisch geordnet. Kriterien dafür, welches 

Projektverständnis in den Vordergrund rückt, lassen sich von außen nicht leicht 

identifizieren. Es ist mit Wirkungen verwaltungsinterner Kommunikations- und Koo-

perationsstrukturen zu rechnen. 

- In den Erwartungen des Gerichts geht es vor allem um die Entlastung des Gerichts. 

Entlastung wird besonders von den schwierigen Verfahren gewünscht, deren Be-

arbeitung in traditionellen gerichtlichen Verfahren nicht produktiv ist. Es gibt Hinwie-

se auf den Wunsch nach Verbesserung des Klimas, in dem die zu bearbeitenden 

Konflikte entstehen und bearbeitet werden. Es gibt, soweit die geringe Erfolgsquote 

von Gefangenen im gerichtlichen Verfahren angesprochen ist, mindestens indirekt 

auch Bezüge auf eine Erwartung, den Rechtszugang für Gefangene zu erleichtern. 

Expliziter formuliert werden in den Zielvorstellungen des Gerichts Erwartungen 

einer Verbesserung der Zusammenarbeit von Gericht und Justizvollzugsanstalt.  

- Erwartungen der Justizvollzugsanstalt erweisen sich abhängig von einer Einbin-

dung in ein zugrundeliegendes Konzept des Strafvollzugs. Ohne solche Einbindung 

bleibt die Erwartungshaltung vage und hängt letztlich von individuellen Einstellun-

gen beteiligter Bediensteter ab. Anzunehmen ist aber, dass sich darüber hinaus 

strategische Überlegungen zu einem je konkreten Konflikt auf die Erwartungen an 

bestimmte Mediationen auswirken. Bei den Erwartungen von Seiten der Justizvoll-

zugsanstalt sind die Besorgnisse nicht zu unterschätzen, die mit einer konsensua-

len Form der Konfliktbearbeitung verbunden werden können, die mit traditionellen 

Bearbeitungsroutinen im Vollzugs so wenig übereinstimmt. 
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- Erwartungen der Gefangenen erweisen sich pragmatisch auf einen bestimmten 

Inhalt bzw. eine bestimmte Rechtsposition ausgerichtet, die durch Einschalten des 

Gerichts erreicht werden soll. Mediation kann aus Sicht von Gefangenen mit der 

Erwartung eines besseren Zugangs zum Recht verbunden werden ("access-to-

justice"-Projekt; Breidenbach 1995: 119).  

- Aus Perspektive der Anwaltschaft gibt es Hinweise auf eine Mischung von Erwar-

tungen, die einerseits dem "access-to-justice"-Projekt (Breidenbach 1995: 119), an-

dererseits dem "social-transformation"-Projekt (Breidenbach 1995: 120) zuzurech-

nen sind. 

  

Erwartungen an die Mediation als Verbesserung der individuellen Möglichkeiten, eige-

ne Konflikte autonom zu bearbeiten ("individual-autonomy"-Projekt; Breidenbach 1995: 

120), finden sich in allen Gruppen nur sehr eingeschränkt. Solche Motive könnten aus 

Perspektive der Mediation eigentlich gerade als die naheliegende "theoretische Erwar-

tung" verstanden werden. Eine solche Zielrichtung wäre auch grundsätzlich besonders 

gut mit dem Resozialisierungsauftrag des Strafvollzugs zu verknüpfen und wurde in 

dem beschriebenen Projekt in Großbritannien genau so verstanden (Coyle 2001; Stern 

2005). Allerdings ist damit auch ein entscheidendes Risiko des Misslingens beschrie-

ben. Die – im Sinne eines Resozialisierungsanliegens – mit dem Konzept "Mediation" 

naheliegend verknüpften Inhalte der Förderung der sozialen Kompetenzen und einer 

Verbesserung der Einbindung von Gefangenen in die Gesellschaft (so z.B. beschrie-

ben bei Sasse 2010: 160) lassen sich nämlich nur dann mit ausreichender Konsistenz 

transportieren, wenn sie in eine entsprechende Struktur des gesamten Strafvollzuges 

eingepasst werden. Es kann von Gefangenen nicht in Mediationen hohe soziale Kom-

petenz, Autonomie und Selbstbewusstsein verlangt werden (oder als Lernerfolg erwar-

tet werden), wenn sie im Haftalltag außerhalb der Mediation zwar weiterhin hohe sozia-

le Kompetenz benötigen, aber auf Autonomie und Selbstbewusstsein ausdrücklich ver-

zichten sollen (vgl. Vidoni Guidoni 2003: 62). Auch die bei Sasse (2010: 161 ff.) be-

schriebenen weitreichenden Erwartungen an positive Effekte der Mediationen für das 

berufliche Umfeld der Bediensteten des Strafvollzugs sind ohne ein entsprechendes 

Rahmenkonzept veränderter Bedingungen des Strafvollzugs selbst schwer vorstellbar. 

 

Die sehr unterschiedlichen hier angeführten Erwartungen der verschiedenen Akteure 

und Akteursgruppen an die Mediation müssen keineswegs unvereinbar miteinander 

sein, stehen teilweise ohnehin in direktem Zusammenhang miteinander. Eine Entla-

stungswirkung wird beispielsweise gerade dadurch erwartet, dass aufgrund einer ver-

änderten Streit- und Konfliktkultur ggf. weniger Konflikte anfallen. Das 
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Mediationsprojekt wird durch unterschiedliche Erwartungen allerdings dann 

beeinträchtigt, wenn Beteiligte sich mit ihren Interessen und Bedürfnissen missachtet 

erleben. Es muss mit Widerständen gegen Mediationen gerechnet werden, wenn bei 

Beteiligten der Eindruck entsteht, gerade ihre Anliegen würden strukturell aus-

geschlossen. Kritisch dürfte sich z.B. auswirken, wenn ganz individuellen Ziele und Er-

wartungen, mit denen naturgemäß bei den Gefangenen  zu rechnen ist, in einem 

Mediationsprojekt als moralisch weniger wertvoll angesehen werden gegenüber z.B. 

Zielen einer Veränderung der Streitkultur (vgl. Vidoni Guidoni, zitiert hier nach van 

Ness 2007: 318). Beachtenswert scheint insofern für das Berliner Projekt, dass 

theoretische Erwartungen einer Veränderung von Streitkultur – auch: Erwartungen 

eines "beiderseitigen Gewinns" durch Mediation; (Sasse 2010: 148) – weniger aus den 

Erwartungen der direkt Konfliktbeteiligten abgeleitet, sondern von außen an das Pro-

jekt gerichtet werden (Erwartungen des Gerichts). Die Ziele des Projektes beinhalten 

keine ausdrücklich aus Perspektive der Medianten – Gefangene wie Bedienstete – 

generierten Erwartungen. In den Zielbeschreibungen des Projektes fehlt insbesondere 

der Bezug auf die aus Sicht der Gefangenen besonders naheliegende Erwartung, 

durch Mediation einen besseren Zugang zum Recht zu finden als durch das 

traditionelle Gerichtsverfahren. 

 

3.4 Gerichtsinterne Mediation unter Bedingungen des Strafvollzugs  

– Spielräume und Grenzen 

Wie weiter oben ausgeführt (vgl. Kap. 2.1.2), können Vertraulichkeit und Strukturiert-

heit des Verfahrens sowie Freiwilligkeit und Eigenverantwortung der Medianten und die 

einvernehmliche Regelungsweise als wesentliche Merkmale von Mediation gelten (§ 1 

Abs. 1 MediationsG 2011).361 Die Rolle der Mediatorin ist durch Unabhängigkeit und 

Neutralität und durch ihre fehlende Entscheidungsbefugnis definiert (§ 1 Abs. 2 

MediationsG 2011). Mediation hat sich schon bei der Beschreibung ihrer Prinzipien als 

ein gering standardisiertes Verfahren erwiesen. Es gilt für Mediation ganz besonders, 

dass Art und Ergebnis des Verfahrens von seinem jeweiligen (sozialen) Kontext 

mitbestimmt werden (vgl. Bercovitch/Jackson 2009: 23). Kommunikation ohne Bezug 

auf die je eigenen Lebenswelten der Beteiligten ist nicht denkbar (Habermas 1995 

Bd.2: 188). Mediation im Strafvollzug kann sich nicht von der Lebenswelt des 

                                                
361 Für die Praxis von gerichtsintern betriebenen Verfahren konsensualer Regelung – insbeson-
dere unter dem Aspekt der Frage, wie solche Verfahren mit begrenztem Zeitbudget arbeiten 
können – scheint es nicht ohne Belang festzustellen, dass die Interessenbasiertheit des Vorge-
hens im MediationsG (2011) jetzt nicht als Definitionsmerkmal von Mediation festgeschrieben 
wird. Lediglich in den Begründungen und Erläuterungen des Entwurfes waren Interesse und Be-
dürfnisse noch Thema (vgl. Begründungen zum MediationsG-RegE 2011: 20 ff.). Die Erarbei-
tung von Interessen und Bedürfnissen kann als besonders zeitaufwändiger Teil der Mediation 
gelten.  
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Strafvollzugs lösen. Die Kommunizierenden bringen in die Mediation ihre 

Alltagserfahrung des Lebens und der Arbeit in einer Haftanstalt mit, ihre Routinen der 

Kommunikation (vgl. Maeder 1995; Klocke 2004) und ihre darauf basierende Erwar-

tung an Verhalten der je anderen Seite. Sie bewegen sich als Gefangene und Bedien-

stete im Justizvollzug in einem Rahmen, der durch jahrhundertelange Tradition be-

stimmt ist (Foucault 1995) und gleichzeitig von ihnen persönlich täglich rekonstruiert 

wird. Kommunikation und Interaktion als konstruktive Bestandteile der Mediation wer-

den durch diese Tradition vorgeformt.  

 

In den folgenden Abschnitten soll der Frage nachgegangen werden, wieweit sich Prin-

zipien von Vertraulichkeit, Freiwilligkeit und Eigenverantwortung mit den Vorgaben des 

Strafvollzugs vereinbaren lassen. Es ist zu fragen, wieweit institutionelle Bedingungen 

des Strafvollzugs – insbesondere das Gefangenensein der einen Konfliktpartei unter 

Betreuung, Versorgung, Aufsicht und Bewachung von Vertretern der anderen Konflikt-

partei – Möglichkeiten beeinflussen, mit solchen Grundprinzipien eines auf Konsens 

hin orientierten Verfahrens wie der Mediation zu arbeiten. Ebenfalls unter dem Aspekt 

der Bedingungen des Strafvollzugs muss die besondere Rolle des Rechts in einem 

solchen Verfahren erörtert werden und die Möglichkeit einer hinzukommenden dritten 

Person, auch angesichts des rollenspezifisch vorgezeichneten Machtungleichgewichts 

zwischen Gefangenen und Bediensteten Allparteilichkeit und Neutralität zu bewahren. 

 

3.4.1 Vertrauen und Vertraulichkeit 

Bedienstete und Gefangene bringen durch ihre ineinander verzahnten Alltagsinteraktio-

nen und -erfahrungen, durch ihr Wissen übereinander und durch Gemeinsamkeiten 

des sozialen Hintergrundes (Maeder 1995) eigentlich wichtige Voraussetzungen dafür 

mit, Vertrauen zueinander zu entwickeln (vgl. Munévar 2005: 80). Die Beziehungen 

zwischen Bediensteten und Gefangenen sind allerdings gleichzeitig von vornherein 

besonders wenig darauf angelegt, Vertrauen entwickeln zu lassen. Vertrauen zwischen 

Gefangenen und Bediensteten kann von beiden Seiten vielmehr als riskant erlebt 

werden. Die subkulturell jeweils vorgebahnten Normen und Verhaltensroutinen (zu ent-

sprechenden Werten in der Gefangenensubkultur Hürlimann 1993: 6 f.; Neubacher 

2008: 13) widersprechen den für die Mediation relevanten kooperativen Verhaltensstra-

tegien, die sich auf wechselseitige Bereitschaft gründen, einander wenigstens minimal 

zu vertrauen.362 Gefangene und Bedienstete erleben im Alltag ihrer Beziehung zudem 

einen strukturellen Vertrauenswiderspruch. Von dem Gefangenen fordert die Bezie-

hung ein Minimum an Vertrauen, da er bis hin zur Sorge um seine körperliche 
                                                
362 Entsprechend die Erfahrungen, die Vidoni Guidoni (2003) zu ungünstigen Einflüssen 
subkultureller Bindungen bei Mediationen im strafvollzuglichen Kontext beobachtete. 
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Versorgung auf die Bediensteten angewiesen ist. Die Bediensteten dürfen dagegen 

Vertrauen nicht erwidern, müssen vielmehr in ihrem Beziehungsangebot immer die 

Grundannahme der Gefährlichkeit der Gefangenen beibehalten. 

Wenn Mediation seine Wirkung nicht zuletzt über die Entwicklung von Vertrauen 

entfaltet (vgl. Kap. 2.1.4), so ist von beiden Seiten im Strafvollzug wenig Bereitschaft 

zu erwarten, dazu einen Vertrauensvorschuss zu geben. Gleichzeitig ist aber auch zu 

erwarten, dass ein entwickeltes Minimum an Vertrauen zueinander wegen der dafür so 

ungünstigen Umgebungsbedingungen in besonders hohem Maße die beschriebene 

kognitive Dissonanz (vgl. Kap. 2.1.4.3) mit ihren einigungsfördernden Wirkungen zur 

Folge haben muss. Die geringe Vertrauensbasis zwischen Gefangenen und 

Bediensteten ist also gleichzeitig Hindernis und besondere Chance von Mediationen im 

Strafvollzug.  

 

Mediation als vertraulich zu definieren, bedeutet zunächst zu erwarten, dass die in der 

Mediation gegebenen Informationen nicht nach außen dringen.363 Es ist damit die 

Annahme verknüpft, dass es Personen leichter fällt, über ihre tatsächlichen Interessen 

und Bedürfnisse zu sprechen364 und Verhandlungslösungen offen zu erörtern (Beck 

2009: 73; Steffek 2010: 854), wenn sie sicher sein können, dass sie jederzeit die 

Kontrolle darüber behalten, an wen solche Informationen weitergegeben werden.365 

Mediationen finden in aller Regel nicht öffentlich statt (Eidenmüller 2000: 60; von 

Schlieffen 2009a: 22). Das entspricht auch den Regeln eines gerichtlich ausgetragenen 

Verfahrens nach § 109 StVollzG. Die Öffentlichkeit als mögliches Korrektiv einer 

Verhandlung steht so weder in dem traditionellen gerichtlichen Verfahren noch in der 

gerichtsinternen Mediation zur Verfügung.  

Die nicht öffentliche Verfahrensweise der Mediation wird mit dem Prinzip ihrer 

Vertraulichkeit verknüpft (Beck 2009: 38; von Schlieffen 2009a: 22). Im Mediationsge-

setz wird Vertraulichkeit als bedeutsam für eine angemessene Bearbeitung von Inhal-

ten beschrieben (Begründung zum MediationsG 2011: 21 f.). Die Erwartung solcher 

Vertraulichkeit ist angesichts der streitenden Parteien – und erst recht angesichts ge-

richtlich streitender Parteien – allerdings immer wieder als unrealistisch und paradox 

                                                
363 Beck (2009: 50) spricht insofern von "externer Vertraulichkeit", die sie von "interner Vertrau-
lichkeit" unterscheidet, mit der besondere Verfahrensweisen wie etwa Einzelgespräche inner-
halb der Mediation selbst abgesichert werden. Ihre Unterscheidung zwischen informations- und 
beziehungsbezogener Vertraulichkeit (Beck 2009: 39) scheint dagegen nicht so überzeugend, 
da Konflikte sich in der Mediation tatsächlich immer wieder als auch beziehungsbezogen und 
nicht bloß sachlich begründet erweisen können (Duss-von Werdt 2008: 20). 
364 Darüber zu sprechen wird in der Mediation definitionsgemäß für eine tragfähige Regelung für 
wichtig erachtet (Gläßer/Kirchhoff 2005: 130; Bundesverband Mediation 2010: 1). 
365 Als Grundlage hierzu können Annahmen betrachtet werden, nach denen Vertrauen 
stabilisierende Wirkung hat, sodass dadurch kognitive Flexibilität ebenso wie Handlungsflexibi-
lität erhöht werden (vgl. Möllering 2001: 404 m.w.N.). 
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bezeichnet worden (Arbeitsgruppe Mediation 2005: 37; Bielecke 2009: 174; Peters 

2009: 315) und in der Praxis von vornherein wenig abgesichert gewesen (für die USA: 

Patton 2007: 168). Vertraulichkeit kann grundsätzlich ausgenutzt werden (Nolan-Haley 

1992: 59; von Bargen 2008: 36: Wagner 2010: 173 f.) und kann im ungünstigen Fall 

sowohl Einigung als auch Rechtsdurchsetzung behindern.366 Wagner (2011) schlägt 

vor, wie diese Frage für etwa weitere gerichtliche Auseinandersetzungen streitender 

Parteien zu regeln ist, aber das löst das Problem des Umgangs mit Informationen aus 

der Mediation gerade bei eng miteinander verbundenen Konfliktparteien nur be-

grenzt.367 Das Berliner Projekt zur Mediation in Strafvollzugssachen regelt die Schwei-

gepflicht der richterlichen Mediatorinnen über ihr Verhältnis zu dem zuständigen Ge-

richt, das ihnen ggf. keine Genehmigung zur Aussage als Zeugin erteilen soll (vgl. Ver-

waltungstechnischer Ablauf 2010: Ziffer II 10, Materialband S. 6). Weitere Regelungen 

dazu sind hier nicht vorgesehen. 

 

Im Rahmen des strafvollzuglichen Kontextes ergeben sich für die Vertraulichkeit einer 

Mediationsverhandlung Besonderheiten aus unterschiedlichen Bedürfnissen und In-

teressen der Beteiligten.  

- Vertraulichkeit hat immer auch strategische Aspekte (vgl. Weitz 2008: 92; Tietze 

2011). Es muss keineswegs immer im Interesse eines Gefangenen liegen, Informa-

tionen, die die Seite der Anstalt in Mediationen gibt (z.B. über regelhafte Verfah-

rensweisen), vertraulich zu behandeln. Vielmehr können Gefangene den Eindruck 

haben, dass die Öffentlichkeit einer Verhandlung ihnen gerade von Nutzen wäre 

(zur Öffentlichkeit als Machtaspekt auch Beck 2009: 73). Für Gefangene hat eine – 

anstaltsinterne – Vertraulichkeit der über sie bekannt werdenden Informationen 

ohnehin weniger Bedeutung als für Bedienstete, denn Gefangene sind durch die 

Strukturen ihres Gefangenseins schon weit überdurchschnittlich daran gewöhnt, 

dass allen Bediensteten alles über sie bekannt ist. "Privatheit" hat aus Sicht von 

Gefangenen eine deutlich andere Konnotation als aus Sicht der Bediensteten, 

deren Privatleben auch in Mediationen nicht zur Diskussion steht. 

- Bedienstete haben hinsichtlich der Informationen, die sie ggf. in einer Mediation 

mitzuteilen hätten, selbst nur ein mittelbares Vertraulichkeitsbedürfnis. Solche 

Informationen sind nämlich nicht als ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse 

                                                
366 Hilber (2006: 14 ff.) führt hier verschiedene Konstellationen an, in denen die Verschwiegen-
heitsabrede tatsächliche Rechtsunsicherheit zur Folge hat. Kritisch speziell zum Zeugnisverwei-
gerungsrecht der Mediatorin in Bezug auf mögliche weitere Verfahren äußert sich auch Vehling 
(2011). 
367 Gefangene und Bedienstete, die sich im Haftalltag innerhalb ihrer jeweiligen Gruppen immer 
wieder begegnen werden, wissen um die Gefahr, dass in der Mediation gegebene Informatio-
nen in diesen jeweiligen Gruppen weitertransportiert werden können (vgl. zu dieser Unterschei-
dung justizförmig und nicht justizförmig verwendeter Informationen Neuhaus 2002: 9). 



 220 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 
FORSCHUNGSLAGE  3 GERICHTSINTERNE MEDIATION IM STRAFVOLLZUG 
_______________________________________________________________________________ 

gerahmt, sondern es sind Interessen der Vollzugsanstalt. Sie sind auch gar nicht 

grundsätzlich frei, Vereinbarungen über Vertraulichkeit zu schließen. Sie müssen 

den Ansprüchen ihrer beruflichen Pflichten genügen.368 Darüber hinaus kann es für 

sie schwierig werden, Informationen auf der Ebene von Eindrücken über Verhalten 

oder Motive eines Gefangenen überhaupt willentlich zurückzuhalten, wenn sie an 

anderer Stelle – etwa in Vollzugsplankonferenzen oder auch in informellen Gesprä-

chen mit Kollegen – über die Entwicklung des Gefangenen sprechen (vgl. Sasse 

2010: 242).  

Vertrauen und Vertraulichkeit sind unter diesen Umständen Bedingungen, die vermut-

lich allenfalls für die Zeit einer Mediationsverhandlung und in begrenztem Umfang er-

reicht werden können, sicher aber nicht als Voraussetzung verlangt werden können 

(ähnlich Neuhaus 2002). Es muss angesichts der Umstände des Strafvollzugs immer 

wieder damit gerechnet werden, dass für eine Seite in dem Konflikt vitale Sicherheits-

bedürfnisse369 angesprochen werden, die den Aufbau von Vertrauen behindern und 

Vertraulichkeit unmöglich machen. Unter den hier zu findenden Umständen könnte da-

her die aussichtsreichere Variante darin bestehen, Vertrauen nicht zur Norm zu ma-

chen, sondern – mehr noch als in anderen Mediationskontexten – durch Offenheit und 

Transparenz der bestehenden Strukturen und des Vorgehens das Risiko von 

Vertrauen so gering wie möglich zu halten.370 Je deutlicher allen Beteiligten im 

Gedächtnis bleibt, dass unter den gegebenen Umständen von beiden Seiten weder 

Vertrauen noch das Versprechen der Vertraulichkeit umfassend zu erwarten ist, desto 

intensiver ist jeder von ihnen in der jeweiligen Eigenverantwortung und Situationskon-

trolle angesprochen. Die Konfliktteilnehmer werden dann durch eine sorgfältig arbeiten-

de Mediatorin an verschiedenen Stellen der Mediation immer wieder darauf aufmerk-

sam gemacht werden, dass sie eine Abwägung durchzuführen haben zwischen dem 

Vorteil, in der Mediation durch Offenlegen von Informationen zu einer guten Lösung 

des Konfliktes zu kommen und dem Risiko, einem Gegenüber Informationen preiszu-

geben, die nach der Mediation gegen die eigenen Interessen verwendet werden 

                                                
368 Schammler (2008: 35) verweist hier auf § 182 Abs. 2 Satz 2 StVollzG. Darüber hinaus wer-
den Bedienstete sich über Strategien des Verhaltens in der Mediation oder über eine konkrete 
Mediationsvereinbarung mit Kollegen oder Vorgesetzten besprechen müssen, ohne dabei Infor-
mationen zurückhalten zu können (vgl. zu diesem Problem des Agierens von Mediationsteilneh-
mern in einer Bezugsgruppe schon Milburn 1998). 
369 Bercovitch/Jackson (2009: 35 f.) sehen eines der wesentlichen Hindernisse für Mediation 
überhaupt, wenn solche Sicherheitsbedürfnisse für eine Seite betroffen sind; auch wenn sie 
sich hier auf internationale Konflikte beziehen, scheint eine Übertragung auf die Situation im 
Strafvollzug nicht unmöglich. Es ist jedenfalls charakteristisch für Argumentationen im Strafvoll-
zug, Sicherheitsbedenken (Missbrauch von Lockerungen) anzuführen, die nicht verhandelbar 
sind. 
370 Ähnliche Überlegungen bei Schammler (2008: 35 f.). 
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könnten (vgl. Oldenbruch 2006: 185).371 Jede Seite muss immer wieder neu für sich 

entscheiden, welchen Vertrauensvorschuss sie unter diesen Umständen zu geben be-

reit ist. Sobald Verhandlungen unter diesen Umständen überhaupt aufgenommen wer-

den, sobald zumindest zeitweise ein Minimum an Vertrauen investiert wird (Donohue 

2001: 23), kann angenommen werden, dass die weiter oben beschriebenen Wirkungen 

des Verfahrens – Zunahme an Kontrollüberzeugungen, Selbstkonstruktion von Mustern 

kognitiver Dissonanz (vgl. Kap. 2.1.4) – die Situationswahrnehmung zu beeinflussen 

beginnen.372 Das entstandene Vertrauen wirkt an der Konstruktion eines Rahmens 

"Mediation" mit, wenn einvernehmliche Lösungen als Möglichkeit von Personen ge-

sehen werden, die einander vertrauen (Streicher 2010: 100). 

 

3.4.2 Freiwilligkeit 

Mediation wird in § 1 Abs. 1 MediationsG (2011) als Verfahren definiert, das die 

Beteiligten freiwillig in Anspruch nehmen. Auch wenn gerichtsinterne Mediation vom 

Gericht selbst vorgeschlagen wird, kann Freiwilligkeit doch erhalten bleiben im Sinne 

der freien Entscheidung über die Teilnahme.373 Ob es aber tatsächlich jeder Partei 

freisteht, auch gegen einen gerichtlichen Vorschlag die Teilnahme an einer Mediation 

abzulehnen (vgl. Begründung zum MediationsG-RegE 2011: 21), ist bezweifelt worden, 

wenn doch nicht auszuschließen ist, dass das angerufene Gericht daraus für das 

folgende strittig durchgeführte Verfahren negative Schlüsse ziehen könnte (Schammler 

2008: 32 m.w.N.; von Bargen 2008: 20).374 Probst (2009: 268) hält es daher auch für 

überlegenswert, gleich zu unterscheiden zwischen Freiwilligkeit der Beteiligung an 

einer Mediation (diese müsse jederzeit bestehen bleiben) und eingeschränkter Freiwill-

ligkeit beim Zugang zur Mediation (hier könne das Gericht durchaus Druck 

                                                
371 Matter (2001: 85) sieht die Mediatorin in der Pflicht, darauf zu achten, dass keine Informatio-
nen schriftlich festgehalten werden, die nicht zwingend eine getroffene Vereinbarung absichern 
müssen. 
372 Beck (2009: 72) sieht in der praktizierten Vertraulichkeit ein "Substitut" für das tatsächlich – 
noch – nicht existierende Vertrauen der Parteien zueinander, sieht Verhandlungsfähigkeit erst 
auf dieser Basis ersatzweise gegebener Sicherheit und beschreibt einen damit verknüpften 
schrittweise möglichen Aufbau echten Vertrauens (2009: 325). Engel (2007: 69) beschreibt eine 
"Spirale des Vertrauens". 
373 Wieweit Ähnliches für die Teilnahme an einer Güteverhandlung gilt, wäre zu klären. 
374 Allerdings garantiert auch die Gerichtsferne von Mediation keineswegs die Freiwilligkeit. 
Schon die Aussicht, in ein öffentliches Gerichtsverfahren verwickelt zu werden, oder die Aus-
sicht, eine wesentliche Beziehung aufs Spiel zu setzen, wenn man die Teilnahme an einer Me-
diation ablehnt, kann für eine Konfliktpartei Grund genug sein, sich gegen eigene Befürchtun-
gen doch darauf einzulassen. Wegener (2006: 141) weist darauf hin, dass, je weiter ein Konflikt 
eskaliert ist, den Konfliktbeteiligten immer weniger Flexibilität bleibt, um angemessene Konflikt-
bearbeitungsmethoden sinnvoll wählen zu können. Glasl (2009b: 130) spricht von "innerer Frei-
willigkeit", deren Vorhandensein letztlich nie zu prüfen ist. 
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ausüben).375 Marx (2010b: 305) spricht von der Freiwilligkeit in Bezug auf eine Eini-

gung, um die es letztlich nur gehen könne. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Umstände lässt sich Freiwilligkeit der Beteiligung an ge-

richtsintern angebotenen Verfahren alternativer Konfliktregulation im Kontext des 

Strafvollzugs jedenfalls nicht von vornherein als gesichert ansehen. 

- Das faktische Machtungleichgewicht zwischen Gefangenen und Bediensteten wird 

Gefangene jedenfalls genau abwägen lassen, wieweit sie sich Teilnahme oder 

Ablehnung der Teilnahme in ihrem jeweiligen vollzuglichen Kontext und mit den je 

betroffenen Bediensteten erlauben können und wollen (vgl. Sasse 2010: 247). 

Schammler (2008: 33 f.) geht davon aus, dass eine Teilnahme unter solchen 

Vorbehalten im ungünstigen Fall dazu führt, dass die Gefangenen nicht 

ausreichend in der Mediation mitarbeiten. 

- Auch aus Perspektive der an Mediationen beteiligten Bediensteten ist die Freiwillig-

keit nicht eindeutig gesichert. Es sind in der Regel nicht die in den Mediationen 

konkret anwesenden Bediensteten, die dem Mediationsprojekt und damit einer Be-

teiligung der Justizvollzugsanstalt zugestimmt haben. Für die direkt mit den Gefan-

genen betrauten Bediensteten kann die Teilnahme eine durchaus unwillkommene 

Form der Auseinandersetzung mit einem Gefangenen sein, zu denen sie sich 

lediglich dienstlich verpflichtet sehen. Sie werden zunächst wenig möglichen 

Gewinn in der Teilnahme erkennen können, wenn ihnen doch nur zu bekannt ist, 

dass der Gefangene im strittigen Verfahren wenig Erfolgsaussicht gehabt hätte und 

sie dann persönlich weniger mit dem Streit behelligt worden wären.376 

- Ein weiterer einschränkender Aspekt von Freiwilligkeit wird über das Verfahren 

"Mediation" selbst angesprochen. Gefangene und an den Mediationen beteiligte 

Bedienstete können sich von Dritten – den Anwälten, den übergeordneten Verwal-

tungsstellen, dem Gericht – gedrängt sehen, sich auf ein Konfliktbearbeitungsver-

fahren einzulassen, das sie selbst von sich aus nicht gekannt und vielleicht nicht 

gewünscht hätten, weil es ihrem Wunsch, "Recht" zu bekommen, nicht entspricht. 

 

                                                
375 Ähnlich Greger (2008: 573) und Eidenmüller/Prause (2008: 2742). Nolan-Haley (1992: 56) 
beobachtet in den USA schon in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine wachsende 
Zahl von Mediationen, die auf gerichtliche Anweisung hin zustande kamen. Die in diesem Zu-
sammenhang diskutierten US-amerikanischen Erfahrungen im familiengerichtlichen Bereich zei-
gen Einigungsergebnisse bei solcher mandatorischer Praxis, die mit Ergebnissen frei gewählter 
Mediationen vergleichbar sind (Wegener 2006: 141 mit Verweis auf Bastine; Eidenmül-
ler/Prause 2008: 2742; Marx 2010a: 134 f.). 
376 Solche Überlegungen könnten verstehen lassen, dass in dem Berliner Projekt eine Diskre-
panz entstand zwischen der Zustimmung der Anstaltsleitung zu Mediationen und der ver-
gleichsweise geringeren Bereitschaft auf Ebene der dann konkret involvierten Bediensteten 
(vgl. Inhaltsprotokoll des Treffens in der JVA 2011, Materialband S. 540). 



 223 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

FORSCHUNGSLAGE  3 GERICHTSINTERNE MEDIATION IM STRAFVOLLZUG 
____________________________________________________________________________________ 

Freiwilligkeit kann unter diesen Umständen nicht anders verstanden werden als im 

Sinne eines prozesshaften Geschehens. Freiwilligkeit wird in der Mediation immer neu 

ausgehandelt und erarbeitet werden müssen. Bercovitch/Houston (1996: 25) gehen 

davon aus, dass es letztlich die Mediatorin mit ihrem Verhalten, ihrer Kompetenz und 

Vertrauenswürdigkeit ist, die die Freiwilligkeit der Teilnahme der Medianten ggf. er-

reicht oder aber verliert. Krabbe/Thomsen (2011: 113) sehen in der erfolgreichen 

"Selbstbehauptung" der Medianten in der Mediation das Kriterium, an dem die Media-

torin messen kann, wieweit Freiwilligkeit tatsächlich erreicht ist. Ein wesentlicher 

Aspekt ist dabei erneut derjenige der Transparenz, hier im Sinne einer Rollenklä-

rung.377 Sowohl richterliche Mediatorin als auch Anwälte und Bedienstete müssen ge-

meinsam mit den beteiligen Gefangenen sehr genau ihre jeweiligen Rollen und 

Rollengrenzen offenlegen. Die Richtermediatorin muss ausdrücklich verdeutlichen, 

dass sie keine streitentscheidende Richterin ist und dies in der betreffenden Sache 

auch nie sein wird (vgl. Verwaltungstechnischer Ablauf 2010: Ziffer I, Materialband 

S. 3). Sie muss aber ebenso offenlegen, dass sie in einem späteren Verfahren in ande-

rer Sache für die jetzt als Medianten Teilnehmenden durchaus wieder als streitent-

scheidende Richterin in Erscheinung treten kann. Es kann für die Beteiligten von Be-

deutung sein zu überlegen, welches Risiko sie darin jeweils sehen.  

 

3.4.3 Eigenverantwortung, Autonomie  

Konfliktbeteiligte definieren Mediation durch ihre eigenverantwortliche Form der Kon-

fliktbearbeitung (§ 1 Abs. 1 MediationsG 2011). Die eigene Verantwortung in der Bear-

beitung des Konfliktes wird vom Mediationsgesetz als besonders wesentliches Merk-

mal einer Mediation hervorgehoben (Begründung zum MediationsG-RegE 2011: 14); 

sie wird als Voraussetzung der Akzeptanz für eine in der Mediation gefundene 

Regelung verstanden (Feix 2004: 21). Eigenverantwortung konkretisiert sich in jeder 

von den Konfliktbeteiligten selbst im Verlauf einer Mediation getroffenen Entscheidung 

(Begründung zum MediationsG-RegE 2011: 21). Das Gesetz betrachtet es als Aufgabe 

der Mediatorin, die Medianten in ihrer eigenverantwortlichen Bearbeitung eines 

Konfliktes zu unterstützen, aber auch als ihre Aufgabe, die Fähigkeit der Medianten zu 

Eigenverantwortlichkeit zu evaluieren, sie in eigenverantwortlichem Handeln zu 

unterstützen und – falls die Fähigkeiten der Medianten sich als unzureichend erweisen 

– eine Mediation zu beenden (Begründung zum MediationsG-RegE 2011: 23).378 Für 

                                                
377 Trotter (2001: 121) beschreibt entsprechende Vorgehensweisen für soziale Arbeit mit Klien-
ten, die nicht von sich aus Hilfe gesucht haben. 
378 Es wird insofern unterschieden zwischen der Prozessverantwortung der Mediatorin (Gold-
berg/Sander u.a. 1999: 203; Eidenmüller 2000: 58; Schmitz 2004: 219; Wegener 2006: 140; 
Weitz 2008: 62 f.) und der Eigenverantwortung der Medianten für die Lösung ihres Konfliktes. 
Diese Unterscheidung ist allerdings keineswegs immer eindeutig. Vielmehr sehen verschiedene 
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Weitz (2008: 195) ist die Autonomie der Beteiligten im Sinne einer Fähigkeit, die eige-

nen Interessen zu vertreten und darüber zu verhandeln, Voraussetzung für die Eignung 

eines Falls für die Mediation. 

Eng verwandt mit dem Begriff der Eigenverantwortlichkeit ist der Begriff der Autonomie, 

der als "Eigengesetzlichkeit" übersetzt wird (Duss-von Werdt 2009: 249). Systemisch 

verstanden meint er die Entwicklung und Organisation eines Organismus gemäß der 

ihm innewohnenden Strukturen (Duss-von Werdt 2009: 249). Autonomie kann als 

Grundlage einer eigenverantwortlichen Konfliktbearbeitung verstanden werden. Medi-

anten können in der Bearbeitung ihres Konfliktes nur dann verantwortliche Entschei-

dungen treffen, wenn sie sich auf ihre eigenen Strukturen zurückbeziehen, die daraus 

ableitbaren Bedürfnisse und Interessen wahrnehmen und artikulieren (Warwel 2007: 

130) und in darauf bezogene Optionen Konfliktlösungen erarbeiten, die jede Seite als 

fair und gerecht sehen kann (vgl. Köper 2003: 23). Mediation arbeitet mit dieser Auto-

nomie der beteiligten Medianten – nur in Rückbezug auf die autonom strukturierten Be-

dürfnisse der Beteiligten kann ein sinnvoller Konfliktausgang erarbeitet werden.  

 

Alle an der Mediation Beteiligten leiten die Möglichkeiten zur Wahrnehmung ihrer 

Eigenverantwortung auch aus den Rollen ab, die sie außerhalb der Mediation ein-

nehmen (Duss-von Werdt 2008: 41). Alle bisher angeführten Untersuchungen zeigen, 

dass Autonomie und Eigenverantwortung Aspekte sind, die im Strafvollzug sowohl auf 

Seiten der Bediensteten als auch der Gefangenen strukturell besonders wenig 

gefördert (Sparks/Bottoms u.a. 1996: 136), bei Gefangenen vielmehr strukturell 

nachdrücklich zurückgedrängt werden (vgl. Kap. 1.2.2.3). Schammler (2008: 1) sieht 

als haftspezifische Hemmnisse eigenverantwortlichen Handelns in der Mediation die 

haftintern hierarchische Organisationsform, das wechselseitige Misstrauen zwischen 

Bediensteten und Gefangenen und die generelle Unfreiwilligkeit der Beziehung zuein-

ander. 

- Gefangene sind mit diversen Einschränkungen sowohl in ihren persönlichen als 

auch in haftbedingten Voraussetzungen besonders wenig an die Exploration ihrer 

                                                                                                                                          
Autoren Verantwortung einer Mediatorin auch dafür, dass eine Konfliktlösung rechtsstaatlich 
vertretbar ist (Eidenmüller 2000: 58; Wegener 2006: 142), und umgekehrt wird der Begriff der 
Prozessverantwortung als Bestandteil autonomen Handelns im Sinne der Prozesskontrolle 
auch den Medianten selbst zugeordnet (Klinger/Bierbrauer 2006a: 38). Von Bargen (2008: 26) 
sieht hier den Unterschied in der mehr oder weniger aktiven Rollendefinition der Mediatorin. 
Durchaus unklar ist aber, wer überhaupt bestimmt, wie direktiv eingreifend die Mediatorin ihre 
Rolle verstehen kann – für Tochtermann (2005: 132) liegt auch dies in der Eigenverantwortung 
der Medianten. Versteht man die Mediatorin dagegen gemäß Begründung zum MediationsG-
RegE (2011: 23) in der Rolle, die Eigenverantwortlichkeit der Medianten überhaupt erst zu be-
werten, so ist der Verantwortungsbereich erkennbar zu ihren Gunsten verschoben. Schließlich 
ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt der Eigenverantwortung in der freien Wahl einer Medi-
atorin durch die Medianten zu sehen. Grundsätzlich muss diese Wahl auch in der gerichtsinter-
nen Mediation möglich sein (Löer 2010: 180; Kraft/Schwerdtfeger 2011: 55). 
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Autonomie und an eigenverantwortliches Handeln gewöhnt. Sie bringen besondere 

Erschwernisse dafür mit, sich in der kurzen Zeitspanne einer Mediation die dazu 

nötigen kognitiven und Handlungsstrategien zu erarbeiten.  

Gefangene haben durch die deprivierenden Bedingungen der Haft besonders we-

nig Gewöhnung an einen flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Rollen, Funk-

tionen und Handlungsvarianten. Die einschränkenden Strukturen der Haft können 

es ihnen dann besonders schwer machen, die Partizipationsanforderung der Medi-

ation (Zilleßen 2003) überhaupt auf sich zu beziehen, sich entgegen der sonst in 

der Haft von ihnen verlangten Unterordnung nun plötzlich ausdrücklich als Subjekt 

angesprochen zu sehen. 

Fraglich könnte zudem sein, wieweit Gefangene ein Konzept "Lösungen in eigener 

Verantwortung erarbeiten" überhaupt sinnvoll in ihre Vorstellungen integrieren wol-

len. Eine zusätzliche Einschränkung für eigenverantwortliches Handeln ergibt sich 

nämlich, wenn sie in der Mediation zunächst nur den verbesserten Zugang zum 

Recht sehen und ausdrücklich auf die gerichtliche Autorität setzen, die ihnen in ei-

ner Mediation ihr "Recht" zusprechen soll. 

- Eine deutliche Einschränkung der Eigenverantwortlichkeit des Handelns ergibt sich 

in fast allen Mediationen, die Verwaltungshandeln zum Inhalt haben, durch die 

Strukturen einer Verwaltungsbürokratie (vgl. Troja 2003; Glasl 2009b: 130 f.). Be-

dienstete sind in ihrer Autonomie eingeschränkt, insofern sie sich immer auf ihre 

dienstliche Struktur zurückbeziehen müssen. Sie sind zunächst Repräsentanten ei-

ner Autonomie der Verwaltungsstruktur, weniger ihrer eigenen, persönlichen Auto-

nomie. Sie haben entsprechend ihrer jeweiligen Aufgabenbeschreibung einen 

dienstlich begrenzten Entscheidungs- und Verantwortungsbereich. Sie können für 

jede Entscheidung in der Mediation immer nur die dadurch begrenzte eigene Ver-

antwortlichkeit reklamieren. Darüber hinausgehende Verantwortung können sie 

einer hierarchisch übergeordneten Stelle der Verwaltung und/oder einer gesetzli-

chen Vorschrift zuweisen, nach der sie sich in ihrem Handeln richten. Das bedeutet 

konkret, dass ein Bediensteter aus der Arbeitsverwaltung in der Mediation nicht 

leicht Lösungen mitverhandeln kann, die etwa Fragen der Unterbringung eines Ge-

fangenen betreffen. Verhandlungsmasse und Breite von Lösungsoptionen sind vor 

allem dann eingeschränkt, wenn in die Mediation nicht die tatsächlich relevanten 

Verwaltungsbereiche einbezogen sind (Goldberg/Sander u.a. 1999: 180 ff.; Troja 

2003: 139) oder aber wegen zeitlicher Enge der Mediation keine Gelegenheit für 

eine Rückkopplung an die übergeordnete Stelle in der Verwaltungshierarchie be-

steht. Mediation kann nur dann ausreichend wirken, wenn von vornherein geklärt 

ist, welche Entscheidungskompetenz beteiligte Bedienstete tatsächlich mitbringen 
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(vgl. Bercovitch/Jackson 2009: 35 f.) bzw. welche ebenfalls für eine Lösung rele-

vanten Stellen innerhalb der Verwaltungshierarchie nicht mit am Tisch sitzen.379 Die 

Bedeutung dieses Punktes findet sich schon in einer der frühesten Schriften zu den 

Möglichkeiten von Mediation im Strafvollzug erwähnt (Rotthaus 1993: 59). Weigle 

(2009: 146) empfiehlt bei solchen Umständen eine sorgfältige Vorabklärung der 

Entscheidungskompetenzen der Anwesenden, aber auch die Möglichkeit eines 

"Shuttle-Verfahrens" (auf jeder Seite werden Zwischenstände einer Verhandlung in-

tern besprochen und Spielräume ggf. neu geklärt). 

- Eine weitere Einschränkung ergibt sich, weil Bedienstete an der Mediation eben in 

ihrer Berufsrolle teilnehmen und damit definitionsgemäß alle Anteile ihres Privat-

lebens keine Bedeutung haben. Es ergibt sich damit ein strukturelles Paradox. 

Einerseits spricht Mediation gerade den Aspekt der "Rollenverflüssigung des Sozia-

len" (Beck 2001: 3) an, die solche Abgrenzungen aufhebt; Autonomie definiert sich 

hier auch als flexibel experimentierender Umgang mit eigenen sozialen Rollen. An-

dererseits sind Bedienstete in ihrer Berufsrolle ausdrücklich zur Distanzierung an-

gehalten; ihr Privatleben soll aus dem Berufsumfeld herausgehalten werden.380 

- Das Risiko einer Einengung von Eigenverantwortung der Medianten hat – nicht nur 

in der gerichtsinternen Mediation – die Beteiligung von Anwälten (Wegener 2006: 

140; von Bargen 2008: 30 f.), wenn es ihnen nicht gelingt, sich in ihrem Verhalten 

darauf einzustellen, lediglich die autonome Entscheidungsfindung ihrer Mandanten 

zu unterstützen.  

                                                
379 Zusätzlich problematisch kann sich hier noch jenseits der formellen Entscheidungskompe-
tenzen erweisen, wenn auf unterschiedlichen Ebenen einer Verwaltungshierarchie unterschied-
liche, aber in ihrer Unterschiedlichkeit nicht offen verhandelte und abgestimmte Interessen und 
Bedürfnisse eine Rolle spielen. Shefer/Liebling (2008: 270) weisen darauf hin, dass Bedienstete 
im Stationsdienst dazu neigen, die Situation im Strafvollzug grundsätzlich als "Null-Summen-
spiel" zu verstehen, in dem jedes Nachgeben gegenüber einem Gefangenen als Verlust der Be-
diensteten zu Buche schlägt; sie beobachten im britischen Strafvollzug eine Sorge der direkt mit 
den Gefangenen befassten Bediensteten, dass die über ihnen etablierten Verwaltungsebenen 
sich zu viel um das Wohl der Gefangenen und zu wenig um die Interessen der Bediensteten 
kümmern (ähnlich Beobachtungen, die der stellvertretende Vollzugsdienstleiter im Gespräch zu 
Konfliktreaktionen in der JVA Tegel mitteilte; vgl. Materialband S. 511 ff.). Mit diesem Hinter-
grund kann es fraglich scheinen, ob es für eine Absicherung verantwortlich abgestimmter Ent-
scheidungen auf Seiten der Justizvollzugsanstalt ausreicht, die letztlich verantwortlichen Stellen 
in der Verwaltungshierarchie, die von dem Konflikt selbst aber nicht betroffen sind, lediglich 
punktuell am Ende einer Mediation zu einer Vereinbarung hinzuziehen, wie Schammler 
(2008: 22 Fn) vorschlägt. 
380 Der Bedienstete nimmt an der Mediation definitionsgemäß als Vertreter der Justizvollzugsan-
stalt teil und nicht in einer Rolle als persönlich von dem Konflikt Betroffener. Merton (1995: 194) 
spricht hier von einer "Norm der Unpersönlichkeit" als "Kern des bürokratischen Persönlichkeits-
musters". Soweit in der Mediation "Interessen und Bedürfnisse" erarbeitet werden, stehen auf 
Seiten der Bediensteten persönliche Interessen und Bedürfnisse ausdrücklich nicht zur Debatte. 
Tatsächlich ist persönliche Betroffenheit von Bediensteten aber keineswegs auszuschließen. 
Vielmehr wird man davon ausgehen müssen, dass auch Bedienstete emotionale Reaktionen er-
leben, wenn sie sich von einem Gefangenen in persönlicher Form angesprochen, womöglich 
beleidigt oder gar angegriffen erleben. Fisher/Ury u.a. (1997: 55 f.) warnen ausdrücklich davor, 
die Gefühle institutioneller Mitarbeiter hinter der institutionellen Fassade zu übersehen. 
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- Auch im Hinblick auf die richterliche Mediatorin sind Einwände geltend gemacht 

worden, die ihre Berufsrolle als Richterin betreffen. Es wird in Zweifel gezogen, wie-

weit Richter eigentlich in der Lage sind, sich aus ihrer beruflich trainierten Verant-

wortung für eine Entscheidung und Konfliktlösung zu lösen (von Bargen 2008: 31). 

Bastine (2011: 60) sieht durch die Vermengung der richterlichen (entscheidungsbe-

fugten) und der mediatorischen (nicht entscheidungsbefugten) Rolle eine so erheb-

liche Verunsicherung für die Medianten entstehen, dass deren Eigenverantwortung 

beeinträchtigt wird. Bastine (2011) sieht durch diese Einschränkung die Berechti-

gung in Frage gestellt, gerichtsinterne Mediation überhaupt als Mediation zu 

verstehen.381 Schreiber (2004) sieht mindestens eine Einschränkung der Möglich-

keiten, die für die eigenverantwortliche Entscheidung relevanten Interessen und 

Bedürfnisse im Rahmen gerichtsinterner Mediation zu erarbeiten, wenn die Medi-

anten durch die Rahmenumstände immer wieder in Person der Richtermediatorin 

an die gerichtliche Möglichkeit des Streitentscheids erinnert werden. 

 

Wenn Rollen- und Strukturvoraussetzungen es beiden Seiten auf diese Weise zwar er-

schweren, im Strafvollzug die für die Mediation kennzeichnende Autonomie der Kon-

fliktbearbeitung zu entwickeln, so sollte doch nicht übersehen werden, dass die Ar-

beitsweise der Mediation gerade wegen des Kontrastes zu diesen Voraussetzungen 

die beschädigten Kontrollüberzeugungen  (Flammer 1990; vgl. Kap. 1.2.2.3) nicht nur 

auf Seiten der Gefangenen in besonderer Weise anzusprechen vermag. Gefangene 

können aber als besonders sensibel gesehen werden für eine Erfahrung, mit eigenen 

Interessen und mit der eigenen Lebenswelt ernst genommen zu werden. Es stellt sich 

damit erneut die Frage, wieweit Gefangenen und Bediensteten Raum gegeben wird, ei-

ne solche, in dem kurzen Zeitrahmen einer Mediation gewonnene Autonomieerfahrung 

in die Alltagswelt des Gefängnislebens sinnvoll zu integrieren. Bleibt Autonomie auf 

den Rahmen der Mediation beschränkt, lässt sich Mediation von den Beteiligten leicht 

als "Spielwiese" interpretieren. Ergebnisse aus der Mediation müssen dann für den All-

tag nicht als relevant und bindend wahrgenommen werden. 

 

3.4.4 Einvernehmliche Konfliktbeilegung 

Mediation wird als Methode einvernehmlicher Konfliktbeilegung definiert (§ 1 Mediati-

onsG 2011). Eine Voraussetzung zur Beteiligung an einer Mediation ist damit das Inte-

resse der Konfliktbeteiligten daran, ihren Konflikt einvernehmlich zu regeln. Dazu bietet 

                                                
381 Fücker (2004: 37 f.) weist darauf hin, dass allein schon das Angebot einer gerichtsinternen 
Mediation als Angebot einer selbstbestimmten Regelung eines Konfliktes auch als Angriff auf 
die Selbstbestimmung von Konfliktbeteiligten verstanden werden kann, wenn diese doch gera-
de eine gerichtliche Entscheidung verlangt haben. 
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der Strafvollzug keine günstigen Voraussetzungen. Grundlegend ist in der Struktur des 

Strafvollzugs eine Hierarchie angelegt, auf deren unterster Stufe die Gefangenen 

stehen und ausdrücklich auch stehen sollen – jedes Einvernehmen mit einem Gefan-

genen kann aus Sicht der Vollzugsanstalt mit Autoritätsverlust verbunden sein und 

muss daher vermieden werden (Kretschmer 2005: 220). Schon jedes Anerkennen ei-

nes Gefangenen als gleichberechtigt im Konflikt hat das Potential, Autorität in Frage zu 

stellen, und kann daher aus Sicht der Vollzugsanstalt eine Gefahr darstellen (vgl. Ka-

mann 1991: 55 und 210; Feest/Lesting u.a. 1997: 78). Umgekehrt ist auch die Gefan-

genengruppe, zumal in einer subkulturell geprägten Form, nicht daran interessiert, 

durch Verhandlung mit der Gegenseite Fronten aufzuweichen (Neubacher 2008: 14). 

Solche institutionell vorgebahnten Beziehungsstrukturen zwischen Bediensteten und 

Gefangenen erweisen sich darauf angelegt, jeden Konflikt zwischen ihnen schnell auf 

die – nach Glasl (1980,1999: 236 f.) – dritte Ebene der Eskalation voranschreiten zu 

lassen. Konsensuale, mit wechselseitigem Vertrauen arbeitende Strategien haben hier 

nur noch begrenzte Wirkmöglichkeiten; es ist von den Beteiligten kaum noch zu 

erwarten, aus eigener Kraft Kooperation in Gang zu bringen (Glasl 2009b: 132).382 Es 

muss unter diesen Bedingungen als besonders schwierig erscheinen, die Konflikt-

parteien für die Bedürfnislagen der je anderen Seite überhaupt zu interessieren. Zu be-

rücksichtigen ist vielmehr, dass sowohl Gefangene als auch Bedienstete im Alltag des 

Strafvollzugs geradezu Strategien entwickeln müssen, sich trotz der unausweichlichen 

Nähe zueinander persönlich nicht nahezukommen, sich nicht füreinander zu interes-

sieren.383 Ein Interesse der Beteiligten an einer Konfliktlösung, die die Gegenseite nicht 

"vernichtend" trifft, muss auf dieser Stufe erst wieder konstruiert werden. Glasl (2003: 

114) geht davon aus, dass Mediationen, wenn sie auf dieser Eskalationsstufe über-

haupt noch als sinnvolle Intervention angesehen werden sollen, ein hohes Maß an Di-

rektivität und autoritärem Verhalten von Seiten der Mediatorin erfordern. 

 

3.4.5 Neutralität und Allparteilichkeit der Mediatorin 

Neutralität und Allparteilichkeit können als am weitesten verbreitete und wichtigste An-

forderungen an das Verhaltensprofil einer Mediatorin gelten (Milburn 1998; Engel 2007: 

68; Zenk/Strobl u.a. 2007: 109 f.). Gemeint ist damit die Anforderung an die Mediatorin, 

sich in der Verhandlungsführung nicht auf die Seite einer Partei zu begeben, keine 

                                                
382 Die – rationale – Einsicht, dass Konflikte im Strafvollzug durch die Entscheidung für eine Sei-
te in der Tendenz nicht zu beenden sind (Simon 2010: 91), solange ein betroffener Gefangener 
gefangen bleibt, hilft den direkt im Konflikt Stehenden an dieser Stelle kaum noch. 
383 Eine in anderen Konfliktzusammenhängen bedeutsame Annahme, dass es schon hilfreich 
ist, die andere Seite in der Mediation als Person mit individuellen Interessen und Bedürfnissen 
wahrzunehmen, kann daher hier nur eingeschränkt nützlich sein.   
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Partei zu bevorzugen (vgl. Begründung zum MediationsG-RegE 2011: 21 f.).384 Auch 

die inhaltliche Unabhängigkeit, formuliert als Fehlen der Entscheidungsbefugnis (§ 1 

Abs. 2 MediationsG 2011) gehört zu dieser Neutralität. Der im Gesetzestext selbst 

nicht verwendete Begriff der Allparteilichkeit geht insofern darüber hinaus (Bundesver-

band Mediation 2010: 2; Begründung MediationsG-RegE 2011: 23 mit Verweis auf 

Montada/Kals 2007), als eine aktive Form der gleichverteilten Unterstützung jeder 

Seite verlangt wird. Allparteilichkeit wird von Montada/Kals (2007: 46) als Parteinahme 

der Mediatorin für alle Beteiligten verstanden (ähnlich: Köper 2003: 90), aber auch als 

Parteinahme für das Verfahren selbst, also im Sinne ihrer Prozessverantwortung. Mat-

ter (2001: 85) spricht von "vielgerichteter Parteinahme" und "teilnehmender Neutra-

lität". 

 

Neutralität und Allparteilichkeit als Anforderung an mediatorisches Verhalten sind nicht 

unkritisiert geblieben. Bercovitch/Houston (1996: 26) halten Fertigkeiten zur Beeinflus-

sung und Steuerung der Kommunikation für bedeutender im Hinblick auf einen Eini-

gungserfolg einer Mediation als Unparteilichkeit.385 Glasl (2009b: 130 f.) geht davon 

aus, dass eine Parteinahme für alle gar nicht realistisch erreichbar ist und dass Neu-

tralität ohnehin die falsche Strategie ist, wenn eine Seite bei der Entwicklung ihrer 

Eigenverantwortung mehr Unterstützung braucht (Glasl 2009b: 130 f.; ähnlich Ahtisaari 

2009: 6). Carnevale/Arad (1996: 40) sehen nicht, wie eine Mediatorin überhaupt ganz 

ohne eigene – materielle oder immaterielle – Interessen in Bezug auf den Ausgang 

einer Mediation sein könnte; für sie ist die vollständige Neutralität eine unrealistische 

Anforderung.386 

Auch die Frage der Entscheidungsabstinenz wird differenziert diskutiert. Entsprechend 

dem Modell von Riskin (1996) kann ein evaluativer Stil sinnvoll in ein Konzept von Me-

diation eingeordnet sein und wird durch Strukturen gerichtsinterner Mediation ohnehin 

begünstigt (Tochtermann 2008: 71). Die Richtermediatorin muss die spezifischen 

Risiken ihrer richterlichen Herkunft und Ausbildung kennen und in Betracht ziehen. Sie 

                                                
384 Dabei kann sich die Neutralität auf das Erklärungskonstrukt für den Konflikt, auf Strategien in 
der Bearbeitung eines Konfliktes und auf eine vorgeschlagene Lösung für einen Konflikt selbst 
beziehen (Simon 2010: 113 f.; weitere Ausdifferenzierungen dieser Grundunterteilung finden 
sich bei Weitz 2008: 58 ff.). 
385 Hier wird man allerdings einschränkend berücksichtigen, dass Bercovitch/Houston (1996) 
ganz überwiegend über die Mediation internationaler Konflikte forschen. Durch deren öffentli-
chen Charakter im Hinblick auf ein Ergebnis unterliegt die Haltbarkeit einer Vereinbarung ande-
ren Bedingungen als im nichtöffentlichen Raum gerichtsinterner Mediation (eine einmal weltöf-
fentlich gewordene Vereinbarung kann z.B. weniger leicht zurückgenommen werden, indem ei-
ne Partei reklamiert, unter Druck gesetzt worden zu sein). 
386 Ähnlich argumentiert – mit Bezug auf die Mediatoren der frühen Neuzeit – Rohrschneider 
(2007: 251). Carnevale/Arad (1996: 41) verlangen, Mediatorinnen eher als dritte mitverhandeln-
de Kraft in der Mediation zu verstehen. Von Bargen (2008: 22) sieht als wesentlich, dass die 
Mediatorin lediglich hinsichtlich einer "Substanz des Konfliktes" keine eigenen Interessen ver-
folgt. 
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muss ggf. aktiv eigenen routinemäßigen Tendenzen entgegenwirken, durch den Ein-

satz von Autorität Entscheidungen für die Konfliktbeteiligten vorzustrukturieren.387 Eva-

luatives Eingreifen der Mediatorin erscheint dann als vergleichsweise geringes Pro-

blem, wenn die am Konflikt Beteiligten eben diese Rolle der Richtermediatorin aus-

drücklich übertragen haben (Greger 2007: 62; Tochtermann 2008: 70; Weitz 2008: 59), 

sich womöglich gerade deswegen für eine gerichtsinterne Mediation entschieden 

haben. Auch für von Bargen (2008: 23) ist es eher eine Frage fallspezifischer Indika-

tion, wie viel Einfluss die Mediatorin auf die Verhandlung nehmen sollte. Wird der Kon-

text – die eigene richterliche Rollenverankerung und die Sicht der Konfliktparteien auf 

diese Rolle – nicht ausreichend reflektiert, so kann jeder wohlmeinende Vorschlag der 

Mediatorin allerdings leicht als Weisung ankommen, der ein Gefangener sich nicht zu 

widersetzen wagt (vgl. Feest/Lesting u.a. 1997: 79). 

 

Für die Situation einer Mediation im Strafvollzug ergibt sich hier vor allem die Frage, 

wie sich die Mediatorin angesichts der schlecht balancierten Machtverhältnisse im 

Strafvollzug Allparteilichkeit und Neutralität erhalten kann.  

- Konflikte eines Einzelnen mit einer staatlichen Stelle, die wiederum durch eine 

andere staatliche Stelle mediiert werden sollen, müssen sich strukturell mit der 

Schwierigkeit auseinandersetzen, zwischen diesen beiden staatlichen Stellen 

ausreichend zu differenzieren (Duss-von Werdt 2005: 240). Für den Strafvollzug 

und damit verbundene Mediationen heißt das, dass richterliche Mediatorin und in 

der Mediation teilnehmende Bedienstete des Strafvollzugs als natürliche Koalition 

wahrgenommen werden können und damit die Neutralität der Mediatorin von 

vornherein in Zweifel stünde.388 Als besonders problematisch kann sich dabei die 

wiederholte Teilnahme von Akteuren beider Seiten an Mediationen erweisen, die 

womöglich noch von derselben richterlichen Mediatorin geleitet werden. Interessan-

terweise würde die wiederholte Teilnahme einen Beteiligten der Vollzugsanstalt 

vergleichsweise neutral als "repeat player" (Galanter 1974: 97) qualifizieren. Für 

                                                
387 Wie bereits diskutiert, kann ein für die Richtermediatorin selbst bestehender Druck, eine 
Sache in der Mediation zu erledigen, zusätzlich dazu führen, dass Medianten sich nicht mehr 
frei fühlen, die Mediation ohne Einigung zu verlassen. 
388 Erst recht könnte aus Sicht des Gefangenen der Eindruck solcher Koalition entstehen, wenn 
Vollzugsanstalt und Mediatorin vor einer Mediationssitzung informellen Kontakt haben und 
womöglich umfangreichere gemeinsame Kenntnis der Akten (auch: der Gefangenenakte) als 
der Gefangene selbst (vgl. zu den Möglichkeiten informeller Einflussnahme einer Justizvollzugs-
anstalt im Verfahren auch Feest/Lesting u.a. 1997: 92 ff.). Die verwaltungstechnischen Struktur-
vorgaben des Mediationsprojektes im Berliner Strafvollzug sind nicht besonders gegen solche 
Koalitionen abgesichert. So stellt sich die Frage, wie ein Gefangener das Verhältnis zwischen 
richterlicher Mediatorin und JVA interpretieren soll, wenn das Projekt als Praxis vorschlägt, über 
den jeweiligen Gruppenleiter Kontakt mit dem antragstellenden Gefangenen aufzunehmen und 
ihn darüber ggf. auch mündlich zu der Mediation einladen zu lassen (vgl. Verwaltungstechni-
scher Ablauf 2010: Ziffer II 3a und 7; Materialband S. 4 und 6), eben jener Gruppenleiter dann 
in der Mediation dem Gefangenen aber als Konfliktgegner gegenübersitzen kann. 
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solche Teilnehmer kann eine höhere Vertrautheit mit dem Verfahren und ggf. der 

Mediatorin als Vorteil wirken (von Bargen 2008: 24).389 Wer dagegen als Gefange-

ner wiederholt Mediation in Anspruch nimmt, ist weitaus eher in Gefahr, nicht als 

kompetent Rechtsuchender angesprochen zu werden, sondern als "Querulant". 

Schon diese Einordnung ist wegen ihrer ungenauen, eigentlich nur umgangs-

sprachlich verankerten Definition (Feest/Lesting u.a. 1997: 156; Schammler 2008: 

24) nur noch schwer mit einer neutralen Haltung zu dieser Konfliktpartei zu verein-

baren. Querulation, verstanden als nicht sachbezogene Inanspruchnahme eines 

Rechtsweges (Laubenthal 2002: 50; Feest 2010: 169), rückt jedenfalls den sachli-

chen Inhalt eines Konfliktes systematisch aus dem Blickfeld.  

- Ein deutliches Machtungleichgewicht wird als Risikobedingung für eine erfolgreiche 

Mediation gesehen (Bercovitch/Houston 1996: 22 mit Verweis sowohl auf eine 

eigene Untersuchung als auch weitere Befunde). Es kann davon ausgegangen 

werden, dass zwischen Gefangenen und Bediensteten in einer Mediation ein ähn-

lich ausgeprägtes Machtungleichgewicht besteht wie auch sonst zwischen beiden 

Gruppen im Strafvollzug. Wenn Konflikte wesentlich über Macht geregelt werden 

und Macht als Möglichkeit definiert wird, Zwang auf den Konfliktgegner auszuüben 

(Mielke 2000: 38), so sind die Verhältnisse im Strafvollzug damit klar beschrieben.  

Gefangene bringen in die Mediation neben ihrer faktischen Machtlosigkeit als 

Gefangene ihrer Konfliktgegner390 strukturelle und persönliche Defizite mit, haben 

weniger Kenntnisse und Fertigkeiten (Feest/Lesting u.a. 1997: 92). In den verschie-

denen Möglichkeiten kommunikativer Machtausübung (über Sprache, Kenntnisse, 

kognitive Flexibilität u.ä.; vgl. Duss-von Werdt 2008: 106) sind sie in der Regel 

jedenfalls weniger versiert als Bedienstete einer mittleren Verwaltungsebene. Als 

weitere faktische Machtdifferenz kann der Grad persönlicher Betroffenheit durch 

die jeweils zu regelnden Konflikte angesprochen werden. Während es für Gefange-

ne um Belange ihrer persönlichen Lebensführung geht (Möglichkeiten der Gestal-

tung des Alltags in der Haft, Zugang zu Hafterleichterungen, Planung des Lebens 

außerhalb der Haft), beschränkt sich eine Betroffenheit der Bediensteten der Ju-

stizvollzugsanstalt auf ihre berufliche Tätigkeit (sei es in der Erfüllung von 

                                                
389 Dem steht die Gefahr gegenüber, dass Einfluss auf die Richtermediatorin ausgeübt (Ga-
lanter 1974: 122) und dadurch ihre Neutralität beeinträchtigt wird (Murray 2006: 304). Für Mur-
ray (2006: 335) ist die Beteiligung des "repeat player" an Verfahren – besonders in einer Kon-
stellation eines einzelnen gegen einen institutionellen "repeat player" – ausdrücklich kritisch für 
eine alternative Streitbehandlung. 
390 Zu den Ausformungen dieser Machtlosigkeit im Alltag vgl. z.B. Lesting/Feest (1987: 393); 
Mathiesen (1990: 130 f.); Sasse (2010: 226 ff.). Feest/Lesting u.a. (1997: 11) weisen darauf hin, 
dass die Anstalt mit ihrer Macht zur Veränderung relevanter Konfliktumstände (Unterbringungs-
ort des Gefangenen, Umstände der Arbeitszuweisung u.ä.) ganz direkt strategisch auf ein Ver-
fahren wirken kann. 
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Aufgaben im Vollzugsdienst oder in der verantwortlichen Vertretung der Interessen 

der Anstalt im Konflikt).  

Die Umstände einer Mediation selbst bringen einen gewissen Ausgleich zugunsten 

der ansonsten unterlegenen Gruppe391 der Gefangenen.392 Beck (2009: 73) weist 

darauf hin, dass jede Möglichkeit der Veröffentlichung eines Konfliktes – hier mit 

der Mediatorin als Öffentlichkeit – bereits eine Veränderung des Machtgleichge-

wichts bedeutet. Die Mediation führt zudem neben dem rechtlichen Aspekt, der 

ohnehin schon bloße Zwangsausübung zurückdrängt, noch den Aspekt der Interes-

sen und Bedürfnisse ein, der mit einfachen Formen der Machtausübung nicht kom-

patibel ist (Mielke 2000: 38). Versteht man Verhandlungsmacht als Möglichkeit, in 

einer Verhandlung in verschiedenen Dimensionen Macht auszuüben, so ist die 

direkte physische Macht, die der Vollzugsstab im strafvollzuglichen Kontext 

gegenüber den Gefangenen hat, jedenfalls nur ein Teil davon.393 

Geht man von einem dennoch bestehenden Machtungleichgewicht für die Media-

tion im strafvollzuglichen Kontext aus (Schammler 2008: 34), kann es vollkommen 

naheliegend oder gar unabdingbar (Schammler 2008: 34) erscheinen, der weniger 

mächtigen Konfliktpartei eine Unterstützung zukommen zu lassen, um ihr Selbstbe-

hauptung und Eigenverantwortlichkeit möglich zu machen.394 Es kann erforderlich 

scheinen, das Prinzip mediatorischer Neutralität zu revidieren und im Sinne einer 

"positiven Diskriminierung" gegen ein Machtungleichgewicht zu arbeiten. Vorstel-

lungen dazu im Sinne einer "kompensatorischen Verfahrensleitung" (Kamann 1991: 

                                                
391 Auch im Strafvollzug selbst ist die Einordnung der Gefangenen als unterlegener Gruppe nie 
frei von Ambivalenz. Schon die erheblichen Sicherungsbemühungen des Strafvollzugs sind 
nicht denkbar ohne die – mit Machtzuschreibung verbundene – Annahme, die Gefangenen sei-
en in einer im Grunde unkontrollierbaren Weise gefährlich. Sykes (1958,2007: 49) hat auf die 
begrenzte Verlässlichkeit jeder noch so sorgfältig kontrollierten Überlegenheit eines Bewa-
chungssystems in der Haft hingewiesen. Mit Brodocz (2005) kann die Machtausübung des 
Strafvollzuges zudem zu einem Teil als konsensual betrachtet werden. Gefangene und Bedien-
stete transportieren mit ihrem Verhalten, auch wenn sie dabei gegeneinander agieren, doch ge-
meinsam die akzeptierende Narration einer strafenden Institution. Vgl. zu den Uneindeutigkei-
ten der Verteilung von Macht gerade in längerfristig bestehenden Beziehungen auch Gläßer 
(2008: 310 f.). 
392 Mayer (2007: 71) weist darauf hin, dass bereits die Entstehung eines Konfliktes ein Mindest-
maß an Macht auf jeder Konfliktseite voraussetzt (entsprechend Luhmann (1984,2002: 530) 
zum notwendigen Widerspruch, der einen Konflikt erst entstehen lässt).  
393 Wenn die Justizvollzugsanstalt grundsätzlich berechtigt und in der Lage ist, Zwang gegen-
über dem Gefangenen auszuüben, muss die richterliche Mediatorin sich entscheiden, wie sie 
das Problem einer eigenen Autorität als Mediatorin lösen will. Sie muss sich entscheiden, ob ihr 
für ihre Autoritätsstellung daran gelegen ist, mehr Macht zu haben als die mächtigere der bei-
den Konfliktparteien oder ob sie im Gegenteil den Machtdiskurs mit Verweis auf die Eigenver-
antwortlichkeit der Konfliktparteien in der Mediation grundsätzlich zurückweist. Duss-von Werdt 
(2005: 231) interpretiert Mediation insofern insgesamt als "Machtspiel", dem die Mediatorin sich 
ebenso stellen muss wie alle anderen – nach seinem Vorschlag zwar "strukturell gewaltlos", 
aber mit den Mitteln kommunikativer Macht (Duss-von Werdt 2008: 106). 
394 Entsprechende Empfehlungen gibt, wenn auch mit Einschränkungen, Sasse (2010: 244, 
246). 
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200 mit Verweis auf Volckart 1990) wurden schon weit vor der Idee einer Mediation 

strafvollzuglicher Konflikte entwickelt.  

Tatsächlich ist eine solche Hilfestellung äußerst riskant für den Konflikt- und Ver-

handlungsverlauf; sie kann sich leicht kontraproduktiv im Hinblick auf Neutralität 

und Allparteilichkeit auswirken (Gläßer 2008: 314; Glasl 2009a: 68 mit Verweis auf 

Pühl 2003). Da nur ein faktisch Unterlegener solche Hilfe benötigen wird, besteht 

das Risiko, dass die Hilfeleistung Ungleichheit markiert und stabilisiert, statt sie ab-

zubauen. Es besteht das Risiko, dass die Mediatorin als Komplizin der Seite des 

Gefangenen gesehen wird und dadurch das Vertrauen beider Seiten und die eige-

ne Autorität insgesamt aufs Spiel setzt. Aus Sicht der Justizvollzugsanstalt kann 

sich ein Verdacht bestätigen, die Mediatorin lasse sich von dem Gefangenen in-

strumentalisieren und kenne sich nur zu wenig im Alltag des Strafvollzugs aus, um 

das zu merken. Aus Sicht des Gefangenen kann sich der Eindruck festigen, von 

der Mediatorin als autonomer Konfliktbeteiligter nicht ernstgenommen zu werden. 

 

Angesichts solcher Machtkonstellationen dominieren in der Literatur395 die zur Vorsicht 

mahnenden Stimmen, die gleichzeitig für den konkreten Umgang mit dem Machtun-

gleichgewicht allerdings eine insgesamt optimistische Strategie verfolgen.396 Als erstes 

wird Mediatorinnen nahegelegt, die tatsächlichen Machtverhältnisse sorgfältig zu unter-

suchen, um sich nicht von vordergründig physischen Gewalt- und Zwangskonstellatio-

nen blenden zu lassen (Duve 2000b: 166; Munévar 2005: 81). Gerade für die gerichts-

interne Mediation wird zudem auf die Bedeutung und das Potential anwaltlicher Vertre-

tung verwiesen (Köper 2003: 116; Arbeitsgruppe Mediation bei den Berliner Gerichten 

2005: 9; Gläßer 2008: 499 f.; Hagen/Lenz 2008: 114: Tochtermann 2008: 91; Sasse 

2010: 87 f.). Durch sie wird zwar die Fähigkeit eines Medianten zur Selbstexploration 

und zu argumentativer Flexibilität nicht unmittelbar verbessert, aber er hat doch mehr 

Sicherheit darüber, nicht gegen die eigentlichen Interessen zur Aufgabe von Rechtspo-

sitionen verleitet zu werden. Ob gerade Gefangene mit ihren öfter eingeschränkten 

                                                
395 Schwierig ist dabei, dass Machtungleichgewicht in der "Mediation" bisher am ehesten im 
Kontext von Gewalt in Paarbeziehungen erforscht wurde (Bannenberg/Weitekamp u.a. 1999; 
Gläßer 2008). Die Ergebnisse aus diesen sehr engen Beziehungsstrukturen sind auf die spezifi-
schen Machtstrukturen des Strafvollzugs nur begrenzt übertragbar. Die Beziehungen im Straf-
vollzug sind ja durchaus offen über Macht und Gewalt definiert und nicht, wie ggf. in Paarbezie-
hungen, in eher versteckter Form (vgl. Gläßer 2008: 231). Es kann auch nicht Inhalt von Media-
tionen im Strafvollzug sein, Gewaltverhältnisse dekonstruieren zu wollen, wie Gläßer (2008: 
280) es für die Paarmediationen vorschlägt. 
396 Eidenmüller (2000: 65 f.) sieht bei Machtungleichgewichten allerdings überdurchschnittliches 
mediatorisches Geschick verlangt. Dulabaum (2009: 140) sieht ein starkes Machtgefälle als 
kritische Voraussetzung einer Mediation, wenn keine Veränderungsmöglichkeit der Machtvertei-
lung besteht. Glasl (2009a) beschreibt im Umgang mit deutlichen Machtunterschieden mediato-
risches Vorgehen nur dann als sinnvoll, wenn auf Veränderungen im Machtgleichgewicht 
gesetzt werden kann – es kann tatsächlich fraglich sein, wieweit dies eine realistische Erwar-
tung an Mediation im Strafvollzug ist. 
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Voraussetzungen flexibler Interaktions- und Kommunikationskompetenz auf diese Hil-

fen verzichten können, scheint fraglich.397 Darüber hinaus kann als sinnvolle Ausfor-

mung einer transparenten Verfahrensleitung gelten, dass die Mediatorin alle bestehen-

den Machtstrukturen und Rollenmuster offenlegt (Bannenberg/Weitekamp u.a. 

1999: 16 f.; Gläßer 2008: 280), dadurch die Fairness im Sinne einer prozeduralen 

Gerechtigkeit des Verfahrens erhöht (Milburn 1998) und immer wieder die Entschei-

dung der Teilnehmer aufruft, sich in eigener Verantwortung für oder gegen eine Media-

tion unter diesen Umständen auszusprechen (Gläßer 2008: 499; Hagen/Lenz 

2008: 136). Die Mediatorin macht damit sowohl sich selbst als auch den Konfliktpar-

teien deutlich, dass niemand die bestehenden Verhältnisse naiv ignorieren kann und 

dass jede Verhandlung in der Mediation auf dieser Basis stattfindet. In der Praxis der 

gerichtsinternen Mediation in Strafvollzugssachen wird man hier auch die Rahmenbe-

dingungen ansprechen müssen, denn die richterlichen Mediatorinnen haben, da Me-

diationen in Räumen der Justizvollzugsanstalt Tegel und nicht im Gericht stattfinden 

(vgl. Verwaltungstechnischer Ablauf 2010: Ziffer II 9, Materialband S. 6), nur begrenzte 

Kompetenz, örtliche Bedingungen zu beeinflussen. Mediationen finden nicht auf neu-

tralem Gebiet statt.398 Hager (2003: 55) empfiehlt für das weitere Vorgehen außerdem 

vorsichtige Versuche, in Einzelgesprächen mit den Konfliktparteien einen Ausgleich 

voranzutreiben.399  

Eher vereinzelt finden sich Stimmen, die angesichts von Machtungleichgewichten und 

absehbar unzureichender Selbstbestimmung dazu raten, Mediation ganz auszuschlie-

ßen (Fritz/Fritz 2011: 330). Eidenmüller (2000: 65 f.) schränkt insofern noch ein, dass 

die Mediationsindikation hier letztlich eine Frage der Fähigkeit der Mediatorin ist, die 

mehr oder weniger in der Lage ist, trotz bestehenden Machtungleichgewichtes den 

Konfliktparteien ausreichende Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu 

ermöglichen. 

 

3.4.6 Zur Rolle des Rechts in einer  

gerichtsinternen Mediation in Strafvollzugssachen  

Mediation wird manchmal als Verhandeln "im Schatten des Rechts" (Mnookin/Kornhau-

ser 1979) bezeichnet, manchmal ausdrücklich als Verhandeln "im Licht des Rechts" 

                                                
397 Wenn das Berliner Projekt ausdrücklich die Möglichkeit einräumt, ohne Anwalt an einer Me-
diation teilzunehmen (vgl. Verwaltungstechnischer Ablauf 2010: Ziffer II 3; Materialband S. 4), 
so ist darin allerdings die Chance zu sehen, auch den Gefangenen eine Mediation zu ermögli-
chen, die die Anwaltskosten nicht aufbringen könnten (Sasse 2010: 253).   
398 Sasse (2010: 233) geht davon aus, dass Gefangene die Mediation in Räumen der Vollzugs-
anstalt als Akt der Annäherung auch an sie verstehen können; ob Gefangene sich in der Justiz-
vollzugsanstalt aber soweit zu Hause fühlen, um Räume dort als sicherheitgebendes eigenes 
Territorium zu erleben, kann wohl in Frage stehen. 
399 Ähnlich Sasse (2010: 244) und – mit Einschränkungen in den Voraussetzungen – Gläßer 
(2008: 418). 



 235 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

FORSCHUNGSLAGE  3 GERICHTSINTERNE MEDIATION IM STRAFVOLLZUG 
____________________________________________________________________________________ 

(Trenczek 2003) eingeordnet. In jedem Fall muss Mediation sich zu den sie umgeben-

den Rechtsnormen verhalten, zumal jeder in einer gerichtsinternen Mediation verhan-

delte Streitgegenstand auch als Gegenstand einer traditionellen gerichtlichen Ausein-

andersetzung denkbar ist. Mit dem jetzt beschlossenen Mediationsgesetz (Mediati-

onsG 2011) wird Mediation in Deutschland innerhalb des bestehenden Rechtssystems 

eingeordnet. Geregelt werden damit die Verfahrensweisen, Aufgaben der Mediatorin 

(§ 2 MediationsG 2011) und Einzelheiten der mediatorischen Pflichten (§ 3 f. 

MediationsG 2011).  

Das Mediationsgesetz wollte in seinem Entwurf noch die Implementierung von Mediati-

on in Verfahren der Zivil-, Verwaltungs-, Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit regeln (Me-

diationsG-RegE 2011). Die Schlussfassung des Gesetzes (MediationsG 2011) hat aber 

zu einer vollständigen Herausnahme der gerichtsinternen Mediation geführt. Stattdes-

sen wird das Angebot des Güterichters erweitert. Wieweit ein solches Verfahren auch 

in Strafvollzugssachen Bedeutung erhalten kann, wieweit einzelne Regelungen über-

tragbar sind bzw. Geltung beanspruchen können, wird aus rechtlicher Perspektive 

geklärt werden müssen. 

 

Drei Fragen, die die Rolle des Rechts in der Mediation betreffen, sollen hier noch näher 

untersucht werden, da sie speziell für die Frage gerichtsinterner Mediation in Strafvoll-

zugssachen Bedeutung haben und voraussichtlich dazu beitragen können, die Verläufe 

und Wirkungen der durchgeführten Mediationen in Berlin zu verstehen. Es geht um die 

Frage, welchen Verhandlungsspielraum Mediation in diesen Angelegenheiten haben 

kann (Kap. 3.4.6.1), welche Bedeutung Mediation als Zugang zum Recht hat 

(Kap. 3.4.6.2) und schließlich um die Bedeutung der prozeduralen Gerechtigkeit und 

Fairness in der Mediation speziell für Konflikte im Strafvollzug (Kap. 3.4.6.3). 

 

3.4.6.1 Mediation als Form autonomer Rechtsschöpfung  

– die Frage des Verhandlungsspielraums 

Eine Mediation soll Konfliktparteien erlauben, für ihren Konflikt eine ihnen gemäße 

Regelungsform zu finden. In einer Tradition, die Mediation vor allem als außergerichtli-

ches Verfahren der Konfliktbeilegung versteht, wird jeder Schritt zusätzlicher Verrechtli-

chung (und insofern jetzt auch die Gesetzgebung zur Mediation; vgl. Risse/Bach 2011) 

als Widerspruch dazu gesehen. Mediation wird als Teil einer Aushandlungskultur 

verstanden, die einer zunehmenden gesellschaftlichen Komplexität entspricht (Ritter 

2001: 3443). Recht kann in diesem Verständnis nicht mehr in Form festgelegter Nor-

men repräsentiert sein, sondern entsteht als je eigene, den eigenen Maßstäben 

angepasste Rechtschöpfung der Konfliktbeteiligten (Stürner 2007: 31 f.). Troja 
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(2000: 121 f.) versteht Mediation damit als Praxis Habermasscher Diskurstheorie. So-

weit feststehende Rechtsnormen eine Rolle spielen, werden sie als mögliche Variante 

zu den selbstgewählten Rechtsformen gesehen, nicht als notwendig gesetzter Rahmen 

der eigenen Verabredungen (vgl. de Bono 1987: 212; Oldenbruch 2006: 7). Mediation 

wird als Ort verstanden, in dem es ausdrücklich nicht um objektives Recht oder 

Unrecht geht (Nolan-Haley 1992, Haynes 1998, Pelikan 1999). Gerechtigkeit einer in 

der Mediation getroffenen Vereinbarung definiert sich vielmehr über die von den Betei-

ligten autonom gewählten Gerechtigkeitsvorstellungen und -kriterien (Müller 2003: 

201), die wiederum anhand der je vorliegenden Interessen der Beteiligten erarbeitet 

werden müssen (Eidenmüller 2000: 56) und anhand derer die Beteiligten entscheiden, 

ob sie eine Vereinbarung akzeptieren wollen oder nicht (Fisher/Ury 1997: 31). 

Nicht nur, aber wohl besonders im Hinblick auf die gerichtsinterne Mediation gilt, dass 

solche Disponibilität von Recht bezweifelt wird. In der Gegenposition wird vielmehr be-

tont, dass auch Mediation nie den Rechtsrahmen vollkommen verlassen kann. Media-

tion wurde immer schon als "Bargaining in the Shadow of the Law" (Mnookin/Korn-

hauser 1979) verstanden. Mähler/Mähler (2000: 30) sprechen vom "traditionellen 

Rechtssystem" als Stütze der Mediation, Trenczek (2003: 108) vom Recht als "Orien-

tierungs- und Ordnungsrahmen", Steffek (2010: 863) vom "zwingenden Recht", in des-

sen Rahmen sich Mediation bewegt und bewegen muss. Luf (2001: 65) sieht in den al-

ternativen Konfliktbearbeitungsansätzen den Ausdruck eines Subsidiaritätsprinzips; die 

Zivilgesellschaft ergänzt eigenverantwortlich staatliche Regelungen, kann sie aber 

nicht ersetzen. Für Weitz (2008: 194 f.) sind Fallkonstellationen ungeeignet für die 

Mediationen, bei denen kein rechtlicher Verhandlungsspielraum, keine Möglichkeit für 

Kompromisse gegeben ist. 

 

Konflikte im Rahmen des Strafvollzugs lassen sich verstehen als Konflikte des 

einzelnen Bürgers gegenüber dem Handeln staatlicher Verwaltung. Staatliche 

Verwaltung ist in ihrem Handeln rechtsstaatlich gebunden. Grundsätzlich jedes Han-

deln der Justizverwaltung kann und muss daher auf seine Rechtskonformität hin prüf-

bar sein. Für Mediationen im Strafvollzug muss geprüft werden, wieweit darüber hinaus 

Verhandlungsmasse besteht, Maßnahmen in Frage zu stellen (Schammler 2008: 25; 

Vogt/Schammler 2009: 331). Neben den gesetzlichen Regelungen des Strafvollzugs-

gesetzes sind dabei die Verwaltungsvorschriften und die anstaltsinternen Vorschriften 

(Hausordnung, Verfügungen der Anstaltsleitung) zu berücksichtigen (Schammler 2011: 

251). Aus Sicht der Verwaltung ergibt sich daraus eine systematische Einengung des 

Verhandlungsspielraums, insofern die Verwaltung nicht mehr als den Raum eben ihrer 

gesetzlichen Vorgaben haben kann (vgl. Ortloff 2009: 1022 f.). Es stellt sich dann die 
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Frage, ob innerhalb dieser Vorgaben Ermessen möglich ist und ob über dieses 

Ermessen Verhandlung möglich ist (Weitz 2008: 199; Sasse 2010: 224). Verwaltung, 

die ihr eigenes Handeln als grundsätzlich gesetzeskonform verstehen will, wird diesen 

Spielraum systematisch gering einschätzen, da die Schritte der Ausübung des Ermes-

sens nicht ohne rechtliche Normierung sind (Bader 2009: 76).400 Die Idee einer voll-

ständig "privaten Rechtsordnung" als Ergebnis einer Mediationsverhandlung (Montada 

2003: 167) ist damit nicht zu vereinbaren. 

 

Im Strafvollzugsrecht werden Ermessen und Beurteilungsspielraum der Justizvollzugs-

anstalt im Hinblick auf die Möglichkeiten des Rechtsschutzes schon länger kritisch ge-

sehen (Böhm 1992; Feest 1993: 10; Kamann 1994; Dünkel 1996a: 519 f.; 

Feest/Lesting u.a. 1997: 16; Häusler 2003: 22; Volckart/Pollähne u.a. 2008: 547; AK 

StVollz-Kamann/Spaniol 2012: § 108 Rz. 2). Die Justizvollzugsanstalt übt ein Ermes-

sen aus, das durch die Verwaltungsvorschriften für den Strafvollzug (VVStVollzG) zwar 

näher geregelt ist, aber – zumal in Verbindung mit unbestimmten Rechtsbegriffen – nur 

begrenzt gerichtliche Prüfung ermöglicht (Dünkel 1996a: 523 f.; Feest/Lesting 

2005: 76; Kretschmer 2005: 217; AK StVollz-Kamann/Spaniol 2012: § 115 Rz. 26). Ei-

ne besondere Rolle spielen dabei "Ermessensreduzierungen auf Null", die sich aus der 

Vorrangstellung der Vollzugsgrundsätze für jede Entscheidung im Strafvollzug ergeben 

(AK StVollz-Bung/Feest 2012: § 3 Rz. 29). Von Bedeutung ist zudem der Gefahren-Be-

griff (Häuser 2003: 22), der in allen vollzuglichen Maßnahmen, die Gefangene ein-

schränken, als vom Gefangenen ausgehende Gefahr eine Rolle spielt (vgl. zum Gefah-

renbegriff bei der Argumentation speziell der Lockerungsgewährung AK StVollz-

Köhne/Lesting 2012: § 11 Rz. 31 ff.). Die Annahme, dass Ermessen ganz ohne freies 

Wägen geschieht, lässt sich bei diesen unbestimmt definierten Begriffen nicht durch-

halten, wenn man psychologische Aspekte der Informationsverarbeitung und Entschei-

dungsfindung berücksichtigt.401 Mediation kann im günstigen Falle dazu beitragen, den 

Ermessensbereich als Explorationsraum kenntlich werden zu lassen, der 

                                                
400 Vgl. auch entsprechende Erfahrungen der Gerichtsnahen Mediation in Niedersachsen 
(Projekt Gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen 2005: 51). 
401 Psychologische Aspekte der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung, die spezi-
ell in einem Risikodiskurs zu Verzerrungen und Fehlbewertungen führen können, beleuchten 
Kindler (2011) und Rietmann/Hensen (2011). Weder die Beobachtung von Gefangenen, noch 
psychologisch-psychiatrische Gutachten können für sich beanspruchen, vollkommen objekti-
vierbare Daten zu liefern. Freimund (1990: 40) beschreibt eine Tendenz, in Entscheidungen im 
Strafvollzug die Bedeutung von Sicherheit besonders hoch anzusetzen, so dass als "Fehlent-
scheidungen" Entscheidungen definiert sind, in denen ein Gefangener zu viel Freiraum erhält 
(und diesen Freiraum missbraucht). Eine fälschlich zu hohe Einschränkung der Freiräume eines 
Gefangenen gilt demgegenüber zunächst nicht als "Fehlentscheidung". Liebling (2000) fand, 
dass in der Abwägung von Entscheidungen zu Freiräumen, die Gefangenen gegeben werden, 
regelmäßig subjektive Motive wie etwa die Beziehung zwischen Bediensteten und einem Ge-
fangenen eine Rolle spielen. Den Einfluss der Ängste von Entscheidern selbst behandelt AK 
StVollz-Feest/Straube (2012: vor § 5 Rz. 23). 
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Aushandlungsmöglichkeiten bietet (Weitz 2008: 197). Ortloff (2009: 1023) empfiehlt, 

den Schwerpunkt in solchen Mediationen darauf zu legen, überhaupt eine "vertretbare 

Argumentation" zu erzielen, mit der Verwaltungshandeln begründet werden kann. 

 

3.4.6.2  Mediation als Zugang zum Recht 

Mediation im vollzuglichen Kontext kann aus Perspektive der Gefangenen als Mög-

lichkeit erscheinen, mit eigenen Problemstellungen überhaupt einen Zugang zu einem 

rechtsförmigen Verfahren zu erlangen (Schammler 2008: 18 Fn). Mediation böte damit 

Gefangenen eine Chance, auch solche Anliegen in einem gerichtlichen Rahmen in 

einer für sie als gerecht wahrnehmbaren Weise zu regeln, für die sie bisher gar keine 

Regelungsform fanden. Gründe für diesen fehlenden Zugang zu einer zufriedenstellen-

den Regelungsweise liegen auf unterschiedlichen Ebenen: 

- Manche Anliegen von Gefangenen betreffen keine Maßnahme der Anstalt ge-

mäß § 109 (1) StVollzG und sind daher bei Gericht nicht zu behandeln (vgl. 

Kamann 1991: 154 ff.).402 

- Die Zugangsschwelle zu einer rechtsförmigen Regelung ist für Gefangene zu 

hoch; es fehlt Gefangenen an Kompetenz im Umgang mit Behörden (Böhm 

1992: 40; Kretschmer 2005: 219; Schammler 2008: 17).  

- Eine aus Gefangenensicht zufriedenstellende gerichtliche Regelung ist wegen 

der unverhältnismäßig geringen Erfolgsquoten von Gefangenen in Strafvoll-

zugssachen (vgl. neben anderen Feest/Lesting u.a. 1997: 16) selten zu er-

reichen. 

- Auch eine gerichtliche Regelung führt zu keiner zufriedenstellenden Situation, 

weil die gerichtliche Entscheidung nur geringes inhaltliches Veränderungspo-

tential besitzt (vgl. Rotthaus 1985: 332) oder wegen behördlicher Renitenz nicht 

umgesetzt wird (vgl. Pollähne 2006: 277; Feest/Lesting 2009). 

 

Zu fragen ist, ob Mediation im strafvollzuglichen Kontext verbesserten Zugang zum 

Recht erwarten lässt und damit Rechtsschutz absichert, für den die bisher vorliegen-

den Möglichkeiten als unzureichend betrachtet werden (Feest/Lesting 2009: 690). Zu 

fragen ist aber auch, ob Mediation den Rechtsschutz von Gefangenen der Eigen-

verantwortung der Konfliktbeteiligten überlassen darf, obwohl in Strafvollzugsangele-

genheiten besonderer Bedarf besteht Rechtskontrolle auszuüben (Müller-Dietz 

1999: 169 f.) und obwohl wegen des strukturellen Machtungleichgewichtes der 

                                                
402 Tatsächlich ist in den Verfahrensweisen des Berliner Projektes ausdrücklich vorgesehen, 
auch für solche Anträge Mediationen möglich zu machen, die ein Gefangener nach § 109 
StVollz stellt, die aber wegen mangelhafter Erfüllung der Voraussetzungen des § 109 StVollz 
nicht zur Entscheidung angenommen werden könnten (vgl. Verwaltungstechnischer Ablauf 
2010: Ziffer II 4; Materialband S. 5). 
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Konfliktbeteiligten besonderer Bedarf besteht, die Position der weniger mächtigen Seite 

zu stützen. Bedenken gegen Mediation als geradezu destabilisierender Faktor einer 

einheitlichen Rechtsordnung und Rechtsdurchsetzung (Referenzen zu dieser Auffas-

sung bei Stürner 2007: 252 f.; Weitz 2008: 93) müssten hier jedenfalls sorgfältig ge-

prüft sein. 

 

Es geht also zunächst um den Zugang zur Mediation selbst. Um als Zugang zum Recht 

gelten zu können, müssten alle Seiten im Konflikt nach gleichen Regeln die Möglichkeit 

haben, ein Verfahren in die Mediation zu bringen. Es kann insofern schon als erhebli-

che Einschränkung gelten, wenn bestimmte Gefangenengruppen (nicht deutschspra-

chige Gefangene) grundsätzlich ausgeschlossen sind (vgl. Verwaltungstechnischer Ab-

lauf 2010: Ziffer II 1; Materialband S. 3)403 und damit die Chancengleichheit des Zu-

gangs in Frage gestellt ist (vgl. auch Sasse 2010: 207). Erst recht müssen Bedenken 

gegen die Zugangssicherheit zu dem Verfahren bestehen, wenn der eine Konfliktbetei-

ligte (die Justizvollzugsanstalt) in der Position ist, die vermittelnde dritte Kraft (die Rich-

termediatorin) darüber zu beraten, ob der andere Konfliktbeteiligte (der Gefangene) als 

geeignet zur Teilnahme an einer Mediation angesehen werden kann (vgl. Schammler 

2008: 23 Fn sowie Verwaltungstechnischer Ablauf 2010: Ziffer II 3a; Materialband 

S. 5).404  

Es besteht Bedarf, transparent zu klären, nach welchen Kriterien von welcher Stelle 

entschieden wird, welche Konfliktkonstellationen für eine Mediation geeignet bzw. un-

geeignet sind. Einzelne Kriterien erscheinen wegen ihrer engen Verknüpfung mit Medi-

ationsprinzipien zweifelsfrei. Dazu gehört der Wille beider Konfliktseiten an einer Medi-

ation teilzunehmen405 (vgl. Stitt 1998: 209; Lenz 2008: 18; Spangenberg/Spangenberg 

2010: 323) oder der Spielraum, der nach geltendem Recht überhaupt für eine 

                                                
403 Auch die Ausschlussschwelle einer "geistigen oder seelischen Behinderung" (Schammler 
2008: 9) lässt sich kognitionspsychologisch nicht von vornherein anhand fester Kriterien (Intelli-
genzleistung, Krankheitsbild) begründen. Schwache intellektuelle Voraussetzungen müssen 
ebensowenig in jedem Fall die Absprachefähigkeit eines Menschen negativ betreffen wie eine 
starke Emotionalisierung des Konfliktes. Eher stellt sich hier die Frage nach der womöglich 
erforderlichen psychosozialen Kompetenz einer Mediatorin, um das Kriterium eigenverantwortli-
cher Handlungsfähigkeit (Spangenberg/Spangenberg 2010: 328) zu gewährleisten. Auch Ein-
ordnungen von Gefangenen als "völlig labil" (Sasse 2010: 216) sind für das Ziel eines chancen-
gleichen Zugangs zur Mediation kaum sinnvoll zu definieren. 
404 Schammler (2011: 247) weist hier auf die Bedeutung eines neutralen, nicht mit dem 
Gefangenen direkt befassten Ansprechpartners in der Justizvollzugsanstalt hin. Ob es Gefange-
nen möglich ist, eine in der Justizvollzugsanstalt bedienstete Person überhaupt als neutral an-
zusehen, ist damit allerdings nicht geklärt.  
405 Hier dürfte es umgekehrt dann verschiedene Unterkategorien mangelnder Bereitschaft 
geben. Hagen/Lenz (2008: 15) und Weitz (2008: 198) nennen Fälle ungeeignet, in denen min-
destens ein Konfliktpartner daran interessiert ist, einen Präzedenzfall zu klären, also letztlich 
eine Grundsatzentscheidung eines Gerichts zu erhalten. Weitz (2008: 190 f., mit Verweisen) be-
schreibt als ungeeignet auch Fallkonstellationen, in denen die Beteiligten sich nicht auf gemein-
same Verfahrensregeln einigen können (etwa: nichtöffentliches Verfahren). 
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Verhandlung zur Verfügung stünde (Vogt/Schammler 2009: 331). Andere Kriterien sind 

weniger gut abgesichert; in einer optimistischen Version gibt es die Ansicht, eigentlich 

jede Fallkonstellation sei prinzipiell mediationsgeeignet (Eidenmüller 2000: 64; ähnlich 

Sasse 2010: 47), zumal sich Ausschlussgründe nicht leicht argumentativ stützen las-

sen. So kann es durchaus in Frage stehen, ob manifeste Gewalt zwischen den Betei-

ligten angesichts der strukturellen Gewalt im Justizvollzug immer ein Ausschlussgrund 

sein muss (Schammler 2008: 27; Weitz 2008: 189). Gewalt in der Vorgeschichte der 

Beziehung zwischen den Beteiligten wird jedenfalls in anderen Mediationskontexten 

nicht als unumgehbarer Ausschlussgrund genannt (Bannenberg/Weitekamp u.a. 1999; 

Gläßer 2008). Während die Arbeitsgruppe Mediation bei den Berliner Gerichten (2005: 

84) besonders zerstrittene Konfliktparteien als zur Mediation ungeeignet einschätzt 

(ähnlich Weitz 2008: 189 m.w.N.), wird für das Projekt "Gerichtliche Mediation in Straf-

vollzugssachen" gerade argumentiert, dass das hohe Konfliktniveau mancher Streitig-

keiten im Strafvollzug die Mediation zur besonders geeigneten Methode mache 

(Vogt/Schammler 2009: 332). Auch die Behandlung von Eilsachen wird nur dann aus-

geschlossen werden müssen (Duve 2000a: 151; Schammler 2008: 26; 

Vogt/Schammler 2009: 331), wenn die Mediationsinfrastruktur grundsätzlich nicht kurz-

fristig auf Eilvorhaben reagieren kann und dadurch Rechtsverlust droht (Krischek 2005: 

50). Ungenau geregelt ist schließlich die Frage, ob bestimmte Rechtsbegehren als 

"querulatorisch" gelten können und deswegen von vornherein nicht in einer Mediation 

bearbeitet werden sollen (vgl. Schammler 2008: 23).406  

 

Weitz (2008: 198 m.w.N.) nennt mangelnde Durchsetzbarkeit einer Einigung als Aus-

schlussargument für eine Mediation. Der Verwaltungstechnische Ablauf 2010: 

Ziffer II 11 (Materialband S. 6) regelt, wie eine Vereinbarung zwischen Gefangenem 

und Justizvollzugsanstalt in das gerichtliche Verfahren einzubinden ist. Wesentlicher 

Aspekt ist hier, ob die Hauptsache als erledigt betrachtet werden kann und beide 

                                                
406 Zur Problematik des Begriffs des "Querulanten" siehe auch weiter oben (Kapitel 1.3.3.1). 
"Querulation" im Umfeld "Strafvollzug" lässt sich psychologisch auch als dysfunktionale Anpas-
sungsstrategie in einem Konfliktgeschehen verstehen, in dem es funktionale Anpassungs-
muster nicht geben kann. Krabbe (2010: 73) bezeichnet ein (in mancher Hinsicht vergleichbar 
dysfunktionales) Agieren in hochstrittigen Familienkonflikten als Ausdruck narzisstischer oder 
traumatischer Krisen. Solches Verhalten trifft im strafvollzuglichen Kontext auf autoritär abgren-
zende Strategien (auch "Renitenz" der Behörde kann so verstanden werden), mit denen die ag-
gressive Komponente des dysfunktionalen Musters auf Seiten des Gefangenen immer weiter 
bedient wird. Ob Mediation unter solchen Umständen als weitere Schleife dysfunktionalen Agie-
rens nur instrumentalisiert zu werden droht (Sasse 2010: 237 ff.) oder ob Mediation solche Stra-
tegien nicht durch das nondirektive Angebot vielmehr konterkariert, wäre zu erproben. Mediati-
on benötigt jedenfalls, um in einem solchen Kontext ein sinnvolles Angebot machen zu können, 
auf Seiten der Mediatorin hohe psychosoziale Kompetenz, da Mediationsteilnehmer in ihrer 
emotionalen Regulation unterstützt werden müssten, um die Wahrnehmung auf eigene Interes-
sen und Bedürfnisse und dann auch auf Interessen des Konfliktgegners fokussieren zu können 
(Krabbe 2010). 
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Seiten insofern verbindliche Erklärungen abgeben. Die Durchsetzung von Vereinba-

rungen, die Gefangener und Vollzugsanstalt in einer Mediation miteinander treffen, 

lässt sich dabei als nicht so gut gesichert betrachten, dass jedenfalls eine für 

Gefangene unmittelbar ersichtlich verbesserte Rechtsschutzsituation entstünde (vgl. 

Schammler 2008: 31 mit dem Hinweis auf ggf. erneuten Bedarf eines gerichtlichen 

Verfahrens). Auch hier ist Renitenz im Sinne von Feest/Lesting (2009: 675) denkbar. 

Es ist jedenfalls nicht zu sehen, wieweit die Mediation einem Gefangenen mehr 

Durchsetzungsmöglichkeiten verschaffen sollte als die insofern nur begrenzt 

erfolgversprechenden Möglichkeiten des traditionellen gerichtlichen Verfahrens (Feest 

/Lesting 2009: 676).  

 

3.4.6.3 Fairness – das Erleben prozeduraler Gerechtigkeit 

Fairness kann im Rahmen einer Mediation zweifach verstanden werden. Es kann um 

die Fairness des Verfahrens selbst im Sinne von Verfahrensgerechtigkeit / prozedura-

ler Gerechtigkeit gehen (Mähler/Mähler 2000: 13 f.; Hagen/Lenz 2008: 81) und um die 

Fairness des Verfahrensergebnisses im Sinne distributiver Gerechtigkeit (Klinger/Bier-

brauer 2006a: 36).407 Beide Verständnisse sind nicht unabhängig voneinander. Es 

kann vielmehr davon ausgegangen werden, dass erlebte prozedurale Gerechtigkeit die 

Teilnehmenden auch persönlich benachteiligende Ergebnisse akzeptieren lässt (Klein-

ger/Bierbrauer 2006a; Seehausen 2009; Streicher 2010) und ein Ergebnis dadurch 

überhaupt dauerhaft haltbar wird (Montada/Kals 2007: 130). Die Fairness einer Verfah-

rensdurchführung hat also Auswirkungen auf das Erleben von distributiver Gerechtig-

keit und allgemeiner auf die erlebte Zufriedenheit mit der Mediation (Mielke 2000: 

44).408 

 

Während die distributive Gerechtigkeit letztlich in der Verantwortung der Medianten 

liegt409 – sie entscheiden, welche Vorstellung von Gerechtigkeit sich in ihrer Einigung 

miteinander niederschlägt,410 sie entscheiden, ob sie einer Vereinbarung zustimmen 

wollen oder nicht – ist die Verfahrensgerechtigkeit Bestandteil der Mediation selbst 

(Gottwald 2000: 207; Köper 2003: 26). Mediation versteht sich als Verfahren, das die 

Verantwortung für das Verfahren den beteiligten Konfliktparteien lässt; es beinhaltet 

                                                
407 Weitere Dimensionen von Gerechtigkeit bei Montada (2000). 
408 Mähler/Mähler (2000: 25) sehen die Bedeutung der Verfahrensgerechtigkeit als Spezifikum 
der Mediation gegenüber der vor allem materiellen Gerechtigkeit im traditionellen Gerichtsver-
fahren. 
409 Anders z.B. Schmitz (2004: 219), der auch hierfür die Verantwortung bei der Mediatorin 
sieht. 
410 Zur Bedeutung der Erarbeitung entsprechender Kriterien für eine inhaltlich faire 
Vereinbarung vgl. Müller (2003: 201). Verschiedene Kriterien zur Beurteilung der distributiven 
Gerechtigkeit einer Vereinbarung finden sich bei Montada/Kals (2007: 112 ff.), Zenk/Strobl u.a. 
(2006: 47). 
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damit programmatisch Verfahrensgerechtigkeit. Dabei spielen die Neutralität der ver-

mittelnden dritten Person (Mähler/Mähler 2000: 14), die Möglichkeit, das eigene Anlie-

gen ausreichend zu Gehör zu bringen (Klinger/Bierbrauer 2006b: 71), und die Möglich-

keit, das Verfahren mitzugestalten (Hagen/Lenz 2008: 81), eine wesentliche Rolle.411 

Die Konfliktbeteiligten müssen in einem als fair erlebbaren Verfahren jederzeit den Ein-

druck von "Waffen- und Chancengleichheit" haben können (Struc 2009: 178). Die Be-

deutung und die Einschätzung von Verfahrensgerechtigkeit haben sich als kulturüber-

greifend wichtig erwiesen (Klinger/Bierbrauer 2006b: 74). 

Für Gefangene stellt die Herstellung insofern einsichtiger Strukturen eines fair und ge-

recht ablaufenden Verfahrens eine besondere Chance dar. Sie werden aufgrund ihrer 

deprivierenden Haftbedingungen als besonders "rechtsempfindlich" (Wagner 1976: 257 

m.w.N.) eingeschätzt, können ihre Haftsituation und das Verhalten der Justizvollzugs-

anstalt häufig als besonders wenig durch Transparenz und Fairness legitimiert erleben 

(Liebling/Durie u.a. 2005) und begegnen der Justiz – sowohl insgesamt als auch in 

Person einzelner Bediensteter – jedenfalls mit Misstrauen (Kühnel 2007: 7; van Ness 

2007: 318; AK StVollz-Feest/Straube 2012: vor § 5 Rz. 2; AK StVollz-Feest § 154 Rz. 

7) bzw. sind auf besondere Unterstützung ihrer Vertrauensbildung angewiesen (vgl. AK 

StVollz-Köhne/Lesting 2012: § 14 Rz. 10).412 Entsprechend hohe Bedeutung hat es, die 

mediationsspezifische prozedurale Gerechtigkeit an keiner Stelle zu verletzen. Gefah-

ren bestehen schon in den Rahmenbedingungen einer Mediation.413  

 

Die Transparenz des Vorgehens aller Beteiligten, besonders aber des Vorgehens der 

Mediatorin,414 ist damit für die Umstände des Justizvollzugs besonders ausschlagge-

bend. Keine Konfliktseite darf den Eindruck haben, sie habe weniger relevante Infor-

mationen als die andere Seite, um eine Güte einer möglichen Vereinbarung überhaupt 

bewerten zu können (Wegener 2006: 141). Die Interaktionsstrukturen benötigen, was 

                                                
411 Weitere Kriterien von Verfahrensgerechtigkeit bei Montada (2000: 51) und Klinger/Bierbrauer 
(2006a: 38 m.w.N.) und Klinger/Bierbrauer (2006b: 71 m.w.N.). 
412 Coyle (2009) weist darauf hin, dass Strafvollzug nur dann Menschenrechte respektiert, wenn 
er – sichtbar für Gefangene ebenso wie für Bedienstete – transparent und damit prozedural fair 
geführt ist. 
413 Es geht hier um Verabredungen im Vorfeld der "Einstiegsphase" in das Mediationsgesche-
hen, deren Transparenz zum Aufbau vertrauensvoller Verhandlungsbedingungen hohe Bedeu-
tung beizumessen ist (Eidenmüller 2000: 67; Tochtermann 2005: 132 ff.; Troja 2009: 152 und 
Bundesverband Mediation 2010: 2 in der Stellungnahme zum MediationsG-RegE). Im Einzel-
nen kann es um den Kreis der Teilnehmenden gehen (auch um die Bestimmung der zuständi-
gen Richtermediatorin), um die Örtlichkeiten und die Zeit des Zusammentreffens, aber auch da-
rum, ob dies mit allen Beteiligten verabredet wird oder vielleicht – wegen der rascheren Abspra-
chemöglichkeiten – nur zwischen Gericht und Justizvollzugsanstalt. Als besondere Gefahr muss 
sich hier erweisen, dass Richtermediatorin und Bedienstete der Justizvollzugsanstalt vor der 
Mediationssitzung sehr viel mehr Gelegenheiten haben, informell etwa zu besprechen, womög-
lich schon informell einen Verhandlungsrahmen abzuklären. 
414 Matter (2001: 83 f.) sieht diese Anforderung als besonders relevant in Mediationen mit man-
datorischem Kontext, also eingeschränkter Freiwilligkeit der Teilnahme. 
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Ortloff (2000: 198) als "kooperative Kommunikation" beschreibt; es darf keine Seite von 

einzelnen Schritten ausgeschlossen werden.415 

 

3.5 Zwischenergebnis:  

Chancen und Risiken  

einer gerichtsinternen Mediation in Strafvollzugssachen 

Mediation im strafvollzuglichen Kontext ist mit besonderen Umständen konfrontiert, die 

wesentliche Merkmale von Mediation beeinflussen. Diese Umstände beinhalten für 

eine Planung und Durchführung von Mediationen im Strafvollzug sowohl Chancen als 

auch Risiken. 

 

Folgende Risiken stellen sich dar:  

- Gefangene und Bedienstete leben in der Institution Gefängnis in einer über Jahr-

hunderte strukturell vorgebahnten Gegnerschaft, in der Misstrauen die Interaktio-

nen bestimmt und Vertrauen gefährlich sein kann. Das Risiko, dass in Mediationen 

der Aufbau wenigstens rudimentärer Vertrauensstrukturen zwischen den Konflikt-

parteien misslingt, ist dadurch höher als bei Konfliktparteien ohne eine solche ge-

meinsame institutionell tradierte Rollenzuteilung. 

- Beide Konfliktseiten sind in jeweilige (sub)kulturelle Bezüge eingebunden, die ein 

gleichberechtigtes Verhandeln mit der anderen Seite eigentlich verbieten. Es sind 

auch die Strukturen dieser jeweiligen kulturellen Bezüge, die dazu beitragen, einen 

Konflikt zwischen Gefangenem und Justizvollzugsanstalt schnell eskalieren zu 

lassen.  

- Die Machtungleichgewichte zwischen Bediensteten der Justizvollzugsanstalt und 

Gefangenen können schon die Freiwilligkeit der Teilnahme, aber auch die Möglich-

keit, überhaupt "auf Augenhöhe" miteinander zu verhandeln, in Frage stellen. Jeder 

Versuch, diese Machtdifferenz durch Unterstützung einer Seite ausgleichen zu wol-

len, gefährdet die Neutralität der Richtermediatorin. Ein deutliches Machtungleich-

gewicht gehört zu den am häufigsten genannten Ausschlussgründen für Mediation 

(Eidenmüller 2000: 65; Weitz 2008: 190 f.; Dulabaum 2009: 140). 

- Umstände des Strafvollzugs führen dazu, dass Konfliktbeteiligte Neutralität und 

Allparteilichkeit der Richtermediatorin besonders schnell in Frage stellen können. 

Die Richtermediatorin muss sich mit dem strukturellen Machtungleichgewicht der 

                                                
415 Von einem interessanten Nebeneffekt erlebter prozeduraler Gerechtigkeit berichten 
Klinger/Bierbrauer (2006b: 71), insofern sich bei Teilnehmern an einer fair erlebten 
Konfliktbearbeitung Aspekte von Gruppenkohäsion (Stolz, Respekt) erhöhen. Ein solcher Effekt 
könnte im Strafvollzug ein Zusammengehörigkeitserleben zwischen Bediensteten und 
Gefangenen entstehen lassen, das sich für eine Verbesserung weiterer vollzuglicher Strukturen 
nutzen ließe. 
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Konfliktbeteiligten auseinandersetzen, das an verschiedenen Stellen des Mediati-

onsprozesses – in den äußeren Rahmenbedingungen, in den persönlichen Voraus-

setzungen der Konfliktbeteiligten – zum Ausdruck kommt. Strukturen des Media-

tionsverfahrens selbst – Routinen der Kontaktaufnahmen – transportieren und re-

produzieren unter den Voraussetzungen der deprivierten Lebensbedingungen des 

Gefangenen solche Machtstrukturen. Die Richtermediatorin muss unter diesen 

Umständen dem Eindruck einer Koalition mit der Justizvollzugsanstalt entgegen-

wirken, darf andererseits aber nicht durch Anstrengungen zur Stützung des Gefan-

genen bei den Vertretern der Justizvollzugsanstalt den Eindruck erwecken, partei-

lich für den Gefangenen zu sein.  

- Die in der Mediation beteiligten Bediensteten sind Teil einer Verwaltungsstruktur 

und erscheinen in der Mediation als Vertreter dieser Struktur. Ihre Autonomie in der 

Verhandlung von flexiblen Lösungsmöglichkeiten für einen Konflikt ist dadurch von 

vornherein begrenzt. Zusätzliche Grenzen ergeben sich, soweit die Justiz-

vollzugsanstalt die eigenen Verhandlungsspielräume durch im Vorfeld getroffene 

Entscheidungen eingrenzt, deren Ermessen für sie nicht verhandelbar ist. 

- Gelingt trotz dieser Schwierigkeiten die Entwicklung von Strukturen autonomer 

Konfliktbearbeitung, so ist damit auch ein Zuwachs an Verantwortung für den 

Gefangenen verbunden. Ein womöglich erwünschter Lerneffekt kann sich aber 

leicht ins Gegenteil verkehren, wenn Gefangene in allen anderen Bereichen ihres 

Gefängnisalltags weiterhin ungemindert mit Überreglementierung konfrontiert sind 

(Walter 2004: 269; Goeckenjan 2009: 717) und ihnen Autonomie der Lebensge-

staltung systematisch abtrainiert wird.  

Als Risiko, das nicht notwendigerweise mit den Umständen des Strafvollzugs selbst zu-

sammenhängt, lässt sich in dem Berliner Modellprojekt schließlich die unterschiedliche 

Ausrichtung der Erwartungen der verschiedenen in das Projekt involvierten Gruppen 

identifizieren. Solange diese unterschiedlichen Erwartungen unbearbeitet, das heißt 

vor allem, ohne offene Verhandlung, nebeneinanderstehen, haben sie hohes Potential, 

sich gegenseitig zu behindern.  

 

Diesen Risiken stehen folgende Chancen einer Mediation im Strafvollzug gegenüber: 

- Mediation spricht die autonome Entscheidungsverantwortung von Konfliktbeteilig-

ten in einer Weise an, der sie sich nicht entziehen können. Trotz aller aufgeführten 

einschränkenden Bedingungen ergibt sich allein dadurch eine Chance auf Verbes-

serung der persönlichen Voraussetzungen – Gewinn an Kontrollüberzeugungen – 

bei den Beteiligten. 
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- Wenn das Entstehen von Vertrauen zueinander als prozesshaftes Geschehen ge-

sehen wird und die Grenzen möglichen Vertrauens offen thematisiert bleiben, dann 

lässt sich trotz der schwierigen Beziehungssituation zwischen Gefangenen und 

Bediensteten der Aufbau einer Vertrauensbasis vorstellen, die zumindest 

gemeinsames Verhandeln ermöglicht. Gelingt es, auf dem Wege der erlebbaren 

Fairness des Verfahren einen deutlichen Kontrast herzustellen zu den früheren 

Beziehungsstrukturen der Konfliktbeteiligten, so ist eine Einigung sogar wahr-

scheinlicher als bei anderen Rahmenumständen. Der subjektiv erlebte Autonomie-

zuwachs und die erlebte kognitive Dissonanz der Konfliktparteien sind dann näm-

lich größer als bei Medianten, die schon im Vorfeld über mehr Autonomie und 

wechselseitiges Vertrauen verfügen.  

- Auch im Hinblick auf die Frage der Neutralität der Richtermediatorin sind positive 

Effekte denkbar, wenn es gelingt, im Verlauf einer Mediation immer wieder trans-

parent auch die Bedingungen zu verhandeln, die Neutralität in Frage stellen kön-

nen. Beide Seiten können im günstigen Fall die Erfahrung machen, dass das wech-

selseitige Misstrauen und das Misstrauen gegen eine dritte Person nicht verleugnet 

werden müssen, sondern ernstzunehmender Teil des jeweiligen Erlebens und Teil 

sinnvoller Verhandlung miteinander sind. Erneut kann auch dieser Aspekt wieder 

zu einer Steigerung autonomer Konfliktlösekompetenz genutzt werden. 

 

Zusammenfassend erweist sich bei allen aufgeführten Risiken die Forderung nach 

größtmöglicher Transparenz des Vorgehens als sinnvolle Perspektive, mit diesen 

Risiken umzugehen. Damit ist unmittelbar der Aspekt der prozeduralen Gerechtigkeit 

angesprochen. Die Mediationsprinzipien von Autonomie, Freiwilligkeit und Interessen-

orientierung lassen sich auch unter schwierigen Umständen aufrechterhalten, solange 

es der Richtermediatorin gelingt, die Konfliktparteien über alle Schwierigkeiten und 

möglichen Hemmnisse transparent zu informieren und ihnen die Entscheidungsverant-

wortung über jeden einzelnen Schritt des Verfahrens zu lassen. Grenzen der Mediation 

unter den Bedingungen des Strafvollzugs werden sich da zeigen, wo es der Richterme-

diatorin nicht mehr gelingt, Selbstbehauptung und Verhandlungsfähigkeit der Median-

ten anzusprechen, ohne an Neutralität zu verlieren. Wann dieser Punkt erreicht ist, 

wird sich nicht leicht anhand von Fallkonstellationen beschreiben lassen, sondern 

hängt – u.a. – von Voraussetzungen auf Seiten aller am Mediationsgeschehen Beteilig-

ten ab. 
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Teil II: Die Evaluation 

 

4  Planung  

Gegenstand der Evaluation ist das Projekt der gerichtlichen Mediation in Strafvollzugs-

sachen. Untersucht werden soll die Wirkung der durchgeführten Mediationen, soweit 

sie von den Beteiligten der Mediationen erlebt wird. Es wird erwartet, dass sich darüber 

ein Verständnis für die besonderen Konstruktionsbedingungen der Wirkung von Media-

tion im Umfeld Strafvollzug erlangen lässt. Gewünscht ist, dadurch Bedingungen von 

Mediationen zu identifizieren, die als wirkungsvoll erlebt werden. Möglicherweise las-

sen sich darüber spezifischere Auskünfte zu Bedingungen erhalten, die überhaupt eine 

Einigung in einer Mediation in diesem Umfeld wahrscheinlich machen. Die Evaluation 

soll Aussagen darüber machen, welchen Handlungsspielraum Mediation als Konfliktbe-

arbeitung im Strafvollzug hat.  

In den folgenden Abschnitten soll dargestellt werden, welches Forschungsinteresse mit 

der Frage nach der Wirkung der Mediationen des Projektes verbunden ist, wie sich 

daraus ein Ansatz qualitativer Forschung ergibt. 

 

4.1 Forschungsinteresse und Forschungsansatz 

4.1.1 Mediation evaluieren 

Die Evaluation von Mediation stellt die Frage nach der Wirkung von Mediation. Das 

führt unmittelbar zu der Frage, wieweit sich eine Wirkung von Mediation als Bezugs-

punkt forschenden Interesses überhaupt festlegen lässt. Kals/Ittner (2008: 17) unter-

scheiden in der Wirkung zunächst zwischen "Effektivität" und "Effizienz" von Mediation, 

wenn sie ersteres mit Ergebniserwartungen (dort: Einigung) und letzteres mit Prozess-

variablen (etwa: "Zeitökonomie") verknüpfen. Es stellt sich aber schnell heraus, dass 

weder als allgemein gesichert gelten kann, was überhaupt ein (wünschenswertes) Er-

gebnis bzw. der Erfolg416 von Mediation ist (vgl. Lanz/Wählisch u.a. 2008: 9; 

Metha/Rückert 2003: 341; Warwel 2007: 4,133), noch, welches dann die angemessene 

Methode wäre, das Ergebnis von Mediation zu messen (McCold 2003: 93). Eine Annä-

herung an Ziel- und damit Erfolgsdefinition von Mediation lässt sich allenfalls vorstellen 

über das jeweilige Projektverständnis einer Mediation im Sinne von Breidenbach 

(1995).417 Wie das Berliner Mediationsprojekt mit den damit verknüpften Erwartungen 

                                                
416 Diese Schwierigkeit ergibt sich nicht nur, wenn Erfolg von Mediation bewertet werden soll. 
Es ist ein Problem immer dann, wenn Bewertung nur über Bewertungsmaßstäbe erfolgen kann, 
die Ergebnis sozialer Aushandlungsprozesse sind (vgl. Bürker/Baudisch 2009: 62). 
417 Vgl. entsprechend unterschiedliche Zielvorstellungen bei Bastine/Wetzel (2000: 99 f.); 
Gottwald 2000; Mielke (2000: 44); Rüssel (2003: 383); Füchsle-Voigt (2004: 600); arpos-Institut 
(2005: 12 f.); Projekt Gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen (2005: 7); Löer (2006b: 201 f.); 
Zenk/Strobl u.a. (2006: 47); Spindler (2007: 83); Andrews (2008: 219); Kals/Ittner (2008: 17 ff.); 
Lenz (2008: 84); Schammler (2008: 38); Röttger (2008: 617); Dulabaum (2009: 106); Struc 
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der verschiedenen Akteure deutlich macht, können solche idealtypischen Zuordnungen 

zu einem Mediationsverständnis nicht selbstverständlich erwartet werden.  

 

Deutlich ist, dass das häufig gewählte oder doch zumindest häufig betonte 

Erfolgskriterium "Vereinbarung" bzw. "Erledigung" (Projekt Gerichtsnahe Mediation in 

Niedersachsen 2005: 26; von Bargen 2008: 132) nur ungenaue Informationen 

beinhaltet (Gläßer/Negele u.a. 2008: 182). Das Kriterium erfasst weder die Wirkkompo-

nenten für eine Einigung (vgl. Bastine/Wetzel 2000: 101; Bercovitch 2002: 262; Kals/Itt-

ner 2008: 18 f.; Lenz 2008: 32), noch zeitliche Dimensionen (Haltbarkeit der Einigung, 

vgl. Metha/Rückert 2003: 341; Kostka 2009: 642), noch wird subjektiven Erfolgskriteri-

en der Beteiligten Rechnung getragen (Lanz/Wählisch u.a. 2008: 10). Ein sinnvoller 

Vergleich von Mediationen ist wegen der höchst unterschiedlichen Konfliktvorausset-

zungen jeder einzelnen Mediation ohnehin nur schwer möglich.418 Auch scheinbar offe-

nere Erfolgsdefinitionen wie die eines "beträchtlichen und positiven Unterschiedes" in 

der Konfliktbehandlung (Bercovitch/Houston 1996: 19; eigene Übersetzung) führen 

nicht zu konkreten Untersuchungsfragen, da die Uneindeutigkeit hier nur auf die Ebene 

der Adjektive – was ist "beträchtlich"? – verlagert ist.419 Ähnlich verhält es sich mit der 

häufiger erforschten subjektiven Zufriedenheit von Mediationsbeteiligten (Gold-

berg/Sander u.a. 1999: 180 ff. mit Verweisen auf diverse Studien der 90er Jahre; Ba-

stine/Wetzel 2000: 101; Mielke 2000: 44; Projekt Gerichtsnahe Mediation in Nieder-

sachsen 2005: 16; Zenk/Strobl u.a. 2006: 47). Auch Zufriedenheit sagt letztlich wenig 

aus über die Qualität der verwendeten Methode und auch nicht notwendigerweise et-

was über andere (erwünschte und unerwünschte) Effekte einer Mediation.420  

 

Einfach strukturierte Forschungsdesigns, mit denen vorher festgelegte Wirkungstypen 

oder -stufen abgefragt werden könnten (vgl. Widmer 2008), sind so also nicht sinnvoll. 

Auch eine Strategie der umfangreichen Suche nach möglichst detaillierten Informatio-

nen (über den Konflikt und seine Hintergrundbedingungen, über Interessen der Medi-

anten und Mediatorinnen und über Ressourcen aller Seiten; vgl. zu einem solchen An-

satz Bercovitch 1996: 9), um daraus ein Verständnis der Funktionsweise einer 

                                                                                                                                          
(2009: 89). Gläßer (2011) arbeitet in ihrer unsystematischen Übersicht sowohl einige Effizienz- 
als auch Effektivitätskriterien ab und macht gleichzeitig deutlich, dass die umfassendste theore-
tische Erwartung einer Verbesserung der Dimension "Rechtsfrieden" ohnehin nur über Lang-
zeitstudien sinnvoll geprüft werden kann. 
418 Vgl. Kostka (2009) zu einer Kritik vorschnell positiver Bewertungen des "Einigungskriteriums" 
als Mediationserfolg. 
419 Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich, wenn scheinbar konkrete Kriterien wie "Befriedung 
der Parteien" mit der – nicht näher definierten – Einschränkung versehen sind, es müsse sich 
aber um eine "wirkliche" Befriedung handeln (Lenz 2008: 84). 
420 Vgl. Kostka (2009: 642) zur fehlenden Sicherheit eines Rückschlusses von Zufriedenheit auf 
Änderungen im Konfliktverhalten. 
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spezifischen Mediation abzuleiten, ist nicht überzeugend. Es ist schon fraglich, wieweit 

so überhaupt ein vollständiges Bild aller möglichen relevanten Umstände erreicht wird. 

Eher besteht die Gefahr, dass jedes so ausgerichtete Untersuchungsdesign durch 

notwendige Vorgaben der Fragestellungen und Fragerichtungen die tatsächliche Breite 

erfasster Bedingungen von vornherein auf die Perspektive der Forschenden einengt. 

 

4.1.2 Der Ansatz einer qualitativen Wirkungsforschung 

Die hier vorgelegte evaluative Untersuchung des Projektes der gerichtlichen Mediation 

in Strafvollzugssachen zieht die Konsequenz aus diesen Überlegungen und wendet 

sich der Subjektivität der Akteure zu. Geht man davon aus, dass jeglicher Erfolg einer 

Mediation auf einer subjektiven Ebene bewertet wird (Bercovitch 2002: 17), so legt das 

nahe, Mediation gar nicht erst auf einen bestimmten, vorgegebenen Effekt hin zu 

untersuchen und zu bewerten, sondern – offen ausdrücklich auch für die Entdeckung 

"irrelevanter Hintergrundbedingungen sozialen Handelns" (Kelle 2007: 295) – Mediati-

on vielmehr als Prozess zu verstehen, dessen Strukturen aus Perspektive der Beteilig-

ten beobachtet werden können. Das Forschungsinteresse nähert sich damit dem des 

"kybernetisch-systemischen Ansatzes", wie Simon (2006,2009: 16) ihn beschreibt, als 

Interesse an den "Mustern funktioneller Koppelung" der Bestandteile eines Systems.421 

Es scheint daher ein realistischer Ansatz, sofort nach den jeweils subjektiv erlebten 

Wirkungen von Beteiligten an Mediationen, nach der "Sicht des Subjekts" (Mruck/Mey 

2005: 8) zu fragen. Befragte werden dadurch als Beobachter ihrer eigenen kommuni-

kativen Operationen angesprochen (Luhmann 1990,1994; Luhmann 1992; Moser 

2004). Ihre Form der Unterscheidung und Bezeichnung sozialer Prozesse wird zum 

Thema gemacht (Pfeffer 2004: 39). Ohne aus den Augen zu verlieren, dass ohnehin 

nur die intersubjektiv mitgeteilten Perspektiven Gegenstand der Untersuchung sein 

können (und nicht eine angenommene dahinterstehende Absicht von Befragten; vgl. 

Hitzler 2005: 33), lässt sich daraus doch ableiten, nach welchen selbstgewählten Krite-

rien Beteiligte die Wirkung von Mediation beschreiben und möglicherweise auch be-

werten. Wirkung von Mediation wird so verstanden als Ergebnis interaktioneller Pro-

zesse, in denen Wirkung als Teil erlebbarer Wirklichkeit kommunikativ erzeugt wird 

(Kardorff/Schönberger 2010: 370).422 Teilnehmende einer Mediation handeln die er-

fahrbare Wirkung in der Interaktion miteinander aus, konstruieren in der Mediation 

Wirklichkeit (Watzke 1997: 16). Die je eigenen Relevanzsysteme, 
                                                
421 Es lässt sich hier eine Parallele finden zu der Praxis der Psychotherapieforschung, in der es 
ebenfalls um Fragen einer Wirkung geht, die sich quantitativ nicht ausreichend erfassen lassen 
und deren Kontext interaktionell begriffen werden muss. Psychotherapieforschung hat sich so 
insgesamt zunehmend von der Ergebnis- zur Prozessforschung hin orientiert (vgl. 
Frommer/Lange 2010). 
422 Hintergrund dieses Verständnisses sind die Arbeiten von Watzlawick/Beavin u.a. 
(1969,2007), Berger/Luckmann (1997,2007) und natürlich von Foerster (1985 und 2010). 
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Wirklichkeitserzeugungen und Werthaltungen der Akteure sind Grundlagen dieser Kon-

struktionen.  

 

Eine subjektive Perspektive wird damit angesichts der Ungewissheiten einer "objekti-

ven" Sicht auf die Wirkung von Mediation keineswegs als Defizitperspektive verstan-

den.423 Vielmehr erscheint eine verstehende Rekonstruktion der erlebten Wirkungen 

als einzig realistischer Zugang zu einer Beschreibung von Mediationswirkung. Dabei 

erweist sich die Verbindung von Methodik und – subjektiver – Forschungshaltung als 

spezifisch kennzeichnend für einen qualitativen Ansatz. Sie findet sich in allen Teilen 

des Vorgehens zwischen Untersuchungsplanung und Interpretation der gewonnenen 

Daten wieder:  

- Die Evaluation versteht sich dem Konzept einer "goal-free evaluation" (Scriven 

1991: 180 ff.) verbunden,424 insoweit Ergebnisse auch jenseits vorhersehbarer Wir-

kungen erwartet werden und keine Hypothesen geprüft werden sollen, sondern 

"Wissen generiert" (Kuckartz/Dresing u.a. 2008: 74). Dabei kann nicht übersehen 

werden, dass auch jeder noch so offene Ansatz nur in eine Evaluation einbezieht, 

was sich in irgendeiner Form als messbar erweist bzw. von den evaluierten Perso-

nen als erforschbar präsentiert wird (vgl. Wehling 2008: 17). 

- In der Methodik der qualitativ orientierten Datenerhebung ist die Annahme von Be-

deutung, dass die zu untersuchenden Phänomene am besten und umfassendsten 

dann aufgenommen werden, wenn sie als "autonome Produktionen" des interessie-

renden Forschungsfeldes gesehen werden können (Breuer 2010: 37). Wenn daher 

Personen identifiziert sind, bei denen relevante Informationen vermutet werden, 

ermutigt eine qualitative Methodik sie, in möglichst selbstbestimmter Form, nicht 

lediglich reaktiv, über die interessierenden Inhalte Auskunft zu geben. Es ist die 

ausdrückliche Zurückhaltung der Forschenden, die es den Interviewten erleichtern 

soll, ihre je eigenen Relevanzsysteme auszubreiten (Helfferich 2009: 41). 

- Qualitativer und quantitativer Ansatz unterscheiden sich zudem im Hinblick auf die 

Haltung einer qualitativen Forscherin zu ihrem eigenen Handeln. Im quantitativen 

Setting werden Forschende immer auch als mögliche Störgrößen gesehen, die ein 

Forschungsfeld zu kontaminieren drohen (z.B. durch ein mehr oder weniger gut 

kontrolliertes Vorurteil, mit dem sie einem Untersuchungsgegenstand begegnen; 

vgl. Scriven 1991: 69). Im qualitativen Setting sind sie dagegen Teilnehmerinnen 
                                                
423 Insofern kritisch einschränkend zur Reichweite subjektiver Wirklichkeitsaussagen aber 
Behn/Kügler u.a. (2006: 222). 
424 Scriven (1991: 182) weist allerdings selbst darauf hin, dass seine Vorstellung einer Evaluati-
on nach einer Art "double-blind design" (Forschende werden nicht über das Ziel eines zu evalu-
ierenden Programms informiert, sondern finden diese Ziele ggf. im Verlauf ihrer Evaluation 
selbst heraus) nicht ganz realistisch ist. Er beschreibt aber verschiedene Formen der Annä-
herung an eine solche Evaluationsstrategie. 
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von Interaktionen; die Störung des Feldes durch den Forschungsprozess wird als 

Teil des Prozesses berücksichtigt, ist Teil des Designs (Breuer 2010: 43) und kann 

und soll produktiv genutzt werden (Breuer 2003). Wenn qualitative Evaluation den 

"Prozess- und Aushandlungscharakter sozialer Veränderungen unter Einbeziehung 

aller Beteiligten" zum Gegenstand der Untersuchung macht (Kardorff/Schönberger 

2010: 368), gehört dazu auch, dass die subjektiven Perspektiven der Interviewpart-

nerinnen der gleichermaßen subjektiven Perspektive der Forscherin begegnen. 

Forscherin und Interviewte sind zusammen ein weiteres interaktionelles System mit 

wieder eigenen Systemregeln und eigenen Prozessen systemischer Selbstorgani-

sation, sodass grundsätzlich keine objektive Perspektive denkbar ist (Mruck/Mey 

2005: 10 m.w.N.; Simon 2006,2009). Evaluation ist Teil einer Wirklichkeitskon-

struktion in und mit dem untersuchten Forschungsfeld (Mensching 2006: 360). 

 

Wenn Mediation als Handlungskonzept zur Bearbeitung eines Konfliktes verstanden 

wird und wenn die spezifische Ausformung eines solchen Handlungskonzeptes sich 

aus "lokalen Wissensbeständen in umschriebenen Handlungsfeldern" (Kelle 2007: 

147) ergibt, dann lassen sich in Handlung umgesetzte Wissensbestände grundsätzlich 

"rational rekonstruieren" (Kelle 2007: 147). Eine qualitative Untersuchung kann versu-

chen, Teilnehmende an einer Mediation im Nachhinein zu einer Reproduktion ihrer 

subjektiv handlungsleitenden Wissensbestände anzuregen und sie über erlebte Bedin-

gungen, Motive, Ziele, Regeln und Strategien berichten zu lassen. Über diese Repro-

duktion ist dann ein Bild der je spezifisch und subjektiv erlebten Wirkung von Mediatio-

nen zu erwarten. Ein solcherart rekonstruierender Zugang ist für die Erforschung von 

Mediation nicht vollkommen neu (vgl. z.B. die Evaluation von Peermediation an Schu-

len mit Hilfe von qualitativen Interviews; Nentwig-Gesemann/Bohnsack 2005), wird 

aber selten ganz konsequent als Kern einer Evaluation durchgeführt, vielmehr eher im 

Rahmen von Mixed-Methods-Designs neben breit angelegten quantitativen Erhebun-

gen.425 

 

Qualitative Forschung nimmt die präsentierten Phänomene des Untersuchungsfeldes 

zunächst als soziokulturell unvertraute Phänomene einer fremden Lebenswelt wahr 

(Thomas 2010: 465). Sie ist mit einem grundlegenden "Fremdheitspostulat" insofern 

immer auch ethnomethodologische Forschung (Mruck/Mey 2005: 9; Kardorff/Schön-

berger 2010: 374). Erkenntnismöglichkeit über eine Lebenswelt, die nicht die eigene 

                                                
425 So in der Evaluation des großen niedersächsischen Modellprojektes (vgl. Projekt 
Gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen). Vgl. zu einer Sicht auf qualitative Evaluationsanteile 
als Ergänzung zu grundsätzlich quantitativem Vorgehen auch eine Beschreibung bei 
Kuckartz/Dresing u.a. (2008: 12). 
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ist, setzt bis zu einem gewissen Grade voraus, sich zu dieser Lebenswelt Zugang zu 

verschaffen, mindestens aber die "Teilnahme an einem gemeinsamen Prozess der 

Verständigung" (Habermas 1995 Bd. 1: 164 f.; kursiv im Original). Die Interaktionen der 

Forscherin mit dem Feld sind so in ihrer Gesamtheit, auch in ihrer Rückwirkung auf die 

Forscherin, die relevanten Gelegenheiten, Erkenntnis zu gewinnen; die Effekte, die 

sich aus der Interaktion ergeben, sind wesentlicher Anteil des forschenden Vorgehens 

(Simon 2006,2009: 41). Qualitative Methodik sieht in Dialog und Interaktion die Mög-

lichkeit gegeben, die subjektiven Sinngebungen (Schütze 1983) der erforschten Perso-

nen zu verstehen.426 

 

4.1.3 Methodik und Reichweite qualitativer Evaluationsforschung  

Evaluationsforschung427 ist eine Methode der sozialwissenschaftlichen Forschung mit 

der Zielrichtung einer Prüfung der "Qualität von Einrichtungen und Maßnahmen, ihrer 

Wirksamkeit, Effizienz, Akzeptanz usw." (Hirschauer 2006: 405). Unter Evaluation ver-

steht die Deutsche Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) die "systematische Untersu-

chung des Nutzens oder Wertes eines Gegenstandes" (DeGEval 2008); die Standards 

der DeGEval verlangen, dass wissenschaftliche Evaluationsforschung nützlich, durch-

führbar, fair und genau ist. Es gibt durchaus Grund, einzelne dieser Standards auf ich-

ren Sinn hin zu befragen. Insbesondere der Standard der "Nützlichkeit" kann, wie Lü-

ders (2006: 45) ausführt, weder im Vorhinein umfassend gesichert werden, noch lässt 

sich überhaupt bestimmen, wer später einmal welchen Nutzen aus Ergebnissen einer 

                                                
426 Dabei muss berücksichtigt werden, dass qualitative Evaluationsforschung, nicht zuletzt wenn 
sie psychologische Methodik einsetzt, immer auch Interventionscharakter hat (Mensching 2006: 
360; Kardorff/Schönberger 2010: 375). 
427 Auch wenn das manchmal missverständlich wirken kann, hat sich in den theoretischen 
Darstellungen zu Themen der Evaluation zunehmend eingebürgert, wissenschaftliche Evaluati-
on als "Evaluationsforschung" zu bezeichnen (Lüders 2006). Das bedeutet nicht zuletzt, sich 
von Evaluation als bloß pragmatischer Form wertender Überprüfung abzugrenzen durch 
methodisch-systematisches Vorgehen auf Grundlage sozialwissenschaftlich begründeter Stan-
dards und begründeter Bewertungskriterien und durch Diskussion der Validität der angewand-
ten Verfahren und der Reichweite von Ergebnisaussagen (Lüders 2006: 50 ff.). Demgegenüber 
unterscheiden andere, dass Evaluation sich, anders als Forschung, eben doch mit praktischen 
Problemen beschäftigt und dass Bewertung und erst recht ein Anstoßen von Veränderung ei-
nem rein wissenschaftlichen Vorgehen im Grundsatz widersprechen (vgl. Spencer/Ritchie u.a. 
2003: 29). Idealtypische Gegenüberstellungen von Evaluations- und Grundlagenforschung wie 
bei Stockmann/Meyer (2010: 59) machen aber deutlich, dass in Zeiten von Drittmittelabhängig-
keit auch universitärer Forschung Kriterien wie "zweckfrei"/"zweckbestimmt" oder die mehr oder 
weniger freie Wahl von Untersuchungsgegenständen oder die Frage eines Zeitlimits bei der Be-
schäftigung mit einem Forschungsgegenstand nur noch begrenzt zur Unterscheidung taugen 
(vgl. zu einer Ökonomisierung gerade auch universitärer Forschung Münch 2009a; Münch 
2009b). Stockmann/Meyer (2010: 40 f.) weisen auf die Schwierigkeiten hin – Auftragsforschung 
und geringes Öffentlichkeitsinteresse von Auftraggebern, Dominanz ökonomischer Interessen in 
der Praxis der Evaluationsforschung –, denen die Entwicklung der Evaluationsforschung als 
Wissenschaft gegenübersteht und die deren wissenschaftlichen Fortschritt strukturell er-
schweren. 
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Evaluation wird ziehen können.428 Es lässt sich aber als durchaus sinnvoll für die 

Planung einer evaluativen Untersuchung vorschlagen, dass sie in fairer Weise mit den 

Beteiligten umgeht (DeGEval 2008: 2) und dass sie mindestens darauf ausgerichtet 

sein soll, für potentielle Nutzer Informationen zu liefern, mit deren Hilfe Bewertungen 

möglich sind (DeGEval 2008: 1); Voraussetzung dafür ist, dass die Ergebnisse einer 

Evaluation sich als wissenschaftlich ausreichend begründet und damit gültig erweisen 

(DeGEval 2008: 3). 

Evaluationsforschung kann grundsätzlich summativ oder formativ sein, das heißt, sie 

kann darauf ausgerichtet sein, ein bereits abgeschlossenes Projekt oder eine Interven-

tion insgesamt zu bewerten oder aber im Rahmen der laufenden Entwicklung eines 

Projektes durch eine wissenschaftliche Begleitung eben diese Entwicklung mitunter-

stützen (zu den Unterschieden beider Ansätze vgl. Brandt 2007; Hochholdinger/Ro-

wold u.a. 2008). Die Konstellation der hier vorgestellten Evaluation des Projektes 

"Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen" entspricht überwiegend dem Charakter 

einer summativen Evaluation, da die Projektphase inzwischen beendet ist und zum 

Zeitpunkt der abschließenden Erhebungen bereits Entscheidungen über die weitere 

Zukunft des Projektes anstanden. Gleichzeitig finden sich formative Elemente, insofern 

eine mögliche Fortführung des Projektes die Ergebnisse der Evaluationsforschung 

nutzen kann, um die eigenen Verfahrensweisen zu prüfen und, falls erforderlich, 

umzugestalten. Auch wenn allein schon der Charakter von Interviews als Partizipation 

Beteiligter in der Evaluation anzusprechen ist und durch die Rückspiegelung von Er-

gebnissen in eine andere Gruppe von Beteiligten – die Mediatorinnen – eine zusätzli-

che Stufe von Rückkoppelung erreicht wird, handelt es sich aber bei dem hier prakti-

zierten Ansatz nicht um partizipative Evaluation im strikten Sinne (vgl. Stockmann 

2007: 48 m.w.N.). Die Interviews mit den Beteiligten sind keine "Konsultation" im parti-

zipativen Sinne, die Befragten sind nicht differenzierter in die Planung der Evaluation 

einbezogen.  

Mit der Unterscheidung zwischen summativen und formativen Ansätzen sind unter-

schiedliche Funktionen einer Evaluation angesprochen. Die hier durchgeführte Evalua-

tion hat mit ihrer qualitativen Ausrichtung eine offen strukturierte Erkenntnisfunktion, ist 

offen sowohl für intendierte wie nicht intendierte Effekte in den vorliegenden Media-

tionserfahrungen, kann ausdrücklich auch unerwartete Wirkungen berücksichtigen. Sie 

ist trotz der bestehenden Kooperation mit dem Landgericht Berlin und trotz bestehen-

der Kontakte mit Kooperationspartnern im Landgericht doch eine externe Fremdevalu-

ation (Widmer 2008: 88), ist nicht unmittelbar dem häufigen Modell von Evaluation als 

                                                
428 Stockmann/Meyer (2010: 20) sehen Evaluation immer mit Nutzenerwägungen, nicht zuletzt 
in einem Instrumentarium politischer Steuerung verbunden. 



 253 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

DIE EVALUATION  4 PLANUNG 
____________________________________________________________________________________ 

"Auftragsforschung" zuzurechnen (Stockmann/Meyer 2010: 40).429 Die Evaluation 

muss sich allerdings, will sie denn dem Standard der Nützlichkeit gerecht werden, auch 

auf die Ziele zurückbeziehen, die die Initiatoren des Projektes – hier an erster Stelle 

das Landgericht Berlin – mit der Mediation verknüpft haben. Die Evaluation soll mit 

einer qualitativen Forschungsfrage für die Ziele des Projektes verwertbar sein (erlebte 

Wirkungen lassen sich mit Bedürfnissen und Zielen aller Beteiligten grundsätzlich 

abgleichen; die Verwendung im Sinne einer Kontrolle des Projektverlaufs oder einer 

Legitimierung von Fortführung oder Beendigung oder Veränderung des Projektes ist 

nicht ausgeschlossen; vgl. Stockmann 2007: 48 f.). Die Untersuchung ist aber weder 

ausschließlich noch überhaupt in erster Linie auf die Ziele des Projektes hin orientiert. 

Sie ist schon damit nicht ausschließlich als Methode der Informationsgewinnung für 

Entscheidungsträger im Kontext dieses speziellen Mediationsprojektes zu verstehen, 

sieht sich nicht in Engführung auf ein Ziel optimierter rationaler Steuerung (Wehling 

2008: 17) hin ausgerichtet.  

 

Ergebnis einer qualitativen Evaluation sind naturgemäß keine Zahlen, aus denen auf 

Verhältnisse in einer Grundgesamtheit zurückgeschlossen wird.430 Das Ergebnis der 

Anwendung qualitativer Methodik ist vielmehr die Rekonstruktion subjektiver 

Sinnzusammenhänge und Relevanzen (Bohnsack 2008: 20). Statt Phänomene in 

Zahlenkennwerten abzubilden, werden im qualitativen Vorgehen Strukturen, struktu-

relle Zusammenhänge und manchmal daraus ableitbare Typen beschrieben (Bohnsack 

2008; Helfferich 2009: 173; Mayring 2010). Es werden "deutungs- und handlungsgene-

rierende Strukturen" rekonstruiert (Mruck/Mey 2005: 8) und über diese Form der struk-

turellen Abstraktion Verallgemeinerungen der empirisch gestützten Phänomene for-

muliert. Qualitative Methodik erhebt nicht den Anspruch einer umfassenden Erklärung 

(und Aufklärung) von Sachverhalten, sondern besteht im Gegenteil darauf, dass die 

Vorstellung einer solchen vollständigen Erklärung in sozialen Kontexten ebenso 

illusorisch bleiben muss wie die Vorstellung, dass Interpretationen und Deutungen, die 

im je eigenen Erfahrungshorizont der Forscherin ihren Relevanzrahmen haben, jemals 

ganz vollständig dargestellt werden können (vgl. Breuer 2010: 42).  

 

                                                
429 Die Evaluation kann sich unabhängig von einem Auftraggeber sehen, soweit keinerlei mate-
riellen Verknüpfungen mit dem Landgericht oder anderen in den Projektkontext einbezogenen 
Personen und Institutionen bestehen. Das Landgericht Berlin befindet sich dennoch als Interes-
sent in einer auftragsähnlichen Position für die Evaluation. Nicht zuletzt wird dies durch die Ziel-
vereinbarung zwischen Forscherin und Landgericht deutlich (vgl. Zielvereinbarung qualitative 
Evaluation, vgl. Materialband S. 56 ff.). 
430 Anders allerdings Kuckartz/Dresing u.a. (2008: 47), die im Anschluss an Seale (1999) und 
Mayring (2002) ausdrücklich auch qualitative Auswertungen mit zahlenmäßigen Ergebnissen 
verknüpfen wollen. Je nach Umfang sowohl einer Stichprobe als auch eines Kategoriensystems 
mag das sinnvoll sein, um strukturelle Überblicke überhaupt möglich zu machen. 
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Zu erwarten sind damit Aussagen über Bedingungsstrukturen, die die Teilnehmenden 

subjektiv als wirksam in Mediationen erleben.431 Es kann dann verglichen werden, wie 

sich Bedingungsstrukturen der erlebten Wirkungen im Rahmen der Mediationsumge-

bung "Strafvollzug" zu den Zielen des Mediationsprojektes verhalten. Im Sinne eines 

Vergleichs von Programmabsichten und Programmpraxis (vgl. Bohnsack/Nentwig-Ge-

semann 2010: 269, mit Verweis auf Stake) sind im Einzelnen zu erwarten: 

- Auskünfte über Konstruktionen von Mediationswirkung im Umfeld Strafvollzug 

durch die Beteiligten einer Mediation; 

- Auskünfte darüber, welche Merkmale in der Gestaltung einer Mediation in die-

sem Umfeld geeignet sind, die Wirkungserfahrung zu beeinflussen; 

- Auskünfte über Bedingungen, die Mediationsteilnehmer im Umfeld des Straf-

vollzugs benötigen, um Mediationen als wirkungsvoll erleben zu können; 

- Auskünfte über Bedingungen von Mediationen im Umfeld Strafvollzug, die eine 

Einigung wahrscheinlich machen. 

Es können Aussagen darüber erwartet werden, welchen Handlungsspielraum Media-

tion als Methode einer Konfliktbearbeitung im Strafvollzug hat. Im Rückbezug auf die 

Ziele des Mediationsprojektes lässt sich erörtern, wie diese Ziele mit den erlebten Wir-

kungen zu vereinbaren sind.  

 

Die Absicherung der Güte des Vorgehens ergibt sich nicht wie im quantitativen Vorge-

hen aus Reliabilität oder Validität einzelner angewendeter Messverfahren.432 Ein ande-

rer Zugang ergibt sich erst über spezifische Qualitätskriterien qualitativer Forschung. 

Dazu gehören vor allem Angemessenheit (eine dem Gegenstand angemessene Me-

thodik des Vorgehens: Seale 1999; Patton 2003; Helfferich 2009)433 sowie verschiede-

ne Aspekte der Transparenz des Vorgehens (Strauss/Corbin 1990; Seale 1999; Patton 

2003; Helfferich 2009; Flick 2010b) im Sinne einer Nachvollziehbarkeit aller im Prozess 

der Forschung getroffenen Entscheidungen: 

- transparent begründete Wahl von Stichprobe, Erhebungs- und Auswer-

tungsmethodik; 

                                                
431 Breuer (2010: 39) führt in diesem Zusammenhang und in Abgrenzung von Deduktion und In-
duktion den Begriff der "Abduktion" ein für einen Vorgang der "Entdeckung des Neuen" aus em-
pirischem Material in Form von Regelhaftigkeiten. 
432 Zu den Schwierigkeiten einer direkten Übertragung solcher Kriterien vgl. Flick (2006c und 
2010). Mit Bezug auf Gütekriterien quantitativen Vorgehens über die Güte qualitativer For-
schung zu sprechen, führt entweder zu unsinnigen Anforderungen an Fallzahlen oder umge-
kehrt zu dem Eindruck, qualitative Forschung könne eben nicht mehr als bloße "Eindrücke" ver-
mitteln (zu einer entsprechenden Sicht vgl. die Argumentation bei Kelle 2007). 
433 Qualitative Evaluation wird insofern auch nicht nur durch die bloße Anwendung qualitativer 
Methoden in einer Evaluation definiert (Flick 2006a: 18), sondern erweist sich als Methode der 
Wahl für die hier interessierenden Fragen. 
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- transparente Methode der Datenanalyse und –interpretation;434 

- transparente Verknüpfung der Ergebnisse mit vorhandener Theoriebildung, 

auch im Hinblick auf die Stichproben- und Methodenwahl.  

Es werden verschiedene Methoden diskutiert, Validität zu sichern, insbesondere ver-

schiedene Methoden einer Triangulierung von Ergebnissen (Vorschläge bei Seale 

1999: 61 f.; Flick 2006c: 430; Lüders 2006: 58 f.; Flick 2010b: 398; Mayring 2010: 120 

m.w.N.), aber auch Überlegungen zur Augenschein-Validität (Seale 1999) und zur ex-

pliziten Analyse der Daten im Hinblick auf mögliche Verfälschungen, auch im Hinblick 

auf die Beziehung zwischen Forscherin und Interviewten (Flick 2010b: 398). Mayring 

(2010: 119) bezieht sich für die Güte der von ihm begründeten Form der Inhaltsanalyse 

explizit auf die Qualitätskriterien von Krippendorf (1998).435 Validität soll hier bezeichnet 

werden als die Qualität, mit der ein aus den Befunden abgeleitetes Modell die beob-

achteten Phänomene verstehen lässt. Die Qualität wird verstanden als Güte der Trans-

parenz, Nachvollziehbarkeit und Umfang der mit dem Modell schlüssig erfassten Be-

funde. 

 

4.2 Untersuchungsplan, Forschungsdesign und Durchführung 

Ein qualitatives Forschungsdesign mit einer so umrissenen Reichweite von Aussagen 

ist angesichts einer so kleinen Grundgesamtheit durchgeführter Mediationen deutlich 

besser zu begründen als eine Hypothesenprüfung auf Grundlage quantitativ erhobener 

Daten.436 Eine qualitative Herangehensweise der Evaluation ist sowohl für den hier vor-

liegenden Rahmen einer Evaluation eines kleinen Projektes als auch für den Gegen-

standsbereich der Mediation daher die diesem Forschungsbereich angemessene Eva-

luationsform. 

Der Plan der vorliegenden Evaluation soll hier anhand des von Stockmann/Meyer 

(2010: 160) beschriebenen Evaluationsverlaufs in Verbindung mit den von Helfferich 

(2009: 168 ff.) formulierten Entscheidungsschritten einer qualitativen Forschungspla-

nung dargestellt werden. Es geht, nach der bereits vorliegenden Festlegung eines 

Evaluationsgegenstandes und nach grundsätzlicher Wahl einer qualitativen Methodik, 

um die Entwicklung eines Untersuchungsdesigns. Dazu gehören Überlegungen zum 
                                                
434 Flick (2010b: 398) schlägt hier den Begriff der "prozeduralen Konzeption" vor, die 
abgrenzbar sichtbar machen muss, was Aussage von Interviewten und was Beginn der 
Interpretation ist. 
435 Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Krippendorf (1998: 158) seine Kriterien letztlich 
auf ein durchaus quantitatives Methodenverständnis gründet, also neben inhaltlichen Kriterien 
zur Validität einer Stichprobe Kriterien anführt, die nur über Korrelationsberechnungen zu erhal-
ten sind und damit bei qualitativem Untersuchungsmaterial nicht immer sinnvoll angewendet 
werden können. 
436 Die Repräsentativität jeder Stichprobe wäre im Hinblick auf die Teilnehmer an den 
Mediationen, im Hinblick auf die höchst heterogenen Voraussetzungen der beteiligten Mediato-
rinnen und im Hinblick auf die unterschiedlichen in den Mediationen bearbeiteten Themen und 
Inhalte fraglich. 
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Zugang zu dem Untersuchungsfeld (hier auch: Überlegungen zum Datenschutz), die 

Eingrenzung der Stichprobe und – in Verbindung damit – die Wahl einer konkreten Er-

hebungsmethodik, Überlegungen zu Aufzeichnung und Transkription von Daten und 

die Entscheidung für eine Auswertungsstrategie. 

 

Alle Schritte der Untersuchungsplanung und Datenerhebung wurden von mir selbst 

durchgeführt. Diese Verknüpfung der Rollen der Forschungsplanerin, der Interviewerin 

und der Auswerterin, überhaupt die Durchführung eines solchen Evaluationsprojektes 

durch eine Einzelperson, ist unter der Perspektive der Validität von Ergebnissen nicht 

vollkommen unkritisch. Wichtige Validierungsmöglichkeiten gerade qualitativen Vorge-

hens (Inter-Rater-Korrelierung / ggf. Berechnung einer Interkoderreliabilität beim Ab-

gleich von Kodierungen, kommunikative Validierung in einem Team; vgl. Flick 2006c; 

Flick 2010b; Mayring 2010) fallen auf diese Weise aus. Dem stehen zwei Argumente 

gegenüber, die ein solches Vorgehen begründen können. Das eine ist das materielle 

Argument der Verfügbarkeit von Ressourcen. Für eine Evaluation dieses Mediations-

projektes stehen keine finanziellen Mittel zur Verfügung, sodass ein breiter For-

schungsstab nicht zu finanzieren ist. Will man überhaupt etwas über die Wirkung der 

im Projekt durchgeführten Mediationen erfahren, so ist dieser Ansatz der Verknüpfung 

individueller Erfahrungen der einzige, der neben einer bloß statistischen Erhebung im 

Rahmen der Selbstevaluation zur Verfügung steht. Das andere Argument leitet sich in-

haltlich aus der Methode selbst ab. Wenn ein qualitatives Forschungsparadigma davon 

ausgeht, dass die Subjektivität der Forscherin nicht etwa notwendiges Übel ist, son-

dern eine offensiv und theoriegeleitet nutzbare Ressource qualitativer Forschung 

(Breuer 2003), so ist die Bündelung von Forschungsplanung, -durchführung und –aus-

wertung sinnvoll, solange diese Umstände reflektierend in Rechnung gestellt werden. 

Berücksichtigt man die spezifischen Vorteile qualitativer Interviews, die nicht lediglich 

standardisierte Leitfäden abarbeiten, sondern flexibel auf dem Hintergrund der for-

schungsleitenden Fragestellung diskursiv arbeiten, so ist es zudem von Nutzen, wenn 

die Interviewerin mit den Zielsetzungen des Vorhabens ganz direkt vertraut ist.  

 

4.2.1 Zugang zum Feld  

4.2.1.1 Die Kontaktpersonen  

Für die Rahmenbedingungen der Untersuchung erwies sich von vornherein als 

strukturierend, dass mein Zugang zu dem Forschungsfeld "Strafvollzug" von außen 

kommt. Weder ich selbst noch die von mir interviewten Personen konnten davon aus-

gehen, dass ich über Erfahrungswissen in der Lebenswelt einer Justizvollzugsanstalt 

verfüge; erst recht gab es keine Vertrautheit mit dem Berliner Strafvollzug und den 
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Bedingungen speziell in Tegel. Für den Zugang zu dem Untersuchungsfeld war ich in 

jedem Schritt auf die Unterstützung und Begleitung der in den Institutionen – Justizvoll-

zugsanstalt Tegel, Landgericht Berlin – tätigen Personen angewiesen. Das Prozedere 

der Forschung hat sich so zum Teil aus den theoretischen Überlegungen, zum Teil 

aber auch anhand der Kette der durch diese Ausgangsbedingungen nötigen und 

verfügbaren Kontaktpersonen ergeben.  

Als wesentliche Kontaktperson – und gleichzeitig als Expertin für das zu evaluierende 

Projekt – erwies sich die Leiterin des Modellprojektes. Hinzu kam eine Kontaktperson 

in der Haftanstalt Tegel, die für die anstaltsinterne Organisation des Projektes zustän-

dig war. Der Zugang zu den letztlich gefundenen Interviewpartnern in der Justiz-

vollzugsanstalt Tegel sowie in der Gruppe der Rechtsanwältinnen musste organisato-

risch über diese beiden Schnittstellen erfolgen, um die Anonymität der Gesamtgruppe 

möglicher Ansprechpartner gegenüber der Interviewerin zunächst zu wahren. Erst 

nach Rückmeldung der Interviewbereitschaft wurde mit einzelnen Personen direkt Kon-

takt aufgenommen. 

 
4.2.1.2 Im Strafvollzug forschen und evaluieren 

Die Planung einer Forschung im Kontext des Strafvollzugs erfordert einige zusätzliche 

Überlegungen und Besonderheiten. Das hängt zunächst mit der begrenzten Freiheit 

von Kontakt- und Interaktionsmöglichkeiten zusammen. Das Gefängnis ist als Ort für 

Forschung nicht frei zugänglich. Gespräche mit Gefangenen können nicht leicht 

außerhalb, etwa in einem Untersuchungsbüro, arrangiert werden. Forschende, die von 

außen kommen, benötigen für ein Forschungsvorhaben außer dem Einverständnis der 

in die Untersuchung direkt einbezogenen Personen auch das Einverständnis der 

institutionellen Stellen, also der Anstaltsleitung und der übergeordneten Behörde. 

Forschende selbst können sich im Gefängnis nicht frei bewegen, sondern sind auf 

diejenigen angewiesen, die einen Schlüssel für die zahlreichen verschlossenen Türen 

haben. Jede Form der Kontaktaufnahme sowohl mit Bediensteten als auch mit 

Gefangenen im Strafvollzug muss durch eine weitere Stelle – in der Regel einen 

weiteren Bediensteten – vermittelt und in Form des Aufschließens von Türen ganz 

praktisch unterstützt werden.  

Ein solcher Rahmen forschenden Vorgehens erfordert also die ständige Notwendigkeit, 

mit Personen zu kooperieren und bei ihnen Unterstützung einzuholen, die zwischen 

Forscherin und Interviewpartner vermitteln und gleichzeitig selbst Gegenstand des 

evaluierenden Prozesses sein können.437 Die Reglementierung des Zugangs zu 

                                                
437 Zu denken ist etwa an den Gruppenleiter, der einerseits den Kontakt zu einem Gefangenen 
vermittelt, andererseits in einem eigenen Interview über seine Erfahrungen in einer Mediation 
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Kontaktpersonen gilt besonders für Gesprächspartner in der Gruppe der Gefangenen 

als Teilnehmer einer Untersuchung. Gefangene können nicht direkt angerufen werden, 

ihnen kann keine E-Mail mit einer Terminanfrage geschickt werden. Sie sind entweder 

über einen Bediensteten der Anstalt erreichbar oder auf dem Postweg (und auch hier 

sind es Bedienstete, die ein Schreiben als erste entgegennehmen). Die Bediensteten 

stellen damit eine Instanz der Zugangs- und Kontaktkontrolle dar, die die Anonymität 

von Gefangenen als Teilnehmer einer Untersuchung von vornherein reduziert. 

Gefangene sind außerdem nicht immer daran gewöhnt, mit wechselnden Fremden in 

Kontakt zu treten. Auch Gefangene, die grundsätzlich Kontakt nach außen haben und 

Besuche erhalten, können ein Gespräch mit einer von außen kommenden Forscherin 

doch als ungewohnt und nicht alltäglich wahrnehmen.438 Aufbauend auf den 

Überlegungen zu Zugangskontrolle und Anonymität ist zudem zu bedenken, dass 

Kontaktpersonen, die sich in Gefangenschaft befinden, womöglich weniger leicht bereit 

und in der Lage sind, offen über für das Forschungsthema relevante Verhältnisse in 

der Institution "Gefängnis" Auskunft zu geben, wenn sie auch nur den geringsten 

Anlass haben anzunehmen, dass ihre Äußerungen zu ihnen zurückverfolgt werden 

können.439 Zu rechnen ist mit Misstrauen, auch mit Misstrauen von Gefangenen 

hinsichtlich des Zwecks einer Untersuchung (vgl. Ritz 1984: 56). Vorbehalte bis hin zu 

bewusster Manipulation von Angaben sind ohnehin bei jeder Form von Evaluation zu 

erwarten, deren Ergebnis für die Befragten von unmittelbarer Konsequenz sein könnte 

(Meyer 2007a: 157).  

Der Kontext einer institutionellen Unterbringung von gefangenen Interviewpartnern 

verstärkt also absehbar Antworttendenzen, die bei der Konstruktion bzw. Anwendung 

und Auswertung von Interviewverfahren zu berücksichtigen sind.440 Liebling (2001: 478 

Fn) beschreibt Befürchtungen auch bei Bediensteten, wenn Strafvollzug evaluiert wird. 

Ritz (1984: 56) fand bei Bediensteten die Sorge, durch Forschungsergebnisse 

                                                                                                                                          
berichtet bzw. als Beteiligter eines Konfliktes im Interview mit einem Gefangenen Erwähnung 
findet. 
438 Vgl. Bereswill (2001: 255), die zudem darauf hinweist, dass das Gespräch mit einer 
weiblichen Interviewpartnerin in einer Justizvollzugsanstalt für Männer eine zusätzliche 
Bedeutung erhalten kann. 
439 Einschränkende Einflüsse der Prisonisierung auf das Interviewverhalten von Gefangenen 
sind bisher nicht ausdrücklich untersucht. Sie scheinen aber plausibel, berücksichtigt man den 
Umfang der Abhängigkeit, in der Gefangene sich gegenüber der Institution befinden. 
Forschungen im Strafvollzug lassen davon ausgehen, dass der Zugang zu Informationen von 
Gefangenen jedenfalls dann methodisch kritisch ist, wenn eine Befragung Antwortvorgaben 
beinhaltet (Goeckenjahn 2009: 709; mit Verweis). 
440 Vgl. Greve (2002: 29) zu den motivationalen Besonderheiten von Selbstauskünften, die in 
Interviews im Strafvollzug gewonnen werden können, und kritisch zu den Möglichkeiten und 
Grenzen, die Subjektivität von Interviewten überhaupt zu erreichen, auch Flick (2006b: 215 ff.). 
Helfferich (2009: 96) schlägt auf diesem Hintergrund vor, die "Eigenlogik im Aussagesystem der 
Erzählperson" zum Kriterium einer stimmigen Interviewäußerung zu machen, statt sich auf die 
Suche nach einer wie auch immer zu definierenden "Wahrheit" in qualitativen Interviews zu 
machen. 
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stereotypisiert zu werden oder als Ergebnis einer Untersuchung Verbesserungen für 

Gefangene zu erleben, die sie selbst nicht für richtig halten. Liebling/Elliott u.a. (2001) 

haben für den Kontext des Strafvollzugs das "appreciative inquiry" als besondere Form 

des qualitativen Interviews entwickelt; sie betonen die besondere Bedeutung vertrau-

ensfördernder Techniken in Gesprächen im Strafvollzug, um zu validen Informationen 

zu gelangen (Liebling/Elliott u.a. 2001: 167 f.). 

 

Als Konsequenz dieser Überlegungen wird für Untersuchungen im Strafvollzug ein 

erhöhter Bedarf gesehen, das informierte Einverständnis befragter Personen zu si-

chern und durch eine glaubhafte Vermittlung des eigenen Forschungsanliegens und 

der eigenen Position als Forscherin abzusichern. Es werden alle hier kontaktierten Per-

sonen, die in die Untersuchung einbezogen werden sollen, in einem Anschreiben (vgl. 

Materialband S. 59 ff.) über das Ziel der Untersuchung, über Auftraggeber und Stellung 

der Untersucherin (auch im Hinblick auf Verbindungen mit dem Landgericht bzw. der 

Strafanstalt), über die Fragestellung eines möglichen Interviews und über die Anonymi-

sierung der Daten, über die Verwertung der Interviews und über die Datensicherung in-

formiert. In Abwägung der Bedeutung der Transparenz des Vorgehens wird ein relativ 

umfängliches Anschreiben gewählt, obwohl damit die Gefahr verbunden ist, dass Kon-

taktpersonen abgeschreckt werden und deswegen nicht teilnehmen. 

 

4.2.2 Die Erhebungsmethoden 

In dem hier berichteten Untersuchungsvorhaben führt die Idee einer qualitativen Erfor-

schung von Mediation über die verschiedenen direkt und indirekt in Mediation einbezo-

genen Personen und über die Vorstellung einer in den Mediationen konstruierten ge-

meinsamen Wirklichkeit erfahrener Wirkung schnell zu der Vorstellung eines "multi-

perspektivischen Ansatzes" (Nentwig-Gesemann/Bohnsack 2005: 143).  

 

Dabei sollen im Hauptstrang der Untersuchung die Personen berücksichtigt werden, 

die Mediationen selbst miterlebt haben. Mit ihnen sollen ausführliche qualitative Inter-

views geführt werden. Alle drei in den Mediationen vertretenen Mediantengruppen (Ge-

fangene, Bedienstete, Rechtsanwältinnen) sollen berücksichtigt werden. Die Methode 

des qualitativen Interviews erscheint hier sowohl als inhaltlich sinnvolle Methode, indivi-

duelles Erleben in Erfahrung zu bringen, als auch als hinsichtlich der Rahmenbedin-

gungen dieses Forschungsprojektes sinnvolle Methodik. Andere Methoden eines quali-

tativen Instrumentariums – Gruppendiskussion, direkte Beobachtung – scheiden an 

dieser Stelle zum Teil wegen der Bedingungen einer Mediation aus (Vertraulichkeit 

bzw. unverhältnismäßige Störung durch eine Beobachterin), zum Teil wegen der 
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Bedingungen des Strafvollzugs (Schwierigkeiten der Organisation, aber auch der Vali-

dität etwa von Gruppendiskussionen unter Gefangenen oder zwischen Gefangenen 

und Bediensteten).  

 

Dieser Seite der "Teilnehmer" werden als Ergänzung und als Gegenperspektive zwei 

Gruppen von "Expertinnen" gegenübergestellt.  

- Zum einen handelt es sich um die Mediatorinnen, deren Expertise nicht außer Acht 

gelassen werden soll. Sie sollen über eine Gruppendiskussion in das Konzept 

qualitativer Evaluation eingebunden werden im Sinne einer (methodischen und 

inhaltlichen) Triangulierung der Ergebnisse aus den qualitativen Interviews.  

- Zusätzlich gibt es eine (kleinere) Gruppe von Expertinnen, die überhaupt erst den 

Zugang zum Forschungsfeld eröffnen bzw. durch ihre Tätigkeit relevante Einblicke 

in Verlauf und institutionelle Einbettung eines solchen Projektes geben. Auch mit 

ihren Sichtweisen auf das Mediationsprojekt haben sie Anteil an der Konstruktion 

der Wirkung von Mediation. Sie repräsentieren zudem die drei institutionellen Ebe-

nen, die das Mediationsprojekt umgeben (Justizvollzugsanstalt, Landgericht, Justiz-

behörde), vertreten damit drei für das Modellprojekt relevante Gruppen von Akteu-

ren. Diese Kontaktpersonen werden in Form von Experteninterviews einbezogen. 

 

4.2.2.1 Qualitative Interviews:  

 Konstruktionsprinzipien und Stichprobenauswahl  

Alle geplanten Interviews werden als qualitative Interviews konzipiert. Unterschieden 

werden dabei die Interviews mit den Teilnehmern an der Mediation und die Interviews 

mit Expertinnen. 

 

Da die Evaluation subjektive Bewertungen des Qualitätserlebens von Teilnehmern an 

den durchgeführten Mediationen fokussiert, müssen Interviews mit Teilnehmern an den 

Mediationen bemüht sein, deren implizit "handlungsleitende Wissensbestände" (Bohn-

sack 2006c: 140) und – ebenfalls implizite – Werthaltungen (Bohnsack 2006c: 142 f.) 

zu erfassen. Interviewte Personen sollen möglichst breiten Raum erhalten, das eigene 

Erleben zu rekonstruieren und die damit verknüpften Relevanzen zu entfalten 

(Bohnsack 2008: 20). Jedes qualitative Interview wird als Blick auf die subjektive 

Identität der Befragten verstanden, auf ihre "narrative Identität" im Sinne von Ricoeur 

(2005). Jedes qualitative Interview lässt definitionsgemäß Raum für solche Narration 

und damit für eine Entfaltung subjektiver Bewertungen und subjektiver 

Identitätsaneignung des berichteten Erlebens. Im günstigen Fall gewährt es darüber 

hinaus Zugang zu der subjektiven Praktik der Gestaltung der Handlungsroutinen der 
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Befragten im Sinne ihrer "alltagspraktischen Herstellung von Welt" (Bohnsack/Nentwig-

Gesemann 2010: 268 Fn; kursiv im Original). Wenn Effekte einer Informationsselektion 

als grundsätzliches Problem jeglicher Form von Befragung gesehen werden (vgl. 

Meyer 2007b: 231), so kann doch eine offene Interviewmethode die Selektion 

weitgehend in der Verantwortung und der Erzähllogik der Befragten lassen.441  

Die geplanten Interviews lassen sich nicht ganz eindeutig einer bestimmten definierten 

Form von Interviews zuschreiben. Sie orientieren sich an Formen des episodischen In-

terviews (Flick 2006b: 223) und des problemzentrierten Interviews (Lamnek 1995; 

Witzel 1996)442 und greifen im praktischen Vorgehen auf Vorschläge von Bohnsack 

(2006b: 78 ff.) zurück. Es sollen narrative Elemente angestoßen werden, es soll aber 

auch mit nachgreifenden Fragen das Thema der "Wirkung" immer wieder angespro-

chen und ggf. mit diskursiven Elementen entwickelt werden. Es sollen, ausgehend von 

"situationsbezogenen Erfahrungen (...), situationsübergreifende Einschätzungen und 

Vorstellungen" (Flick 2006b: 227) angestoßen werden. Die Interviews werden eher 

strukturell als inhaltlich vorgeplant: Möglichst offene Fragen und Methoden aktiven Zu-

hörens sollen die Befragten dazu anregen, die für sie relevanten Aspekte anzuspre-

chen. Fragen sollen Aufforderungen zum Erzählen darstellen, sollen nicht Wissen ab-

fragen, sondern die befragten Personen ermuntern, Bewertungen, Begründungszu-

sammenhänge und Argumentationen zu dem eigenen Erleben zu (re)produzieren und 

zu rekonstruieren, um so einen Zugang zu einer je eigenen Definition von "Wirkung" zu 

erhalten. Eng geführte Fragen, zumal geschlossene Fragen, werden dabei als Hemm-

nis verstanden, die die Befragten eher auf Intentionen der Interviewerin als auf das ei-

gene Erleben lenken.443  

Die Konstruktion eines Leitfadens für diese Interviews kann sich damit auf Stichpunkte 

beschränken, die an die jeweilige Interviewsituation angepasst werden. Nach der er-

neuten, jetzt mündlichen Vorstellung des Interviewthemas444 erfolgt eine anstoßende 

Aufforderung, über die erlebte Wirkung zu sprechen. Die Idee der Frageformulierungen 

orientiert sich an einer von Bohnsack (2006b: 78) beschriebenen Technik "demonstra-

tiver Vagheit" – es geht darum, die in jeder Frage unvermeidbaren Vorgaben dadurch 

                                                
441 Es kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass jedes Interview, auch wenn es wenig direktiv 
vorgeht, doch auch Interventionscharakter hat und dass Umfang und Form dieser Intervention 
letztlich weder vorherbestimmt noch insgesamt erfasst werden können (vgl. Liebling/Elliott u.a. 
2001: 171; Breuer 2003: 22; Brandt 2007: 165). 
442 In den Interviews sollen weder Fragen zu den Inhalten der behandelten Konflikte gestellt, 
noch persönliche Daten der Gesprächspartner erhoben werden. Äußerungen der Gesprächs-
partner dazu werden nicht blockiert, aber auch in keiner Weise verstärkt. 
443 Erst in einer möglichst späten Phase jedes Interviews sollen Fragen gestellt werden, die sich 
aus Sicht des bisherigen Untersuchungsstandes – aus theoretischen Überlegungen ebenso wie 
aus vorhergehenden Interviews – als möglicherweise relevant herausgestellt haben. 
444 Alle Interviewpartner hatten ja bereits zum Zeitpunkt des Gesprächstermins im Anschreiben 
das Thema lesen können und ihr Einverständnis schriftlich bekundet (vgl. Materialband 
S. 59 ff.). 
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zu neutralisieren, dass sie gezielt unpräzise gehalten und verschiedene Fragerichtun-

gen nebeneinander stehengelassen werden. Nachfragen zu den darauf folgenden Ei-

genproduktionen der Befragten orientieren sich an deren Vorbringen; Ziel ist die über-

wiegende Beschränkung auf Verständnisfragen, womöglich fokussierend differenzie-

rende Fragen, um einzelne Punkte herauszuarbeiten (vgl. Lamnek 1995: 74 ff.), und 

auf zirkuläre Fragen, um damit Systembedingungen des Erlebten zu erreichen.445  

Hinsichtlich der Auswahl der Stichprobe für die Interviews mit den Mediationsteilneh-

mern sind zunächst Interviews mit Gefangenen, Bediensteten und Rechtsanwältinnen 

aus der Anfangsphase der Mediationen, aus einem mittleren Abschnitt und aus der 

Endphase des Projektverlaufs geplant. Es soll damit eine "inhaltliche Repräsentativität" 

(Meyer 2007b: 239) erreicht werden. Es soll keine Zahl von Interviews im Vorhinein 

festgelegt werden; vielmehr wird erwartet, dass sich im Verlauf der Interviewdurchfüh-

rungen und der parallel beginnenden Interviewauswertungen eine "Sättigung"446 vorge-

tragener Argumentationen ergibt. Um eine solche Stichprobe zu gewinnen, werden 

über die Mediatorinnen am Ende jeder Mediationssitzungen Anschreiben447 an die Teil-

nehmer verteilt mit der Bitte, in einem beiliegenden Freiumschlag eine Einverständnis-

erklärung für die Bereitschaft zur Teilnahme an einem Interview ggf. zurückzusenden.  

 

Die Experteninterviews sind, so Bogner/Menz (2005a: 8), ein ubiquitäres Phänomen 

jedweden Forschungsvorhabens, zumal – mangels besonderer methodischer Ein-

grenzung – im strengen Sinne schon jeder auch informelle Kontakt und jedes "neben 

der Sache" liegende Gespräch mit einem Akteur des erforschten Feldes als Experten-

interviews verstanden werden kann. Experteninterviews vermitteln "Insiderwissen" und 

sind "Abkürzung" zu relevanten Wissensbeständen (Bogner/Menz 2005a: 8). Sie 

ergeben sich hier zum Teil durch die Organisationsstruktur eines extern geplanten Eva-

luationsvorhabens und durch konkrete Fragen, die im Verlauf der Untersuchung auf-

tauchen. Experteninterviews erscheinen oft als Methodenhybrid zwischen qualitativem 

und quantitativem Paradigma, da sie offen für die Relevanzen der Interviewten sein 

wollen, aber dennoch relativ konkrete Informationsinteressen verfolgen (vgl. 

Bogner/Menz 2005b: 62). Auch wenn Informationen in Experteninterviews scheinbar 

                                                
445 Vgl. Pfeffer (2004: 40) und insbesondere Schlippe/Schweitzer (1996,2007) differenzierter zu 
der für ein systemisches Verständnis zentralen Technik zirkulären Fragens. 
446 Der Begriff der "Sättigung" wird hier im Sinne von Glaser/Strauss (2008: 69) als 
ausreichende theoretische Füllung einer soziologisch relevanten Kategorie verstanden. Diese 
Begriffszuordnung erscheint nutzbar, auch wenn diese Untersuchung sich im Gesamtvorgehen 
nicht insgesamt an der Grounded Theory orientiert. 
447 Vgl. Materialband S. 58 ff. 
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ganz direkt abgefragt werden, ist doch auch hier Rekonstruktion erforderlich, um die 

implizit vermittelten Routinen der ggf. erfragten Strukturen abzubilden.448 

In der hier vorgelegten Untersuchung wurden drei Experteninterviews geplant. Dabei 

definierte sich der Kontakt zu allen drei Experten über das Kriterium "relevantes Wis-

sen", aber nicht der Zugang zu allen Experten war gleich. Folgende standen zur Ver-

fügung:  

1. Die Richterin am Landgericht Frau Vogt als Leiterin des Mediationsprojektes 

war die erste Kontaktperson überhaupt, mit der über das Mediationsprojekt 

gesprochen werden konnte und zu der der Zugang automatisch über ihre 

Leitungsfunktion in dem Projekt zustande kam. Sie kann als Expertin in 

mehrerlei Hinsicht angesprochen werden. Als Projektleiterin ist sie für alle 

Fragen, die Inhalt und Verlauf des Projektes betrafen, die wesentliche Aus-

kunftsperson. Sie markiert damit die Schnittstelle des Kontaktes zum Land-

gericht als Kooperationspartner des Forschungsprojektes, ist im Koopera-

tionsvertrag mit dem Landgericht als Ansprechpartnerin und ausdrücklich 

als verantwortliche Kontaktstelle genannt, die Zwischenberichte bzw. Ergeb-

nismitteilungen erhält (Zielvereinbarung qualitative Evaluation, vgl. Material-

band S. 56 ff.). Da die Leiterin des Projektes zudem selbst als Richtermedi-

atorin in dem laufenden Projekt tätig ist, nimmt sie eine weitere Rolle ein, 

mit der sie auch an der Gruppendiskussion der Mediatorinnen beteiligt wird. 

Die Projektleiterin markiert so in mehrfacher Hinsicht Schnittstellen des For-

schungsvorhabens, kann über Informationszuweisung, Kontaktvermittlung 

und andere Hilfestellungen Einfluss auf das Forschungsvorhaben ausüben. 

Absehbar müssen Informationen aus Gesprächen mit dieser Expertin auf 

die jeweils damit verknüpfte Rolle hin beobachtet werden. 

2. Ein zweiter Experte ist der stellvertretende Vollzugsdienstleiter in Berlin Te-

gel, Herr Niemann, mit dem – ausdrücklich systematisierend – über Prakti-

ken der anstaltsinternen nicht einschränkenden Bearbeitung von Konflikten 

gesprochen wird. Dies Gespräch wird als Hintergrundgespräch betrachtet, 

um Zugang zu Informationen abzukürzen. Der Kontakt zu diesem Bedien-

steten kommt durch Vermittlung zustande. Der Mitarbeiter der Justizvoll-

zugsanstalt, der die Organisation der Teilnehmerinterviews in der Haftan-

stalt selbst übernimmt (Weiterleiten der Anfragen, Organisation eines Rau-

mes und eines Zeitplanes für die Kontaktaufnahmen mit den Gefangenen), 

stellt auf Anfrage nach einem entsprechenden Experten den Kontakt her.  

                                                
448 Vgl. Bogner/Menz (2005b: 70) und ähnlich Meuser/Nagel (2005: 51) zu grundsätzlich "nicht-
explizierbaren" Anteilen von Experteninterviews. 
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3. Ein Gespräch mit Mitarbeitern der Senatsverwaltung wurde von dem Prä-

sidenten des Landgerichts Berlin ausdrücklich vorgeschlagen. Tatsächlich 

erscheint es sinnvoll, zur Erkundung des weiteren systemischen Umfeldes 

des Mediationsprojektes die Erwartungen und Wirkungserfahrungen der Se-

natsverwaltung zu dem Mediationsprojekt in die Evaluation mit aufzu-

nehmen.  

Die durchgeführten Interviews mit Expertinnen haben damit unterschiedliche Funktio-

nen. Da in jedem der Interviews nur begrenzt vorhersehbare Informationen erwartet 

werden konnten, wurden die Interviews jeweils als "offene Leitfadeninterviews" 

(Meuser/Nagel 2005: 51) vorbereitet.449 Eine grundsätzliche Schwierigkeit stellte dabei 

die "Laiensituation" der Interviewerin dar, die weder Juristin ist, noch im Rahmen dieser 

Untersuchung in Strafvollzugsangelegenheiten Expertinnenstatus einnehmen will und 

kann. Bogner/Menz (2005b: 82 ff.) weisen darauf hin, dass gerade mit dem Laienstatus 

oft kein effektiver Informationsgewinn erreicht wird (wegen der tatsächlich zu geringen 

Sachkompetenz bei Nachfragen und wegen der Statushierarchie im Gespräch). Es 

werden daher zwei Strategien der Vorbereitung auf die Experteninterviews gewählt: Ei-

nerseits werden die Interviews inhaltlich möglichst gründlich vorbereitet, um Informatio-

nen sinnvoll einordnen und nachgreifend befragen zu können. Anderseits wird ver-

sucht, im Kontakt die eigene Rolle einzuführen als die einer "Expertin einer anderen 

Wissenskultur" (Bogner/Menz 2005b: 79 ff.); dies soll zumindest die statusbezogene 

Kommunikationshierarchie mindern helfen. 

 

4.2.2.2 Gruppendiskussion: Diskussionsplan und Auswahl der Stichprobe 

Die Methode der Gruppendiskussion wird als Zugangsweg zu Wissensbeständen im 

Rahmen von Evaluationsvorhaben bisher selten verwendet (Bohnsack/Nentwig-Gese-

mann 2010: 273), wird zudem häufig noch als bloß explorativ sinnvoll einsetzbares 

Verfahren bewertet (Meyer 2007b: 258). Hier soll die Gruppendiskussion als Methode 

eingesetzt werden, über das Erfahrungswissen der an den Mediationen beteiligten 

Richtermediatorinnen im Sinne einer methodischen Triangulierung450 zu einer kommu-

nikativen Validierung der inhaltsanalytischen Auswertung der Interviews zu kommen.451 

                                                
449 Meuser/Nagel (1994: 184) warnen ausdrücklich davor, Experteninterviews narrativ anzule-
gen (weil die Informationen aus dem Expertenstatus eben nicht über biographisch-erlebnisbe-
zogene Kontexte definiert und konnotiert sind; ähnlich Flick (2006b: 218). 
450 Triangulation wird mit Flick (2010a: 281) als methodischer Zugang zu einem Gegenstand 
verstanden, der "unterschiedliche Perspektiven", aber auch "Erkenntnisse auf unterschiedli-
chen Ebenen" verspricht. 
451 Einen Hinweis auf eine solche Möglichkeit geben Kuckartz/Dresing u.a. (2008: 75). Mayring 
(2010: 120) versteht kommunikative Validierung als "Einigung bzw. Übereinstimmung über die 
Ergebnisse der Analyse zwischen Forschern und Beforschten". Das trifft den hier gewählten An-
satzpunkt zwar nur eingeschränkt – es werden nicht die anfangs Interviewten mit dem 
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Ergebnisse der Gruppendiskussion sollen die Ergebnisse der Interviewanalysen unter-

stützen, kontrastieren bzw. ggf. neue Perspektiven darauf eröffnen (Seale 1999: 71). 

Eine Gruppendiskussion in diesem Sinne wird als Fokusgruppe verstanden.452  

Die Wahl der Richtermediatorinnen als Teilnehmerinnen an der Gruppendiskussion im 

Rahmen des Evaluationsprojektes spricht sie in ihrer Rolle als Expertinnen an. 

Grundsätzlich wären für diese Gruppe auch andere Möglichkeiten der Befunderhebung 

möglich (Experteninterview, strukturiertes Peer-Review-Verfahren oder Mehrfachbefra-

gungen; vgl. Meyer 2007b: 264). Der Vorteil der Gruppendiskussion liegt nicht zuletzt 

in der Zeitökonomie (gemeinsame Erhebungsphase, schnelle Ergebnisauswertung) in 

Verbindung mit dem qualitativen Methodenansatz. Die homogene Gruppenzusammen-

setzung lässt in der Interaktion die Entwicklung kreativen Eigenpotentials und eine 

gewisse Schnelligkeit in der Entwicklung verschiedener thematischer Relevanzberei-

che eher erwarten als dies bei Einzelinterviews möglich wäre (vgl. Hansen 

2000: 7 f. m.w.N.; Pelz/Schmitt u.a. 2004). Mit einer Gruppendiskussion lassen sich 

zudem zwei Informationsebenen erreichen, die Ebene der Meinung und des Wissens 

der einzelnen Teilnehmerinnen sowie eine "informelle Gruppenmeinung" (Bohnsack 

2006b: 71 im Anschluss an Mangold), die sich in der Gruppenkommunikation heraus-

bildet. Eine Gruppendiskussion spricht nicht nur individuelle Erfahrungen, Meinungen, 

Werthaltungen an, sondern versteht Gruppenteilnehmerinnen auch als Kollektiv, von 

dem ein gemeinsamer Wissensschatz erwartet wird (Nentwig-Gesemann 2006: 160 f.). 

Teilnehmerinnen erleben und äußern sich als Mitglieder einer Gruppe (Przy-

borski/Riegler 2010: 445), bilden das "Meinungsspektrum" (Pelz/Schmitt u.a. 2004) ei-

ner Gruppe ab.  

Mögliche Nachteile gruppendynamischer Entwicklungen müssen in Kauf genommen 

werden (vgl. auch hierzu Pelz/Schmitt u.a. 2004; Meyer 2007b: 264). Ebenfalls in Kauf 

zu nehmen ist, dass die Gruppenteilnehmerinnen eben keine externen Expertinnen 

sind, sondern mit ihren Äußerungen immer sowohl als Beteiligte als auch als ausgebil-

dete Richterinnen und Mediatorinnen sprechen. Die daraus sich ergebenden motivatio-

nalen Rollenkollisionen lassen sich vermutlich nicht abschließend aufklären (vgl. Lü-

ders 2006: 59). 

Die Auswahl der Stichprobe für die Gruppendiskussion ergibt sich aus dem Kreis der 

an dem Projekt überhaupt teilnehmenden Richtermediatorinnen. Alle acht praktisch tä-

tigen Richtermediatorinnen werden über die Mediationsgeschäftsstelle angeschrieben. 

                                                                                                                                          
Ergebnismaterial konfrontiert, sondern eine andere Gruppe der Beforschten –, weist aber doch 
auf die Möglichkeiten eines solchen Konzeptes. 
452 Hansen (2000: 7) sieht durch die Homogenitätsvoraussetzung der Gruppenzusammenset-
zung eine wesentlich definitorische Voraussetzung gegeben, eine solche Diskussionsgruppe als 
"Fokusgruppe" anzusprechen; Pelz/Schmitt u.a. (2004) sehen im Terminus "Gruppendiskus-
sion" ohnehin die adäquate Übersetzung des Begriffs der "focus group". 
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Auch wenn nicht alle teilnehmen, wäre noch eine für eine Fokusgruppe günstige Zahl 

an Teilnehmerinnen erreichbar.453 Da keine zusätzlichen Anreize für die Teilnahme an 

dem Gruppengespräch gegeben werden können, ist eine relativ hohe intrinsische Moti-

vation der dann tatsächlich Teilnehmenden zu erwarten, sich mit dem Thema ausein-

anderzusetzen. Das kann als günstige Ausgangsbedingung für das Gelingen einer 

Fokusgruppe gewertet werden (vgl. Pelz/Schmitt u.a. 2004). 

 

Für den Ablauf der Fokusgruppe ist erneut die Orientierung an einem qualitativ offenen 

Vorgehen geplant.454 Bohnsack (2008: 20) geht davon aus, dass in einem qualitativen 

Untersuchungsparadigma Fragen so formuliert sein müssen, dass Angesprochene 

jede Antwortmöglichkeit bis hin zur Bekundung von Desinteresse haben; nur so sieht 

er die Möglichkeit gegeben, Befragte ihre eigenen Relevanzen entfalten lassen zu 

können (Bohnsack 2006b: 78). In erneuter Anlehnung an sein Postulat einer 

"demonstrativen Vagheit" (Bohnsack 2006b: 79) wird daher auch hier die Fragestellung 

mit möglichst offen formulierten Fragen und Fragereihungen vorgestellt. Ausgangs-

punkt soll die zusammenfassende Visualisierung der Ergebnisse der Interviews in je-

weils einer "Befundkarte" sein (Pelz/Schmitt u.a. 2004; siehe zum Begriff weiter unten 

in Kap. 4.2.3.3.3). Diese Befundkarten (vgl. Kap. 5.1.1) werden auf Postern präsentiert 

und in einer kurzen Einführung erläutert. Die Anwesenden werden gebeten, gemein-

sam zu diskutieren, wie sich diese Wirkungsbeschreibungen aus Perspektive der Medi-

anten zu ihren je eigenen Erfahrungen von Wirkung aus den Mediationen verhalten. Es 

wird damit der Gruppe als ganzer das Thema vorgeschlagen, nicht aber der Diskussi-

onsablauf vorgegeben. Präzisierende Nachfragen der Untersucherin sollen sich über-

wiegend auf Themen und Beiträge richten, die aus der Gruppe selbst kommen. Allen-

falls in einer Schlussphase sollen Themen darüber hinaus angesprochen werden.455  

 

4.2.3 Die Auswertungsstrategie 

Berichte der befragten Personen werden für sich genommen als nachträgliche 

Konstruktion subjektiver Sinneinheiten zu Episoden eigenen Lebens verstanden (vgl. 

Ricoeur 2005: 1999), die zudem etwas über Motive und Zukunftsperspektiven von 

Befragten aussagen (Greve 2002: 29), von denen aber nicht von vornherein angenom-

men werden kann, dass sie tatsächlich ein objektivierbares Ereignis reproduzieren 

(Reichertz 1996: 85). Alle hier verwendeten Auswertungsstrategien sind daher darauf 

angelegt, solchen an sich schon konstruierten Sinngebungen zu folgen, sie zu 

rekonstruieren und sie als dem eigenen Erleben der Untersucherin grundsätzlich 

                                                
453 Simon (1999: 9) hält eine Zahl von sechs bis zwölf für günstig. 
454 Vgl. zu deutlicher strukturierten Vorgehensweisen Simon (1999) und Meyer (2007b: 262 ff.).  
455  Vgl. zum gesamten Vorgehen hier Bohnsack (2006a). 
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zunächst fremd zu verstehen (Mayring 2010: 38). Im Rahmen eines interpretativen 

Paradigmas wird diese Rekonstruktion also als Versuch gesehen, die untersuchten 

Phänomene aus Perspektive der befragten Personen zu verstehen und deren gemein-

te Bedeutung eines Phänomens und seiner Beschreibungen zu erfassen (Hitzler 

2005). Die Auswertung orientiert sich an einem rekonstruktiven Paradigma, insofern 

davon ausgegangen wird, dass sich aus allen in den Gesprächen erhobenen Äußerun-

gen das rekonstruieren lässt, was jede Einzelne und jeder Einzelne der Befragten in 

den Mediationen des Projektes erlebt hat. Es wird angenommen, dass sich in einem 

weiteren Schritt dann auch das wird rekonstruieren lassen, was als "Wirkung" der Me-

diationen erfahrbar wurde. Es wird dagegen nicht untersucht, wieweit die somit erlebte 

Wirkung eine wie auch immer messbare objektive Wirkung der Mediationen beschrei-

ben kann (vgl. zu einer solchen Unterscheidung auch Behn/Kügler u.a. 2006: 222). Die 

Auswertung ist damit nicht darauf angelegt, einen hinter den Äußerungen vermuteten 

vermeintlich eigentlichen oder objektiven Sinn abzuheben.456 Es muss ggf. mit Akteu-

ren abgeglichen werden, ob weitergehende Explikationen der Forschenden die Haltun-

gen und Sinngebungen der Akteure treffen oder nicht. Solange das aus verschiedenen 

Gründen nicht in letzter Konsequenz möglich ist (ein Forschungsprozess würde sich 

damit in eine Endlosschleife immer neuen Abgleichs begeben), soll hier differenziert 

werden zwischen den direkt rekonstruierbaren Sinngebungen und den daraus 

abzuleitenden Hypothesen über strukturelle Zusammenhänge oder unausgesprochene 

weitere Sinnkontexte, ohne diesem nicht direkt rekonstruierbaren Sinn einen höheren 

Wahrheitswert zuzumessen. Ebenfalls muss kenntlich gemacht sein, wie Vorverständ-

nis und Erfahrungswissen der Forschenden selbst in Interpretationen eingehen.457 

 

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen wird als methodischer Rahmen der 

Auswertung die qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010) gewählt. 

Zusätzlich haben sich Aspekte der Grounded Theory (Glaser/Strauss 2008) für das 

Auswertungsvorgehen in dem jetzt gewählten methodischen Rahmen als nützlich und 

                                                
456 Zwar lässt sich eine Vorstellung nicht ganz ausblenden, dass es zu jeder expliziten 
Äußerung "implizites Wissen" der Befragten gibt, zu dem jeweils Befragte keinen direkten 
Zugang haben (Bohnsack/Nentwig-Gesemann 2010: 268). Es lässt sich der Annahme, dies 
implizite Wissen von Befragten sei nur der Forschenden zugänglich, allerdings entgegenhalten, 
dass implizites Wissen bewusstseinsfähig sein muss, sobald es immerhin dem forschenden Zu-
gang bewusst werden kann. Die Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen er-
scheint dann als Verkürzungsstrategie einer Befunderhebung und -interpretation und führt eben 
nicht zur Qualifizierung eines "nur" beschreibenden Verstehens auf einer Ebene von "Oberflä-
chensemantik" (Bohnsack/Przyborski u.a. 2010: 13).  
457  Vgl. dazu Kuckartz/Dresing u.a. (2008: 48), die gleichwohl darauf bestehen, dass eben die-
se mit dem Vorverständnis operierende Interpretation einen wesentlichen wissenschaftlichen 
Schritt über die reine Beschreibung hinaus ausmacht. 
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fruchtbar erwiesen.458 Dazu gehört das Konzept einer "theoretischen Sensibilität" 

(Glaser/Strauss 2008: 54), die das praktische Vorgehen und den analytischen Prozess 

der Forschungsarbeit mitbestimmt und die sich aus Literaturkenntnis, persönlicher und 

beruflicher Erfahrung und Forschungserfahrung herleitet. Ebenfalls erwies sich für die 

Stichprobeneingrenzung der Bezug zu dem Konzept der "Sättigung" (Corbin/Strauss 

2008: 149) als nutzbar. Die Entscheidung, die Stichprobe zu schließen, ergibt sich da-

nach in der Verschränkung von Datenerhebung und -auswertungsschritten dann, wenn 

sich aus den gewonnenen Daten eine Struktur abhebt, die das untersuchte Phänomen 

so schlüssig verstehbar werden lässt, dass weitere Befunddaten keine zusätzliche Er-

kenntnis versprechen.  

 

4.2.3.1 Aufzeichnung der Daten 

Alle Interviews mit den Teilnehmern an Mediationen werden auf Tonträger aufgenom-

men; die Dateien sind dem Original dieser Arbeit auf einer CD beigegeben.  

Alle Experteninterviews werden lediglich stichpunktweise mitgeschrieben und aus die-

sen Protokollen unmittelbar im Anschluss rekonstruierend thematisch zusammenge-

fasst; die Themen werden dabei aus den Expertenangaben gewählt. Grund für diese 

weniger transparente Behandlung ist im Wesentlichen der Umstand, dass eine größere 

Zahl an Gesprächen vor allem mit der Leiterin des Mediationsprojektes telefonisch 

stattfindet und nicht immer vorher zu planen ist, sodass gar nicht immer Aufnahme-

technik zur Verfügung steht.  

Die Diskussion in der Gruppe schließlich wird zwar auf Tonträger aufgenommen, aber 

nicht transkribiert; die Inhalte des Diskussion werden vielmehr anhand der Technik ei-

ner Focusgroup Illustration Map (FIM; Pelz/Schmitt u.a. 2004) direkt begleitend wie-

derum in einer Befundkarte visualisiert459 und diese Visualisierungsversion im An-

schluss lediglich noch einmal in eine übersichtlichere Form gebracht. Pelz/Schmitt u.a. 

(2004) führen für diese Vorgehensweise wesentliche Vorteile an: 

                                                
458 Obwohl die Planungen und Überlegungen zu dem Forschungsvorhaben in vieler Hinsicht mit 
Grundannahmen der Grounded Theory (Glaser/Strauss 2008) in Verbindung stehen, wird die 
Grounded Theory hier doch nicht als wesentlicher theoretischer Bezugspunkt gewählt. Dagegen 
spricht, dass weder Zahl noch Merkmale der in Frage kommenden Interviewpartner zuließen, 
ein theoretisches Sampling im Sinne der Grounded Theory zu bilden (Glaser/Strauss 
2008: 53 ff.). Es mussten letztlich alle Rückmeldungen für Interviews in Anspruch genommen 
werden, um überhaupt sinnvoll Strukturen rekonstruieren zu können. Der Zugang zu der Grup-
pe der möglichen Interviewpartnerinnen war ohnehin zu beschränkt, um nach einer ersten Inter-
viewwelle neu generierte Hypothesen an ganz frei zu wählenden neuen Interviewpartnern er-
proben zu können. Für das dann erhobene Befundmaterial – die Interviews – bestand wiederum 
keine realistische Möglichkeit, im Sinne der Grounded Theory so ausführlich, womöglich satz-
wiese kodierend zu arbeiten, dass den Ansprüchen der Methode gerecht werden konnte. 
459 Für die Unterstützung beim Aufschreiben der Diskussionsbeiträge danke ich Frau Tatjana 
Niederberghaus.   
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- Argumente einer Diskussion lassen sich auf diese Weise sowohl zusam-

menfassen als auch hinsichtlich ihrer Struktur abbilden. 

- Die Visualisierung ermöglicht den Diskussionsteilnehmern den Abgleich mit 

ihrer eigenen Wahrnehmung, sodass etwaige Unstimmigkeiten schnell be-

richtigt bzw. ergänzt werden können. 

 

Sowohl die Aufzeichnung der Experteninterviews als auch die Aufzeichnung der 

Gruppendiskussion beinhalten bereits Schritte von Selektion und Interpretation. Dies 

scheint unter den gegebenen Umständen (Experteninterviews) bzw. in Anbetracht der 

mit dieser Aufzeichnungsart verbundenen methodischen Erwartung (Gruppendiskus-

sion; vgl. Kap. 4.2.3.3.3) vertretbar. 

 

4.2.3.2 Transkription und Transkriptionsregeln  

Die aufgenommenen Interviews befinden sich in vollständiger Transkription im 

Materialband (S. 67 ff.). Die Transkriptionen wurden von einer Schreibkraft durch-

geführt nach vorher festgelegten Transkriptionsregeln, die in Anlehnung an Rosenthal 

(1995) und Bohnsack/Przyborski u.a. (2010: 301 f.) entwickelt werden (vgl. Material-

band S. 66). Bearbeitet werden bei der Transkription alle von einzelnen Interviewten 

versehentlich gemachten namentlichen Nennungen beteiligter Personen; sie werden in 

der Transkription neutral ersetzt. Der Entscheidung, die Transkriptionen nicht als Teil 

der wissenschaftlichen Tätigkeit aufzufassen und daher nicht selbst durchzuführen, 

liegen sowohl pragmatische als auch inhaltliche Überlegungen zugrunde. Es scheint 

tatsächlich nicht realistisch, alle vorliegenden Interviewdateien in einem überblickbaren 

Zeitrahmen selbst zu transkribieren. Der Schritt der Fremdvergabe ist aber auch 

inhaltlich insofern zu vertreten, als das Tonmaterial und die quasi-standardisierten 

überwiegend ruhigen Interviewsituationen nicht erwarten lassen, dass beim Heraushö-

ren und Transkribieren schon strukturell rekonstruierende und interpretierende 

Tätigkeit nötig wird.460 Auch liegt der Fokus des Interesses auf den verbalen und nicht 

auf – naturgemäß beim direkten Hören präsenteren – para- und nonverbalen Mittei-

lungsformen. Die Transkriptionsregeln umfassen daher auch keine sehr ins Detail ge-

henden Vorschriften, lassen vielmehr ausdrücklich eine gewisse "Glättung" z.B. der 

Aussprache zu (etwa: "haben wir" für "ham wir" o.ä.), nicht dagegen Glättung von 

Grammatik oder Wortwahl. 
                                                
460 Dresing/Pehl (2010: 725 f.) weisen darauf hin, dass sich bei der Transkription aufgrund des 
je eigenen Vorverständnisses der Transkribierenden leicht Missverständnisse und Verständnis-
fehler einschleichen können. Solche Fehler werden sich nie vollkommen vermeiden lassen. Sie 
können aber eingeschränkt werden sowohl durch weitere Hörkontrolle durch die Untersucherin 
selbst als auch dadurch, dass die Interviewerin sich bei der Datenanalyse an die jeweiligen 
Interviewsituationen, die Personen und an ihre Argumente erinnern und dadurch solche Fehl-
übertragungen identifizieren kann. 
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4.2.3.3  Methodik der Datenauswertung und -analyse 

Die verwendeten Methoden unterscheiden sich im Hinblick auf die drei vorliegenden 

Befundarten der Interviews, der Experteninterviews und der Ergebnisse der Gruppen-

diskussion. 

 

4.2.3.3.1  Interviews mit den Mediationsteilnehmern 

Das Verfahren zur Auswertung der Interviews orientiert sich in den Grundzügen an 

Mayrings qualitativer Inhaltsanalyse, die in der Anwendung an den konkreten Verwen-

dungszweck angepasst wird (vgl. Mayring 2010: 49). Die vorhandenen Transkriptionen 

werden insgesamt als "Corpus" (Mayring 2010: 52) begriffen, auf den sich die inhaltli-

che Analyse bezieht. In einem ersten Schritt zur Reduzierung des Materials werden 

Themen der interviewten Personen in eine Kategorienstruktur gebracht (Mayring 2010: 

59; Materialband S. 449 ff.). Es werden drei Kategorienstrukturen entwickelt, jeweils für 

die drei Gruppen der Medianten (Gefangene, Bedienstete, Anwälte). Die Kategorien 

werden zunächst induktiv aus dem Textmaterial entwickelt. Später erhobene Interviews 

werden zunehmend auf diese bereits entwickelten Kategorien bezogen bzw. die Kate-

gorien werden anhand des neu hinzukommenden Materials ausdifferenziert. In diesem 

Schritt wird der Corpus gleichzeitig im Sinne explizierender Inhaltsanalyse (Mayring 

2010: 65 f.) auch auf erklärungsbedürftige Stellen hin untersucht. Es wird dazu ggf. aus 

dem Text selbst Explikationsmaterial gesucht, um Widersprüchliches, Unvollständiges, 

Uneindeutiges näher zu beobachten (vgl. Mayring 2010: 85 f.). Soweit erforderlich, wird 

zur Explikation der weitere Kontext analysiert (vgl. Mayring 2010: 89).  

Der nächste Schritt einer zusammenfassenden Interpretation ist eine Anordnung der 

Kategorien in "Befundkarten"461, jeweils bezogen auf die einzelnen Gruppen der Inter-

viewten, also die Gefangenen, Bediensteten und Rechtsanwältinnen (siehe Kap. 

5.1.1.1 ff.). Dies wird als Schritt strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring 2010: 96 f.) 

verstanden. Der Schritt umfasst einerseits eine weitere Reduktion der Inhalte, anderer-

seits aber eine Erweiterung, insofern Argumente, Bewertungen und Erfahrungen jetzt 

miteinander verknüpft und anhand von Ankerbeispielen näher aufgeklärt werden. Es 

erscheint damit ein rekonstruierendes Gesamtbild der in der jeweiligen Gruppe er-

lebten Wirkungserfahrungen. Mit diesem Interpretationsschritt kann das Material unmit-

telbar zu den weiter interessierenden Fragen in Beziehung gesetzt werden (Vergleiche 

                                                
461 Der Begriff "Befundkarte" orientiert sich an den Vorstellungen von einer "knowledge 
map" / "Wissenskarte", wie Pelz/Schmitt u.a. (2004) sie für ihr Verfahren der Auswertung von 
Fokusgruppen beschreiben. Die Bezeichnung "Befundkarte" soll – deutlicher als durch den 
Begriff "Wissenkarte" abgebildet – auf die zugrunde liegende Untersuchung verweisen, deren 
Ergebnisse hier dokumentiert werden und das Befundfeld anzeigen, auf dem die interviewten 
Personen Wirkung erlebt haben. 
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zwischen den Gruppen der befragten Personen, Vergleich mit den verschiedenen Di-

mensionen der Wirkungserwartungen, Entwicklung möglicher weiterer Hypothesen). 

 

4.2.3.3.2 Experteninterviews 

Die Gespräche mit den drei interviewten Experten werden als drei verschiedene Texte 

behandelt, auch wenn eines der Gespräche – mit der Leiterin des Mediationsprojektes 

– tatsächlich eine größere Zahl mal sehr kurzer, mal längerer Gespräche (überwie-

gend, aber nicht nur telefonisch) umfasste. Die Informationen können unmittelbar für 

die Arbeit Verwendung finden; es erfolgt keine weitere methodisch aufbereitete Inhalts-

analyse über die teils aus dem Text, teils theoretisch gewonnenen Ordnungskategorien 

hinaus (vgl. zur Auswertung und Nutzung von Experteninterviews Bergmann 2003: 94; 

Meuser/Nagel 2005: 56 f.). Die Inhalte werden als Informationspool für verschiedene 

Einzelaspekte der vorliegenden Arbeit genutzt:  

- Das Interview mit Herrn Niemann aus der Justizvollzugsanstalt Tegel wird 

vor allem ausgewertet für die Kap. 1.3.3.1 f., in denen die aktuellen Strate-

gien der Bearbeitung von Konflikten in der Vollzugsanstalt selbst untersucht 

werden. 

- Das Interview mit Herrn Lübbert aus der Berliner Senatsverwaltung für Ju-

stiz wird an zwei Stellen genutzt. Zum einen bringt es Informationen zu den 

Erwartungen der Aufsichtsbehörde an ein Projekt Mediation im Strafvollzug 

(Kap. 3.3.1) und damit zu den Motiven, dieses Projekt zu unterstützen bzw. 

kritisch zu betrachten. Die Angaben können im Rückbezug zudem mit den 

Ergebnissen der weiteren Interviews verknüpft werden. 

- In wesentlich mehr Abschnitte der vorliegenden Arbeit fließen Informationen 

aus den Gesprächen mit der Projektleiterin ein. Sie stellt Informationen über 

die Projektentwicklung, die tatsächlichen Durchführungsmodalitäten und 

schließlich die Daten der statistischen Erhebungen des Verlaufs zur Ver-

fügung. 

 

4.2.3.3.3 Gruppendiskussion 

Für die Auswertung der Gruppendiskussion wird ein Verfahren gewählt, das die 

Aufnahme der Inhalte mit einem ersten zusammenfassenden Gliederungsschritt ver-

bindet, diesen Abstraktionsschritt aber gleichzeitig – da er im Rahmen der Gruppendis-

kussion geschieht – von den Diskussionsteilnehmerinnen validieren lässt. Es ist das 

Verfahren, das Pelz/Schmitt u.a. (2004) als "Focusgroup Illustration Map (FIM)" vorstel-

len. Ähnlich wie eine mind map (vgl. Kirckhoff 1995) bietet eine FIM die Möglichkeit, 

Themen und deren inhaltliche Verknüpfungen rasch zu visualisieren und dabei das 
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erhaltene Material inhaltlich einzugrenzen. Anders als in einer individuellen mind map 

bildet die FIM aber Wissensbestände einer Gruppe ab. Mit einer FIM als graphischer 

"Mitschrift" wird die Gruppendiskussion begleitet (vgl. die Abbildung dieser Mitschrift in 

Form einer Befundkarte in Kap. 5.1.2). Das konkrete Vorgehen gliedert sich in zwei 

Hauptschritte (zur Vorgehensweise insgesamt Pelz/Schmitt u.a. 2004):  

- In einem ersten Schritt werden alle Meinungsäußerungen und Argumente aufge-

nommen und, falls dies mit der Wahrnehmung der Teilnehmerinnen vereinbar ist, 

schon zusammenfassend und mit ihren Verknüpfungen zum Thema visualisiert. 

Pelz/Schmitt u.a. (2004) gehen davon aus, dass sich auf einer FIM zwischen 20 

und 30 Argumente abbilden lassen. Die FIM wird auf diese Weise zu einem Teil der 

Kommunikation (Kirckhoff 1995: 2), da sie den Kommunikationsprozess abbildet, 

zurückspiegelt und auf Veränderungen sofort reagiert. Wie alle Mapping-Verfahren 

profitiert die FIM davon, dass durch Visualisierung und visuelle Organisation 

sprachlich übermittelter Inhalte Prozesse der Speicherung semantischen und bild-

haft organisierten Wissens miteinander verknüpft werden können, die in der Infor-

mationsverarbeitung des menschlichen Gehirns sonst getrennt zu denken sind; mit 

einer solchen Verknüpfung ist die Annahme einer Steigerung kreativer Potentiale 

verbunden (vgl. Kommer/Reinke 2001: 15 ff.).  

- Nur falls nötig, wird in einem weiteren Schritt von Datenaufbereitung versucht, über 

neuerliche Zusammenfassungen thematische Cluster von Argumenten zu bilden, 

die mit der Hauptfragestellung verknüpft sind. Auch hier kann der Stellenwert von 

Argumenten in der Diskussion visuell deutlich gemacht werden. Das Ergebnis ist 

eine weitere Zusammenfassung. 

Die Vorgehensweise lässt sich mit Bohnsacks Stufe der "formulierenden Interpretation" 

vergleichen (Bohnsack 2008: 135) und bietet jedenfalls Anschlussmöglichkeit für seine 

Stufe der "reflektierenden Interpretation" (Bohnsack 2008: 135), in der die Ergebnisse 

auf dem Hintergrund ihrer Entstehungsbedingungen weiter expliziert werden können. 

Auch Fragen der Diskursorganisation (vgl. Bohnsack/Przyborski 2010) können in 

diesem Zusammenhang erörtert werden. 

 

4.2.4 Überblick über den Untersuchungsverlauf:  

 Datenerhebung und Veränderungen im Design 

Für die Interviews mit Teilnehmern an Mediationen erhalten alle Mediatorinnen über 

die Projektgeschäftsstelle im Landgericht die Anschreiben, in denen die Medianten um 

Mitwirkung an der Untersuchung gebeten werden. Die Mediatorinnen werden ersucht, 

den Medianten jeweils am Ende einer Mediationssitzung diese Anschreiben zu überrei-

chen. Die Anschreiben enthalten neben der Erklärung des Untersuchungsanliegens 
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und der Umstände zur Datensicherheit eine detaillierte Einverständniserklärung und ei-

nen frankierten und an die Untersucherin adressierten Rückumschlag, mit dem die 

Teilnahme an einer Befragung ggf. angekündigt wird (s. Materialband S. 59 ff.). Die 

Medianten können sich so ohne Einschalten weiterer Stellen direkt melden. Tatsächlich 

lässt sich die Anonymität der Interviewwilligen nach außen hin nur für die Rechtsan-

wälte, nicht aber innerhalb der Anstalt realisieren. Da die Interviews mit Bediensteten 

und Gefangenen in der Haftanstalt selbst stattfinden und dazu organisatorische 

Maßnahmen erforderlich sind, bleibt die Beteiligung sowohl der Gefangenen als auch 

der Bediensteten innerhalb der Justizvollzugsanstalt keineswegs anonym.  

Es sind einige weitere organisatorische Komplikationen einer Termingestaltung unter 

den Bedingungen einer Haftanstalt zu berücksichtigen. So sollen Gefangene, die einer 

Arbeit nachgehen, möglichst nicht innerhalb ihrer Arbeitszeit, Bedienstete dagegen 

möglichst nicht außerhalb ihrer Arbeitszeit befragt werden. Zu berücksichtigen ist auch, 

dass die Anwesenheit der Untersucherin immer zusätzlichen Aufwand für die 

Justizvollzugsanstalt insofern bedeutet, als sie von Tür zu Tür begleitet werden muss.  

 

Die Interviews konnten nicht in der eigentlich geplanten Variation (verschiedene 

Projektphasen) durchgeführt werden. Da sowohl die Zahl der durchgeführten 

Mediationen insgesamt als auch zunächst der Rücklauf der Einverständniserklärun-

gen462 gering blieben, wurden tatsächlich – unabhängig vom Zeitpunkt der Teilnahme 

an einer Mediation – alle Personen interviewt, die eine Teilnahme überhaupt zusag-

ten.463 Für die Wahl als Interviewperson gab es damit genau zwei Kriterien: Zugehörig-

keit zu einer der drei beteiligten Mediantengruppen und Bereitschaft, an einer Befra-

gung mitzuwirken. Es konnten insgesamt 27 Interviews in vier Befragungswellen zu fol-

genden Zeiten aufgenommen werden: 

Zeitraum der  
Befragung 

Bedienstete Gefangene Rechtsanwältinnen 

19./20.01.2010  3  2 2 
29./30.9./01.10.2010  3  4 1 
28./31.01./01.02.2011  1  3 2 
06./07.4.2011  4  1 1 
Summe 11  10  6 

Tabelle 4: Zeitliche Verteilung der durchgeführten Interviews 

 

                                                
462 Es ließ sich nicht mit Sicherheit klären, ob die Formulare für die Erteilung des Einverständ-
nisses tatsächlich auch in jeder Mediation verteilt wurden, wie geplant. Nachdem sich Anfang 
2011 zeigte, dass trotz weiterer Mediationen der Rücklauf von Interviewzusagen durch Beteilig-
te an der Mediation gering blieb, beschloss die Leiterin des Mediationsprojektes, sich noch ein-
mal persönlich mit einer schriftlichen Bitte um Rückmeldung an die Beteiligten zu wenden. 
463 Lediglich mit zwei Mediationsteilnehmerinnen – eine Bedienstete, ein Anwalt – kamen schon 
zugesagte und vereinbarte Interviews nicht zustande, da trotz grundsätzlicher Zusage kein pas-
sender Termin gefunden werden konnte. 
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Es wurden damit fast alle in Mediationen beteiligten Gefangenen (zehn von elf) gespro-

chen und mehr als die Hälfte der beteiligten Rechtsanwältinnen (sechs von elf). Der 

Anteil der beteiligen Bediensteten war nicht sicher zu ermitteln, da in manche Mediatio-

nen zwei oder mehr Bedienstete involviert waren; auch hier ist aber von etwa der Hälf-

te erreichter Gesprächspartner auszugehen. Die Stichprobe ist auch weiterhin nicht re-

präsentativ zu nennen, da es keine Informationen über womöglich systematische Ein-

schränkungen gibt (bestimmte Gruppen unter Gefangenen oder Bediensteten oder 

Rechtsanwältinnen, die sich nicht zurückmeldeten464). Der anfängliche Plan, Mediati-

onsteilnehmer unter den Bediensteten und unter den Rechtsanwältinnen, die mehrfach 

an Mediationen teilgenommen hatten, sowohl zu Beginn der Erhebungen als auch ge-

gen Ende zu befragen, wurde wegen der relativ geringen Zahl der Mediationen hin-

fällig.  

Hinsichtlich der Erhebungssituation selbst waren folgende Umstände zu berück-

sichtigen:  

- Alle Interviews mit den Gefangenen und Bediensteten der Justizvollzugsan-

stalt fanden in Räumen der Justizvollzugsanstalt Tegel statt. Es handelte 

sich um Besprechungszimmer bzw. Gruppenräume mit überwiegend einfa-

cher formaler Ausstattung (Tische, Stühle). An einem Untersuchungstag 

wurde von Seiten der Justizvollzugsanstalt ein Getränk zur Verfügung ge-

stellt, das auch den Interviewpartnern angeboten werden konnte. 

- Bis auf eines, für das ein Raum in einem weiter nicht besuchten Café be-

nutzt werden konnte, wurden alle Interviews mit den Rechtsanwältinnen in 

Kanzleien bzw. Privaträumen der Anwältinnen geführt. 

- Die Interviews mit den Bediensteten dauerten zwischen knapp 20 Minuten 

und etwas über einer Stunde (neun von elf zwischen 20 und 30 Minuten), 

die Interviews mit den Gefangenen zwischen 25 Minuten und einer Stunde 

(acht von zehn zwischen 25 und 40 Minuten) und die Interviews mit den 

Rechtsanwältinnen zwischen knapp 20 und gut 40 Minuten (nur eines unter 

30 Minuten). Nur zwei Interviews – eines mit einem Bediensteten, eines mit 

einem Gefangenen – erreichten den Umfang von einer Stunde. 

In den Interviewsituationen selbst wurden unter Bezug auf das Anschreiben noch ein-

mal das Anliegen und die Interviewsituation beschrieben, die Fragen der Anonymisie-

rung angesprochen (auch die Bitte an die Interviewteilnehmer, möglichst keine Namen 

zu nennen), noch einmal auf die Tonaufnahme verwiesen und Gelegenheit gegeben, 

vor Beginn des eigentlichen Interviews Fragen zu stellen. Alle Interviews konnten voll-

ständig durchgeführt werden, aber in zwei Fällen von Interviews mit Gefangenen 
                                                
464 Lediglich in der Gruppe der Rechtsanwälte ergab sich der Hinweis auf systematische 
Schwierigkeiten, überhaupt Zeit für ein Interview zu finden. 
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ergaben sich so deutliche Schwierigkeiten der sprachlichen Verständigung, dass schon 

während des Gesprächs in Zweifel stand, ob die Personen den Sinn des Gespräches 

erkennen konnten. Eine sinnvolle Transkription dieser Gespräche erwies sich als nicht 

möglich. Beide Interviews mussten daher aus der Untersuchung herausgenommen 

werden. 

 

Zur Teilnahme an der Fokusgruppe wurde wiederum über die Geschäftsstelle des Me-

diationsprojektes ein Anschreiben an alle an den Mediationen beteiligten Richtermedia-

torinnen übermittelt (inhaltlich vergleichbar den Anschreiben an mögliche Interviewpart-

ner; vgl. Materialband S. 64).465 Obwohl eine Rückmeldung in der gewünschten Form 

(Zusenden der Einverständniserklärungen mit den Rückumschlägen) in keinem Fall er-

folgte, meldeten sich doch acht Mediatorinnen zur Planung eines konkreten Termins. 

Es wurde ein Gruppentreffen für den 22.6.2011 vorgesehen und zwischen 15.00 und 

17.30 Uhr durchgeführt. Als Raum stand ein Besprechungszimmer im Landgericht Ber-

lin-Moabit zur Verfügung. Auf Vorschlag der Projektleiterin wurden Kaffee und Gebäck 

angeboten. Es nahmen sieben Richtermediatorinnen (zwei Männer, fünf Frauen) teil. 

Zur Unterstützung der Visualisierungen (Aufschreiben der vorgebrachten und vorfor-

mulierten Argumente) nahm eine studentische Hilfskraft teil. 

 

Die Experteninterviews fanden zum Teil zu fest vereinbarten Terminen statt (einzelne 

Gespräche mit der Leiterin des Projektes und die beiden Gespräche mit dem Bedien-

steten in der Justizvollzugsanstalt und mit der Mitarbeiterin der Senatsverwaltung) und 

waren zum Teil kurzfristig verfügbare "Gesprächsgelegenheit", auch für kurzfristige Ab-

sprachen (Gesprächstermine mit der Leiterin des Projektes).  

- Eine erste, noch undatierte telefonische Kontaktaufnahme mit der Leiterin des Me-

diationsprojektes, der Richterin am Landgericht Frau Vogt, erfolgte im August 2009, 

eine erste längere Information über den Stand des Projektes am 25.11.2009, das 

letzte Gespräch vor Abschluss der Untersuchung fand am 02.9.2011 statt. Es 

wurde in dieser Zeitspanne eine größere Zahl von – überwiegend telefonischen – 

Gesprächen geführt. In allen Phasen des Untersuchungsverlaufs war Frau Vogt er-

ste Ansprechpartnerin sowohl für Fragen, die die Planung und den tatsächlichen 

Verlauf des Mediationsprojektes betrafen (auch für den Zugang zu Daten aus den 

statistischen Erhebungen) als auch für eine Vielzahl organisatorischer Fragen im 

Umfeld der Untersuchungsplanung. Die Gespräche mit ihr hatten sowohl explorati-

ve Anteile als auch systematisierende. In den Gesprächen wurden Informationen 

                                                
465 Auf Vorschlag der Projektleiterin war den Mediatorinnen angeboten worden, in einem zwei-
ten Teil des Treffens Möglichkeit zur Supervision zu geben. Tatsächlich kam es dann aus zeitli-
chen Gründen nicht mehr zu diesem Punkt. 
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eingeholt zur aktuellen Situation (Anzahl laufender Mediationen; etwaige Hemmnis-

se des Projektverlaufes), gleichzeitig aber auch, gemäß der Zielvereinbarung mit 

dem Landgericht (vgl. Materialband S. 56 ff.), Informationen zum Stand der Evalua-

tion gegeben. Insgesamt hatten die Gespräche mit der Projektleiterin immer minde-

stens Doppelfunktionen, zumal auch sie selbst in dem Projekt verschiedene Rollen 

einnahm.  

- Das Gespräch mit Herrn Niemann fand am 07.4.2011 in der Justizvollzugsanstalt 

Tegel statt und dauerte eine knappe Stunde. 

- Das Gespräch mit Herrn Lübbert,466 Abteilungsleiter der Abteilung 1 der Berliner 

Senatsverwaltung für Justiz, fand am 22.6.2011 in Räumen der Senatsverwaltung 

statt und dauerte 35 Minuten. 

 

 

5 Erlebte Wirkung 

Das Material, das hier für die Beschreibung erlebter Wirkungen herangezogen wird, 

umfasst die Interviews mit Gefangenen, Bediensteten und Rechtsanwältinnen sowie 

die Gruppendiskussion der Richtermediatorinnen. Dieses Befundmaterial soll in den 

folgenden Abschnitten gesichtet und dargestellt werden. Es handelt sich dabei um 

einen bereits interpretierenden Schritt, insofern das Material dafür zusammenfasst, 

inhaltlich umschrieben und kontrastierend aufbereitet wird. Der Umgang mit dem 

Material begründet sich zunächst aus der Struktur des Materials selbst (die Interviews 

und die Gruppen der Interviewten), dann aus den vorhergehenden theoretischen 

Überlegungen (erwartete und erlebte Wirkungen) und schließlich mit Bezug auf den 

Rahmen, in den das Mediationsprojekt eingebunden ist (der Strafvollzug). 

 

5.1 Befundmaterial 

5.1.1 Die Interviews  

Das Befundmaterial der Interviews umfasst auf Grundlage der Audiodateien und der 

Transkriptionen eine Zuordnung von Interviewäußerungen zu Kategorien erlebter 

Wirkung für jede der befragten Gruppen der Medianten (Materialband S. 449 ff.). Diese 

Kategorien und die sich damit verknüpfenden Themen, über die die Beteiligten im 

Zusammenhang erlebter Wirkung sprechen, sind für jede Gruppe in einer Befundkarte 

zusammengefasst. Die Inhalte dieser Befundkarten und damit auch die wesentlichen 

                                                
466 Die zunächst in Aussicht gestellte Möglichkeit, mit Mitarbeitern beider für das Projekt 
zuständiger Abteilungen (Abteilungen 1 und 3 der Senatsverwaltung) sprechen zu können, 
wurde kurzfristig revidiert, da die zuständige Mitarbeiterin der Abteilung 3 dann doch nicht zur 
Verfügung stand. 
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Ergebnisse der jeweiligen Interviewgruppen sollen hier noch einmal zusammenfassend 

erläutert werden. 

 

5.1.1.1 Die Gefangenen 

 
Abbildung 1: Befundkarte Gefangene 
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Aus Sicht der Gefangenen ergibt sich ein sehr differenziertes und durchaus inhomoge-

nes Bild der erlebten Mediationswirkungen. Es gibt Verknüpfungen der erlebten Wir-

kungen mit Hoffnungen, die in das Verfahren gesetzt wurden, und mit praktischen Er-

folgen in dem konkreten Streitfall. Es gibt daneben Bereitschaft, trotz mangelnden Er-

folges in der Sache den Wert des sozialen Austauschs und der Verbesserung des "Kli-

mas" in der Haftsituation zu würdigen. Es gibt darüber hinaus aber deutliches 

Misstrauen von Gefangenen gegenüber einem Verfahren und einem Projekt, in dem 

die konkreten Verfahrensstrukturen nicht vollständig überblickt werden, dessen 

motivationale Hintergründe den Gefangenen nicht von vornherein unbedenklich 

erscheinen und dessen Nutzen für sie nicht zweifelsfrei zu erkennen ist. 

 
Im Einzelnen beschreiben Gefangene eine Hoffnung, dass Mediation Konflikte besser 

regelt als das Gericht, weil sie komplexe Probleme individuell besprechen können: 

solche persönlichen Sachen, wie das jetzt bei mir gewesen ist, da ist eine Mediation 
schon ganz gut. (G5514)467 
eine sehr gute Sache. Weil mehrere Sachen kann geklärt werden (G9763) 
geben Möglichkeit lösen diese Probleme, die es hier gibt in Anstalt, und Möglichkeit zu 
bauen zum Zukunft neues Leben (G9820) 

 
Sie sehen in der Mediation die Chance, in einem ansonsten aussichtslos erscheinen-

den Problemfeld überhaupt einen – konsensualen und individuellen – Ansatz zu Rege-

lungen zu finden, während sie diese Chance im gerichtlichen Verfahren nicht (mehr) 

sehen: 

ich wollte ja unbedingt arbeiten, (...) ich musste unbedingt raus. (G25, 27) 
weil ja normalerweise nen gerichtlicher Streit kaum was bringt (G675) 
n kleinen Anstoß gegeben. War n bisschen aufmunternd (G694) 
weil ich genau sagte, wenn ich vor Gericht nen Sieg erziele, der wird hier drin kaum 
umgesetzt (G926) 
mir ist es lieber, wenn man die Sache außergerichtlich vielleicht regeln kann, als wenn 
man dann so einen großen Aufwand betreibt (G3547; ähnlich G4036) 
Manchmal muss man dann wirklich sagen: "Ok, ich sehe ein, das ist ok (...)." (G5481)  
Möglichkeiten zu sagen, beantragen zum Lockern (G9882) 

 
Sie sehen Mediation als Chance, mit der anderen Seite und mit einer neutralen dritten 

Seite in Kontakt zu kommen, das eigene Anliegen überhaupt einmal mündlich darlegen 

zu können und gehört zu werden: 

als Inhaftierter wird man ja doch auch von den Richtern oft abgetan (G678)  
überhaupt in meinem Anliegen mal gehört werde (G688) 
Ich habe ja als Hauptakteur doch meine, ich sage mal so, Standpunkte dargelegt. 
(G799) 
ganz normal als ebenbürtiger Gesprächspartner (G973) 
ich habe gedacht, ich könnte mal was loslassen, was mir so die ganzen Monate da auf 
der Lippe gehangen hat. (G4358) 

                                                
467 Eingerückt sind hier beispielhafte wörtliche Passagen aus den Interviews als Belegstellen. 
Die Kennzahl jeder Textstelle (G für Gefangene, B für Bedienstete, R für Rechtsanwältinnen so-
wie die Ziffer für die fortlaufende Zeilennummerierung aller Interviews) verweist auf die Fund-
stelle in der Sammlung "Alle transkribierten Interviews", Materialband S. 67 ff.). Zum Verständ-
nis der Transkriptionen vgl. die Transkriptionsregeln (Materialband S. 66). 
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Das war eine interessante Erfahrung. (4) Wenn ich dann den Eindruck bekommen 
hätte, ich würde ernst genommen. (G5525) 
wirkungsvoll insofern, indem sie den Leiter der Arbeitsverwaltung direkt (...) ansprechen 
konnten (...) Das ich sonst wahrscheinlich auch nie in dem Rahmen erfahren hätte. 
(G5714) 
natürlich ist da so ein Gespräch immer mitten gegenüber immer auch viel nützlicher. 
(G5815) 
Nicht über Dritte, sondern, ja? Oder über irgendwelche Dritte als Mittler, oder so was. 
(G5862) 
Wenn ein Gerichtsverfahren genauso [mit persönlicher Anhörung; Einfügung der Verf.] 
laufen würde, (...) hätte es den gleichen Effekt. (G6128) 
jedem sagen seine Meinung [bedeutet: jeder sagt seine Meinung; Einfügung der Verf.] 
(G9791) 
da habe ich eben meine Sichtweise der Dinge dargelegt (G11003) 
 

Gleichzeitig beschreiben Gefangene Mediation aber auch als Verfahren, das ihnen in 

der hier praktizierten Form zu wenig Mitwirkung ermöglicht. Sie sehen z.B. keinen Ein-

fluss für sich darauf, wer auf Seiten der Justizvollzugsanstalt an einer Mediation teil-

nimmt:  

wesentliche andere Personen die betroffen sind, wie bei mir die Psychologin, die das 
Gutachten da erstellt hat, oder so was. Hätte ich gerne mal mit bei gehabt, bei der 
Sache. (G1035)  
wer letztlich von der Anstalt hier erscheint, von der Gegenseite, darauf hatte ich gar 
keinen Einfluss (G1059) 
Da dachte ich: "Wie, über Geld dürfen die Herren nicht entscheiden? Was machen wir 
denn hier eigentlich?" (...) ich hab's nicht geglaubt. (G3810), 
vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie dabei gewesen wäre, weil sie hat ja dann 
auch ihr Zutun gehabt. (G4734), 
Es sollte Frau X dabei sein und ein gewisser Herr Y. (...) Das ist der dritte Anstaltsleiter, 
Teilanstaltsleiter, hier. Der darf gar nicht entscheiden. (...) Für was wäre dann eigentlich 
die Mediation da? (G6393) 

 
Sie sehen sich nicht durchweg in der Lage, die Themenwahl mitzubestimmen: 

Aber diese Frau hat gesagt, (...) mit diesem Fall habe ich nichts zu tun. (G73)  
Weil die VDL gleich gesprungen is, und sagte, nee, das is ein anderer Fall, und das is 
ein anderer. (G535)  
man müsste vielleicht (...) meine Vorgeschichte seh'n. (G666) 
Da hat die Vorsitzende oder Chefin von diesem Mediationsausschuss von sich aus, 
ohne meinen Anwalt oder mich zu fragen, gesagt: "Bei der Mediation, da nehmen wir 
den Kammergerichtsbeschluss gleich mit dazu." (...) Und da war ich ja schon angefres-
sen. (...) ich klage drei Jahre und dann soll ich da einen Kompromiss machen. (...) Ja, 
und da war die Stimmung dann schon aufgeheizt. (G6504) 
 

Sie sind unsicher, wie der Zugang zur Mediation überhaupt geregelt ist und welchen 

Einfluss sie darauf haben: 

Und ich wusste auch nicht, von wem ging das aus, das Mediationsgesp-, verfahren (...) 
Es macht ja nen Unterschied, ob es die Anstalt vorschlägt, oder der Richter selber 
(G10850) 

 
Gefangene sehen Mediation insgesamt als ein Verfahren, das viel von ihnen verlangt. 

Sie müssen verstehen lernen, wie diese Methode funktioniert, und sie müssen sich un-

ter Haftbedingungen darauf vorbereiten: 

die haben dann über Paragraphen gesprochen, also ich kenne mich ja mit Paragraphen 
nicht aus (G54) 
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dass die Leute (...) von der JVA Tegel (...) gewusst haben [im Gegensatz zu ihm; 
Einfügung der Verf.], (...) dass die [die Mediatorinnen; Einfügung der Verf.] gar nicht so 
diese Entscheidungsgewalt haben. (G3788) 
Ich glaube, dass viele Menschen aus dem Schriftlichen her (...) das nicht verstehen 
werden. (G4178) 
an sich habe ich mir da ein bisschen was anderes drunter vorgestellt (G4270)  
ich bin (...) mit einer ganz anderen Denkweise da rein gegangen. (...) Aber es war nicht 
so. (G4334) 
Ich hatte eigentlich gar keine Informationen. (G5235) 
Das Böse an der Geschichte, ich war relativ unvorbereitet. (G5753) 
Das [die fehlende Vorbereitungsmöglichkeit für den Gefangenen auf den Termin; 
Einfügung der Verf.] hat mich natürlich misstrauisch gemacht (G5776) 
Alldieweil man doch Leuten gegenüber sitzt, die natürlich im Strafvollzugsrecht (...) ein 
bisschen bewanderter. (G6100) 
nicht so gut vorbereitet war wie ich es geglaubt hatte (G11015) 

 
Mediation ist eine Form der Konfliktbearbeitung, die von ihnen Kraft fordert und Fertig-

keiten, in denen sie sich nicht immer geübt fühlen. Sie müssen sich z.B. – emotional – 

kontrollieren, um ernst genommen zu werden: 

die ganze Sache war für mich sehr persönlich. (...) das ist einfach so aus mir raus 
geplatzt, was sich so über die ganzen Monate, oder zwei Jahre mittlerweile, aufgestaut 
hat. (G4743) 
Ich konnte das dann nachher nicht mehr so gut verpacken, in Worte. Das kam alles so 
irgendwie, (2) ich würde fast sagen kreuz und quer so raus. (G4914) 
ich habe los gebrüllt. War voller Emotionen (...). Aber das hat niemanden so 
interessiert. (G6700) 
bei mir geht's um, um den menschlichen Aspekt, um die, um die menschliche 
Erniedrigung, die dadrinne steht, in ner SV (G10627) 
als Häftling gar nicht die seelische Kraft und die Rhetorik schon gar nicht hat (G10660) 
 

Sie wünschen sich dafür manchmal anwaltliche Unterstützung, können sie sich für die 

Mediation aber eigentlich nicht leisten: 

Nur dass ich den Anwalt bezahlt habe, auf meinen Kosten sitzen geblieben bin, noch 
zusätzlich bestraft worden bin. (G4976) 
Ob das nun ein Anwalt ist, weil, da geht es dann nachher wieder um die Bezahlung. 
(G6271) 
Frage, wie das mit der Kostensituation ist für meine Anwältin (G10814) 
 

Sie beobachten das gesamte Projekt mit großem Misstrauen. Sie fragen sich, wer in 

dem Projekt wohl welche Motive haben könnte: 

 Sie [die Justizvollzugsanstalt und ihre Bediensteten; Einfügung der Verf.] sind eine 
 Gefahr  (...). Sie könnten mir, egal was, unterstellen. (G366) 
 keine Kompromisse, vorher wurde auch, keine (.) Bereitschaft da. (G4567) 

Gegen die [die Justizvollzugsanstalt; Einfügung der Verf.] lief keine Anzeige mehr. 
Keine Klage, nix. Damit ist der (...?) ruhig gestellt. (G141),  

 dass die irgendwo merken, wenn's jetzt vor Gericht geht, haben se schlechte Karten 
 (G922) 

Und wir nehmen an, dass deswegen Mediation gemacht wird, um das (...) 
abzuschwächen (...). Denn jede verlorene Gerichtsentscheidung (...) ist ja ein 
Gesichtsverlust für die Anstalt. (G6780) 

 
und fürchten für sich selbst Nachteile, die sie nicht beeinflussen können: 

Das ist eine Zeitschinderei. Und jetzt, (.) da läuft es drauf hinaus. (...) Weil, in der 
Zwischenzeit macht die Strafvollstreckungskammer ja nichts. (G6859) 
dass das Mediationsverfahren dann eher mmh, ja, ne Zeitverschiebung für mein An-
tragswesen bedeutet (G10461) 
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alles, was hier besprochen wird, bleibt im Vertrauten oder soll in der Mediation bleiben – 
finde ich für den Häftling gerade nachteilig (...), weil ich's häufig erlebt habe, dass das 
offen gesprochene Wort (...) zwar n ganz offenes, vertrauensvolles Wort sein kann, was 
hinterher aber nichts mehr zählt (G10594)  
Und in der Mediation habe ich festgestellt, dass, (.) so wie das Gefühl von vielen 
Häftlingen hier ist, lieber abwarten (...) und gar nichts sagen, oder keine Kritik äußern, 
ist doch die bessere Variante. (G11049) 

 
Sie befürchten, dass die Vollzugsanstalt jedenfalls auch unsachliche Motive hat: 

ob's ehrlich gemeint war, ich weiß nicht (G723) 
Hauptakte (...) war einfach nicht da. Und da dachte ich mir: “Ist das jetzt extra gemacht 
worden, oder?“ (G4296) 
Und ich denke immer, das wurde in diesem Fall voll ausgespielt. Ja? (.) <lacht> Ich 
habe mir gedacht: "Ist das jetzt böse Absicht?" (G5773) 
beide haben (.) nach Strich und Faden gelogen (...) wir konnten es anhand von 
Papieren, von Schriftstücken nachweisen (G6450; ähnlich G6475) 
 

Sie sehen sich in der Mediation von der Anstalt unter Druck gesetzt: 

Sie hat irgendwie dadrauf gedrängelt, dass ich diese Papiere unterschreibe. (G598) 
Man sitzt ja erfahrenen Leuten gegenüber (...) nicht alle Gefangenen sind denen 
natürlich intellektuell gewachsen. (...) Und ich denke immer, das wurde in diesem Fall 
voll ausgespielt. (G5767) 
Bin ich ja quasi gezwungen gewesen, wieder mal einen Schritt auf die Anstalt 
zuzumachen (...) meinen Antrag vor Gericht (...) zurückzunehmen, damit, wenn ich's 
nicht tun würde, würde ich (...) wieder beweisen, dass ich ebend quasi sozusagen nicht 
vertrauensvoll mit der Anstalt zusammenarbeite. (G10469) 
 

Sie erleben die Anstalt nicht als verlässlich: 

haben Sachen versprochen, die gar nicht aufgetreten sind (G18) 
jetzt soll die gleiche Psychologin mich wieder begutachten. Und das, trotzdem man in 
der Mediation eigentlich n bisschen Abstand genommen von der Begutachtung (G748) 
Er versuchte sich immer wie ein Aal heraus zu winden. (G4353) 
Tegel macht seine eigenen Gesetze. (.) Halten sich nicht an Gesetze. (G6462) 

 
Sie beobachten kritisch die Mediatorinnen. Sie sammeln Anhaltspunkte für Unterstüt-

zung durch die Mediatorinnen und für erlebte Neutralität: 

die wollte mir anscheinend helfen. (G177) 
dass die beiden Damen gemerkt haben eben (...) dass hier irgendwo was nicht stimmt 
*an der Sache, nich*. (G877) 
dass doch die Teilanstalt irgendwo vor den Mediatoren nen bisschen Respekt hatte 
(G1091) 
Der ist ja ganz schön vorgeführt worden, der Anstaltsleiter. Der wusste nachher gar 
nicht mehr ein und aus. (G4352) 
mir hat es gefallen, dass die nachgefragt, so ein bisschen gebohrt, haben, bei ihm 
[einem Bediensteten; Einfügung der Verf.]. (G4879) 
Unterstützung, dass zum Beispiel die Richter meinem ehemaligen Gruppenleiter Fragen 
gestellt haben, worauf ich nie Antworten bekommen habe (G10635) 
 

Sie sammeln aber auch Anhaltspunkte dafür, dass Mediatorinnen inkompetent sind 

oder dass sie mit der Anstalt zusammenarbeiten: 

die beiden Herrschaften, die haben ja wirklich, das hat mir hinterher, das hat mir richtig 
leid getan, muss ich sagen (G4076) 
Und dann (2) kamen dann diese komischen Fragen von denen, und dann habe ich 
gedacht: "Verstehen die mich jetzt nicht?" Dann bin ich mir so ein bisschen komisch 
vorgekommen. (G4892) 
Und dann habe ich dieses gezielte Fragen, dieses Bohren, oder (.) die persönlichen 
Spitzen in meine Richtung, so ein bisschen als Angriff empfunden. (G4904) 
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ich hätte mir gewünscht, als Mediator, jemand der sich (...) in Strafvollzugssachen 
besser auskennt. (G5887)  
Dann hat die Anstalt die Richter über den Tisch gezogen. (G6364) 
Auswirkungen (5) des Netzwerkes oder der (...) Inzucht zwischen (4) 
Justizvollzugsanstalt und Strafvollstreckungskammer. (G6571) 
dieses Netzwerk zwischen Strafvollstreckungskammer und Anstalt ist ja so eng 
geknüpft (...) den genauen Hintergrund, warum das so gemacht wird, wissen wir nicht. 
(G6800) 
also wenn ich Richter wäre, ich würde ja immer denken, na der Häftling, der hat ne total 
schiefe Bahn eben oder das läuft hier schon mit richtigen Dingen ab (G10656) 

 
Sie stellen einzelne konkrete, für sie im Alltag wirksame und messbare Ergebnisse 

fest:  

sollte nach einer Woche oder zwei Wochen sofort anfangen zu arbeiten (G66) 
VPK festgelegt. Wo auch der Anwalt mit bei sein durfte (G1080) 
dass die Fotos raus genommen werden. Ok, das ist auch gemacht worden (G4582) 
 

Sie stellen darüber hinaus Ergebnisse fest, die weniger leicht messbar sind: 

irgendwo indirekte Zugeständnisse (G697) 
dass die immer meinen Leumund, (...) dass der praktisch wieder sauber ist (G3943) 
Und da hat er gesagt halt, (...) er würde da seine Bediensteten zu anhalten, (...) dass 
Zurückhaltung ein bisschen gewahrt wird (G5065) 
Der ein oder andere Bedienstete, (...) überfreundlich würde ich jetzt nicht sagen, aber 
war schon ein Unterschied zwischen vorher und nachher (G5186),  
mehr freundlich werden  [die Bediensteten; Einfügung der Verf.] (G10247) 
dass jetzt ein Zeitrahmen steht (...) Wo sich die Anstalt halt innerhalb eines Zeitrahmen 
von genau sechs Wochen äußern muss, wie es weiter geht. (G5580) 
Das war das Interessante in der Mediation, dass das eigentlich erst mal zur Sprache 
kam. (G5625) 
Denn es kamen plötzlich ganz neue Argumente. (...) Die für mich natürlich verwertbar 
sind, bei dem weiteren Verfahren. (G5666) 
dass wir uns geeinigt haben, in dem Sinne, (...) wir lassen das jetzt alles so. Die lassen 
mich in Ruhe, ich lasse die in Ruhe, fertig. (G4343) 
ich habe dadurch keine Nachteile. Also jetzt vollzugstechnisch keine Nachteile. (G6911)  

 
Sie sind unsicher, wie bindend Ergebnisse einer Mediation eigentlich sind: 

nichts direkt Bindendes direkt rausgekommen (G756) 
ich kenne nun nicht den genauen rechtlichen Rahmen, ob das nun hundertprozentig 
vielleicht bindend ist (G985) 
die Herren [Bedienstete; Einfügung der Verf.] (...), die haben sich sehr (.) na ja, ich sag' 
mal, sehr bedeckt gehalten (G3588 
Jetzt weiß ich nicht, es gibt da kein offizielles Ding, ob das jetzt da was mit zu tun hatte 
(G5117) 
Wie weit ist denn ein Abschluss der Mediation nachher verbindlich? (G6241) 
 

Sie wissen nicht, wer das eigentlich kontrolliert: 

Das kann sie [die Richterin; Einfügung der Verf.] ja nicht tagtäglich fragen. (G276)  
Richterinnen sind weg, nun wird wieder wahrscheinlich im alten Trott weiter verfahren 
(G752) 
 

Sie vermissen manchmal den richterlich-autoritären abschließenden Spruch: 

diese Richterin hat kein (.) Machtwort gesprochen. (G512) 
dass sie nicht so entscheiden können, wie (...) ich mir persönlich, dass ich eigentlich 
mehr erhofft habe (G3741) 
So habe ich das mir vorgestellt. Dass die auch so ungefähr so aburteilen oder so was. 
(...) Dass die sozusagen ein Urteil fällen. (G4988) 
Dachte ich: "Na ja, ist ja nicht so doll. Also, ich setze mich nicht mit denen da hin und 
plänkel da rum und da kommt nichts bei rum." (G5240) 
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Sie sind unsicher, was genau überhaupt das Ergebnis ist: 

Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, was die VPK da nächste Woche, inwieweit das (.) 
nun gemacht wird. (G781) 
(...) Jetzt weiß ich nicht, es gibt da kein offizielles Ding, ob das jetzt da was mit zu tun 
hatte. (G5117) 
 

Gefangene berichten als Ergebnis einen zweifachen Vertrauensgewinn. Sie erleben 

zum einen in und nach einer Mediation einen Zuwachs an Selbstvertrauen: 

dass ich so klar argumentiert habe. (G5793) 
Wir unterhalten uns auch auf Augenhöhe (...), sonst können wir es ja sein lassen. 
(G5797, ähnlich G6111) 
dass ich vielleicht bisher Erlerntes vielleicht auch anwenden konnte. (...) Also, (2) ja, 
das ist, denke ich, mal ein Punkt. (.) Ja, zum Beispiel, wie ich was sage, wie ich rede, 
wie ich meine neuen Gedanken anbringe oder auch auf Sachen entgegne (G10991) 
da habe ich eben meine Sichtweise der Dinge dargelegt, und dann hat mein 
Gruppenleiter es auch eingesehen, dass das nicht mehr so haltbar ist, wie er das 
geschrieben hat (G11003) 

 
und sie erleben eine Bestärkung im Vertrauen auf das Recht: 

Hier in Deutschland, [man; Einfügung der Verf.] akzeptiert und respektiert Gesetz und 
kann ohne, so sagen, Klage oder ohne (...?) oder irgendwelche andere Sache kriegen, 
was steht für sie bei gesetzliche Basis. (G9895) 
Andere Blick zum Justizsystem, Rechte gibt es in Deutschland. (G9950) 
Also und dann, dass auch Gedanken, die manchmal aufkommen, so gegen den Staat 
oder so, Frustrationsgedanken, etc., die werden dann auch relativiert. (G10898) 

 
Sie stellen schließlich auch positive atmosphärische Veränderungen als Ergebnis fest: 

War n bisschen aufmunternd (G694) 
haben hoffen lassen (G757) 
ich fand das ja recht angenehm (G4014) 
Der ein oder andere Bedienstete, (...) ich will nicht sagen, überfreundlich würde ich jetzt 
nicht sagen, aber war schon ein Unterschied zwischen vorher und nachher (...) aber es 
war angenehm, und ich habe gedacht; "Ok." (G5186) 
mehr freundlich werden [die Bediensteten; Einfügung der Verf.] (G10247) 
ganz große Möglichkeit zu zeigen so wie ist Menschen (G10293) 
dass nicht alles gegeneinander laufen muss. Sondern da ist jemand bemüht, auch die 
Institution mit den Häftlingen auch, dass es mehr ein Miteinander geben kann (G10890) 
 

Unter den interviewten Gefangenen befanden sich Personen unterschiedlicher kulturel-

ler Herkunft, deren Herkunftskultur aber nicht ausdrücklich erfragt wurde, und die – 

schon angesichts der kleinen Interviewgruppe – ohnehin nicht systematisch erforscht 

werden konnte. In den Interviews wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass die 

Interviewten selbst die Wirkung der Mediation mit ihrer Herkunftskultur in Verbindung 

brachten.  

 

5.1.1.2 Die Bediensteten 

Die interviewten Bediensteten haben sich ausgesprochen ausführlich zu verschiede-

nen Aspekten der erlebten Mediationen geäußert. Es war in fast allen Gesprächen 

deutlich, dass die Bediensteten sich gedanklich wiederholt mit ihren – oft unerwarteten 

– Erfahrungen in der Mediation beschäftigt haben, den Erlebnissen in den Mediationen 
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nachgegangen sind und versucht haben, sie für sich in ihr berufliches Handeln zu 

integrieren. Fast alle Bediensteten legten Wert darauf, bewertende Einordnungen der 

Mediation und ihres Nutzens für die Situation des Strafvollzugs in die Interviews einzu-

bringen.  

 

Abbildung 2a: Befundkarte Bedienstete (1) 
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Abbildung 2b: Befundkarte Bedienstete (2)468 

 

Bedienstete sehen in der Mediation eine Chance. Sie sehen, dass dies Verfahren über 

den Rahmen üblicher Verhaltensweisen und Verhaltenserwartungen im 

                                                
468 Die Befunde aus den Interviews der Bediensteten erwiesen sich als zu komplex, um sie auf 
einem einzigen Blatt abzubilden. 
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Konfliktgeschehen innerhalb einer Justizvollzugsanstalt hinausweist. Sie erkennen eine 

andere Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig wahrzuneh-

men: 

dass er vielleicht das Entscheidungskriterium mal anders erfährt. In ner anderen 
Umgebung, mit der Vermittlung von anderen Personen (B1219) 
dass man in Ruhe miteinander reden konnte. Das war klar. Es wurden auch Pausen 
gemacht. Und auch gefragt ob noch jemand beraten will oder ähnliche Geschichten. 
Das war so, von der Atmosphäre war das sehr gut gemacht. (B1506) 
Dass man vielleicht in so nem Gespräch, wo es eben nicht schriftlich niedergelegt wird 
(…) miteinander reden kann (...) Weil es eben nicht so n Schriftwechsel ist, der gemacht 
wird, der wieder gerichtlich verwertbar ist. (B1591)  
der Gefangene hat es, glaube ich, besser begriffen, als wenn er da etwas in einem, 
sagen wir mal, sehr amtsdeutschen Text, (...) vor der Nase gehalten bekommt. (B2370) 
vielleicht hat langfristig gesehen da ne positive Wirkung, dass der Inhaftierte noch mal n 
anderes Bild vermittelt bekommen hat, dass da nicht nur die Amtsperson sitzt, sondern 
n Mensch. (B2505) 
Wurde drauf geachtet, dass man gleichberechtigt am Tisch sitzt. Und, ja, so, das war 
ok. (B2593) 
das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich dachte, das wäre der Mediation 
eigentlich nicht so zuträglich, weil es ja (...) eigentlich so ein bisschen (.) Erpressung 
gewesen wäre.  (B7241) 
Normalerweise ist es so, dass man sich mit dem Gefangenen, wenn man dann so eine 
Situation hat, nicht so entspannt gegenüber sitzt, sondern eher so ein bisschen auf 
Konfrontation aus ist. (B13018) 
dass man jetzt also insgesamt die Sache dann also so breit beleuchten kann, und da 
ins Gespräch kommt (B14022) 
 

Gerechtigkeit kann anders erlebt werden: 

Wo er [der Gefangene] das Gefühl erst mal hat, vielleicht gerechter behandelt zu 
werden, als vorher [durch erneute Erklärung früherer Entscheidungen] (B1223) 
was schon eine Hoffnung ist, (...) dass es vielleicht noch Auswirkungen auf andere 
Konfliktsituationen hat. Also, dass man entweder gar nicht zu der Anrufung der 
Strafvollstreckungskammer kommen muss, sondern vielleicht einen anderen Weg findet 
noch mal das zu klären. (B7659) 
im Sinne einer (.) möglichen (.) Vereinbarung über den Streitgegenstand, dass mal klar 
herauszuarbeiten, worum es dem Gefangenen geht, schon hilfreich (B11353) 
Vor allen Dingen ist es auch ein positives Ergebnis, weil der Gefangene hat ja die 
gesamten Argumente von uns kennengelernt, und hat dann auch aufgrund dessen im 
Nachhinein auch (3) auf weitere Schritte dann auch verzichtet. (B13500) 
Wir haben ein Ergebnis erzielt, das wir, ich denke so mit ihm nicht erzielt hätten. Also 
wir hätten es alleine mit ihm, hätte der den Antrag nicht zurück genommen (B14297)  
eben diese zusätzliche Wirkung, nicht nur dass er, er hat sich ja dabei nicht als Verlierer 
gefühlt, in dem Moment als er den Antrag zurückgenommen hätte. (B14301) 
weil er auch dieses Bewusstsein ja vielleicht jetzt entwickelt hat, dass er eigentlich doch 
in einer ganz anderen Situation ist, als er eigentlich, in der er sich eigentlich immer 
gesehen hat. (B14309) 
 

Mediation bietet eine Möglichkeit, eigene Grenzen innerhalb der institutionellen Einbin-

dung zu überwinden: 

Dass man eben an so nem Tisch sitzt und dass es gemacht wird, das ist einfach so, na 
ja, so ne Art exterritoriales Gelände. (B1449) 
ist es ja noch mal ein Überdenken der Situation. (...) Und ich dann noch mal überlege, 
was könnte man, wo ist ein Spielraum? (...) So dass so n paar Alternativen vielleicht 
dabei rumkommen. (B1578) 
für mich hat es die Wirkung gehabt, dass ich aus meinem Alltagstrott n bisschen 
herausgekommen bin. Und doch gemerkt habe, ok, du musst wieder zusehen, dass du 
wieder n bisschen toleranter wirst und auch n bisschen mehr Zeit nehmen und auch mal 
wieder zuhören. (...) Das habe ich auch für meinen Alltag mitgenommen. (B2272) 
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ich bin halt Teil dieser Hierarchie. Das sind meine Mitarbeiter. Ich habe nur 
Sachzwänge. Ich kann es nicht als Mediator lösen. (B8697) 
Man ist ja hier auch in einer Institution, man ist hier tätig, und sieht ja dann nicht so viele 
Möglichkeiten. (B13986) 
Ich glaube, dass das ein Ergebnis ist, was ich jetzt, was wir selber hier als Partei nicht 
hätten leisten können. Also da bedarf es dann schon einer dritten, (.) einer dritten 
Partei, die das zumindest moderiert. (B14104) 
 

Konkret positive Ergebnisse nehmen sie – bisweilen mit Staunen – zur Kenntnis: 

in beiden Fällen hat die Mediation bewirkt, dass die Gefangenen mit ihren Eingaben 
etwas nachgelassen haben (B2294) 
Und in den vier Monaten hat er sich nicht beschwert. (...) Das wäre auch, sagen wir 
mal, nicht unbegründet gewesen. (B2304) 
Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass zum Schluss, nach zwei Stunden, der Inhaftierte 
wirklich sagt: "Ja, ich nehme meinen Antrag zurück." (B13582) 
Muss ich sagen, da bin ich positiv überrascht gewesen, von dem Fall. Hätte ich so auch 
nicht erwartet. (B14013) 
 

Mediation ist aus dieser Perspektive für Bedienstete eine interessante neue Erfahrung: 

In den zwei konkreten Fällen, kannte ich bisher nur Schriftsätze und im persönlichen 
Zusammensein oder in der Mediation war die, musste ich mein Bild in Sachen 
Rechtsanwalt doch etwas korrigieren. (B2403) 
Und fand das spannend, sich (.) auf ne andere Augenhöhe, also, zu begeben, die, die 
ich ja sonst nicht einnehme, also. (.) Das fand ich angenehm. Es war natürlich ganz 
anders. (B2661) 
aber was interessant ist an den Abschnitten ist dann, wenn man tatsächlich in so eine 
Vereinbarungssituation kommt, und man fixiert das (...). Dieses schriftliche Fixieren, 
weil ich gemerkt habe, beim ersten Mal, dass dann in dem Moment, wo es visualisiert 
wird, doch einen erstmal einen Moment nachdenklich lässt. (...) das sind dann noch mal 
spannende Momente, weil die Verbindlichkeit hergestellt wird (B8421) 
finde ich es auch eine Art Lernwerkstatt um diese Konflikte zu studieren (B12578) 
was mich sehr erfreut daran, ist diese Verbindung von, von (.) wie soll man sagen, 
Verfahrensrationalität, juristischer Kompetenz und Konfliktbewältigung in der, ja, (.) es 
auf Kommunikationen, auf Freiwilligkeiten und Anerkennung der Position der anderen 
und so, ankommt (B12916) 
könnte mir vorstellen, dass es für alle Beteiligten so einen Fortbildungsaspekt hatte 
(B12925) 
Und das kann man dort, glaube ich, sehr gut üben. (...) Dass man nicht gezwungen ist, 
das immer in die eine oder andere Richtung zu entscheiden. (B12942) 
 

Es gibt bei einigen Bediensteten einen gewissen Ehrgeiz, sich selbst als kompetente 

Konfliktlöser auch in einem solchen neuen Verfahren zu beweisen: 

dass da (.) eine große Offenheit da war (…), also schon die Idee war, da war (.), ok, wir 
sind für alles offen. Wir sperren uns für nix. Und wir versuchen, das irgendwie auf n 
richtigen Weg zu bringen. (B2664)  
weil es ja so ein Pilotprojekt ist, bemüht ist vielleicht auch Zugeständnisse zu machen, 
die man sonst nicht machen würde (B7104) 
bin schon eigentlich mit all den Angeboten (...) schon weit über mein Ziel eigentlich 
hinausgeschossen (B7255) 
War ich so ein bisschen betrübt, dass ich letztendlich wieder richtig lag mit meiner 
Einschätzung. (B7385) 
aber es gab natürlich meine Position und habe dann auch versucht ihm 
entgegenzukommen. (B13184) 
 

Ihre Erfahrung mit Konfliktentwicklungen im Strafvollzug führt Bedienstete zu der Ein-

schätzung, dass Mediation – wenn sie denn als Methode ins Repertoire aufgenommen 
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wird – nicht erst dann angeboten werden sollte, wenn ein Konflikt bereits beim Landge-

richt bearbeitet wird: 

die Mediation findet zum falschen Zeitpunkt statt, (...). Aber in solchen Situationen 
könnte ich mir vorstellen, wäre mehr Fluss in so einer Mediation, wenn man im Vorfeld 
besser sondieren könnte, bevor da diese Verhärtung eingetreten ist. (...) Ja vielleicht 
schon, bevor nachher eine Entscheidung getroffen wird, die zu so einer Verhärtung 
führt (B8654) 
Mediationsstruktur (...), die wir jetzt haben (...) finde ich relativ eng und bietet, nach 
meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, wenig Spielraum. (B8707)  
Also es wäre natürlich auch günstig es hier anzuwenden. Außerhalb der Beschwerden, 
die gleich an die Strafvollstreckungskammer gehen. Das wäre vielleicht auch eine 
Methode das gleich hier anzuwenden, wenn man so Probleme und Konflikte mit den 
Inhaftierten hat. Die besser so zu lösen, schon vorab. (B13922) 
 

Bedienstete sind keineswegs durchweg überzeugt, dass sie ein solches Verfahren im 

Strafvollzug benötigen. Soweit sie positive Wirkungen als Veränderung im Verhalten ei-

nes Gefangenen, insbesondere als Rückgang von Antragszahlen von Gefangenen de-

finieren, verhalten sie sich zunächst abwartend: 

Ich bin jetzt mit dem Inhaftierten gut im Gespräch. Aber es hat Monate gedauert. Und 
dann frage ich mich manchmal schon, na ja, vielleicht hatte das ja auch etwas mit dem 
Mediationsverfahren  zu tun (B2493) 
Es ist schon so, dass man jetzt, (2) wenn man dem Inhaftierten begegnet, oder ich dem 
Inhaftierten begegne, dass er mich grüßt zumindest. So, (.) ich glaube, das war vorher 
anders. (B7769) 
wir haben auch nicht mehr so viel Beschwerden jetzt wie in der Vergangenheit. 
Vielleicht auch ein bisschen gewirkt, im Nachhinein. (B13117) 
da hat man ja schon einige Vorbehalte, inwieweit das eine Wirkung überhaupt hat 
(B13577) 
vielleicht hat es ja, also Auswirkungen auf jeden Fall, denke ich, auch auf spätere 
Eingaben. (...) dass die das auch in Zukunft dann vielleicht weniger Eingaben stellen. 
Ja, (.)  wäre ja günstig wenn es so ist. (B13885)  
man sieht das immer erst in Zukunft dann, ob das dann wirklich greift, oder ob das 
abnimmt. Also in dem Fall, der konkrete Fall das ist erledigt, aber da kann ja auch 
morgen wieder was Neues kommen. (..) Muss man erstmal abwarten. Aber ich könnte 
es mir tatsächlich vorstellen. (B14281) 
 

Sie kennen auch so schon gute und ausreichende Möglichkeiten der Konfliktbearbei-

tung und wenden sie an: 

Es waren ja beides Mal, sag' ich mal, Fälle gewesen, wo wir sicher sind, dass wir die 
auch vor der Strafvollstreckungskammer für uns entschieden gekriegt hätten. (B1216) 
Vieles könnte man schon anstaltsintern klären. (B2082) 
wenn man Konfliktsituationen löst, oder moderiert auch mal, dann hat man so ähnliche 
Strategien (B7719) 
In zweien gab es auch eine Vereinbarung. (...), die aber, aus meiner Sicht, auch 
durchaus außerhalb einer Mediation hätten zustande kommen können. (B8041) 
Meine Erfahrung ist persönlich nämlich, Gespräche mit Gefangenen, ist eigentlich 
schon, dass ich denen vermitteln kann, was ich meine und warum irgendwas nicht geht. 
Und dass das in der Regel nicht zu Anträgen auf eine gerichtliche Entscheidung führt. 
(B11311)  
Wir haben ja die Möglichkeit, öffentlich einen Vergleich zu machen mit den 
Gefangenen. Machen wir ja auch regelmäßig. (...) Haben wir jetzt auch gerade einen 
Fall gehabt. Haben wir selber, zu zweit, die Mediation gemacht, sozusagen  (B13385) 
 

Manche Bedienstete können sich nicht vorstellen, wie eine Methode wie die Mediation 

sich überhaupt in dem "rauen" Umfeld des Strafvollzugs behaupten soll: 
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bin ja sowieso ein bisschen vollzugserfahrener als manch anderer hier, und bin ja auch 
immer ein großer Skeptiker von solchen Neuerungen (B7374)  
seichte Methode (B7431) 
Dass das erstmal mit viel Kopfschütteln aufgenommen wird. (...) einfach weil es nicht 
dem Rollenverständnis entspricht. (B8985) 
 

Bedienstete haben auch darüber hinaus Bedenken, wieweit Mediation überhaupt ge-

eignet ist, Konflikte im Strafvollzug zu bearbeiten:  

Lösung, die kann's in dieser Situation auch kaum geben (…). Das wird, bis auf kleinere 
Ausnahmen abgesehen, wird vielen Problemen, die der Strafgefangene im Vollzug hat, 
nicht der Fall sein (B2900) 
Mediation für unsere Belange eigentlich nicht der richtige Weg (B7077) 
Das ist, hier weiß man, dass die Gefangenen völlig verunsichert werden (...), wenn sie, 
zum Beispiel, von einem Gruppenleiter betreut werden, der eben nicht genau sagt, wo 
der Hammer hängt. (...) Die brauchen immer die feste Ansage und dann sind die auch 
bereit sich dem unterzuordnen (B7450) 
Ich glaube, dass diese Umgebung dieser totalen Institution wohl das größte Hemmfeld 
ist für eine Mediation. (B8968) 
 

Es bestätigt sich für sie in erlebten Mediationen, dass sich das Machtverhältnis nicht 

auflösen lässt, mit dem sie als Repräsentanten der Anstalt dem Gefangenen gegen-

überstehen und das eine Verhandlung "auf Augenhöhe" unmöglich macht: 

und dem Gefangenen auch klar, dass die weniger mal genau sagen können, was 
abgegangen ist, was geplant, weil sie immer die Angst haben, dass es doch noch 
gegen sie verwendet wird. Genau so bei uns auch, dass wir so bestimmte 
Hintergrundinformationen, die wir haben, natürlich dem Gefangenen auch nicht 
erzählen. (B1529) 
Dass über Jahre gewachsene Situationen auch nicht so durch ein Gespräch, in der 
Regel nicht aufgelöst werden können. (...) Das geht so n bisschen um Position 
einhalten. Das ist eben durch die Reglementierung hier. (B1540) 
Also n Waffengleichheit, sage ich mal. Hier, in diesem Verfahren, wird diese (…) nicht 
so wahrgenommen, von beiden Seiten nicht. (…) Dadurch ist das eben ein anderes 
Verfahren und deshalb läuft's wahrscheinlich auch noch so. (B1817), 
Und die Machtverhältnisse sind klar und eindeutig. Die brauchen wir nicht weg zu 
reden. Das würde auch nichts bringen. Es ist nicht möglich, in einem so nem Gespräch 
zu erwarten, dass also wirklich, ja, man sich wirklich partnerschaftlich gegenüber sitzt. 
(B1838) 
Also, diese Mediation (...), da müssen die Parteien unbedingt auf Augenhöhe stehen 
um dort erfolgreich etwas erreichen zu können. (B7420) 
auch so eine Art Hemmung da ist, weil auch natürlich Gefangene ein gewisses 
Rollenverständnis haben. Also eine Vereinbarung mit mir zu treffen (...). ein älterer sehr 
erfahrener Inhaftierter, der würde sich nie auf das einlassen, also mit mir, per 
Handschlag, eine Vereinbarung zu treffen, weil das auch seinem Rollenverständnis 
widerspricht. (B8170)  
Also auf dieser Ebene gleichwertiger Parteien dort aufzutreten, fällt einem schwer. 
(B8894) 
Also ich glaube das wird schwierig für beide. (...) sich mit jemanden an einen Tisch zu 
setzen und auf Augenhöhe eine Vereinbarung oder Interessenaufklärung zu machen 
von dem man weiß, wenn er raus kommt kann er ihn sofort wieder einschließen. 
(B8957) 
man bespricht seine Entscheidung mit dem Inhaftierten, aber man diskutiert sie nachher 
nicht. Das ist so eine Art Verständnis, wenn der Gefangene damit nicht einverstanden 
ist, dafür hat er eben nicht die Mediation, sondern den gerichtlichen Verfahrensweg. 
(B8997) 
Und der Inhaftierte, der sieht natürlich in dem Teilanstaltsleiter auch eine 
Respektperson, (B13694) 
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konnte sich da nicht rein versetzen, in die Rolle und wollte, hat sich halt nicht getraut, 
das anzunehmen (...) Also er kann sich auch nicht in die Rolle der Bediensteten so gut 
versetzen. (B13709) 
 

Es fällt ihnen auch selbst keineswegs leicht, sich aus den damit verbundenen Rollen-

mustern zu lösen. Sie beobachten auch in der Mediation die Gefangenen und diagno-

stizieren deren Verhalten als unangemessen: 

Aber dieser nächste Punkt, dass man da um so n Datum feilscht, das finde ich also, (.) 
finde ich für so ne Mediation eigentlich nicht der Punkt. Es geht darum, die 
Entscheidung besser zu verstehen und nicht dieses Aushandeln. (B1295) 
Auch wenn die negativ war, negativ gelaufen ist, die Mediation, (...?) hat es auch 
anderen noch mal gezeigt wie er ist (B1632) 
für mich war's eher enttäuschend zu begreifen, dass, (.) dass da wirklich ganz wenig 
hinter dem Inhaftierten steckt. (B2467) 
es war bei mir halt so ne Enttäuschung da, dass ich dachte, ich hätte gedacht, er kann 
diesem Prozeß eher folgen. (B2474) 
hat überhaupt gar nicht so richtig verstanden, um was es da eigentlich geht (B7117) 
sture Auftritt des Gefangenen (B7171) 
wie (...) der Gefangene sich dann verhalten hat. Das hat viel von dem Eindruck, den ich 
über die anderen Kontakte (...), oder auch meine Beurteilungen, bestätigt. (B7538) 
Aber natürlich kann ich einen persönlichen Eindruck eines Teilnehmers, den habe ich 
jetzt gewonnen. (B7552) 
ich glaube, dass es einfach schwierig ist das immer durchzuhalten. Also, ich kann ja 
meinen Eindruck nicht komplett (...) vergessen. (…) in dem Moment wo (...) er sich 
genauso verhält wie in dieser, werde ich mich natürlich daran erinnern, dass es auch in 
der Mediation das Problem war, mit ihm sozusagen eine Vereinbarung erstmal zu 
treffen (B7568) 
das Ambiente (...) ist erst mal gewöhnungsbedürftig. (...) Weil (...) die Rollenverteilung, 
die man mitbringt, da ja außer Kraft gesetzt wird. (…) da fühlt man sich vielleicht sogar 
unwohl zu Anfang (B8000) 
[angemessenes Verhalten des Gefangenen:] durchgehalten. (.) Aber leider nicht bis 
zum Ende. Und das konnte aber auch kaum anders gehen, bei der Sachlage. (B12767) 
also er hat trotzig, hat er vielleicht, ist halt dieses jugendtypische Verhalten, auch ein 
bisschen trotzig reagiert (B13743) 
 

Als angemessen fällt es ihnen seltener auf: 

er hat (3) viel elastischer und viel entspannter und viel vertrauensvoller als in vielen 
anderen Gesprächen, das durchgehalten (B12764) 
Und er hat sich auch an die Spielregeln gehalten. (B13206) 
 

Darüber hinaus sehen sie nur begrenzte Indikationen für eine Mediation angesichts der 

jeweiligen Materie der anfallenden Konflikte: 

Alle diese Verfahren, waren bisher Verfahren, die um die Vollzugsplanung gehen. Das 
ist eben die Schwierigkeit. (B1170) 
Dass wenn Vollzugsplanung Gegenstand der Mediation ist, dass das eigentlich auch in 
der Konferenz nur verändert werden kann. (B1977) 
Von vollzuglicher Seite war oftmals, dass diese Lockerungsentscheidung sehr, sehr 
schwer in so einem Mediationsverfahren durchzuführen wäre (B8225) 
Was den speziellen Fall angeht, so handelt es sich um einen sehr schwierigen Fall, bei 
dem man seine Zweifel haben kann, ob die Mediation dort das richtige Mittel war 
(B12580) 
Und da kann man dann fragen, ob das eigentlich in eine Mediation  gehört, finde ich, zu 
einem Thema Langzeitsprechstunde. (B12625) 
die Situation in seinem Fall war noch nicht hundertprozentig durch die Gerichte 
abgeklärt, sondern es gab da noch (.) eine Revisionsentscheidung, (2) vom 
Kammergericht. Die hat allerdings unsere Auffassung dann bestätigt, die wir vorher 
hatten. Und dadurch ist natürlich die Mediation dann gescheitert. (...) Dadurch ist 
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natürlich der Spielraum gegen null gegangen, nach der Revisionsentscheidung. 
(B13060) 
wenn es um Einschätzung in Vollzugsplanvorschreibungen geht (…). Also da ist es 
natürlich  (...) für die Mediation wahnsinnig schwierig. Weil das einfach so vielschichtig 
ist, das zu beleuchten und also auch sehr schwierig ist auch für uns als Partei hier zu 
gänzlich anderen Ergebnissen zu kommen (B14327) 
Vollzugsplanfortschreibung eben und die Frage ob Lockerungen zu gewähren sind oder 
nicht. Das ist natürlich dann schon wirklich dann sehr schwierig. (B14379) 
 

Persönlichkeit und Voraussetzungen der beteiligten Gefangenen halten sie öfter für un-

zureichend: 

Die, die den Vollzug als förderlich unterstützend halten und als positiv für sich 
empfinden, werden ja in so nem Mediationsverfahren nicht auftauchen, weil die ja nicht 
über den Vollzug unzufrieden sind und was rausgeholt habe, und die Möglichkeit 
genutzt haben. (B1831) 
Das hat ihn auch sehr (.) verunsichert. Etwas überfordert. (B7734) 
der Inhaftierte, meistens ist der persönlich so belastet, dass er genau in dem Feld 
wiederum keinen Handlungsspielraum hat (B8159) 
konfrontativ waren dann manchmal eher die Gefangenen, weil sie emotional stärker 
dran waren, oder stärker betroffen waren (B8303) 
ich habe mir Sorgen gemacht um ihn [den Gefangenen]. Das dort in einem falschen 
Rahmen diese Dinge verhandelt werden könnten (...) der sich gerade mit dem 
entspannten Besprechen von Konflikten sehr schwer tut. (B12607) 
ist bei Gefangenen nicht so, kann man ja nicht erwarten wenn die aufgeregt sind, dass 
sie dann sich so verhalten (B13254) 
 

Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht aus Sicht der Bediensteten in dem sehr redu-

zierten Verhandlungsspielraum, der ihnen bei Entscheidungen überhaupt zur Verfü-

gung steht. Eine größere Zahl von Rahmenvorgaben (Gutachten, bereits ausgeübtes 

Ermessen, "Tegeler Landrecht") kann aus Sicht von Bediensteten in einer Mediation 

nicht mehr zur Verhandlungsmasse gehören: 

Also so weit kann es nicht gehen, dass der Gutachter noch mal erscheint. (...) Und noch 
mal ihre Gutachten darstellen und erläutern und rechtfertigen muss. (B1910) 
Entweder ist meine Entscheidung eben durch falschen Bedingungen zustande 
gekommen, oder sonst was? Dann habe ich natürlich auch ein Problem, dass anderen 
Leuten noch mal zu erklären. Aber wenn ich vernünftig zu einer Entscheidung 
gekommen bin, zum Urteil gekommen bin, kann ich das auch noch mal erklären. Also, 
dass dürfte ja nicht das Problem sein. (B2013) 
die Anstalt ist ja gebunden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten etwas anzubieten, oder 
auch nein zu sagen (B2094) 
Für meinen Bereich konnte ich nur, oder kann ich nur das anbieten, was der Rahmen 
der Anstalt hergibt. (B2219) 
Wo uns einfach die Hände gebunden sind. Wo man, ja, hundert Stunden zusammen 
sitzen könnte, mit fachlicher Anleitung, und es würde kein positives Ergebnis bei 
rauskommen. (B2523) 
da hatten wir eigentlich auch schon eine Entscheidung getroffen (B7515) 
Das war dann sozusagen die Vereinbarung, die wir am Ende hatten. Die war, aus 
meiner Sicht, aber auch von Anfang an relativ klar. (...) Weil wir die Planung so darauf 
schon abgestellt hatten. (...) War dem [dem Gefangenen] eigentlich auch schon bekannt 
gegeben worden (B7522) 
Wenn da sozusagen ein fachliches Urteil da ist, dann wird es schwer es zu mediieren. 
(B7869) 
Bei meinen Mediationsveranstaltungen waren es fast ausschließlich Ermessens-
entscheidungen. Und um das Ermessen richtig auszuüben hat man ja vorher genau 
diese Beratungen geführt. (B8128) 
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es lag eben auch wirklich daran, dass es da keine Spielraum gab. Das ist aber auch 
eine Problematik, glaube ich, bei der Mediation, in solchen Fällen. Die Anstalt hat da 
gar keinen Spielraum. (B12740) 
Es gibt keinen Fall, in dem anders entschieden worden ist bisher. Und kann es auch 
nicht geben, direkt. Weil es da eine Regelung gibt. [Frage: Eine Regelung auf (2) 
welcher Ebene?] Muss ich mal nachdenken. Keine gesetzliche. (2) "Tegeler Landrecht" 
nennt man das hier <lacht> (...) ich würde sagen, wahrscheinlich auf der Ebene der 
Hausverfügung (B12746) 
Das [Fälle mit Verhandlungsspielraum] sind aber, wie gesagt, wenn man es 
hochrechnet, vielleicht zehn, zwanzig Prozent der Fälle, die wir haben. Der Rest ist 
eigentlich so fixiert, dass man da (.) von den Rechtsgrundlagen jetzt nicht abweichen 
kann. Wir sind ja gebunden. Wir sind ja Beamte, sozusagen, müssen ja die rechtlichen 
Vorgaben einhalten. (B13040) 
man kann bei allem Handlungsspielraum, den man da sicherlich hat, (.) kann man nicht 
grundsätzlich sagen: "Ach ja, dann geben wir jetzt doch Vollzugslockerung nach dem 
Gespräch", oder so, das ist eigentlich, so für mich nicht denkbar. (B14335) 
 

Erschwerend kommt hinzu, wenn sich Bedienstete als Medianten wegen ihrer anstalts-

internen Einordnung gar nicht kompetent für Verhandlungen sehen: 

da wurde von mir etwas erwartet, wofür ich gar nicht die Kompetenz hatte (B7082) 
Also unabhängig von diesen sachlichen, dass man in den Entscheidungsebenen 
einfach eingeschränkt ist (B8983) 
dann ging es also im Wesentlichen auch um einen Punkt, den ich, wo ich also null 
Spielraum hatte. Weil ich den gar nicht bestimme sondern, das hat die Anstaltsleitung 
bestimmt. Da hätte man für ihn auch beim besten Willen keine Ausnahme machen 
können (B14347) 
 

Wenn Mediation dadurch von ihnen Flexibilität oder mindestens Erklärungen verlangt, 

erleben sie das als belastend: 

dass wir uns haben permanent nur rechtfertigen müssen. Und da hört irgendwann der 
Spaß auf. (...) da war ich relativ sauer. (..) als Wirkung fand: Was bringt das eigentlich? 
(B1179) 
 

Insgesamt schätzen Bedienstete auf diesem Hintergrund den Aufwand (Zeit, Vorberei-

tung) für die Mediation im Vergleich zu den möglichen Gewinnen als hoch ein: 

Es ist angesetzt für zwei Stunden, und bisher, die ich mitgemacht habe, waren alle vier 
Stunden. Also die doppelte Anzahl, und das ist ein halber Arbeitstag. Und das ist sehr, 
sehr viel. (B1190) 
sind das eigentlich Wiederholungen von dem gewesen, was alles schon mal be-
sprochen worden ist. (B1195) 
Verfahren eben, ja, ermüdend auch (B1203),  
Der Aufwand ist die Personenzahl und die Zeit, (...) die da entwendet wird. (B2060) 
Langatmigkeit der Mediatoren (B2426), Also ne Wirkung auf mein Zeitfenster, das an 
für sich ganz zeitintensiv war. (...) Ich saß beim ersten Mal mit leerem Magen da und 
dachte, oh Gott, (…) Also insofern dachte ich erst mal, mhm, ist ja nicht so gut.  (B2442) 
dann war's doch ne ganz schöne zeitliche Einbuße für mich. (B2579) 
es war für mich eigentlich, wenn ich es mal ganz krass ausdrücke, eigentlich ne 
verlorene Zeit gewesen (B7198) 
Bei einem normalen Verfahren, frage ich, wenn es ein strittiger Fall ist, die Kollegen (...). 
Schreibe eine Stellungnahme (...) Aber das ist dann für mich erst einmal 
abgeschlossen. (B7915) 
zeitlich sehr, sehr umfangreich (B8266) 
Aufwendig, wie gesagt, weil nur in zehn bis zwanzig Prozent der Fälle Spielraum 
besteht (B13357) 
in anderen Situationen sind auch schon Mediationen gelaufen, wo die Sache eigentlich 
doch ziemlich klar war. (...) Das ist dann natürlich dann eigentlich vergebene Mühe. 
(B13377) 
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Weil für uns ist es natürlich auch ein Arbeitsaufwand. Wir müssen ja eh Stellung 
nehmen, dazu zu dem Fall, zu der Eingabe. Und das geht ja dann auch zur 
Strafvollsteckungskammer. Und dann an der Mediation noch teilzunehmen, das ist ja 
ein zusätzlicher Zeitaufwand noch. (...) dadurch ist das natürlich für uns doppelter 
Aufwand (B13928) 
 

Sie sind sich aber nicht letztlich schlüssig, ob sie das schon bewerten können: 

Dass Aufwand und Nutzen (.) sich noch finden müssen. (B2044) 
man ist dann nach vier Stunden fertig und überlegt eigentlich: "Hat sich das jetzt 
wirklich-?" (B8277) 
Es ist ja so, dass der Aufwand eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung ohnehin 
sehr groß ist. Da werden im Regelfall drei bis vier Stellungnahmen ausgetauscht. 
[weswegen der Aufwand für die Mediation lohnend erscheint] (B11447) 
 

Sie erkennen allerdings Zeitbedarf und Nutzen einer ausführlichen Verhandlung an: 

dass man in Ruhe miteinander reden konnte. Das war klar. Es wurden auch Pausen 
gemacht. (B1506) 
drei Stunden war es ja angesetzt, da dachte ich erst: "Oh Gott, das ist ja ewig. Ein 
ganzer Vormittag." Und das verging so schnell, die Zeit. (B13791) 
ich hatte mich erst auch über die (.) lang veranschlagte Gesprächsdauer schon 
gewundert (…) Aber dass hat mich doch dann sehr beeindruckt, was dann alles so raus 
gekommen ist (B14004) 
wenn man dann eben sieht wie das abläuft, und dann sieht man, man braucht die Zeit. 
(B14255) 
 

Sie gehen auch davon aus, dass andere Akteure – z.B. das Gericht – Kosten und Nut-

zen anders einschätzen könnten:  

Und der Hintergrund wird sicherlich auch sein, dass die Richter, versuchen im Vorfeld, 
bevor sie da ein aufwendiges Verfahren durchziehen, entweder die Entscheidung 
herbeizuführen oder das Verfahren abzukürzen dadurch (B13121) 

 
Hinsichtlich konkreter Ergebnisse gibt es bei den Bediensteten unterschiedliche Grup-

pen. Es gibt die Bestätigung einer pessimistischen Haltung, insbesondere zur Möglich-

keit von Gefangenen, sich überhaupt konstruktiv an einer Konfliktregelung zu beteili-

gen: 

die ganze Angelegenheit irgendwie unbefriedigend (B7101) 
 

Mediation wird dann nur als Möglichkeit verstanden, dem Gefangenen die Position der 

Justizvollzugsanstalt im direkten Kontakt besser verständlich zu machen: 

ich fand's schon mal ganz gut, sich mit, zusammenzusetzen und noch mal sich erklären 
zu können, zumindest die Entscheidung noch mal erklären zu können. (B1171) 
Aber es ging ja eigentlich darum, es dem Gefangenen noch mal zu erläutern. Das finde 
auch gut, in so nem Verfahren, dass er vielleicht das Entscheidungskriterium mal 
anders erfährt. In ner anderen Umgebung, mit der Vermittlung von anderen Personen 
(B1219) 
Und wir haben gesagt, klar, machen wir auch noch mal mit, weil es ja nun das erste ist 
und weil man ja auch immer noch gedacht hat, na ja, vielleicht kapiert der Inhaftierte es 
ja doch. (B2577) 
Bestimmte Entscheidungswege dem Gefangenen noch mal zu verdeutlichen. (B8151) 
ich habe ja meine Sicht der Dinge dargestellt. (...) ich habe dann dargelegt wie die 
Situation (B13223) 
Weil wir ihm das eingehend erörtert haben, warum die Problemstellung so ist und so 
aussieht und die keine Änderung herbeiführen kann, (B13751) 
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Es gibt daneben aber auch die – unerwartete – Erfahrung, dass sich etwas bewegen 

lässt, dass sich der Gefangene anders verhält, als man es von ihm kennt: 

der Gefangene, (...) Sich für das ganze Verfahren auch bedankt hatte, das fand ich 
schon ganz angenehm. (B1311) 
die Gefangenen sind da wunderbar, wundersamerweise in der Mediation meistens 
vereinbarungsfähiger als im Gespräch. (B2096) 
Er hat auch Verständnis gezeigt, dass wir auch (2) nicht immer Spielraum haben. 
(B13112) 
wir haben auch in der Vergangenheit jetzt, in kürzerer Vergangenheit keine größeren 
Auseinandersetzungen gehabt mit dem Y (B13154) 
 

Und es gibt auch die Erfahrung eigener neuer Verhaltensmöglichkeiten: 

vielleicht hat langfristig gesehen da ne positive Wirkung, dass der Inhaftierte noch mal n 
anderes Bild vermittelt bekommen hat, dass da nicht nur die Amtsperson sitzt, sondern 
n Mensch. (B2505) 
 

Im Hinblick auf die Mediatorinnen beschreiben Bedienstete ambivalente Haltungen mit 

Wertschätzung für deren Leistung: 

die Mediatoren haben aufgepasst, dass keiner zu kurz kam. (B2328) 
dass logischerweise die Mediatoren (...) an Dinge denken, an die man selbst in diesem 
Moment vielleicht gar nicht gedacht hätte (B7308)  
Die das noch mal aus verschiedenen Perspektiven betrachten können (B7321) 
dass es gut war nicht Partei zu ergreifen (B7628) 
Übersetzungstransfer geleistet haben, an bestimmten Stellen. Fand ich auch eine ganz 
gute Sache. (B7712) 
Man hat sich bemüht eine entspannte Atmosphäre da herein zu bringen (B8261) 
Wobei alle, aus meiner Sicht, sehr strukturiert gearbeitet haben (B8263) 
Ich fand, dass die beteiligten Richter sehr, sehr gut zunächst das vermieden haben. 
Und sehr, sehr gut ihre spezielle Aufgabe da voran getrieben haben. (...) Vermieden 
haben, dass es allzuschnell zu einer Polarisierung kommt und zu einer 
Psychopathologisierung. (B12620) 
angenehme, entspannte Atmosphäre (B13017) 
die haben dann versucht da Ordnung hereinzubringen. (B13247) 
Und ich fand es halt super, wie die Mediatoren verschiedene Blickwinkel auf diesen Fall 
gesetzt haben. (B13585) 
Auch vielleicht noch mal kanalisiert, so was da so an gegenseitigen Vorstellungen dann 
kommt, und das lenkt, (B14107) 
 

Gleichzeitig haben sie einen scharfen Blick auf empfundene Mängel. Die Mediatorin-

nen werden von den Bediensteten kritisch evaluiert:  

was parteiisch war, das war eben so, dass die nächsten vier Personen von uns zweien, 
vom Vollzug quasi, diese, permanent die Rechtfertigung haben wollten. (B1379) 
Sich selber rein begibt eben, noch mal nachfragen, weil man Sachen mehr verstehen 
will. Und das muss man entsprechend vorbereiten gut, (...) dass man eben fit ist in dem 
Fall und das verstanden hat. Oder, man kann's dann eigentlich nicht in so nem 
Verfahren machen. (B1437) 
habe ich gleich gefragt, dauert's wieder so lange wie beim ersten Mal? Nein, nein, wir 
haben uns ein Zeitfenster von zwei Stunden gesetzt. (...) Vier Stunden dreißig, waren's 
dann. (B2072) 
[was Vorschläge der MediatorInnen bewirken:] Bei mir ne gewisse Erheiterung. (B2178) 
dass die Kollegen Richter, glaube ich wirklich, versucht haben die positiven Ressourcen 
und die positiven Potenzen des Mediationsprozesses da in die Waagschale zu werfen. 
(…) Damit sind sie dann doch immer mehr in diese Falle gegangen. Dass  (…) der sich 
sowieso und grundsätzlich gekränkt und ungerecht behandelt fühlt. (B12638) 
am Anfang doch ein bisschen zu schnell, (2) der Position der Anstalt gefolgt (...) das 
hätte man etwas verlangsamen können, finde ich, da mitzugehen. (B12683) 
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könnte mir vorstellen, dass es für alle Beteiligten so einen Fortbildungsaspekt hatte. 
Also auch für die Richter und die Gerichte (12925) 
 

Dabei zentrieren Bedienstete ihre Einschätzung öfter um den Aspekt der "Erfahrung im 

Justizvollzug", ohne diesen Aspekt in der eigenen Gruppe homogen zu bewerten. Eini-

ge Bedienstete sehen die fehlende Vollzugserfahrung als ausdrücklichen Vorteil: 

das ist eigentlich ein Vorteil, dass sie sich mit dem Justizvollzug eigentlich überhaupt 
nicht auskennen. (...) Weil die müssen, wenn es erforderlich ist, dann muss man 
inhaltlich dann mal sagen, das ist so und so. Da kann ja dann die andere Partei dann 
theoretisch ja auch sagen: "Nein, das stimmt ja gar nicht" (...) Und dann geht es ja 
eigentlich auf einer anderen Ebene weiter. Und das ist ja dann das Entscheidende. Und 
das kann man ja eben selber nicht leisten. Weil man da ja einfach zu sehr eben in der, 
in der Fachlichkeit ist. (B14129) 
 

Andere sehen darin einen Nachteil: 

Aber wenn ich das immer sage, ich komme aber nicht aus dem Bereich, und ich mache 
das nicht, ich bin eigentlich da und da. Dann meine ich immer, dass ihm das vielleicht 
doch n bisschen Bauchschmerzen macht oder er sich nicht so wohl fühlt oder sich nicht 
so sicher fühlt. (B1426) 
sie bringen noch ne gewisse (2) Naivität mit rein. Weil die ja nicht im Tagesgeschäft hier 
in der Anstalt sind. (B2163) 
Vorschläge, die sich leider nicht umsetzen lassen oder sich überhaupt nicht umsetzen 
lassen würden, selbst wenn alle Beteiligten besten Willens wären. (...) Die auch nicht 
weiter helfen dann. (B2166) 
Bei den Mediatoren ein hoher Erklärungsbedarf (B8267) 
Vorteil war natürlich dabei, dass mehr inhaltlich gearbeitet wurde bei den Leuten, die 
sich im Strafvollzug ein bisschen erstmal auskannten (… ) der neutrale Mediator, der 
dann aus einer anderen Welt kommt, hat natürlich die Schwierigkeit, dass er sich diese 
Welt hier erst erschließen muss. (B8774) 
 

5.1.1.3 Die Rechtsanwältinnen 

Aus den Interviews mit den Rechtsanwältinnen ergibt sich eine deutliche Differenzie-

rung zwischen dem Verfahren der Mediation an sich – hier werden erhebliche Ein-

schränkungen gemacht im Hinblick auf die tatsächlichen Wirkmöglichkeiten – und den 

Ergebnissen der praktisch erlebten Mediationen – hier gibt es Hinweise auf positive Er-

fahrungen, die von Rechtsanwältinnen mehrfach als durchaus überraschend be-

schrieben werden.  

Rechtsanwältinnen beschreiben zwar auch konkrete Ergebnisse erlebter Mediationen: 

Und dass man dann eine Lösung suchte, und meines Erachtens auch gefunden hat, bei 
der beide Parteien etwas nachgeben mussten (R3272) 
Wir sind auch zu einem Ergebnis gekommen. Es wurden dem Mandanten verschiedene 
Aufgaben übertragen. Es wurden der Anstalt verschiedene Aufgaben übertragen. 
(R9070) 
Das Ergebnis wurde natürlich schon schriftlich festgehalten, was man dort besprochen 
hatte. Und was für Zwischenziele, oder was für Bestrebungen man da festgehalten 
hatte. Die Aufgabenverteilung. (R9107) 
 

Sie sehen in dem Verfahren Mediation aber nur vereinzelt grundlegend andere oder 

neue Chancen, Probleme des Strafvollzugs zu regeln: 

dass man auch durch die Mediation eventuell schneller ein greifbares Ergebnis 
erreichen kann als durch, zumindest hier in Berlin, relativ lang dauerndes 
Strafvollstreckungskammerverfahren (R3336) 
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Abbildung 3: Befundkarte Rechtsanwältinnen 

 

Eher bestehen Bedenken, wieweit sich typische Konflikte des Strafvollzugs mit Mediati-

onen regeln lassen: 

ganz bestimmte formalistische und vom Strafvollzugsgesetz vorgegebene, (.) ja, (.) 
Abläufe, kann man regelmäßig nicht regeln; in der Mediation wird sich keine 
Entscheidung darüber treffen lassen, ob der betreffende Strafgefangene, ob der zum 
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Beispiel Vollzugslockerung bekommt oder ob er in den offenen Vollzug kommt. Das 
wird nicht passieren. (B2927) 
 

Soweit eine aus anwaltlicher Sicht eindeutige Rechtslage besteht, sehen die Anwälte 

auch keinen Bedarf, sich auf Mediation im Sinne von Verhandlungen mit der Justizvoll-

zugsanstalt einzulassen:  

Relativ wichtig war, wahrscheinlich auch, dass doch irgendwie ein gerichtliches 
Verfahren dahinter stand (R3285) 
Jedenfalls habe ich dieses Angebot jetzt zwei oder drei Mal ausgeschlagen. (R9640) 
die Anstalt soll einfach nur Recht und Gesetz befolgen. Noch mehr als der Gefangene. 
(...) die Anstalt sollte ihm das eigentlich vormachen, dass man sich einfach an 
Regularien hält (R9674) 
wenn die Anstalt gegen irgendwelche Bestimmungen verstößt (...) dafür gibt es 
gesetzliche Grundlagen, die sind einzuhalten. Fertig. (R9695) 
 

Sie sehen mit der Mediation dann zu hohen Aufwand verbunden: 

Man hat da wirklich sehr, sehr lange gesessen bis das dann endlich mal schriftlich fixiert 
war. Aber ich nehme mal an, dass war so ein bisschen den Anfängen dieses 
Mediationsverfahrens geschuldet (R9199), 
Also ich würde mal sagen, dieser Zeitaufwand wäre nicht notwendig gewesen. (R9224)  
Weil sich natürlich auch jeder Gedanken macht, wenn er in dieses Gespräch geht. Da 
geht man ja nicht unvorbereitet rein (...) Deswegen könnte man, könnte ich mir schon 
vorstellen, bevor man diesen Riesenweg einschlägt, und den Schritt für Schritt 
abklappert, vielleicht einfach die Frage vorzieht: "Gibt es was, worauf wir uns ganz 
schnell verständigen können?" (R9522) 
ich hatte, wie gesagt, immer so ein bisschen das Gefühl, alle hatten noch Aufgaben an 
dem Tag und wollten es irgendwie schnell vom Tisch haben. (R9513) 
 

Dabei spielen aus anwaltlicher Sicht Kostenfragen eine Rolle: 

Da der Anwalt von seiner Berufstätigkeit lebt, und von der Zeit, die er arbeitet, ist das 
schlecht, wenn er es nicht bezahlt bekommt. Ist zumindest dann kein Anreiz. (R3488) 
Also wir haben da schon mehrere Stunden zusammen gesessen. Und da kommt 
natürlich dann wieder so (.) die Anwaltsproblematik ins Spiel, das sind natürlich zumeist 
auch Mandanten, die einen zumeist nicht fürstlich entlohnen können (R9181) 
das ist natürlich furchtbar, weil also die Gefangenen haben kein Geld. Also die vier 
Stunden, die ich da gesessen habe (...) und habe es im Grunde jetzt für, also ich habe 
daran überhaupt nichts verdient, gar nichts. (R14866), 
es ist gibt keinerlei, keinerlei Grund das so zu machen, aus finanziellen Gründen. 
(R14896) 
 

Anwältinnen sehen allerdings durchaus die Chance der Mediation, Themen zu bearbei-

ten, die im gerichtlichen Verfahren keinen Platz haben und nicht zu klären sind: 

was in der Mediation ja so schön ist, man kann auch noch ganz andere Punkte 
erreichen, die man mit einem Antrag nie durch kriegen würde, weil gar kein, (.) ja, 
Rechtschutzbedürfnis besteht. (R11709) 
kann vielleicht ne gewisse Befriedung der Situation erschaffen (R12082) 
dass man eben juristische Streitigkeiten hat und mit dem Mediationsverfahren 
gewissermaßen die Wurzel des, des Ganzen angreifen will und nicht nur eben die, die, 
die einzelnen Streitigkeiten, die sich daraus ergeben (R12242) 
aber das die Wirkung war, dass man viele Dinge drumherum erreicht hat, die mit dem 
eigentlichen Antrag überhaupt gar nichts zu tun gehabt haben, die aber teilweise 
indirekt eine Rolle gespielt haben, teilweise aber auch gar keine Rolle mit diesem 
Verfahren ursprünglich gespielt haben. (R14416) 
Was mich wirklich auch mit am meisten beeindruckt hat, war eben einfach wirklich so 
dieses, dieses, ja, dass auf einmal ganz viele Sachen besprochen werden, die mit dem 
ursprünglichen Antrag eigentlich so überhaupt nichts zu tun haben. Aber dass da auch 
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Wünsche sind, die im Hintergrund stehen, die dadurch eben auch wirklich dann mal zur 
Sprache kommen. (R14558) 
So was wäre ja auch nie Gegenstand eines Gerichtsverfahrens gewesen. Aber so was 
konnte man dann zum Beispiel auch ganz konstruktiv dann da besprechen. (14698) 
 

Realistisch ziehen sie in Betracht, wie gering die Chancen eines Erfolgs im gerichtli-

chen Verfahren für Gefangene sind: 

dass man damit regelmäßig auch nichts erreicht. Wenn man sich einfach ins 
Bewusstsein ruft, dass regelmäßig sozusagen 70% aller Anträge, die im 
Strafvollstreckungsverfahren durch den Anwalt gestellt werden, keine positive 
Bescheidung durch die Strafvollstreckungskammer erfahren. (R2965) 
Wir haben das gemacht (...), weil (...) die normale gerichtliche Streitigkeit (...) hatte über 
verschiedene Rechtsmittel, die dann auch gewonnen wurden, aber wo es dann keinen 
Effekt im Endeffekt gab. Weil eben von Seiten der JVA ne gewisse Renitenz war, diese 
Beschlüsse des Landgerichts auf einfach umzusetzen, (R12069) 
die Ablehnung der JVA, können Sie nur darauf überprüfen lassen, ob die JVA 
inhaltliche Fehler gemacht hat. (...) Und es wäre auch vor der 
Strafvollstreckungskammer zu hundert Prozent eine Ablehnung geworden. (R14499) 

  
Sie sehen den Platz für Mediation aber vor Eintritt in ein gerichtliches Verfahren: 

Konfliktpotential (...) aus dem Weg zu räumen, im Vorfeld vermeiden (R3242) 
Ich meine das Verwaltungsvorverfahren. Ganz genau. Ganz genau. Und das hat ja 
sicherlich auch so eine Art, könnte ich mir gut vorstellen, oder dass man es jedenfalls 
so ausgestalten könnte, eine Art vermittelnde Wirkung. (R9286) 
schade, finde ich, (...) dass man erst einmal so einen bösen, bösen Antrag eingereicht 
hat. (...) Das, na ja, (2) macht die Stimmung nicht so besonders gut. Weil man muss ja 
rein schreiben, was einen stört, und was man alles rechtswidrig und doof findet. <lacht> 
Und da ist dann oft die Basis für so ein ganz offenes Gespräch vielleicht schon mal, (2) 
ja, so ein bisschen in die Ferne gerückt. (R11994) 

 

Im Sinne eines Ergebnisses werden deutliche Einschränkungen in der eigentlich ange-

strebten Sache berichtet: 

Naja, und in der Mediation selbst haben wir auch gar keine Lösung gefunden. (R11512) 
Gut, das Hauptproblem wurde überhaupt nicht gelöst. (R11776) 
der Mandant wollte wahrscheinlich mehr Ergebnis (R12068) 
dass wir zwar das Ziel, das wir rechtlich erreichen wollten (...) nicht erreicht haben, 
(R14412) 
Der nächste Vollzugsplan, der wird auch nicht besser. Der wird jetzt zwar vielleicht für 
den Mandanten verständlicher. Aber inhaltlich sozusagen wird der nicht besser werden. 
(R14766) 
 

Die tatsächlich formulierten Ergebnisse erscheinen aus Sicht der Rechtsanwältinnen 

öfter unscharf:  

Also, ich weiß auch gar nicht, (...) was ich für eine Meinung praktisch im Moment davon 
haben soll (R9018) 
Die Wirkung war in diesem Fall eher mittelbar (R9037) 
Es war dann trotzdem zunächst ergebnislos. Aber schon einige Wochen später hatte 
man sich wohl an das Ganze noch mal erinnert, an dieses Mediationsverfahren. Und 
dann wurde meinem Mandaten ein anderer Arbeitsplatz angeboten (R9075) 
wir sind eben mit dieser ziemlich klaren Vorstellung reingegangen, und die Ziele, die 
erstmal so formuliert wurden in der Mediation, die waren natürlich alle sehr viel weicher 
(R12144) 
in unserem Fall, haben wir jetzt so was, so was Halbgares (R12526) 
 

Ergebnisse werden nicht durchweg als verbindlich eingeordnet: 

Also rechtlich jedenfalls unverbindlich. Vielleicht eher menschlich verbindlich. (R9130) 
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zwischen den Zeilen natürlich schon ne Verpflichtung [der Anstalt] (R12094) 
Ich hätte mir halt gewünscht, dass man (.) was Verbindliches hat. Dass man wirklich 
einen Vertrag am Ende hat. (R12518) 
durchsetzbar ist es natürlich nicht. (R12550) 
 

Ergebnisse liegen auch neben der angezielten Sache: 

Und dass es sehr schade ist, wenn man keine Lösung findet. Jedenfalls für dieses 
Problem nicht. Vielleicht sucht man dann eine Lösung für ein anderes? (R11969) 
 

Sie sind nicht immer sicher, wieweit sie der Justizvollzugsanstalt überhaupt vertrauen 

können, wenn schon deren Verhandlungsbereitschaft als eingeschränkt erlebt wird: 

weil die Anstalt schon genau sieht, sie wird das Verfahren verlieren. (...) Und möchte 
sich keine gerichtliche Entscheidung einfangen. (...) Um da auch keine zitierfähigen 
entgegenstehenden gerichtlichen Entscheidungen zu, aus Sicht der Anstalt 
unnötigerweise, zu bekommen. Das war jetzt so ein bisschen die Missbrauchstendenz 
sozusagen des Mediationsverfahrens. (R9644) 
Anstalt hat gesagt, wir sind doch sowieso...haben wir nie irgendwelche Fehler gemacht, 
es ist genau so, wie wir immer gesagt haben (R12066) 
das Problem eben an der Sache ist, dass die JVA sich nicht bindet. (...) man hat nichts 
Rechtsverbindliches in der Hand. Man hat eben nur in dem Sinne den guten Willen 
(R12076) 
also es wirkte natürlich wie n...eh...wie n Trick (R12216) 
dass...so ne Selbstreflektion der JVA nicht stattfand (R12258) 
man muss abwarten, ob das jetzt wirklich dazu führt, dass was passiert, oder ob das 
nur eine (.) Zeittaktik war, der JVA. Und dann jetzt gewissermaßen in die Falle 
gegangen ist, so, in der Sache. (R12527) 

 
Manchen erscheint gerade Tegel als besonders schwieriges Gegenüber: 

Tegel ist, wie gesagt, auch vielleicht gerade (...) auch der allerschlechteste Ort, um so 
ein Verfahren durchzuführen. (...) das würde wahrscheinlich in jeder anderen JVA 
Deutschlands, vielleicht sogar Berlins, besser funktionieren als in Tegel (R9234) 
Tegel bleibt ja nun mal Tegel. Es gibt da keinen ansprechenden Raum und es gibt da 
natürlich keine hübschen Kaffeebecher (R11844) 
 

Ihre eigene Rolle sehen sie als Kontrolle im Hinblick auf die Justizvollzugsanstalt: 

Weil in der Situation war (...) schon auch deutlich das Gefälle zwischen der 
machthabenden JVA und der nicht machthabende, dem nicht machthabenden 
Gefangenen erkennbar (R3372) 
 

Auch die Mediatorinnen und der von ihnen geleitete Mediationsprozess werden auf ihre 

Sacheffizienz hin beobachtet: 

muss man natürlich immer im Blick haben, dass (...) der Mediator da, gewissermaßen 
sich mit der Formulierung (...) entfernt von dem, (...) was man eigentlich erreichen will 
(R12127) 
dass die Mediatoren gar keine Ahnung vom Vorlauf hatten (...) das ist natürlich bei so 
einer Sache, die über Jahre geht (...) ein bisschen schwierig. (R12373) 
 

Für ihre Mandanten sehen sie sich als Unterstützung: 

dass er [der Anwalt] ihn dazu bringt, nicht zu leicht auf seine Rechte zu verzichten; Ich 
konnte ihn dazu bringen nicht zu schnell ja zu sagen, zu (.) Zugeständnissen, die er, die 
von ihm abverlangt wurden; ihm auch beibringen kann, dass er vor Gericht eventuell 
weniger erreichen kann als in ner gut geführten Mediation (R3292) 
dass es so ein bisschen Sicherheit gibt, wenn der Anwalt, wenn er auch nur daneben 
sitzt. (R11720), 
Die müssen sogar eingreifen, damit das nicht ausufert (R3040) 
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Sprachrohr, aber als Katalysator oder (...) der das für den Strafgefangenen aufarbeitet 
(R3166) 
versuche für den Mandanten dann so ein bisschen zu übersetzen, wenn der mit der 
Situation gerade überfordert ist, und vor lauter Aufregung gar kein Wort heraus 
bekommt. (R11735) 
der Mandant ist jetzt auch kein deutscher Muttersprachler (...) da muss man dann mal 
intervenieren, da muss man noch mal was erklären. (...) muss man eben auch mal 
formulieren für den Mandanten (R12342) 
ich kannte ja den ganzen Hintergrund. Und konnte dann eben noch ein oder zwei Dinge 
ergänzen, die mir der Mandant dann im Vorfeld erzählt hatte (R14725) 
 

Manchmal sind sie "Puffer", um Eskalationen abzufangen: 

ich nicht für meinen Teil versucht habe, die Situation zu eskalieren (R2873)  
dass der Teilanstaltsleiter gemerkt hat, dass ich jetzt nicht (...) den Konfrontationskurs 
fahre (R2957) 
Einfach auch, (...) das Emotionale, das beim Strafgefangenen immer dabei ist, (...) zu 
entschärfen. (R3143) 

 
Sie sehen dabei durchaus die Schwierigkeiten der Anforderungen der Mediation an die 

eigene Rolle: 

habe mich dann immer etwas widerwillig <lacht> dann da bremsen lassen und bin dann 
wieder zu Schritt zwei zurückgegangen. (R9417) 
als Anwälte gebeten wurden, so schwer es uns fällt, doch bitte mal den Mund zu halten. 
(...) Und das finde ich auch eigentlich ganz richtig. (R11693) 
Ansonsten geht's ja um ihn [den Gefangenen], sozusagen. Also da, da werde ich mich 
doch nicht in den Vordergrund dann, dann schieben (12347) 

 
Sie beschreiben für ihre Mandanten ein breites Verhaltensspektrum. Sie sehen einer-

seits deren Schwierigkeiten bei der Mitwirkung: 

die Emo-, das Emotionale, das beim Strafgefangenen immer dabei ist (R3144) 
etwas schwierigen Gefangenen vielleicht, also jetzt nicht von der Persönlichkeit her 
unbedingt, der konnte nicht lesen, konnte nicht schreiben. (...) Dazu noch Ausländer, 
also hat die deutsche Sprache relativ schlecht beherrscht. (R9027)  
Eigentlich auch gar nicht so richtig hin hörte. Gar nicht so richtig hinhören wollte. 
(R9321)  
Also es war schon zum Teil sehr schwer, ihm dann einzelnen Punkte zu erklären. 
Wobei man hinterher immer noch nicht hundertprozentig wusste ob er die jetzt richtig 
verinnerlicht hatte. Ob er es jetzt wirklich verstanden hatte. (R9615) 
eigentlich immer Konfrontationen. "Was von der Anstalt kommt ist furchtbar. Ich sage 
erstmal nein." (R11483) 
das war dieses alte Schema: "Was die sagen ist sowieso doof. Da muss ich weder 
zuhören, noch muss ich mir Gedanken machen." (R11757) 
dass der sich nicht, nicht richtig darauf [auf das Verhandeln] einlassen kann (R12291) 
zum Teil war er eben noch dieser gerichtlichen Situation verhaftet (...) er spricht durch 
seinen Anwalt und spricht nicht selbst für sich sozusagen (R12302) 
was mich richtig geärgert hat, war, dass eben kein Dolmetscher zugelassen ist bei der 
Mediation. (14607) 

 
Sie sehen bisweilen aber auch unerwartete Fähigkeit und die Bereitschaft eines Gefan-

genen, sich auf Aushandlungen einzulassen: 

Und im Laufe dieses Gesprächs (...). Hat sich doch die Einstellung meines Mandanten 
gedreht. (R9328)  
Und er merkte dann plötzlich, er wird ernst genommen. Und wenn er jetzt was zusagt, 
dann muss er sich auch irgendwie dran halten. (R9345) 
Der kippte da ein bisschen. Also er hat dann irgendwann festgestellt: (...) Manches 
geht, manches geht nicht. (R11484) 
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schon sehr gesagt, was ihm auf dem Herzen liegt, das war schon ordentlich formuliert, 
hat da auch ordentlich mitgemacht (R12300) 
Der hat eigentlich so das meiste eigentlich auch so alleine gemacht (R14721) 

 
Beide Seiten können sich in der Mediation anders wahrnehmen: 

Das hat dazu geführt, dass diese Probleme und die Unkenntnis über den, über das, 
was ich da tue, hat im Prinzip dazu geführt, dass die Teilanstalts-, Teilanstaltsleitung 
regelmäßig gesagt hat, nee, ne Lockerung gibt's nicht, weil die eben gar nicht gewusst 
haben, was da passiert. (R3000)  
Die Anstalt sieht den Gefangenen. Sieht, Mensch, ist eigentlich auch nur ein Mensch 
(R9085) 
waren aber alle ausgesprochen freundlich. Ja, also doch schon anders als ich die 
Bediensteten in Tegel sonst so erlebe (R11472) 
es war (.) Tage später dann auch das erste Mal, dass er [der Gefangene] sich in die 
andere Situation (.) rein versetzt hat  (R11617) 
Dass sich auch das Verhalten der Anstalt ihm gegenüber da geändert hat, das hat er 
erst, ich denke eine Woche später, wirklich wahrgenommen. (R11800) 

 
Die dezidiert positiven Wirkungen der erlebten Mediationen beschreiben 

Rechtsanwältinnen neben dem eigentlichen Thema des Antrags und unabhängig da-

von, ob das Ziel eines Antrags unmittelbar erreicht werden konnte. Rechtsanwältinnen 

beschreiben als günstig im Sinne einer allgemeinen entspannenden Wirkung für ihre 

Mandanten, wenn es in der Mediation gelingt, mit der Anstalt überhaupt ins Gespräch 

zu kommen: 

nen gewissen Druck vom Mandanten wegzunehmen (R2345) 
Sprachlosigkeit (...) sich gelöst hat (R2788) 
dass entweder gar nicht kommuniziert wurde oder dass aneinander vorbei gesprochen 
wurde. (...) Das ist auf jeden Fall gelöst worden (R2864) 
Der wesentliche Aspekt dieser Mediation war, dass die kontrahierenden Parteien mit-
einander geredet haben. (R3269) 
Dass man sich wechselseitig bemüht. Dass dann, wenn es irgendwie eine Schwierigkeit 
gab, dass man miteinander telefoniert, Rücksprache gehalten, und so weiter. Das 
waren direkte Folgen dieses Mediationsgesprächs. (R9442) 
der Betroffene saß ja mit am Tisch. Und konnte sich halt, in seinem Fall ein bisschen 
eingeschränkt, wegen der sprachlichen Hindernisse, aber konnte sich ja dazu äußern. 
(...) Das kann er sonst, in einem gerichtlichen Verfahren, nicht.  (R9603) 
 Also die Mediation ist letztlich ergebnislos verlaufen, (...) aber der Kontakt zur Anstalt 
wurde ein bisschen geöffnet. (R11519) 
Und die Mediation hat irgendwie erreicht, dass (.) er zumindest den Eindruck hatte, (2) 
die (.) von Seiten der Anstalt hören ihm zu. (R11759) 
vielleicht, dass wirklich, (3) ja, im Rahmen einer Mediation doch alle auch ein bisschen 
friedlicher gestimmt sind (R11967) 
diese erste Stufe, überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden, das war halt etwas, 
ein Ziel, was wir erreicht haben. Dass überhaupt erstmal bewusst gemacht wurde 
gegenüber der Anstalt, dass er darunter leidet, dass er nicht wahrgenommen wird 
(R14436) 
der Gefangene, der war sehr glücklich. (R14522) 
Auch wenn es überhaupt nichts, null gebracht hat für dieses Ergebnis an sich. Sind die 
trotzdem glücklich, dass sie überhaupt mal irgendwie drei Stunden reden konnten. 
(R14940) 

 
Sie berichten den Eindruck, dass es ihnen selbst durch die Mediation gelingt, die Seite 

der Justizvollzugsanstalt differenzierter wahrzunehmen: 

dass ich festgestellt habe, dass die Teilanstaltsleitung, also dass der Vertreter der JVA, 
zumindest kein, ich sag's mal salopp, Sturkopf ist, der jetzt auf seinen Standpunkt 
beharrt; Grundvoraussetzung von der Gegenseite auch mitgebracht (R2942) 
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Und stellt bei so was ja zwangsläufig fest, so schlimm ist der Andere ja eigentlich gar 
nicht (R9045) 
der Anstaltsleiter, der hat dann auch zwischendurch mal gelacht, und so. Also das war 
so eine ganz lockere, ja ungezwungene (.) Stimmung eigentlich, kann man sagen so. 
(R14534) 
hat mir diese Person auch irgendwie näher gebracht. Also dass ich jetzt auch noch mal 
anders da anrufen würde so. Also lockerer wäre, wenn ich da anrufe (R14550) 
Wie gesagt, dass der Sozialarbeiter nicht kam, das fand ich auch ein bisschen ärgerlich, 
auch ein bisschen feige so. Obwohl ich den eigentlich ganz anders eingeschätzt hätte. 
(R14585) 
ich fand den Anstaltsleiter halt total locker so. (...) Dass er halt nicht so unnahbar getan 
hat, sondern einfach so ganz, (.) ganz normal so (R14594) 

 
Ausdrücklich positiv im Interesse des Mandanten ist für sie, dass die Mediation ihnen 

direkten Zugang zu Bediensteten möglich macht: 

dass ich mittlerweile (...) zu den Vollzugsteilkonferenzen, die bezüglich meines 
Mandanten abgehalten werden, eingeladen werde; sie wünschen sich, dass ich dabei 
bin (R2979) 
ne gewisse Öffnung auch mir gegenüber erfolgt ist, die es vorher so nicht gegeben 
hätte (R3006) 
das ist das eigentlich, was ich als sehr, sehr positiv da herausziehe. Dass auch von der 
Arbeitsverwaltung (...) das Angebot kam: "Wenn doch da mal ein Problem Ist, dann 
rufen Sie mich doch an." Das waren Töne, die ich aus Tegel überhaupt nicht kenne." 
(R11525) 
ich ging Richtung Ausgang mit den beiden, mit einem von der Arbeitsverwaltung. (...) 
Und da ergab sich ein richtig nettes Gespräch. (R11931) 
[die Anstalt räumt ein:] Also, dass sie [die Gefangenen] quasi momentan gar nicht in der 
Lage sind das zu erfüllen, was die Anstalt von ihnen verlangt. (R14487) 
Und was auch als Anwalt eben sehr schön ist, man kriegt eben auch einen guten 
Einblick, wie so vollzugsinterne Sachen so funktionieren. (...) Also man erfährt auch als 
Anwalt eine ganze Menge so Insiderinformationen, die man sehr gut auch verwenden 
kann für andere Mandate dann. Jetzt im positiven Sinne. (R14837) 

 

5.1.2 Die Gruppendiskussion der Richtermediatorinnen 

Die Diskussion in der Gruppe begann mit längeren statementartigen Beiträgen einzel-

ner Diskussionsteilnehmer mit dem Schwerpunkt einer Bewertung des Mediationspro-

jektes insgesamt. Erst nach und nach begannen Gruppenmitglieder, Erfahrungen aus 

den eigenen Mediationen differenzierter herauszuarbeiten, womöglich unterschiedliche 

Eindrücke zu thematisieren und sich mit inhaltlichen Einschätzungen auch voneinander 

abzugrenzen. Alle Teilnehmerinnen der Runde haben sich zunehmend an der 

diskursiven Aushandlung beteiligt. Es konnte so angenommen werden, dass ein 

Gesamtwissensbestand der Gruppe abgebildet wurde.  

 

Das Ergebnis der Gruppendiskussion der Richtermediatorinnen lässt sich anhand der 

während der Diskussion erstellten Befundkarte wie folgt näher beschreiben:  

Die Mediatorinnen sehen hinsichtlich der Ergebnisse der Mediationen Unterschiede 

aus Perspektive der jeweiligen Akteure. Es ist für sie deutlich, dass gerade die Gefan-

genen die Ziele, mit denen sie in das Gerichtsverfahren und dann in die Mediation 
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gegangen sind, oft nicht erreichen konnten und dass dies aus Sicht der Gefangenen 

ein zweifellos relevanter Aspekt ist.  

 

 

Abbildung 4a: Befundkarte Richtermediatorinnen (1)469 

                                                
469 Auch die Befundkarte zu der Gruppendiskussion der Richtermediatorinnen ließ sich nicht in 
einem Blatt zusammenfassen. 
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Abbildung 4b: Befundkarte Richtermediatorinnen (2) 

 

Bei den Bediensteten haben sie den Eindruck, dass diese ihren eigenen (z.B. zeitli-

chen) Aufwand für die Teilnahme an den Mediationen überschätzen und die 
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Möglichkeiten eines langfristigen Nutzens unterschätzen.470 Die Mediatorinnen berich-

ten andererseits den Eindruck, gerade bei den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt 

immer wieder echtes Gesprächs- und Verhandlungsinteresse erlebt zu haben, und 

zwar deutlich über die Erwartung der Mediatorinnen hinaus. 

 

Mehrere Mediatorinnen bekunden ihren Eindruck, dass alle Akteure, gerade auch die 

Gefangenen, die Mediationen zufrieden verlassen haben, obwohl sie in der Sache kei-

nen direkten Erfolg erzielen konnten. Sie bringen das mit sekundären Wirkungen der 

Mediation in Verbindung: 

- Es ist in den Mediationen gelungen, über zahlreiche Themen zu sprechen, 

die nicht im ursprünglichen Antrag enthalten waren und über die in einem 

gerichtlichen Rahmen sonst auch nie verhandelt worden wäre. Dabei haben 

sich gerade Themen im Umfeld "Vollzugsplan/Vollzugsplanfortschreibung" 

als ausgesprochen produktiv erwiesen. 

- Es sind in vielen Fällen in kleineren Details Einzelvereinbarungen getroffen 

worden, die zwar nicht immer den an sich angezielten Regelungspunkt be-

trafen, aber doch Bereiche, die für den Haftalltag der Gefangenen Bedeu-

tung haben. 

- Es konnte zwischen Akteuren der Eindruck einer Erfahrung von Verbunden-

heit entstehen. Das gemeinsame Gespräch konnte bei den Beteiligten die 

Perspektive "Resozialisierung" als gemeinsames Ziel im Strafvollzug wec-

ken oder erneuern. Ein Konflikt konnte auf diesem Hintergrund die Rah-

mung eines "Missverständnisses" erhalten, das sich grundsätzlich ausräu-

men ließe. 

- Mediation wird so als Erfahrung der Möglichkeit einer neuen "Gesprächskul-

tur" erlebt, mit der sich die Möglichkeit verknüpft, auch in der Justizvollzugs-

anstalt selbst neue Konfliktroutinen zu entwickeln.  

 

Die Mediatorinnen haben sich durchweg sicher und kompetent in ihrer Rolle als 

richterliche Mediatorinnen beschrieben. Sie haben sich als professionelle Konfliktlöser 

und Expertinnen für Struktur und Verfahren beschrieben. Die je unterschiedliche 

Erfahrung im Strafvollzug ist wegen dieser Voraussetzungen aus ihrer Sicht kein 

Problem für eine kompetente Übernahme der Funktion als Mediatorin. Eher sehen sie 

es als Vorteil, von außen einen unbefangenen Blick auf die Themen des Strafvollzugs 

zu haben. Eine Rollenkonfusion wegen der aus der richterlichen Rolle vertrauten und in 

der Mediatorenrolle ausdrücklich fehlenden Entscheidungskompetenz haben sie nicht 
                                                
470 Die Richtermediatorinnen kontrastieren damit nicht zuletzt ihren eigenen Aufwand, den sie 
als beträchtlich darstellen, aber subjektiv als lohnend einschätzen.  
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erlebt. Sie sehen allenfalls eine gewisse professionelle Deformation in ihrer Neigung, 

schnell Strukturen schaffen bzw. anbieten zu wollen. Das hat nach ihrer eigenen 

Wahrnehmung aber nie zu unangemessener Dominanz geführt.471 Grundsätzlich 

sehen sie den Aspekt der Machtbalance allerdings durchaus als Problem für ihre Rolle 

in der Mediation. Sie berichten den Eindruck, dass eine Verhandlung zwischen Bedien-

steten und Gefangenen "auf Augenhöhe" nicht durchweg möglich gewesen sei und 

dass dies für sie als Mediatorinnen oft schlecht auszuhalten sei.  

Sie berichten, sich von beiden Seiten – Gefangenen und Bediensteten – in ihrem Ver-

halten als Mediatorinnen genau beobachtet gesehen zu haben. Dabei beschreiben sie 

hinsichtlich beider Akteure verschiedene Umstände, mit denen sie als Mediatorinnen 

hätten umgehen müssen: 

- Bei den Bediensteten hat sich öfter eine falsche Wahl der Teilnehmenden 

als hinderlich erwiesen. Es hat an Bediensteten gefehlt, die mit der einge-

reichten Beschwerde auch im Alltagskontext zu tun haben bzw. die 

überhaupt einen Bezug zu dem Gefangenen haben. Die teilnehmenden 

Bediensteten sind nicht immer ausreichend über Mediation informiert 

gewesen. Sie haben sich öfter dem eigenen Selbstverständnis nach nicht 

als gleichberechtigte Verhandlungspartner der Gefangenen sehen können. 

Sie verstehen sich vielmehr als Spezialisten für den Gefangenen und für 

den Strafvollzug, erleben schon Nachfragen der Mediatorinnen häufiger als 

unzulässigen Angriff und als Ausdruck mangelnder Wertschätzung ihrer 

Fachkompetenz. Bedienstete beobachten mit großem Misstrauen jede 

Unterstützung für den Gefangenen. Sie sind aber doch lern- und verände-

rungsfähig. Bei Bediensteten, die an mehreren Mediationen teilgenommen 

haben, beobachten die Richtermediatorinnen positive Veränderungen im 

Projektverlauf, größere Offenheit und entspanntere Kooperation. Es falle 

diesen Bediensteten dann auch leichter, in den Mediationen auf die Rechts-

anwältinnen zuzugehen.  

- Die Gefangenen dagegen sind deutlich "Menschen in Extremsituationen", 

sind keineswegs für die Mediatorinnen von vornherein sympathische 

Personen, misstrauen – aus Sicht der Mediatorinnen durchaus irrational – 

dem Verfahren "Mediation" und brauchen erkennbar Hilfe, um sich in der 

Mediation zu behaupten (Verhandeln, Absprachen treffen). Sie präsentieren 

sich ungeschickt in einer "paradoxen Opferrolle", sind hilflos und gleichzeitig 

unflexibel konfrontativ und fordernd. Wenn es gelingt, sie in eine 

kooperative Haltung zu bringen, sind sie aber besonders stolz darauf, etwas 
                                                
471 Ausdrücklich abgegrenzt haben sie sich von dem in der Befundkarte der Gefangenen er-
kennbaren Eindruck, etwa in der Themenauswahl zu bestimmend aufgetreten zu sein. 
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mit erarbeitet zu haben. Sie werden dann auch als zufrieden mit geringeren 

Erfolgen in der eigentlich angestrebten Frage erlebt. Die Mediatorinnen neh-

men die von Gefangenen berichtete Wirkung einer Stärkung des eigenen 

Vertrauens in das Rechtssystem durchaus zögernd zur Kenntnis und kön-

nen daran nicht recht glauben. 

- Durchweg positiv schildern die Mediatorinnen, wie sie die in den Mediatio-

nen beteiligten Rechtsanwältinnen erlebt haben. Sie beschreiben sie als im 

Verhalten verändert gegenüber dem Auftreten im strittigen Verfahren, als of-

fen und konstruktiv, haben den Eindruck, dass die Anwältinnen uneinge-

schränkt von der Teilnahme profitieren, nicht zuletzt im Sinne eines Ge-

winns an Informationen und Zugang zur Justizvollzugsanstalt. Die Mediato-

rinnen sehen deutlich das Problem der (fehlenden) Gebührenregelung für 

Anwältinnen.  

 

In einer Analyse der eigenen "Kosten" und "Nutzen" sehen die Mediatorinnen den er-

heblichen Arbeitsaufwand, nicht zuletzt wegen der strukturellen Besonderheiten (da die 

Mediationen in Tegel stattfinden, ist auch für Berlinerinnen mindestens ein halber Tag 

für eine Mediation zu veranschlagen), wegen des zusätzlichen Abstimmungsaufwan-

des durch die Co-Mediationen (gemeinsame Vorbereitung, Informationsaustausch 

vorher und eventuell noch nachher) und schließlich auch wegen der fehlenden Bezah-

lung ihres Aufwandes, der ihnen, so ihr Eindruck, von keiner Seite gedankt wird. Sie 

haben diese hohen Kosten ganz überwiegend in Kauf nehmen wollen, da sie die Ziele 

des Projektes – aus ihrer Sicht nicht zuletzt eine Unterstützung der Resozialisierung 

von Gefangenen mit Hilfe von Veränderungen in der Konfliktkultur des Justizvollzugs – 

als hoch bedeutsam betrachten. 

Die Mediatorinnen haben sich nicht festgelegt, ob aus ihrer Sicht insgesamt von einem 

Übergewicht eher der Kosten oder des Nutzens der Mediationen zu sprechen wäre, da 

sie bei den unterschiedlichen Akteuren so unterschiedliche Perspektiven auf diesen 

Aspekt sehen. Sie haben allerdings ihren Eindruck mitgeteilt, dass die in den Mediatio-

nen besprochenen Konfliktthemen aus ihrer Sicht leichter zu bearbeiten wären, wenn 

sie schon vor Eintritt in ein gerichtliches Verfahren mit Mediation geklärt würden. 

 

5.1.3 Der Strafvollzug als Rahmen der Mediation 

In den Interviews finden sich direkte und indirekte Formen, das Thema "Strafvollzug" 

als Rahmen für die erlebten Mediationen anzusprechen. Ganz direkt werden von Ge-

fangenen konkrete, mit dem Freiheitsentzug verknüpfte Bedingungen ihres Alltags an-

gesprochen und mit den in der Mediation behandelten Themen verbunden: 
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ich wollte ja unbedingt arbeiten, weil, ich war, glaube ich, über zwei Jahre auf Zelle. 
Und, die Decke fällt mir auf den Kopf und ich musste unbedingt raus. (G25) 
Dass Handys verboten sind, das ist klar. Das steht da drin. Handys sind verboten, das 
und das. Aber da steht nicht der Besitz einer Chipkarte ist nicht verboten. Oder 
Klebeband ist nicht verboten, oder sonstige. Oder Imbusschlüssel ist nicht verboten. 
(G5321) 
Und ich bin gläubiger Jude, nach dem unsere jüdische Tradition und Glauben, ich muss 
kriegen koscheres Essen und ich muss besuchen Synagoge. (G9756) 
 

Inhalt des Konfliktes ist für die Gefangenen in aller Regel ein Versuch, haftinterne Be-

schränkungen zu lockern, sich mehr Freiraum zu verschaffen: 

Bei mir geht es um Lockerung und hier inner JVA Tegel wird, ich sach mal so, das 
illegale Verfahren angewendet, dass Gefangene vor der Lockerung begutachtet werden 
sollen. (G731) 
Lockerung oder so, oder so. Das ist für mich ein klassisches Thema eigentlich zur 
Mediation. (G6210) 
Es ging da um zwei Punkte, wegen Vollzugslockerungen und um den widerrechtlichen 
Entzug meines Computers (G6430) 
 

Dass Lockerungen der wesentliche Inhalt gerichtlicher Bemühungen von Gefangenen 

sind, wissen auch alle anderen am Konflikt Teilnehmenden: 

weil der eigentliche Antragsgegenstand ja sich, meines Erachtens, über Voll-
zugslockerungen oder um Vollzugslockerungen gedreht hat (B1194) 
dass er fest davon ausgegangen ist, jetzt bekommt die JVA Tegel eins auf n Deckel und 
dann kriege ich meine Lockerung (B2619) 
die Gefangenen möchten im Normalfall, die möchten Lockerungen erreichen, die 
möchten ihre Familie besuchen, die möchten...mh...gewissermaßen sich bewähren 
können in Hinblick auf ne vorzeitige Entlassung (R12133) 
dass der Mandant Vollzugslockerungen bekommt, dass er von dem geschlossenen 
Vollzug direkt in den offenen Vollzug verlegt wird (R14412) 

 
Gleichzeitig sehen Bedienstete in diesem Bemühen, an den hafttypischen Begrenzun-

gen zu rütteln, eine große Schwierigkeit. Für sie ist gerade dies in Mediationen nicht zu 

verhandeln: 

Von vollzuglicher Seite war oftmals, dass diese Lockerungsentscheidung sehr, sehr 
schwer in so einem Mediationsverfahren durchzuführen wäre. (B8225) 
Also man kann bei allem Handlungsspielraum, den man da sicherlich hat, (.) kann man 
nicht grundsätzlich sagen: "Ach ja, dann geben wir jetzt doch Vollzugslockerung nach 
dem Gespräch (B14335) 
 

Rechtsanwältinnen wollen hier Veränderungsmöglichkeiten nicht vollständig ausschlie-

ßen, versprechen sich aber keinen direkten Erfolg. Sie sehen Mediation immerhin als 

Möglichkeit, ein solches Ansinnen langsam auf den Weg zu bringen: 

ob der Häftling (...) zum Beispiel nach Verbüßung zwei Drittel, nach zwei Drittel seiner 
Freiheitsstrafe, wenn wir uns einigen, (.) ne Vollzugslockerung bekommt. Das wird sich 
in ner Mediation regelmäßig nicht klären lassen. Man kann daraufhin arbeiten. Man 
kann die Bereitschaft bei den Personen fördern und natürlich auch die Sensibilität für 
die gegenläufigen Standpunkte wecken (R2920) 
 

Die Umstände der Haft sind so in erster Linie Inhalt der Mediation. Sie können aber 

auch als rahmengebende Bedingungen auftreten, wenn Gefangene sich in Bezug auf 

die Mediation (hier vor allem: Vorbereitung der Mediation / Zugang zur Mediation) von 

praktischen haftbedingten Einschränkungen betroffen sehen: 
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Also, den Termin habe ich nie bekommen. Ja? (2) Das Böse an der Geschichte, ich war 
relativ unvorbereitet. (G5753) 
Aber die Beamtin wollte da nicht raus, und dann habe ich halt draußen versucht über 
drei Ecken, weil, verschiedene Nummern sind hier drin gesperrt, die man nicht anrufen 
kann. Dann musste ich über drei Ecken, dass ich dann endlich die Richterin da 
erreichen kann. (G6653) 
 

Bedienstete thematisieren dagegen – ähnlich wie die Rechtsanwältinnen – eher die 

strukturelle Ebene haftinterner Bedingungen, das Machtungleichgewicht zwischen Be-

diensteten und Gefangenen: 

die Machtverhältnisse sind klar und eindeutig. Die brauchen wir nicht weg zu reden. 
(B1838) 
Das Hintergrundwissen auch ein ganz anderes. Also es ist ja nicht so, in einem 
Verfahren, dass man von seinem Nachbarn nur weiß, dass er Nachbar ist (...). In so 
einer Situation weiß man sehr viel von dem Gefangenen, von seinen Straftaten, von 
dem was er angerichtet hat. (B1851) 
Durch dieses Über- und Unterordnungsprinzip, also dieses Subordinationsgefälle, recht 
schwierig gewesen, denke ich, für beide Beteiligte (R2837) 
der Mandant ließ sich zu sehr in die Ecke drängen als, in diesem Machtgefälle. (R3382) 
Ja, einfach durch die Situation, Institution und Gefangener. Das funktioniert einfach 
nicht. (B7351) 
Alleine die Machthierarchie, also noch nicht mal die formale, die inhaltliche Macht, die 
dazu kommt. Man bestimmt sozusagen über, ja, über das, was ein Mensch machen 
kann oder nicht machen kann. Und das ist ja sozusagen die elementarste 
Grundrechtseinschränkung. Also ich glaube, das wird schwierig für beide. Ich glaube, 
dass es für den Gefangenen mindestens genauso schwierig ist sich mit jemandem an 
einen Tisch zu setzen und auf Augenhöhe eine Vereinbarung oder 
Interessenaufklärung zu machen, von dem man weiß, wenn er raus kommt, kann er ihn 
sofort wieder einschließen. (B8958) 

 
Ein Eindruck, dass in einer solchen ungleichen Machtkonstellation einverständliche 

Vereinbarungen nicht realistisch zu erwarten sind und autoritäre Entscheidungen bes-

ser in das institutionelle System passen, findet sich bei Gefangenen und Bediensteten. 

Dabei sieht jede Seite die je andere dafür verantwortlich, dass es ohne übergeordnete 

Autorität nicht gehen kann. Beide Seiten halten die je andere für nur eingeschränkt 

konsensfähig. Es ist immer die je andere Seite, die ein "Machtwort" benötigt (Ge1/627) 

oder eine "klare Ansage" (Be4/74444). Der kritisch beobachtende Blick beider im Ju-

stizvollzug lebenden und arbeitenden Gruppen auf die Richtermediatorinnen hat so 

auch Aspekte enttäuschter Erwartung. 

 

5.2 Vergleiche 

Um von den Befunden zu verallgemeinernden Interpretationen im Sinne einer 

"Rekonstruktion typischer Muster" (Helfferich 2009: 173) von Wirkung zu gelangen, 

sollen in einem nächsten Schritt die Befunde vergleichend besichtigt werden. Auch 

dies ist schon ein Schritt interpretierenden Experimentierens mit den Texten. Das 

Material wird in verschiedene Richtungen gedreht und gewendet, um so unter 

verschiedenen Perspektiven verschiedene seiner Facetten zu beleuchten. Zunächst 

werden die Wirkungsbeschreibungen der verschiedenen Gruppen der Akteure 
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miteinander verglichen (Kap. 5.2.1), dann die jeweils erwartete mit der tatsächlich 

erlebten Wirkung (Kap. 5.2.2). Es wird die erlebte Wirkung mit den verschiedenen 

vorgefundenen Projektverständnissen (hier im Sinne von Breidenbach 1995) in dem 

Berliner Mediationsprojekt verglichen (Kap. 5.2.3) und schließlich die erlebte Wirkung 

mit den Zielvorgaben des Projektes (Kap. 5.2.4). Den Abschluss bildet ein Vergleich 

der allgemeinen Annahmen zur Wirkung von Mediation mit der Wirkungskonstruktion, 

die sich aus den Interviews ableiten lässt (Kap. 5.2.5). 

 

5.2.1 Die Gruppen der Interviewten  

Die Gespräche mit den verschiedenen direkt in die Mediationen involvierten Akteuren 

bieten aus den jeweiligen Rollen und den gruppenspezifischen Voraussetzungen unter-

schiedliche Perspektiven auf die Konfliktbearbeitung. Kontraste und Übereinstim-

mungen dieser Perspektiven akzentuieren ein Gesamtbild erlebter Wirkung. 

 

In allen drei als Medianten beteiligten Gruppen (hier auch die Rechtsanwältinnen) fin-

det sich eine Wertschätzung der Mediation als neues und interessantes Verfahren 

(R14780). Mediationsteilnehmer in allen drei Gruppen konnten Möglichkeiten verän-

derter Kommunikation als positiv beschreiben (G724, G1095, G5797, G5854, B1436, 

B1506, B2661, B12916, B13216, B13885, R3269, R3406, R9580). In den Gruppen 

sowohl der Bediensteten als auch der Gefangenen fand sich die Erfahrung positiv 

bewertet, aktiv an einer flexiblen Aushandlung beteiligt gewesen zu sein, sich selbst als 

kompetent erlebt zu haben (G5794, B8585, B13226). Je nach Bereitschaft und 

Fähigkeit zu Selbstreflexion gelingt es in diesen Gruppen mehr oder weniger, 

Veränderungen im Kommunikations- und Interaktionsverhalten bei sich selbst oder 

anderen Akteuren wahrzunehmen. Das kann eine unerwartete "Koalition" der 

Vollzugerfahrenen – Gefangener und Bedienstete – gegenüber einer Richtermediatorin 

ohne Kenntnis des Strafvollzugs (B8845)472 sein, ein verändertes Interaktionsverhalten 

von Gefangenen (B2111, R11485, B14226) oder Bediensteten (G5186, R11472) oder 

ein verändertes eigenes Engagement (B2138) und eine Veränderung der eigenen 

Rolle (B1449, B2272, B2661). Bedienstete sind darüber hinaus öfter zu einer 

Perspektivübernahme in der Lage, können den Vorteil einer Mediation für Gefangene 

wahrnehmen, die dadurch eine neue, im Vollzugsalltag sonst verschlossene Erfahrung 

von Verfahrensgerechtigkeit machen (B1223, B11353, B14301).473  

 

                                                
472 Als Gegenbild solcher Koalitionen kann erscheinen, wenn Richtermediatorinnen die 
Ähnlichkeit der beiden im Justizvollzug lebenden und arbeitenden Gruppen feststellen. 
473 Diese Perspektivübernahme reicht allerdings nicht zu der Wahrnehmung von Gefangenen, 
dass die Interaktion in der Mediation eigentlich Normalität ist und dass es im Haftalltag die 
Bediensteten sind, die ihnen diese Normalität des Kontaktes verweigern.  
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Auch wenn das in der Wirkungsbeschreibung von Richtermediatorinnen, Rechtsanwäl-

tinnen und Bediensteten nicht im Mittelpunkt steht, ist diesen Gruppen durchaus 

bewusst, dass die Sachfrage des Rechtsstreits für Gefangene keineswegs ein Rand-

aspekt der Mediation und ihrer Wirkung sein kann. Vergleicht man die beschriebenen 

Wirkungen der Mediation im Hinblick auf ein Ergebnis, das den Streitfall betrifft, für den 

das Gericht angerufen wurde, so unterscheiden sich die befragten Gruppen daher 

zunächst nicht. Allen ist bewusst, dass die erlebten Mediationen kaum je zu den von 

den Gefangenen erwünschten Erfolgen in der Sache geführt haben.  

- Es gibt allerdings bei Gefangenen eine recht optimistische Sicht auch auf kleine Er-

folge. Gefangene sind bereit, Ergebnisse schon als Erfolg zu bewerten, wenn sie 

noch ungesichert sind (auch schon die Aussicht auf einen Arbeitsplatz oder die blo-

ße Eröffnung einer zusätzlichen Möglichkeit, in den offenen Vollzug zu gelangen; 

vgl. G25).  

- Diese optimistische Sicht wird durch die Rechtsanwältinnen unterstützt, die schon 

die Erfahrung der (verbesserten) Gesprächsmöglichkeit mit der Justizvollzugsan-

stalt als Erfolg verbuchen (R9442).474 Dabei bleibt noch unklar, ob der Zugang zur 

Anstalt, den sie jetzt eröffnet sehen, auf diese Ebene des persönlich gewonnenen 

Kontaktes und für die Fragen dieses einen Mandanten beschränkt bleibt, oder ob 

sich hier eine insgesamt neue Form informeller Kommunikation entwickelt.475 

- Auch die Richtermediatorinnen haben eine im Grundsatz optimistische Einschät-

zung zu den Ergebnissen der Mediationen, insofern sie die Erledigungen in der 

Hauptsache und die vielen Vereinbarungen, die getroffen wurden, betonen und auf 

den – erwarteten, wenn auch kaum näher zu spezifizierenden – langfristigen Nut-

zen der Mediationen hinweisen. 

- Es fällt dagegen auf, dass von den Bediensteten an keiner Stelle vergleichbar im 

Sinne einer Vereinbarung oder gar eines Eingeständnisses von Seiten der Justiz-

vollzugsanstalt beschrieben wird, was Gefangene als Erfolge und Wirkungen 

beschrieben (die verschiedensten "Vorformen" von Vereinbarung in der Sache). 

Vielmehr haben die Bediensteten ganz überwiegend als Ergebnis der Mediationen 

eine Bestätigung der eigenen Position beschrieben (B1173, B8799, B12777). Das 

kann einerseits als Ausweis einer Überschätzung der Ergebnisse auf Seiten der 

Gefangenen gedeutet werden. Ginge man dagegen davon aus, dass tatsächlich 

Veränderungen zustande gekommen wären, so könnte das aber auch als Hinweis 
                                                
474 Allerdings schätzen die Rechtsanwältinnen gemäß ihrer Fachkompetenz und Rolle auch voll-
kommen realistisch ein, welcher Erfolg in der Sache selbst erreicht bzw. eben nicht erreicht 
wurde. 
475 Dabei wird man die Chancen des schnelleren Zugangs zu Entscheidungsträgern in der 
Anstalt sehen können, aber auch berücksichtigen, welche Konsequenzen es hat, wenn es für 
die Anwältin womöglich leichter ist, zu den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt als zum 
eigenen Mandanten Kontakt aufzunehmen. 
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darauf gesehen werden, dass es in der Mediation tatsächlich die Chance gibt, ohne 

Gesichtsverlust eine frühere Position aufzugeben – und dies im Nachhinein nicht 

einmal als Aufgeben einer eigenen Position rahmen zu müssen. 

 

Als kennzeichnend für Gefangene und Bedienstete gleichermaßen, für die beiden 

Gruppen also, die im Strafvollzug leben und arbeiten, kann gelten, dass sie auch in der 

Mediation das Misstrauen gegeneinander erleben und solches Misstrauen auf den 

Prozess der Mediation generalisieren. Erlebte Wirkung wird so durch das – weiter – be-

stehende Misstrauen gefiltert. Das Misstrauen der Gefangenen zeigt sich noch anhand 

ihrer Zweifel im Nachhinein: Wie sinnvoll war die Teilnahme an der Mediation? Wer hat 

wirklich einen Gewinn daraus ziehen können? Habe ich die Verhandlungssituation 

richtig eingeschätzt? Habe ich mich nicht doch von der Anstalt übervorteilen lassen? 

Habe ich mir nicht doch zu viel versprochen? (G358, G575, G3806, G3881, G4790, 

G10547, G10565). Das Misstrauen der Gefangenen bezieht sich vorrangig auf die 

Bediensteten als Repräsentanten der Justizvollzugsanstalt (G4594, G10589), danach 

aber auch auf das Gericht und die Richtermediatorinnen (G6535). 

Das Misstrauen der Bediensteten lässt sich anhand ihres Verhaltens in der Mediation 

selbst beschreiben; sie sind von vornherein eher pessimistisch eingestellt (B1159, 

B1848, B13254, B14013), beobachten von vornherein kritisch die anderen Akteure. 

Gerade auch die Mediatorinnen werden kritisch beobachtet (B7164, B8253, B8374, 

B11152, B12620, B12638, B12857, B12957, B13181, B13337), denn sie werden als – 

potentielle – Konkurrentinnen sowohl auf dem Gebiet der Konfliktbearbeitung (B12810) 

als auch auf dem Gebiet des Strafvollzugs wahrgenommen, müssen ihre Sachkenntnis 

gerade im Strafvollzug unter Beweis stellen (B8781). Auch wenn Bedienstete der Medi-

ation als Konfliktbearbeitung keine besonderen Erfolge zutrauen, können sie doch – 

konform einem von Misstrauen geprägten Blick auf die Welt des Justizvollzugs – die 

Möglichkeit des Informationsgewinns (Informationen über alle drei Gruppen anderer 

Akteure) als Nutzen beschreiben (B2032, B7538, B7611, B7744, B8250, B13707, 

B14039). 

Den Anwältinnen gelingt es dagegen leichter – sowohl selbst aktiv als auch in ihrer 

Wahrnehmung durch die Bediensteten –, bestehende Vorbehalte und Misstrauen ab-

zubauen. Auch sie übersehen keineswegs die Möglichkeit, dass die Justizvollzugsan-

stalt Mediationen, wie andere Verfahrensschritte auch, aus strategischen Erwägungen 

in Betracht ziehen könnte (R9681, R12099, R12216) bzw. zu eigenen Zwecken 

ausnutzen will (R12180). Sie beobachten genau, was in der Mediation passiert, und ihr 

Eindruck, dass die getroffenen Vereinbarungen letztlich wenig Verbindlichkeit besitzen 

(R9115, R12081), bestätigt ihnen ihre Vorsicht. Sie können Misstrauen in der 
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Mediation aber immer wieder zurückstellen und sich auf die dort an sie gerichteten Er-

wartungen einlassen (R11704 ff., R12339 ff., R14726 ff.).  

Das wird auch von außen so beobachtet: Bedienstete erleben Rechtsanwältinnen an-

ders als im strittigen Verfahren, sind angenehm überrascht von ihrem offenen konzili-

anten Verhalten in der Mediation (B2395, B2403, B8285). Rechtsanwältinnen berichten 

über einen deutlich veränderten Zugang zu der Justizvollzugsanstalt (R11963, 

R14547). 

Die Wirkungsbeschreibungen der Richtermediatorinnen unterscheiden sich von denen 

aller anderen Gruppen durch ihre ganz überwiegend positiv-optimistische Qualifizie-

rung der erlebten Mediationen. Hinweise auf Misstrauen von Seiten der Medianten 

(und insbesondere auf Misstrauen, das sich nicht nur auf das Verfahren, sondern auf 

Person oder Rolle der Richtermediatorin selbst richtet), attribuieren die Mediatorinnen 

ganz überwiegend außen; Schwierigkeiten werden jeweils Rolle oder Person des Miss-

trauenden zugerechnet. Insbesondere Misstrauen im Hinblick auf die fachliche Kompe-

tenz der Mediatorinnen – Erfahrung im Strafvollzug – wollen Richtermediatorinnen sich 

nicht zurechnen lassen, setzen dagegen ihre Kompetenz als Konfliktlöser und Verfah-

rensprofis.  

 

Für eine Rahmung der Mediation als konsensuale Form der Konfliktbearbeitung er-

scheint eine weitere Dimension des Vergleichs zwischen der Perspektive der Gefange-

nen einerseits und der Perspektive von Bediensteten andererseits (und in geringerem 

Umfang auch von Richtermediatorinnen) bedeutsam. Die Ziele des Mediationsprojek-

tes zeigen die Absicht sowohl des Landgerichts als auch der Justizvollzugsanstalt, 

Gefangene durch die Teilnahme an Mediationen mit Methoden gewaltfreier Konfliktbe-

arbeitung vertraut zu machen (Vogt 2011). Gefangene machen in ihrer Beschreibung 

der erlebten Mediationen jetzt deutlich, dass ihnen eine solche Art der Kommunikation 

keineswegs von vornherein fremd ist. Sie rahmen es vielmehr als einen hafttypischen 

Mangel, dass der Vollzug selbst solche Kommunikation und solche Konfliktbearbeitung 

verhindert. Nach ihrem Eindruck besteht ein Lernbedarf für konsensuales Verhandeln 

vielmehr bei den Bediensteten. Die Bediensteten sind es, die aus Sicht von 

Gefangenen lernen müssen, mit Gefangenen "auf Augenhöhe" zu verhandeln (G5798) 

und insgesamt ein neues interaktionelles Verhaltensmodell zu entwickeln. Auch in Dar-

stellung von Bediensteten findet sich diese Perspektive; auch sie beschreiben die Ver-

änderung der Hierarchien als etwas, das von ihnen ausgeht und weniger von Gefange-

nen (B2661, B7342, B8958). 
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Sowohl Richtermediatorinnen als auch Rechtsanwältinnen haben die Möglichkeit her-

vorgehoben, in der Mediation Themen zu behandeln, die neben dem eigentlichen Kon-

fliktthema liegen, aber damit in Verbindung stehen bzw. mit der Unzufriedenheit eines 

Gefangenen insgesamt in Verbindung gebracht werden (R3027, R3233, R9083). Diese 

Einschätzung taucht bei den Gefangenen selbst nur begrenzt auf und nur vereinzelt als 

Interesse von Bediensteten oder überhaupt als Aspekt, den Bedienstete bemerkens-

wert finden (B14008). Möglicherweise zeigt sich hier die Trennlinie zwischen einer 

juristisch vorstrukturierten Gewohnheit des Umgangs mit Konflikten (Konflikte erschei-

nen darin als definierte Sachverhalte mit klaren Grenzen; sie werden für die juristische 

Bearbeitung bestimmten gesetzlichen Vorschriften subsumiert) und einer alltagsweltli-

chen Konfliktsicht, in der eine mehr oder weniger enge Verbindung mit zahlreichen an-

deren Lebens- und Konfliktbereichen gar keiner besonderen Erwähnung bedarf. Die 

Gefangenen sehen daher zwar die Chance positiv, sich in der Mediation über ihr Anlie-

gen persönlich breiter äußern zu können (G9950). Das setzen sie aber eigentlich als 

selbstverständlich voraus, beschreiben das nicht als – bemerkenswerte – Ausweitung 

der Verhandlungsthemen. Für die Bediensteten ist dagegen jede Erweiterung der Kon-

fliktbearbeitung potentiell riskant, wenn sie dadurch mit weiteren Themen konfrontiert 

werden, für die sie keinen Verhandlungsspielraum erkennen (B1982, B8608). Das Po-

tential der Mediation, eine Themenbasis zu verbreitern, können sie daher nicht leicht 

positiv einschätzen. 

 

Ebenfalls überwiegend durch eine juristische Perspektive bestimmt erscheint die 

Betonung aus Sicht der Richtermediatorinnen, dass es in so vielen Mediationen 

gelungen sei, eine "Erledigung in der Hauptsache" zu erreichen. Diese Einschätzung, 

die aus Sicht des Gerichts zweifellos von Bedeutung ist (hat sie doch konkrete 

Wirkungen im Hinblick auf eine "Entlastung" des Gerichts), kontrastiert schon mit dem 

Wissen der Mediatorinnen selbst, dass die Gefangenen, auch wenn sie ihre Anträge 

zurückgezogen haben, ihre gewünschten Ziele kaum je erreichen konnten. Inhaltlich ist 

in allen Interviews mit Medianten deutlich, dass die Rücknahme eines Antrags bzw. die 

Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache weder von Gefangenen oder Anwältin-

nen noch Bediensteten mit einer Erledigung des Konfliktes selbst verwechselt wird. 

Auch die Mediatorinnen haben zudem als Nachteil der bisherigen Verfahrensweise be-

schrieben, dass es keine "Nachsorge" gibt, keine Prüfung des tatsächlichen Verlaufs 

für getroffene Vereinbarungen.  

 

Alle in den Mediationen beteiligten Gruppen nehmen die emotionale Beteiligung der 

Gefangenen wahr und erleben sie – definitionsgemäß – als eine den Gefangenen und 
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in diesem Kontext ausdrücklich nur den Gefangenen spezifische Reaktionsform, die 

sich auf den Prozess einer Mediation auswirkt. Jede Gruppe schließt daran unter-

schiedliche Bewertungen bzw. Konsequenzen an.  

- Für die Gefangenen ist ihre emotionale Betroffenheit Stärke und Schwäche 

zugleich. Sie wissen, dass ihnen der Konflikt nahegeht (G4745, G6607). Sie 

wollen sich dafür auch nicht schämen müssen (G6704); ihre Emotionalität 

weist sie schließlich als die Einzigen aus, denen es wirklich um etwas geht 

(G6712). Emotionaler Ausdruck kann dadurch als Stärkung der eigenen 

Verhandlungsposition erlebt werden; ihre Emotion ist ein Teil ihrer 

selbstbildstärkenden Legitimation. Gleichzeitig erleben sie sich dadurch 

aber auch angreifbarer. 

- Die Anwältinnen kennen ihre Mandanten als emotional Betroffene. Sie 

verstehen sie darin und wollen ihnen helfen, trotz der emotionalen 

Beteiligung ihre Argumente zu vertreten (R3144). Sie kennen und fürchten 

Nachteile für einen zu unsachlich auftretenden Beteiligten in einem 

gerichtlichen Verfahren. Entsprechend ihrem anwaltlichen Rollenverständ-

nis möchten sie manchmal stellvertretend für den Mandanten handeln 

(R11736) oder ihn stoppen oder dafür sorgen, dass er ausreichend Zeit fin-

det, seine Situation und seine Möglichkeiten zu bewerten. 

- Bei den Bediensteten lässt sich eine etwas paradoxe Reaktion auf Emotio-

nalität beobachten. Einerseits erwarten sie emotionales Verhalten von Ge-

fangenen; sie kennen Gefangene so und verstehen ihre emotionale Betrof-

fenheit (B8304, B13254). Andererseits fällt es ihnen schwer, das emotionale 

Verhalten von Gefangenen in der Mediation nicht doch auch als (weiteren, 

erwarteten) Ausweis mangelnder sozialer Kompetenz der Gefangenen zu 

verbuchen (B8310). Emotionaler Ausdruck von Gefangenen stabilisiert so – 

ganz entsprechend den Erwartungen der Gefangenen selbst – das 

ungleiche Machtverhältnis zwischen Gefangenen und Bediensteten. 

- Bei den Richtermediatoren finden sich gegenüber Emotionalität ebenfalls 

Hinweise auf Ambivalenz. Auch ihnen ist theoretisch sehr wohl bewusst, 

dass Gefangene von den in den Mediationen anstehenden Fragen 

emotional betroffen sind und dass deswegen emotionale Reaktionen von 

ihnen erwartet werden können ("Menschen in Extremsituationen"). Sie 

sehen diese Voraussetzung in Verbindung mit dem Machtungleichgewicht 

zwischen Bediensteten und Gefangenen und fragen sich, wieweit sie Ge-

fangene in dieser Situation ohne Verlust der eigenen Neutralität unter-

stützen können. Die tatsächlich erlebten Emotionen rücken die Gefangenen 
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für die Mediatorinnen auch in ein ungünstiges Licht. Der emotionale 

Ausdruck wird, zumindest im Rahmen der Mediation, als schwierig erlebt 

(Gefangene werden als einzige Akteursgruppe von den Mediatorinnen aus-

drücklich als "nicht immer sympathisch" beschrieben); das Schwanken der 

Gefangenen zwischen einer Selbstdarstellung als "Opfer" und expliziten 

Forderungen wird als unangenehm, auch unangemessen erlebt. Besondere 

Diskrepanz entsteht, wenn die Richtermediatorinnen, die sich in ihrer Medi-

atorentätigkeit als durchaus selbstlos und nicht zuletzt im Interesse der 

Gefangenen agierend sehen, den Eindruck haben, dass Gefangene selbst 

ihnen mit Misstrauen begegnen. Die Mediatorinnen haben für ihre Folgerun-

gen aus diesen Wahrnehmungen keine eindeutige Linie beschrieben. Es ist 

nicht deutlich geworden, ob ihnen bewusst ist, wieweit ihre auch kritische 

Wahrnehmung der Gefangenen ebenso ihre Neutralität betreffen kann wie 

ihr Wunsch, das strukturelle Machtungleichgewicht zwischen Bediensteten 

und Gefangenen zu verändern. 

 

Das Gericht hat mit der Einführung gerichtsinterner Mediation in Strafvollzugssachen 

das Ziel einer verbesserten Kooperation zwischen Gericht und Justizvollzugsanstalt 

verknüpft (vgl. Ziel 4 im Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 527). Eine 

entsprechende Wirkung lässt sich zwar aus den Interviews und den Ergebnissen der 

Gruppendiskussion nicht direkt ableiten, wird allerdings insofern deutlich, als allein 

schon die Vorbereitung des gesamten Mediationsprojektes, die Durchführung der Me-

diationen und die durchgehend damit verknüpften Feinabstimmungen zwischen 

Projektleitung im Landgericht und zuständigen Stellen in der Verwaltung der Justizvoll-

zugsanstalt Tegel eine enge Zusammenarbeit mit sich brachten. Von dieser Kooperati-

on ist allerdings gerade die Ebene der Bediensteten, die sich in den Mediationen ein-

findet, weniger betroffen, sondern die Kooperation findet statt zwischen der Projektlei-

tung des Landgerichts bzw. den Richtermediatorinnen einerseits und den Ansprech-

partnern des Projektes in der Justizvollzugsanstalt auf der Ebene der Anstaltsleitung 

und Verwaltung. Richterliche Mediatorinnen und Bedienstete berichten aus den Media-

tionssitzungen selbst eher von wechselseitiger Fremdheit und Beobachtung, weniger 

von Austausch und Kooperation.  

 

5.2.2 Erwartete und erlebte Wirkung von Mediation  

Wie die Überlegungen im Kap. 3.3 zeigen, lassen sich aus Perspektive der verschiede-

nen Gruppen von Beteiligten ausgesprochen heterogene Erwartungen an ein Media-

tionskonzept wie das hier evaluierte beschreiben. Nicht alle Erwartungen finden sich 
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als Wirkungserleben in den Interviews wieder und manche erlebte Wirkung war nicht 

erwartet. 

 

Für die Seite der Gefangenen lässt sich auf Grundlage der Interviews feststellen, dass 

die Mediation von ihnen in der Regel als Form eines Zugangs zum Recht ("access-to-

justice") erlebt wird. Sie sprechen in fast allen Interviews das Thema ihres konkreten 

Anliegens als erstes an, wenn sie nach einer Wirkung der erlebten Mediation gefragt 

werden. Die Frage, wieweit sie mit ihrem Anliegen Erfolg in der Mediation hatten, ist für 

sie ein wichtiges Kriterium von Wirkung. Darüber hinaus möchten sie mit ihrem 

Anliegen überhaupt Gehör finden (G688, G9790). Sie haben den Eindruck, in der 

Person der richterlichen Mediatorinnen einer relevanten Stelle ihre Sicht der Dinge vor 

Augen führen zu können (G859). Sie können Mediatorinnen als zugewandt erleben 

(G770), mindestens bemüht (G177), oft im Gesprächsverhalten konkret unterstützend 

(G4853, G10647). Sie beobachten aber auch kritisch die Frage fachlicher Kompetenz 

der Mediatorinnen im strafvollzuglichen Bereich (G5891, G6440, G6487).  

Das Verfahren kann für sie die Wirkung einer Unterstützung gegen die Justizvollzugs-

anstalt haben, wenn Mediatorinnen eine Maßnahme der Anstalt genauso wenig zu ver-

stehen scheinen wie die Gefangenen, sodass die Richtermediatorinnen den Bedien-

steten Fragen stellen, die auch der Gefangene hat (G4762, G10636). Mediation kann 

damit zusätzlich eine von Gefangenen gewünschte und im Rahmen des Vollzugsall-

tags sonst vollkommen unerreichbare sanktionierende Wirkung entfalten (G4782). Ge-

fangene können erleben, dass Bedienstete Rede und Antwort stehen müssen (G4382, 

G5714). Die Beobachtung, dass eine solche Situation für Bedienstete unangenehm ist, 

wird als positiver Nebeneffekt geschildert (G4878). Mit solchen Wirkungserfahrungen 

lässt sich die Beschreibung von Gefangenen verknüpfen, dass Mediation einen Ge-

winn an Rechtssicherheit bedeutet (als Gefangener der Anstalt nicht allein gegenüber-

stehen, sondern eine Rechtsposition haben und sie verteidigen können; G9951, 

G10899). 

Es zeigt sich hier eine mehr oder weniger implizite Erwartung von Gefangenen an eine 

autoritäre Entscheidung der Richtermediatorinnen (G626, G3628, G4994). Diese Er-

wartung kann durch die Struktur des Verfahrens unterstützt werden, insofern aus Per-

spektive der Gefangenen vor allem die Anwesenheit der Richtermediatorin und ihre 

Verfahrensleitung die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt dazu bringt, sich mit dem 

Gefangenen persönlich auseinanderzusetzen, ihn gleichberechtigt zu behandeln, sich 

überhaupt auf Verhandlung mit ihm einzulassen (G10249, G10645). Die Richtermedia-

torinnen sind damit auch diejenigen, deren Verhalten die Gefangenen am ehesten als 

enttäuschend erleben, wenn sie sich von ihnen nicht ausreichend unterstützt sehen. 
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Gefangene erleben enttäuschend, wenn die Mediatorinnen nicht in der Lage scheinen, 

sich gegen die Anstalt durchzusetzen (G751, G4028, G6364, G6762). Sie möchten die 

Richtermediatorinnen als Autorität sehen können, die die Macht hat, die Anstalt in die 

Schranken zu weisen (G776).  

Enttäuscht wird eine Wirkungserwartung der Gefangenen auch, wenn sie den Eindruck 

haben, dass ihnen in der Mediation Mitwirkung gar nicht ernsthaft geboten wird, 

sondern doch über ihren Kopf hinweg entschieden werden soll (G6517, G6571). 

Deutlich ist, dass Gefangene, die im Vorhinein sehr unsicher über das Verfahren und 

seine Struktur waren und die auch in der Eingangsphase der Mediation nicht mehr 

Sicherheit dazu gewinnen konnten, durch die Mediation z.T. nachhaltig verunsichert 

werden (Selbstzweifel und Schwierigkeiten, das eigene Interaktionsverhalten und das 

der anderen Beteiligten im Nachhinein einzuordnen und zu bewerten; G575, G3740). 

Die Wirkung eines Erfolgs in der Sache hat die Mediation für die befragten Gefangenen 

in der Regel nicht (mindestens nicht im Sinne einer unmittelbar damit verknüpften Eini-

gung). Obwohl interviewte Gefangene sich nicht durchweg von dem Wunsch haben 

lösen können, von den Richtermediatorinnen doch eine konkrete Entscheidung in ihrer 

Sache zu erhalten (G4101), bleiben die Gefangenen in den Interviews bei dem 

mangelnden direkten Erfolg in der Sache nicht stehen. Sie verbuchen als positive 

Wirkung vielmehr auch indirekte Erfolge (verbesserte Aussicht auf einen Erfolg in der 

Sache, Öffnung neuer Optionen und Regelungsansätze; G9755, G10905) oder die 

Möglichkeit, sich überhaupt über Missstände gegenüber einer Person äußern zu 

können, die nicht zur Justizvollzugsbehörde gehört (G859).  

Im Hinblick auf das Verhalten der Vertreter der Justizvollzugsanstalt lassen die Gefan-

genen ganz überwiegend reduzierte Erwartungen erkennen. Sie rechnen nicht mit Ent-

gegenkommen oder auch nur uneingeschränkt lauteren Motiven der Anstalt (G3752, 

G4599). Auf diesem Hintergrund nehmen sie auch geringfügige positive Signale – 

"menschliches" Verhalten – schon positiv auf (G852, G9987).  

Gefangene sehen in der Atmosphäre des Mediationsgesprächs positive Signale, 

erleben durchaus einen Kontrast der durch die Mediation strukturierten Kommunikation 

mit den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt gegenüber der sonst üblichen Form der 

Kommunikation zwischen Bediensteten und Gefangenen. Sie stellen diese 

Rahmenbedingungen aber nicht in den Vordergrund ihrer Interviews.476 Sie sehen 

darin eine Normalität von Gesprächsverhalten, die den Kommunikationen im Gefäng-

nisalltag nur eben fehlt (G971, G5880).  

                                                
476 In den beiden anderen Interviewgruppen – Bedienstete, Rechtsanwältinnen – wird die ruhige 
und positive Gesprächsatmosphäre viel häufiger überhaupt thematisiert, erscheint diesen 
Gesprächsteilnehmern sichtlich bemerkenswerter. 
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Die Anforderungen an Veränderungen im eigenen Konflikt- und Kommunikationsver-

halten können als Wirkung beschrieben werden, die Gefangene nicht von vornherein 

erwartet haben. Sie müssen sich selbst auf die Verhandlung vorbereiten und einlassen 

(G4290, G5753), können Argumentationen nicht vollständig ihren Anwälten über-

lassen. Sie merken die Anforderung, sich und ihre Emotionen zu kontrollieren, um in 

einer solchen Interaktion ernstgenommen zu werden. Manche von ihnen erleben und 

beschreiben die damit verbundene Anstrengung als ungewohnt. Andererseits – und 

ebenfalls nicht immer vorhergesehen – können sie damit einen Kompetenzzuwachs als 

weitere Wirkung der Mediation erleben. Gefangene beschreiben die positive Erfahrung, 

sich artikulieren zu können, Sicherheit und Selbstsicherheit im Gespräch zu gewinnen 

(G974, G5797, G10059, G10996).  

 

Betrachtet man die Struktur der von den Bediensteten berichteten Wirkungen der 

erlebten Mediationen, so fällt darin das starke Gewicht ihrer evaluativen Äußerungen 

auf. Fast alle Bediensteten haben in den Interviews ausführlich ihre Meinung zu 

Mediation als Verfahren dargelegt. Die Interviews machen so nicht zuletzt deutlich, 

dass die Mediationen bei den interviewten Bediensteten Prozesse intensiver Reflexion 

über die Möglichkeiten der Konfliktbearbeitung im Strafvollzug, über deren Grundlagen 

in den Strukturen des Strafvollzugs und auch über die je eigene Rolle darin in Gang 

gesetzt haben. Eine Wirkung der Mediation lässt sich so aus der Perspektive der 

Bediensteten auch beschreiben als eine Verunsicherung in der gewohnten beruflichen 

Alltagspraxis. Tatsächlich können die erlebten Mediationen die Bediensteten in einen 

schwer lösbaren dienstlichen Widerspruch bringen. Wenn sie von ihren Vorgesetzten 

in Mediationen geschickt werden, um dort über Themen zu verhandeln, die 

andererseits – ebenfalls von den ihnen vorgesetzten Stellen – über Anweisungen und 

Vorschriften als nicht verhandelbar definiert sind, fehlt die für den Vollzugsalltag so 

selbstverständlich ordnende Kraft der (schriftlich fixierten) Vorschriften für das eigene 

dienstliche Handeln. Sie können ihr Mandat in der Mediation insofern als paradoxe 

Handlungsanweisung verstehen: Verhandele das nicht zu Verhandelnde. In den 

Interviews werden unterschiedliche Strategien von Bediensteten deutlich, mit dieser 

Verunsicherung umzugehen. 

- Eine wiederholt gehörte Strategie ist es, den äußerst geringen Spielraum zu 

betonen, den Bedienstete als Vertreter der Justizvollzugsanstalt überhaupt im 

Rahmen einer Mediation für Verhandlungen haben (B7492, B8148, B12740, 

B13039, B14347). 
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- Manche definieren die Mediation als Gespräch um, in dem es überwiegend darum 

geht, dem Gefangenen die Position der Anstalt zu erläutern (B1219, B8362, 

B11133, B12778) und bereiten sich mit konkreten Positionen vor (B8587).  

- Andere dagegen können sich von dem Prozess überraschen lassen und neue 

Erfahrung auch für eigenes Verhalten sammeln (B14026) bzw. die Möglichkeit 

neuer Verfahrensweisen wahrnehmen (B7674). 

Je unsicherer Bedienstete sich in der Mediation fühlen, desto deutlicher erleben sie 

ihre eigene Position gegenüber Gefangenen in Frage gestellt. Hinzu kommt die 

Verunsicherung durch die direkte Konfrontation mit einer dritten Person, der 

Richtermediatorin. Die Richtermediatorin ist zwar als neutral und nicht entscheidungs-

befugt definiert. Allein ihre Anwesenheit in der Rolle als Mediatorin dokumentiert aber, 

dass die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt – mindestens im Rahmen und für die 

Zeitdauer dieser Mediation – die ansonsten unhinterfragbare Entscheidungsautorität 

gegenüber dem Gefangenen nicht mehr besitzen. Sie müssen sich vielmehr im Hin-

blick auf ihre bisherigen Entscheidungen Fragen stellen lassen (B1179). Bedienstete 

zeigen sich in den Interviews dadurch in unterschiedlichem Umfang verunsichert. Die 

kritische Beobachtung und Prüfung der Richtermediatorinnen (B7158), auch daraufhin, 

wieweit sie eine Konkurrenz in Strafvollzugserfahrung darstellen oder im Gegenteil als 

unerfahren (ab-)qualifiziert werden können (B1424, B2196, B8268, B8775), lässt sich 

auch als Versuch verstehen, mit dieser Verunsicherung umzugehen, indem der 

Veränderungsanspruch der Mediation als inkompetent neutralisiert wird.477 

Dabei kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass Verunsicherung von Bediensteten im 

Strafvollzug immer gleich auch den strafvollzugsspezifischen Sicherheitsbegriff mit 

aufruft. Ein Eindruck von Verunsicherung ist damit immer geeignet, eher konfliktver-

schärfende als konfliktlösende Prozesse in Gang zu bringen. Es ist gut nachvollzieh-

bar, dass Mediationen unter diesen Bedingungen bei Bediensteten eine Reaktions-

strategie der Selbstvergewisserung in Gang setzen, mit der sie sich bestätigen, dass 

und warum weder eine gleichberechtigte Auseinandersetzung mit Gefangenen möglich 

ist, noch bestimmte Entscheidungen neu verhandelt werden können. Aus dieser 

Perspektive werden Wirkungen der Mediation negativ gerahmt (Verlust an Zeit; B2180, 

B7900 ff., B8855, B13929) und der Blick auf den jeweiligen Gefangenen bleibt un-

verändert (B1270, B8306). 

 

                                                
477 Diese Reaktionsweise ist zunächst eine Strategie zur Reduktion kognitiver Dissonanz, die 
durch die Mediationsstruktur hervorgerufen wird. Die Reaktion kann gleichzeitig als Beispiel 
dafür gelten, wie Triangulation (hier: das Hinzukommen der Mediatorin) dazu genutzt werden 
kann, ein Konfliktsystem zu stabilisieren (vgl. Simon 2010: 99). 
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Auch wenn das Potential von Mediationen als Chance auf Veränderungen der Voraus-

setzungen des Strafvollzugs nicht grundsätzlich ausgeschlossen wird, beschreiben die 

Bediensteten doch nur sehr vereinzelt tatsächlich erfahrene Wirkungen dieser Art. 

Soweit von Bediensteten positive Auswirkungen im Sinne einer Verbesserung der 

Kooperation oder des Kontaktes mit einem Gefangenen beschrieben werden, weisen 

Bedienstete diese Wirkung weniger mediationsspezifischen Strukturen zu als vielmehr 

eigener Kompetenz. Sie konnten die Mediation als Möglichkeit des direkten Gesprächs 

nutzen, um dem Gefangenen in einem ruhigen neutralen Umfeld eine Entscheidung 

der Justizvollzugsanstalt besser zu erklären. Bedienstete konstruieren Mediation in 

diesem Fall für sich um, bestimmen Mediation zu einem Teil der Möglichkeiten der 

Justizvollzugsanstalt, auf den Gefangenen einzuwirken.  

 

Erwartungen von Anwältinnen an ein Verfahren gerichtsinterner Mediation in 

Strafvollzugssachen waren von vornherein begrenzt. Ihre Erfahrungen mit Beschwer-

den von Gefangenen in Strafvollzugssachen konnten dazu führen, Mediation immerhin 

als Chance zu sehen, in einer ansonsten völlig aussichtslosen Situation doch noch 

Veränderungen zu erreichen und so ihren Mandanten zufriedenzustellen. Allen Anwäl-

tinnen ist im Nachhinein nur zu bewusst, dass sie für ihre Mandanten in der Sache 

selbst in der Regel keinen Erfolg erzielen konnten (und damit hatten sie auch nur sel-

ten gerechnet). Wesentliche Probleme ihres Mandanten sehen sie auch nach der Me-

diation nicht geklärt oder gar verbessert.  

Entsprechend überwiegen in den Interviews mit ihnen die Beobachtungen zu unerwar-

teten oder gar unerwartet positiven Wirkungen der Mediation. Dazu gehört die Möglich-

keit, überhaupt Themen mit den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt zu besprechen, 

die für den Mandanten und seinen Haftalltag von Bedeutung sind, aber in einem traditi-

onellen gerichtlichen Beschwerdeverfahren niemals zur Sprache gekommen wären, 

schon gar nicht mündlich hätten besprochen werden können (R9083, R14436).478 Die-

ser Umstand wird neben den Mediatorinnen am deutlichsten von den Anwältinnen ex-

plizit angesprochen und als positive Wirkung – wenn auch im Sinne eines Nebeneffek-

tes von Mediation – gewürdigt (R12259). Ähnlich verhält es sich mit einer verbessert 

erlebten Atmosphäre in der Haftanstalt insgesamt (R11474) und im Kontakt mit ein-

zelnen Bediensteten (R9479, R14594), einem verbesserten Zugang der Anwältinnen 

zur Justizvollzugsanstalt (R11526) und konkreter zu Entscheidungsverläufen, die für 

die Gefangenen von Bedeutung sind (Zugang zur Vollzugsplankonferenz; R2979). 

                                                
478 Der Eindruck der positiven Wirkung dieser generell offeneren Gesprächshaltung geht bis zu 
dem Eindruck, dass alle in der Mediation Zusammengekommenen so interessiert an einer 
Einigung sind, dass sie schon deswegen Einigungen in anderen Bereichen erzielen, wenn eine 
Einigung in der eigentlich im Mittelpunkt stehenden Sache unmöglich ist (R11970). 
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Auch solche Verbesserungen werden von den Anwältinnen nicht durchweg als Wir-

kung von Mediation wahrgenommen, sondern – ähnlich wie eine veränderte Wahrneh-

mung einzelner Bediensteter – als etwas, das sich nebenher ergeben hat. 

Daneben berichten Anwältinnen als Wirkung von Mediation von einer Bestätigung ihrer 

eigenen Vorannahmen über die Justizvollzugsanstalt ebenso wie über den eigenen 

Mandanten, die man hier beide in einem veränderten Rahmen und einer damit neuen 

Situation beobachten konnte. Solche Vorannahmen sind öfter kritisch-einschränkend; 

beide Seiten, so bestätigt es die Mediation für die Anwältinnen, sind nur begrenzt 

flexibel und offen für eine Verhandlung miteinander. 

 

Die Richtermediatorinnen sind mit hohem Engagement und einer im Grundsatz optimi-

stischen Wirkungserwartung in die Mediationen gegangen, sodass ihre Wirkungserwar-

tungen nur schwer zu übertreffen waren. Die hohe Zahl an Einigungen und die damit 

verknüpften Erledigungen in der Hauptsache sehen sie als Ausweis dafür, dass die er-

warteten Wirkungen eingetroffen sind. Es ist ihnen gelungen, verschiedene Anträge zu-

sammen zu behandeln. Ihr Eindruck, Verfahren einzusparen und effizient zu sein, dürf-

te dazu beitragen, dass sie ihre Arbeit in der Wirkung als persönlich befriedigend erle-

ben.  

Die Richtermediatorinnen haben allerdings Schwierigkeiten, die Wirkungen ihrer Medi-

ationen über ihren persönlichen Eindruck aus der Sitzung hinaus einzuschätzen. Sie 

können zwar jetzt feststellen, dass es gelungen ist, Verfahren in der Hauptsache zu 

erledigen. Sie können aber bisher nicht sicher feststellen, dass dies eine Entlastung 

des Gerichts zur Folge hat. Die Mediationen selbst sind gerichtlicherseits mit einigem 

Aufwand verbunden und wären es erst recht, wenn den Richterinnen Mediationen im 

Rahmen ihrer normalen Pensenbelastung angerechnet würden. Ob die Mediationen zu 

einem Rückgang der Beschwerdezahlen insgesamt führen, lässt sich nach einer so ge-

ringen Zahl durchgeführter Mediationen nicht sinnvoll prüfen. Hinzu kommt, dass die 

Richtermediatorinnen nicht weiter verfolgen können, ob die Zufriedenheit der Beteilig-

ten in der Mediation – aus der Einigung schließen die Richtermediatorinnen zunächst 

auf Zufriedenheit – über den Tag hinausreichen wird und tatsächlich etwas wie 

"Rechtsfrieden" im Alltag des Vollzugs zur Folge hat.  

 

Festzuhalten ist, dass es in den Interviews nur sehr vereinzelt Angaben zu aus-

drücklich unerwünschten Wirkungen der erlebten Mediationen gegeben hat. Berichtet 

wird von nachfolgender Verschlechterung im Kontakt zwischen Gefangenem und Be-

diensteten der Justizvollzugsanstalt (G5175, B8055). Berichtet wird zudem einmal über 

einen Eindruck, der Gefangene sein durch das Verfahren überfordert gewesen und 
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damit in seiner Gesamtentwicklung in der Haft womöglich sogar zurückgeworfen 

(B12616 ff.). 

 

5.2.3 Mediationswirkung und Projektverständnis 

Die von den verschiedenen Akteuren beschriebenen Wirkungen der im Strafvollzug 

erlebten Mediationen gruppieren sich um ihre jeweils mit der Mediation verknüpften 

Erwartungen. Diese Erwartungen wiederum haben sich eng mit dem jeweiligen 

(Projekt-)Verständnis der Mediation im Strafvollzug verbunden erwiesen. Wirkungen 

werden durch die Brille des jeweiligen Vorverständnisses wahrgenommen; die Akteure 

verfügen damit auch über je eigene Kriterien einer Evaluation der erlebten 

Mediationen.  

 

Mediation konstruiert sich auf diesem Hintergrund zum einen als Möglichkeit effizienter 

Konfliktbearbeitung ("service-delivery"-Projekt; Breidenbach 1995: 119), deren tatsäch-

liche Effizienz aber von Gefangenen einerseits und Richtermediatorinnen andererseits 

mit unterschiedlichen Kriterien bewertet wird.  

- Gefangene messen die Wirkung zunächst an ihrem Erfolg in der angestrebten Sa-

che. Sie erhalten einen Arbeitsplatz, erreichen die Verlegung in den offenen Voll-

zug, erhalten eine Entschädigungszahlung o.ä. Darüber hinaus messen sie Wir-

kung aber auch an Rollenerwartungen an die Richtermediatorinnen als Repräsen-

tantinnen des angerufenen Gerichts. Sie erwarten vom Gericht, dass sie in ihren 

Belangen (an)gehört werden. Sie erwarten zudem vom Gericht Unterstützung ge-

gen eine Justizvollzugsanstalt, deren Entscheidungen sie sich im Haftalltag sonst 

vollkommen ausgeliefert sehen. 

- Anwältinnen beschreiben in den Interviews ganz überwiegend langfristigere 

Überlegungen und Wirkungserwartungen. Als Kriterium von Effizienz justizieller 

Leistung sehen sie auch die Möglichkeit, in der Mediation ausführlicher über 

verschiedene Belange ihres Mandanten sprechen zu können und einen auf Dauer 

nützlichen Kontakt herzustellen zu den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt. Ihre 

Einschätzung der Effizienz erweist sich allerdings durchaus beeinträchtigt durch 

ihre realistische Sicht auf die für sie ganz unzureichende finanzielle Regelung 

(Anwaltsgebühren). 

- Aus Sicht der Justizvollzugsanstalt lässt sich Effizienz der Konfliktbearbeitung, folgt 

man den Interviews, nicht so leicht fassen. Die Angaben der interviewten Bedien-

steten sind schon keineswegs konsistent dazu, ob sie überhaupt in der Mediation 

einen relevanten Effizienzvorteil gegenüber dem traditionellen Verfahren erkennen. 

Dabei berücksichtigen sie nicht nur den zeitlichen Aufwand, den die Mediation im 



 324 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 
DIE EVALUATION  5 ERLEBTE WIRKUNG 
_______________________________________________________________________________ 

Vergleich zum traditionellen Verfahren für sie bedeutet (auch den Doppelaufwand, 

wenn sie zunächst auf einen gerichtlichen Antrag eines Gefangenen reagieren und 

ihn bearbeiten müssen, um dann zusätzlich eine Mediation vorzubereiten und da-

ran teilzunehmen). Hinzu kommt ein Aufwand, der sich als interner Abstimmungs-

aufwand beschreiben lässt, wenn sie sich in dem Zwiespalt zwischen Verhandlung 

einerseits und unverhandelbaren Vorschriften andererseits bewegen müssen. 

- Aus gerichtlicher Sicht ist die Einigung als solche, zumal in Form einer Erledigung 

in der Hauptsache, ein Erfolg. Ganz theoriekonform gehen die Richtermediatorin-

nen aber auch davon aus, dass eine Behandlung vieler Themen das Optionenfeld 

öffnet, sodass dadurch Regelungen zustande kommen können, die an den 

tatsächlichen Interessen der Beteiligten orientiert und tragfähig sind (Eidenmüller 

1997). Die Anzahl behandelter Themen sehen sie daher ebenfalls als Ausweis der 

Effizienz von Mediationen. Den Richtermediatorinnen ist bewusst, dass ein 

zusätzlich wichtiges Kriterium der so definierten effizienten richterlichen Arbeit in 

der Mediation die Probe des Erfolgs anhand der Zahlen nachfolgender Be-

schwerden ist. Diese Probe steht – angesichts der geringen Zahl der Mediationen 

und angesichts der Kürze der Zeit seit Ende der letzten Mediationen – noch aus. 

 

Im Ergebnis der hier vorliegenden Untersuchung lässt sich Mediationswirkung im Sinne 

eines Zugangs zum Recht ("access-to-justice"-Projekt; Breidenbach 1995: 119) fast 

nur aus den Interviews der Gefangenen und ihrer Anwältinnen rekonstruieren.  

Die Möglichkeit, mit der "anderen Seite" unter vergleichsweise neutralen Bedingungen 

in ein Gespräch zu kommen und einer zuständigen Vertreterin des Gerichts das eigene 

Anliegen direkt vortragen zu können, ist aus Perspektive des Gefangenen ein 

wesentliches Kriterium des Rechtszugangs. Gefangene haben durch die Mediation 

eine entscheidende Chance darauf. Mediation gibt ihnen das persönliche Gehör des 

Gerichts, das ihnen das traditionell schriftliche Verfahren verweigert. Sie erreichen in 

der Mediation außerdem, dass sich die Justizvollzugsanstalt in Person bestimmter 

Bediensteter direkt mit ihnen auseinandersetzen muss. Sie erleben, dass der Konflikt 

in der Mediation nicht als ihr persönliches Defizit definiert wird, sondern als Problem, 

zu dessen Bearbeitung beide Seiten gleichermaßen aufgerufen sind. Gefangene 

können Mediation zudem als Form der Konfliktbearbeitung durch externe Kontrolle ver-

stehen. Gefangene (und auch Bedienstete) erleben die Richtermediatorinnen als Öf-

fentlichkeit, die zu ihnen in den Vollzug kommt.  

Auch die Anwältinnen sehen die Vorteile der direkten Gesprächsmöglichkeit, beziehen 

sich dabei aber vor allem auf ihren eigenen Kontakt mit den Bediensteten der 

Justizvollzugsanstalt. Sie sehen darin weniger die Aussicht auf den unmittelbaren 
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Erfolg in der Sache. In dem so erreichten persönlichen Zugang sehen sie vielmehr eine 

Chance, unbürokratisch etwas im Sinne ihres Mandanten erreichen zu können. Es 

kann durchaus fraglich sein, ob das als Zugang zum Recht zu verstehen ist. 

Zwar erkennen auch die Bediensteten und die Richtermediatorinnen den Bedarf der 

Gefangenen, sich über ihre Anliegen ausführlich zu äußern. Sie rahmen das aber weni-

ger als Zugangsmöglichkeit zum Recht für gefangene Mitglieder der Gesellschaft. Sie 

sehen darin vielmehr – durchaus mit Verständnis – ein persönliches Bedürfnis eines 

haftspezifisch Deprivierten. Die Möglichkeit dazu erscheint aus ihrer Perspektive als 

Form psychosozialer Unterstützung, weniger als erwünschte oder gar dringliche Neuo-

rientierung rechtlichen Zugangs. In Angaben von Bediensteten lässt sich auch nicht 

durchweg der Eindruck wiederfinden, dass Gefangene einen solchen verbesserten Zu-

gang bräuchten. Bedienstete vermitteln vielmehr den Eindruck, durch eigene haftinter-

ne Mechanismen der Konfliktbearbeitung ein ausreichendes Gesprächsangebot zu ma-

chen, wenn Gefangene nicht den Weg über die Beschwerde beim Gericht gehen 

wollen.479  

 

Spiegelbildlich zu diesem Projektverständnis lässt sich die Konstruktion einer Wirkung 

von Mediation im Sinne eines "individual-autonomy"-Projektes (Breidenbach 1995: 

120) sehen. Hier sind es die Gefangenen, die zwar die autonome Mitbestimmung bei 

der Konfliktbearbeitung und die damit verbundenen Wahrnehmungen eigener (kommu-

nikativer) Kompetenz positiv beschreiben, aber durchaus nicht den Eindruck teilen, sie 

seien hier lernbedürftig, müssten Kompetenzen und einen veränderten Umgang mit 

Konflikten durch die Teilnahme an Mediation erst erlernen. Sie beschreiben ihre Mitwir-

kungsmöglichkeiten im Rahmen der Mediation vielmehr durchweg als ansonsten im 

Haftalltag vermisste Normalität autonomer Mitbestimmung.  

Die Vorstellung, Mediation könne ein Lernprogramm für sie sein, in dem ihre Konfliktfä-

higkeit geschult würde (Vogt 2011) und sie soziale Kompetenz erwerben könnten 

(Schammler 2008: 19) und damit Aspekte von Resozialisierung gefördert würden, trifft 

jedenfalls nicht das in den Interviews reproduzierte eigene Erleben der Gefangenen. 

Sie beschreiben Mediation als Kompetenzerfahrung (Erfahrung also einer bereits vor-

handenen sozialen und kommunikativen Kompetenz), nicht als Lernerfahrung. Den In-

terviews kann entnommen werden, dass ein wichtiger Teil einer positiven 

                                                
479 Unterschwellig taucht hier wieder das Motiv des "Querulanten" auf. Es findet sich eine 
Einordnung, dass nur ein grundsätzlich unwilliger Gefangener überhaupt Anlass sehen kann, 
sich gegen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt zu wenden bzw. dass Beschwerden um so 
weniger berechtigt gesehen werden, je häufiger ein Gefangener dazu greift (Interview: "also ich 
will nicht sagen, notorisch, aber jemand doch, der eben sich sehr viel beschwert hat und immer 
wieder irgendwie was hatte. Was, aus unserer Sicht aber, in jedem Fall unberechtigt war"; 
B14062). 
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Wirkungserfahrung der Mediation für sie darin liegt, in diesem – vorhandenen – Teil 

ihrer Person gesehen und wahrgenommen zu werden. 

Interessanterweise geben über diesen Aspekt – wie kompetent kann der Gefangene in 

der Mediation mitarbeiten und die Möglichkeit der autonomen Regelung nutzen? – die 

verschiedenen Interviews ein besonders facettenreiches Bild aus den verschiedenen 

Perspektiven. Offensichtlich liegt hier ein Fokus der Beobachtung und des Interesses 

der anderen Akteure. Gefangene werden von den anderen Akteuren als (überra-

schend) kompetent, als (erwartbar) eingeschränkt kompetent, als sozial unerfahren, als 

kompetent nur bei Zustimmung zu den Vorstellungen anderer oder als inkompetent ab-

weisend (bei Beharren auf eigenen Vorstellungen) beschrieben. Die Schilderungen las-

sen sich auch lesen als fortlaufende Beobachtung, mit der alle Akteure – außer den 

Gefangenen – prüfen, ob die Mediation eine fördernde Wirkung für den Gefangenen 

hat.  

Die Möglichkeit autonomer Mitbestimmung auch für sich selbst wird nur von den 

Anwältinnen noch als positiver Aspekt der Mediation beschrieben; sie sehen dadurch 

ihre Möglichkeit erweitert, im Interesse ihres Mandanten zu arbeiten. Bedienstete 

beschreiben dagegen nachvollziehbarerweise die Mitbestimmung bei der Entschei-

dungsfindung nicht als Zuwachs, sondern in der Tendenz als Verlust an Autonomie. 

Sie müssen sich gegenüber Gefangenen und Richtermediatorinnen direkt erklären, 

haben den unangenehmen Eindruck, sich rechtfertigen zu müssen. 

 

Die Wirkung der Mediation als Mittel zu einer positiven Veränderung der Beziehung der 

Parteien ("reconciliation"-Projekt; Breidenbach 1995: 120) wird ebenfalls unterschied-

lich beschrieben. Sie ist ausdrückliches Ziel des Mediationsprojektes (Ziel 3 im Endbe-

richt des Landgerichts 2011, Materialband S. 526 f.). Schon hier wird man aber berück-

sichtigen müssen, dass es sich um mehrere Gruppen von Akteuren handelt, und dass 

diese Gruppen schon in sich nicht homogen sind (neben den Gefangenen und ihren 

Anwältinnen das Landgericht mit Präsidium, Projektleitung, angerufenen Richtern und 

den in den Mediationen tätigen Mediatorinnen sowie die Justizvollzugsanstalt mit ihren 

unterschiedlichen Ebenen der vollzugsinternen Verwaltungshierarchie).  

Aus Sicht des Landgerichts gibt es den Eindruck einer wesentlichen Verbesserung der 

Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt (vgl. Endbericht des Landgerichts 2011, 

Materialband S. 533 f.). Damit kontrastierend finden sich in der Diskussion der 

Richtermediatorinnen Hinweise auf schwierigere Erfahrungen mit den einzelnen 

Bediensteten in den Mediationen selbst. Aus den Interviews lässt sich festhalten, dass 

eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den eigentlichen Medianten – Gefange-

ne, Bedienstete – dagegen an keiner Stelle als Ziel genannt wird und als 
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Mediationswirkung nur verhalten angesprochen ist (vorsichtige Beobachtung möglicher 

Veränderungen bei insgesamt eher pessimistischer Sicht auf langfristige Wirkung). Am 

ehesten noch Bedienstete beschreiben darüber hinaus, dass sie in der Mediation den 

Gefangenen in einem anderen Licht sehen konnten als im Haftalltag und dass sie den 

Eindruck hatten, der Gefangene habe in der Mediation besser als außerhalb dieses 

Umfeldes die Perspektive der Justizvollzugsanstalt verstehen können. Eine weitgehend 

positive Wirkung lässt sich aus den Interviews aber in Bezug auf das Verhältnis 

zwischen Bediensteten und Rechtsanwältinnen ableiten. Bedienstete und Anwältinnen 

beschreiben eine überraschend erlebte Erfahrung, dass die andere Seite ganz anders 

ist als erwartet, als vorgestellt, als aus den strittigen Gerichtsverfahren bekannt.  

 

Eine Mediationswirkung im Sinne einer Veränderung einer Streitkultur ("social-trans-

formation"-Projekt; Breidenbach 1995: 120), etwa im Sinne eines anderen, "resoziali-

sierungsfördernden Streitklimas" (Schammler 2008: 11), wird von den interviewten Per-

son allenfalls indirekt angesprochen. Am ehesten in der Fokusgruppe der Richter-

mediatorinnen zeigt sich hinter der nüchternen Erwartung eines "service-delivery"-Pro-

jektes (Breidenbach 1995: 119), wie es in den Zielen des Projektes aus Sicht des Ge-

richts festgeschrieben ist, die Hoffnung, mit den Mediationen doch mehr zu erreichen, 

nämlich kulturelle Veränderungen im Bereich der Konflikte im Strafvollzug insgesamt 

und Lernerfolge speziell bei den Gefangenen. Es gibt aus der Diskussion der Fokus-

gruppe Hinweise darauf, dass die Mediatorinnen die eigenen Belastungen durch die 

Arbeit in diesem Projekt mit diesen Hoffnungen verrechnen und vor sich selbst 

rechtfertigen.  

Erfahrungen von Medianten verweisen allerdings durchaus auf ein solches Verände-

rungspotential durch eine Umstrukturierung des Konfliktes. So zeichnet sich der 

traditionell im Strafvollzug vertretene Konfliktbearbeitungsmechanismus dadurch aus, 

dass der Konflikt grundsätzlich dem Gefangenen zugeordnet wird – der Gefangene hat 

ein Problem mit einer Maßnahme. Durch die Mediation geht diese Definition verloren. 

Die Justizvollzugsanstalt muss sich in der Mediation darauf einlassen, dass der Konflikt 

beiden Seiten zugeordnet wird. Wesentliche Routinen haftspezifischer Bearbeitung von 

Konflikten sind damit ausgehebelt. Die von den Bediensteten berichteten Strategien in 

den erlebten Mediationen weisen eine Tendenz auf, dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken (indem sie etwa Ansprüche, ihre Entscheidungen zu erklären, als 

unangemessenen Zwang zur Rechtfertigung beschreiben).  
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5.2.4 Mediationswirkung und Ziele des Mediationsprojektes 

Beim Vergleich der Wirkungserfahrungen der Akteure mit den Zielen des Projektes 

lässt sich, aufbauend auf dem Vergleich des vorhergehenden Abschnittes, Folgendes 

festhalten: 

 

Der Rückgang der Antragszahlen und der Rückgang von Eingabeaktivitäten speziell 

derjenigen Gefangenen, die an Mediationen teilgenommen haben, sowie eine 

möglichst hohe Zahl an Erledigungen in der Hauptsache (Ziele 1 und 2 des 

Modellprojektes im Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 526) sind aus 

Sicht der Medianten selbst – Gefangene, Bedienstete – keine vorrangige 

Wirkungserwartung.480 Diese Aspekte werden von ihnen auch nicht als Wirkung pro-

minent beschrieben (gewisse Ansätze finden sich bei Bediensteten, aber sie sind kei-

neswegs sicher, ob sie – oder das Gericht – diese Wirkung realistisch erwarten kön-

nen). Gefangene beschreiben es als Entgegenkommen ihrerseits, wenn sie ihren An-

trag zurücknehmen bzw. sich bereiterklären, die Anstalt in Zukunft "in Ruhe zu lassen". 

Ein Ziel der Mediationen beschreiben sie damit nicht. Der Rückgang ist dagegen in der 

Beschreibung der Richtermediatorinnen ein zentrales Kriterium und wird, soweit er 

belegbar ist, als Wirkungserfahrung betont (von der Mehrheit der Gefangenen, die an 

Mediationen teilnahmen, keine Eingaben im ersten darauffolgenden Halbjahr; vgl. 

Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 529481).  

 

Das Ziel 3 des Projektes, Vorgehensweisen der Mediation und Eignungskriterien zu 

behandelnder Themen zu erforschen, ist aus Sicht des Gerichts erreicht worden. Das 

Landgericht geht in seiner abschließenden Bewertung davon aus, dass eine tragfähige 

Struktur für die Durchführung von Mediationen im Strafvollzug geschaffen wurde und 

dass die für eine Mediation geeigneten Themenbereiche in der bisherigen Praxis mit 

dem Einverständnis aller Seiten sinnvoll ausgeweitet wurden (vgl. Endbericht des 

Landgerichts 2011, Materialband S. 532). Die Richtermediatorinnen haben in ihrer 

Diskussion keine grundsätzlichen Bedenken gegen die bisherige Praxis vorgebracht. 

Sie haben zwar Verbesserungswünsche (z.B. im Hinblick auf die Auswahl der Bedien-

steten) geäußert, aber wichtige Strukturbedingungen des eigenen Handlungsrahmens 

(z.B. auch ihre eigene unentgeltliche Tätigkeit) nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Bei 

den Bediensteten gibt es deutlich mehr Überlegungen zu Indikationen. Die Interviews 

zeigen zudem eine Diskrepanz zwischen der Haltung der höheren Hierarchieebene der 

                                                
480 Allerdings vermuten Gefangene und Bedienstete dies Entlastungsmotiv beim Gericht 
(G1118, B2064). 
481 In der Auswertung ist dem Landgericht natürlich bewusst, dass dieser geringe Umfang von 
Zahlen keine abschließende Aussagekraft haben kann.   
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Verwaltung der Justizvollzugsanstalt (in der Mediation sollen eigentlich auch komplexe 

Fragen, Fragen der Lockerung oder Anträge von sogenannten "Querulanten" behan-

delt werden; vgl. Inhaltsprotokoll des Treffens in der JVA 2011, Materialband S. 542 f.) 

und der Haltung derjenigen Bediensteten, die in den Mediationen direkt teilnehmen und 

die Indikationsstellungen enger fassen (Eindruck, nur ein sehr geringer Teil der Konflik-

te mit Gefangenen könne sinnvoll in Mediationen bearbeitet werden; Eindruck, Themen 

wie "Lockerungen" seien wegen des geringen Verhandlungsspielraums grundsätzlich 

nicht geeignet für eine Mediation). 

Von Gefangenen werden Überlegungen zur Verbesserung der Verfahrensweise (bes-

sere Information für die Gefangenen, transparentere Zugangswege, Klarheit über die 

Rolle der Richtermediation) in den Interviews nur nebenbei erwähnt. Eine Wahrneh-

mung des Projektcharakters der Mediationen (im Sinne einer Erprobung eines Verfah-

rens) fehlt bei ihnen fast vollständig. 

Alle in das Mediationsprojekt eingebundenen Akteure haben Überlegungen angestellt, 

wie Mediation auch ohne gerichtliche Befassung in den Strafvollzug eingebunden 

werden könnte. Die Form der gerichtsinternen Mediation erscheint in solchen Äußerun-

gen dann als eine Art Notbehelf, weil man aus nicht näher benannten Gründen einfach 

nicht "vernünftig miteinander reden" kann (R12324) oder weil die Chance verpasst ist, 

vor Einreichen eines Antrags beim Gericht eine sinnvolle Regelung zwischen Gefange-

nen und Justizvollzugsanstalt über ein Problem zu erreichen. Auch Medianten, die die 

erlebte Mediation keineswegs überwiegend positiv bewerten, würdigen doch, dass sie 

es in diesem Rahmen als möglich erlebt haben, überhaupt in einer ruhigen Atmosphä-

re direkt mit dem Konfliktgegner reden zu können (B1598). Deutlich ist, dass beide 

Seiten die Chance darauf sonst im Vollzugsalltag nicht mehr sehen, sobald ein gericht-

liches Verfahren erst einmal in Gang gebracht ist. Die verschiedenen Akteure haben 

nicht näher eingegrenzt, wie sie sich eine Mediation vor einem Gerichtsverfahren ge-

nauer vorstellen, sind insbesondere nicht näher darauf eingegangen, ob sie sich dann 

weiterhin Richterinnen als Mediatorinnen vorstellen.482 Aus Sicht von Gefangenen ist 

die Option einer von außen kommenden dritten Kraft jedenfalls nicht ohne Bedeutung 

(G6315).  

 

Als Ziel 4 legt das Modellprojekt institutionalisierte Formen des Austauschs zwischen 

Landgericht und Justizvollzugsanstalt fest, um dadurch "Verständnis für die Prozesse 
                                                
482 Für einen Versuch, im Bereich der Arbeitsverwaltung eine nichtrichterliche Mediatorin 
hinzuzuziehen, um Konflikte zwischen Gefangenen und Bediensteten regeln zu helfen, ist ein 
Erfolg bisher nicht zu erkennen. Es werden keine Fälle für eine solche Mediation gemeldet. 
(Vgl. Gespräche mit der Projektleiterin, Materialband S. 514 ff.). Die JVA Tegel kann sich für die 
jetzt in gerichtsinternen Mediationen behandelten Themen eine Bearbeitung durch externe 
Mediatorinnen noch nicht vorstellen (vgl. Inhaltsprotokoll des Treffens in der JVA 2011, 
Materialband S. 541). 
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und Situation der jeweils anderen Seite" zu fördern (Endbericht des Landgerichts 2011, 

Materialband S. 527). 

Landgericht und Richtermediatorinnen schätzen ebenso wie die mit dem Landgericht 

verhandelnde Verwaltungsebene der Justizvollzugsanstalt diesen Punkt als erreicht 

ein, sehen die Kooperation deutlich verbessert (vgl. Endbericht des Landgerichts 2011, 

Materialband S. 533 f.). Eine solche Entwicklung scheint sich schon sehr früh in dem 

Projekt abgezeichnet zu haben (vgl. Schammler; Anhang 2008: 61). 

Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass diese Verbesserung von Verständnis und 

Kooperation nicht alle Ebenen der Hierarchien der Bediensteten in der Justizvollzugs-

anstalt erreicht. In den Bekundungen der Bediensteten, die an Mediationen selbst teil-

genommen haben, finden sich keine so markanten Anhaltspunkte für einen Zuwachs 

an Verständnis. Die Rolle der Richtermediatorinnen wird durchaus kritisch gesehen. 

Auch umgekehrt beobachten die Richtermediatorinnen die Bediensteten forschend-

distanziert, lassen aber nicht unmittelbar erkennen, dass sie dabei nach Verständnis 

für die dienstlichen Bedingungen und Prozesse dieser Bediensteten suchen. 

Eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den Konfliktparteien selbst ist in den 

Zielen nicht ausdrücklich formuliert und findet sich in den Wirkungsbeschreibungen der 

Interviews allenfalls indirekt. So lässt sich aus den Verlaufsschilderungen ableiten, 

dass die Mediation beide Seiten dazu bringt, die jeweils eigene Perspektive auf den 

Konflikt darzulegen. Gefangene können den Konflikt als eine persönliche, ihren Alltag 

betreffende Frage darstellen. Bedienstete können ihn als Vorkommnis markieren, das 

zu subsumieren ist unter eine Vielfalt von Bestimmungen und Normen. Mediation bringt 

die Konfliktparteien so systematisch dazu anzuerkennen, dass es mindestens diese 

zwei Sichtweisen auf ihren Konflikt geben kann. Der weitergehende Schritt einer – 

versuchsweisen – Übernahme der Perspektive der anderen Seite wird allerdings in den 

Interviews kaum als Wirkung berichtet.483  

 

Die interviewten Personen haben nicht durchweg erkennen lassen, dass alle Teilneh-

menden oder auch nur Interessierten so über Mediation informiert sind, dass das Ver-

fahren selbst transparent ist (enthalten in den Zielen 4-6 des Mediationsprojektes; vgl. 

Kap. 3.2). Zwar hat es ab den ersten Planungen des Projektes eine größere Zahl von 

Informationsveranstaltungen und Informationsbemühungen gegeben (Schammler; An-

hang 2008: 64 f. und 91 ff.; Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 534). 

Diese Informationen sind allerdings wohl nur ungleichmäßig zu den späteren 

                                                
483 Zwar können Bedienstete beschreiben, wie Gefangene emotional betroffen sind; sie be-
schreiben dies aber so deutlich als Defizit, dass nicht von Perspektivübernahme gesprochen 
werden kann. Ebenso ist es noch kein positiver Beleg für Perspektivübernahme, wenn Ge-
fangene ihren Antrag zurückziehen.  
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Medianten durchgedrungen, was bei der großen Zahl unterschiedlicher Akteursgrup-

pen mit jeweils zahlreichen Einzelpersonen nicht verwundern kann. Jedenfalls zeigten 

sich auch nach Abschluss der Mediation einzelne der Interviewten noch über durchaus 

wesentliche Merkmale der erlebten Mediation nicht zweifelsfrei sicher (etwa über Ent-

scheidungsbefugnisse der Richtermediatorin oder Verbindlichkeit einer getroffenen 

Vereinbarung). In den Mediationen können sich so Personen einfinden, die sehr unter-

schiedlich weit mit dem Verfahren vertraut sind. Die besser Informierten nehmen dann 

den Informationsbedarf der anderen auch als Last wahr.  

 

5.2.5 Annahmen zur Wirkung von Mediation und erlebte Wirkung 

Die Untersuchung von Annahmen zur Wirkweise von Mediation (Kap. 2.1.4) hatte ver-

schiedene Mechanismen zeigen können, die über Selbstwirksamkeits- und Kontroll-

erleben und sozialen Austausch kognitive und soziale Prozesse in Gang bringen, die 

die aufrechterhaltenden Regeln des Konfliktsystems angreifen und Reproduktion des 

Konfliktsystems behindern. Die Untersuchungen des Kap. 3.4 hatten gleichzeitig ge-

zeigt, dass der Strafvollzug als Systemumgebung für die hier entwickelten Konflikte Be-

sonderheiten aufweist, die die Mediation beeinflussen. Als relevant erweisen sich 

Machtunterschiede, subkulturelle Einbindungen, strukturelle Grenzen von Autonomie 

und Verantwortungsmöglichkeiten beider Seiten sowie ein strukturell besonders star-

kes Misstrauen der Konfliktparteien gegeneinander. 

 

Im Vergleich der jetzt gefundenen Wirkungsbeschreibungen mit den theoretischen 

Wirkannahmen von Mediation zeigt sich, dass Gefangene in der Mediation durchaus 

die Erfahrung eigener Fähigkeit machen können, an einer befriedigenden Konfliktre-

gelung beteiligt zu sein (auch schon im Vorfeld durch Vorbereitungen oder Beratungen 

mit der Anwältin, durch Nachbesprechungen u.ä.). Sie können solche Erfahrungen als 

persönlich belohnend und selbstbildstabilisierend einordnen (G974, G3532, G4530, 

G5794, G11004), können darin Autonomie erleben. Gefangene können zudem die 

Erfahrung machen, dass die eigene emotionale Betroffenheit zu ihrem "Konfliktbesitz" 

zählt. Sie können ihren Konflikt trotz ihrer emotionalen Belastung produktiv – ggf. mit 

anwaltlicher Unterstützung – in einen Konflikt einbringen; Emotionalität muss kein 

Hindernis einer rechtsförmigen Bearbeitung sein. Gefangene können im günstigen Fall 

erleben, dass ihr emotionaler Ausdruck Wertschätzung erfährt als ein Ausdruck ihrer 

Persönlichkeit. Die Möglichkeit, das eigene Anliegen vorzutragen, kann die erlebte 

Hilflosigkeit und die damit verknüpften Gefühle reduzieren helfen. Mediation bietet 

damit die Chance, das spezifische emotionale Ungleichgewicht zwischen Bediensteten 

und Gefangenen, zwischen direkter emotionaler Betroffenheit des einen und sachlich-
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dienstlicher Betroffenheit des anderen, auszubalancieren. Der bürokratische Bearbei-

tungsmodus des Konfliktes (Merton 1995: 195), der von den persönlichen Umständen 

zu abstrahieren sucht und der – wegen der nicht zu unterbindenden emotionalen Be-

troffenheit des Gefangenen – eskalationsfördernd wirkt, wird durch die persönliche 

Auseinandersetzung unterbrochen. Die Bediensteten können sich in der Mediation 

dem emotionalen Erleben der anderen Seite weniger leicht entziehen, werden womög-

lich auch selbst erstmals für den Gefangenen als Personen sichtbar (B2505). Auch da-

mit können Autonomieerfahrung und Selbstbildstabilisierung des Gefangenen wachsen 

(R3144, G6701). 

Die Interviews mit den Gefangenen zeigen aber nicht durchweg, dass sie solche 

Erfahrungen auf die Mediation zurückführen. Es gibt vielmehr auch Schilderungen von 

Verunsicherung (G4350) oder Resignation (G4345) oder Gefangene erleben sich am 

Gespräch der anderen nicht beteiligt bzw. den Erörterungen nicht gewachsen (G56, 

G6254). Es findet sich zudem eine Tendenz, die eigene Zufriedenheit und die erlebte 

Kontrolle weniger an das eigene Handeln als an die Autorität der anwesenden 

Richtermediatorin zu knüpfen: 

Die haben mir praktisch das Sprachrohr weggenommen, sozusagen. Ich weiß nicht ob 
das gewollt war? Ich war ganz froh drum. (G4880) 
Als Unterstützung, dass zum Beispiel die Richter meinem ehemaligen Gruppenleiter 
Fragen gestellt haben, worauf ich nie Antworten bekommen habe. (G10636) 
 

Ein Rückschluss auf Autonomie und eigene Kompetenz ist bei solchen Erfahrungen 

nicht leicht möglich. Mediation trägt dann vielmehr zur Erfahrung bei, allein nicht gut 

zurechtzukommen, eine Situation nicht selbst kontrollieren zu können. 

Autonomie als zentraler Begriff der Mediation und speziell der Wirkannahmen von 

Mediation erweist sich in den beschriebenen Wirkungserfahrungen durch das Umfeld 

des Strafvollzugs, aber auch anderweitig eingeschränkt und auch dann, wenn 

Gefangene Mitbestimmung und Kontrolle in der Mediation erfahren. Gefangene 

erleben nämlich den Rahmen der Mediationssitzung selbst als Grenze der erfahrbaren 

Autonomie. Die Unsicherheit über die tatsächlichen Folgen der Mediation und die 

mangelnde Vorhersehbarkeit des Handelns der Justizvollzugsanstalt beginnen, sobald 

alle den Raum verlassen haben und die Sitzung beendet ist (G37, G748, G6237, 

G9862, G10437). Weder die Gefangenen noch die Bediensteten lassen erkennen, 

dass es in den im Alltag relevanten Regeln des Vollzugs einen Verantwortungszu-

wachs für Gefangene gibt, der Autonomieerfahrungen aus der Mediation konsistent 

einbinden ließe. 

Autonomie wird zudem für beide verhandelnden Seiten durch Entscheidungen be-

grenzt, die aus Perspektive der Justizvollzugsanstalt nicht verhandelbar sind (vor allem 

gutachtliche Vorgaben; B2714 f.) bzw. die als Grundbedingung der Haftsituation 
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anzusprechen sind (die Inhaftierung an sich). Weder Themenauswahl noch 

Entwicklung von Optionen sind damit ganz der autonomen Bestimmung der Konflikt-

parteien in der Mediation überlassen. Die Einschränkungen der Autonomie, die der 

Strafvollzug für Gefangene mit sich bringt, reichen vielmehr in die Mediation hinein. Sie 

betreffen dabei natürlich auch die in der Mediation teilnehmenden Bediensteten, die in 

der Mediation mit dem Mandat ihrer dienstlichen Funktion sitzen und die sich gegen-

über den ihnen vorgesetzten Stellen zu verantworten haben.484 

 

Die Annahmen zur Wirkweise von Mediation hatten eine enge Verzahnung der Autono-

mie mit dem Aufbau von Vertrauen zwischen den Konfliktbeteiligten gezeigt (vgl. Kap. 

2.1.4). Eine Einigung wird danach gefördert, wenn die Medianten in vielen kleinen 

Schritten mit autonom getroffenen Entscheidungen Vertrauen zueinander aufbauen 

und festigen. Erwartungsgemäß zeigen die Interviews, dass diese Bedingung im Rah-

men des Strafvollzugs nicht leicht zu erreichen ist. Medianten beschreiben wechsel-

seitig ihre Zweifel an Einigungswillen (G3753, B1295, B7288), Einigungsfähigkeit der 

Gefangenen (B7622) bzw. persönlicher Unvoreingenommenheit der Bediensteten 

(G4602, G10589).  

Von keiner Seite ist in den Interviews der strukturelle Mangel an wechselseitigem Ver-

trauen zwischen Bediensteten und Gefangenen und die im Justizvollzug verankerte 

Verbindung mit dem Gefahrenthema direkt thematisiert worden. Indirekt zeigt sich das 

Thema aber durchaus, wenn die Bediensteten auch die Mediationen als Möglichkeit 

nutzen, weitere Erkenntnisse über den Gefangenen zu gewinnen, also Sicherheit zu 

erhöhen, sich abzusichern. Indirekt zeigt sie sich ebenso, wenn Gefangene betonen, 

dass persönliche Vorbehalte, ihre Situation als Gefangener und die dahin führende 

Straftat in dem zu behandelnden Konflikt keine Rolle spielen dürften. Sie wissen, dass 

es bei der Aushandlung einer Einigung in der Mediation auch um Vertrauen geht und 

dass die Justizvollzugsanstalt nicht leicht bereit ist, ihnen dies Vertrauen entgegenzu-

bringen (G862, G4602). 

 

Sozialer Austausch ist in den Wirkannahmen als weiterer wichtiger motivationaler Be-

standteil der Mediation identifiziert worden. Die belohnende Funktion der Kooperations-

gewinne wird vor allem in den Interviews der Gefangenen deutlich. Sie bezieht sich 

dort direkt und indirekt auf die Erfahrung, als gleichberechtigter Partner an einem Ge-

spräch teilzunehmen (G972, G10227) mit Personen, die entweder sonst gar nicht 

selbstverständlich erreichbar sind (Richtermediatorinnen; G220, G10530), die sonst auf 

                                                
484 Weitere Einschränkungen ergeben sich, wenn Bedienstete mit insgesamt nur begrenzter 
Entscheidungskompetenz in einer Mediation sitzen und die verfügbaren Lösungsoptionen 
dadurch zusätzlich begrenzt sind (vgl. G6395 ff., R3197, R11480).  
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einer klaren hierarchischen Machtdifferenz bestehen oder gar nicht zugänglich schei-

nen (Bedienstete; G1095, G5797) oder die hier als persönlich an der Sache interessiert 

erlebt werden (Anwältinnen; G4932). Manche Gefangene berichten zudem von einer 

nachfolgenden Welle von Interesse in der eigenen Gruppe (vermehrter Austausch un-

ter Gefangenen über die erlebte Mediation und direkter Gewinn an Bedeutung in der 

eigenen Gruppe; G1105, G5134, G5203). In Äußerungen der anderen Akteure findet 

sich insgesamt keine vergleichbare persönliche Erfahrung positiven sozialen Aus-

tauschs.485  

Ein Kooperationsgewinn im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Gefangenen und Be-

diensteten wird von beiden Gruppen nicht als bedeutsame Wirkung beschrieben und 

kann daher auch nicht als Motiv im Wirkungsgeflecht der Mediation gesehen werden. 

Beide Gruppen beschreiben vielmehr auch Hinweise auf subkulturelle Vorbehalte 

gegen eine Kooperation, vor allem auf Seiten der Gefangenen (G1108, B7328, B8174). 

 

Hinweise auf eine Umstrukturierung der Konfliktregeln als Wirkung von Mediation sind 

den Interviews immer dann zu entnehmen, wenn die interviewten Personen von etwas 

Neuem, von etwas Erstaunlichem und Unerwarteten berichten. In Anbetracht der 

schon beschriebenen Hindernisse für die Entwicklung autonomer vertrauensvoller 

Kommunikation sind solche Erfahrungen durchaus vereinzelt in den Interviews, be-

treffen aber eine große Breite von Einzelerfahrungen.  

Die wesentliche Veränderung der Konfliktregeln geschieht in der Mediation durch ihre 

Struktur selbst. Gefangene und Bedienstete sehen sich im Verhältnis zur Richtermedi-

atorin ausdrücklich gleichbehandelt. Beide Seiten müssen sich erklären, müssen argu-

mentieren. Der bestehende Konflikt ist ihnen als gemeinsames Problem zugewiesen. 

Die für den Strafvollzug spezifische Zurechnungspraxis, die den Konflikt immer als Pro-

blem des Gefangenen definiert, ist aufgebrochen. Die Bereitschaft, sich unter diesen 

Umständen in eine Aushandlungssituation mit der anderen Seite zu begeben, statt den 

Konflikt konfrontativ zu bearbeiten, stellt eine wesentliche Veränderung der Konflikt-

regeln dar. Auf beiden Seiten reduziert sie zudem die Einbindung in den subkulturellen 

Kontext, da eine wichtige subkulturelle Norm – keine Verhandlung mit der anderen 

Seite – unterlaufen wird. Die Struktur der Mediation hält immer wieder dazu an, sich mit 

vorgebrachten Argumenten ernsthaft auseinanderzusetzen, nicht lediglich vertraute 

Stereotype über die andere Seite zu reproduzieren. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass dadurch Prozesse kognitiver Dissonanz in Gang gebracht werden, die 

                                                
485 Die durchaus positive Würdigung von Kooperationsgewinnen bei den Anwältinnen 
(verbesserte Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt) erweist sich jeweils als sachbezogen 
auf die Interessen des Mandanten gerichtet. Kooperationsgewinne von Bediensteten werden 
am ehesten rollenspezifisch gesehen (Gewinn an Information über den Gefangenen; B1250). 



 335 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 
DIE EVALUATION  5 ERLEBTE WIRKUNG 

____________________________________________________________________________________ 

zumindest zeitweise die Konfrontation der Gruppen in Frage stellen. Das geschieht be-

sonders dann, wenn die Konfliktparteien sich in Mediationssitzungen wechselseitig als 

Personen wahrnehmen können, die respektvoll auftreten und selbst Respekt 

verdienen. 

Es kann auch als Veränderung von Konfliktregeln gesehen werden, dass Bedienstete 

sich in einer Mediationssitzung direkter mit den (affektiven) Reaktionen von Gefange-

nen auseinandersetzen und sich – unter Beobachtung von Richtermediatorinnen und 

womöglich Anwältinnen – mit der eigenen Sicht der Dinge dem Gefangenen verständ-

lich machen müssen. Das kann allerdings auch beängstigend wirken und Abwehr- und 

Verteidigungsstrategien aufrufen (B1179). Vertraute Distanzierungsstrategien funktio-

nieren in diesem Umfeld nicht selbstverständlich, werden aber immer wieder zur Hilfe 

genommen (insbesondere das Aufrufen des professionell beobachtenden Blicks auf 

den Gefangenen; B8453, B12607). 

Mediation als Veränderung von Konfliktregeln betrifft gerade auch die Strategie von 

Gefangenen, die als "Querulation" gefürchtet ist. Gefangene erleben in der Mediation, 

dass sie mit ihren Anliegen ernstgenommen werden und sich als ernsthaft erweisen 

müssen. Ein bloß strategisches Vorbringen immer neuer Beschwerden führt in der Me-

diation nicht weit, wenn dazu eigene Interessen und Bedürfnisse erarbeitet und einge-

bracht werden sollen.  

 

Die interviewten Personen berichten darüber hinaus über sehr unterschiedliche 

strukturelle und inhaltliche Veränderungsaspekte. Berichtet wird vom Anreiz, eigene 

Arbeitsroutinen zu verändern (B2277), von einem Druck, Konflikte mit Gefangenen jetzt 

auch öfter auf die Frage hin zu prüfen, ob nicht eine einverständliche Regelung 

denkbar wäre (B2521), von verändertem Zugang der Anwältinnen zu Bediensteten und 

zu gefängnisinternen Verarbeitungsroutinen (Zugang zur Vollzugsplankonferenz; 

R2976), von der Verlängerung des Gesamtverfahrens, wenn eine Mediation nicht zu 

einer Einigung führt (G3642), von der Erfahrung eigener Argumentationskraft und von 

dem erlebten Staunen des Gegenübers darüber (G5799 ff.), vom Offenlegen vorher 

zurückgehaltener Argumente (G5822), von unerwartetem zeitlichen Aufwand (B8266), 

von der erlebten Unerfahrenheit von Richtermediatorinnen mit Belangen des Vollzugs 

und von einer damit verbundenen Selbstwertsteigerung (B8370) und Solidarisierung 

mit einem Gefangenen (B8845), von der Erfahrung einer neuen Berufsrolle in einer 

Interaktion (R11735), von der Erfahrung von Unsicherheit über das Verfahren bei allen 

Beteiligten (R12101), von der Erfahrung einer Möglichkeit, zwar im Gespräch 

miteinander, aber doch über eine dritte Stelle mit dem Konfliktgegenüber zu 
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verhandeln (B14184), schließlich von der Erfahrung der Breite möglicher Themenbe-

handlung in einer Mediation (R14780).  

Folgt man dem Weg dieser Erfahrungen in den einzelnen Interviews, so lässt sich da-

raus selten direkt eine weitergehende Wirkung ableiten. Die Unterschiedlichkeit solcher 

– aufgrund der vereinzelten Mediationen – bisher nur vereinzelter Erfahrungen lässt 

das auch nicht realistisch erwarten. Stabile Veränderungen der Konfliktregeln sind 

damit nicht zu belegen. Andererseits spricht die Vielzahl solcher Einzelerfahrungen 

dafür, dass in der Summe das Konfliktumfeld Strafvollzug mit seinen systemimmanen-

ten Regeln für Konflikte durchaus betroffen und auch destabilisiert wurde. Diese Desta-

bilisierungen können zu der Annahme führen, dass in den einzelnen Mediationen sehr 

wohl Prozesse kognitiver Dissonanz in Gang gekommen sind. Die vertraute Perspek-

tive auf die Gegenseite ist mit den insofern beschriebenen Erfahrungen jedenfalls nicht 

immer zwanglos zu vereinbaren. Die damit verbundene Verunsicherung kann über die 

jeweils beschriebenen Mediationen hinaus die Bereitschaft erhöhen, sich auf neue, mit 

den neuen Erfahrungen besser kompatible Kooperationsformen einzulassen.   

 

Die Annahmen zur Wirkweise von Mediation haben gezeigt, dass Mediation dann 

wirksam zu Einigungen führen kann, wenn die am Konflikt Beteiligten in einigermaßen 

vergleichbarem Umfang an einer einverständlichen Regelung interessiert sind. Von 

solcher Vergleichbarkeit der Motive der Konfliktbeteiligten kann allerdings auch nach 

den vorliegenden Interviews keineswegs ausgegangen werden. Anders als bei den 

Gefangenen, finden sich in den Interviews der Bediensteten keine Belege dafür, dass 

sie ein deutliches Interesse hätten, Konflikte anders als bisher zu bearbeiten. Mediation 

wird im besten Falle als interessante Erfahrung verbucht, aber nicht als notwendige 

Verbesserung. Die Angaben der Bediensteten in den Interviews widersprechen nicht 

der Annahme, dass aus ihrer Sicht die bisherige Form der Bearbeitung durchaus 

zufriedenstellende Regelungen bereithält. 

 

 

6 Diskussion der Ergebnisse 

Die dargestellten Befunde zeigen, dass die Gruppen je unterschiedliche Bilder der 

Wirkung von Mediation konstruieren. Für ein Verständnis dieses Befundes bieten sich 

die unterschiedlichen Erwartungen bzw. Projektverständnisse an, die sich im Vergleich 

der Gruppen, aber auch bei unterschiedlichen Fraktionen innerhalb der Gruppen selbst 

finden. Es zeigt sich auf dieser Grundlage eine differenzierte Sicht auf die Qualität der 

erlebten Mediationen (Kap. 6.1). Den Wirkungsbeschreibungen lassen sich Chancen 

ebenso wie Risiken für gelingende Konfliktbearbeitung entnehmen (Kap. 6.2). Den 
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Wirkungsbeschreibungen ist schließlich zu entnehmen, welche Eigenschaften die Ak-

teure jeweils mit gelingenden Mediationen verknüpfen und welche Bedingungen sie 

vermutlich benötigen, um Mediation künftig als sinnvolle Methode der Konfliktbearbei-

tung für sich sehen zu können (6.3).  

 

6.1 Die Qualität der erlebten Mediationen 

Merkmale von Wirkung, die die interviewten Personen mit gelingenden Mediationen 

verknüpfen, und Grenzen des Gelingens, die sie beschreiben, können als Beschrei-

bungen der Qualität von Mediation gesehen werden. Es gibt verschiedene Möglichkei-

ten solche subjektiven Beschreibungen zu ordnen. Gläßer/Negele u.a. (2008: 183 

m.w.N.) schlagen als Qualitätsdimensionen von Mediation und als mögliche Indikato-

ren von Qualität eine Ordnung nach Ergebnis, Prozess und Struktur vor.486 

 

Nach dem Verständnis von Gläßer/Negele u.a. (2008) geht es bei der Ergebnisqualität 

um mehr als die Frage einer förmlichen Einigung. Weitere Wirkungen – besonders die 

Zufriedenheit der Medianten mit einer erzielten Einigung – können von Bedeutung sein 

(Gläßer/Negele u.a. 2008; Suhling 2009). Die vorhergehenden Abschnitte haben 

deutlich werden lassen, dass sich die Gruppen der Befragten im Hinblick auf Merkmale 

gelingender Mediationen gerade anhand ihrer Zufriedenheit unterscheiden: 

Die Gefangenen gehen mit der Erwartung auf Erfolg in der Sache in die Mediation. 

Daran machen sie zunächst Zufriedenheit fest. Sie sind aber durchaus bereit, schon 

kleinere Veränderungen positiv anzuerkennen (G694, G3762, G4583). Auch die 

Möglichkeit, in die Mediation unterschiedliche Themenbereiche einzubinden und The-

menbereiche, die nicht unmittelbar Inhalt eines Beschwerdeverfahrens sind, ist für Ge-

fangene ein positiver Aspekt des Ergebnisses (ähnlich sehen das Anwältinnen und 

Richtermediatorinnen). Gefangene können aufgrund ihrer deprivierenden Alltags-

bedingungen in der Haft die Situation in der Mediation als sonst nicht zugängliche 

Chance begreifen, in Kontakt zu kommen, eigene Interessen darlegen zu können, 

überhaupt die eigene Haftsituation zu transzendieren. Bedienstete legen sich weniger 

fest, was sie dem inhaltlichen Ergebnis nach als eine gelungene Mediation betrachten 

können. Es kann dabei der Eindruck entstehen, dass eine gelungene Mediation aus 

ihrer Sicht eine Mediation ist, in der vor allem keine Veränderung gegenüber der zu 

Beginn von der Justizvollzugsanstalt gehaltenen Position festgeschrieben wird und in 

der es ihnen gleichzeitig gelingt, Gefangene davon zu überzeugen, dass die kritisierte 

                                                
486 Ähnlich die Systematisierung einer Qualitätsanalyse vollzuglicher Maßnahmen bei Suhling 
(2009), wobei allerdings Suhlings Einschränkung, dass Prozess und Struktur lediglich als Be-
dingungen des Ergebnisses zu verstehen sind, für die Analyse von Mediationswirkung zu kurz 
greift. 
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Maßnahme und das Verhalten der Justizvollzugsanstalt richtig oder doch mindestens 

ohne Alternative ist (B1762, B2231, B2677, B13460, B13582). Solche positiven 

Rahmungen von Mediationen durch Bedienstete lassen sich vereinbaren mit den 

beschriebenen Paradoxien, die sie in ihrem Verhandlungsmandat als Vertreter der 

Justizvollzugsanstalt erleben (verhandeln ohne Spielraum zum Verhandeln; mit einem 

Konfliktgegenüber gleichberechtigt verhandeln, mit dem außerhalb des Mediations-

raumes Gleichberechtigung nicht existiert). Bedienstete können unter diesen Bedin-

gungen einen Mediationsausgang am ehesten dann positiv definieren, wenn es ihnen 

gelingt, diesen Anforderungskonflikt überhaupt unbeschadet zu überstehen.  

 

Getroffene Vereinbarungen (auch die Zahl von Vereinbarungen in einer einzelnen 

Mediation) und die Erledigungen in der Hauptsache, die in der Diskussion unter den 

Richtermediatorinnen zentral erwähnt sind, geraten in den Wirkungsbeschreibungen 

der Medianten in den Hintergrund. Sie erscheinen Gefangenen und Anwältinnen zu-

dem unklar in ihrer Verbindlichkeit (G6241, R9131, R12081). Gefangene und Anwäl-

tinnen haben Schwierigkeiten einzuschätzen, worauf die andere Seite sich eigentlich 

festgelegt hat.487 Sie können nicht sicher einordnen, wieweit eine rechtsverbindliche 

Festlegung vorliegt und wie langfristig wirksam eine Vereinbarung ist.488 Die eigene 

Bereitschaft, den Antrag, der dem Verfahren zugrundeliegt, zurückzunehmen und die 

Sache als erledigt zu bezeichnen (aus Sicht der Richtermediatorinnen ein wichtiges 

Qualitätskriterium der Mediationen), kann so aus Sicht der Gefangenen sogar den 

Beigeschmack der Niederlage erhalten (G18 ff., G10573). Wenn sie damit nicht kon-

krete, im Alltag sichtbare Veränderungen verknüpfen können, trägt ein solcher Mediati-

onsausgang keineswegs zu ihrer Zufriedenheit bei und wird von ihnen sicher nicht als 

Kriterium einer gelungenen Mediation eingeordnet. 

Das Kriterium einer – künftigen – Verringerung in der Zahl der zu bearbeitenden 

Anträge als Ergebnis einer Mediation kommt in den Merkmalen, auf die Gefangene 

sich beziehen, nicht vor und wird auch bei Bediensteten allenfalls indirekt angespro-

chen bzw. nur als Folge, die die Justizvollzugsanstalt indirekt betrifft (B13132, 

B13892). Den Medianten ist aber bewusst, dass dies Kriterium für das Gericht Rele-

vanz hat und ein Motiv für die Einführung von Mediationen sein kann. Das 

                                                
487 Dieser Mangel an konkreter Verbindlichkeit sollte nicht verwechselt werden mit einer 
Vorstellung, Mediation sei eben – und dies dann nach freier Entscheidung der Medianten – kein 
verbindliches Verfahren (vgl. Bercovitch 2002: 5). Wenn Medianten die Verbindlichkeit nicht ein-
schätzen können, erleben sie vielmehr einen Mangel an Transparenz und damit prozeduraler 
Gerechtigkeit. 
488 Der Hinweis, dass sich im Nachhinein Konflikte zwischen Anwälten und Justizvollzugsanstalt 
um die Interpretation von Vereinbarungen ergeben haben (vgl. Inhaltsprotokoll des Treffens in 
der JVA 2011, Materialband S. 540), lässt sich als besonderer Hinweis auf die Genauigkeit ver-
stehen, die Vereinbarungen in einer Mediation im Strafvollzug benötigen, damit alle Beteiligten 
wissen, worauf sie sich stützen können. 
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Entlastungskriterium ist damit ein Beispiel für ein Motiv der an sich neutralen dritten 

Partei, das beide Seiten der Medianten zur Kenntnis nehmen, beobachten und in ihre 

Entscheidung darüber einbeziehen, was sie selbst von der Mediation halten sollen. 

Das Motiv des Gerichts schließt aus Sicht der Medianten zunächst nicht aus, dass 

auch ihre Interessen berücksichtigt werden. Medianten, die sich über dieses Motiv des 

Gerichts Gedanken machen, werden aber vermutlich kritisch prüfen, ob sie sich von 

einer Richtermediatorin unter Druck gesetzt fühlen, einer Einigung zuzustimmen.489 

 

Allen drei interviewten Gruppen fällt eine ganz eindeutige Bewertung der Ergebnisqua-

lität insofern schwer, als sie oft nicht einschätzen können, was überhaupt Ergebnis der 

erlebten Mediationen ist. Das betrifft nicht nur "Nebeneffekte" wie Veränderungen im 

Umgang miteinander – Bedienstete und Gefangene können nicht unmittelbar einschät-

zen, ob sie solche Veränderungen, soweit sie ihnen überhaupt auffallen, auf die Media-

tion zurückführen können. Eindeutiger fällt diese Wirkungszuordnung nur bei den An-

wältinnen aus, die den verbesserten Zugang zur Justizvollzugsanstalt mit der Media-

tion selbst oder doch wenigstens mit den Umständen der Mediation verknüpfen.490 An-

deres – die von Gefangenen wie Bediensteten berichteten positiven Erfahrungen einer 

neuartigen Kommunikation und Interaktion und die damit verknüpften Kompetenzerfah-

rungen – wird zwar im Rahmen der Mediationen erlebt, aber allenfalls indirekt als Wir-

kung von Mediation gerahmt. 

 

Die unterschiedlichen Bewertungen der Ergebnisqualität lassen sich auf dem Hinter-

grund einer Analyse von Zielakzeptanz und zielgruppenspezifischem Nutzen der Medi-

ationen (vgl. Stockmann/Meyer 2010: 100) verstehen. Wie die Analyse der Erwartun-

gen zeigte, gehen Gericht, Gefangene und Justizvollzugsanstalt mit unterschiedlichen 

Projektverständnissen von Mediation (Breidenbach 1995) in die jeweiligen Mediatio-

nen. Solche Projektverständnisse können als gruppenspezifische Interessen und Ziele 

verstanden werden. Auf Seiten des Gerichts ist es das Interesse an einer effizienten 

Bewältigung der eigenen Aufgabe ("service-delivery") neben Erwartungen an "social-

transformation" und "reconciliation" (als pädagogischer Ansatz im Hinblick auf die 

Gefangenen). Bei den Gefangenen ist es das Interesse an einem Zugang zum Recht, 

                                                
489 Mediatorinnen haben immer schon eigene Motive mit in die Mediation eingebracht und 
solche Motive können sich als mehr oder weniger sachorientiert erweisen (Rohrschneider 2007: 
251; Munévar 2005: 81; Bielecke 2009: 175). Erfolg und Effizienz von Mediation müssen davon 
nicht berührt sein, solange Mediatorinnen ihre Motive nicht mit denen der Medianten verwech-
seln oder aber die eigenen Motive bestimmend werden lassen (vgl. zur Problematik insbeson-
dere eines Einigungsdrucks bei Richtermediatorinnen Wegener 2006: 142; Bielecke 2009: 174)  
490 Sie beschreiben natürlich zunächst nur ein Zusammentreffen. Sie erleben im Rahmen der 
Mediation verändertes Verhalten der Bediensteten der Justizvollzugsanstalt, das sie sonst nie 
beobachtet haben. Wegen dieser singulär erlebten raum-zeitlichen Verknüpfung schreiben sie 
es auch ursächlich der Mediation zu. 
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der die Machtungleichgewichte berücksichtigt ("access-to-justice"). Auf Seiten der Be-

diensteten findet sich ein am wenigsten gebündeltes Interesse mit vielen Vorbehalten 

und Sorgen im Hinblick auf die Wirkungen von Mediation.  

 

Zwar ist Mediation als Verfahren an sich besonders gut geeignet, die Interessen 

unterschiedlicher Akteure sinnvoll miteinander zu verknüpfen und auf dieser Grundlage 

einverständliche Regelungen zu finden. Dem stehen hier aber bisher noch Hindernisse 

im Weg.  

 

Zunächst war "Mediation im Strafvollzug" kein gemeinsames Projekt aller Akteure, son-

dern ein Projekt des Landgerichts in Abstimmung mit der Leitungsebene der Justizvoll-

zugsanstalt Tegel (vgl. Endbericht des Landgerichts 2011, Materialband S. 521 ff. und 

Inhaltsprotokoll des Treffens in der JVA, Materialband S. 540 ff.). Die in den Mediatio-

nen tatsächlich teilnehmenden Medianten – Gefangene, Bedienstete der dafür relevan-

ten Hierarchieebene, Anwältinnen – waren in die Planung des Projektes und die Ent-

wicklung von Zielvorstellungen nicht konzeptionell eingebunden. Auch wenn sie um-

fangreich informiert wurden (Schammler 2008 Anhang; Endbericht des Landgerichts 

2011, Materialband S. 534), finden sich in den Interviews jetzt keine Belege dafür, dass 

ihre – gruppenspezifischen – Interessen (neben den jeweils individuellen konfliktbezo-

genen Interessen) transparent in die jeweiligen Mediationen eingeführt und damit Teil 

des Aushandlungsprozesses waren. Betroffen von diesen Einschränkungen an 

Einbindung und Transparenz sind Gefangene und Bedienstete auf unterschiedliche 

Weise. Die Interessen der Gefangenen sind an sich klar abgrenzbar und aus Sicht 

anderer Akteure auch plausibel. Die Gefangenen haben das gerichtliche Verfahren ge-

sucht, um ihr Anliegen durchzusetzen; wenn sie damit in der Mediation sind, so ist un-

mittelbar klar, dass sie auch hier dies Ziel haben. Wesentlich weniger Transparenz 

besteht hinsichtlich der Interessen und Bedürfnisse derjenigen Bediensteten, die mit 

den Gefangenen im Alltag befasst sind und in den Mediationen sitzen. Dass ihre Inte-

ressen andere sind als diejenigen ihrer Kollegen auf der Hierarchieebene, die das Me-

diationsprojekt insgesamt mitverantwortet, wird nirgends explizit verhandelt.491 Die 

Schwierigkeiten, die Zustimmung der oberen Hierarchieebene zur Mediation in eine 

Teilnahmemotivation auf der unteren Hierarchieebene umzumünzen (vgl. Inhaltspro-

tokoll des Treffens in der JVA 2011, Materialband S. 540 ff.), zeigen, dass es "die" 

                                                
491 Das höhere Risikoerleben im Kontakt mit Gefangenen, das insgesamt höhere berufliche 
Stressniveau, die geringere Toleranz für Insubordination von Gefangenen und gleichzeitig die 
geringeren eigenen Entscheidungsräume und die größere Abhängigkeit von Weisungen der 
höheren Verwaltungsebene können als Rahmen der unterschiedlichen Interessen derjenigen 
Bediensteten genannt werden, die im direkten Kontakt mit Gefangenen stehen (vgl. zu den 
Quellen im einzelnen Kapitel 1.2.3). 
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Justizvollzugsanstalt und "die Bediensteten" nicht gibt. Die Justizvollzugsanstalt er-

weist sich vielmehr gerade hier als komplexes Verwaltungsgebilde mit unterschiedli-

chen funktionalen und hierarchischen Ebenen. Die konkreten Mediationen zeigen dem-

zufolge in den Wirkungsbeschreibungen sowohl der Gefangenen als auch der Richter-

mediatorinnen, dass die Unterstützung der oberen Verwaltungsebene der Justizvoll-

zugsanstalt für die Mediation die Unterstützung auf den anderen Ebenen keineswegs 

sichert. Es zeigt sich zusätzlich, dass die Einschätzungen der tatsächlich beteiligten 

Bediensteten, auch wenn sie in der Verwaltungshierarchie keine gehobene Stellung 

einnehmen, doch nicht folgenlos bleiben. Auf Ebene der Senatsverwaltung wird ihre 

Meinung zur Kenntnis genommen (vgl. Gespräch mit dem Mitarbeiter der Senatsver-

waltung, Materialband S. 510) und hat erkennbar Anteil an der Ergebnisbewertung der 

Senatsverwaltung. 

Eine Untersuchung der Ergebnisqualität erweist sich damit eng verknüpft mit Aspekten 

der Strukturqualität der Mediationen, nämlich der Bedingungen, unter denen Mediatio-

nen stattfinden (Gläßer/Negele u.a. 2008; Suhling 2009). Gemeint sind damit auch sol-

che institutionellen Bedingungen, in die ein Mediationsprojekt eingebettet ist. Dazu 

zählt hier die Struktur der Verantwortlichkeiten für das Projekt selbst. Strukturqualität 

lässt sich darüber hinaus auch anhand der Durchführungsumstände einzelner Sitzun-

gen betrachten. Hier schildern die Medianten ganz überwiegend den Eindruck ausrei-

chender Transparenz und Fairness. Bedienstete und Anwältinnen erleben die Mediati-

onen allerdings öfter als ausgesprochen aufwändig (B1190, B2044, B7930, B8855, 

B13928 f., R9225, R11684).492  

 

Ein weiteres Hindernis bei der Vereinbarung der unterschiedlichen Interessen der 

Akteure ergibt sich aus der Prozessqualität, insofern damit Merkmale prozeduraler Ge-

rechtigkeit gemeint sind (vgl. Montada 2000: 51). Medianten erleben Mediation als pro-

zedural gerecht, wenn sie ausreichende Mitwirkungsmöglichkeiten für sich sehen, 

wenn die Verfahrensweisen für sie transparent sind, wenn Entscheidungen im Ver-

handlungsverlauf nach sachlichen, nachvollziehbaren und konsistent angewandten Kri-

terien getroffen werden und wenn die Verhandlungsführung durch die Mediatorin als 

fair erlebt wird (Montada 2000: 51; Gläßer/Negele u.a. 2008; Suhling 2009).  

Im Überblick kommt in den Interviews ganz überwiegend Zufriedenheit mit der erlebten 

Verfahrensgerechtigkeit zum Ausdruck, soweit die Mediationssitzungen selbst betrof-

fen sind. Nur vereinzelt (Abbruch einer Mediation) findet sich Kritik an der erlebten Fair-

ness (im Sinne mangelhaft erlebter Neutralität der Mediatorin; B1174). Angemeldete 

Zweifel an der Sachkompetenz von Richtermediatorinnen in Fragen des Strafvollzugs 
                                                
492 Die Einschätzung, dass dieser Aufwand trotzdem lohnt, wird von Bediensteten in den Inter-
views vorgetragen, aber seltener und eher im Sinne einer Hoffnung (B11445 f., B13117). 
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oder an ihrer Fähigkeit zur Allparteilichkeit haben die interviewten Personen nicht auf 

das Verfahren generalisiert. Die Fachkompetenz als Mediatorinnen wurde auch nicht 

an sich bezweifelt. 

Einschränkungen finden sich aber im Umfeld der Sitzungen – Zugang zur Mediation 

und Folgen der Mediation – sowie in der Wahl der Kriterien einer fairen Vereinbarung.  

- Aus Perspektive der Gefangenen erweist sich der Zugang nicht vollständig 

transparent. Es zeigen sich in den Interviews Unklarheiten darüber, wer die 

Mediation vorschlagen kann (G10866) oder wer Einfluss auf Terminierung 

und Auswahl der Teilnehmenden hat (G452, G1059, G4808, G5747 ff.).  

- Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus unterschiedlichen Maßstäben, mit 

denen die verschiedenen Akteure Sachbezogenheit und Nachvollziehbar-

keit von Kriterien beurteilen. Während nämlich das Strafvollzugsgesetz von 

allen Akteuren gleichermaßen als Grundlage einer sachlichen Entschei-

dungsfindung anerkannt wird (interviewte Personen aus allen Gruppen 

haben sich immer wieder affirmativ darauf bezogen), führen die Bedienste-

ten über die von ihnen in die Mediation mitgebrachten Entscheidungen 

weitere Kriterien ein. Ermessensentscheidungen und Auslegungen un-

bestimmter Rechtsbegriffe, Entscheidungen aus Vollzugsplankonferenzen 

und insbesondere gutachterliche Einschätzungen können aus Sicht der 

Bediensteten nicht zur Debatte stehen, sind dagegen von der anderen Seite 

keineswegs von vornherein als Entscheidungsgrundlage anerkannt (B1903, 

B2219, B7492, B8130 ff., B12740, B13039, B14349).493 

- Ein weiterer Aspekt mangelnder Prozessqualität ist es, wenn Medianten die 

getroffenen Vereinbarungen nur eingeschränkt der eigenen Verantwortung 

zurechnen. Gefangene rahmen in den Interviews die Rücknahme ihrer 

Anträge in der Mediation mehrfach als etwas mehr oder weniger Erzwun-

genes (G25, G10470) oder als Ausdruck ihrer Resignation (G4343). Typisch 

für Bedienstete dagegen ist die Einschätzung, dass eine Vereinbarung – auf 

Grundlage der Erledigung in der Hauptsache – für sie von vornherein fest-

stand, also ebenfalls kein Ergebnis eines autonomen Aushandlungsprozes-

ses zwischen ihnen und dem Gefangenen war (B7522). 

                                                
493 Wenn auf diese Weise große Teile eines Problemfeldes der Konfliktregelung entzogen 
werden, reduziert das die Möglichkeit, gerechte Regelungen durch individuelles Verhandeln zu 
erzielen und dadurch dem "Rechtsversagen" infolge einer Unzahl an verrechtlichenden Rege-
lungen des Strafvollzugs (Bergmann 2003: 2) zu entgehen. Ortloff (2009: 1016) sieht dies Pro-
blem in Mediationen mit Behörden, sieht darin aber kein grundsätzliches Hindernis von Mediati-
on. Er führt gegen diese Einschränkung aus Sicht eines Verwaltungsrichters und Richtermedia-
tors vielmehr aus, dass gerade Normanwendung bei unbestimmten Rechtsbegriffen und be-
hördlichem Ermessen eine Frage diskursiver Kommunikation, also Aushandlung ist. Auch die 
Frage, ob eine Behörde in einen Beurteilungsspielraum alle relevanten Interessen einbezogen 
hat, sieht er als etwas zu Verhandelndes. 
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6.2 Chancen und Risiken des praktizierten Modells der Mediation  

6.2.1 Die Chancen 

Betrachtet man zusammenfassend, was die verschiedenen Akteure in den Interviews 

als erlebte Wirkungen des in dem Projekt bisher praktizierten Mediationsmodells be-

schreiben, so lässt sich als wesentliche Chance das Potential der Mediation 

identifizieren, die Akteure selbst und die bisher relevanten Regeln zur Aufrechter-

haltung und Bearbeitung eines Konfliktes im Strafvollzug zu destabilisieren. Mediation 

reduziert die "Reproduktionschancen des Konfliktes" (Luhmann 1984,2002: 538).  

Mediation verändert den Blick auf den Konflikt. Anders als in allen sonst in und für den 

Strafvollzug verfügbaren Strategien der Konfliktbearbeitung kann der Konflikt in der 

Mediation strukturell nicht mehr allein dem Gefangenen zugeordnet werden. Er wird 

vielmehr zu einer gemeinsamen Aufgabe. Die Richtermediatorin verhindert in der 

Mediation durch ihre Interpunktion der Interaktionen, dass eine Seite ihren Anteil an 

dieser Aufgabe ignoriert. Mediation klammert alle im Strafvollzug sonst besonders 

vertrauten Strategien der Konfliktbearbeitung aus, die auf der unhinterfragbaren Macht- 

und Gewalthierarchie zwischen Bediensteten und Gefangenen beruhen. Mediation 

normiert den Verzicht auf eine gewaltsame und machtbetonte Konfliktbearbeitung; sie 

ignoriert in der Strukturierung der Kommunikation die bestehende Machtstruktur, ohne 

sie abschaffen zu können. Mediation schafft so aber beiden Seiten die Möglichkeit, 

sich von den gewohnten Strategien haftinterner Konfliktbearbeitung zu distanzieren. 

Die Anwesenheit neutraler Dritter und die auf Sachlichkeit gerichteten Gesprächsre-

geln der Mediation geben beiden Seiten die Möglichkeit, sich jenseits solcher Strate-

gien als auseinandersetzungsfähig zu erleben.  

Mediation fordert von beiden Konfliktbeteiligten damit den Einsatz von Kompetenzen, 

die im Haftalltag besonders wenig unterstützt oder sogar beschränkt werden, nämlich 

Autonomie und offene Beziehungsgestaltung. Unter Rückgriff auf die erarbeitete Be-

deutung der Entstehung und Reduzierung kognitiver Dissonanz (Festinger 1957,2001) 

bei der Wirkung von Mediation (vgl. Kap. 2.1.4.3) kann angenommen werden: Wenn es 

Medianten unter den Bedingungen eines im Strafvollzug nicht nur persönlichen, son-

dern institutionell gestützten Misstrauens gegeneinander gelingt, ausreichendes Ver-

trauen zueinander aufzubauen um miteinander zu verhandeln und sogar zu einer Ver-

einbarung zu kommen, so lässt das besonders intensive kognitive Dissonanz gegen-

über dem Gewohnten erwarten. Kommt unter diesen Bedingungen eine Vereinbarung 

zustande, so kann mit besonderer Haltbarkeit gerechnet werden, sofern die Medianten 

ihre Einigung tatsächlich der eigenen Verantwortung zurechnen. 
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Das Konfliktsystem erweist sich destabilisiert, wenn die Gefangenen die Erfahrung 

kompetenter Selbstbehauptung in einer als gleichberechtigt definierten Gesprächssitu-

ation machen, statt sich mit dem eigenen Anliegen einer Vollzugsbehörde gegen-

überzusehen, deren Entscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein angerufenes 

Gericht nicht ändern würde. Wenn es Gefangenen gelingt, sich in das Gespräch und 

den Aushandlungsprozess einzubringen, können sie durch einen Gewinn an 

Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung von Mediation profitieren. 

Sie verändern damit ihre eigenen Zugangsvoraussetzungen zu jedem weiteren Konflikt 

innerhalb des Strafvollzugs. Mediation schafft durch Vorhersehbarkeit und den 

Ausschluss formeller wie nicht formeller Disziplinierungen vor allem für Gefangene 

einen Zuwachs an prozeduraler Gerechtigkeit in der Bearbeitung eines Konfliktes. Ge-

fangene können erlebte Verfahrensgerechtigkeit der Mediation umsetzen in einen Zu-

wachs an Vertrauen in Rechtssicherheit, definieren damit ein neues eigenes Verhältnis 

zum Recht, können sich im günstigen Fall als Teil einer Rechtsgemeinschaft erleben, 

von der sie sich sonst gerade als Inhaftierte ausgeschlossen sehen.494 Mediation bietet 

damit auch die Chance, der vollzugstypischen "Furcht vor dem Querulanten" zu begeg-

nen. Mediation bietet dem Antragsteller an, mit dem eigenen Anliegen ernstgenommen 

zu werden, es ernsthaft vortragen zu können. Gleichzeitig muss er sich darauf ein-

lassen, sich ernsthaft zu beteiligen und seine Interessen und Bedürfnisse ernsthaft 

einzubringen. Medianten werden dabei schnell feststellen, dass ein lediglich strategi-

sches Interesse – etwa ein Interesse, die andere Seite "beschäftigen" zu wollen – in 

einem solchen Zusammenhang keinen sinnvollen Platz hat. Auch der Antrag des 

vermeintlichen "Querulanten" kann dann zum ernsthaften Anliegen mit subjektiv 

begründbaren Umständen werden.495 

Rechtsanwältinnen erleben die Mediation zwar nicht unmittelbar als "Zugang zum 

Recht" für ihre Mandanten, aber sehr wohl als Zugang zur Justizvollzugsanstalt im 

Interesse ihres Mandanten. Sie sehen in der Mediation die Chance, auch solche 

Themen überhaupt in einen Diskussionsprozess einzubringen, die im traditionellen 

Gerichtsverfahren keine Berücksichtigung fänden. Rechtsanwältinnen vermitteln in den 

Interviews durchweg den Eindruck, auf dem Hintergrund ihrer für die gerichtliche 

Auseinandersetzung überaus geringen Erfolgserwartungen die Chancen der Mediation 

besonders gut wahrnehmen zu können. 

Für Bedienstete stellt die Destabilisierung des Konfliktsystems zunächst eine größere 

Verunsicherung dar. Sie erleben durch die Interaktionsregeln der Mediation das 

                                                
494 Vgl. ähnlich Kretschmer (2005: 217) zu den Wirkungen einer Erfahrung effektiven 
Rechtsschutzes bei Gefangenen.  
495 Ohnehin lässt sich fortgesetzte "Querulation" aus Sicht einer Mediation zunächst immer auch 
als Signal dafür verstehen, dass jemand sich mit seinen Interessen nicht ausreichend 
berücksichtigt sieht. 
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Durchbrechen der vertrauten Konfliktkommunikationen auch als Schwächung ihrer 

Machtposition. Sie müssen ihre eigene Rolle neu definieren, wenn von ihnen erwartet 

wird, mit Gefangenen auf gleichberechtigter Ebene zu verhandeln und überhaupt über 

Themen zu verhandeln, für die einem Gefangenen sonst Entscheidungen lediglich 

mitgeteilt werden. Bedienstete arbeiten in ihren Überlegungen in den Interviews zwar 

durchaus differenziert produktive Ergebnisse der Mediationen heraus, betonen aber 

doch die Schwierigkeiten des Verfahrens im Justizvollzug (wenige geeignete Fallkon-

stellationen, kaum Verhandlungsspielraum).  

 

Als Chancen lassen sich Wirkungen einordnen, die von den Akteuren selbst positiv 

konnotiert werden (Zuwachs an Selbstbewusstsein, unverhoffte Rücknahme eines 

Antrags). Ebenso können aber auch Wirkungen als Chance erfasst werden, die von 

den Beteiligten als beunruhigend erlebt werden (Verunsicherung in der eigenen Rolle, 

Verunsicherung in den eigenen Gewissheiten). Die geringe Zahl der durchgeführten 

Mediationen und der vergleichsweise kurze Zeitraum des gesamten Projektes könnten 

annehmen lassen, dass ein jahrhundertealtes System "Strafvollzug" eine so kleine 

Destabilisierung mit Leichtigkeit aushalten und sich, als "autopoietische Einheit" 

(Luhmann 1984,2002: 537 f.), alsbald in den vertrauten Strukturen regenerieren wird. 

Eine solche Annahme übersieht allerdings, dass in das Projekt neben den unmittelbar 

Beteiligten noch eine größere Zahl von Personen involviert war (Personen in der Se-

natsverwaltung, im Landgericht und in der Justizvollzugsanstalt und von Beginn an in 

der wissenschaftlichen Begleitung sowie mittelbar eine große Zahl von Personen, die 

über Informationen und Informationsveranstaltungen erreicht wurden). Diese Personen 

kamen selbst nie für die Teilnahme an einer Mediation in Frage (so etwa die angerufe-

nen Richter der Strafvollstreckungskammer, die selbst nicht als Mediatoren tätig sind), 

wurden aber durch das Projekt mit der Methode vertraut gemacht. Für alle diese Per-

sonen kann gelten, dass sie hinter ihren neuen Wissensstand über das Projekt nicht 

mehr zurückkönnen. Noch in einer ggf. kritischen Abgrenzung von dem Verfahren Me-

diation haben sie damit teil an der Veränderung des Systemumfeldes für Konflikte im 

Strafvollzug. Auf diese Weise hat allein schon das kurzfristige Angebot der gerichtsin-

ternen Mediation Wirkungen auf die Entwicklung der künftigen Streitkultur in Strafvoll-

zugssachen, auch wenn strukturelle Veränderungen nicht unmittelbar umgesetzt 

werden. 

 

6.2.2 Die Risiken 

Neben diesen Chancen lassen sich aus den in den Interviews beschriebenen 

Wirkungen der Mediationen allerdings auch Risiken für die Bearbeitung von Konflikten 
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ableiten. Als wesentliches Risiko erweist sich die geringe Einbindung der praktizierten 

Mediation in ein Gesamtkonzept für den Strafvollzug. Mediation ist in dem hier 

beschriebenen Projekt nicht – wie etwa in dem britischen Projekt (Coyle 2001; Stern 

2005) – in eine konzeptuelle Gesamtstrategie für einen Strafvollzug integriert. Media-

tion in dem Berliner Projekt hat keine Entsprechung in anderen Konzeptionen des 

Strafvollzugs, weder im Hinblick auf die Konfliktbearbeitung auf anderen Ebenen, noch 

in Bezug auf eine umfassendere Strategie, die mediationsspezifischen Erfahrungen der 

Autonomie und Verantwortlichkeit für die persönliche Entwicklung von Gefangenen im 

Strafvollzug, für eine Auseinandersetzung mit ihren Haftgründen oder mit möglichen 

Opfern nutzbar zu machen (vgl. den ebenfalls mit solchen Inhalten gefüllten Projektan-

satz der Foresee Research Group 2008). Der Ansatz des Berliner Projektes erweist 

sich gegenläufig. Während andernorts die Bearbeitung haftinterner Konflikte durch Me-

diation eine der Verzweigungen eines Grundkonzeptes darstellt, ist hier die Mediation 

haftbezogener Konflikte der Ausgangspunkt, ohne dass bisher ein weitergehendes 

Konzept dazu entwickelt worden wäre.  

Die fehlende konzeptuelle Anbindung bedeutet, dass beide Mediantenseiten im 

Haftalltag keine zur Mediation vergleichbare Erfahrung machen können. Positive 

Erfahrungen, die Gefangene (und Bedienstete) in einer konsensualen Interaktion er-

leben – Erfahrungen beginnenden wechselseitigen Vertrauens, Erfahrungen von Auto-

nomie im Kontakt zueinander, Erfahrungen von Autonomie in der möglichen eigenen 

Beteiligung besonders für den Gefangenen, Übernahme von Verantwortung für eine 

gemeinsam gefundene Regelung – finden in den Strukturen des Haftalltags keine wie-

tere Verankerung. Die Beschreibungen sowohl der Gefangenen als auch der Bedien-

steten zeigen, dass eine egalitäre Beziehungskonstellation, die ihnen die Mediation an-

bietet und gleichzeitig abverlangt, für die Lebenswelt des Strafvollzugs denkbar fremd 

bleibt. Beide Seiten erwarten nirgends außerhalb der Mediationssituation vergleichbare 

Aushandlungsformen für Konflikte im Strafvollzug. Ein "Verhandeln auf Augenhöhe" 

gibt es nach ihrer Erfahrung zwischen Bediensteten und Gefangenen nicht. Es ist 

weder vorgesehen, noch erwünscht, noch überhaupt als gefahrlos definiert.  

- Aus Perspektive der Bediensteten stehen die Grundanforderungen in der Mediation 

(mit dem Gefangenen verhandeln, einverständliche Regelungen finden) im 

Widerspruch zu ihrer Aufgabenbeschreibung außerhalb der Mediation (mit 

Kollegen und Fachstellen Regelungen für einen Gefangenen finden). Mediation 

verlangt von ihnen ein Minimum an Vertrauen zu einem Gefangenen, der für sie 

grundsätzlich mit dem Gefahrenbegriff assoziiert wird. Wenn sie immer neu kleine 

Entscheidungen treffen, dem Gefangenen in der Mediation zu vertrauen, werden 

sie sich dabei doch alle Kriterien in Erinnerung rufen, mit denen sie sonst seine 
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Gefährlichkeit eingeschätzt haben. Dieser Widerspruch tritt besonders deutlich auf, 

wenn sie in der Mediation über Themen verhandeln sollen, die in ihrem dienstlichen 

Alltag als mit Gefangenen nicht verhandelbar gelten (Gutachten, Lockerungsbeur-

teilungen insgesamt; vgl. hierzu auch Kap. 1.2.2.4). Bedienstete sind dadurch in 

ihrer Verhandlungsautonomie eingeschränkt. Sie bleiben immer daran erinnert, 

dass sie tatsächlich nur ein begrenztes Verhandlungsmandat haben und dass jede 

in der Mediation getroffene Vereinbarung von ihnen auf der Grundlage geltender 

dienstlicher Bestimmungen gegenüber vorgesetzten Stellen vertreten werden 

muss. Die paradoxe Anforderung, mit Gefangenen über Themen zu verhandeln, 

die eigentlich als unverhandelbar gelten, blockiert jede autonome Entwicklung von 

Lösungsoptionen. Bedienstete haben in den Interviews nicht erkennen lassen, dass 

ihnen in der Vorbereitung auf die Mediationen von ihren vorgesetzten Stellen, die 

sie in die Mediationen geschickt haben, konsistente Strategien an die Hand gege-

ben wurden, mit denen sie diese Konstellation für sich lösen können. Es ist daher 

nur zu verständlich, dass es nicht immer einfach war, die zuständigen Bediensteten 

überhaupt für die Teilnahme an einer Mediation zu gewinnen. Verständlich ist auch, 

wenn Bedienstete auf dieser Grundlage eine ganz restriktive Verhandlungsposition 

einnehmen. 

- Gefangene werden in ihrem Alltag weiter mit Strukturen konfrontiert sein, die 

Autonomie ausdrücklich zu unterdrücken suchen (vgl. Kap. 1.2.2.3). Die wichtige 

Autonomieerfahrung der Mediation bleibt damit vollkommen vereinzelt. Es muss 

damit gerechnet werden, dass Autonomie dadurch auch für die Mediation nur be-

grenzte Wirksamkeit entwickeln kann. Auf die Bedeutung der Konsistenz einer 

Lernumgebung für den Erfolg von Veränderung im Strafvollzug weist Rehn (2002: 

52) hin.496 Montada (2000: 51) und Klinger/Bierbrauer (2006a: 38 m.w.N.) nennen 

die Konsistenz als wichtiges Kriterium für eine Erfahrung prozeduraler Gerechtig-

keit. Das Kriterium wird dort auf die innere Struktur von Mediationen bezogen (Me-

diationen werden als prozedural fair erlebt, wenn geltende Regeln konsistent einge-

halten werden). Es muss aber bedacht werden, dass Gefangene gerichtsinterne 

Mediationen, die in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt werden, immer als Teil 

ihrer gesamten haftinternen Erfahrung erleben werden und das Konsistenzkriterium 

damit auch hier Bedeutung hat. Justizielles Handeln kann für Gefangene nicht 

prozedural gerecht erlebt werden, wenn dazu von ihnen in der einen Situation – 

Mediation – eben die Autonomie verlangt wird, die ihnen an anderer Stelle – im 

Haftalltag – mit Nachdruck verwehrt bleibt. 

                                                
496 Auch wenn Rehn (2002) hier für die Sozialtherapie schreibt, gibt es keinen Anlass zur An-
nahme, dass im regulären Strafvollzug nicht vergleichbare lerntheoretische Überlegungen Be-
deutung haben. 
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Die fehlende konzeptuelle Anbindung erweist sich damit als Risiko für die Wirkmöglich-

keit der Mediation selbst. Zu befürchten ist, dass die fehlenden Möglichkeiten der Inte-

gration der Mediationserfahrungen in den Alltag des Justizvollzugs so als ganz und gar 

unpassend und wirkungslos "verpuffen". Im ungünstigeren Fall können sie die struktu-

rell ohnehin im Strafvollzug vorgebahnten aggressiven und autoaggressiven Verarbei-

tungsstrategien noch verstärken und Wut und Enttäuschung hervorbringen. 

 

Die unklaren Prioritäten der verschiedenen Projektverständnisse von Mediation können 

als Ausfluss der geringen konzeptionellen Einbindung der Mediation gesehen werden. 

Solange im Projekt nicht offen darüber verhandelt wird, wie sich die Ziele der Projekt-

initiatoren – Landgericht und Verwaltungsebene der Justizvollzugsanstalt – zu den Ziel-

verständnissen und Interessen der Medianten (Gefangene und Bedienstete) bzw. zu 

denjenigen der Aufsichtsbehörde verhalten und verhalten sollen, besteht die Gefahr, 

dass jede einzelne Mediation durch die je unterschiedliche innere Agenda jedes Anwe-

senden in ihrer Arbeit blockiert wird. Dabei muss berücksichtigt werden, dass es unter 

den Akteuren eine Hierarchie der Entscheidungsmöglichkeiten und damit auch eine im-

plizite Hierarchie der Projektziele gibt. So hat die Senatsverwaltung (die von den ein-

zelnen Mediationen am weitesten entfernt ist) über die Möglichkeit, das Projekt zu be-

enden, praktisch die Definitionsmacht darüber, welche Kriterien für den Erfolg relevant 

sind. Hemmnisse infolge von Unklarheiten des Projektverständnisses zeigen sich jetzt 

für einzelne Mediationen und für die Kooperation von Akteursgruppen an folgenden 

Punkten: 

- Es kann nicht ohne Folgen für die Mitwirkungsbereitschaft von Gefangenen blei-

ben, wenn ihnen – durch Verhalten der anderen Teilnehmer in der Mediation und 

durch effektive Ergebnisse – vermittelt wird, dass es in der Mediation nicht darum 

geht, ihren Zugang zum Recht zu verbessern, sondern dass sie vielmehr in den 

Mediationen als Objekte eines Lernprogramms gesehen werden (Verbesserung 

ihrer Konfliktkompetenz). 

- Richtermediatorinnen, Rechtsanwältinnen und Bedienstete schlagen vor, Mediatio-

nen bereits vor einem Antragsverfahren nach §§ 109 ff. StVollzG zu beginnen, den 

Konflikt also ausdrücklich nicht im gerichtlichen Rahmen zu bearbeiten (B8682, 

R9297 ff., B11339, B13935). Sie verschieben damit das Verständnis von Mediation 

weiter zu "reconciliation" und "social transformation". Das entspricht gerade nicht 

dem Interesse von Gefangenen, durch Mediation einen verbesserten, strukturierten 

und verbindlichen Zugang zu Recht und Gerechtigkeit zu erhalten. Die Vorstellung, 

Mediationen vom gerichtlichen Verfahren zu trennen, kommt entsprechend selten 

von Gefangenen (G6193).  
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- In Studien zu gerichtsinterner Mediation hat sich als Risiko erwiesen, wenn von Ge-

richtsseite die Einigung als erstes Kriterium des Erfolgs gilt, Richtermediatorinnen 

sich zunächst selbst unter Druck setzen, Einigungen zu erzielen, und ein solcher 

Druck mittelbar auf die Medianten wirkt (Warwel 2007, Zenk/Strobl u.a. 2007). War-

wel (2007: 124) berichtet aus ihrer Untersuchung, dass Richtermediatorinnen re-

lativ zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit auf die Arbeit mit Emotionen und Interes-

sen der Parteien verwenden, wenn sie ihr Engagement zu stark auf eine Einigung 

der Parteien hin ausrichten und sich an Mediation überwiegend im Sinne eines 

"service-delivery"-Projektes orientieren. Die Gefahr besteht dann darin, dass die 

gefundenen Vereinbarungen für die Medianten zu wenig interessenbasiert sind. Sie 

lassen sich dadurch nicht ausreichend an die autonome Entscheidung der Median-

ten knüpfen und sind weniger mit dem Selbstbild der verhandelnden Parteien ver-

bunden. In der Folge ist mit nur eingeschränkter Stabilität einer Vereinbarung zu 

rechnen, weil die Verhandlungspartner sich innerlich frei – ohne Erleben kognitiver 

Dissonanz – von einer solchen Einigung distanzieren können.  

Dies Risiko besteht bei Mediationen zwischen Gefangenen und Bediensteten in 

besonders hohem Maße, da beide Seiten, wie die Interviews zeigen und wie die 

Struktur traditioneller Konfliktbearbeitung im Strafvollzug ohnehin nahelegt, einer 

autoritären Entscheidung einer dritten Stelle relativ hohe Bedeutung beimessen.497 

Sowohl Gefangene als auch Bedienstete können überdurchschnittlich geneigt sein, 

einem Einigungsdruck nachzugeben, der von einer als Autorität definierten 

Richtermediatorin ausgeübt wird. Mediation ist mit diesem Verständnis zwar nicht 

unvereinbar. Stärker wertendes und direktives Verhalten von Mediatorinnen wird 

für hocheskalierte Konflikte sogar als Methode der Wahl empfohlen (Glasl 2009b). 

Autorität muss aber reflektiert und strategisch eingesetzt werden. Es müsste 

berücksichtigt werden, wieweit richterliche Autorität, mit der eine Vereinbarung un-

terstützt wird, in den Strafvollzug hineinreicht, um die Vereinbarung dort anhaltend 

zu stützen oder auch nur deren Umsetzung zu prüfen. 

 

Es gibt aus den Interviews bisher keine Hinweise darauf, dass sich das Problem des 

"repeat-players" (Galanter 1974: 97) als Risiko fairer Gestaltung von Mediationen er-

weist. Zwar haben die Angaben aus der Diskussionsrunde der Richtermediatorinnen 

gezeigt, dass sie sehr wohl zur Kenntnis nehmen, wenn Bedienstete mehrfach an Me-

diationen teilgenommen haben, und dass sie diese Bediensteten in der Regel beim 

                                                
497 Allerdings sieht jede Seite den Bedarf autoritären Eingreifens vor allem bei der je anderen 
Partei. Die Bediensteten halten die Gefangenen nicht von vornherein für fähig, eigenverant-
wortlich Entscheidungen mit zu treffen; die Gefangenen denken, nur eine autoritäre Entschei-
dung des Gerichts sei in der Lage, die Vormachtstellung der Bediensteten in Frage zu stellen. 
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wiederholten Male entspannter und offener erleben. Bedienstete werden damit womög-

lich als zunehmend angenehme Verhandlungsteilnehmer erlebt im Gegensatz zu den 

Gefangenen, die meist nur einmal in der Mediation auftreten und sich dann jeweils neu 

orientieren müssen, naturgemäß weniger flexibel sind und von den Richtermediatorin-

nen ohnehin schon nicht ausschließlich "sympathisch" erlebt werden. Auch ist zu 

berücksichtigen, dass die Struktur des Strafvollzugs Interaktionen und Interaktionsmög-

lichkeiten zwischen Gericht und Bediensteten leichter macht als zwischen Gericht und 

Gefangenen (telefonieren, sich bei anderen Anlässen begegnen). Es kann naheliegen, 

Gesprächsgelegenheiten verschiedener Art zu nutzen, um einen Mediationstermin zu 

vereinbaren oder schon einmal kurz die relevanten Teilnehmer oder wichtige voraus-

sichtliche Themen abzuklären.498 Je mehr die Mediation als pädagogisches Projekt zur 

Förderung von Gefangenen verstanden wird, desto eher werden solche Strukturen 

naheliegen. Die Gefahr einer Koalitionsbildung gegen Gefangene besteht nach Galan-

ters Erfahrungen (1974: 122) aber nur dann, wenn flexibel und erfahren auftretende 

repeat player einer Mediatorin gegenübertreten, die fachlich oder persönlich wenig Au-

torität vermittelt. Bisher sind, folgt man den Interviews, Richtermediatorinnen und tat-

sächlich anwesende Bedienstete noch zu wenig einig über Ziele und Interessen in den 

Mediationen, um solche Effekte zu befördern. 

 

Auch für die umgekehrte Gefahr, dass Richtermediatorinnen sich durch eine augen-

scheinlich schwächere Position von Gefangenen dazu verleiten lassen, einen Aus-

gleich der Machtdifferenz zu versuchen und durch Hilfen Gleichberechtigung herzustel-

len, gibt es aus den Interviews keine Anzeichen (die Gefahr bestünde hier darin, dass 

sie damit aus Sicht beider Medianten ihre Neutralität verlören und parteiisch für eine 

Seite erscheinen könnten). Die Richtermediatorinnen zeigen sich vielmehr dieser Ge-

fahr sehr bewusst und suchen dafür nach Strategien. Den Schilderungen der interview-

ten Personen lässt sich indirekt entnehmen, dass eine – von den Bediensteten nicht 

als Parteinahme gedeutete – Strategie der Richtermediatorinnen zur Unterstützung von 

Gefangenen darin besteht, sich viel Zeit für die Erklärung des Verfahrens und für die 

Anhörung der Sichtweisen der Medianten zu nehmen. Dabei wird man berücksichtigen, 

dass die meisten Gefangenen in den Mediationen durch eine Anwältin begleitet 

wurden, sodass eine direktere Unterstützung schon deswegen vermutlich nicht 

dringlich schien. 

 

                                                
498 Gefahren müssen in diesem Bereich im Übrigen auch für Rechtsanwältinnen gesehen 
werden. Auch sie könnten den Kontakt mit Bediensteten der Justizvollzugsanstalt, nachdem 
man sich erst einmal kennengelernt hat, leichter und angenehmer finden als den Kontakt mit 
einem aus verschiedenen Gründen vielleicht schwierigen Mandanten unter den Gefangenen.   



 351 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

DIE EVALUATION  6 DISKUSSION 
____________________________________________________________________________________ 

6.3 Gelingende Mediationen – Bedürfnisse der Akteure 

Um Mediation im Strafvollzug als Konfliktbearbeitung zu etablieren, muss das Verfah-

ren Interessen und Bedürfnissen aller Akteure in ausreichendem Umfang berücksich-

tigen, aber auch die vorgefundenen Konfliktbedingungen im Strafvollzug, die Annah-

men zur Wirkung von Mediation und schließlich die in den Interviews jetzt bekundete 

Wirkungserfahrung der Medianten in Rechnung stellen. Gruppenspezifisch lassen sich 

Bedingungen beschreiben, die voraussichtlich zum Gelingen einer Mediation beitragen: 

 

Gefangene erkennen eine gelungene Mediation am Grad der Annäherung einer Ver-

einbarung an das von ihnen ursprünglich angezielte Ergebnis; dabei kann schon Be-

deutung haben, dass überhaupt die Chance auf eine Regelung realistischer geworden 

ist. Sie erkennen Gelingen daran, dass sie individuelle Regelungen erreichen, an 

denen sie verantwortlich und gleichberechtigt mitwirken können. Wichtige Bedingung 

dafür ist, dass sie Gelegenheit haben, mit ihren Anliegen von einer neutralen Stelle 

gehört zu werden. Dabei ist für sie bedeutsam, wenn sie sich von der 

Richtermediatorin als neutraler dritter Person auch gegen die Bediensteten der 

Justizvollzugsanstalt unterstützt erleben. Ein weiterer wesentlicher Schritt zum Erleben 

eines fairen Verfahrens ist für die Gefangenen die Transparenz des Verfahrens. Dazu 

gehört im Sinne erlebbarer prozeduraler Gerechtigkeit ihre Mitwirkung in allen 

Verfahrensschritten und auch da, wo die Strukturen des Strafvollzugs es im Vorfeld 

des eigentlichen Mediationstermins erschweren (Abstimmung über Termine, 

Teilnehmer oder Themen). Dazu gehört auch ausreichend sichere Information über 

Zugangsbedingungen und -wege, über die Rolle der Richtermediatorinnen und über 

Verhaltensanforderungen an die Medianten. Dazu gehört schließlich, dass eine 

Einigung einen transparenten Ablauf nach der Mediation gewährleisten muss. 

Gefangene müssen erkennen können, auf was sie selbst und auf was die 

Justizvollzugsanstalt sich festlegt und wie bzw. nach welchen Kriterien das verbindlich 

zu prüfen ist. Wenn in der gerichtsinternen Mediation nach Abschluss des Verfahrens 

definitionsgemäß nicht mehr die Richtermediatorin für die Umsetzung einer 

Vereinbarung verantwortlich ist (Schammler 2008: 31), muss ein anderer Weg 

gefunden werden, die Umsetzung zu kontrollieren. 

Sicherheit darüber hinaus auch über Motive der anderen Konfliktseite gehört dagegen 

nicht notwendig zu den Bedingungen, die aus Sicht von Gefangenen Voraussetzung 

für eine Mediationsteilnahme sind. Weder in einer Mediation noch in anderen Verfah-

ren einer Konfliktbearbeitung ist Sicherheit darüber zu finden, ob die andere Seite nicht 

bloß aus taktischen Gründen an einer Aushandlung teilnimmt – Gefangene wissen das 

und nehmen das Risiko in Kauf, wenn sie sich auf eine Mediation einlassen.  
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Gefangene benötigen außerhalb der Mediation ein Umfeld im Strafvollzug, das ihnen 

erlaubt, die Erfahrungen aus der Mediation integrieren zu können. Um Autonomiean-

spruch und Autonomieerfahrung der Mediation nicht vollkommen vereinzelt stehen zu 

lassen (und in der Wirkung dann zu neutralisieren), ist es erforderlich, dass Gefangene 

sich in ihrem Haftalltag als mitwirkungs- und zurechnungsfähige Personen ernstge-

nommen sehen können. Ein solcher Anspruch an die Haftsituation führt schnell zu der 

Frage, wie das gesetzliche Vollzugsziels der Resozialisierung (§ 2 StVollzG) im 

Strafvollzug operationalisiert ist. Ein Verständnis von Resozialisierung, das Gefangene 

vor allem als unterstützungs-, hilfe- und lernbedürftig sieht, lässt sich jedenfalls nicht 

leicht mit einem Verständnis von Mediation vereinbaren, nach dem grundsätzlich alle 

Medianten als gleichberechtigte, autonome und verantwortliche Verhandlungspartner 

anzusprechen sind.499 Sinnvolle Bedingung für eine Integration von Mediation in den 

Strafvollzug wäre damit aus Perspektive von Gefangenen eine an Verantwortung und 

Autonomie orientierte Gestaltung ihrer gesamten Haftsituation. 

 

Bedienstete erkennen eine gelungene Mediation überwiegend daran, dass eine Befrie-

dung des Konfliktes mit dem Gefangenen erreicht wird, weil der Gefangene die Argu-

mente der Justizvollzugsanstalt versteht und sein Ansinnen zurücknimmt. Sie sehen 

ein ausgesprochen eng umrissenes Gebiet von Konflikten, in denen sie darüber hinaus 

noch Raum für Verhandlungen hätten – sofern sich denn ein betreffender Gefangener 

aus ihrer Sicht als geeignet für Verhandlung erwiese. Darüber hinaus ist ein Kriterium 

für eine gelingende Mediation aus Sicht von Bediensteten, dass die Konfliktbearbeitung 

dort nicht mehr (zeitlichen) Einsatz von ihnen verlangt als die traditionelle gerichtliche 

oder haftinterne Bearbeitung. 

Bedienstete im Justizvollzug benötigen für ihre Teilnahme an Mediationen Sicherheit 

im Hinblick auf ihr dienstliches Handeln. Es zählt ohnehin schon zu den schwierigsten 

und am deutlichsten stressfördernden Anforderungen ihrer Arbeitssituation, die 

vielfachen Rollenanforderungen zwischen Betreuung/Versorgung, resozialisierender 

Förderung und Sicherung/Kontrolle zu bewältigen (vgl. Bögemann 2003: 32). Das gilt 

besonders für alle Bedienstete, die im direkten Kontakt mit Gefangenen beschäftigt 

sind. Von ihnen ist nur dann ausreichend flexible Teilnahme an Aushandlungsprozes-

sen in der Mediation zu erwarten, wenn dadurch ihre Unsicherheit nicht noch vergrö-

ßert wird. Sie dürfen in den Mediationen nicht den Eindruck erhalten, (noch mehr) Kon-

                                                
499 Ohnehin zeigen die Interviews, dass Gefangene in den Interaktionsstrukturen von Mediatio-
nen keineswegs ein exzeptionell positives Verhaltensbeispiel sehen. Sie beschreiben das Ver-
halten in den Mediationen vielmehr als ihre eigentlich selbstverständliche Erwartung an Interak-
tionsstrukturen, sehen allenfalls bei den Bediensteten einen Bedarf, solche Strukturen im Alltag 
zu zeigen und zu ermöglichen. 
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trolle zu verlieren, als sie subjektiv durch verschiedene Rahmenumstände (Reforman-

sprüche, Stellenabbau u.ä.) sowieso schon zu verlieren fürchten.  

Sicherheit kann Bediensteten über viele Schritte vermittelt werden. Sicherheit 

vermitteln zunächst schon verwaltungsinterne Strukturen, in denen Arbeitsbelastung 

und Zuordnung von Verantwortlichkeiten dafür sorgen, dass für ggf. ausführliche 

Mediationstermine Personal freigestellt ist. Bedienstete können dann an ihren 

Dienstplänen und an der Stellenbesetzung ablesen, welche Bedeutung Mediation in 

der materiellen Ausstattung des Justizvollzugs hat. Sicherheit vermitteln aber vor allem 

klare Handlungsanweisungen von vorgesetzten Stellen, in denen keine Lücken oder 

paradoxen Aufträge für Irritation sorgen (Klarheit vor allem über das jeweilige 

Verhandlungsmandat in der Mediation und über eine sinnvolle, in die sonstigen 

dienstlichen Vorschriften eingepasste Verhandlungsstrategie).  

Vermutlich benötigen Bedienstete darüber hinaus ebenso wie Gefangene eine Umge-

bung im Strafvollzug, die es ihnen ermöglicht, ein Modell gleichberechtigten Verhan-

delns überhaupt sinnvoll zu integrieren. Für Bedienstete muss der Alltag des Justizvoll-

zugs so strukturiert sein, dass sie Gefangene auch dort als Personen wahrnehmen 

können, die autonome Entscheidungen treffen. Dabei muss auf Sicherheitsbedürfnisse 

von Bediensteten Rücksicht genommen werden.500 Wenn sie den Eindruck haben müs-

sen, jeder Gewinn an Autonomie für Gefangene bedeute eine praktische Zunahme an 

Gefahren für sie selbst, werden sie sich kaum auf solche Veränderungen einlassen 

können. Mediation im Strafvollzug muss daher systematisch die potentiell bedrohlichen 

Komponenten der Beziehungen zwischen Bediensteten und Gefangenen mitberück-

sichtigen. Dazu gehört auch die Unauflöslichkeit der Beziehung der Konfliktparteien zu-

einander, solange der Gefangene in Haft bleibt. Die Verhandlung über Vertrauen und 

Vertraulichkeit muss das immer bleibende Misstrauen offen thematisieren. Mediation 

im Strafvollzug darf nur wenig Vertrauen voraussetzen. Vereinbarungen zwischen den 

Bediensteten und Gefangenen müssen daher besonders sorgfältig ausgearbeitet wer-

den und dürfen besonders wenig Raum für die Interpretation im Nachhinein lassen. 

Sicherheit vermittelt Bediensteten in diesem Zusammenhang schließlich auch, wenn 

sie bei Richtermediatorinnen strafvollzugsspezifische Fachkompetenz und gewisse 

Autorität wahrnehmen können. Sie können sich dann fachlich aufgehoben fühlen, 

müssen nicht in Konkurrenz zur Richtermediatorin ihr Wissen um die Wirklichkeit des 

Alltags im Justizvollzug behaupten und dadurch die eigene Aufmerksamkeit von ihrem 

Verhandlungsauftrag ablenken.501 

                                                
500 Vgl. Lehmann/Greve (2003: 11) zum Problem des Kontrollgewinns für Gefangene, der aus 
Sicht von Bediensteten als bedrohlicher Kontrollverlust erscheint.  
501 Alle hier für die Bediensteten angeführten Bedingungen verweisen letztlich auf ihre 
Aufsichtsbehörde als diejenige Stelle, die für die Rahmenbedingungen – materielle wie 
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Rechtsanwältinnen erkennen eine gelungene Mediation daran, dass Themen bearbei-

tet werden können, die nicht im gerichtlichen Verfahren zu klären sind. Sie identifi-

zieren zudem als Erfolg, wenn eine Gesprächsbasis mit der Justizvollzugsanstalt her-

gestellt werden kann und wenn in der Mediation wenigstens rudimentäre Bewegungen 

sowohl auf Seiten der Justizvollzugsanstalt als auch auf Seiten ihres Mandanten, des 

Gefangenen, zu erkennen sind. Für das Gelingen von Mediation ist aus Sicht der 

Rechtsanwältinnen zudem von Bedeutung, dass Vereinbarungen eine verbindliche 

Form erhalten. Anwältinnen benötigen für ihre Teilnahme an der Mediation nach den 

vorliegenden Befunden zunächst eine materielle Grundlage ihrer Tätigkeit. Allen 

Akteuren ist bewusst, dass es angesichts der Machthierarchie des Justizvollzugs nicht 

vom freiwilligen Interesse der Anwältin oder den finanziellen Mitteln des Gefangenen 

abhängen darf, ob ein Gefangener in der Mediation anwaltlich unterstützt ist.  

 

Richtermediatorinnen erkennen eine gelungene Mediation nicht zuletzt an der Zahl der 

Themen, die in die Arbeit eingebunden werden können, an der Zahl der getroffenen 

Einzelvereinbarungen und an der Zahl der Erledigungen in der Hauptsache. Diese 

Kennzahlen belegen für die Richtermediatorinnen, dass Rahmenumstände der Mediati-

onen ausreichend erfolgreich waren. Richtermediatorinnen (und mit ihnen das Landge-

richt) benötigen Anzeichen praktischer Entlastung anhand klar belegbarer Rückgänge 

von Anträgen, um Mediation als sinnvolles Projekt sehen zu können. Nur wenn sie an-

hand des Außenkriteriums "Antragszahlen" messbare Erfolge vorweisen, werden sie 

alternative Verfahren einer Konfliktbearbeitung gegenüber ihrer Aufsichtsbehörde als 

sinnvolle Methode vertreten können. Nur damit wäre es ihnen möglich, etwa zusätz-

liche Ziele (Wunsch nach Verbesserung der Beziehungen von Akteuren im System des 

Justizvollzugs und mit Resozialisierung verknüpfte Ziele) weiterzuverfolgen.  

In der eigenen Verantwortung für das Gelingen von Mediation sehen Richtermediato-

rinnen sich vor allem angesprochen, soweit es darum geht, das Machtgefälle zwischen 

Bediensteten und Gefangenen auszugleichen oder doch wenigstens in den Hinter-

grund rücken zu lassen. Sinnvoll wäre für die einzelne Richtermediatorin in diesem Zu-

sammenhang, sich über das eigene Verständnis von Mediation speziell im Kontext des 

Strafvollzugs Klarheit zu verschaffen und dabei zu berücksichtigen, dass die eigenen 

Vorstellungen nicht notwendigerweise den Interessen der anderen Akteure ent-

sprechen. Richtermediatorinnen benötigen sozialisationsbedingt (vgl. Prengel 2006: 

16; Warwel 2007: 127; Steffens 2008: 8; Bercher/Engel 2010: 228) möglicherweise 

deutlichere Rollenklärung als Mediatorinnen anderer Herkunftsberufe. Sie müssen sich 

                                                                                                                                          
inhaltliche – des Justizvollzugs verantwortlich ist. Die Senatsverwaltung erweist sich hier als 
Akteur, der durch seine Vorstellungen der Strukturierung des Justizvollzugs wesentlich dazu 
beiträgt, ein strafvollzugliches Umfeld zu schaffen, in das Mediation integriert werden kann. 
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entscheiden, welches Maß an Autorität (auch ausdrücklich: richterliche Autorität) sie in 

Mediationen einbringen wollen.502 Sie müssen sich darüber bewusst werden, welche 

Konsequenzen sich daraus ergeben. Je mehr Autorität sie in der Mediation nutzen, 

desto mehr Verantwortung haben sie für erzielte Einigungen und desto eher müssen 

sie bereit und in der Lage sein, diese Verantwortung langfristig zu übernehmen (etwa 

bei der Prüfung der Umsetzung von Vereinbarungen). 

 

In einer Zusammenfassung der Bedürfnisse und Interessen aller Akteure lassen sich 

folgende wichtige Merkmale für Mediationen im Strafvollzug festhalten: 

- Mediation im Strafvollzug muss in ihren Verfahrensmerkmalen so organisiert sein, 

dass Gefangene darin für sich einen realistischen Zugang zum Recht erkennen 

können. Gefangene können zwar aufgrund ihrer geringen Erfolgsquoten in den ge-

richtlichen Verfahren nach §§ 109 ff. StVollzG zunächst Anlass haben, jede andere 

Chance zu ergreifen. Sie werden aber auf Dauer nicht bereit sein, an einem Ver-

fahren mitzuwirken, das ihnen lediglich den Anschein einer Verhandlungsmöglich-

keit bietet.  

- Mediation im Strafvollzug muss Gefangenen eine ausreichende Unterstützungs-

basis sichern, die am besten über die regelmäßige Mitwirkung von Anwälten zu er-

reichen ist, für die die Kostenfrage geklärt sein muss. 

- Mediation im Strafvollzug muss Bediensteten ausreichende Sicherheit bieten. Sie 

müssen Sicherheit haben über die Richtlinien ihres dienstlichen Handelns in der 

Mediation, da sie sonst keine Möglichkeit haben, in der Mediation ausreichende Si-

tuationskontrolle zu erleben. Sie benötigen von den ihnen vorgesetzten Stellen 

eindeutige Arbeitsaufträge und Konsistenz der Erwartungen an ihre Entschei-

dungen inner- und außerhalb der Mediation. Wenn sie in eine Mediation geschickt 

werden, um dort zu verhandeln, so müssen sie mit relevanten Verhandlungsspiel-

räumen ausgestattet sein. Ihre Teilnahme an Mediationen darf zudem nicht zu La-

sten ihrer sonstigen Arbeitsbelastung gehen. 

- Mediation im Strafvollzug muss Wege finden, das Machtgefälle zwischen Bedien-

steten und Gefangenen für die Zeit der Mediationssitzung so weit zu neutralisieren 

– es wäre unrealistisch zu erwarten, dass es ganz außer Kraft gesetzt werden kann 

– dass Verhandlung miteinander möglich ist.  

- Angesichts der besonders geringen Vertrauensbasis zwischen Gefangenen und 

Justizvollzugsanstalt benötigt Mediation im Strafvollzug darüber hinaus in über-

durchschnittlichem Umfang Transparenz für alle Akteure (Transparenz über die 

                                                
502 Nützlich könnte hier eine Einordnung der jeweils eigenen Rollenkonzeption anhand des von 
Riskin (1996: 16) vorgeschlagenen Koordinatensystems sein, um das Ausmaß der gewünsch-
ten direktiv-bewertenden Aktivität als Mediatorin zu bestimmen. 
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Verfahrensweisen der Mediation und über das zugrundeliegende Verständnis von 

Mediation).  

 

Mediation kann, werden diese Aspekte berücksichtigt, Grundlage eines weiter zu ent-

wickelnden Verfahrens sein, mit dem sich Konflikte im Strafvollzug effizient bearbeiten 

lassen. Es kann dabei allerdings fraglich sein, ob die in Kap. 2.1.4 vorgestellten Wirk-

mechanismen von Mediation über das Erleben von Selbstwirksamkeit und Autonomie, 

über die belohnenden Wirkungen des sozialen Austauschs und die damit in Gang ge-

setzten Zugzwänge kognitiver Dissonanzen auch in diesem Kontext bestimmend für 

die Wirkung sind. Solange für Autonomie von Gefangenen und Bediensteten im Haftall-

tag kein Raum ist, kann insbesondere nicht darauf gerechnet werden, dass Mediation 

ihre Wirkung vorrangig über die autonome Mitwirkung der Medianten entfaltet. Media-

tion bleibt dann vielmehr ein isolierter Beitrag zur Veränderung von Konfliktbearbeitung 

im Strafvollzug. Angesichts der strukturell vorgezeichneten Eskalation jedes Konfliktes 

im Kontext des Strafvollzugs kann Mediation nur begrenzt auf "Selbstheilungskräfte" 

(Glasl 2009b: 132) des Systems vertrauen. Entsprechend dem Vorschlag von Glasl für 

weit eskalierte Fälle könnte daher sinnvoll sein, dass Richtermediatorinnen ihre Rolle in 

diesem Umfeld von vornherein evaluativer (vgl. Riskin 1996: 16) verstehen und 

fehlende Ressourcen der Konfliktparteien durch Interventionen ersetzen (Trossen 

2008: 85; Glasl 2009b). In der Triangulierung mit den Konfliktparteien können sie dann 

das im Kontext des Strafvollzugs nicht zu erwartende Vertrauen von Gefangenen und 

Bediensteten zueinander über ihre – richterliche – Autorität ersetzen, müssen aller-

dings gleichzeitig mehr Verantwortung für Vereinbarungen übernehmen. Richtermedia-

torinnen kommen damit nicht zuletzt den Erwartungen beider Konfliktseiten an ihre Au-

toritätsrolle entgegen.503 Bezugsmodelle für ein solches Mediationsverständnis lassen 

sich in den Verfahrensweisen des bayrischen Güterichters (Greger 2007), in Überle-

gungen zu einer "integrierten Mediation" (Trossen 2008) oder zu einem "richterlichen 

Vermittlungsverfahren" (Paul 2011: 191) finden. Mediation im Strafvollzug könnte damit 

zu einem – im Einzelnen noch zu entwickelnden – "Verfahrensprodukt" im Sinne von 

Gläßer/Sinner (2005: 67) werden, das, orientiert an den Interessen und Bedürfnissen 

der Akteure, eigene Wege findet, die Grundideen von Mediation zu interpretieren bzw. 

Methodenbausteine von Mediation bedarfsspezifisch sinnvoll anzuwenden (vgl. auch 

Stitt 1998: 41 f.; Patton 2007: 169). Die jetzt im MediationsG (2011) vorgegebene 

Abkehr von der Praxis gerichtsinterner Mediation und die Hinwendung zum Modell des 

                                                
503 Wenn Autonomie der Medianten über die anerkannte Autorität der Mediatorin unterstützt 
oder ersetzt werden muss, ergibt sich daraus gleichzeitig, dass die Mediation durch nichtrichter-
liche Mediatorinnen vermutlich weniger Aussicht auf Erfolg hätte. Ein Mediationskonzept, das 
sich aus dem gerichtlichen Kontext lösen wollte, müsste andere Möglichkeiten finden, die Auto-
nomieeinschränkungen der Medianten zu ersetzen. 



 357 
Gerichtliche Mediation in Strafvollzugssachen 

DIE EVALUATION  6 DISKUSSION 
____________________________________________________________________________________ 

Güterichters erweist sich damit als grundsätzlich zu vereinbaren mit den hier gefun-

denen Interessen und Bedürfnissen der Akteure von Konflikten im Strafvollzug.  

 

Für alle Maßnahmen, die Gefangene im Strafvollzug betreffen und – in engerem wie 

weiterem Verständnis – als Behandlungsmaßnahmen verstanden werden können, 

kann gelten, dass sie nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn sie in den Justizvollzug 

eingearbeitet sind (Suhling 2011: 19). Auch wenn Mediation hier gerade nicht im 

Behandlungssinne verstanden werden soll, kann doch für das Erlernen einer neuen 

Technik der Konfliktbearbeitung durchaus Vergleichbares angenommen werden. 

Erfahrungen aus einer gerichtlich unterstützten konsensualen Konfliktbearbeitung 

können nur dann in den Haftalltag integriert und bei Bedarf für Konflikte angewendet 

werden, wenn Strafvollzug konsensualen Strategien einen sinnvollen Raum bietet. 

Dazu sind gesamtkonzeptionelle Überlegungen erforderlich. Mediation kann das nicht 

leisten.504 Ähnliches dürfte für andere Verfahren alternativer Konfliktbearbeitung gelten. 

Ohne eine solche Einbindung bleibt es zwar bei den in der Mediation erfahrbaren Para-

doxien, mit denen das System "Konflikt im Strafsystem" zunächst wirksam destabilisiert 

wird: Gefangene sollen autonom und eigenständig verhandeln, während sie im Haftall-

tag gerade das nicht dürfen. Bedienstete sollen über Maßnahmen verhandeln, die von 

der Justizvollzugsanstalt üblicherweise als nicht verhandelbar definiert sind. Diese Pa-

radoxien können aber eher dazu führen, die bekannten Strukturen des Strafvollzugs im 

Sinne einer sicherheitgebenden Selbstvergewisserung aufzurufen und zu verstärken, 

solange die Beteiligten sie nicht mit weiteren alltagsverbundenen Erfahrungen ver-

knüpfen und in ihr Selbstkonzept integrieren können. 

 

Als ein mögliches Rahmenkonzept für eine Implementierung bietet sich der Bezug auf 

die britischen Erfahrungen an, in denen Strafvollzug und Resozialisierung strukturell 

vom Bezug auf die Opfer einer Straftat her gedacht wurden und Gefangene im Rah-

men ihrer Freiheitsstrafe in ihrer Verantwortung505 in Bezug auf eine konkret verletzte 

Person ebenso wie auf die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft angesprochen 

werden sollten (Coyle 2001). Alternative Methoden der Konfliktbearbeitung im Strafvoll-

zug gehen dort von dem Gedanken des Täter-Opfer-Ausgleichs aus und vom Gedan-

ken einer notwendigen Reorganisation der Beziehung zwischen Täter und Opfer. Sie 

sind zunächst eine zivilgesellschaftliche Reaktion auf die Verletzung gesellschaftlicher 
                                                
504 Luf (2001: 63) warnt ausdrücklich vor der Annahme, eine neue Institution wie Mediation kön-
ne aus sich heraus eine neue Rechtskultur schaffen, wenn diese nicht schon zuvor zivilgesell-
schaftlich gebahnt ist. 
505 Merle (2007: 5 f.) weist auf die Ambivalenz des Verantwortungsbegriffs hin. Einerseits sieht 
er untrennbar mit der Menschenwürde des Gefangenen verbunden, ihn als verantwortlichen 
Menschen anzusprechen. Andererseits findet er "Verantwortung" als zentralen Begriff eines 
retributiv orientierten Strafgedankens, der sich für resozialisierende Ziele nicht interessiert. 
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Normen, die über die bloße Strafreaktion hinausreichen will (Strang/Braithwaite 2001). 

Eine solche Konzeption geht zudem davon aus, dass es nicht sinnvoll ist, Verantwor-

tung nur vereinzelt anzusprechen; Gefangene müssen vielmehr im gesamten Vollzug 

ihrer Freiheitsstrafe immer wieder Möglichkeiten zur Übernahme von Verantwortung er-

fahren (Coyle 2001: 7 m.w.N.). Konsensuale Strategien der Konfliktbearbeitung werden 

damit in ein System von Verantwortungsübernahmen eingepasst (Stern 2005: 11).  

 

Ein solches Konzept ist in verschiedener Richtung anschlussfähig. 

- Es greift zunächst – naheliegenderweise – das Interesse des Opfers einer 

Straftat auf, nicht länger bloßes Objekt im Feld staatlich-strafrechtlicher Verfol-

gung einer Straftat zu sein (Hassemer/Reemtsma 2002). Opfer einer Straftat er-

fahren damit eine Würdigung.506 Ausdrücklicher Lerninhalt des Konzeptes ist 

es, Gefangene für die Situation von Opfern zu sensibilisieren (Stern 2005: 11). 

Je nach konzeptueller Ausformung erreichen Opfer so im persönlichen Kontakt 

und in der persönlichen Auseinandersetzung, was ihnen der Strafprozess an 

Restitution und Reorganisation verweigert.507 

- Die britische Konzeption definiert sich zudem über ihren Gemeinschaftsbezug. 

Die Anbindung der Gefangenen an die örtliche Gemeinschaft außerhalb des 

Gefängnisses ist Mittel und gleichzeitig Ziel des Konzeptes (Stern 2005: 11). 

Ein solches Konzept schließt an Vorstellungen wechselseitiger Bezugnahme 

und Öffnung zwischen Gesellschaft und Gefangenen (vgl. Baratta 2001) an. 

 

Speziell Mediation entspricht in diesem Rahmen einer "modernen" Anforderung, Kon-

flikte individualisiert zu bearbeiten (Stern 2005: 14); sie gibt die Chance, den spezifisch 

ausgeformten Interessen verschiedener Akteure gerecht zu werden zu (Einem 2003: 

74). Eine alternative konsensuale Konfliktbearbeitung kann damit Teil eines Konflikt- 

und Problemmanagements im Strafvollzug sein, bei dem die Akteure im Gefängnis die 

Verantwortung für "ihren" Konflikt erhalten. Denkbar sind gleichzeitig weitere Formen 

konsensualer Verhandlungen wie "Peermediationen", mit denen eigenverantwortliche 

Konfliktregelung zur selbstverständlichen Routine eines Vollzugsalltags werden kann. 

Es ist unmittelbar deutlich, dass eine damit verbundene Gestaltung das System Ge-

fängnis in weiten Teilen strukturell verändern müsste. Strafvollzug müsste sich wesent-

lich weiter von den Elementen totaler Institution entfernen, als dies in seiner heutigen 
                                                
506 Hassemer/Reemtsma (2002: 103) erörtern allerdings auch, dass eine jetzt neu gefundene 
Orientierung an den Opfern keineswegs ausschließlich Interessen eben der Opfer im Blick zu 
haben scheint, sondern öfter die allgemeine Furcht anspricht und auch instrumentalisiert, Opfer 
werden zu können. 
507 Hassemer/Reemtsma (2002: 103) verweisen auf Opferinteressen an ausdrücklicher Normre-
stitution und Formen persönlicher Wiedergutmachung im Gegensatz zu der staatlich strafenden 
Intervention. 
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Form zu sehen ist, um Voraussetzungen für die Entwicklung von Beziehungen zu 

schaffen, die solche Methoden der Konfliktbearbeitung ermöglichen.508 

 

Feest/Lesting u.a. (1997: 78) haben bezweifelt, ob eine Justizvollzugsanstalt die dazu 

erforderliche gleichrangige Aushandlungsposition von Gefangenen überhaupt je akzep-

tieren könne. Bedenken aus einer anderen Richtung weckt ein Konzept speziell von 

Mediation allerdings auch durch die damit verbundene Re-Individualisierung von Kon-

fliktursachen im Strafvollzug509 und damit von Konfliktverantwortung. Gefangene haben 

in dieser Logik jeweils individuelle Konflikte mit ihrer Justizvollzugsanstalt – Konflikte 

um Zugang zu Lockerungen, um die Nachvollziehbarkeit gutachtlicher Einschätzungen, 

um Möglichkeiten der Ausbildung, Arbeit, Freizeitgestaltung und vieles mehr. Ihr Kon-

flikt ist in diesem Sinne kein mehr oder weniger typischer Beispielsfall für das Konflikt-

feld Strafvollzug. Für die Regelung sind sie – mehr noch als im traditionellen Rechtssy-

stems – jetzt allein verantwortlich. Welche Regelung sie finden, ist von ihrer Kommuni-

kations- und Interaktionsfähigkeit abhängig. Gleichzeitig wird der Konflikt auch insofern 

individualisiert, als er weiter entformalisiert ist. Ausgeklammert – weil der Verantwor-

tung der in der Mediation verhandelnden Personen entzogen – bleiben die Konfliktbe-

dingungen des Systemumfeldes, bleiben womöglich unzureichende materielle und ide-

elle Ressourcen, die die Gesellschaft dem Strafvollzug gibt und die Konfliktlösungen 

einengen. Den Akteuren wird damit zwar "ihr" Konflikt zurückgegeben, aber nicht auch 

das nötige Verantwortungsspektrum, ihn umfassend zu bearbeiten. Stürner (2007: 32) 

spricht – im Zusammenhang seiner Kritik am Verlust an staatlicher Sicherung der 

Rechtsordnung und am Verlust solidarischer Grundlagen einer Gemeinschaft – von ei-

ner "Risikoauslagerung auf das Individuum" durch alternative Konfliktbearbeitungs-

modelle. Es ist verschiedentlich auf die Risiken hingewiesen worden, die eine solche 

Individualisierung des Rechtsschutzes insgesamt haben kann (Hager 2003: 53; Murray 

2006: 310, Stürner 2007: 252 f.; Weitz 2008: 93 m.w.N.) und speziell für den Konflikt 

zwischen Bürger und Verwaltung hat (Bader 2009: 60 ff.; Duss-von Werdt 2005: 240). 

Erst recht erscheint staatliche Kontrolle von Bedeutung angesichts des besonderen 

Rechtsschutzbedürfnisses, wenn sich ein Kontrahent in Haft befindet und die andere 

Seite eben diejenige ist, die diese Haft verwaltet (Feest/Lesting u.a. 1997: 11; Müller-

Dietz 1999: 169 f.; Laubenthal 2002: 44).510 

                                                
508 Insofern durchaus kritisch zu den Möglichkeiten, speziell Täter-Opfer-Ausgleich in den 
Strafvollzug zu integrieren AK StVollz-Bung/Feest (2012: § 2 Rz. 10). 
509 Vgl. ähnliche Beobachtungen bei Sparks/Bottoms u.a. (1996: 26 f.), die darin einen 
Ausgangspunkt für verstärkte Sicherungsbemühungen in Gefängnissen sehen. 
510 Ob diese Risiken auch beim Institut des "Güterichters" zum Tragen kommen, hängt vom Rol-
lenverständnis des Güterichters ab und von seiner Abgrenzung zum entscheidungsbefugten 
Richter. Die Wirkungen wären ggf. genauer zu analysieren. Insgesamt kann aber wohl davon 
ausgegangen werden, dass alle in Kap. 3.5 für die gerichtsinterne Mediation im 
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Ein Ansatz, der gesellschaftliche Bedingungen und gesellschaftliche Verantwortung als 

Systemumgebung eines Konfliktes im Strafvollzug weniger ausklammert, könnte sich 

auf Wurzeln des Strafvollzugsgesetzes zurückbeziehen. Resozialisierung wurde da-

mals von Calliess (1974: 160) unter Bezug auf den "Alternativ-Entwurf zum Strafvoll-

zugsgesetz" ausdrücklich als Interaktion und Dialog zwischen Gesellschaft und Gefan-

genem verstanden. "Partizipation" (Calliess 1974: 169) stellte sich in diesem Verständ-

nis als Schlüsselbegriff dar für die Umsetzung von Resozialisierung. Strafvollzug wurde 

als interaktiver Lern- und Aushandlungsprozess gesehen. 

Zweifellos ist dieser Begriff der Resozialisierung nicht ohne Wirkung geblieben; Cornel 

(2009: 51) geht davon aus, dass die Subjektstellung des Gefangenen im resozialisie-

renden Prozess nicht mehr ernsthaft zur Diskussion steht. Calliess (1974: 160) ver-

langte aber durchaus mehr von einem resozialisierungsfähigen Strafvollzug, nämlich 

ein Aufgeben seiner hierarchischen Orientierung. Als Voraussetzung für eine Imple-

mentierung alternativer Methoden zur Bearbeitung auftretender Konflikte zwischen Ge-

fangenen und Justizvollzugsanstalt ist eine solche Auflösung der Machthierarchie zu-

kunftsweisend. Zumindest die hier untersuchten alternativen Bearbeitungsmodelle blei-

ben sonst ohne Anknüpfungspunkt an Bedingungen im Haftalltag. Erst auf dieser 

Grundlage ist es denkbar, Konflikte im Strafvollzug als selbstverständlich zu sehen, als 

willkommene Lerngelegenheit für alle Beteiligten oder gar als "Lebensform" (Galtung 

1975).  

Es ist allerdings bisher nicht gelungen, die Vorstellung von einem Strafvollzug zu ent-

wickeln, in dem auf die Hierarchie zwischen Bediensteten und Gefangenen verzichtet 

werden kann. Im Gegenteil gibt es Anlass zu der Annahme, dass Kriminalpolitik zuneh-

mend daran Interesse findet, Strafe und Strafvollzug zu nutzen, um mit gesellschaftlich 

verbreiteten Kriminalitätsängsten und Sicherheitsbedürfnissen umzugehen (Hasse-

mer/Reemtsma 2002: 110; Kunz 2010: 17). Wacquant (2009) sieht Strafe heute mehr 

denn je als Herrschaftsinstrument zur Disziplinierung derjenigen, die im neoliberalen 

Staat keine ökonomisch verwertbare Funktion haben oder keine Macht haben sollen. 

Beobachtungen der letzten Jahre beschreiben eine Verstärkung des Exklusionsgedan-

kens im Strafvollzug (Coyle 2001: 7; Hassemer/Reemtsma 2002: 62; Stern 2005: 5; 

Garland 2008: 131 f.; Wacquant 2009: 37), jedenfalls ein Zurückweichen eines sozial-

staatlich verankerten Resozialisierungsgedankens (Garland 2008: 50). 

 

                                                                                                                                          
strafvollzuglichen Kontext diskutierten Risiken auch für die Verhandlung vor einem Güterichter 
gelten. Ob die dort angesprochenen Chancen auf Autonomiegewinn, Zunahme an Eigenverant-
wortung und Entwicklung wechselseitigen Vertrauens bei den Konfliktteilnehmern auch in einer 
Güteverhandlung erreicht werden können, dürfte wegen des stärkeren Gewichtes an richter-
licher Autorität beim Güterichter noch mehr als in der Mediation vom richterlichen Selbstver-
ständnis bzw. Rollenverständnis und von der Verhandlungsführung abhängen. 
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Teil III:  Zusammenfassung und Ausblick 

Die Forschungslage und die mit dieser Evaluation vorgelegten Befunde zeigen Media-

tion als ein flexibles Verfahren, das in Anpassung auch an schwierige Bedingungen in 

der Lage ist, Beteiligten zu helfen, ihre Konflikte zu regeln.  

 

Die strukturellen Voraussetzungen des Strafvollzugs stellen solche schwierigen Bedin-

gungen dar. Sie können als Repertoire von Regeln gesehen werden, die ein Konfliktsy-

stem im Strafvollzug entstehen lassen und aufrechterhalten. Das in dem Projekt "Ge-

richtliche Mediation in Strafvollzugssachen" praktizierte Modell der Mediation hat als 

eine wesentliche Wirkung solche Systemregeln und damit das System von Konflikten 

im Strafvollzug destabilisieren können. Als besonders wirksam haben sich Veränderun-

gen der Konfliktkommunikation in der Mediation erwiesen.  

 

Die Befunde machen allerdings auch deutlich, dass die erreichten Veränderungen nicht 

unbedingt einem – theoretisch im Rahmen von Mediation erwartbaren – Zuwachs an 

Autonomie und eigenständiger Verhandlungskompetenz der Medianten zuzuschreiben 

sind. Als wirksamer erweist sich in den Darstellungen der Teilnehmenden die Irritation 

durch bloße Anwesenheit der Richtermediatorin als neutrale dritter Seite im Konfliktge-

schehen. Dadurch wird die Machthierarchie zwischen Gefangenen und Bediensteten 

wirkungsvoll gestört. Hinzu kommt die Störung durch die gezielt von der Richtermedia-

torin eingesetzte Strukturierung von Interaktion und Kommunikation.  

 

Mit diesen Wirkungen hat sich in vielen der durchgeführten Mediationen ein Konflikt be-

arbeiten und mindestens im Rahmen der Mediation auch durch eine Vereinbarung bei-

legen lassen. Es bleiben aber Zweifel, ob dies bereits den Weg ebnet für eine dauer-

hafte Implementierung eines neuen Modus von Konfliktbearbeitung im Strafvollzug. 

Dagegen spricht bisher, dass der Strafvollzug weder Gefangenen noch Bediensteten 

stabile Möglichkeiten bietet, Erfahrungen von Autonomie und Eigenverantwortung aus 

der Mediation in ihren Alltag zu integrieren. Dagegen spricht auch, dass die in den Me-

diationen beteiligten Bediensteten für die Anforderung, mit einem Gefangenen zu ver-

handeln, in ihren dienstlichen Bezügen keine konsistente Handlungsanweisung finden. 

Sowohl Autonomie als auch Verhandlungsauftrag führen damit für beide Seiten zu Pa-

radoxien, die das Konfliktsystem zwar destabilisieren, aber nicht erkennbar die Grund-

bedingungen der Konfliktentwicklung im Strafvollzug betreffen. Eine Dekonstruktion der 

strafvollzugsimmanenten Machtstrukturen ist durch die einzelnen Mediationen weder 

zu erreichen noch erkennbar beabsichtigt.  
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Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass auf der Strukturgrundlage des hierarchisch 

organisierten Strafvollzugs die Autorität der neutralen dritten Person hohe Bedeutung 

für Verhandelnde hat. Mediationswirkung wird damit auch durch Direktivität im Ver-

halten der Richtermediatorin gesteuert. Das macht die hier praktizierte Mediation an-

schlussfähig für künftige Überlegungen zur Anwendung des Güterichtermodells auch 

für Konflikte im Strafvollzug.  
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